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Vorerinnerung.

Ä?ei«e Leser erinnern sich wohl aus der Vorerin« 

nerung zum ersten Bande, daß nach meinem ur

sprünglichen Plane der zweite Band meines Werks 

die ganze angewandte Staatswirthschaftslehre 

bis auf die Materie von der öffentlichen Kon

sumtion, und die dieser ungehörigen Grundsätze der 

Finanz-Wissenschaft enthalten sollte. Allein bei 

der nochmaligen Prüfung dieses Plans, und bei der 

Ausarbeitung des Werks selbst, habe ich mich über

zeugt, daß es bei weitem zweckmäßiger sey, in den 

zweiten Band nur den ersten Theil der ange

wandten Staatswirthschaftslehre — die Betrachtun

gen über die Institutionen, durch welche man im 

bürgerlichen Leben die Produktion zu fördern sucht/ 

oder die Grundsätze der Gewerbspolitik/ — und 
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vom zweiten Theile nur die erste Abtheilung — 

die Betrachtungen über die Gestaltung des Verkehrs 

in den bürgerlichen Verhältnissen, und wie durch ihn 

die hervorgebrachte Gütermasse ihrem Endpunkte, der 

wirklichen Konsumtion, zugeführt wird, oder die 

Grundsätze der Handelspolitik — aufzunehmen, 

dem dritten Bande hingegen den ganzen Umfang 

der Lehre von der wirklichen Konsumtion, und 

von der Einwirkung des bürgerlichen Wesens auf diese, 

zuzutheilen. Durch diese Vertheilung der Materien 

glaube ich das gewonnen zu haben, daß jetzt der 

Einfluß, welchen das bürgerliche Wesen auf die 

wirkliche Konsumtion der Erzeugnisse unserer Be

triebsamkeit übt, bei weitem klarer und sichtbarer 

hervortritt, als ausserdem; was den nicht unbedeuten

den Vortheil gewährt, daß sich das Verhältniß, in 

welchem die Privatkonsumtion zur öffentlichen steht, 

und die Gränzen beider, bei weitem richtiger und 

sicherer überschauen lassen, als bei irgend einer andern 

Vertheilungsweise der Materien.

Hoffentlich werden meine Leser diese mir noth

wendig geschienene Veränderung und- — wie ich 

glaube — Verbesserung meines Plans nicht mißbilli
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gen. Nach ihm wird der dritte Band die Aus

einandersetzung enthalten, wie weit das bürgerliche 

Wesen und dessen Institutionen den Menschen im 

wirklichen Ge- und Verbrauche seiner gewonnenen Gü- 

termasse überhaupt zu beschränken vermögen, und was 

insbesondere der in der bürgerlichen Gesellschaft lebende 

Mensch von seinen Gütererwerbungen dem öffentlichen 

Leben zu widmen hat, und widmen kann, ohne daß 

sein öffentliches Leben nicht mit dem regelmäßigen 

Gange seiner Betriebsamkeit und mit den letzten Stre

bepunkten derselben in Widerspruch gerathe. Nur 

auf diese Weise scheint mir für unsere Finanzwissen- 

schaft und ihre Uebung in der Wirklichkeit fester und 

sicherer Boden gewonnen werden können. Ich wenig

stens glaube dadurch mancherlei Anlaß zu manchen 

meinen Lesern nicht uninteressanten Bemerkungen erhal

ten zu haben; — zu Bemerkungen, auf welche der 

Standpunkt, den man bisher der Finanzwissenschaft 

in der Staatswirthschaftslehre angewiesen hat, nur 

sehr unvollkommen und unsicher hinführen dürfte. 

Wenigstens scheint es mir auf jede andere, als die 

von mir angedeutete, Weise unmöglich zu seyn, das 

Privat- und das öffentliche Leben beim Gange unse-
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rer Betriebsamkeit so mit einander zu verketten, daß 

beide kräftig und lebendig nebeneinander gedeihen, 

und daß das Eine nicht über dem Andern untergeht, 

sondern beide sich für den Endzweck aller menschlichen 

Strebungen als völlig harmonisch vereint wirksam 

gestalten. — Uebrigens ist die Ausarbeitung des drit

ten Bandes bereits so weit vorgerückt, daß ich meinen 

Lesern dessen Erscheinen hoffentlich noch im Laufe des 

nächsten Sommers, auf den spätesten Fall aber zur 

früher bestimmten Zeit, Ostern 1823, nicht ohne 

Zuverlässigkeit versprechen zu dürfen glaube.

Coburg den 14. December 1821.

Der.Verfasser.
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Zweiter Theil.

Angewandte StaatswirthschaD





Erster Abschnitt.

Allgemeine Betrachtungen über den Einfluß 
des bürgerlichen Wesens auf die menschliche 

Betriebsamkeit und den Wohlstand und 
Reichthum der Völker.

§. 84.
^öisher hab« ich den Menschen betrachtet, wie er, 

zwar innig verschlungen und verkettet durch das Band 
des Verkehrs, aber doch unabhängig vom Bande des 
bürgerlichen Wesens, sein Streben nach Gütererwerb, 
Besitz und Gebrauch, und alle auf diesem Streben be
ruhende Zwecke verfolgt. — Von jetzt an sind meine 
Betrachtungen dem bürgerlich vereinten Menschen 
gewidmet; denn gar mannichfaltig anders gestaltet, als 
im aussergesellschaftlichen Zustande, erscheint das We, 
sen der menschlichen Betriebsamkeit im Staate; und 
dringend nothwendig ist es darum diese Gestaltung 
und ihre Gründe etwas näher zu betrachten.

Allerdings ist auch in der bürgerlichen Gesellschaft 
der menschliche Eigennutz das Wesen, welches über 
alles menschliche Thun und Treiben in Beziehung auf 
Gütererwerb, Besitz und Gebrauch zuletzt gebietet und 
waltet, und so wie der Mensch im aussergesellschaftli, 
chen Zustande nur darum nach Gütererwerb und Besitz 
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trachtet/ um sich dadurch sein Daseyn und sein Stre
ben nach Vervollkommnung zu sichern und zu erleich
tern, ebenso ist auch in der bürgerlichen Gesellschaft 
sein Trachten nach Gütererwerb und Besitz nur auf 
diesen Punkt gerichtet. — Indeß bei aller Ueberein, 
stimmung der Betriebsamkeit , des Menschen in und aus
ser dem Staate, sind doch mehrere sehr beachtenswerthe 
Divergenzpunkte zwischen der einen und der andern — 
und zwar in ihren Hauptelementen — sehr leicht zu 
erkennen, wenn-man auf die nähere Betrachtung der 
Art und Weise, wie sich hier und dort jenes Trachten 
äujftrn und ins wirkliche Leben treten kann, mit eini
ger Aufmerksamkeit eingehk.

Vorzüglich zwei Hauptmomcnte scheinen mir ins 
Auge gefaßt werden zu müssen/ wenn man die Be
triebsamkeit des aussergesellschaftlichen Menschen mit der 
des bürgerlichveretnten gehörig vergleichen/ und den 
eigenthümlichen Charakter einer jeden klar durchschauen 
will. Das bürgerliche Wesen wirkt auf den Fortgang 
der menschlichen Betriebsamkeit, und auf das Streben 
des Menschen nach Wohlstand und Reichthum, bald ge- 
wissermassen beschränkend, bald fördernd. Doch 
im Ganzen wirkt es unendlich mehr fördernd, als be
schränkend. Selbst die aus dem bürgerlichen Wesen 
hervorgehenden Beschränkungen dieses Srrebens erschei
nen, bei einer genaueren Analyse ihres Weseos, bei 
weitem mehr fördernder Art, als die auf Wohlstand 
und Reichthum gerichteten Wünsche der Völker hemmend.

Beschränkend wirkt beim ersten Anblicke das bür
gerliche Wesen, in Bezug auf die angedeuteten Punkte, 
allerdings in sofern, als es dem menschlichen Eigen
nütze den ausgedehnten Spielraum beengt, in welchem 
er sich im aussergesellschaftlichen Leben überall äussertt 
und bewegen kann. Während der aussergesellschaftliche 
Mensch bei dem Verfolge der Strebepunkte seines 
Eigennutzes nur durch die Gesetze des Verkehrs be
schränkt erscheint; während ihn nur diese Gesetze nöthi



gen können, jene Strebepunkte feines Eigennutzes nicht 
mit dem ausgedehntesten Eigenwillen zu verfolgen, — 
setzen den Zweck und Geist des bürgerlichen Lebens, 
und die mancherlei Institutionen der bürgerlichen Ge
sellschaft, welche jener Zweck und Geist hervorriefen, 
einer solchen eigenwilligen Verfolgung überall sehr be, 
deutende Gränzen; und die Wesenheit und das Wirken 
dieser Gränzen offenbaren sich vorzüglich darin, daß 
der bürgerlich vereinte Mensch bei seinem Streben nach 
Gütererwerb, Besitz und Gebrauch zu einer bei wei
tem sorgfältigeren' und genaueren Beachtung der Ge
setze des Verkehrs genöthiget erscheint, als der Mensch 
im aussergesellschaftlichen Zustande. Ist zwar auch 
hier der betriebsame, in den Verkehr verflochtene, 
Mensch unter allen Formen und Verzweigungen seiner 
Betriebsamkeit verpflichtet, seinen Privatwohlstand, in 
sofern dieser von Gütererwerb, Besitz und Gebrauch 
abhängt, zuletzt nur im allgemeinen Wohlstände und 
dessen regelmäßigen und sichern Fortgange zu suchen; 
kann auch hier, nach den ewigen Gesetzen des Ver
kehrs, sich der Einzelne nie von der Gesammtheit los» 
reissen, und in rein egoistischen Strebungen seinen 
Wohlstand und Reichthum suchen und finden; so beruht 
doch diese Verpflichtung hier eigentlich zunächst nur in 
der Idee. Praktische Realität aber erhält diese Ver
pflichtung, ebenso wie die Idee des Rechts, erst im 
bürgerlichen Leben, durch dieses und seine mancherlei 
Institutionen, um die Gesetze des Rechts und der Ord
nung im Gange des menschlichen Verkehrs zu handha
ben und zu erhalten. Erscheint der Mensch bei seinem 
Streben nach Gütererwerb, Besitz und Gebrauch zwar 
auch im bürgerlichen Leben zunächst nur als verständig 
sinnliches Wesen, und wird die Wirksamkeit dieses 
Verhältnisses nach der Natur der Dinge auch im Staa
tenleben nie so geändert, daß sein Grundcharakter 
in seiner Wesenheit eine andere Gestaltung erhalten 
könnte; so ist es dennoch unverkennbar, daß die ver?
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ständige Sinnlichkeit, welche den Men/chen bei seinem 
Streben nach Wohlstand und Reichthum immerwährend 
beherrscht/ überall einen bei weitem sicherern und feste
rer» Charakter im bürgerlichen Leben zu erwarten hat/ 
als im aussergesellschaftlichen Zustande. Der vernünf
tige, sittliche Charakter/ der sich im Menschen als Bür
ger ausbilden muß, muß nothwendiger Weise jener 
verständigen Sinnlichkeit einen Sinn und eine Hal
tung geben, welche das Streben des verständig sinnli
chen Menschen der Handlungsweise des vernünftig sitt
lichen möglichst nahe bringt, und dadurch dem Streben 
desselben nach Gütererwerb, Besitz und Gebrauch den 
rechtlichen und ethischen Charakter gibt, auf dem, wie 
ich früher bemerkt Habe-'O, eigentlich der regelmäßige 
Fortgang seiner Betriebsamkeit, und das Fortschreiten 
seines Wohlstandes zum wirklichen Reichthums zuletzt 
ruht; oder, mit andern Worten, der Eigennutz, der 
den Menschen überall bei seiner Betriebsamkeit leitet 
und beherrscht, erhält erst im bürgerlichen Leben, und 
durch dasselbe, seine wahrhaft menschlicheGestaltung 
und Richtung; und blos hier nur läßt es sich vom 
Menschen und seinem auf Gütererwerb, Besitz und Ge
brauch gerichteten Wünschen und Treiben, mit Zuver
sicht erwarten, daß er die Gesetze des Rechts und der 
Ordnung so achten werde, wie sie überall geachtet 
werden müssen, um den Wohlstand und Reichthum Su
chenden wirklich wohlhabend und reich zu machen, und 
sein auf diese Punkte gerichtetes Streben immer so 
zu regeln, und so zu gestalten, daß er die Gesetze des 
Verkehrs überall möglichst achte, und daß sein Eigen
nutz ihn nicht mit sich selbst in Widerspruch bringe. — 
Und vorzüglich hierin liegt der Grund der von mir 
aufgestellten Behauptung, die Beschränkung, welche für 
den menschlichen Eigennutz das bürgerliche Leben her-

*) Bd.I. §.5. G.7— 8. und §.55. S.ZOl — 302.
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-erführt/ sey/ bei allem Scheine von hemmender Eigen
schaft/ doch wirklich fördernder Art.

Doch mehr noch, als das bürgerliche Leben und 
seine mannichfachen Institutionen zur Erhaltung und 
Sicherung des vernünftig - sittlichen Charakters des 
Menschen auf die angedeutete indirekte Weise, gleich
sam von Innen heraus/ auf die verschiedenartige 
Gestaltung und Ausbildung der Betriebsamkeit deö 
bürgerlich vereinten und des aussergesellschaftlichen 
Menschen wirken, — noch mehr tvirken sie weiter, 
gleichsam von Aussen her, durch ihren überall 
sichtbar hervortretenden, und in ihrer Wesenheit ge
gründeten, Einfluß auf die Sicherheit des Lebens 
und des Eigenthums, welche das bürgerliche We
sen, seiner Bestimmung gemäß, dem bürgerlich verein
ten Menschen gewährt, und durch den unverkennbar 
eminenten Zustand, in welchem dadurch der bürgerliche 
Mensch bei der Uebung seiner Betriebsamkeit und seines 
Strebens nach Gütererwerb, Besitz und Gebrauch 
überall im Vergleich gegen den aussergesellschaftlichen 
erscheint.

In den Vorzügen, welche hierdurch die Betrieb
samkeit des bürgerlich vereinten Menschen vor der deS 
ausserbürgerlichen voraus hat, liegt einer der wichtig
sten Divergenzpunkte zwischen der Betriebsamkeit deS 
Bürgers, und der des Menschen im aussergesellschaft
lichen Zustande. Wirklich ist darum, daß die bürger
liche Gesellschaft jene Sicherheit gewährt, oder doch 
wenigstens ihrer Wesenheit nach zu gewähren strebt, 
das Staatenwesen der sicherste und haltbarste Grund
pfeiler für den sichern und glücklichen Fortgang aller 
menschlichen Betriebsamkeit, und alles Strebens nach 
Wohlstand und Reichthum der Völker; und nur dadurch, 
daß wir diesen Punkt erfassen, kann es uns erklärbar 
werden, warum, so weit die Geschichte reicht, sie unS 
immer den Fortgang der Ausbildung des bürgerlichen 
Wesens mit dem Wachsthums des Wohlstandes und
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Reichthums der Völker in gleichem Schritte zeigt. In 
der Kindheit des Staatenwesens erblicken wir immer 
nur arme Völker. Arm mußten sie auch schon darum 
seyn und bleiben, weil bei einem Volke, das sich noch 
in der Periode der Kindheit des Staatenwesens befin
det, die mancherlei Reibungen nicht möglich sind, welche 
das bürgerliche Leben in mehr ausgebildeten Staaten 
erzeugt, unterhält und fördert. Bei Jäger- und Hir
tenvölkern ist darum eben so wenig Wohlstand und 
Reichthum zu hoffen, als Ausbildung des Staatenwe
sens. Das ganze Staakenwesen kann und wird hier 
nur höchstens in einem Schutz- und Trutzbündnisse der 
Familien- oder Hordenführer und Stammhäuptlinge ge, 
gen äussere Feinde bestehen, und so nützlich auch schon 
diese Sicherung dem Menschen für seine Betriebsamkeit 
seyn mag, so können sich doch blos nur die ersten Keime 
davon hier einiger Maaßen sichtbar zeigen. Blos nur 
die Familienhäupter oder Stammhäuptlinge sind es, auf 
deren Betriebsamkeit ein solcher gesellschaftlicher Verband 
wirksam seyn konnte; für den großen Haufen läßt sich 
aber daraus ganz und gar nichts erwarten. Seine 
Persönlichkeit bleibt hier in der früheren Abhängigkeit 
vom Familien- und Hordenhaupte, und eine solche 
Abhängigkeit kann den Geist der Betriebsamkeit des 
eigentlich bürgerlichen Menschen nie in ihm Wecken^)- 
Erst dann ist dieses möglich, wenn die Pflege des bür, 
gerlichen Wesens sich auch auf jene Hörigen erstreckt; 
erst dann, wenn sie durch die Ausbildung dieses We, 
sens zu einer persönlichen Selbstständigkeit gelangt sind.

*) Vorzüglich dann, daß in den griechischen Staaten und im 
römischen Freistaate sich dieses Familienweftn, trotz der 
Ausbildung des bürgerlichen, zu stark und lebendig erhält, 
liegt wohl der Hauptgrund, warum in Griechenland und 
Nom die Betriebsamkeit des Volks bei weitem nicht die 
Ausbildung erlangte, wie in unsern Staaten. 
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geschüzt nicht blos gegen äussere Feinde, sondern auch 
gegen Beeinträchtigungen von Seiten ihrer Mitbürger 
und bisherigen Herren im Innern. Erst jetzt tritt der 
bürgerliche Mensch gegen die ihn umgebende äussere 
Güterwelt in das richtige, sichere und feststehende Ver, 
hältniß; erst jetzt kann er die ihm inwohnende schaf
fende Kraft, als ihm selbst angehörig betrachten; und 
erst jetzt kann sich in ihm der Trieb, sich die Erzeu
gungen der Natur mit Fleiß und Anstrengung anzueig, 
nen, lebendig und kräftig entwickeln, denn erst hier 
wird sein bisher schlummernder Eigennutz geweckt, und 
so geweckt, daß er den Menschen zur Betriebsamkeit 
und zum Fleiße hinsühren kann.

Doch immer ist jenes Heraustreten des Men
schen aus dem Horden- und Familienkreise in die bür
gerliche Selbständigkeit, nur der erste Schritt, der 
ihn zur Betriebsamkeit hinführt. Die Selbständigkeit 
und das Streben nach ihr, das in dem Menschen die 
Betriebsamkeit weckt, kann diese letztere selbst wieder 
beengen, geht das Staatenwesen nicht weiter, als blos 
nur auf die Herstellung jener Selbständigkeit; geht 
es nicht auf feste Regelung derselben durch gute Gesetze 
und eine die Wirksamkeit dieser ausreichend begrün, 
dende und sichernde zweckmäßige Iustizpflege. Eine 
Selbständigkeit, die, wie das Faustrecht im Mittel
alter, nur den Krieg, den, nach der wohl sehr richti, 
gen Bemerkung von Hobbes^), der Mensch im aus- 
sergeftllschaftlichen Leben stets tHt sich selbst führt, in 
gewte konventionelle Regeln zwängt, — eine solche 
Selbständigkeit kann unmöglich dem Gedeihen und der 
Ausbildung L Volksbetriebsamkeit zu sagend). Der

*) Element. plnloso^li. äe eive, I. §. i>.

**) Wohin ein solche- SelbstständigkeitSsystem — wie eS im 
Faustrechte de- Mittelalter- erscheint, am Ende führe, da- 
von gibt der Zustand unsere- deutschen Vaterlandes im 
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Eigennutz und die' Selbstsucht haben hier ein bei wei
tem zu ausgedehntes Feld, um dem bürgerlich verein
ten Menschen den Grad der Sicherheit seiner Person 
und seines Eigenthums zu geben, welchen jenes Ge, 
deihen und Ausbilden immer nothwendig voraussetzt. 
Nur gehörig polizirte Staaten sind es, wo ein wahres 
und lebendiges Gedeihen und Ausbilden der Volksbe- 
triebsamkeit und ein glücklicher Erfolg für das Streben 
des Menschen nach Wohlstand, und Reichthum sich mit 
Wahrscheinlichkeit erwarten laßt. Und wirklich zeigt 
auch überall die Geschichte, daß die Völker immer nur 
in denjenigen Staaten in ihrem Wohlstände und Reich-

vierrehenten Jahrhunderte einen redenden Server'-: 
Ms temporibu8, — im vierrehenten Jahrhunderte — sagt 
Mutius rerum Aermsnic. Lib. XXIV. — inultse 
tstis oppresserunt Oermanism; cariras er per omnes viss 
latrocinia er«nt, et passin» exuredsnlur villae rubtioae 
el paßi. Lo llev enerat ranctem r«8, ut eum »Nun»
iler tutuin e88et, eivitati8 vicinss per Oermaniai» eonveni- 
rent, rit s«erent 6e cu8toclienäi8 vii8, et per milites, pe- 
riite8 et «Hnites, 8ui8 8tipen6ii8 conclnet08 via8 cu8toäirent. 
Trotz de- wiederholt eingeschärften Verbots den Landfrie- 
den nicht tu stören, mußten dennoch im Jahr 1401, die 
Kaufleute von Achen, welche die Frankfurter Messe 
besuchen wollten, sich dazu ein befondereS Geleit vom deut
schen Könige Ruprecht erbitten; und im Jahr 1419 war 
die Unsicherheit so groß geworden, daß es selbst unter Ge
leite schwierig war, diese Messe zu besuchen, so daß es die 
Kaufleute mehrerer Reichsstädte einige Zeit hindurch vorzo- 
gen, lieber zu Haus^ zu bleiben, als sich der Unsicherheit 
der Meßreise Preis zu geben. Fischer Geschichte des deut
schen Handels Thl. II. S. 441. — Ueber die Gründe der 
Entstehung und Ausbildung des im Faustrechte ausgebilde- 
ten SelbstständigkeitSsystemS in unsern europäischen Staaten 
s. man übrigens MillarS historische Entwickelung der eng
lischen Staatsverfassung übers. von K. C. Schmid. (Jena 
181- folg) Bd.I. S.72. folg.
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thume lebhaft vorwärts geschritten sind, wo gute Ge
setzgebung und Jußizpflege ihnen jene Vorbedingungen 
in möglichst vollestem Maaße gewährt haben.

Was in gehörig policirten Staaten noch nächst 
der Sicherheit der Person und des Eigenthums das 
Streben des Menschen nach Wohlstand und Reich, 
thum so unendlich fördert, dieß ist vorzüglich der Um
stand, daß es nur in Staaten der Art dem Menschen 
gelingen kann, sich zu der geistigen Kultur zu erhe
ben, welche jedes Fortschreiten der menschlichen Be
triebsamkeit als unerläßlich nothwendige Bedingung vor- 
aussetzt. Mag auch selbst die beste Gesetzgebung und Justiz- 
pflege nicht unmittelbar auf die geistige Bildung der 
Völker wirken, mittelbar wirkt sie gewiß auf diesen 
Punkt ganz unbezweifelt. Nur hier ist es, wo der 
Mensch dem Menschen sich so innig nähern, und Gei
ster mit Geistern sich so innig verschlingen können, daß 
jeder Geistesfunke immer neue Funken hervorlockt, und 
daß überhaupt im Leben der Völker jene Reibungen 
entstehen, welchen wir alle Kultur und allen innern 
und äußern Wohlstand verdanken; und wo insbesondere 
der Verkehr sich bilden, und zu der Lebendigkeit und 
Regelmäßigkeit empor heben kann, welche er als Be, 
dingung einer möglichst gleichmäßigen Vertheilung un
serer gesammten Gütermasse, und des regelmäßigen 
Fortganges der menschlichen Betriebsamkeit unerläß
lich heischt.

H. 85.
Inzwischen, so wohlthätig auch in jeder Beziehung 

das bürgerliche Wesen und dessen Ausbildung auf den 
Fortgang des menschlichen Strebens nach Wohlstand 
und Reichthum hinwirken, immer darf bei der Betrach
tung dieses Wirkens und der Elemente desselben, nie 
der hochwichtige Punkt überfehen werden, daß der 
Mensch sich sein Verhältniß zur Güterwelt auch im 
bürgerlichen Leben immer möglichst frei, und gleichsam 
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autonomisch, zu bilden strebt, und baß er eigentlich 
vom Staate in dieser Beziehung weiter nichts ver
langt und erwartet, als zunächst blos negative 
Unterstützung, durch Beseitigung der Schranken und 
Fesseln, welche ihn dabei im aussergesellschaftlichen Zu- 
.stände drücken können, wenn hier, wie es so leicht 
möglich ist, der Eigennutz seine natürlichen Gränzen 
überspringt, und statt den Forderungen der Verstän
digkeit zu entsprechen, und den natürlichen Gesetzen deS 
Verkehrs zu huldigen, sich über diese eigenwillig, und 
selbstsüchtig hinwegsetzt.

Man mag in dem Staate blos nur eine Siche, 
rungsanstalt gegen innere und äussere Feinde finden, 
wie er mehreren sehr achtungswerthen Politikern und 
Philosophen der ältern und neuern Zeit erscheint, oder 
man mag ihn mit Andern aus einem höheren Gesichts
punkte, als ein Förderungsmittel zur Vervollkomm
nung des Menschen in allen seinen sinnlichen und gei
stigen Verhältnissen , betrachten, — immer liegt es 
im Wesen der Dinge, daß er bei seinen Bestrebun
gen, den Wohlstand und Reichthum der Völker zu 
fördern, sich von der Grundbedingung aller menschli
chen Betriebsamkeit nie losreissen darf, und daß er 
insbesondere das Streben der Völker nach Autonomie in 
ihrem Verhältnisse zur Güterwelt stets möglichst beach
ten muß. Der Staat und seine Regierung — wenn 
es ihr um wirkliche Förderung der Betriebsamkeit des 
bürgerlich vereinten Menschen zu thun ist, — kann 
weder bestimmen, welche Dinge der Mensch in den 
Kreis seiner Güter aufnehmen soll, noch welchen 
Standpunkt diese auf der Skala der Dinge von Werth 
hier von ihm angewiesen erhalten sollen, oder wie sie 
der Mensch als Mittel für seine Zwecke zu verwenden 
habe. Db er sie im Wege des Tausches, oder im 
Wege des eigenen Ge- oder Verbrauches verwende; 
ob er bei seinen Verwendungen mit mehrerer oder 
minderer Sparsamkeit zu Werke gehe; — alles dieses 
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find Punkte, welche auch im bürgerlichen Leben stets 
dem eigenen Ermessen des betriebsamen Menschen an
heim gegeben werden müssen, wenn durch daS Einmi
schen und Eingreifen des Staats der Mensch nicht von - 
feinem Strebepunkt abgeleitet werden soll. Die 
Pflichten einer jeden Regierung, in Beziehung auf ihr 
Wirken zur Förderung der Betriebsamkeit, beschränken 
sich, wie ich früher^) bemerkt habe, und hier noch
mals wiederholen muß, blos aufdrei Hauptpflichten: 
einma l, auf Sicherung des Volks und seiner Betrieb
samkeit gegen Anfälle äusserer Feinde; dann auf Schutz 
gegen Ungerechtigkeit, und Unterdrückung der Bürger 
von Seiten ihrer widerrechtlich gesinnten Mitbürger; 
und zuletzt noch darauf, gewisse öffentliche Werke und 
Anstalten herzustellen und zu unterhalten, deren Her
stellung und Unterhaltung die Kräfte einzelner Privaten 
übersteigen würde, und die sich darum von der Be
triebsamkeit des Einzelnen so leicht nicht erwarten lassen.

Blos in Beziehung auf die letztere Pflicht ist ein 
positives Einwirken und Mitwirken der Regierung 
in gewisser Art zulässig. Doch erfordert die Uebung 
irgend einer Pflicht der Regierung Vedächtlichkeit unh 
Umsicht, so ist es gerade hier. Aufrechterhaltung unh 
möglichst sorgfältige Beachtung der Autonomie des 
Volks, thut hier bei weitem mehr Noth, als in ir
gend einem andern Zweige der Verwaltung des Ge
meinwesens; und quf keinem Fall läßt es sich rechtfer
tigen, wenn die Regierung hierher das Prinzip des 
Zwangs übertragen wollte, auf dem das Wesen der 
Gesetzgebung und Iustizpflege ruht. Bei keinem Zweige 
der Verwaltung des bürgerlichen Wesens ist das Zu- 
vielregieren mit so nachtheiligen Folgen begleitet, wie 
bei den Anstalten zur Leitung der Volksbetriebsamkeit.

*) Bd.l. S. 127. — Man vergl. noch Esche nmayer Nor
malrecht, (Tübingen 1L20. 8.) Thl.II. §.77 folg. S. 118-folg.
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Ist das Auvielregieren schon an sich nachtheilig, so ist 
es doppelt verderblich, wenn die Regierung, da, wo 
sie auf Förderung der Volksbetriebsamkeit ausgeht, 
überall nur durch Zwangsanstalten herrschen will. Ein 
Beherrschen des Volkssinnes durch Zwangsmaasregeln 
ist bei diesem Gegenstände auch wirklich rein unmög
lich. Ueberall, wo nur die Ueberzeugung des Volks 
herrscht, kann nie die Gesetzgebung ge - oder verbie
tend eingreifen. Mit derselben Achtung, mit der man 
die religiösen Ansichten des Menschen behandelt, müs
sen auch seine Ansichten über seine Verhältnisse zur 
Güterwelt behandelt werden. Blos verständige Zu
rechtweisung und Belehrung, die von innen her auf 
Berichtigung der Volksansichten wirken, können hier als 
zulässig geachtet werden. Alle Zwangsmaasregeln hin
gegen sind hier offenbar am unrechten Orte. Wohl 
können sie Schaden und Nachtheile aller Art stiften, 
aber gewiß nie Gutes.

Sellbst die vorhin erwähnten Anstalten, deren 
Herstellung zu den Pflichten der Regierung gehört, 
dürfen dem Volke zum Gebrauche nicht aufgezwungen, 
sondern dazu nur dargeboten werden. Ihren Ge-' 
brauch kann die Regierung nie befehlen. Nur dafür 
hat sie zu sorgen, daß das Volk ihre Nützlichkeit an- 
erkenne, und davon sich überzeuge. Aber hat sie 
dem Volke diese Ueberzeugung gegeben, dann kann sie 
auch sicher seyn, daß es davon Gebrauch machen, und 
durch diesen Gebrauch seinen Wohlstand wirklich för
dern werde. So lange hingegen jene Ueberzeugung 
noch nicht geschaffen ist, werden auch alle, selbst die 
schärfsten, Zwangsbefehle zu weiter nichts nützen, als 
nur dazu, daß das Volk nur um so abgeneigter gegen 
seinen Gebrauch jener Anstalten werben wird, und um 
so größer sein Raffinement sich dem befohlenen Ge
brauche zu entziehen. Vorzüglich dadurch, daß das 
Merkantilstem die Regierung zu Vorschritten hinge- 
leilet hat, wo sie ge, und verbieten und durch Zwang
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«5er Art herrschen wollten, statt daß nach der Natur 
der Sache nur von Belehrung und Ueberzeugung des 
Volks von der Nützlichkeit ihrer Maasregeln etwas zu 
erwarten war, — vorzüglich dadurch hat es oft selbst 
die wohlgemeintesten Absichten und Plane der Regie, 
rungen vereitelt; vorzüglich dadurch hat es dem Wohl, 
stände und Reichthums der Völker so unendlich gescha
det, und Mangel und Armuth verbreitet, wo die Re, 
gierungtn Wohlstand und Reichthum zu schaffen suchten.

h. 66.
Ob die Regierung eines Staats auf diesem ober 

jenem Elemente ruhe; ob seine Verfassung monarchisch, 
aristokratisch oder demokratisch sey; — alles dieses 
kann nichts entscheiden, sobald nur die Regierung eines 
gegebenen Staats das eben angedeutete Grundgesetz 
für ihr Verhältniß zum betriebsamen Volke anerkennt 
und befolgt. Hier bewährt sich unerkennbar die be
kannte Behauptung von Pope: Diejenige Regte- 
rungsform ist die Beste, welche am Besten 
gehandhabt wird. Die Bürger eines monarchisch 
geformten Staates werden, wenn die Regierung nur 
jenes Grundgesetz immer mit der nöthigen Aufmerksamkeit 
beachtet, eben so leicht in ihrer Betriebsamkeit vorwärts 
schreiten, und wohlhabend und reich werden, wie die 
Bürger der reinsten Demokratie

Zeigt die Geschichte, daß Bürger demokratischer 
Staaten gewöhnlich früher und schneller wohlhabend

Daß auch in Demokratieen und in republikanisch geformten 
Monarchieen eine Menge Verordnungen zur Leitung der 
Dolkrbetriebsamkeit von der Regierung ausgehen können, 
welche der denkende Staat-wirth nicht billigen kann, zeigt 
in der ältern Geschichte die Handel-politik der Athener, 
und in der neuern die der Britten. Ueber die Erstere 
vergl. man Böckh Staat-Hau-Haltung der Athener, Bd.I. 
E. ss folg.
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und reich geworden sind, als die Bürger monarchisch 
oder aristokratisch geformter, so liegt zuverläßig der 
Grund dieser Erscheinung keineswegs, — wie man 
vielleicht beim ersten Anblicke glauben möchte, — in 
dem Wesen der Demokratie selbst, und in einer in die
ser Staatsform liegenden größer» Begünstigung der 
Volksbetriebsamkeit, und des Strebens des Menschen 
nach Wohlstand und Reichthum; sondern er liegt offen
bar nur in der zufälligen Ursache, daß in demokratischen 
Staaten, wegen der größeren Theilnahme des Volks 
am öffentlichen Wesen, die vom Staate ausgehenden 
Anstalten zur Förderung der Volksbetriebsamkeit bei 
weitem nicht so leicht, wie in monarchischen oder aristo, 
kratischen Staaten, den Zwangscharakter annehmen 
können, in dem nur allein der Grund des Verderbens 
liegt. Dieß ist der ganze Vorzug, welchen demokrati
sche Staaten in dieser Beziehung vor monarchischen und 
aristokratischen voraus haben mögen. Kennt in demo
kratischen Staaten das Volk seine Interessen richtiger, 
und liegen sie ihm näher, — und bewahrt dieses das 
Volk davor, daß es sich nie einem Zwangssysteme hin- 
gibt, da, wo blos durch. Belehrung und Ueberzeugung 
gewirkt werden kann, so führt in monarchischen und 
aristokratischen Staaten die Entferntheit der Herrscher 
von dem Volke und seinen nächsten Bedürfnissen und 
Strebungen, jene oft dahin, etwas dem Wohl
stände des Volks zusagend zu halten, das das Volk 
ganz und gar nicht dafür achtet; und wenn nun dieses 
dem Volke als wohlthätig aufgenöthigt werden soll, 
kann es wohl nicht anders kommen, als daß selbst die 
wohlwollendsten Plane der Regierungen scheitern, und 
daß die Völker durch solche Einmischungen eher rück
wärts kommen, als vorwärts.

Blos auch nur hierin, daß unter einer constitutio- 
nellen Regierungsform die Regierung vor Mißgriffen 
der Art mehr bewahrt ist, als in rein monarchischen 
Staaten, mag der Grund liegen, warum auch dort 

der
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L«.'r Volkswohlstand und Reichthum gewöhnlich schnel
ler und lebendiger vorwärts geht, als hier. Doch 
vorwärts schreitet er überall, wo die Regierung nicht 
ganz despotisch in die Volksbetriebsamkeit eingrerft, wie 
in den Staaten des Orients, wo nur die Person des 
Herrschers der Mittelpunkt ist, um den sich alles 
dreht--). Daß er vorwärts schreiten müsse, liegt in 
der Natur der menschlichen Betriebsamkeit und in dem 
Streben des Menschen nach steter Verbesserung seiner 
Lage^ Die Wirksamkeit dieses Grundtriebes der mensch
lichen, Seele können die Mißgriffe der Regierungen 
zwar stören, aber ganz vernichten können sie solche nie.

Uebriqeno über werden die Ausbildung des Staa
tenwesens und die hieraus hervorgehende möglichst 
erweiterte bürgerliche Sicherheit und Freiheit, und die 
Fortschritte des Wohlstandes und Reichthums der Völ
ker, immer so ziemlich gleichen Schritt halten; denn 
auch sie stehen in einer ewigen gleichen Wechselwirkung. 
Gerade in dem zunehmenden.Wohlstände, den die fort
schreitende Betriebsamkeit schafft, liegt für alle Völker 
die sicherste Schutzwehr gegen den Despotismus; und 
wiederum in der Kultur des bürgerlichen Weiens, wie sie 
nur in wohlhabenden und reichen Staaten möglich ist, 
liegt der Hauptstützpunkt für jenes immerwährende 
Fortschreiten der Betriebsamkeit, und für möglichste 
Gewähr ihrer nothwendigsten Vorbedingungen ^-0: —

*) Man vergl. Heeren Zdeen über die Politik, den Verkehr 
und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt, 
Bd.I. Abtheil. I. S 445 folg.

** ) Mehrere- über die hier angedeuteten Punkte s. Man bei 
Storok Lours ä'econ. pol., S. 194 21s, be
sonder- S. 209 und lom. I. S. 317, wo er von dem Ein
flüsse der bürgerlichen Freiheit in England auf den Wohl
stand von Brittanien spricht. Man vergl. noch Hume po
litische Versuche, Bibers. Ar au-, S. 239 —25b., und 



1S

Um diese Vorbedingungen sowohl in Bezug auf Pro
duktion als Konsumtion etwas näher zu beleuchten, und 
dabei zugleich auf die Mißgriffe aufmerksam zu ma
chen, welche hier leider die meisten Regierungen 
sich haben zu Schulden, kommen lassen, und bei 
allem Eingänge, welchen die Grundsätze einer verstän
digen Staarswikthschafl allmählich gefunden haben, hie 
und da noch immer zu Schulden kommen lassen, dieses 
sind die Gegenstände, denen die Betrachtungen der fol
genden Abschnitte gewidmet sind.

Barrens Lssszf on tbe inüuenee ok tbo extern»! corn- 
trsäe upon tbe proäuetion anä Distribution vt' nations! 
vresltk etv. im Au-zuge im Herme- St. IV. f. d. I.1S2O. 
S. 241.
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Zweiter Abschnitt.

Von dem Einflüsse des bürgerlichen We
sens auf die Produktion der Güter.

87.
Das Erste, was der betriebsame Mensch im bür

gerlichen Leben, wie im aussergesellschaftlichen, bedarf, 
um sein Streben nach Gütererwerb, Besitz und Ge
brauch möglichst belebt und gefördert zu sehen, sind 
möglichst ergiebige Naturfonds. Doch diese 
dem bürgerlichen Menschen zu schaffen, wo sie ihm 
die Vorsehung versagt hat, dieß kann das bürgerliche 
Leben wohl auf keinen Fall. Fremde Völker von ih
rem ergiebigern Grund und Boden zu vertreiben, damit 
unsere der Bodenkultur gewidmete Betriebsamkeit einen 
freieren und günstigern Tummelplatz habe, dazu gibt 
das bürgerliche Leben dem bürgerlich vereinten Men
schen eben so wenig Berechtigung, als der aussergesell, 
schaftliche Zustand dem Menschen ausser dem bürgerli
chen Vereine. Auch zeigt die Geschichte der Völker
wanderungen, daß aus widerrechtlichem Verdrängen 
fremder Völker von ihrem ursprünglichen Boden Wohl
stand und Reichthum nie hervorgegangen sind, die ur
sprünglichen Landesbewohner, wie die neuen Einwan, 
derer sind vielmehr dadurch gleich arm und unglücklich 
geworden. — Ueberhaupt muß fremdes Eigenthum, 
das der ausserbürgerliche Mensch achten muß, dem bür, 
gerlichen schon nach dem Wesen und der Grundtendenz 
des bürgerlichen Lebens doppelt heilig seyn.

B L
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Kann in Bezug stuf die Vermehrung und Verbes
serung her vom bürgerlichen Menschen sich angeeigne, 
ten Naturfonds das bürgerliche Wesen etwas wirken, 
so ist dieses nur in sofern möglich, als das Leben im 
Staate entweder dem Menschen Anlaß gibt, seine auf 
die Aneignung der Erzeugnisse der Naturfottds gerich
tete Betriebsamkeit zu verstärken, zu vermehren, und 
zu verbessern, oder daß es darauf hinwirkt, daß die 
von der Vorsehung einem bürgerlich vereinten Volke 
zugewiesene Naturfsnds unter Alle so vertheilt werden, 
daß die Betriebsamkeit Aller nicht durch zu ausgedehnte 
Eigenthumsberechtigungen Einzelner gehemmt und ge, 
stört werden möge, sondern daß es einem Jeden mög
lich sey, sich im Wege des Rechts und der -Ordnung 
vom Grunde und Boden den Theil anzueignen, den er 
zu bauen Kraft und Lust haben mag.

Doch gerade in diesem Punkte scheint die Gesetzge
bung unserer meisten Staaten noch die meisten Lücken 
zu haben. Selbst in England, wo doch der bürger
liche Mensch am höchsten steht, ist der ganze Grund und 
Boden nur in den Händen von, im Verhältnisse zur 
ganzen Volksmasse, sehr wenigen Familien^)» Die 
Ilrgestalt, aus der unsere Staaten im Laufe der Zeit 
allmähltg in ihre jetzige Gestaltung hervorgegangen sind,

Der ganze Grund und Äoden von England ist in den 
Händen von etwa 32,060 Familien. Man vergl. die Allg. 
Just. u. Pol. Fam i8iy. Nro. izi u. 1Z2. S.235. — 
Eine Vertheidigung des englischen Systems rückstchtlich dek 
Dertheilung des Grundeigentums bat neuerdings versucht 

rle l'sstministrstion ste ls )U8iikk kriminelle en
Aleterre^ ei sto l'esprit lln Gouvernement anglois. (?sris 
1820, (Ump. I. S. 6 folg.; dock seine Vertheidigung betrifft 
Mehr die politische Seite, als die staatswirtbschastliche. 
Ohne das englische DerpachtungSsystem würde jenes Grunde 
eigenthuMSvertheilungSsystem zuverlässig äusserst nachteilig 
auf den allgemeinen Wohlstand wirken. 
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hat ihre Herrschaft überall bei weitem länger behaup
tet/ als sie sich eigentlich hätte behaupten sollen. Na
türlich war es wohl/ daß in der Kindheit unseres 
Staalenwesens der Grund und Boden, der einer bür
gerlichen Gesellschaft zu Theil geworden war, nur unter 
diejenigen Horden- und Familienhäupter sich als Eigen
thum vertheilte, welche in jener Kinbheilszeit dte eigent
lichen Staatsbürger bildeten. Aber weniger natürlich 
war es, daß jene Vertheilungsweise auch beim Fort- 
gange des bürgerlichen Wesens sich in Ansehen erhielt, 
und daß sich hier nur Familien- «nd Hordeneigenthum 
bildete, wo eigentlich wirkliches Privateigenthum für 
jeden Einzelnen sich hätte bilden sollen. Mag es auch 
seyn, daß beim Uebergange eines Jäger- oder Noma« 
denvolkeö zum Ackerbau blos nur der Mächtigere und 
Reichere es ist, der sich die ausgedehntesten und vor
züglichsten Stücke zur Kultur aueignen wird; und mag 
es sich auch sehr wohl rechtfertigen lassen, daß die Ge
setzgebung ihn und seine Nachkommen in dem Besitze 
und Genusse dieser Aneignung möglichst zu schützen sucht; 
dennoch darf sie in keinem Falle, so weit gehen, dem 
ursprünglich minder reichen md minder mächtigen die 
Berechtigung zu versagen, auch sich im Wege des Rechts 
und der Ordnung Grundeigeathum zu erwerben, und 
so sich in den Stand zu setzen, seine dem Ackerbau ge
widmete Betriebsamkeit auf seiner eigenen Scholle zu 
üben. Der Unterschied, welchen man in mehreren 
Ländern noch immer zwischen Bürgern macht, welche 
Grundeigenthum erwerben können, und solchen, welchen 
diese Berechtigung nicht zusteht^, ydex hexen Erwerbs-

Wie t. B. in Rußland, wo die Gefttze nur dem Adel 
den Erwerb pon Grundhesitzungen erlauben, Zwar hat 
der Kaiser Alexander neuerlich jedem Freien den Er« 
werd von Grundstücken gestattet, aber nur von solchen, 
auf welchen keine Bauern siny. Da eS aber fast unmöguch 
ist, Tagelöhner, oder LohpgesiNde ig ZWM zu hek«W 
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berechtigungen nur auf gewisse Güter beschränkt sind-^). 
Das zu starre — ich möchte beinahe sagen, eisern ge- 
wordene — Familieneigenchum, das man zur Erhal
tung des Glanzes der Familien in den Stamm- und 
Familtenfideikommißgütern unserer reicheren und ange
sehenern Voiksklassen aufrecht erhält, und die wider
natürliche Abhängigkeit, in welcher dadurch ein Theil 
des betriebsamen Volks von dem andern vielleicht mm- 
der betriebsamen erhalten wird^), alle solche wieder- 
natürltche Institutionen lassen sich nach der dermaligen 
Gestaltung unseres Staatenwesens auf keinen Fall recht
fertigen; eben so wenig wie die Vorliebe, mit der man 
hie und da auf den Grund dieser Institutionen größer- 
Güter pflanzt, statt drß es nur dem verständigen Er
messen jedes Einzelner im Volke überlassen bleiben 
sollte, ob er auf diese oder auf jene Weise in die Klasse 
der Grundbesitzer einlreten, und seine dem Ackerbau 
gewidmete Betriebsamkeit diesem zuwenden will.

Doch will ich diese Bemerkungen keineswegs so 
gedeutet wissen, als seyen dergleichen, freilich immer

men, so nutzt diese» Zugeständnist dem freien Bürger nur 
sehr wenig, und bei weitem nicht soviel, al» es unter an
dern Umständen leiste,, könnte; denn kein Freier kann 
mehr Land erwerben, al- er mit seiner Familie selbst 
zu bauen vermag. Man vergl. 8toreb 6ours ä'voon. 
polil., ?om. IV. S. 337 folg.

*) Wie z. B.cha» bi» zum Edikte vom y. Okt. 1 807. — 
in Christ. Jak. Krau- Staat-wirthschaft, Th. V. 
S. 331. folgl. — in Preussen bestandene Verbot des 
Verkaufs adelicher Güter an Bürgerliche. Man vergl. 
Krug Geschichte der staattwirthschaftl. Gesetzgebung im 
vreuß. Staate (Berlin 1808. 8 ) Bd. I. S. 1-^44.

**) Ueber die nachtheiligen Einwirkungen dieser Institutionen 
auf die Benutzung und den Erwerb de- Grunde» und Bo
den- s. man Storch a. a. O. S.33L u. 336. 
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nachtheilig.e, Ueberbleibsel aus der Kindheit des Staa- 
tenwesens, da, wo sie noch bestehen, ohne alle Um
sicht sofort und so gewaltsam aufzuheben, wie man es 
in Frankreich bei dem Ausbruch der Revolution ge
than hat. Niemand, der nur einigen Sinn für beste
hendes Recht hat, wird es billigen, das ungleich ver- 
theilte Land durch einen Machtspruch dem Reichern 
zu nehmen, und sein Theil daran dem Armen zuzuthei- 
len; eine solche Ungerechtigkeit kann, wie jede Unge
rechtigkeit, das allgemeine Beste und das Streben der 
Volker nach Wohlstand und Reichthum nie fördern. 
Nur darauf sollen diese Bemerkungen hindeuten, daß 
in unsern Zeiten es Noth thue, auf allmähliche Ab
schaffung jener Ueberbleibsel der früheren Zeit hinzu
wirken, und daß insbesondere Verabredungen, und 
Uebereinkommen der Betheiligten, welche ihre Abschaf
fung bezwecken, eher unterstützt und begünstiget werden 
müssen, als daß man sie durch zu starre Ableitung alles 
Erwerbsrechts vom ersten Erwerber nach der gewöhn
lichen Sitte zu hindern pflegt. So nothwendig das 
Zusammenhalten des Familieneigenthums und die Be
gründung aller Erbrechte nur durch Abstammung vom 
ersten Erwerber im Mittelalter gewesen seyn mag 
so nothwendig diese Institutionen aus dem Verhält
nisse unseres beginnenden Staatenwesens in jener Pe
riode unserer Staatengeschichte hervorgingen; so we
nig passen solche Ueberreste jenar vergangenen Zeit zu 
unseren dermaligen bürgerlichen Verhältnissen, wo das 
bürgerliche Band eine Festigkeit und Innigkeit erlangt 
hat, welche jenes Familienband nie geben wird^ und 
nie geben konnte,- und so nothwendig ist es darauf hin- 
zuwirken, daß Grundeigenthumserwerb und Besitz nicht

Man s. hierüber vorzüglich Simonäe äe Zismonäi 
Hikwirv äes itsliennes äa mo^en SA«. (Xurick
1807. 8.) rom. I. S. 71 folg.
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«ur blos das Vorrecht einzelner Volksklassen sey, son
dern eine Allen, welche dazu inneren und äusseren Be
ruf fühlen , gleichmäßig zukommende Berechtigung, 
Selbst in politischer Beziehung ist diese Nothwendigkeit 
unverkennbar/ damit sich der Geist unseres bürgerlichen 
Wesens den Hoffnungen und dem Zustande der Kultur 
unserer Völker möglichst anschmiege, und endlich frei 
Werde von den Fesseln des Aristokratismus, der unter 
allen Staatsformen zuverlässig die verderblichste ist, 
und den wohlgemeintesten Strebungen und Planen der 
Regierungen und der Völker meist gleich stark in den 
Weg tritt ^).

H. 88.
Was insbesondere die größeren Güter betrifft,, 

Welche man auf den Gxund der oben angedeuteten Vor
liebe für jene Institutionen der Vorzeit hie und da 
noch immer aufrecht zu erhalten sucht, sind freilich die 
Akten über ihre staatswirthschaftliche Schädlichkeit oder 
Nützlichkeit noch keineswegs für völlig geschlossen zu 
achten; die größer» Güter und ihre Beibehaltung ha
ben vielmehr erst noch in der neuesten Zeit wieder Ver
theidiger gefunden Allein bei unbefangener Prü-

D Ueber die sachtheiligen Folgen de- Aristokratismus in Be
ziehung auf den wirthschaftlichey Wohlstand der Völker, 
vergl. man: Da» agrarische Gesetz oder Beweis der 
Nothwendigkeit eine- Ackergesetzes zur Verhütung der 
Staat-umwälzungen, vom Grafen von Soden (17Y7. 
S.) und Luder über Nationalindustrie und StaatSwirth- 
schaft rc., Bd.I. G. 337. folg.

Man f. hierüber Murhard Ideen über wichtige Gegen
stände au- dem Gebiete der Nationalökonomie und Staats
wirthschaft S. 228 — 30b., und die Bemerkungen über das 
Zerschlagen der Bauern» und der größeren Landgüter (von 
einem ungenannten Verf Nürnberg 1819. 8.), und eine 
kurze Zu,ammenstellung dessen, was sich in staatswirtSschaft-
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fung möchte doch die Entscheidung mehr gegen als für 
sie ausfallrn.

Zwar hält man den großen Grundeigenthumsbe
sitzer für fähiger, als den kleineren Ackerwirth, große 
agronomische Unternehmungen auszuführen, landwtrth- 
schaftliche Versuche zu machen, neue Entdeckungen im 
Gebiete seines Gewerbes zu benutzen, und dadurch die 
Vervollkommnung des Ackerbaues und der landwirth- 
schaftlichen Produktion zu befördern; man meint auch, 
der größere Güterbesitzer sey im Stande dem, nach 
dem natürlichen Laufe der Dinge, immer wechselnden 
Ergebnissen der landwirthschaftlichen Betriebsamkeit die 
Spitze zu bieten, und durch Benutzung der in seinen 
Händen befindlichen, oder ihm vermöge seines ausge
dehnteren Kredits zu Gebote stehenden Kapitale den 
Verlust eines oder mehrerer Jahre durch Ausharren 
zu ersetzen; man glaubt weiter, in Zeiten der Noth 
und allgemeiner Kalamitäten könne der Staat sich durch 
Deffnung der Vorrälhe der größeren Güterbesitzer bei

licher Beziehung für kleinere und größere Wirthschaften 
sagen läßt, s. man bei Krau- Staat-wirthschaft Bd.V, 
S.LY u. YO. und im All-. An», der Deutschen, 1820 
Nro. 328 — 330. — Schmalz (Staatswirthschaft-lehre 
in Briefen an einen deutschen Erbpinzen Bd. H. S.Y2.) 
hält übrigens die Erörterung der Frage: ob größere 
oder kleinere Güter für den allgemeinen Wohl
stand Vortheilhaft er seyen? für einen muffigen 
Streit, weil beide ihre Vortheile haben. Inoess für so 
ganz muffig kann ich wenigsten- diesen Streit denn doch 
nicht achten Freilich entscheidet hier — wie bei so vielen 
Gegenständen des GewerbSwesenS — immer zuletzt das 
örtliche Verhältniß; doch allgemeine Grundsätze vtüffen quch 
hier den Staat-wirth immer leiten, und allgemeine Be
trachtungen darf er sich darum auf keinen Fall erlassen, 
An ihnen liegen die nie zu übersehenden Normen für die 
richtige Würdigung und Benutzung aller örtlichen Ver- 
hältniffe,
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weitem leichter gegen Mangel und Elend schützen, als 
durch die von kleinern Güterbesitzern meist sehr müh, 
sam zusammenzubringenden Vorräthe; und zuletzt glaubt 
man, selbst der Ertrag des Grund und Bodens wachse 
mit Hülfe der von dem größer» Güterbesitzer anzu- 
wendenden Kapitale leichter und in einem ergiebigern 
Maaße, als unter der Bearbeitung der Hand des klei
neren Wirthes, und nicht blos das reine, sondern 
auch das rohe, Einkommen aus dem Grunde und Bo
den, falle ergiebiger für den allgemeinen Wohlstand 
aus, wenn der größere Güterbesitzer Landwirrhschaft 
treibt, als beim beschränkten Landbau des weniger 
bemittelten Besitzers von minder ausgedehnter Lände
rei; kurz man pflegt eine Menge bald mehr bald min
der gehaltvolle Gründe auf- und zusammenzustellen, 
um die Vorzüge deö größern Güterbesitzes vor den klei
neren Wirthschaften zu erweisen. Inzwischen alle diese 
Gründe erscheinen mehr oder minder unhaltbar, be
leuchtet man den Gegenstand etwas näher. Im allgemeinen 
beweisen diese Gründe weiter nichts, als daß das 
Daseyn großer Grundbesitzungen nicht unbedingt schäd
lich sey. Aber das beweisen sie nicht, daß es allge
mein den Vorzug vor kleinern Wirthschaften verdiene, 
und daß es insbesondere da, wo die Bevölkerung und 
der Gang der Betriebsamkeit eine allgemeinere Theil
nahme aller Klassen des betriebsamen Volks an dem 
Grundeigenthumserwerb und Besitz heischt, nicht besser 
sey, größere Güter in kleinere Parzellen zu zerschla
gen, und daß sich nicht hiervon größere Vortheile 
erwarten lassen, als vom Daseyn großer Grundbe
sitzungen.

So sehr auch der größere Güterbesitzer, an sich 
betrachtet, im Stande seyn mag, sein Land besser zu 
bauen, und seinem Boden einen reichlicher» Ertrag 
abzugewinnen, als der Besitzer einer kleineren Scholle, 
so geschieht jenes doch in der Regel nie, oder zuver
lässig nur äusserst selten. Gewöhnlich fehlt es dem 
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größer» Gutsbesitzer entweder an Zeit/ oder an Kennt
nissen, oder an den nöthigen Kapitalen; sehr oft an 
allen diesen Erfordernissen zusammen. Die meisten 
größeren Gutsbesitzer sind gewöhnlich weiter nichts, als 
die unthätigen Verzehrer der Guisrente, welche ihnen 
ihr Verwalter von Zeit zu Zeit einliefert. Verwen
den sie auch von dem Ertrage dieser Güter etwas auf 
solche, so sind es gewöhnlich nichts eintragende Ver
schönerungen, die sie herzustellen suchen; Lustgärten 
und Parks, unnöthige Wirthschafts- und andere Ge
bäude; keinesweges aber wirkliche, den Ertrag för
dernde, Verbesserungen des Bodens und der Wirth
schaft, selbst der Viehstand, für den doch immer noch 
am meisten zu geschehen pflegt, wird nicht immer ver
mehrt, und wirthschaftlich verbessert. Sie sehen über
haupt bei allen ihren Unternehmungen mehr auf das 
Glänzende, als auf wahre Einträglichkeit. Den eigent
lichen Charakter einer verständigen Wirthschaft, Ver
wendung des Einkommens zum Behuf des regelmäßigen 
Fortgangs und der Ausbildung und Vervollkommnung 
ihrer Betriebsamkeit, wissen sich die Wenigsten anzu- 
eignen. Geben sie sich etwas mit der Bewirthschaftung 
ihrer Güter ab, so behandeln sie diesen Gegenstand 
mehr als Sache des Vergnügens, als von der Seite 
einer nothwendigen Uebung ihrer produktiven Kraft 
Schreiten die größeren Güter in ihrer Wirthschaft 
vorwärts, so verdanken sie dieses in der Regel bei 
weitem mehr dem Fleiße der Pächter und Verwalter, 
als der Betriebsamkeit der Eigenthümer, und mit Recht 
hat daher Thär neuerdings die Verpachtung solcher 
Güter vor der eigenen Bewirthschaftung durch ihre

*) Man vergl. mit dem hier gesagten: 8s^ Iraks ä'ecoa. 
polit. I'om l. S.117. folg, der ersten AuSg., und Storch 
a. a. O. lomIV., S.285 — 291. und G.Z33.



28

Herren den Vorzug gegeben^). Allerdings scheint 
auch nur dieser Weg derjenige zu seyn, der dem Wirth
schaftsbetrieb solcher Güter die nöthigen Kapitale und 
die erforderliche Thätigkeit und Aufmerksamkeit schaffen 
kann. Aber selbst der fleißigste und aufmerksamste 
Pachter größerer Güter wird der Wirthschaft niemals 
den Stnn und den Geist geben, den sie unter einem 
Eigenthümer hat, der seine Scholle mit eigener Hand 
bearbeitet. Nur sehr lange Pachttermine, wie man 
sie in England hat, wo die Pachtungen auf Kinder 
und Kindeskinder fortgehen, und wo der Pachter gleich, 
fam zum Herrn wird, können den Pachter bestimmen, 

r auf bleibende und fortwährende Verbesserungen des 
Grundes und Bodens zu denken, und diesen seine Ka, 
pitale und seinen Fleiß zu widmen. Bei so kurzen 
Terminen, auf welche man gewöhnlich in Deutschland 
verpachtet, läßt sich so etwas nie erwarten.

Erwägt man diese Gründe nur einiger Maaßen 
mit Aufmerksamkeit, so wird es begreiflich, warum 
bei Bewirthschaftung größerer Güter die Masse der 
Erzeugnisse immer bei wertem geringer bleiben muß, 
als sie bei gleicher Konsumtion dann gewesen 
seyn würde, wenn das größere Gut mehreren Land, 
Wirthen in kleineren Parzellen, so wie sie jeder gehö
rig übersehen kann, zur Bewirthschaftung überlassen 
worden wäre. Würde bei der letzteren Bewirthschaf- 
tungsweife für die Gesammtheit der Producenten und 
Konsumenten auch weiter nichts gewonnen, so gewinnt 
sie zum allerwenigsten den Lohn der Aufseher, den 
jede größere Wirthschaft nöthig macht, und welcher im 
Ganzen genommen rein verschwendet ist-, weil alle diese

Man vergl. dessen Vorbemerkung zu St eng er Versuch 
über das Güter« Zeit- Derpachtungs- und PachtungSge- 
schäst. (Berlin 1820, 8.) S.5. Zu Thärs Ansichten be
kennt sich auch Schmalz a. a. O. Bd.t. S.yt und Y2.



29

Leute wenigstens an materiellen Gütern nichts 
produciren, sondern reine Kosumenten sind, so produk
tiv auch mittelbar ihre Beschäftigung zu seyn scheint. 
Dieß mittelbare Theilnehmen und Wirken dieser Wirth- 
schaftsbeamten kann um deswillen nickt in Anschlag 
kommen, weil ihr Aufsehen und Anstellen der eigent
lich produktiven Arbeiter doch immer um deswillen für 
überflüssig geachtet werden muß, weil da, wo jeder 
für seine Rechnung arbeitet, solche Aufseher und An- 
steller ganz unnöthig sind, und der Eigennutz der auf 
eigene Hand arbeitenden immer mächtiger auf Fleiß 
und Thätigkeit hinwirkl, als alles Aufsehen und An
stelle» jener Verwalter.

Auch irrt man sich wohl sehr, wenn man dek Be
sitzer größerer Güter für geschickter zur Ausführung 
agronomischer Versuche und zur Benutzung neuer Ent
deckungen im Gebiete der Landwirthschaft hält, als den 
minder mit Grundeigenthum begüterten Ackerwirth» 
Sollte auch der größere Umfang des Grundeigenthums 
des Ersteren, und der weniger bedeutende Einfluß, 
welchen darum das Mißlingen irgend einer neuen Un
ternehmung auf seine Wirthschaft und ihren regelmäßi
gen Fortgang haben muß, diesem die Ausführung sol, 
cher Versuche auf der einen Seite erleichtern, so wird 
sie ihm auf der andern Seite doch immer wieder da
durch, und zwar sehr bedeutend, erschwert, daß er 
in der Regel diese Versuche äusserst selten unmittelbar 
selbst leiten, und sie überhaupt nicht mit der Aufmerksam
keit und Sorgfalt machen ,kann, von der doch ihr Ge
lingen zuletzt abhängt. Der größere Güterbesitzer muß 
sich, wie zu allen seinen landwirthschaftlichen Arbeiten 
auch zu solchen Versuchen, gewöhnlich fremder Leute 
bedienen, während der kleinere Ackerwirth meist alles 
selbst thut, oder unmittelbar unter seiner Aufsicht und 
Leitung von seinem Gesinde thun läßt; und darum ge
lingen denn manche Versuche, die der letztere sehr 
leicht mit gutem Erfolg macht, dem Erster» äusserst
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selten, und werden dann aufgegeben, so wünschens, 
werth auch ihre Fortsetzung seyn möchte.

Scheint nächstdem der größere Güterbesitzer den 
stets wechselnden Ergebnissen der landwirthschaftlichen 
Betriebsamkeit weit eher und weit kräftiger die Spitze 
bieten zu-können, als der Besitzer einer kleinen Scholle, 
so kann dieses dennoch auch von ihm nicht anders ge, 
schehen, als mit Nachtheil für die Produktion und den 
allgemeinen Wohlstand. Auch ist der größere Wider
stand, den er gegen Unglücksfälle zu leisten vermag, 
in der Regel nur das Erzeugniß des Monopols, das 
er mit Hülfe seines ausgedehnten Besitzlhums über 
die minder begüterte Volksmenge übt. Nur dadurch 
fühlt er den Druck eines erlittenen Unfalles, oder 
einer bösen Zeit überhaupt, weniger, daß er diesen 
Druck auf jene Volksmenge zu übertragen vermag. 
Er erhält sich unter solchen Verhältnissen seine Kraft 
eigentlich nur auf Kosten seiner minder begüterten 
N-chbarn; und so leidet der .allgemeine Wohlstand auf 
das Empfindlichste, während vielleicht sein individuell 
ler Wohlstand uNerschültert ziemlich fest stehen kann. 
Doch selbst mit dieser widernatürlichen Hülfe kann sich 
der größere Güterbesitzer in verhängntßvollen Zeiten 
nicht immer ausreichend gegen Noth und Verfall seiner 
Wirthschaft schützen. Häufig erliegt er hier noch bei 
weitem eher, als der kleinere Wirth. Helfen sich in 
drückenden Zeiten kleinere Wirthe durch Ersparnisse in 
ihrer Wirthschaft, und geht dadurch für sie das Miß
geschick ohne bedeutenden Nachtheil vorüber, so ist in 
der Regel in größer» Wirthschaften an solche Erspar, 
Nisse nicht zu denken. Darum empfindet der größere 
Gutsbesitzer dann den Druck um so härter; und wenn 
der kleinere Wirth sich schon längst wieder erholt hat, 
dauert die mißliche Lage des ersteren noch lange fort.

Ueberhaupt baut man bei der Behauptung, der 
größere Güterbesitzer habe mehr Kraft und Stärke zum 
Widerstände gegen die wechselnden Ergebnisse der Wirth, 
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fitzer vermeintlich zu Gebote stehende, größere Kapital 
und dessen Wirksamkeit, bedenkt dabei aber nicht, daß 
je größer das zu bewirthschaftende Gut ist, um so grö, 
ßer auch das Kapital seyn müsse, das die Bewirth, 
schaftung jenes Guts erfordert; auch, daß das glück
liche Forlschretten einer Wirthschaft, und ihr Ertrag 
nie von der Größe des hier angelegten Kapitals an 
sich abhangt, sondern von der Art und Weise, wie das 
Kapital benutzt wird, und daß in Bezug auf diesen 
letzteren Punkt denn wohl bei genauerer Prüfung der 
Verhältnisse die Benutzung der in größeren Wirthschaf
ten angelegten Kapitale nur sehr selten vor der in klei
neren Wirthschaften den Vorzug haben dürfte.

Doch dem sey, wie ihm wolle; auf jeden Fall 
darf bei jener behaupteten größeren Sicherheit und 
Kraft des größeren Gü:erbesitzers nie übersehen wer
den, daß die Schläge, welche ihn treffen, ihn immer 
um so härter und empfindlicher treffen, je ausgedehn
ter seine Wirthschaft ist ; daß er den Verlust, der sich 
auf mehrere kleinere Güterbesitzer verhältnißmäßig ver- 
theilt, immer allein übernehmen muß, ohne immer 
dazu dieselbe Masse von Kraft zu besitzen, welche den 
letzter« bei der Uebernahme und Duldung der ihn tref
fenden geringern Quote zu Gebote steht; und daß ge
rade die, durch die Vertheilung der größeren Güter 
und kleineren Parzellen erhöhte Produktion und Er
giebigkeit der Wirthschaft Aller, auch jene wechselnden 
Ergebnisse für das Allgemeine bei weitem weniger 
fühlbar macht, als sie es da sind, wo nur wenige 
große Güterbesitzer davon allein betroffen werden. 
Zuverlässig können die kleineren Güterbesitzer von der 
Masse des unter sie vertheilten Kapitals, und durch 
die Ersparnisse und Einschränkungen, welche sie in 
verhängnißvollen Zeiten hie und da machen, wo der 
größere Güterbesitzer dergleichen nicht zu machen ver-
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mag^), den Nachtheil, welche ihnen eine mißrathene 
Erndte, ein Hagelschlag, ein starker Frost, eine feind
liche Verheerung ihrer Felder, und dergleichen von 
jedem Landwirche hie und da zu besorgende Unglücks, 
fälle, zufügen können, zusammen und vereint eben so 
leicht, und in der Regel bei weitem leichter, tragen, 
als der davon betroffene größere Gutsbesitzer ihn allein 
trägt. Und wirklich kommt auch der letztere durch solche 
Ereignisse immer bei weitem eher und stärker in Ver
legenheit, als Jene. Ertrugen die Gegenden am 
Rhein, in Franken und Schwaben, die mancher
lei Unglücksfälle, welche sie während der Dauer des 
langwierigen Krieges nnt Frankreich von Freunden 
und Feinden Jahre lang zu erdulden hatten, bei wei
tem leichter, als «unsere nördlichen deutschen Länder, 
und insbesondere die preussischen Provinzen im 
nördlichen Deutschland, in Schlesien, Poh- 
len, Dst- und Westpreussen, so lag der Grund 
hiervon wohl weniger in der größeren Fruchtbarkeit 
und dem früheren höhern Wohlstände jener Länder, 
als in den verschiedenen hier und dort üblichen Grund- 
eigenthumsvertheilungsfpsteme. Solche Generalmora
torien auf mehrere Jahre, wie sie die größeren Güter
besitzer in dett preussischen Provinzen, und rm Mek- 
lenburgischen bedurften, um sich auf Kosten des Wohl
standes ihrer vom Schicksale gleich hart betroffenen 
Gläubiger nothdürftig zu erholen, hatten wenigstens

die

*) Man bedenke vur da» Einzig, daß auf größer« Gütern 
die Verköstigung de- Gesinde» immer eine bestimmte stete 
Reget hat, von der in bösen Zeiten selten qbgbwlcken wer
den kann; daß über der kleine Wirth sich hier nach seinem 
Einkommen richtet, und durch da» sehr geringe Ersparniß 
von etlichen Pfunden Fleisch, welche er dir Woche über 
jetzt weniger ißt, sich ohne Noth aufrecht erhalten tann, 
während es in der größer» Wirthschaft beinahe überall fehlt.
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die kleineren Güterbesitzer in den angegebenen 
dern des südlichen Deutschlandes nicht nöthig» Ihre 
vereinte Kraft leistete jenen Unglücksfällen einen ganz 
anderen und kräftigeren Widerstand, als der schein
bar hohe Wohlstand jener großen GrundelgeNthums- 
befitzer.

Am wenigsten Wahrheit aber hat man, wenn 
man meint, der größere Güterbesitzer könne in Zettelt 
der Noth die Regierungen leichter in den Stand setzen, 
durch Oeffnung seiner Fruchtvorrathskammern den Be
darf des Vslks leichter zu decken. Wohl mag eö 
leichter seyn, auf dem Fruchtboden eines großen Gü
terbesitzers, zu dessen Gute Tausend Ackerfeld gehören, 
Tausend Scheffel Getraide zu finden, und bei feindli
chen Requisitionen oder bei mangelnder Zufuhr eines 
städtischen Getraidemarktes den im Augenblicke Nöthi
gen Bedarf zusammen zu bringen, als auf den BodeN 
von fünfzig kleineren Ackerwirthen, von welchen jedes 
nur zwanzig Acker bewirthschaftet. Allein eine anders 
Frage ist eS, ob die überschüssigen Vorräthe dieses 
fünfzig kleineren Ackerbesitzer nicht die aufgespeicherteN 
Vorräthe jenes größeren Güterbesitzers bei weitem 
überwiegen werden, und ob man nicht bei weitem 
bedeutendere Vorräthe hier, als dort, finden wird, 
wenn man sich die Mühe einer genauen Untersuchung 
gibt. Und weiter frägt es sich, wie wird das Weg- 
Nehmen dieser oder jener Vorräthe von dem einen und 
dem anderen Boden auf den allgemeinen Wohlstand 
wirken? Zuverlässig wird man auf den Böden der 
fünfzig kleineren Ackerwirthe eher fünfzehn Hundert 
Scheffel finden, als auf deN Boden des großen Guts
besitzers Tausend, Und das Wegnehmett det Tausend 
wird wohl bei weitem weniger nachtheilig für den all
gemeinen Wohlstand seyn, wenn sie von fünfzig Acker
wirthen zufammengebracht werden, als Wenn sie voN 
Einem Boden des großen Gutsbesitzers genommen wer
den. Die Ersparnisse durch Einschränkungen älter Art-

tz
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welche der kleine Landwirth immer ohne bedeutenden 
Nachtheil seiner Wirthschaft macht/ werden hier das 
zu bringende Opfer bei weitem weniger fühlbar ma
chen, als dort; die Betriebsamkeit der Funfzige wirb, 
wenn auch etwas beschränkt, doch immer noch noth- 
dürftig regelmäßig fortschreiten, statt daß sie, wenn 
dem Einzelnen alles genommen wird, wahrscheinlich 
ganz unterbrochen werden wird; — mit einem Worte, die 
allgemeine Noth wird in dem ersten Falle bei weitem 
weniger fühlbar seyn, als in dem Letzter». Ueber, 
dieß gibt es wohl ein sicherers Schutzmittel gegen solche 
Nothfälle, als allgemeinen Wohlstand? und verräth 
es nicht die größte Widersinnigkeit/ und die größte Nn- 
bekattntschaft mit den? Elementen des allgemeinen Wohl
standes, wenn matt sich in Zeiten der Noth durch An
stalten retten, und den Armen in solchen Zeiten durch 
Maasregeln unterstützen will, welche seine Armuth nur 
verewigen müssen, weil man der Uebung seiner ihm 
inwohnenden Produktivkraft Fesseln anlegt, oder die 
ihr bereits angelegten Fesseln durch Aufrechthaltung 
dem Zeitgeiste nicht mehr angemessener Institutionen 
der Vorzeit erhält-'0? Auf jeden Fall wird der Ge,

*) Den überzeugendsten Beweis von den nachtheiligen Wir
kungen zu ausgedehnter Grundbesitzungen auf den Volks
wohlstand gibt die herrliche Umgebung von Rom. Die so
genannte 6ampa§NÄ äi Koma enthalt ohngefähr 2250 
italienische LuadratmeileN, und die Bewirthschaftung de- 
GrundeigeNthumS dieser ganzen ausgedehnten, sehr frucht- 
karen Landesstrecke befindet sich dermalen in den Handen 
von ohngefähr nur vierzig großen Pächtern- die man 
dort Mercsnti äi tenE (Ländereihändler) nennt. Für sie 
ist ihre Wirthschaft zwar sehr einträglich; sie geht vörzüg- 
lich darauf hinaus, Menschenhände zu ersparen, und sich 
blos mit den freiwilligen Erzeugnissen des Bodens zu be
gnügen. Darum widmen sie ihr Land größtentdeils nur 
-er Weide, was denn aber die Folge hat, daß die Bevöl- 
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winn , welchen man sich von jener größeren Leichtigkeit 
in Zeiten der Noth und oer Bedrängniß Hülfe ver
schaffen und den Armen mit seinem Bedarf vergehen 
zu können, verspricht/ bei weitem durch die Schwie- 
rigkeit überwogen, welche immer jede Regierung zu 
bekämpfen hat, ehe sie einen solchen Schritt ohne Ge
fahr wagen varft Aener ganze Gewinn ist im Grunde 
weiter Nichts, als ein Gebilde unserer Phantasie, das 
bei näherer Betrachtung: stets in Nichts zerfällt. Fal
len auch die Vorräche der kleineren Güterbesitzer, wo
mit er die Markte d^s: Städters, zu versorgen.' pflegt, 
nicht so sehr, ins Auge, wie die Fruchtmassen, welche 
der größere Gmerbesitzer aufzuspeichern und zu Markte 
zu bringen vermag, so werden sie doch im ganzen ge
nommen, jenen größer« Massen nicht nur immer gleich 
kommen, sondern sie werden vielmehr, aus Mehreren 
eben angedeuteten Gründe«, dieselben stets bedeutend 
überwiegen. Ausserdem liegt aber gerade in der Ver- 
theilung der größeren Güter in mehrere kleinere Par-, 
Zellen der Grund, warum da, wo dieses geschehen 
mag:, der Fall nicht einmal eirureten wird, daß eine 
gewaltsame Dessau «ssr: der Fruchtvorrachskammern der, 
größeren Gälerbesitzee m Zeiten der Noch erforderlich 
seyn wird. Der kleinere Gütekbesitzer hat nach der 
Natur der Sache bet weitem weniger Reiz, als der 
größere, seine Fruchtvorräthe btS zu dem Punkte auf,

kerung von Tage ru Tage abnimmt, große weite Stresem 
wüste liegen, und Häuser und Dörfer Nach und Nach ver
schwinden; daß überhaupt die ediern und einträglicheren 
Gewächse des Bodens gar nicht gebaut werden; und dgß. 
das Volk ausser den Pächtern sich in der elendesten und 
dürftigsten Lage befindet. Man vergl Simonäe äe 
Lnonöi nonveaux Princip, äe lecon. polit., ?om I. 

"H. 232 — 234., und Bonstetiens Reise in die klassische
Gegend Rom-, bearbeitet von SchällersLeipM 1805 8.) 
S- 140.

C r 
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zubewahrett, wo ein solcher Gewaltstreich für^die Re
gierungen nothwendig »werden dürfte. In der Menge 
der kleineren Güterbesitzer, und in der Getheiltheit 
ihres verschiedenartigen Interesse liegt der Hauptgrund, 
warum der allgemein schädliche Monopoliengeist, wel
cher die größer» Gutsbesitzer zum Zurückhalten ihrer 
Vorräthe bestimmen kann, und so oft wirklich bestimmt/ 
sich jener nie bemächtigen, oder, wenn sie auch einmal 
davon ergriffen werden sollten, nie die Stärke und 
Festigkeit erlangen kann, um solche Mittel, wie ge
waltsame Oeffnung der Fruchtböden sind, nothwendig 
zu machen. Die immerwährende Konkurrenz des An
gebots, welche theils die Menge der Vorrächebesitzer, 
und zum Theil auch die vermehrte Produktion selbst, 
erzeugen, so wie die mannichfaltigen Bedürfnisse, welche 
der kleinere Güterbesitzer immer hat, und welche er 
nur durch den Verkauf seine Erzeugnisse befriedigen 
kann, bestimmen ihn, seine Erzeugnisse zu jeder Zeit 
auf den Markt zu bringen, wo er nur einen, einiger
massen vortheilhaften Absatz finden kann; und die
ses zu Marktebringen wird die Städter schon von 
selbst und auf natürlichem Wege gegen Mangel schützen,- 
und sicherer schützen, als irgend eine Oeffnung dn 
Kornböden der größeren Güterbesitzer durch die Re, 
gierung ^).

Inzwischen, was am allermeisten den größeren 
Wirthschaften von den kleineren das Wort reden soll, 
dieses ist der größere Reinertrag, den man hier 
dem Boden abzugewinnen glaubt, und dessen vermeint
licher Einfluß auf den allgemeinen Wohlstand. Doch

Wenigsten» hat e» in hiesiger Gegend, Ivo größere Güter 
ziemlich selten sind, selbst in den theuren Zähren.nie an 
Zufuhr auf den Märkten gefehlt, ohne daß man die 
Landleute, durch Zwang-anstalten dahin -u treiben nö
thig hatt».
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dieses Argument, so viel man auch Gewicht auf das
selbe zu legen pflegt n), scheint, mir wenigstens, daS 
gerade am allerwenigsten Gewichtvolle zu seyn. Ueber- 
haupt fragt es sich sehr, ob es gerade der Reinertrag 
ist, auf dessen Beförderung der Staatswirth bei seinen 
Untersuchungen über die menschliche Betriebsamkeit, 
ihr« Gesetze, und ihren Gang ausgshen müsse. Bei 
dem hohen Werth«, den unsere stäatSwirthscdaftlichen 
Schriftsteller und unsere Regierungen auf den Reiner
trag kegen, scheinen sie offenbar von den Grundanfich- 
ten des Merkantilsystems befangen zu seyn, wo man 
den Menschen nur dann wohlhabend und reich machen 
zu können glaubt, wenn er etwas hat, das er an 
Ändere verkaufen kann. Sicht man aber bei dem 
Reinerträge nicht auf diesen Punkt hin, sondern mtt 
den Freunden des Jndustriefystems auf die Vermeh
rung der Kapitale, welche freilich der Reinertrag aller
dings fördett, - so liegt auch bei dieser Ansicht der Irr» 
thum zum Grunde, daß man die Kapitale und ihren 
Einfluß auf die- menschliche Betriebsamkeit und den 
menschlichen Wohlstand und Reichthum offenbar über
schätzt, und daS Wesen des menschlichen Wohlstandes 
und Reichthums mehr in dem Besitz von Gütevmasse« 
überhaupt sucht, ^ls in einer den regelmäßigen Fort
gang der menschlichen Betriebsamkeit unterhaltenden, 
Verwendung jener Gütermassen für menschliche Zwecke. — 
Faßt man diesen Punkt ins Auge; bedenktman, daß 
aller menschliche Wohlstand und Reichthum nicht sowohl 
vom Güterbesitze an sich abhängt', sonder« lediglich nur 
von der nützlichen Verwendung der durch unsere Be
triebsamkeit uns »«geeigneten oder geschafft««» GütH 
für unser« Zwecke- -- so wird eS woh- ohne mein 
Erinnern klar, daß es keineswegs Vermehrung des rei
nen Ertrags ist, auf den wir bei unserer Betrieb

Man vergl. z V. Murhard a. s. O. S.rs». fetz»
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s-mkeit hinstreben müssen, sondern daß hier znleHt eigent
lich nur der rohe Ertrqg-entscheidet; die Vermehr 
rung unserer, ^uns aus der Hand der Natur anzneig- 
yenden- oder durch hie uns selbst inwohnenda Kraft zu 
schaffenden, Produktenmasse.- Nicht daburch<erhöht sich 
her Wohlstand und Rejchthu^eines VyM viel, 
leicht einige Wenige hei ihrer Betriehsamkett-sich-, Mit
unter auf Kosten der Betriebsamkeit und des.Wohl
standes aller, Lehepschüsse erarbeiten und Kapital 
rücklegen, die sie vielleicht nicht einmal nützlich zu ge
brauchen verstehen; sondern nur da ist jene Erhöhung 
möglich/ wo Alle aus ihrer Betriebsamkeit .schöpfen, 
was sich daraus nur immer schöpfen läßt, und, was 
die Erzeugnisse unseres Grundes und Bodens betrifft, 
daß diese möglichst vermehrt und verbessert, und für 
hie Zwecke Aster möglichst. yützW verwendet werden. 
Nur unter solchen Verhältnisse Habens
nicht blosb mr.dieser oder jener Einzeine-- ^ eine 
sichere und zuverlässige Aussichs, durch Gükererwerö, 
Besitz und Gebrauch des Lehens möglichst fpoh zu wer
den und 'erst dann läßt es sich mit - ZuvexMigEeit 
erwarten-- die 'Betriebsamkeit Aster-werde sich, für Aste 
regelmäßig fortbewegen sönnen, und aus - ihr die 
Ueberschüsse für Alle hepvyrgehen, welche den für die 
Gesammtheit wahrhaft wohlthätigen reinen Ertrag bil
den. Aber ganz und gar -nicht! läßt sich so etwas 
dann erwarten, wenn der Einzelne die Betriebsamkeit 
der Andtten.. oiederhält, und während dem, daß er 
seine ihm! ^»wohnende- schaffende Kraft mit möglichster 
Lebendigkeit'>übt, und' äusserte der Andere stch in seiner 
Kraftübung überall gehemmt sieht, und feiern muß^)..

Aber leider ist dieses wjrkttch her Fall be-i dem rdt- 
«en Ertrage, welchen man dem größeren GÜtersitzer zU-

Man vergl. mit dem hier gesagten Simonäe ä« 8is- 
monäi vouveaux Princip, äe I 'econ. potit. ^om. I. 
G.152^-57'
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wenden und sichern will, dadurch, daß man den minder 
bemittelten vom Grundeigenthumserwerbe entweder gänz
lich ausschließt, oder doch hier so beschränkt, daß er 
von dem Gesammtertrage der allgemeinen Betriebsamkeit 
einen bei weitem geringeren Theil erhält, als den, 
der ihm wirklich gebührt. Der reine Ertrag, den der 
größere Güterbesitzer aus seinem Vesitzthume zieht, ist, 
wenn man die Sache genau analysirt, eigentlich in der 
Regel und größtentheils nichts weiter, als ein Ein
kommen, das ihm auf eine widernatürliche und un- 
Wirthschaftliche Weise nur dadurch zufließt, daß er sich 
von dem Gesammteinkommen, Aller einen größeren Theil 
aneignet, als ihm nach dem Verhältnisse seines Mit
wirkens zu Gewinnung oder Hervorbringung jenes Ge- 
sammteinkommens eigentlich gebühret hätte. Aber ein 
solcher reiner Ertrag kann ohnmöglich dem allgemeinen 
Wohlstände und Hem regelmäßigen Fortgange der Be
triebsamkeit Aller Zusagen, Die Gesammtheit entbehrt 
dabei nicht Klos den Betrag dessen, was sie bei mög
lichst unbeschränkter Uebung ihrer Betriebsamkeit mehr 
hätte hervorbringen und gewinnen können, als bei 
dem bisherigen beschränkenden Wirthschaftssysteme; son
dern ein großer Theil ihrer einzelnen Glieder verliert 
auch noch selbst von dem wirklich heryorgebrqchten 
einen bald mehr bald minder beträchtlichen Theil der 
ihm gebührenden Quote; kurz der allgemeine Wohl
stand und der zu dessen Ausbildung und Vervollkomm
nung nothwendige regelmäßige Fortgang hex Betrieb
samkeit Aller verliert in doppelter Beziehung,

Zwar meint man eine diesen Erscheinungen des 
zu ausgedehnten Grundeigenthumshesitzes entgegentxe, 
tende Vertheilung der größeren Güter in kleinere 
Grundbesitzungen könne in sofern nachtheilig Wirken, 
als sie eine dem Ertrage des Landes, und insbeson
dere der Versorgung der Städter mit ihren nothwen
digsten Lebensbedürfnissen nicht zusagende Bevölkerung 
hervorrufen könnte,- und wirklich ist auch der bedem 



40

tende Einfluß, den die Verseilung der größer« Gü
ter überall auf Vermehrung der Bevölkerung der Län
der hat, unleugbar. Inzwischen mit Recht fragt man 
Wohl, ist denn eine solche Bevölkerung dem allgemei
nen Besten nachteilig? daß jeder Boden und jedes 
Land so stark bevölkert werde, als Menschen hier leben 
und sich ernähren können, dieß ist doch gewiß ein 
Wunsch, der alle mögliche Beachtung verdient; und 
wirkt die Verteilung der größer« Güter auf diesen 
Punk/ hin, wie kann dieses nachteilig seyn? Aber 
Übervölkert kann kein Land so leicht werden, und am 
allerwenigsten dasjenige, das seine Haupterwerbungs
quelle in der Kultur seines Grundes und Bedens sucht. 
Mehr Leute, als sich irgendwo ernähren können, sie
deln sich nirgendswo an, und wenn wir hie und da Ueber- 
völkerung finden, und wenn diese den Regierungen 
Mitunter Last und Sorge macht, so ist dieses gewiß 
Nicht da, wo man durch Beförderung der möglichst 
angemessenen Verteilung des Grunds und Bodenbe
sitzes dafür gesorgt hat, daß dieser Boden möglichst 
bearbeitet, und ihm das möglichst Höchste am Ertrage 
abgewonnen werde, sondern diese Uebervölkerung trifft 
in der Regel nur Fabrikorte und Fabrikgegenden, die 
bisher mit besonderem Glücke in einigen Zweigen des 
Fabrikfleißes für entfernte Gegenden arbeiteten, also 
ihren Lebensbedarf eigentlich aus der Ferne her bezo
gen, jetzt aber durch diesen oder jenen Anlaß ihren 
bisherigen Absatz stocken, und ihre Betriebsamkeit in 
ihrer Einträglichkeit herabsinken sehen. Doch selbst für 
solche übervölkerte Fabrikorte kann die aus der Ver, 
theilung des Grundeigenthums hervorgehende größere 
Bevölkerung des zur Landwirthschaft geeigneten Landes 
Nicht anders als höchst vortheilhaft und erwünscht seyn. 
Der steigende Wohlstand des Landmannes und di'e zu
nehmende Bevölkerung des platten Landes ist zuver, 
lässig auch immer das zuverlässigste Förderungsmittel 
für den Wohlstand des Städters, und zuverlässig wer



den die städtischen Gewerbe ganz anders und weit le
bendiger da aufblühen, wo eine zahlreiche kräftige und 
wohlhabende Volksmenge das die Städte umgebende 
Land baut, und dem Boden seine Erzeugnisse im voll
sten Maaße abgewinnt, als da/ wo nur wenige größere 
Güterbesitzer für den Bedarf des Städters/ als Mo
nopolisten, sorgen, und die Reme ihrer Güter durch, 
größrenchetls aus der Ferne hergeholte, Luxusartikel in 
Pracht und Eitelkeit verschwenden.

Uebrigens will ich jedoch diese Betrachtungen über 
die Vorzüge kleiner, von einer zahlreichen Volksmasse 
betriebener, Wirthschaften vor der Wirthschaft größe
rer Güter keineswegs so verstanden wissen, als sey 
eine umsichtslose gewaltsame Zerstückelung der Hier und 
da noch bestehenden größern Wirthschaften ganz uner
läßlich nöthig, und die Gesetzgebung müsse diese Zer
stückelung gebieten^), so wie sie solche in den mei
sten Ländern bisher verbot; sondern ich will nur 
daraufhindeuten, daß es Noth thue, die Gesetze zu- 
rückzunehmen, welche den freien Erwerb des Grund
eigenthums beschränken, und Jedem zu gestatten, sich 
den Umfang des Landes, das er erwerben, besitzen und 
bewirthschaften mag und kann, nach eigener Wahl zu 
suchen. Dann wird es weder nothwendig seyn, daß 
der Staat ein Maximum für den Grundeigenthumsbesitz 
bestimme, wie es de? Graf von Soden'^) Will,

Einen Fall eine- solchen Gebot- enthält da- preussische 
Hau-Haltung-- Und Wirthschaft-reglement für 
Pommern vom 1. Mär; 1752, wo im Falle die Lände- 
rei eine- Bauernhof- zu groß seyn sollte, au- zweien, 
drei zu machen befohlen wird. Man vergl, Krug Ge 
schichte der staat-wirthschaftl. Gesetzgebung im preussischen 
Staate ic, Bd.I. S-5 b.

**) 3» seiner Nationalökonomie, Bd.I. S.S83. --- Wahr
scheinlich beruht auf der Idee eines solchen Maximum- da- 
»on der östreichischen Regierung in den, A, A, Pa- 
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noch wirb es erforderlich seyn, dafür ein Minimum 
festzufetzen, wie es Murhard -'O verschlägt; sondern 
wir werben sehen, wie jeder sich bei seinem Grundeigen, 
thumserwerb und Besitz nur nach seinen Kräften richtet. 
Größere'und kleinere Güterbesitzer werden dann sehr 
gut pnd allgemein wohlthätig nebeneinander bestehen, 
und die Bewirthschaftung des Grundes und Bodens 
wird überall die Lebendigkeit und die Einträglichkeit ge, 
währen, welche sich nach den gerade vorhandenen Um
ständest und Bedingungen: der Betriebsamkeit eines 
Volks davon erwarten fassen, In dünn bevölkerten 
Ländern werden wir dann größere Güter so lange be, 
stehen sehen, bis die Bevölkerung die Stärke erhalten 
hat, um in kleinen Wirthschaften jede Scholle mit 
Nutzen zu bauen; und in volkreichen Ländern wird 
man zwar viele kleine Erunbbesitzungen finden, aber 
nicht minder auch größere Güter; kurz überall wird

tente vvm 2y. Okt. I7YO §.z ausgegangene Verbot, zwei 
gestiftete Bauerngüter zu besitzen, so daß, wenn jemand 
ein zweites Bauerngut kauft, er,-um da- Eine zu behaup
ten, da- Andere entweder vertauschen, oder an einen An
dern verkaufen muß; ingleichen auch die ähnliche preussi
sche, pnter dem 13. Kft. i75O- an die Landräthe in 
Schlesien erggngefle, und unter dem 8. Mai 1764 wieder- 
hohlte, Verordnung; daß kein Unterthan mehr als eine 
Possession acquiriren solle, bei Krug a. a. O. S.56. — 
Die Vorschläge de- Grafen von Soden habe ich um
ständlicher beleuchtet in meiner Revision rc. Bd.IV. S.65 
und 66.

") A. a. O. S. 301, — UebrigenS vergl. män noch Sato- 
rins Abhandlungen die Elemente des NationalreichthumS 
And der Staat-wirthschaft betr., Thl.I. S.346. folg., und 
wa- Krug a. a. O. S. 17Y — 18Y. über da- im A. P. 
L. R. Thl. II. Tit. VII. §14. enthaltene Verbot, die zu 
bäuerlichen Besitzungen gehörigen Realitäten durch Zusam- 
menschtagen zu vermindern, sagt.
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das Ma-S der Betriebsamkeit den Grundbesitz auf ieino 
Natürliche Weise so regeln, wie feine Vertheilung dem 
allgemeinen Besten am meisten zusagt, und guch tue 
Bevölkerung jedes Landes wird mit seinem Ertrage 
möglichst gleichen Schritt halten,.

Äur auf diesem Wege scheint es mir überhaupt 
Ntöglich zu seyn, einem Lande die zweite 7— im bür
gerlichen Leben vorzüglich hervortretende Bedin
gung -des regelmäßigen Umgangs seiner Betriebsamkeit 
Md des Wachsthums seines Wohlstandes- eine Be
völkerung, zu schaffen, und zu erhaltene wie sie 
jenem, Fortgangs und jenem Streben des Menschen 
möglichst zusagt, Jedes andere Mittel; um einem we- 
Mg bevölkerten Lande eine stärkere, und der möglichsten 
Ausbildung der Betriebfamkeit seines Volks angemes
sene Bevölkerung zu geben, kann zuverlässig stets nur 
Mißlingen. Selbst der. Versuch durch Beförderung des 
Manufakturen- und Fqbrikenwesens auf Vermehrung 
der Bevölkerung eines Landes hinzuwixken, muß für 
äusserst mißlich geachtet werden, so lange Nicht Grund 
und Boden sp unter Alle pertheilt sind., daß aus ihm 
der-möglichst höchste Ertrag zu erwarten steht- Eine 
Bevölkerung, blos durch Manufakturen und Fabriken 
hervorgerufen, ruht auf einer zu wenig sichern Grund
lage, UM ihre.Dauer und Beständigkeit verbürgen zu 
können. Aber ganz unbezweifelt hat diejenige Bevöl
kerung diese Grundlage, welche aus der erhöhten und 
erweiterten Betriebsamkeit eines Volks in der Bear
beitung seines Grundes und Bodens auf die eben an
gedeutete Weise hervorging,

Wie Say-'O ziemlich umständlich auseinanderge
setzt hat; können jn Frankreich da, wo hei größeren

*) A. a. Q. G.l>7.
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Wirthschaften «SS dreissig Personen nothdürftig leben 
können, drei und dreissig, also ein'Zehen Theil 
mehr, ihr ausreichendes Auskommen finden ; und läßt 
sich so etwas für schon ziemlich bevölkerte Länder nach, 
weisen, so ist dieses für wenig bevölkerte Länder zuver
lässig doppelt anzunehmen. Läge der Grund nicht in 
solchen Verhältnissen, es würde sich wohl schwerlich 
vie Erscheinung erklären lassen, wie sich während der 
-Revolution und während der unausgesetzten Kriege, 
welche Frankreich in den langen Jahren von 1792 biS 
1815 zu führen hatte, die Bevölkerung dennoch von 
sechs und zwanzig Millionen auf dreissig ver, 
mehren konntS. Zuverlässig ist der Grund dieser Er- 
scheinung nur darin zu suchen, daß die Deräusserung 
«nd Zertheilung der Nationaldomänen, der eingezoge» 
nen Emigrantengüter, und der Güter der Geistlichkeit, 
die Gelegenheiten sich anzusiedeln, und durch Anbau 
des Grundes und Bodens sich seinen Unterhalt zu ver
schaffen, äusserst bedeutend vermehrt hat '-). Zwar 
behauptet die statisticsiiS Synergie äe Kranes jene 
Zertherlung habe dem Ackerbau in Frankreich gescha
det, sie habe die vorher gut bestellten, und einträglich 
bewirthschafteten Güter des ausgewanderten Adels und 
der Geistlichkeit in die Hände, von Leuten gebracht, 
welche früherhin blos Tagelöhner gewesen, und weder 
Kenntniß noch Mittel gehabt hätten, ihre Erwerbun
gen gehörig zu bewirthschaftenInzwischen wenn 
dieses auch hie und da der Fall gewesen seyn mag, im

D Au» diesen Bedingungen erklären wenigsten» diese Erschei
nungen Malthu» Versuch über die Bedingung und Fol
gen der Volksvermehrung, übersetzt von Hege wisch, 
Pd.l- S. 2?y- u. 280., und Benre nh erg sib?k dgl stq- 
Pqster, Bd.I. S.506 u, 807,

Man vergl. Bredow Chronik der neunzehnten Zahrhvn- 
dort», ,804 (Alton« >806, L ) G-211. fvlg.
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Ganzen ist diese Behauptung doch wohl für unrichtig 
zu achten. Gewiß ist auf keinen Fall der dexmalige 
im Ganzen genommen wahrscheinlich mindere Wohl
stand von Frankreich jenen Güterzerschlagungen zuzu, 
schreiben» Die niedrigere, vorhin ärmere, Klasse des 
Volts hat zuverlässig dadurch gewonnen; wenn auch 
nicht gerade soviel, um den Ausfall ganz unmerklich 
zu machen, den die Revolution, und die fortwähren
den Kriege, die Stockung der städtischen Betriebsamkeit, 
und des inneren und auswärtigen Handels, und die 
mancherlei widernatürliche Gewerbsuncernehmungen, 
welche durch diese Stockung und das Buonapartische 
Kontinentalsystem erzeugt wurden, der gesammten Volks
masse veranlaßt haben mögen; und auch nicht emmal 
soviel, als die vornehmere und vorhin reichere Klasse 
durch die Revolution und den Verlust ihrer Güter ver
loren haben kann^). Aber was würde aus Frankreich 
geworden seyn, wäre ihm jener Vortheil nicht gewor
den? Wäre das Loos der niedern und zahlreichern 
Volksklasse, besonders der Landleute, durch jene Ver- 
theilungen Nicht besonders verbessert worden, die Ver
mehrung der Volksmenge würde auf keinen Fall mög
lich gewesen seyn. Denn Wachsthum der Bevölkerung 
eines Landes und Zunahme des Wohlstandes des größe
ren Haufens, aus deren KittdererzeugUNg jener Wachs
thum eigentlich zunächst hervorgeht, halten Nach der 
Natur der Sache immer gleichen Schritt, und eine 
bleibende Zunahme der Bevölkerung eines Landes ist 
stets nur da zu erwarten, wo der Wohlstand der nie, 
deren Volkskassen vorwärts schreitet, und dieses Dor-

*) Ueber die Fortschritte, und den dermalt-en Zustand und 
Ertrag des Ackerbaue- in Frankreich vergl. man Ldaptal 
tle l imlristrie lrsntzsise (kaxis 1819. lHoMiß:) 
G.137 folgt, und in-besvndere, was hier S. 140 u. 14t- 
über die Vorzüge der kleineren Wirthschaften gesägt ist« 
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wärtsschreiten dadurch, daß es auf der bessern Kultuk 
des Bodens ruht, möglichst sicher gestellt ist^).

Das Einzige, warum es bet jeder vermehrten Bei 
völkerung Noth thut, ist nur das, daß diese Bevöl
kerung auf diesem naturgemäßen Wege hervorgernfen 
sey; denn nur hier kaun sie bleibend und wahrhaft 
nützlich seyn. Die künstlichen Mittel, Welche man hie 
und da versucht hat, um die Bevölkerung zu vermeh
ren, da- wo sie wegen der Schwierigkeit der Existenz 
für die Vorhandenen zu stocken oder abzunehmeN be
gattn, — diese Mittel haben wenigstens nie etwas 
gefruchtet. Sie sind auch wirklich ganz überflüssige 
Dinge, wömit die Regierungen sich hie und da sehr 
vergeblich martern. Ist der Mensch für sich und die 
Setnigen auch nur wegen seiner EMenz gesichert, so 
wird er auch selbst bei dem mäßigsten Wohlstände/

*) Wie schnell die Bevölkerung in einem Lande wachst, dessen 
Wohlstand im Fortschreiten begriffen ist, und vorzüglich auf 
Erweiterung und Verbesserung der Bodenkultur ruht, da- 
von gibt das überzeugendste Beispiel wohl der nordamerk-' 
konische Freistaat. Im Jahr 1749 schätzte man die Be
völkerung Nordamerikas nur auf 1,046,000 Seelen; 
bei der Zäblung im Jahr 1810 fand man 7 040,562; und 
jetzt schätzt Man die Volk-zahl nicht ohne Grund auf zehen 
Millionen; — und diese zunehmende Bevölkerung bat sich 
zum bet weitem größten Theile nur durch innere Vermey» 
rung erzeugt. Die fremden Einwanderer betrugen zwar 
im Jahre 1817, 22000 Seelen, sonst aber von 1790 — 
1810 jährlich im Durchichnitte nur 6000. Bei weitem mehr 
hat übrigens selbst in Nordamerika — im Vergleiche gegen 
einander zum klaren Beweise, daß das Volk dort sei
nen wahren Vortheil so wenig kennt , als in manchen an» 
dern Ländern, — die Vermehrung der Einwohnerzahl der 
Städte »»genommen, als die des platten Landes. Man 
vergl. die Wiener Jahrbücher der Literat^rrc., 
Bd.Xl. 1820 S.5. folg. v. S.11. folg»
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und bei der mißlichsten AuMcht diesen zu verbessern, 
ebne Bedenken den Schritt ins eheliche Leben thun. 
Das Vergnügen sich in seinen Nachkommen zu ver- 
ewigen, und der dahin zielende Stand der Ehe, hat 
für Jeden zu viel lockendes, als daß nicht Jeder, der 
es nur immer kann aus blosem Antriebe der Natur 
in die Ehe treten sollte. Aber fehlt esan jener Vor
bedingung, dann werden auch alle Reizmittel der Re
gierungen die Ehen nicht befördern, und haben sie auch 
Nie befördert.

Um die Bevölkerung zu vermehre»/ brauchen also 
die Regierungen weiter nichts zu thun, als nur der 
Betriebsamkeit ihrer Angehörigen möglichst freien Spiel
raum zu gewähren, und damit die Hindernisse zu ent
fernen, welche dem Menschen den Eltuntk in das ehe
liche Leben bald mehr bald minder erschweren, und 
seine Existenz verkümmern. Direkte Beförderungs
mittel der Ehen und der Erzeugung ehelicher Kinder/ 
von welchen sich nur allein ein sicheres Wachsthum 
der Bevölkerung erwarten laßt, bedarf eö nirgends. 
Die meisten direkten Beförderungsmittel derEhelustig- 
keit, Begünstigungen des Verehelichten vor dem Un
verehelichte« in Ansehung des Zutritts zu gewissen 
öffentlichen Aemtern oder einzelnen Gewerben, Hei- 
rathsgesellschaften, Braulkassen, Aussteuerkassen, U. dgl», 
sind für die Zunahme der Bevölkerung immer nur mehr 
scheinbar, als wahrhaft vorthellhaft gewesen» Selbst 
die Nachsicht, mit der man in der neuern Zeit die 
ausserehelich geschwängerten Weibspersonen behandelt, 
um sie von Kindermorden abzuhalten, und dadurch 
auch diese Kinder für die Bevölkerung in möglichster 
Zahl zu gewinnen, hat eigentlich zu weiter Nichts ge
dient, als nur zur Vermehrung der außerehelichen 
Schwängerungsfälle; die Sterblichkeit der unglücklichen 
Geschöpfe, welche solchen Verirrungen ihrer Eltern ihr 
Daseyn schuldig sind, hat jene Nachsicht zuverlässig nicht 
vermindert; denn die Fähigkeit der Mütter, ihre Kin
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der zu erziehen, hat sich durch jene Straflosigkeit um 
wenig oder nichts vermehrt.

Das Einzige, was einer jeden Regierung, 
indeß mehr zu Erhaltung, als zur Vermehrung der 
schon vorhandenen Volksmasse, und mehr als Pflicht 
der Sittlichkeit und Religion, als Förderungsmittel 
des allgemeinen Wohlstandes — obliegt, ist die Vor
sorge für dte Armen, besonders für arme Kinder, 
welche ihre Eltern und Versorget zu frühzeitig verlo
ren haben, um sich selbst ihren Unterhalt verdienen 
zu können. Allein selbst diese, den Regierungen oft 
sehr lästigen, Obliegenheiten werden bei weitem leich
ter da von ihnen erfüllt werden können, wo sie dett 
regelmässigen Gang der Volksbetriebfamkeit zu erhalten 
gesucht haben, als da, wo sie aus Gründen mancherlei 
Art sich Eingriffe erlauben, die, wie so manche auf 
Beförderung der Betriebsamkeit vermeintlich berechnete 

'Institutionen, den Fleiß Aller nur lahmen, statt ihn 
zu fördern, also die Hauptursachen der hie und da über- 
handnehmenden Zahl der Armen sind ^').

Auf keine Weise läßt sich übrigens, als sicheres 
Beförderungsmittel der einem Lande nöthigen ange
messenen Bevölkerung, der Eifer empfehlen, mit dem 
matt fremde Ansiedler hie und da herbeizUziehen, 
und Einzelne, welche wohl auswandern möchten, dem 
Lande zu erhalten sucht. Mit Leuten, welchen es bet 
utts nicht weiter gefällt, kann dem allgemeinen Bestett 

Nicht

*) Gin HauptverantassungägruNb der hie und da überhandnetz» 
Mndeit Zahl der Armen, ist die Schwierigkeit, welche 
matt vermögenslosen Leuttn macht, wenn sie sich irgendwo 
änsiedeltt wollen. Dadurch wird mancher, der sich anders- 
wo ftinett Unterhalt iü vollem Masse verdienen konnte, 
vft ätt einen Ort hingebannt, wo er nur der Almosenkasse 
zuk Last fallen Muß; Namentlich hat die drückende engst» 
sche AtMetttlke vorzüglich hierin ihren Gründ; 
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nickt viel gedient seyn; Fremde aber an sich zu ziehen, 
ist noch mißlicher. Hat der Staat, dessen Regierung 
Ausländer zum Eintpandern zu verlassen sucht, dafür 
gesorgt, daß in seiner Mitte jeder seine Bedürfnisse 
auf die möglichst leichte und sichere Weise sich vollkom
men erwerben und befriedigen kann; kann mian inner
halb der Gränzen eines Landes wirklich sicherer, billi
ger, angenehmer, froher und zufriedener leben, als 
anderswo; so bedarf es offenbar keiner künstlichen Reiz
mittel, um fremde Leute ins Land zu locken. Sie kom
men unaufgefordert von selbst, ohne erst durch ausge
sendete Emissarien geworben werden zu müssen. Der 
Trieb nach Verbesserung seiner Lage ist in dem Men
schen so allmächtig wirkend, daß ihm selbst die Liebe 
zur Helmath nachstehen muß. Fehlt es aber an jenen 
Vorbedingungen, und wird nicht durch sie bei den 
Fremden die Etnwanderungslust begründet und erregt, 
so werden wlt bei allen Begünstigungen, welche wir 
fremden Einwanderern zugestehen mögen, doch am 
Ende weiter nichts gewinnen, als nur Lumpengesindel, 
mit dem uns nichts gedient ist, und das,obald es die 
Einwanderungsprämie verthan hat, wieder zu entlau
fen sucht, oder uns zur Last fällt, wenn es bleibt. 
Nicht alle fremde Einwanderer bringen den guten Geist, 
die Kunstfertigkeiten, den Fleiß, und die Betriebsam
keit mit, welchen die aus ihrem Vaterlande aus Un
duldsamkeit vertriebene französische Hugenotten, und die 
Pfalzer und Salzburger Auswanderer, in die Lander 
mitbrachten, welche sie aufnahmen. Preussen hat 
durch die fremden Einwanderer, welche Friedrich ll. 
so vorzüglich begünstigte, weder an Wohlstand gewon
nen, noch an tüchtiger Bevölkerung^); und auch in 
Ungarn und in dem östreichischen Polen hat man

Man vergl. von Dobm Denkwürdigkeiten meiner Zeitrr. 
»d.iv. S.38L — 396.

D 



sO

die Erfahrung gemacht, baß wenigstens die erste Ger 
neration der fremden Kolonisten meist von sehr verdor
bener Art war, und statt zur Förderung des allgemei
nen Besten mitzumirken, vielmehr den desfallssgen Ab
sichten und Bemühungen der Regierung in den Weg 
trat. Häkle die russische Regierung, mit der Bereit
willigkeit, wie es früherhin Oestreich und Preussen 
gethan haben, alle die Leute ausgenommen, welche in 
den Jahren 1816 und 1817 aus den von Frankreich 
wieder abgetretenen Rheinländern nach russisch Polen 
hiNzogen, die Regierung würde sich damit wohl manche 
Plage geschaffen haben, aber zuverlässig keine Vdrtheile.

Ueberbaupt ist es ein offenbarer Mißgriff, wenn 
irgend eine Regierung bei ihrem Streben die Bevöl
kerung zu heben, zunächst nur darauf hinsieht, daß 
sich die Quantität vermehrt, die Qualität des Zu
wachses aber entweder ganz unbeachtet läßt, oder doch 
wenigstens nicht mit gleicher Sorge berücksichtiget. Ein 
solches Verfahren kann in jeder Beziehung nicht anders 
als schädlich seyn; es schwächt die Kraft der Völker 
und Staaten, statt sie zu heben und zu stärken, es 
kann nur dahin führen, daß das Land Leute erhält, mit 
welchen die Regierung über kurz oder lang ihre Noth 
haben wird; Leute, welche kein Band an Vaterland 
und Mitbürger fesselt, sondern welche nur ein Trieb 
nach arbeitslosen Umherschweifen und Wohlleben be
herrscht; und welche also das Streben Aller nach Wohl
stand wohl gefährden, aber für dessen Erreichung nie 
einiger Maßen thätig seyn werden.

Durch Leute der Art sind selbst in einem schwach 
bevölkerten Lande Erscheinungen möglich, wie man sie 
gewöhnlich von einer Uebervölkerung fürchtet. 
Aber an eine eigentliche Uebervölkerung, die ebenso, 
und vielleicht noch nachtheiliger wirksam seyn kann, 
als eine geringe Bevölkerung, ist wohl nirgends zu 
denken, da, wo die menschliche Betriebsamkeit ihren 
regelmäßigen Gang nimmt, und von Seiten der Re, 
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gierungen nickt auf eine oder die andere Weise gewalt
sam in jenen Gang eingegriffen wird. In jedem Lande 
mögen wohl hie und da momentane Stockungen im Ge- 
werbswesen eintreten, welche das Fortkommen des 
Einen oder des Andern im Volke etwas schwieriger ma
chen können, als es beim gewöhnlichen Laufe der 
Dinge seyn mag, und dadurch Manchen auf den Ge
danken hinleiten, ein Land sey zu stark bevölkert. In
zwischen solche vorübergehende Ereignisse können auf 
keinen Fall das Daseyn einer wirklichen Uebervölkerung 
erweisen. Blos da mag sich von einer solchen Erschei, 
nung sprechen lassen, wo jene Schwierigkeiten dem 
Erwerbe des Unterhalts einer bestimmten Volkskiasse 
fortwährend im Wege stehen. Aber zuverlässig wird 
da, wo jeder seine Betrieb!amkeit mit möglichster Un- 
beschranktheit verfolgen kann, und wo insbesondere nie
mand an gewisse Orte und Gegenden widernatürlicher 
Weise hingebannt ist, eine so nackcheilige Erscheinung 
auf die Dauer nie zu befürchten seyn. Gewahrt eine 
Regierung nur jene Unbes^rankthelt, so kann sie sich 
sehr leicht die Vorsorge für den Nahrungsstand des 
Einzelnen erlassen, mit der sich manche so oft eine un
nütze Arbeit mackt. Auf keinen Fall kann ich die Un
tersuchungen rälhiich finden, welche man bei dem, der 
sich irgendwo ansiedeln und ein Gewerbe unternehmen, 
oder sich verheirathen will, über die Frage anstellt, ob
wohl sein Nahrungsstand für die Zukunft ausreichend 
begründet sey. Den Nahrungsstand, welchen Jeder 
sich selbst ausgewählt hat, muß wohl jeder am Besten 
kennen, und es ist wohl jedem nur einiger Maßen 
verständigen Menschen zuzutrauen, daß er vor der 
Mahl jenes Standes die Frage selbst untersucht habe, 
ob er auf dem Gewerbswege fortkommen möge, den 
er betreten will. Zwar will ich nicht leugnen, daß 
mancher bei seinen Untersuchungen über seinen künfti
gen Nahrungsstand die Rechnung ohne den Wirth 
macht, und daß vielleicht mancher seine Nahrung nicht

D L 
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da, und nicht so findet, wo, und wie er es sich vok, 
stellt. Inzwischen auch die Rechnungen der Regierun
gen treffen nicht immer zu, und im Zweifel kommt im
mer der leichter wieder auf den rechten Weg, der sich 
selbst verirrt hat, als derjenige, der durch andere irre 
geleitet wurde. Auch wenn man sich einmal für Arme 
fürchtet, Und um dieser Furcht willen jene Gewerbs- 
kuratel eintreten lassen zu müssen glaubt, so ist doch 
zuverlässig eher mit Arme« auszukommen, welche durch 
ihre eigene Verrechnungen herunter gekommen sind, 
Und jetzt die öffentliche Unterstützung in Anspruch neh
men, als mit Leuten, welche jene Verrechnung der 
Regierung zur Last legen können. — Mit einem Worte, 
kommen die Regierungen irgendwo durch ihre zu wett 
getriebene Vorsorge ins Gedränge, so kommen sie es 
gewiß hier am empfindlichsten, und ihr eigener Vor
theil heischt es, sich solcher Einmischungen zu enthalte«.

h. 90.
Befindet sich irgend ein Volk in Rücksicht auf 

die bisher angedeUteten beiden Bedingungen des glück, 
liehen Fortgangs der menschlichen Betriebsamkeit im 
bürgerlichen Wesen, in glücklichen Verhältnissen, so 
kann es wohl mit Recht hoffen, daß auch seine gei
stige Bildung — die dritte Bedingung alles Stre- 
bens nach Wohlstand und Reichthum, — vorwärts 
schreite« werde. Auch ohne Zuthun der Regierung 
wird sich hier diese Bildung möglichst entwickeln. Doch 
in Beziehung auf diesen Punkt ist. positive Thätig
keit der Regierungen wohl bei weitem mehr nothwen
dig, als irgendwo anders-'^); und wirklich sehen wir

*) Anderer Meinung ist Lüder über Nationalindustrie und 
Staat-wirthschaft, Bd.IH. S. 300. folg. Ueber da- Necht 
und die Pflicht de- Staat- zu einer solchen positiven Ein
wirkung s. m. übrigen- meine Schrift über den Begriff 
der Polizei rc. S.379. folg.
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auch unsere Regierungen größtentheils mit diesem 
Punkte sehr ernstlich beschäftiget''-)- Schade nur, daß 
sie bei dieser Beschäftigung nicht immer den ganz rich
tigen Gesichtspunkt erfassen, und gehörigen Takt halten. 

Ein Hauptgrund, warum die Pflege der geistigen 
Bildung des Volks, welche sich alle unsere Regierun
gen bald mehr bald weniger angelegen seyn lassen, auf 
die eigentliche geistige Kultur und den Reichthum der 
Völker bei weitem nicht so gewirkt hat, wie sie ihrer 
Wesenheit nach hätte wirken können und sollen, liegt 
wohl darin, baß es in der früheren Zeit meist nur 
Geistliche waren, welche sich mit der Bearbeitung des 
Feldes der Wissenschaften und mit dem Unterrichte des 
Volks über wissenschaftliche Gegenstände abgaben, und 
daß nächstdem dieser Unterricht höchst einseitig, und 
meist nur auf Rellgionskenntnisse, oder eigentlich nur 
auf eine gewisse Fertigkeit in der Uebung gewisser got- 
tesdienstlicher Gebräuche, gerichtet war. Der blos 
nur auf Religion, und eigentlich hlos nur auf Reli
gion im Sinne dieser Lehrer, gerichtete Unterricht war 
unverkennbar mehr nur dazu geeignet, das Volk über 
sein Verhältniß zur irdischen Güterwelt irre zu lei
ten; als ihm dieses Verhältniß richtiger kennen zu 
lehren, und es desfalls verständig gufzuklären- Statt 
den Menschen für das wirkliche Leben zu bilden, rich
tete man seinen Blick blos auf die Ewigkeit, Aber 
der Mensch, der nur nach dem Tode seine Seligkeit 
im Himmel hofft und sucht, kann ohnmöglich Sinn ha
ben für die Güter dieser Erde. Er sucht seinen Reich
thum im Himmel, und sucht wohl absichtlich während

*) Eine kurze, aber richtige, Darstellung des Zustande- de- 
öffentlichen UnterrichttwesenS in den verschiedenen europäi
schen Staaten s.m. im Eonversation-lerifoy, Pd,VM 
Art. Schulen-
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seines Erdenlebens arm zu bleiben, um nur desto grö
ßere Ansprüche auf jenen überirdischen Reichthum zu 
erlangen. Und verbreitere auch die Geistlichkeit, und 
die, in ihrem' Sinne lehrenden, übrigen öffentlichen 
Lehrer ihren Unterricht auf etwas weiteres, so waren 
es doch meist nur Gegenstände für die blose Spe
kulation, als für das praktische Leben, womit sich der 
öffentliche Unterricht befaßte; und dennoch ist es nur 
die aufs praktische Leben hinwirkende geistige Bildung, 
welche den Wohlstand des Menschen wahrhaft fördert.

Dann, daß unsere Regierungen es bei ihren An
stalten zur geistigen Bildung des Volks meist in diesen 
Punkten versehen habend), — darin liegt der Grund, 
warum aus diesen Anstalten für den Volkswohlstand 
nicht immer der Gewinn hervorging, den man davon 
erwartete, und nach dem Aufwande, welchen jene An
stalten veranlaßten, wohl mit Recht hätte erwarten 
mögen. Auch hier hat man, wie so oft, das Glän
zende dem wahrhaft nothwendigen und nützlichen vor
gezogen. Man hat weniger darauf hingearbeitet, den 
gemeinen Mann, die große Volksklasse, zu wahrhaft 
gebildeten, verständigen und nützlichen Bürgern zu 
bilden, und ihm diejenige geistige Bildung zu ge
ben, welche er zur Erfüllung der Pflichten des bür
gerlichen Lebens und zur vortheihaften Uebung seiner

*) Einen sehr merkwürdigen Beleg für diese Behauptung s. m. 
bei von Dohm Denkwürdigkeiienrc. Bd. IV. S. 457., 
wo der Berliner Akademie der Wirthschaften der Dorwurf 
gemacht wird, sie habe in den ihr ausschließlich zum Ver
kauf überlassenen Dolkskalendern. statt durch diese nützliche, 
sittliche, und ökonomische Kenntnisse zu verbreiten, unter 
Friedrichs II. Regierung, länger als in den, nicht unter 
den Augen großer Gelehrtenvereine verabfaßten Kalendern 
anderer deutschen Lander, den ungereimtesten Aberglauben 
urid die für die Gesundheit des Menschen nachtheiligsten 
Porurtheile erhalten.
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Betriebsamkeit vorzüglich braucht, als darauf, eigens 
liche Gelehrte im engeren Sinne zu erhalten, — Leute, 
die freilich das ganze Gebiete des menschlichen Wissens 
durchschauen mögen, oft aber über die nächsten und^ 
nothwendigsten Bedingungen der menschlichen Existenz 
und Vervollkommnung, in so weit die Eine und die An
dere von Gütererwerb, Besitz und Gebrauch abhängt,. 
ganz im Dunkeln sind,

Selbst bei den in der neuern Zeit errichteten und 
aus dem Gefühle jenes Bedürfnisses hervorgegangenen 
sogenannten Real- und polytechnischen Schulen — 
welche doch der angedeuteten Bestimmung am nächsten 
stehen, — scheint mir jener Gesichspunkt nicht ganz 
aufgegeben zu seyn. Zwar sind diese Schulen, nach 
den Lehrgegenständen, welche man dort behandelt, auf 
eigentliche gelehrte Bildung ihrer Zöglinge nicht be, 
rechnet; sondern zunächst nur auf Bildung für die Ge
schäfte des betriebsamen Volkslebens. Allein nicht die 
Lehrgegenstände einer Schule entscheiden über ihre 
Nützlichkeit, sondern die Art und Weise, wie diese Ge, 
genstände in der Schule von Lehrern und Lernenden 
behandelt werden; und in Bezug auf diesen Punkt 
lassen zuverlässig unsere Real- und polytechnischen 
Schuln noch manches zu wünschen übrig.' Es scheint 
alles mehr darauf berechnet zu seyn, gelehrte Techno
logen aus ihren Zöglingen zu bilden, als wahrhaft 
geistig gebildete und verständige Leute, und insbeson
dere geschickte und betriebsame Künstler und Gewerbs- 
leute; und gerade für den Hauptgegenstand der mensch
lichen Betriebsamkeit, die Land Wirth schaft, ist hier 
am wenigsten gesorgt. Mögen auch , was das prakti
sche Leben und die Bildung dafür selbst betrifft, gute 
Schreiber, Rechner, Feldmesser, Ingenieure, Chemi
ker, Mineralogen und Bergleute, kurz Leute, welche 
die höhern, künstlichern, und schwierigern Bedürfnisse 
und Verrichtungen unseres Gewerbswesens im allge
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meinen so ziemlich zu kennen ^), und mit Fertigkeit zn 
behandeln wissen, mitunter aus diesen Instituten her
vorgezogen werden, Landwirthe liefern sie nie; und 
selbst unter jenen Zöglingen mag der eigentliche Geist 
einer verständigen und nützlichen Betriebsamkeit — die 
Bedingungen des sittlich verständigen Treibens fleißiger 
ynd betriebsamer Gewerbsleute — noch den meisten 
fremd bleiben. Auch scheint mir wirklich der Unter
richt, welcher hier ertheilt wird, bei weitem zu einsei, 
tig. Die geistige Bildung eines Menschen, als Be
dingung zur Förderung seiner Betriebsamkeit und sei
nes äussern Wohlstandes, erford/rt bei weitem mehr, 
als nur eine Art von wissenschaftlicher Erlernung und 
Behandlung der Elemente unseres Gewerbswefens.

Noch weniger, als ich auf Unterrichtöanstalten der 
Art für die wahre und wesentliche geistige Bildung 
des betriebsamen Volks hoffen kann, läßt sich meiner 
Ueberzeugung nach von sogenannten Industrieschu
len erwarten, auf welche man hje und da 'sein Ver
trauen, als Förderungsmittel der Volksbetriebsamkeit, 
setzt. In Anstalten, wo, wie in Industrieschulen, 
alles nur mehr auf Beschäftigung der Hand und der 
mechanischen Kunstfertigkeiten der Zöglinge berechnet 
ist, als auf eigentliche geistige Bildung, — in solchen 
Anstalten geht der Geist eigentlich unter, unter der 
Ausbildung der Hand. Man bildet geistlose Maschinen,

D Namentlich ist hierauf da- polytechnische Institut in Frank
reich berechnet, da- dem zu Wien und den baikri
schen Realschulen zum Muster gedient hat. — Eine 
kurze Geschichte det erster« s. m. bei-^nthelme 6ostqL 
Lssa^ sur l'sdmjnistrstion de l'q^ricuüure, du pommeree, 
des Msnuiactures et des suhsistsnees etc. (ksris 1818, 3.) 
S 33Y — 343. und Notizen über den gegenwärtigen Zu^ 
stand de- seit dem Iabre 1815 zu Wien bestehenden poly
technischen Institut- in der A. L. Z. rsri, Nro. 97., 
S. 775 u. 776.



57

statt geistig gebildete Gewerbsleute, warum es doch 
nur zunächst Noth thut ^). Meiner Ansicht nach muß 
die geistige Bildung, wenn sie der wahren Beförderung 
des allgemeinen Wohlstandes der Völker und ihrem 
Streben nach Reichthumserwerb und Besitz wahrhaft 
zufagen soll, mit der Ausbildung der technischen Ge- 
werbsfähigkeit immer gleichen Schritt halten. Der 
Mensch muß zum sittlich guten und allgemein verstän
digen Menschen herangebildet werden, nächstdem, daß 
man ihn zu einem geschickten Gewerhsmanne zu bilden 
sucht. Seine Bildung muß möglichst allseitig seyn. 
Die Verstandeskräfte insbesondere müssen auch bei dem 
Gewerhsmanne in jeder Beziehung ihre Ausbildung er
halten, damit der Geist überall die Hand führe und 
leitet). Der Zögling muß nicht blos Handfertigkeiten

Wie Nie meyer über öffentliche Schulen und Erziehungs
anstalten (Berlin 17YY 8.) S. 172 sehr richtig bemerkt, 
müssen Industrieschulen nur mit eigentlichen, auf geistige 
Bildung berechneten Schulanstalten als Nebenanstalten, ver
bunden werden, um die Zöglinge früh zur Arbeitsamkeit zu 
gewöhnen. Aber jene Schulen zu Fabriken zu machen, 
wozu man sie hie und da zu machen sucht, ist ihrem Zweck 
ganz fremd. Sie müssen stet- nur Nebenanstalten der 
eigentlichen Schule seyn, nie aber als Hauptsache betrachtet 
werden, wie man es z. B. in Frankreich in den in 
einigen Städten errichteten vcole8 ä'»rts er meüers gethan 
hat, auf welche Costaz g. a. O. S.Z44. folg, bei weitem 
mehr Werth legt, als sie e- verdienen. — Man vergl. 
übrigen- mit dem, wa- ich hier über solche Institute, wie 
Industrieschulen sind, gesagt habe, Ltorulr 6ours ä'ecoy, 
xolit. ^kom.V. S-13Y — 141.

Darin, daß in unsern hie und da eingeführten SonntagS- 
schulen vorzüglich auf diesen Punkt hingearbeitet wird, 
scheint mir der Hauptgrund ihrer Nützlichkeit und ihrer 
Vorzüge vor so manchen Real- und polytechnischen Schn- 
leninstitute zu liegen, da- zwar bei weitem mehr auffern 
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sich aneignen, sondern er muß über sein Verhältniß zur 
Güterwelt möglichst im Klaren seyn. Er muß über 
sein auf Gütererwerb, Besitz und Gebrauch gerichtetes 
Treiben und Streben stets zu denken lernen, und ne
ben jener Fertigkeit der Hand sich auch die geselligen 
Eigenschaften und Tugenden aneignen, so wie sie der 
gebildete Sinn für Sittlichkeit und Recht und die man
cherlei Pflichten des bürgerlichen Lebens heischen --0«

Dieses, und nur dieses, ist die, freilich etwas 
schwierige, Aufgabe aller öffentlichen Unterrichtsanstal
ten, welche der Staat zur Bildung der größern Volks
klasse in Hinsicht auf Förderung ihrer Betriebsamkeit 
und des Volksreichthums irgendwo errichten mag. — 
Eine Aufgabe, welche sich indeß bei aller ihrer Schwie
rigkeit wohl erreichen läßt, geht man nur mit Ernst 
und Umsicht auf ihre Erreichung aus. Wie wohlthätig 
eine solche Geistesbildung auf den allgemeinen Wohl
stand wirke, zeigt der Zustand aller Länder, wo man 
bei den öffentlichen Unterrichtsanstalten diesen Punkt 
nur mit einiger Sorgfalt erfaßt hat. Ist der Wohl
stand beinahe aller protestantischen Länder, unseres 
Welttheils, und insbesondere unseres deutschen Vater
landes, bei weitem auf einer höheren Stufe, und tie
fer und inniger im Volksleben begründet, als in ka
tholischen Ländern, so liegt zuverlässig der letzte. Grund 
dieser Erscheinung nur in den auf geistige Bildung der 
angedeuteten Art dort mehr, als hier, berechneten 
Charakter der öffentlichen Unterrichtöanstalten der Er-

Glanz verbreitet, als jene Sonntag-schulen, aber doch im 
Ganzen eine sehr einseitige Bildung gewährt.

*) Ueber die Nachtheile, welche aus der Vernachlässigung der 
UnterrichlSanstatten für den gemeinen Mann, besonders 
den Landmann unter Friedrichs II Regierung in Preussen 
entstanden, s. m. v. Dohm a. a. O. Bd.IV. S.43Y. folg. 
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stören. Nicht darin liegt wohl der Grund/ warum 
Spaniens und Portugalls Wohlstand so tief steht, und 
insbesondere-mir dem Wohlstände unserer deutschen pro
testantischen Lander ganz und gar keinen Vergleich aus, 
h lr, daß der Spanier und Portugiese das Jahr über 
Hundert und fünf und vierzig Feiertage hat, wo er 
mär arbeitet, sondern nur darin ist der Grund jener 
Errcknnung zu suchen, daß die allgemeine Volksbildung 
in Spanien und Portugall noch so tief steht, und der 
Geist über die Hand , tmd das Thierische im Menschen 
noch so wenig die Oberhand errungen hat. Selbst 
wenn der Spanier und sein Nachbar ganz und gar 
keme Feiertage hätten, immer würde doch ihr Wohl, 
stand sich nicht heben, solange sie in ihrer geistigen 
Bildung noch so weit zurückstehen. Und sucht man jenen 
die.e Bildung nicht zu geben, selbst die besten Real- 
und polytechnischen Schulen, und die best eingerichtet
sten Jndustrieinstttute, werden ihnen nichts frommen; 
denn ewig wahr bleibt es, nur da können solche In, 
stilute aus den allgemeinen Wohlstand wirken, wo die 
geistige und die technische Bildung eines Volks glei, 
chen Schutt hält, und der Geist das Werk der Hand 
beseelt und leitet^).

*) Ob übrigens zum Behuf der angedeuteten Volksbildung ein 
eigene- der Volk-betriebsamkeit gewidmete- Ministerium 
nöthig sey, wie der Graf von Soden und mehrere 
wollen, will ich hier nicht untersuchen. Nöthig ist es wohl, 
da- die Regierung der Volk-betriebsamkeit ihre besondere 
Aufmerksamkeit schenke, dock daß dazu ein eigener Der« 
waltung-zweig geschaffen werde, ist gewiß so dringend 
nicht. Ein Ministenum der Volk-aufklärung, wie 
e- Alexander für Rußland geschaffen hat, ist zuverlässig 
dringender nothwendig, als eine- für die Leitung der 
Volk-wirthschaft. Diese leitet sich bei einem aufgeklärten 
Volke von selbst.
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H- 9»-
Keine Frage ist es, daß da, wo die geistige Bil

dung den nöthigen Grad von Vollkommenheit erreicht 
hat, und ihr weiteres Fortschreiten mit Liebe und Um
sicht gepflegt wird, die Volksbetriebsamkeit sich immer 
in möglichster Lebendigkeit und Unbeschxänktheit zu be
wegen streben wird, und daß aus diesem Streben ein 
Volkswohlstand hervorgehen muß, wie man ihn sonst 
nie erwarten kann. Jene Lebendigkeit und Unbe, 
schranktheit möglichst zu schützen, und zu fördern, sollte 
also wohl das Hauptbestreben aller Regierungen seyn, 
welche auf wahrhafte und wirkliche Förderung des 
Wohlstandes und Reichthums ihrer Angehörigen aus
gehen, denn wirklich gewahrt möglichste Freiheit 
und Unbeschränktheit in der Wahl und dem 
Betriebe unserer auf Gülererwerb, Besitz 
und Gebrauch, gerichteten Unternehmungen 
nur allein hie sicherste Bürgschaft für das glückliche Ge
lingen jener Unternehmungen selbst.

Hoch in Bezug auf diese vierte Bedingung alles 
menschlichen Strebens nach Wohlstand und Reichthum 
jst das bürgerliche Wesen nach seiner bisherigen Ge
staltung und Verwaltung bisher bei weitem öfter hem
mender Art gewesen, als fördernder. Statt, daß un
sere Regierungen jene möglichste Freiheit und Unbe- 
schränktheit auf die kürzeste und kräftigste Weise hätten 
in Schutz nehmen sollen, sehen wir sie beinahe überall 
in den nachtheiligsten Vorurtheilen und Verwickelungen 
befangen, und in der Meinung, auch hier alles re
geln und leiten zu müssen, und zu können, bald mehr 
bald weniger darauf ausgehen, jene Freiheit und Un, 
heschränktheit zu vernichten.

Wie sie auf den Irrwahn kommen konnten, auf 
diesem widernatürlichen Wege den allgemeinen Wohl, 
stand und das Streben Aller nach Reichthum, fördern 
zu könnew, läßt sich von niemanden begreifen, her den 
Gang der menschllchen Betriebsamkeit seiner Aufmerk,
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samkeit unbefangen und vorurtheilsfrei würdiget. 
Blos Nur dem mag dieses einiger Maßen begreiflich 
erscheinen, der blos vo^ dem ersten Eindrücke der 
hierbei sich ihm darstellenden Wahrnehmungen verölen, 
det, die Basis des allgemeinen Wohlstandes in dem 
Wohlstand und Reichthum einzelner Individuen, gleich» 
sam von der Kehrseite her, sucht, statt jenen allgemei
nen Wohlstand, so wie den der Einzelnen, aus dem 
Wohlstände Aller, auf seinem geraden und offenen na
türlichen Wege abzuleiten. — Wirklich liegt nur 
darin der Gründ- warum unsere Regierungen jenen 
widernatürlichen Weg betreten haben, und noch immer 
so viele Dedenkltchkeiten haben, ihn wieder zu verlas
sen, daß man den Geist und den Charakter der Privat- 
wirthschaft in die öffentliche allgemeine Wirthschaft 
übergetragen hat; Meinend, was dem Privatvortheile 
des Einzelnen zusage, und dessen Wohlstand in manchen 
Fällen vermehre, könne auch im Allgemeinen den Wohl
stand Aller fördern, und eine Institution, durch welche 
vielleicht ein Einzelner seinen PrivatwohlstaNd und 
Reichthum erhöhen kann, sey unbedingt und ohne 
Rücksicht auf ihr Eingreifen in den Gang der Betrieb
samkeit Aller, dazu geeignet, das Streben Aller nach 
jenem Punkte zu unterstützen und zu fördern.

Freilich muß über deM Wohlstände Aller der 
Wohlstand des Einzelnen nie vergessen werden. Der 
Einzelne kann und darf in diesem Punkte nie der Gat
tung geopfert werden. Aber für den Wohlstand des 
Einzelnen darf nie gesorgt werden, auf Kosten des 
Wohlstandes irgend eines andern neben ihm im bürger
lichen Leben stehenden. Die allgemeine Betriebsamkeit 
und ihre Förderung bleibt immer das Erste und das 
Wichtigste, und der Einzelne kann blos nur in sofern 
für seine individuelle Strebungen, Achtung, Rücksicht, 
Unterstützung und Förderung vom bürgerlichen Wesen 
verlangen und erwarten, als diese Strebungen mit 
den gleichmäßigen Strebungen aller vereinbarlich sind 
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und sich wechselseitig unterstützen. Niederqehalten kann 
und darf die Betriebsamkeit keines Einzigen werden, 
damit die des Andern desto mehr gedeihe, und desto 
lebendiger und kräftiger sich entwickele und aufblähe. — 
Dieses ist der Punkt, den ich ins Auge gefaßt und 
festgehalten zu sehen wünsche, wenn ich möglichste Frei
heit und Unbeschränktheit der Betriebsamkeit Aller auf 
das Innigste geachtet, und als die Grundlage des all
gemeinen Wohlstandes im bürgerlichen Leben, wie aus, 
ser diesem, aufgestellt, geschützt, und möglichst gepflegt 
wissen will. Auch im bürgerlichen Leben, wie im 
aussergesellschaftlichen Zustande, kann sich der Wohl, 
stand des Einzelnen vom Wohlstände Aller nie losrel^en; 
auch hier muß immer her Erstere hervorgehen aus dem 
Letzteren, und alle Pflege der Betriebsamkeit im bür
gerlichen Leben von Seiten der Regierungen darf und 
muß nur auf diesen Punkt berechnet seyn.

Allerdings mag wohl eine solche Pflege bei der 
dermaligen Gestaltung unseres bürgerlichen Wesens, so 
wie es sich im Laufe der Zeit durch Anomalien aller 
Art allmählig ausgebildet und festgestellt hat, seine be
deutenden Schwierigkeiten haben. Die Verhältnisse, 
welche im Lause der Zeit aus diesen Anomalien her
vorgegangen sind, haben trotz ihrer ursprünglichen Wi- 
dernatürltchkeit durch Zeitdauer und Angewöhnung 
einen Charakter von Festigkeit und Gesetzlichkeit erlangt, 
der ihre Anomalität oft vielleicht gar nicht fühlbar 
macht. Die Begriffe von Recht, welche in der Sraats- 
wirthschaft, wie in allen menschlichen Verhältnissen, 
eine besondere Achtung heischen, mögen sich in so man, 
cher Beziehung so gebildet haben, daß man das der
malen für Recht hält, was man ursprünglich, und 
nach den Normalprinzipien alles Rechts, eigentlich nur 
für Unrecht hätte halten sollen; und diese Begriffe von 
Recht so gerade zu für unrecht, nichtig und unbeach, 
tenswerth zu erklären, mag oft sehr gewagt, oft auch 
sehr schwierig seyn. Die Herstellung einer Freiheit 
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und Unbeschrä'nktheit in der Uebung unserer Betrieb, 
samkeit, wie ich sie wünsche, und als Bedingung des 
allgemeinen Wohlstandes und' seines steten Fortschrei, 
tens.anerkennen, und ebenso im bürgerlichen Leben 
fordern muß, wie im aussergesellschaftlichen Zustande, — 
eine solche Herstellung könnte in manchen Fällen, wenn 
sie zu rasch begonnen, und zu schnell ausgeführt würde, 
so, daß alles bisher Bestandene und für rechtlich an
erkannte urplötzlich a^rf einmal vernichtet würde, oft 
sogar in den Gang der allgemeinen Volksbetriebsam- 
keit, vielleicht auf lange Zeit, nachtheilig emwir, 
ken. — Indeß alles dieß hebt auf keinen Fall die 
Verpflichtung unserer Regierungen darauf mit Ernst 
und Umsicht hinzuwirken, daß Anomalien der ange
deuteten Art allmählich beseitiget, und so dem Ein
wirken des bürgerlichen Wesens nach und nach der 
wesentlich nothwendige fördernde Charakter gege, 
ben werde, statt des in so vielen Fällen hemmenden, 
welchen es im Laufe der Zeit angenommen hat, aber 
nach dem Grade von Kultur, und nach den hieraus 
hervorgeqangenen Bedürfnissen der Völker, ohne allge
meinen Nachtheil nicht länger behaupten kann.

Auf keinen Fall kann ich für die Aufrechthal
tung dieses hemmenden Charakters darin einen Stütz- 
und Vertheidigungspunkt finden, daß man meint, in der 
Natur des bürgerlichen Wesens liege die schroffe Ab
geschlossenheit unseres Gewerbswesens, wie sie in 
der Wirklichkeit erscheint, und das bürgerliche Wesen 
müsse schon um deswillen jene Abgeschlossenheit schützen 
und aufrecht erhalten, damit die Betriebsamkeit jedes 
Einzelnen den für sie ausreichenden nöthigen Spielraum 
sicher bewahrt erhalte, wie dieses mehrere Philosophen 
und Politiker A) glauben. Wenn Fichte meint, es

*) Z* B. Fichte Grundlage des NaturrechtS ThlN. S.57
u. 58.; von Jakob Grundsätze der Polizei-esetzgebun- 
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gestanden werden, gewisse Gegenstände auf eine ge
wisse Weise zu bearbeiten; wenn er dieses ausschlie
ßende Recht ihnen um deswillen zuspricht, weil sie 
ausserdem kein Eigenthum hätten, und weil sie Verzicht 
geleistet hätten auf die Beschäftigungen der Andern, diese 
aber auf die Ihrigen; und wenn er in der Annahme 
des Gegentheils einen einseitigen, blos verbindenden, 
aber nicht berechtigenden, dem Wesen und der Grund- 
Lestimmung des bürgerlichen Wesens widerstrebenden, 
Eigenthumsvertrag zu sehen glaubt; so liegt in dieser 
Argumentation doch eigentlich nur leerer Schein. Das 
Erste, was der Mensch im Staate überall zum Be!uf 
der Sicherung seines Lebensunterhaltes fordern kann, 
ist doch wohl die Sicherung seiner Arbeitsfähigkeit. 
Diese ist eines seiner wichtigsten Urrechte, und der 
Grund von jedem Eigenthums, das er, gleichviel in- 
oder ausserhalb der bürgerlichen Gesellschaft, irgendwo 
erwerben mag. Und dieses Urrecht kann ihm weder durch 
bürgerliche Institutionen, noch auf irgend eine andere 
Weise rechtsgültig entzogen werden. Er kann darauf 
eigentlich nicht einmal durch seinen Eintritt in den Staat, 
oder auf andere Weise, verzichten, wenn er nicht auf
hören will, Mensch zu seyn, und die Grundbedingun
gen seiner Existenz und Selbständigkeit fremder Will- 
kühr hinzugeben gemeint wäre, also mit sich selbst in Wi
derspruch kommen will. — Auch wenn der Staat, wie 
es Eschenmayer will, die Verbindlichkeit hat, jedem 
seiner Angehörigen seinen Lebensunterhalt zu sichern, 
so kann dieses doch wohl nur dadurch mit möglichster 
Zuverlässigkeit geschehen, daß er einem Jeden jenes 
Urrecht° möglichst getreu zu bewahren sucht; denn aller

dings

S.427.; und Eschenmeyer Normalrrcht, (Tübingen 
rsiy 8.) S.iss.
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dings liegt/ wie ich bereits'-früher bemerkt habe^), in 
der Arbeitsfähigkeit eines gemeinen Mannes nur allein 
die Möglichkeit/ sich den Unterhalt zu verschaffen', den 
ihm der Staat sichern soll. Das Einzige, was sich 
ber Staat in Bezug auf die Allen im bürgerlichen Le
ben, wie im außergesellschaftllcken Zustande, von 
Rechstwegen zukommende Berechtigung zur möglichst 
unbeschränkten Uebung ihrer Betriebsamkeit erlaube» 
kann, — dieses Einzige beschränkt sich nur darauf, 
daß es ihm zusteht und obliegt, darüber zu wachen, 
daß niemand seiner Betriebsamkeit eine Richtung gebe, 
welche mit dem ruhigen und sichern Nebeneinanderseyn 
der bürgerlich vereinten Menschheit nickt. verträglich 
wäre; denn nur dieses ruhige und sichere Nebenein
anderseyn möglich zu machen und zu erhalten, ist ja 
der Sinn und Zweck des bürgerlichen Wesens. Darum 
aber ist denn auch der Staat blos nur bei solchen 
Zweigen der menschlichen Betriebsamkeit, welche ohne 
vorherigen Nachweis der Geschicklickkeit des Unterneh
mers, und seines Berufs dazu, die Gesundheit oder 
das Vermögen Anderer in Gefahr bringen können, für 
berechtiget zu halten, der Allen zukommenden Freiheit 
und Unbeschränktheit angemessene Gränzen zu setzen^).

*) Dd.i. G.247 u. 248. klebrigen- vergl. man über die 
hier behandelte Materie noch Borst über da- Naturrecht 
und dessen Uebereinstimmung mit der Moral im höchsten 
Dernunftgesetzerc. (Nürnberg rsis 8.) S. 127. folg.

Doch liegt es in der Natur der Sache, daß der Ztäak 
selbst hier mit möglichster Vorsicht verfahren muß. Nickt 
jede Gefahr, die ein untüchtiger GewerbSmattn vieLe chk 
seinen Kunden durch seine Ungeschicklichkeit drohen kann, 
berechtigt sofort zu solchen Eingriffen. Die Möglichkeit 
einer Vervortheilung, auf welche Borst ä. a. D. S.
so Hohe- Gewicht legt, gehört offenbar Nicht hierher. Wenn 
Man Aerzte, Wundärzte, Apotheker, Advokaten und Nö-

E
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Nur bis auf diesen Punkt geht das Recht der 
Regierungen, den freien Gewerbebetrieb ihrer Unter
thanen zu begränzen. Jede weitere Ausdehnung, 
welche die Regierungen ihrem Einschreiten in die freie 
Entwickelung der Volksbetriebsamkeit geben mögen, ist 
nicht nur offenbar widerrechtlich, sondern wirklich auch 
den Grundgesetzen der Staatswirthschaftslehre durch, 
aus widerstrebend. Selbst die Rücksicht, welche man 
bei solchen Einschreitungen auf das sichere und unge
störte Fortbestehen schon bestehender und nützlich be
triebener Gewerbsunternehmungen nehmen zu müssen 
glaubt, kann dergleichen Eingriffe nie rechtfertigen. 
Der möglichsten Entwickelung der Betriebsamkeit Aller 
sagen solche vermeintliche Billigkeiten auf keinen Fall 
zu. Jene heischt nur allein Freiheit und Unbeschränkt, 
heit/ und werden diese gewährt, so hebt sich der allge
meine Wohlstand so schnell und so kräftig, daß zu, 
verlässig selbst für den Wohlstand des Einzelnen, der 
vielleicht durch den Zutritt Anderer zu dem Leitbetriebe 
eines von ihm bisher ausschließlich betriebenen Ge, 
werbszwelges etwas an seinem bisherigen Einkommen 
leiben mag, Wenig oder nichts zu besorgen seyn wird. 
Auf jeden Fall kann Jener nie etwas mehr verlieren, 
als einen bisher zufälliger Weise genossenen Vortheil, 
dessen Sicherung er indeß vom Staate weder mit Recht 
fordern kann, noch mit Billigkeit.

Uebrigens liegt es zwar —> wie ich nochmals be
merken muß in der Natur der Sache, daß überall, 
wo bisher Beschränkungen des freien Gewerbswesens 
in irgend einem Punkte statt fanden, nur davon all
mähliche Aufhebung statt stnven kann; nicht aber

tärien, nickt ohne Prüfung -n ihrem Gewerbe zulaßt, so 
folgt daraus noch keineswegs, daß dieses auch bei Mau
rern, Zimmerleuten und andern solchen Gewerben, welche 
eine besonders Geschicklichkeit heischen, nothwendig seyn mag. 
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ihr« urplötzliche Vernichtung. Doch bei der Aufhe. 
bung ist keineswegs die allzugroße Bedächrlichkett nö
thig, mit der man solche Uebergänge von anomalen 
Wesen zum naturgemäßen Stande der Dinge zu betrei
ben pflegt. Die Achtung vor angeblich wohl erwor
benen Rechten darf nie tM bürgerlichen Wesen so weit 
getrieben werden, daß Gefahr: entstehen könnte, den 
Sinn und Zweck des Staatenwesens darüber selbst aus 
dem Auge zu verlieren. Und doch entsteht eine solche 
Gefahr wirklich- legt man an Reformen der Art die 
Hand mit allzugroßer Zurückhaltung und Bedächtlich- 
keit. Das Staatenwesett kann seinem Endzwecke nur 
dann wahrhaft entsprechen, wenn es wit dem Stande 
der Kultur der Völker, mit ihren Sitten, Und mit 
ihren stets wechselnden geistigen und physischen Bedürf
nissen, gleichmäßig fortschteitet. Die moralische Per
son, welche wir rm Staate erblicken, muß eben so 
lebend und im Leben sich bewegend gedacht, und bei 
allen Betrachtungen über öffentliche Verhältnisse erfaßt 
werden, wie der wirkliche physische Mensch. Als für 
die Ewigkeit gegeben, kann im Staate nichts angenom
men werden, als nur das in seinen Formen stets wech
selnde Streben nach der Idee des Rechts Und der mög
lichsten geistigen und physischen Ausbildung des bür
gerlich-vereinten Menschen. Alles Positive bisher Be
standene kann also nur in sofern sein Fortbestehen for
dern, als es den bermaltgen Verhältnissen des öffent
lichen Lebens zusagr; und nur bis auf dieien Punkt 
hin kann der Sraar verpflichtet seyn, uns Rechte und 
den Fortgang emer Betriebsamkeit zu sichern und auf
recht zu erhalten, die wir auf den Grund früherer In
stitutionen der Regierung und positiven Normen der 
Gesetzgebung uns angeetgnet haben. Eine Betriebsam
keit, welche den dermaligen Verhältnissen des bürger
lichen Lebens nicht mehr zusagt, trägt den Charakter 
ihrer Unhaübarkeit in sich selbst; und w0nn die Regie
rung diesen Charakter öffentlich anerkennt, und aus-

E r
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spricht, so bleibt dem bisherige« Inhaber der auf 
frühere, jetzt aufgehobene, Institutionen gegründeten 
Berechtigungen, und der daraus für seine Betriebsam
keit gezogenen Vortheile, nichts übrig, als sich gedul
dig zu fügen/ und durch die Vortheile, welche er aus 
jenen, bisher aufrecht erhaltenen, Institutionen der 
Vorzeit in seiner Betriebsamkeit zog, sich den Ueber- 
gang in die neuere Gestaltung möglichst zu erleichtern. 
Aber, daß der Staat blos um des bisher, eigentlich 
nur zufällig, vor diesem oder jenem genossenen Vor
theils willen, in seinem Fortschreiten gegen den eben 
angedeuteten Endpunkt des bürgerlichen Lebens stille 
stehe, oder gar Rückschritte mache, oder, daß die Re
gierung mit dem Zeitgeiste und den dermaligen Verhält
nissen und Bedürfnissen des Volks in Opposition 
trete, — dieses zu fordern, dazu gibt es weder Ge
setze des Rechts noch der Billigkeit'")-

h- 92-
Oben an unter den Institutionen hemmender Art, 

die wir, bald mehr bald minder strenge gestaltet, noch 
immer in mehreren unserer Staaten, — oder wenn 
auch nicht in ihnen selbst, doch wenigstens in ihren 
auswärtigenKolonieen — erblicken, stehen Sklaverei 
und Leibeigenschaft; — Institutionen, welche nicht 
blos dem Menschen die Berechtigung absprechen, über 
seine produktive Kraft nach eigenen Gutbefinden zu 
gebieten, sondern ihn selbst beinahe völlig zur Sache 
herabgewürdiget haben.

Nichts ist dem gedeihlichen For^gange der Betrieb
samkeit und des Wohlstandes im bürgerlichen Leben

*) Man vergl. über die bker aufgestellten Grundsätze Aaup 
über die Aufhebung wohl erworbener Rechte, in der Zeit
schrift: Germanien und Europa, von Crome und 
Zaup, (Giessen 1812S.) Ld.I. Hft.I. Nro.IV. S.9S. folg. 
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wohl Nachtheiliger, als dass man diese, aus der Kind
heit unseres bürgerlichen Wesens in die Periode seiner 
höheren Ausbildung mit herüber genommenen, Insti
tutionen nicht schon längst möglichst zu verdrängen ge, 
sucht hat. Bei dem Sklaven sind die Triebfedern, 
welche den Menschen zur Arbeitsamkeit und zum Fleiße 
hintreiben, auf eine gewaltsame Weise ganz und gar 
vernichtet. Er hat nur Gelegenheit, die Last der Ar
beit kennen zu lernen, aber nie ihre Vortheile. Und 
wenn auch der Leibeigene nicht so streng an das 
Interesse seines Herrn gefesselt, und bei den Aeusse
rungen seines auf Gütererwerb/ Besitz und Gebrauch 
gerichteten Treibens, nickt so unbedingt von der Will- 
kühr seines Herrn abhängig ist, als der eigentliche 
Sklave; wenn bei dem Erstern, durch mehrere von 
den Gesetzgebungen zu seinem Vortheile gemachte Ver
ordnungen, vielleicht noch einige Motive zur Arbeit
samkeit und zum Fleiße wirksam seyn können; immer 
muß doch auch bei ihm die Wirksamkeit dieser Motive 
Nur äusserst schwach seyn; — nie so stark wirkend, 
daß sich in ihm eine nur einiger Massen lebendige und 
kräftige Betriebsamkeit bilden and entwickeln könnte. 
Darum arbeitet denn auch der Eine oder der Andere 
freiwillig nie soviel, als er nach dem Masse seiner 
Kräfte zu arbeiten vermag. Ihn treibt nur der Zwang, 
nur die Peitsche des Vogts, zur Arbeit, und selbst 
wenn er auf diese Weise zur Arbeit getrieben wird, 
thut er dennoch kaum nur halb so viel, als er gelei
stet haben möchte, wenn er frei gewesen wäre. Selbst 
unter der Aufsicht des aufmerksamsten Vogts bewegt 
sich der Gang seines Treibens nur äusserst tr/ge und 
schleppend.

Doch nicht genug, daß. der Sklave und Leibeigene 
nicht extensiv soviel arbeitet, wie der freie Arbeiter, 
auch intensiv stehen die Arbeiten, der Erstern weit 
unter den Arbeiten des Letzteren. Es ist jenen hoch, 
stens nur darum zu thun, irgend ein Arbeitsprodukt 
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geliefert zu haben; darum, ob es mehk oder minder 
gut, und für seine Zwecke niehr oder minder tauglich 
sey, bleibt er unbekümmert. Zu derjenigen Vollkom
menheit, zu welcher sich das Arbejtserzeugniß des 
freien Arbeiters erheben mag, erhebt sich die Waare, 
welche uns der Sklave oder Leibeigene liefest, entwe
der gar nie, oder doch nur äusserst selten. Ach wenn 
her Sklave oder Leibeigene auch noch so viel arbeitet, 
immer arbeitet ex doch mehr nur durch die Hand, als 
durch den Geist. Geistige Bildung — das eigentliche 
Element der fortschreitenden Betriebsamkeit — ist schon 
UM deswillen bet dem Sklqven und Leibeigenen nie zu 
erwarten, well den Geist nichts mehr und nichts em
pfindlicher niederdrückt, als eine solche Abhängigkeit 
von fremder Wlllkühr, in welcher sich der Sklave oder 
Leibeigene immer befindet'^). Das einzige worin sich

Darin, daß die Arbeit de- Sklaven Und Leibeigenen so we
nig paru geeignet ist, den Geist des Arbeitest in die Höhe 
zu heben, darin liegt wobl der Grund, warum der Fabri- 
fen- und Manufakturenfleiß in Rußland, trotz der er« 
staunlillen Geschicklickkeit des russischen Volk», so wenig 
Wurzeln fassen kann. Der Leibeigene, der sich dort auf 
einige Zeit zu Arbeiten de- Manufakturen- pnd Fabriken- 
wesenS verdingt, treibt diese doch immer nur im Sinne 
des Leibeigenen; er lernt, wiewohl mit Schnelligkeit im
mer nur die Handgriffe, nie den Geist der Arbeit; und 
darum vergißt er auch diese Handgriffe in der Regel wie« 
der eben so schnell, als er solche erlernt haben mag. Man 
vergl. hierüber Ltorch 6ours ä'vcon. polir., ?om. Vl. 
G. 279 — 281. — Ueber den Einfluß, welchen in 
Deutschland die Ueberlassung der, in der frühern Pe
riode des Mittelalters nur von Leibeigenen in den könig- 
sicren Villen und sonsten betriebenen, Gewerbe an freie 
städtische Bürger auf den Flor der Industrie und den 
Volkswohlstand hatte, s. man Poppe, Geschichte der 
Technologie rc. Bd.l. S. iv und 14.
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die geistige Thätigkeit des Sklaven und Leibeigenen be
wegen mag/ ist das stete Raffinement auf Betrügerei 
gegen seinen Herrn und seine von diesem ihm Vorgesetzte 
Arbeiter ^).

Ausserdem sieht aber auch/ was den Sklaven 
insbesondere betrifft, seinem Arbeite»/ und dem dar
aus zu erwartenden Fortschreiten des allgemeinen Wohl
standes, noch das im Wege, daß er nie mit der Spar
samkeit arbeitet und wirthschaftet, die wir in der Ar
beit und Wirthschaft des freien Arbeiters in der Re
gel erblicken. Wozu nutzte ihm auch diese Sparsam
keit, da nicht er den Lohn derselben erndtet, sondern 
alles, was er nur immer erarbeiten kann, seinem 
Herrn zufließt? Darum kostet, so schlecht auch der 
Sklave von seinem Herrn immer gehalten wird, die, 
sem dennoch die Sklavenarbeit immer bei weitem mehr,

*) Die Klagen über die Nachlässigkeit und die Betrügerei de- 
Sklavenvolkt sind so alt, alt die Sklaverei selbst« Schon 
Evlumella sagt: Naxime vexant 8ervi, Hui doves elo- 
esnt, e08<lem^ue et eetera ppeora male pasount, nee in- 
äu8tris terrsm vermut, Ion§e^ue plus imputsnt seminis 
jscti, yuoä 8everint; scä nee «pioä terrse msnäsvo- 
rint, 8ie sch'uvant, ul recte provenist, iäque pum in 
sresm eontnlerunt, pertritursm ^uoliäie minuunt vel 
tranäe vel no^liAentis. et ipsi äiripuunl et sd pliis 
knridus non eustoäiunt, 8vcl nee eonäitnm suv siäe raüo- 
nibns inlerunk. — Wie nachtheilig der Druck, unter dem 
unsere Bauern, alt Folge ihrer früher bestandenen, oder 
hie und da noch bestehenden, Leibeigenschaft pder Abhän
gigkeit von ihrem Gutsherrn, stehen, auf den Charakter 
dieser Volksklaffe bei unt eingewirkt hat, und noch ein- 
wirkt, darüber s. m. Garve über den Charakter der Bau
ern und ihr Verhältniß gegen die Gutsherren und gegen 
die Regierung. Neue verbesserte Auflage- Bre-lau 1796 
3.; im AuSrug in Dan, Handbuch des heutigen deutschen 
PrivatrechtS rc. Bd-V. S.381. S-109. folg.
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als der Lohn eines freien Arbeiters-'-); und allerdings 
muß auch jene Arbeit immer mehr kosten, als Diese. 
Nicht gerechnet, daß der Unternehmer eines durch 
freie Leute betriebenen Gewerbes diese ganz umsonst, 
oder doch wenigstens größtentheils umsonst hat, die 
Sklaven aber von ihrem Herrn, und zwar zu ziemlich 
hohen Preisen, immer gekauft werden müssen'--'-), so 
wird auch der Unterhalt des Sklaven immer von einem 
nickt sehr achtsamen Herrn oder einem nachlässigen Auf
seher besorgt, der des Lohnarbeiters aber durch diesen 
selbst. In der Besorgung des Ersteren schleicht aus 
diesem Grunde immer die Unordnung ein, welche in 
der Wirthschaft des Reichen zu herrschen pflegt. Strenge 
Mäßigkeit und haushälterische Aufmerksamkeit des Ar
men herrschen dagegen in der Arbeit des Zweiten. Und

*) Belege für diese Behauptung s. m. bei Smith Untersu
chungen rc. Bd. I. S. 147. und Bd. H. S-20b. der Uebers. 
von Garve und Luder über Nationalindustrie und 
EtaarSwirthschaft, Bd.II. S. 118. folg. Anderer Meinung 
ist Iraite ä'eeon. polü. lom. I. S.284 der 2. AuSg. 
Doch deutet das, was Sap hier für die größere Einträg
lichkeit der Arbeit des Sklaven im Vergleiche gegen die 
des freien Lohnarbeiters für die PlantaKenbesitzer in den 
französischen Kolonien in Westindien sagt/nur auf den wi
dernatürlichen Zustand der Betriebsamkeit in diesen franzö
sischen Besitzungen hin, und ist darum nur höchstens al- 
eine, in individuellen Verhältnissen beruhende, Ausnahme 
von der Regel anzusehen. Auch liegt wirklich, wie man 
schon im Jahr 17Y2 im englischen Parlament bemerkt hat, 
nur allein in dem westindischen Sklavenwesen der Grund, 
warum dort die Kulrur de- Bodens noch so weit zurück 
ist, und Europa aus seinen dortigen Kolonien der weitem 
den Nutzen nicht zieht, den es daraus ziehen könnte.

In den Antillen rechnet man den Ankaufspreis EineS 
Sklaven im Durchschnitte auf 2000 Franken, in Nord
amerika auf 250 DollarS.
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zu alle dem kommt gewöhnlich auch noch das, daß sich 
der böse Wille des Sklaven meist mit der Unachtsamkeit 
des Herrn oder seines Verwalters vereinigt, und daß 
auch dieses den Unterhalt des Sklaven kostbarer macht, 
als den des freien Lohnarbeiters. Das allerschlimmste 
bei dem Sklavenwesen ist aber zuletzt selbst noch das, 
daß der Herr sein Sklavenvolk und dessen Dienste in 
her Regel selbst bei weitem nicht so haushälterisch 
braucht, wie der Unternehmer eines Gewerbes die von 
ihm dabei angestellten Lohnarbeiter. Ergriffen von 
der Idee, der Dienst der Sklaven koste ihm nichts, 
braucht er sie oft zu einer Menge persönlicher Dienste, 
wozu er zu besoldende Freie wohl schwerlich gebraucht 
und gedungen haben würde; und so entzieht er denn 
eine Menge brauchbarer und arbeitsamer Leute nicht 
blos nur seinen wirthschaftlichen Beschäftigungen, son
dern auch das Allgemeine leidet unter dieser Ver
schwendung; — und so erscheint denn' das Sklaven
wesen den Fortgang der allgemeinen Betriebsamkeit und 
des allgemeinen Wohlstandes in jeder Beziehung hem
mend und störend.

Finden wir solche Erscheinungen, wie sie das 
Sklavenwesen begleitet; nicht überall da, wo die Leib
eigenschaft herrscht, auch mit dieser gepaart, so liegt 
der Grund in nichts weiter, als in dem milderen Loose, 
das unsere Sitten und unsere Gesetzgebungen im Laufe 
der Zeit den Leibeigenen überall zu verschaffen gesucht 
haben, und in der größeren Unabhängigkeit von sei
nem Herrn, welche der Leibeigene dadurch nach und 
nach erlangt hat. Je mehr sich irgendwo der Zustand 
der Leibeigenen den Verhältnissen des Sklavenwesens 
nähert, um so näher wird auch immer der Charakter 
der Leibeigenschaft und ihre nachtheilige Folge, die 
Unwixthschaftllchkeit des Haushalts mit Sklaven, stehen. 
Wenigstens in Rußland, tpo die Leibeigenschaft noch 
so ziemlich den Charakter der eigentlichen Sklaverei 
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sn sich trägt-')/ ist auch bei der Leibeigenschaft bei 
weitem noch der größte Theil jener nachteiligen Fol
gen bemerklich; und auch in Meklenburg, wo der 
erst in den letzten Jahren frei gewordene Deutsche Leib
eigene bis hieher noch am tiefsten stand, ist der Sinn 
und dre Betriebsamkeit dieser Leute, besonders der so
genannten Einlieger, nicht viel besser als die des 
eigentlichen Sklaven^). Wenn in den preussischen 
Provinzen der allgemeine Wohlstand, trotz der bis 
in hie letzten Jahre des vorigen Jahrhunderts in 
manchen, wenn auch nicht streng formet, doch wenig, 
stens materiell, bestandenen Leibeigenschaft, Fortschritte, 
und zwar sehr merkliche Fortschritte gemacht hat, so

*) Man vergl. hierüber Storch a. a. O. ^om.VI. S.266 — 
275. Selbst die Lage der Kranbauern, so viel diese 
auch vor denen des Adel- voraus haben, ist ndch nicht ganz 
dazu geeignet, in ihnen den Geist der Betriebsamkeit zu 
schaffen, dessen Freie fähig sind. Die wohlmeinende Ab
sicht der Regierung wird oft sehr durch die Nutznießer und 
Pachter der Domänen und öffentlichen Gewerbe vereitelt, 
und die Aufsicht der Provinzialbehörden ist nicht hinrei
chend, die Bauern gegen solchen Druck überall zu schützen. 
Die Leibeigenen des Adel-, deren L00S bei weitem härter 
ist, als da- der Kranbauern, zerfallen übrigen- in drei 
Klaffen: 1) in Leute, die zu landwirthschaftlichen Arbeiten 
gebraucht werden, 2) leibeigene Arbeiter in den Bergwer
ken, und von einzelnen Gutsbesitzern errichteten Fabriken, 
und z) Leibeigene, bestimmt zu häuslichen Diensten für ihre 
Herrschaft, die es sich sogar gefallen lassen müssen, von 
ihren Herrn an Andere Freie zu solchen Diensten vermie- 
thet zu werden.

5*) Kleber die bi-herige Lage der Leibeigenen in Meklenburg 
s. m. Graßmann AuSzug aus Krünitz Encyklopädie rc. 
Bd. XVIII. S. 153 — 177. Auch hier war das L00S der 
zu den fürstlichen Domänengütern gehörigen Leute bei wei
tem milder, als der Leibeigenen des Adels. 
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perdgnkl man dieses blos dem unausgesetzten Streber? 
her Regierung,» das Loos dieser Leute möglichst zu mil
dern, und die Abhängigkeit derselben von ihrem Guts
herrn und deren Wlllkühr möglichst zu beschränken^); — 
ein Streben, das zuverlässig noch bei weitem günsti
gere Ergebnisse geliefert haben würde, hätte man es 
bei den Versuchen, das Loos jener Leute zu mildern, 
nicht darin versehen, daß MN dje vorgefundenen La
sten und Verpflichtungen der dauern, in sofern solche 
Nicht von strenger Leibeigenschaft herrübren, sondern 
zunächst auf dem Besitz ihrer Achost? ruhen, möglichst 
aufrecht zu erhalten und zu befestigen, und nur die 
notdürftigste Existenz des Dauern und seine Fähigkeit 
zur Entrichtung der auf dem Gründe und Boden haf
tenden Staatsabgaben zu sichern gesucht hat, statt dem 
Bauern eine, ohne bedeutende Schwierigkeit zu reali- 
sirende, Aussicht auf wahrhafte Verbesserung seiner 
Lage zu gewähren^-).

*) Die Geschichte per preussischen Gesetzgebung jn Bezug auf 
die beabsichtigte Verbesserung der Lage des Hauprnstandes 
s. m. bei Krug Geschichte der staatSwirthschqftlichen Ge
setzgebung im preussischen Staate Bd. I. S. 114 — 235.; 
auch vergl. man von Dohm Denkwürdigkeiten meiner 
Zeitrc. Bd.IV. S 40Z. folg.

?*) M. f. hierüber Krug a- a, O. S. 185. und die von ihm 
S. tY0. folg, angeführten Belege für diese Behauptung. 
Der Hauptgrund, warum der Bauernstand unter Fried
richs II. Regierung, trotz aller Fürsorge des KönigS, in 
vielen Provinzen doch nicht zu dem Wohlstände gelangte, 
den ihm der König gegeben zu sehen wünschte, sag vorzüg
lich in der Verpflichtung derselben zum Militärdienste, und 
den drückenden Folgen davon; in der Verbindlichkeit zu 
allen herrschaftlichen Fuhren und zur Vorspann, um lan
desherrliche Diener auf ihren Reisen weiter zu bringen; 
eine Last, welche durch den, aller Vorschriften ungeachtet,
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Darum aber, weil Sklaverei und Leibeigenschaft 
selbst unter der mildesten Gestalt immer nachtheilig auf 
die Ausbildung der Volksbetriebfamkeit und den allge
meinen Wohlstand wirken, gehört das in der neuern 
und neuesten Zeit rege gewordene Streben unserer Re
gierungen^), diese Institutionen zu vernichten, wohl

immer unvermeidlichen Mißbrauch den Dauer ungemein 
drückte, und ihn oft in den dringendsten Feldarbeiten un
terbrach. Man vergl. von Dohm a. a. O. S.404.

*) Wie z. B. in Dänemark, auf den Krongütern im Holl- 
steinischen von 1765 an; in Baden und Borderöstreich 
im Fahr 1783; in Laie rn durch die Verordnung vom 
21. August 1803 ; in Würtemberg durch die Verfaß, 
sitng-urkunde, Kap.il. §.35.; in Nassau durch die Ver
ordnungen vom 1. Januar 1808, und 3. September 1812; 
in Lippe. Dettmo ld durch die Verordnung vom 1. Jan. 
180Y; in Preussen durch da- A. P. L. R. Thl.II. Tit.VH. 
§.148., jedoch mit Beibehaltung noch sehr drückender Un- 
terthansverhältnisse, welchen erst durch das Edikt vom 
y. Oktober 1807 (in Krau- Staat-wirthschaft, Bd.V. 
S.331. folq.) §.10 — 12., und war die damals von 
Preussen getrennt gewesenen niedersächsischen, und *west- 
Phalischen preussischen Provin-en betrifft, durch das Gesetz 
vom 19. September 1820, ein Ende gemacht wurde; in 
Oestreich für die gesammten deutschen Erblande der Mo
narchie durch die Josephi nische Verordnung vom 20. 
December 1782, und das Allgein. burgerl. Gesetz, 
buch v. I. 1811 §.16., in Rußland für Lievland durch 
da- Reglement vom 20. Februar 1804, und für Ehstland 
durch das provisorische Reglement v. I. 1805 und einige 
spätere Verordnungen v. d. I. 1817 und 1818; in Poh- 
len durch die Einführung des 6oäe NäpoKon im Jahr 
1807 — wiewohl hier durch da- umsichtslose Aussprechen 
der Freiheit den polnischen Bauern ihre Lage eher verschlim
mert, als verbessert werden mag. Man vergl. Thomä 
über die Verhältni-e der Bauern im Großherzogthum Po
sen re. (Berlin 1818 8.) Auch für die Abschaffung der 
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unter die erfreulichsten Erscheinungen für den denken
den Staatswirth, und für jeden, dem es nur um 
wahrhafte und wirkliche Verbesserung der Lage des 
menschlichen Geschlechts in unserm öürgerlichen Wesen 
zu thun ist. Für den allgemeinen Wohlstand sind zu
verlässig die gesegnetesten Folgen davon zu erwarten. 
Wenigstens hat überall, wo man das Loos der Leib
eigenen zu-verbessern gesucht hat, die Erfahrung diese 
Erwartung bestätiget^). Die Einrede, die man hie 
und da von den Vertheidigern jener, nur zu lange auf
recht erhaltenen, Institutionen machen hört, der 
Leibeigene sey in den meisten Ländern, wo die 
Leibeigenschaft bisher troch bestand, zu der Frei- 
lassug noch nicht reif, verdient bei weitem die 
hohe Beachtung nicht, um die^Regierungen in ihrem 
wohlwollenden Beginnen irre zu machen. Gerade diese 
Einrede zeigt nur zu deutlich, wie nothwendig die Er
leichterung des Schicksals dieser gedrückten Volksklasse 
ist. Wie Krug^) sehr richtig bemerkt, ist von der

Sklaverei in den Westindischen Besitzungen unserer euro
päischen Staaten ist ein bedeutender Schritt geschehen durch 
die Abschaffung des Sklavenhandels, zu dem sich die mei» 
sten europäischen Mächte üuf dem Wiener Kongresse und 
im Pariser Frieden v. Z. 1815 verbandest. Schade nur, 
daß es bisher noch nicht recht hat gelingen wollen, den 
Stipulationen jener Vvrtrage^ überall praktische Realität 
zu verschaffen. — UebrigenS vergl. m. deSfallS den Arti
kel Sklavenhandel im Konversationslexikon 
Bd. IX. und die I.eUre k 80N LxcoHenee IVlonkeiAN. Is 
krince sie IsIIe^rsnst-kericorsi, — sn sujet äe I» traile 
ües IVÖAres, tracluite äv I'anglois; L I.onsires vt k ?«ris 
181^ 8.; rec. in der Leipz. Lit. Zeit. I8rü. Nro.t42.

D Sehr interessante Belege für diese Behauptung f. m. tei 
Krug a. a. O. S.189. und Storch a. a. O» Pom. III. 
S.3O6. folg.
A. a. O. S. 19s,
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bisherigen geringen Kultus des Bauernstandes durch
aus kein Hinderniß gegen seine Majorennitätserklärung 
zu befürchten; denn in der Regel wird der Mensch 
bann mündig, wenn wir ihn für mündig erklären; und 
dagegen bleibt er wirklich sö lange unmündig- als wir 
ihm bis Rechte der Mündigkeit vorenthalten. Je län
ger der Leibeigene in den bisherigen Fesseln schmachtet/ 
je schwieriger wird seine, über kurz oder lang doch im
mer nothwendig werdende/ Freilassung werden; und 
je weniger vermag er es, iN der bürgerlichen Gesell, 
schaft aufzmreten, wenn ek späterhin dereinst Zur 
Emanzipation gelangt. Wollen die Staaten, welchs 
Sklaverei und Leibeigenschaft bisher duldeten, von den 
Staaten, welche nur durch Freie gebildet sind, nicht in 
Kurzem ganz überflügelt werden, und in ihrem Wohl, 
stände gegen die letzteren nicht auf das bedeutendste 
zurückbletben, so ist Vernichtung jener Institutionen 
für sie gewiß das Erste und Dringendste, worauf ihr 
Streben gerichtet seyn Müß^^ Weber die Furcht, daß 
es bei Aufhebung der Leibeigenschaft dett Gutsherren 
an den nöthigen Arbeitern fehlen werde, — eine wirk, 
lich sehr eitle Furcht, — noch der vermeintliche Vor, 
theil, den der Gutsherr aus jenen Institutionen bis, 
her zog, jetzt aber verliert, können einen Grund abge
ben, um die Regierungen zU Rückschritten zu bestim, 
men. Hundert Jahre Unrecht kann keine Stunde Recht 
geben, und der Vortheil, den jemand auf den Grund 
eines bisher geduldeten Unrechts bezog, kann nie eine 
Regierung hindern, dre Idee des Rechts auch dann 
zur Wirklichkeit zu erheben/ wenn diese Erhebung viel,

Anderer Meinung ist Ab ant von Müller in der Kon 
kordia Heftig (Wien 1820, 8) S.124. „weil die Land- 
wirthschaft das Beharren und Bleiben des Arbeiters, seine 
Adscription an dem Materials deS Grundstücks, seine u>- 
-ertrennliche Verbindung mit dem Kapitale verlange." (??)
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leicht auch mit Aufopferungen für den Einen oder den 
Andern verbunden seyn sollte. Eine so übertriebene 
starre Achtung des Rechts würde die Form über den 
Geist erheben, und das Staatenwesen mit sich selbst 
in Widerspruch bringen; ein so strenges Recht würde 
das größte Unrecht seyn,

93-

Minder nachtheilig, als Sklaverei und Leibeigen
schaft, wirken die FrohneN, welchen ein großer Theil 
unserer Landwirthe unterworfen ist, auf den allgemeinen 
Wohlstand. Inzwischen bei alle dem ist doch auch ihr 
nachtheiliges Emwirken unverkennbar. Sie, und über
haupt alle die Dienstberechtigungen, welche der Eine 
oder der Andere unter dem betriebsamen Volke über die 
Betriebsamkeit des Andern übt, trifft immer der nie zu 
beseitigende Vvrwurf, daß sie die Bedingung der mög, 
lichsten Ausbildung alles menschlichen Wohlstandes, den 
regelmäßigen Fortgang der Betriebsamkeit Aller/ unend
lich stören; daß sie den Unfleiß im Volke Nähren und 
erhalten, statt es fleißig und arbeitiam zu machen; und 
daß sie in den ganzen Sinn und Gang der Volksbe
triebsamkeit eine durchaus verkehrte Richtung bringen. 
Unglücks genug ist es schon, daß der Fröhner die Dien
ste, welche er seinem FrohnherrN zu leisten hat, in der 
Regel auf eine höchst nach lästige Art verrichtet, uNd daß 
schon dadurch die Produktion und das gesammte Ein
kommen Aller niedergehalten wird. Aber dieses Unglück 
ist immer noch das geringste Uebel, das aus dem Frohtt, 
Wesen hervörgeht. Der Geist der Trägheit, der den 
Fröhner beherrscht, wenn er für seinen FrohnherrN ar
beitet, schleicht sich unvermerkt auch in seine eigene Ar
beit ein; er ist also nicht blos nachlässig, als Arbeiter 
für Fremde; er wird es auch für sich selbst« Das 
Ganze verliert also doppelt; und wirklich in der letzter« 
Beziehung noch mehr, als in der erstere
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'Zwar mag die Frohnpflichtigkeit, der unsere 
»Dauern in den meisten Ländern bald mehr bald min
der unterworfen sind, auf einen bei weiten eher zu 
rechtfertigenden Titel beruhen, als die Sklaverei und 
Leibeigenschaft. Jene Wichtigkeit stößt wenigstens ge
gen die Vorrechte des Menschen lange nicht so em
pfindlich an, als die letztern Institutionen. Aber ein 
höchst nachtheilig wirkendes Ueberbleil-sel aus der frühe
ren Zeit unseres bürgerlichen Wesens bleibt sie doch im
mer; und wenn die Regierungen sie auch um deswillen, 
weil in der Frohne eine Art von Pachtzinse erscheint, 
welche der Frohnpflichtige durch seine Dienste für den 
Genuß des ihm überlassenen Besitzthums am grund- 
herrltchen Boden dem Frohnherrn entrichtet, nicht so 
geradezu vernichten können, wie das Sklavenwesen 
und die Leibeigenschaft, so läßt es sich doch auf kei
nen Fall mißbilligen, wenn wir jene überall auch auf 
allmähliche Vernichtung des Frohnwesens ausgehen sehen; 
vielmehr verdient es allen Beifall, daß sie selbst wider 
den Willen des Herrn die Frohnpflichtigkeit für ablöslich 
erklären oder durch feste Bestimmung der Frohnlage 
und der Frohndienste, mittelst aufzunehmender Dienst
bücher und Urbarlen, die Frohnpflichtige» gegen die 
willkürlichen Anmaßungen des Erster» zu schützen suchen; 
denn sind gemessene Frohnen schon äusserst drückend für 
den Frohnpflichtige», so sind es ungemessene gewiß dop
pelt und dreifach; und einer solchen Ungemessenheit auf 
eine zweckmäßige Weise Gränzen zu setzen, dazu ist 
wohl jede Regierung nicht nur berechtiget, sondern 
wohl auch sogar verpflichtet.

Wirklich haben auch die Frohnherrn wohl am 
wenigsten Grund, sich einer solche» Beschränkung ihrer 
Gerechtsame zu widersetzen» Rechtlich möchte sich der 
Erwerb der Frohnen in ihrer dermaligen Gestaltung 
nur von sehr wenigen Herren Nachweisen lassen. Der 
Druck der Frohnen ist mit der wachsenden Uebermacht 
der H<rren gewachsen, und die Ausdehnung, welche 

diese
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diese Wichtigkeiten dermalen hüben, eigentlich in den 
meisten Fallen nur ein Erzeugniß jener Uebermacht. 
Rechtlich läßt sich also die Aufhebung, wie sie unsere 
Regierungen bezwecken, wohl vertheidigen. Aber 
auch wirthschaftlich betrachtet ist die Aufhebung det 
Frohne für die Herren und den Ertrag ihrer Wirth, 
schüft nicht nacbtheilig. Sie ist vielmehr für sie eben 
so Vortheilhaft, wie für den frohnpflichtigen Bauer. 
Mit einem sehr mäßigen Aufwande, den ihm die 
Ablösungssumme oft doppelt erseht, ist der Frohnherr 
gewöhnlich im Stande, sich alle die Arbeit durch Lohn
arbeiter, oder Vermehrung und Verbesserung seines 
Spannviehes, zu schaffen, die ihm die Fröhuer bisher 
geleistet haben mögen; und mit der Hälfte tüchtiger 
und sieissiger Lohnarbeiter wird er meist mehr zu leisten 
vermögen, als ihm die doppelte Zahl seiner Fröhner 
bisher gewährte. Kurz, der Frohnherr, der sich der 
Aufhebung der Frohnen widersetzt, mißkennt in der Re
gel seinen eigenen Vortheils; und wollen die Regie*

*) So erzäblt Schmatz, StäätSwkrchfchastStehre in Briefen 
Bd. II. S. yo: ES sey ihm der Anschlag eine- Gute- in 
Pommern vorgekommen- aus welchen jährlich mit 7000 
Tagen Handdienste, 3000 Tagen Spanndienste, und noch 
dazu drei eigenen Gespannen, doch nicht mehr als 1600 
Bert. Scheffel Getraide aller Art erlangt werden; und in 
einem anderen Falle habe der Grundherr nach Abschaffung 
der Frohndienste sein Feld völlig bestellt, ohne auch nur 
Einen Ochsen, oder Ein Pferd mehr anzuschaffen; er hab* 
blos nur stärkere- Dieb anzuschaffen gehabt. Welche übri
gens unter den verschiedenen Arten der Frohnablösung die 
zweckmäßigste sey, dieß kann nur durch örtliche Derbältniffe 
bestimmt werden. Ist der Bauer bi- zu einem gewissen 
Grade von Wohlstand vorgerückt- Und sind der FrvhneN 
wenigere, so möchte ihre Ablösung im Gelde vorzuzieheN 
seyn. Die leichteste und für beide, den Frohnpflichtigen 
Und den Herrn räthlichste- AblösungSweise wird aber iMmet

L
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rungen den Zustand des armen, Jahrhunderte hindurch 
hart gedrückten, Landmannes wirklich und wesentlich 
verbessert sehen, so ist es bei weitem nicht genug, daß 
sie ihm die persönliche Freiheit geben, auch das Frohn- 
Wesen muß vernichtet werden; denn erst dann ist jene 
Freiheit vollkommen gesichert, und erst hier wird der 
Bauer vollkommener Herr seiner Kräfte und seiner 
Scholls.

9^.
Verleitet durch die Irrlehre des Merkantilsystems, 

der Wohlstand der Völker ruhe zunächst auf ihrem aus
wärtigen Handel und vorzüglich auf Gewerbszweigen, 
welche für den auswärtigen Markt arbeiten, finden wir 
überall die städtische, ihrer Natur nach diesem Zwecke 
näher liegende, Betriebsamkeit bei weitem mehr begün
stiget, als den Fleiß des Landmannes. — Auch in 
diesem Mißgriffe liegt ein sehr bedeutendes Hinderniß 
des fortschreitenden allgemeinen Wohlstandes in unserm 
bürgerlichen Wesen nach seiner dermaligen Gestaltung.

die durch Getraidezinsen seyn. In Preussen bat man 
dagegen für die Provinzen jenseits der Elbe, in der Ver
ordnung vom y. September 1811, eine Abfindung des 
Gutsherrn durch einen Theil des bürgerlichen Grundeigen- 
thumS — bei Bauern, welche daS Erbrecht an ihren He
fen haben, mit einem Drittel, bei solchen aber, welchen 
nur Pachtrech'e auf Lebenszeit zukommen, mit der HLlfte 
ihrer Ländereien, oder dem baaren Geldbetrag dieser Quo
ten, vorgezogen Ueber das frühere Verfahren in Preus
sen bei soliden Ablösungen s. m. Krug a a. O. G. 374. 
folg. Auch vergl. man überhaupt noch daS preussische 
Edikt vom 25. September 1820, das baierische Edikt über 
die gutSherrlichen Rechte vom 26. Mai 1818; daS wür- 
tembergische Edikt vom 18. November 1817, und die 
Derdandlung der badischen Landstände zweite Kammer, 
HeftIV. S.s. und erste Kammer HeftHt. S.3b7.
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Man hat beinahe überall den Städter und seine Ge- 
werbsamkeit emporgehoben auf Kosten des lattdmannech 
und dadurch wirklich dem allgemeinen Wohlstände un
endlich geschadet.

Mag auch das gesellige Leben des Städters der 
Ausbildung mancher Gewerbe bei weitem mehr Zusa
gen, als das einsamere Leben des Landvolks; gesetzlich 
sollte doch nie eine Scheidewand zwischen den Gewerben 
des Städters und des Landmannes gezogen werden ^). 
Wo jeder den freiesten und ausgedehntesten Spielraum 
für den glücklichen Fortgang seiner Betriebsamkeit er
warten darf, da mag er sich mit seiner Unternehmung 
niederlassen. — Diese natürliche Gestaltung der Din
ge sollten die Regierungen überall möglichst schützen, 
ohne irgend jemanden den Ort anweisen zu wollen, 
wohin seine Betriebsamkeit gebannt seyn soll. So 
würde sich die Bevölkerung überall gleich verteilen; 
die so genannten städtischen und ländlichen Gewerbe 
würden stets auf das innigste vereint, einander wech
selseitig fördernd die Hände bieten; die Städte würden 
zugleich mit dem platten Lande gedeihen; und der 
schroffe Abstand zwischen den Sitten und der Kultur des 
Städters und der des Landmanns würde auf eine für 
den allgemeinen Wohlstand äusserst ersprtesliche Wene 
verschwinden, schneller und leichter, als ihn alle Un
terrichtsanstalten für den Landmann je vertilgen wer
den. Es würden Städte sich bilden, da, wo ste sich 
nur immer Hilden können, aber nicht an Orten, wo 
sie, wie so manche von den Regierungen angelegte Fa
brikstadt, dem allgemeinen Besten zur Last fallen, und 
trotz aller Begünstigungen, welche man ihnen ertheilt, 
doch nicht gedeihen; und die Regierungen würden der

*) Dat Gegentbeil empfiehlt zwar Christian v. Schlötzer 
Anfang-gründe der Staat-wirthschaft Thl.II. §. HH. S.67. 
indeß offenbar ohne ««-reichenden Grund.

F L
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fd schwierigen Muhe überhoben seyn, das Gleichge
wicht zwischen der städtischen und ländlichen Berrieb- 
samkeit und zwischen dem Wohlstände des Städters 
UNd des Landmanns durch allerlei Künsteleien erhalten 
zu müssen, durch Künsteleien, welche doch gewöhn
lich am Ende weiter nichts leisten, als daß der Städ
ter zugleich Mit dem Landmanne leidet. Der allgemeine 
Wohlstand des Landes würde auf seiner natürlichen 

, Grundlage, der bestmöglichsten Kultur des Grundes 
und Bodens, ruhen; die Kapitale würden sich überall 
dahin weichen, wo sie am nützlichsten und mit dem mei
sten Gewinne angelegt werden können; und frohe, 
glückliche, und zufriedene Städter würde man sehen, 
neben einem frohen zufriedenen und glücklichen Land
volke« Aber so wie die Geschäfte der Volksvetriebsam- 
keit dermalen zwischen Städtern und Landleuten gesetz
lich vertheilt sind, ist es wirklich ein purer Zufall, 
wenn beide Theile in diesem glücklichen Verhältnisse 
stehen» Vielmehr hat sich ein Geist der Eifersucht zwi
schen beiden gebildet, der weder dem Flor der städti
schen Gewerbe wahrhaft zusagt, noch der Ausbildung 
der Gewerbiamkeit des Landmannes; und, was die 
traurige Folge davon ist, unverkennbar niedergehalten 
wird dadurch der allgemeine Wohlstand, auf dessen För
derung man bei jener Theilung doch ausgeht.

Dem so nothwendigen regelmässigen Fortgange 
der menschlichen Betriebsamkeit, und der diesen Fort
gang wesentlich bedingenden möglichst gleichmäßigen 
Dertheilung der von Allen der Natur abgewonnenen, 
oder sonst durch ihre Betriebsamkeit geichaffenen Güter
masse, sagt jene Trennung gewlß auf keinen Fall zu. 
Ihr Sinn und Zweck ist offenbar kein anderer, als 
der, die Städte und ihre Bewohner in den Stand zu 
setzen, sich von jener Gesammtmasse einen größeren 
Theil anzumaßen, als ihnen nach dem Verhältnisse 
ihrer Theilnahme an der gefaMMteN Produktion eigent
lich zukömmt. Der Städter soll Wohlleben können, 
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während der bevortheilte Lanbmann oft kaum das Noth
wendigste zum Leben behält. Blos darin, daß jene 
Trennung so lange Zeit auf diesen Punkt hingewirkt hak, 
liegt zuverlässig der höhere Wohlstand, den wir überall 
in den Städten erblicken. Der städtischen Betriebsam
keit hat man dadurch eine Einträglichkeit geschaffen, wel
che ihr sonst fremd seyn würde, und welche auch wirk
lich sehr widernatürlich ist; welche indeß, so bedeutend sie 
auch dem Ertrage des Fleißes des Landmannes voranste
hen mag, dennoch auf einer höchst unsicheren Grundlage 
ruht, und noch immer bei weitem höher seyn würde, 
ruhte sie auf ganz natürlichen Elementen, und würde 
sie nicht durch den gedrückten Wohlstand des Land
mannes gleichfalls in ihrem Fortschreiren gehindert^).

Wie die Städte sich für ihre Betriebsamkeit diese 
Begünstigungen verschaffen konnten, will ich hier nicht 
untersuchen. Die Gründe von dem Erwerbe ihrer Vor
züge liegen wohl theils in der größern Sicherheit, theils 
in der größeren Freiheit ihrer Bewohner von fremder 
Willkühr; zuletzt aber wohl am allermeisten, in der Ueber- 
macht, welche sich die Städte durch diese größere Sicher
heit und Freiheit über ihre Umgebungen so leicht erwer
ben konnten, und wirklich auch überall erworben haben, 
und in dem Mißbrauche, welchen der städtische Eigens

*) Wie sehr der fortschreitende Wohlstand de- Sandmannes 
den Wohlstand de- Städter- fördert, zeigt die Geschichte 
der letzten dreiffig Jahre. Die hohen Preise, welche die 
Erzeugnisse de- Landmanne- durch den Krieg v. d. Z. 17Y2 
-n erhielten, und der Wohlstand, zu den dadurch der Land^ 
Wann sich emporhob, haben unserm städtischen Gewerb-we» 
sen einen Aufschwung gegeben, den e- selbst bei den drückende 
sten Monopolrechten nicht erlangt haben würde; denn nur 
durch jene Preise und jenen Wohlstand wurde e- dem 
Landmanne möglich, die Erzeugnisse der städtischen Bea 
triebsamkeit so eifrig zu suchen, und so hoch zu brzahlM 
wie er e- wirklich that.
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nutz mit dieser Uebermacht triebAuch mag das 
Dorurtheil, in dem Betriebe städtischer Gewerbe spre, 
che sich eine Art von Erniedrigung aus, und die 
Idee der Perächtlichkett technischer Gewerbszweige, dqS 
den begüterten Freien, aus dem allmählich unser Adel 
hervorging, von dem Betrieb industrieller Gewerbe und 
des Handels zürückzog, wohl sehr viel dazu beigetragen 
haben, dem Städter den Alleinbetrieb seiner Gewerbe 
zu sichern'-"0- Doch dem sey wie ihm wolle, auf der 
Stufe der Bildung, welche unser bürgerliches Wesen 
jetzo erreicht hat, kann auf die Erhaltung jener aus 
der Vorzeit herübergegangenen Vorzüge der Städte, 
und ihrer Bewohner, wohl keine Rücksicht mehr ge
nommen werden, wenn nicht unser städtisches Wesen 
den Keim seines Verfalls in sich selbst tragen, und 
der Wohlstand des Städters selbst von Tag zu Tage 
mehr prekär werden soll. Der eigene Vortheil des 
Städters heischt vielmehr dringend die Wegräumung 
der bisher zwischen ihm und dem Landmanne bestande
nen Scheidewand.

Führt man die Lage der Dinge auf ihre natür
liche Verhältnisse zurück, so mögen unsere bisher so 
sehr bevorzugten Städte wohl die Dereinigungspunkte 
für den innern und äusser» Verkehr der Länder blei-

*) Belege hierfür s. m. in SartoriuS Geschichte des hansea
tischen Bunde-, Bd.II. S 695. folg. Die Städte schwam
men als wohlhabende Inseln in feindseligen Landschaften. 
Ihr stetes Bemühen war, da- platte Land zu ihrem Vor
theile zu benutzen, oder es möglichst wenig zu großer Kraft 
und noch weniger zur Unabhängigkeit von ihrem städtischen 
Kunstfleiße gelangen zu lassen.

Selbst Montesquieu Lspr. rl. I,oix, lüv. XX^ 0I1.21. 
(ll'om. II. S.247. der AuSg. ^mst. et I^eipsio 1773, 8.) 
ist noch der Meinung, es sey gegen den Geist der Mo
narchie, daß der Adel Handel treibe. 
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ven; denn zu solchen nothwendigen Vereinigungspunk
ten 'sind allerdings nur sie allein geeignet. Auch für 
die Bedürfnisse des Wohllebens, besonders des höhern 
Wohllebens, mögen sie die geeignetesten Werkstätten 
seyn; und überhaupt mögen solche Gewerbe, welche 
zur Vollendung ihrer Erzeugnisse eine Verbindung meh
rerer zusammenwirkender, oft sehr verwickelt in ein, 
ander greifender, Gewerbsanstalten und Unternehmung 
gen erfordern, vorzugsweise den Städten angehören, 
und werden ihnen nach dem natürlichen Laufe der 
Dinge auch immer angehören; denn wer möchte eS 
wohl leugnen, die Reibung, welche das städtische Le, 
ben unter dem gewerbsamen Volke erhält, wird immer 
dahin wirken, daß das Gewerbswesen sich in den 
Städten bei weitem schneller und lebendiger ausbilden 
wird, als bei einer Zerstreuung der Gewerbsleute 
auf dem Lande. Aber bei alle dem rechtfertiget das 
nicht die gesetzmäßig festgestellte Bevorzugung der 
Städte. Auf jeden Fall verräth es eine arge Ver
kehrtheit, Gewerbe, welche für den Bedarf des gemei
nen Lebens arbeiten, blos in die Städte zwingen zu 
wollen -0- Das Bierbrauen, welches man ausschließ,

Ueber die Gewerbe, welche man nach den Grundsätzen un
sere« gemeinen deutschen Privatrecht« auf dem Lande »u 
treiben verstattet, s. m. Runde Grundsätze de« allgemei
nen deutschen Privatrecht«, § 475. S. 332., und Dant 
Handbuch de« heutigen deutschen Privatrecht«, Bd.V. S.72, 
folg. Der industrielle Gewerb«betrieb der Landbewohner 
beschränkt sich hiernach blo« auf solche Handthierungen, 
welche ihrer eigenthümlichen Beschaffenheit wegen nicht in 
einer Stadt betrieben werden können, Gla«hütten, Zie
geleien, Kalkbrennereien, Mühlen u. dgl., und 
solche, welche zur Befriedigung der alltäglichen und noth
wendigsten Bedürfnisse de« Landmannes arbeiten, Grob
schmiede, Rademacher, Leinweber, Bauern
schneider, Schuhflicker u. drgl. Nachdem sich »u
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sich den Städten zugewiesen, und welchem man unter 
den statischen Gewerben eine so vorzügliche Rolle zu, 
getherlt hat, läßt sich ebenso gut, und ebenso vortheilhaft 
auf dem platten Lande betreiben, wie in den Städten; ja 
eigentlich, und genau betrachtet, gehört dieser Ge, 
werbszweig natürlicher Weise bei weitem mehr dem 
platten Lande zu, welches die dazu nöthigen Getraide, 
vorrälhe seinem Boden abgewinnen muß, und also 
auch wohl die nächsten Ansprüche auf ihre Bereitung 
zum Genuß hat, als den Städten^). Und ebenso kön
nen Webereien auf Linnen, Baum, und Schaafwolle, 
Färbereien, Gerbereien, Arbeiten auf Metallwaaren, 
wohl leichter auf dem Lande betrieben werden, als 
in unseren Städten. Weder die Güte der Waare er, 
fordert eine solche Einzwängung, noch die Furcht

diesen Grundsätzen bekennenden, A. P. L. R. Thl.il. 
Tit. VIII. §. 86. sind die Städte dagegen hauptsächlich zum 
Aufenthalt solcher Einwohner bestimmt, welche sich mit der 
Verarbeitung oder Verfeinerung der Naturerzeugnisse und 
mit dem Handel beschäftigen.
Ueber die VeranlassungSgründe der Erhebung der Bier« 
brauerei zu einem ausschließlich städtischen Gewerbe s. m. 
Eisenhart Grundsätze des deutschen Rechts in Sprüch- 
«örtern (Helmstädt L75y 8.) S. 57 — 59. Da- man da- 
Branntweinbrennen nicht auch den Städten aus
schließlich vindicirt hat, davon mag der Grund in der spä
tern Erfindung desselben liegen, so wie wohl wieder in 
dem ausschließlichen Braurechte der Städte der Grund des 
schlechten Biere- liegt, da- man vorzüglich in dem nörd
lichen Deulschlande findet, wo jene- Bannrecht der Städte 
stärkere Wurzeln geschlagen hat, als im Süden von Deutsch
land. Und in dem schlechten Biere wieder liegt weiter der 
Grund der Vorliebe des Landmannes im nördlichen 
Deutschland für den schädlichen Branntweingenuß, so wie 
des Städter- selbst für den fremden Kasse und Thee.

**) Auf der Furcht, daß die Güte der Waaren darunter lei
den werd-, wenn man städtischen Gewerbsleuten die Nie
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vor einer größer» Kostbarkeit, und einer minder gu, 
ten und zweckmäßigen Bearbeitung derselben. Statt, 
daß die Verfertigung solcher Waaren in den Städten 
ihre Kostbarkeit vermindert, strebt sie vielmehr, solche 
zu erhöhen. Die geringeren, leichter zu befriedigen
den, Bedürfnisse des Landmannes müssen nothwendig 
auf billigere Forderung beim Arbeitslöhne hinwirken, 
und die Nachtheile, welche mancher in den Städten 
zusammengepreßte Arbeiter von seinem Gewerbe für 
seine Gesundheit zu befürchten hat, sind für den Ar
beiter auf dem Lande bei weitem nicht fo groß, und 
nicht so gefährlich, wie für den städtischen Gewerbö- 
mann. Und zuletzt würden unsere Städter davon, daß 
solche Gewerbe mehr auf dem Lande, als in ihrer 
Mitte betrieben werden, auch noch den Vortheil zu 
erwarten haben, die Unreinlichkeit aus ihrer Mitte 
verbannt zu sehen, welche jenen Gewerbsbetrieb sehr 
oft begleitet, und der städtischen Polizei oft so viele 
Noth macht. — Mit einem Worte, die Städte wür, 
den eigentlich weiter nichts verlieren, als die für 
manche sehr lästige Uebervölkerung, welche aus jenem 
Zusammendrängen hervorging, und das Schauspiel, eine 
hie und da unbeschäftigte Menschenmasse in Gährung 
zu sehen, wenn die Gewerbe, wie dieß so oft ge
schieht, zu stocken beginnen.

Z- 95.
Inzwischen würde es mit der allgemeinen Betrieb

samkeit und mit der zu ihrem möglichsten Aufblühen

derlassung auf dem Lande gestattet, beruht wohl die Königl. 
Baierifche Verordnung vom 20. Zum 1810 (im 
Reg. Blatt v. ged. I. Nro.XXX.,) welche eine solche 
Niederlassung durch eine Nachweis»»- der erforderlichen 
Gefchicklichkeit des GewerbSmanneS bedingt. Wer indeß 
die Art und Weise solcher Nachweisungen aus Erfahrung 
kennt, möchte wohl in dieser nichts weiter erkennen, als 
eine nutzlose Förmlichkeit.
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nöthigen Freiheit und Unbeschränktheit im Gewerbswe, 
sen immer noch so ziemlich wohlstehen, wäre aus der 
Einzwängung unserer industriellen Gewerbe auf die 
Städte nur nicht das Zunft, und Innungswesen 
hervorgegangen, das wir beinahe überall erblicken.

In der Natur der Sache liegt es wohl, daß da, 
wo die Betriebsamkeit und der Wohlstand Aller vor, 
wärts schreiten sollen, eine Theilung der einzelnen Ge, 
werbszweige sich bilden muß, und daß nicht jeder Ein, 
zelne im Volke alle Gewerbe treiben mag. Nur hätte 
diese Theilung sich nicht so gestalten sollen, wie wir sie 
in jener Institution gestaltet sehen. Theilung der ver
schiedenen Gewerbszweige, und der einzelnen zu unse, 
rer fabrik- und manufaktüriellen Betriebsamkeit nöthi, 
gen Arbeiten, kann sehr wohl bestehen; ohne daß eS 
gerade nothwendig ist, die Freiheit und Unbeschränkt
heit unserer Gewerbsleute so scharf und fest abzuschei, 
den, wie dieses in dem Zunft, und Innungswesen ge
schehen ist ^). Es ist durchaus kein Grund vorhanden,

Anderer Meinung ist Rau über das Zunftwesen und die 
Folgen seiner Aufhebung, (Leipzig i8ib 8.) G.yz. Er 
sieht einen Hauptrechtfertigung-grund für das Fortbestehen 
der Zünfte, darin, daß sie die Theilung der Arbeiten er» 
halten. Thäten sie diese- auf naturgemäßem Wege, so 
ließe sich wodl nur für ihre Duldung sprechen. Aber da 
sie e- nur auf einem sehr widernatürlichen Wege thun, so 
kann ich seinen Ansichten nicht beitreten. — Ueber die 
Gründe für und wider die Beibehaltung der Zünfte s. m. 
übrigen- Graf von Soden Nationalökonomie rc. Thl. II. 
S. 107 folg, und Nibler über da- Zunftwesen, und die 
GewerbSfreiheit (Erlangen 181b, 8 ) S.88. folg. Zn ge
drängter Kürze haben die Nachtheile de- Znnung-wesen- 
gezeigt von Jakob Grundsätze der Polizeigesetzgebung, 
§ 548. S.274. folg., und Llikptsl äe I'inällSt. kranc. 
Tom. II. S.ZZ4. folg. Neuerding- sind die Zünfte vorzüg
lich wieder in Schutz genommen worden von Ziegler 
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der für eine solche gesetzmäßige Theilung spricht; 
und sollten auch in der früheren Zeit, und in der 
Kindheit unseres Gewerbswesens vielleicht solche Grün
de hie oder da vorhanden gewesen seyn, längst schon 
haben sie in den meisten Ländern ihre Haltbarkeit 
und Wirksamkeit verloren; und dasselbe gilt von den 
politischen Gründen, die früherhin die Erhaltung und 
Ausbildung der Zünfte begünstigt haben mögen.

Wohl mögen der politische Geist und das Streben 
nach Sicherung und Erhaltung ihrer politischen Frei
heit, im Mittelalter der Entstehung und Ausbildung 
des Zunft- und Innungswesens sehr hold gewesen seyn, 
und die städtischen Gewerbeleute zunächst zu den Ver
einigungen veranlaßt und herbeigerufen haben, in 
welche sie allmählig traten, und in welchen sie in der 
Geschichte unseres bürgerlichen Wesens, besonders in 
Beziehung auf die Ausbildung der Verfassung unserer 
Städte, im Mittelalter oft sehr kräftig und wirksam 
erscheinen^)- Doch eine große Frage möchte es seyn, 
ob ein solcher Geist jetzt noch zu nähren und zu pfle
gen sey. Wenigstens glaube ich, unsere Gemeindever- 
fassung kann auch ohne ihn die nöthige zweckmäßige 
Gestaltung erhalten. — Auf jeden Fall sollte wohl 
seine Pflege nie die Richtung nehmen, welche sie in 
unserem Zunft- und Innungswesen im Laufe der Zeit 
wirklich genommen hat, und noch hat. In den 
Gang der Volksbetriebsamkei't — von dem hier zu-

über Gewerbfrekheit und deren Folgen, mit besonderer 
Rücksicht auf den preußischen Staat, nach den bisher ge
machten Erfahrungen, Berlin iLiy 8., und den Recens. 
dieser Schrift in der A. L. Z. 1821, Nro. i5y u. 16s.

*) Man vergl. hierüber Rau a. a. O. S. 24. folg, und S.Z7. 
folg. — Ueber die Art und Weise, wie sich das Zunftwe
sen allmählich in Frankreich au-bildete, s. m. Lksxral 
a. a. O. Iom.II. S.S28- folg.
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nächst die Rede ist, — greift diese Institution aller
dings höchst nachtheilig ein. An die Stelle jenes 
politischen Geistes ist jetzt ein höchst verderblicher Geist 
des Eigennutzes und Handwerksneides getreten, der 
jeder Ausbildung der Volksbelriebsamkeit stets in den 
Weg tritt, und darum unmöglich von denkenden 
Staatswirthen in Schutz genommen werden kann, so 
schwierig es auch seyn mag, den naturgemäßen Weg 
jetzo so schnell, als man eS wünschen möchte, wieder 
einzuschlagen, nachdem man Jahrhunderte hindurch ihn 
verlassen hat.

Die beiden Hauptgründe, welche man zur Recht
fertigung der Aufrechthaltung des Zunft- uud Jn- 
nungswesens, auch noch in unserer Zeit aufführt, — 
Sicherheit der Ernährung für eine bestimmte 
Anzahl von Gewerbtreibenden, und Erhal
tung der einmal herrschend gewordenen 
Kenntnisse des Gewerbsbetriebs"), beide 
rechtfertigen ihre Aufrechthaltung keineswegs aus
reichend. Eine solche Sicherheit, wie man sie im 
Zunftwesen für die einzelnen Gewerbetreibenden vom 
Staate fordert, — ist — wie ich oben h. y». bemerkt 
habe — der Staat weder zu geben verpflichtet, noch 
vermöchte er sie zu geben, wenn man auch mit Recht 
sie von ihm fordern könnte. Die Regierung kennt 
weder die Gränze der Produktion, noch die der Kon
sumtion, und des zu dem Ende nothwendigen Bedarfs 
an arbeitenden Händen, so wie sie solche zur Her
stellung jener Sicherheit nothwendig kennen müßte. 
Und sollte es ihr auch wirklich in einem oder dem an, 
dern Falle gelungen seyn, zu jener Kenntniß für den

*) Man vergl. Ran a. a. O. S.4Y., und LangSdvrff 
Beantwortung der Frage: Wie kann in Deutschland die 

'Zunflverfaffung am zweckmäßigsten modificirt werden rc., 
(Giessen töl? 8.) S.L4. folg.
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Augenblick zu gelangen, vermag sie wohl die Ueber
sicht, welche sie gerade im Augenblicke haben mag, 
zu nur einiger Massen zuverlässigen Berechnungen für 
die Zukunft zu benutzen^)? Ueber die Meinungen,

*) Selbst bei Gewerben, welche sich mit Bereitung -er nöthig« 
sien Lebensbedürfnisse beschäftigen, Fleischern, Bäckern, 
Brauern ist diese- der Fall. Gelbst bei glrichbleibender 
Bevölkerung kann die Konsumtion dieser Bedürfnisse, und 
also der Umfang des Gewerbe- dieser Gewerb-leute, bald 
ab- bald zunehmen. Steigt der Wohlstand, so steigt in 
-er Regel Luch die Konsumtion- und die zeitherige Zahl 
jener Gewerb-leute kann zu gering seyn. Geht der Wohl
stand zurück, so ist wohl mancher von ihnen sehr überflüs
sig» Gelbst bei verminderter Konsumtion können mitunter 
Fälle eintreten, wo die Zahl -er Gewerb-leute zu gering 
seyn kann. In den theuern Jahren 181b und 1817, wo 
die Theuerung de- Getraide- manche arme Familien- selbst 
Unter den Landleuten, nöthigte, ihr Brod, welches e- sich 
früher selbst bereitete, beim Bäcker in der Stadt zu kau-, 
fen- war wohl in manchen Städten die früher bestandene 
Zahl der Bäcker zu gering, und jetzt, wo jeder wieder im 
Stande ist, sich seinen Brodbedarf selbst zu bereiten, kann 
sie wohl zu groß seyn. — Und wenn man bei Bäckern rc» 
nicht einmal ihre nothwendige Zahl bestimmen kann, wie 
will man e- bei andern Gewerben, welche für minder 
dringende Bedürfnisse arbeiten? — Um in Bezug auf die
sen Punkt möglichst sicher zu gehen, hat die baierische 
Regierung in der Derordnung vom 2. Oktober 18N, 
-ie Regel festgestellt; „die Wiederbesetzung erledigter Ge» 
werbskoncessionen findet nur dann statt, wenn sich nach 
vorgängiger genauer Untersuchung aller Umstände die Wie- 
-erverleihung evident und UNwidersyrechlich äl- wirklich 
nothwendig darstelll, und vor allem auch sämmtliche wirk
lich betheiligre Gewrrb-genoffen vernommen worden find." 
Indeß ich brauche wohl nicht zu bemerken, daß dieses so 
geregelte Verfahren weiter nicht- hervorbrittgen kann, als 
nur eine Menge von Verwickelungen aller Art- Beschwer
den über die Behörden, und Prozesse; wie denn leider da- 
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welche den Werth der Güter bestimmten, kann sie 
so wenig gebieten, als über den Fleiß der Arbeiter. 
Die geringste, oft der Aufmerksamkeit der Regierung 
und ihrer Beamten ganz entgangene, Veranlassung 
kann unvermerkt die Verhältnisse der Dinge so ver
ändern, daß wirklicher Mangel vorhanden ist, wo die 
Regierung Ueberfluß zu sehen glaubt; und umgekehrt 
kann Ueberfluß vorhanden seyn, wo sie Mangel findet.

Vermögte das Zunftwesen seinen Genossen jene 
Sicherheit zu geben, wir würden wohl nicht so- oft auf 
die Erscheinung stossen, trotz des Zunftwesens, das 
die Gewerbe schützen soll, sie dennoch gänzlich herunter
gekommen, oder von Zeit zu Zeit in sehr bedrängten 
Lagen zu sehen. Also ein Mittel für die Gewerbsleute 
und ihre größere Sicherheit, ist das Zunftwesen nicht, 
und kann es nie seyn. Und sollte es auch in sofern für 
den einzelnen Gewerbsmann einige Sicherheit gewäh
ren , als er von der Konkurrenz anderer Gewerbsunter- 
nehmer einige Zeit hindurch weniger zu besorgen haben 
soÜte, als bei freier Gewerbsthätigkeit; völlig zuver, 
läßtg ist dennoch auch diese Sicherheit nie. Höchstens 
erlangt dadurch der eine zünftige Gewerbsmann nur 
das, daß sich die Zahl seiner Konkurrenten nicht so 
schnell vermehren kann, wie ihre Vermehrung bei freier 
Gewerbsamkeit, vorzüglich im ersten Augenblicke de? 
Freigebens unseres Gewerbswesens, möglich seyr 
konnte. Nur chei geschlossenen Zünften kann jene Si 
cherheit einen gewissen Grad von Zuverläßigkeit unt 
Festigkeit erlangen. Doch auch hier — wo indeß abei 
auch die Nachtheile des Zunftwesens am auffallendster 
und grellsten hervortreten und am meisten fühlbar sind — 
kann die Geschlossenheit des Gewerbes immer nur e>ten-

baierische Regierung-- und Zntelligenzblatt, und die dor 
bekannt gemachten Entscheidungen der Rekurse an da- M> 
nisterium, diese- nur zu sehr bestätigen. 
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siv Sicherheit für den Gewerbsmann gewähren; inten
sive Sicherheit für ihn ist auch hier nicht möglich. 
Jede Verbesserung, welche irgend em mehr geschickter, 
fleißiger, oder unternehmender, oder mit mehreren 
Kapitalien, als andere, ausgerüsteter Gewerbsmann 
seinem Gewerbe giebt, wird immer bald mehr, bald 
minder nachtheillg auf die Sicherheit des Gewerbs- 
siandes seiner neben ihm stehenden Gewerbsgenossen 
einwirken.

Auch, wenn man in der Freiheit der Gewerbe 
eine Unsicherheit für den einzelnen Gewerbsmann und 
den regelmäßigen Fortgang seiner Betriebsamkeit sieht, 
so bedenkt man wohl nicht, daß diese Unsicherheit doch 
eigentlich nur ein eiteles Schreckbtld ist, durch daS 
man sich nur vergeblich in Furcht setzen läßt. Selbst 
die unbeschränkteste Gewerbsfreiheit gestattet nicht Je
dem so nach Launen von ein^m Gewerbe zu dem an
dern überzuspringen, wie man es sich vielleicht einbil
den mag. Darum, daß uns das Gesetz den Betrieb 
aller Gewerbe gestattet, — darum allein können wir 
nicht alle Gewerbe betreiben. Das Gesetz gibt den 
GewerbSlustigen weder Geschtcklichkeit, noch Fleiß, noch 
Kapitale. Der Erwerb dieser Vorbedingungen eines 
glücklichen Gewerbebetriebs behält immer seine natürli
chen Schwierigkeiten, wenn auch die bisher bestandenen 
gesetzmäßigen Schranken hinweggerissen sind; und in 
diesen Schwierigkeiten liegt bei einem freien Gewerbs- 
wesen wohl dieselbe Sicherheit für den einzelnen Ge
werbsmann, wie bei der Aufrechterhaltung und dem 
Fortbestehen unseres Zunftwesens^).

*') Wenigstens babe ich in den deutschen Landen jenseits des 
Rheins, wo man die von den Franzosen eingeführte Ge- 
werdsfreideit aufrechl erhält, eben so wenig und noch we
niger eine Übersetzung einzelner Gewerbe gefunden, als 
diesseits. — Wenn der Verfasser des Uemoir« sur ta ne-
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In diesen Schwierigkeiten liegt wohl insbeson» 
dere die sicherste Bürgschaft für die Erhaltung des 
Werths und des Preises unserer sogenannten Real- 
gerech tigkeiten, um deren Erhaltung willen man 
die Zünfte so sehr in Schutz nimmt Der Werth 
und Preis solcher Gewerbsunternehmungen, welche zu 

ihrem

vessitö retsdllssiment 6e8 wsitrise» vt corporstivns» 
oomme mo^en8 äencours^er I'inAn8trie et 1e comwerev 
(ksri8 i8i5 -.) aus der Freiheit des GewerbSwesenS den, 
vorzüglich in Paris herrschenden, Schwindelgeist, und 
die dort immer Mehr und mehr üderhandnehmende Agio
tage zu erklären sucht, indem jeder, ohne alle Rücklicht 
auf seine Fähigkeit und sein Vermögen, sich alle Unterneh» 
mungen auf den Grund eines gelöseten Patents erlaube, 
nimmt er wohl die Sache nur seht oberflächlich inS Auge. 
Der Grund jener Erscheinung liegt zuverlässig nicht in der 
Freiheit des GewerbSwesenS, sondern vielmehr nur in dem 
Leichtsinne und der Frivolität der Pariser, und in dem um 
sichern und unsteten Gange, den da< GewerbSwesen wegen 
seiner Abhängigkeit von der stets wechselnden Mode in Pa
ris mehr als anderswo genommen hat, und widerlegt die 
oben von mir aufgestellte Behauptung ganz und gar nicht» 
Auch da, wo Zünfte bestehen, und bisher einzelne zünftige 
Gewerbe mit besonderem Glücke betrieben werden, drängt 
sich mancher dazu- der zu ihrem Betriebe wenig oder gar 
keinen Beruf hat, dabei also seine Rechnung nicht findet» 
und hinterher den öffentlichen Versorgung-anstalten bleibend 
zur Last fällt»

*) Man vergl. die Schrift: Ueber die Vorzüge der Realge^ 
werb-gerrchtigkeiten Land-Hut >8i5 8. Reingruber über 
die Natur der Gewerbe, über Gewerbsbefugnisse, UNd 
GewerbSfreiheit, Land-Hut 1815 8. recens. in der Leipz. 
Lit. Zeit. 1818 Nro. 522., und Wirschinger Sollest 
Realgerechtigkeiten durchaus nicht bestehen können? in der 
All-, deutschen Zustiz-, Kam.- und Polizes.Fama, 1S2S 
Nro.-7 — 160.
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ihrem Betrieb ein gewisses Besitzthum an Grund und 
Boden, und gewisse am Grunde und Boden haftende, 
oft ziemlich kostbare, Anlagen fordern, worein man 
den Charakter der sogenannten Realgerechtigkeiten setzt, 
bildet sich bei weitem weniger durch das Gesetz, wel
ches die Unzertrennlichkeit einer gewissen Gewerbsun, 
ternehmung mit einem gewissen Grundbesitzthum ausge
sprochen hat, als durch den Werth und Preis jener 
zum Gewerbsbetrieb nothwendigen Anlagen selbst. 
Eine Mühle, eine Brauerei, eine Ziegelei, eine Leder
oder Tuchmanufaktur, eine Gastwirthschaftsgerechtigkeit, 
wird nicht dadurch werth - und preislos, daß die Er
richtung solcher Gewerbsuuternekmungen, zu welchen 
man bisher nur einzelne AuSerwählte zuließ, freigege
ben wird; sondern der Werth und Preis, der in ihren 
Anlagen ruht, erhält sich auch nach jener Freigebung. 
Wer die nöthigen Anlagen nicht zu machen vermögend 
ist, ist eben so gut von dem Betriebe der jetzt freigege
benen Gewerbe ausgeschlossen, wie vordem, so lange 
das Statut bestand; und wer das Gewerbe, das solche 
Anlagen heischt, irgendwo betreiben will, muß den 
Aufwand, welchen jene Anlagen erfordern, immer 
machen; und darin, daß er sie machen muß, liegt der 
Hauptstützpunkt für die Erhaltung des Werths und 
Preises der bisher bestandenen älteren Gewerbsvor- 
richtungen der Art, welche stets nur dann werth - und 
preislos werden können, wenn sie nicht mehr tauglich 
sind. Das Einzige, was durch die gestattete Gewerbs- 
freiheit für den Realgerechtigkeitsbesitzer verloren gehen 
kann, ist der Preis des etwa mit seiner Realgerech, 
tigkelt bisher verbunden gewesenen Monopo l s. Doch 
theils ist bei den wenigsten Gewerbsgerechrigkeiten die
ser Preis selten von sonderlrcher Bedeutung, wenn 
man ihn von dem Preise der nöthigen Anlagen ab- 
zieht; theils kann auch der Gewinn und das Einkom
men, das irgend ein Gewerbsmann aus solchen mono, 
polistischen Unternehmungen gezogen haben mag, aus

G
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den oben (-.91.) auseinandergesetztLN Gründen, nie 
in Betrachtung kommen, wenn es, wie hier/ darauf 
ankommt; verjährte Mißbrauche zu vertilgen, und dem 
Streben des bürgerlich vereinten Menschen nach Wohl
stand und Reichthum den nöthigen ausgedehnten Spiel
raum zu verschaffen Und zuletzt liegt es auch in 
der Natur der Dinge, daß solche Monopole nicht so
fort ihre Einträglrchkeit für ihren Besitzer verlieren, 
wenn sie gesetzlich vernichtet werden, und daß, wenn 
auch im Laufe der Zeit jene Einträglichkeit zu Grunde 
geht, sich der Verlust, der dadurch für den Monopo
listen entstehen kann, durch Vortheile, die ihm selbst 
die jetzt hergestellte Gewerbsfreiheit zuführt, so ziemlich 
ausgleichen werden. — Kurz, selbst bei den sogenann
ten Realge.werbsgerechtigkeiten, bei welchen die Auf
hebung des bisher bestandenen Zunftwesens noch die 
meisten Schwierigkeiten haben wöchte, — selbst hier 
ist die Sache bei weitem nicht so bedenklich, wie man

*) Wenn die königlich preussische Regierung in dem Edikte 
über die Einführung einer allgemeinen Ge
werbesteuer von 2. November I8io §. 17- den Grund, 
satz feststellt: „In denjenigen Orten, wo jetzt Gewerbege
rechtigkeiten statt finden, welche nicht auf einem Grund
stücke haften, und damit in keiner unzertrennlichen Ver- 
bindung find, die aber dennoch in den Hypötdekenbüchern 
eingetragen find, soll eine billige Entschädigung fü? den 
biSder Berechtigten von den Regierungen regulirt werden," 
so läßt sich zwar die ,Billigkeit dieses Grundsatzes nicht ver
kennen; allein ihre streng rechtliche Nothwendigkeit möchte 
noch manchem Zweifel ausgesetzt seyn. Nur in der Ein« 
tragung in die Hypochekendücher und in der Garantie, 
welche dadurch der Staar gleichsam für ihr Fortbestehen 
übernommen hat, scheint mir ein Grund für die Recht- 
lichkeit solcher Ansprüche zu liegen; sonst möchten solche 
Gerechtigkeiten mir dem blos persönlichen Meisterrechte in 
eine Kläffe zu sehen gewesen seyn.
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sie bei dem ersten Anblicke finden möchte. Auch hier 
kann die vermeintliche größere Sicherheit des Gewerbs- 
mannes nicht zum Verwände gebraucht werden, um 
der Herstellung des naturgemäßen Verhältnisses in un
serm Gewerbswesen, und der zu dem Ende nöthigen 
Aufhebung des Zunft- und Innungswesens in den 
Weg zu treten.

Was aber den zweiten Grund für die Aufrecht
haltung des Zunft- und Innungswesens, die Erhal
tung der einmal herrschend gewordenen 
Kenntnisse des G ewerbsbetriebs angeht, so ist 
die Zeit, wo er einige Achtung hätte verdienen r nnen, 
in unsern meisten Staaten wohl schon sehr lange vor
über; und es fragt sich überhaupt, ob das Zunftwesen, 
so wie es immer bestanden hat, und in den meisten 
Staaten noch besteht, je ein ausreichendes Mittel zur 
Erhaltung dieser Kenntnisse gewesen sey. Wer nur je 
einmal einen Dlick in die Werkstätten unserer zünftigen 
Handwerker gethan, und hier das Benehmen unserer 
Meister gegen ihre Gesellen und Lehrlinge einiger 
Maaßen beobachtet hat, dem wird sich überall die Be
merkung aufgedrungen haben, daß unsere zünftigen 
Meister eben so karg nnt der Mittheiluyg ihrer Hand- 
werksvortheile und etwaigen Gewerbsgehelmnisie an 
ihre Lehrlinge und Gesellen sind, wie die Herren un- 
zünftiger Fabriketablissements in Ansehung ihrer gemei
nen Fabrikarbeilen. Was von diesen Vortheilen und 
Geheimnissen der Lehrling oder Geselle seinem Meister 
nicht gleichsam abstiehlt, gelangt eben so wenig zu sei
ner Kunde, als dem gemeinen Fabrikarbeiter etwas 
von den Geheimnissen der Anstalt, bei der er arbeitet. 
Aber zur Erhaltung und zu der Kenntniß der Fertigkeiten 
der gemeinen Arbeiten, wozu sich gewöhnlich der Mei
ster nur seiner Lehrbursche und Gesellen bedient, bedarf 
es wahrlich der Zünfte nicht. Jene Kenntnisse erhal
ten und verbreiten sich durch unzünftige Gewerböleute 
eben so gut, und eben so leicht, als durch die Werk,

G r
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statten zünftiger Meister. Eine eigene Klasse von Ge, 
werbsleuten wird sich immer da bilden, wo der Volks
wohlstand so weit vorgerückt ist, daß man auf Erzeug, 
Nisse ihrer Arbeit Werth legt, sie ihnen im Tausche ab, 
nimmt, und auf diese Weise ihnen ihre Nahrung und 
den Absatz ihrer Erzeugnisse sichert. Hat- sich aber 
einmal eine solche Klasse gebildet, dann pflanzen sich 
die ihr nöthigen Kenntnisse zuverlässig von selbst fort, 
ohne daß es nöthig wäre, in den Zünften und ihren, 
die allgemeine Betriebsamkeit beschränkenden, Einrich, 
tungen, gleichsam ein Deposüorium für jene Kenntnisse 
zu errichten. Ruft man aber, wie dieses freilich lei, 
der nur zu oft geschehen ist, durch allerlei künstliche 
Manipulationen der Regierungen, Gewerbe an Orten 
und in Ländern hervor, wo es an jenen Vorbedin, 
gunqen ihres Gedeihens fehlt, dann werden auch selbst 
die bündigsten Zunftartikel und ihre sorgfältigste Beach, 
tung das Fortbestehen der durch sie zu erhaltenden Ge- 
werbskenntnisse nicht zu sichern vermögen.

Beruft man sich zur Recht ertiguug des hier be, 
leuchteten, vermeintlich aus dem Zunftwesen entsprin
genden, Vortheils auf die Geschichte unseres Mittelal- 
ters, so thut man wohl sehr unrecht. Nicht die Zünfte 
waren es, welche im Mittelalter die früheren Ge- 
werbskenntnisse erhielten, und unseren Jahrhunderten 
mittheilten, sondern jene Bedingungen, welche den 
Gewerbsleuten ihr Bestehen sicherten, und sie zur Er, 
Haltung und Ausbildung jener Kenntnisse Hintrieben, 
waren eigentlich das Mittel, welches uns vor dem Ün- 
tergange der Gewerbskenntnisse in jener Zeit bewahrte. 
Wären diese Momente nicht wirksam gewesen, die Ge, 
Werbe, deren Genossen die Zünfte bildeten, würden 
eben so wenig in jener Periode haben entstehen und sich 
erhalten können, als die Zünfte, in welchen sich die 
einzelnen Gewerbsgenossen allmählig vereinten.

Aber auch einmal zuqegeben, das ZuNft- und 
Innungswesen bilde jenes Leposiror^um für die Erhal 
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Haltung der Gewerbskenntnisse, auf jeden Fall ist es 
höchstens nur dazu geeignet, die einmal vorhandenen 
Gewerbskenntnisse in ihrem dermaligen Bestände 
uns zu erhallen. Ganz und gar nicht geeignet aber ist es 
zur Erweiterung und Vervollkommnung jener Kenntnisse. 
Es zwängt, sowohl intensiv als extensiv, den etnz-el- 
nen Gewerbsmann in Fesseln ein, die ihm jede Er
weiterung und Vervollkommnung seiner Kenntnisse wo 
nicht ganz unmöglich, doch wenigstens so schwierig 
machen, daß es nur wenigen gelingt, sich über den 
gemeinen Haufen zu erheben. Kunstkenntnisse anderer 
Gewerbe, welche vielleicht bei dem Seinigen zur grö« 
ßern Vollendung der Waaren nützlich angewendet wer
den könnten, kann der zünftige Gewerbsmann schon 
um desw llen nicht wohl benutzen, weil er sie ohne 
Kollision mit dem Gewerbe, welchem sie eigentlich an
gehören, in seinem Gewerbsbetrieb nicht herüberziehen 
darf. Der Tuchmacher darf höchstens in seiner Werk- 
stätte die Wolle zu melirten, oder in der Wolle ge
färbten Tüchern selbst färben, aber daß er die aus 
ungefärbter Wolle gefertigten Tücher selbst färbe, dieß 
verstatten ihm die wenigsten Zunftartikel. Er muß, 
und sollte er auch die Färberei noch so gut verstehen, 
seine Tücher dennoch bei zünftigen Färbern färben las
sen. Und so wie es hier geht, geht es bei einer 
Menge anderer Gewerbe, oft bis ins höchst kleinliche, 
oft sogar so weit, daß man einzelne Werkzeuge, welche 
eine Zunft vorzüglich gebraucht, nicht einmal von an
dern, welche sie ebensogut gebrauchen könnte, gebrau
chen läßt. Wirklich liegt das Kriterium für die Be
stimmung der Berechtigung dieses oder jenes zunftmä- 
ßigen Handwerks oft nur in dem Gebrauche dieser oder 
jener Werkzeuge.

Schon dieses wirkt der Vervollkommnung unseres 
zunftmaßigen Gewerbswesens bedeutend entgegen. Doch 
aber, was noch bei weitem mehr wirkt, dieß ist die 
Stumpfsinnigkeit, welche die gewöhnliche Behandlungs» 
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weise der Lehrlinge und Gesellen von ihren zünftigen 
Meistern in den Erster» meist erzeugt. Der Lehr
ling, statt des eigentlichen Unterrichts in seinem ge, 
wählten Gewerbe theilhaftig zu werden, wird oft zu 
den gemeinsten Hausarbeiten seines Lehrmeisters, ver
dammt, und kann darum ohnmöglich hier Sinn für 
höher» Kunstfleiß erhalten. Man muß in der Regel 
froh seyn, wenn er am Ende seiner Lehrjahre nur 
die gemeinsten Handgriffe seines Gewerbes kennt 
Und was könnte den Gesellen zu höhern Kunstfleiß 
spornen, da er, er arbeite noch so geschickt, doch we
nig oder nichts von dem Lohne seiner Arbeit zu hoffen 
hat, sondern dieser Lohn seinem, oft weit unter ihm 
stehenden, Meister wo nicht ganz, doch zu den bei 
weitem größten Theile zufließt'-^). Und noch zuletzt, 
selbst in dem Meister ertödtet die oben angedeutete > 
Ueberzeugung, daß er so leicht fremde Konkurrenz nicht 
zu fürchten hat, den Trieb zur Vervollkommnung'sei
ner Gewerbskenntkisse; wenigstens bei geschlossenen 
Zünften; wiewohl auch bei »«geschlossenen dieses Mo
ment nicht ganz ohne nachtheilige Wirksamkeit ist

^0 So lernt beinahe kein Schuhmacher oder Schneider da- 
Zu schneiden in der Lehre; man ist froh, wenn er nur 
zur Noth nähen kann.

**) Sehr sinnig ist darum der Wunsch von Philippi Briefe 
über verschiedene Gegenstände der Staatswiffenschaft, Po
litik und Moral (Berlin 1770, 8.) S.I4Z- der so viele 
Meister wünscht, daß keiner einen Gesellen oder Lehrling 
beschäftigen kann.

***) Darin liegt der Grund, warum die Genossen solcher Ge
werbe, welche nicht für den größeren Verkehr, sondern nur 
für den bestimmten Kreis ihrer Kunden in einer oft sehr klei« 
nen Stadt und ihrer Bannweite arbeiten, meist so wenig 
mit der Zeit, dem wechselnden Bedarf und Geschmacke ih-
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Ausser dem allen darf aber auch in Beziehung 
auf den hier angedeuteten Punkt das nicht übersehen 
werden, daß das Zunftwesen, so wie es in seinen Jn- 
nungsartikeln sich ausspricht, sehr oft auch selbst den 
Fleiß der Gewerbsleute hindert. Aus übertriebener 
Furcht, die Nahrung der einzelnen Zunftglieder beeins 
trächtiger zu sehen, bestimmen oft diese nicht blos die 
Zahl der Gesellen, welci e ein Meister in seiner Werk» 
statt anstellen soll'-O, oder der Lehrlinge, welche er in 
die Lehre nehmen darf, sondern sie bestimmen oft 
sogar den Umfang seines Gewerbes selbst, die Zahl 
der Stücke, welche er wöchentlich zum Verkauf aus
setzen darf^), und die Art und Weise, wie er sie in

rer Kunden, fortgehen; warum Schneider, Schuster, 
Schreiner, Schlosser, u. dgl. in ihrem Absatz auf 
einem kleinen Kreis beschrankte Gewerbe, mit den für den 
größern Verkehr arbeitenden GewerbSleuten desselben Orts, 
oft so wenig gleichen Schritt halten, und hinter den letztem 
oft so auffallend zurückbleiben.

Belege hierfür s. m. bei Rau a. a. O. S. 71. So sehr 
auch die deutschen Reich-gesetze v. I. 1731. Art.^HI. tz. 7. 
und v. 3. 1771 Art. III. gegen diesen Punkt eifern, so bat 
er sich dennoch beinahe überall erhalten, wo Innungen 
noch bestehen.

So darf z. B. nach den Innung-artikeln der Metzgerzunft 
der meisten Städte hiesiger Gegend der Fleischer wö
chentlich nicht mehr größere Rindstücke schlachten, als höch
sten- Eine-, auch wenn er nach der Zahl seiner Kunden 
noch so viel absetzen könnte; und in den Städten, wo noch 
Reihenschank besteht, darf niemand so viel Bier brauen, 
als er selbst verzapfen könnte, sondern er darf nur brauen, 
wenn ihn die Reihe trifft, braucht er ausserdem Bier, sq 
muß er es von andern Brauberechtigten nehmen.
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Leu Verkehr- bringen ^), und zuletzt sogar den Ort, 
wo er sich niederlassen soll^'O«

Allein, so nachtheilig auch hier noch das Zunft- 
und Innungswesen selbst für den einzelnen Gewerbs- 
mann seyn mag, der Hauptnachtheil, der aus seinem 
Fortbestehen in seiner dermaligen Gestaltung hervor- 
geht, trifft vorzüglich den Konsumenten und den allge
meinen Wohlstand. So lange das Zunftwesen besteht, 
kann die gesammte Masse der unter alle zu vertheilen- 
den Erzeugnisse ihres Fleisses nicht die Quantität, und 
Nicht den billigen Preis erreichen, welche sich von 
einer frei gegebenen Erwerbsthätigkeit erwarten lassen. 
Der Freie leidet durch den Unfreien, und durch allge
meine Vertheuerung der Erzeugnisse des Letztern, wäh
rend dieser die Früchte des Fleisses des Erstern sich zu

*) So ist in mehreren Zunftartikeln den Meistern da- Umher
tragen ihrer Waaren zum Verkauf (Hausiren) verboten, da
mit der Absatz der übrigen auf den Markten oder im Hause 
w'cht etwa dadurch leide. Man vergl. Ortloff Recht der 
Handwerker §.y5. S.Z24.

**) So durfte sich in Frankreich bis I. 1767, — wo die
ser Zunftmißbrauch durch eine königl. Verordnung aufge
hoben wurde, — kein Geselle anderswo als Meister nie« 
verlassen, als da, wo er das Handwerk zunftmaßig erlernt 
hatte. Wollte ein Geselle sich dennoch an einem andern 
Orte niederlassen, so mußte er erst daselbst nochmals in 
die Lehre treten. — So weit gingen zwar die Anmaßun
gen der Zünfte in Deutschland nicht; aber etwa- ähnliche- 
liegt doch darin, daß die meisten Artikel den Erwerb des 
MeisterrechtS durch gewisse Muthzeilen bedingen, und daß 
man an manchen Orten nur dann fremde Geselleu zum 
Erwerb des Meisterrechts zuließ, wenn er sich entschloß, 
eine Meister-tochter oder Meister-wittwe zu heirathen; und 
daß man überhaupt die Niederlassung in solchen Fällen 
mehr begünstiget, als in andern. Man vergl. Ortloff 
a. a. O, S. 244 — 24s.
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den billigsten Preisen aneignen kann. Das Zunftwesen 
hat nicht blos das Nachtheilige, daß es durch das Mo
nopol , das es den einzelnen Zunftverwandten gibt, 
auf eigentliche Vertheuerung ihrer Waaren hinwirkt; 
wie selbst seine Vertheidiger zugestehensondern eS 
wirkt auch selbst auf Vermehrung des Kostenpreises der 
Waaren. Gar mancher Meister, dem es an Geschick, 
lichkeit und Kraft in seinem Gewerbe zu arbeiten, 
ganz und gar nicht fehlt, und der auch wohl arbeiten 
würde, könnte er der nöthigen Zahl der Gesellen und 
Lehrlinge nicht immer gewiß seyn, ist muffig, und 
überläßt die Arbeit den Letzter«, bringt aber doch die 
Kosten seines Unterhalts seinen Kunden mit in Anrech, 
nung. Und wenn auch, wie ich früherhin-^) bemerkt 
habe, die Kosten der Erlernung eines Gewerbes und 
des Erwerbs des Meisterrechtsbei diesen Be
rechnungen nicht unmittelbar mit in Einrechnung kom
men können, so muß das Publikum sich doch um 
ihretwillen manche Preiserhöhung gefallen lassen, weil 
je bedeutender jene Kosten ^nd, um so geringer auch 
die Zahl der Leute seyn wird, welche sich einem be
stimmten Gewerbe widmen, also die Konkurrenz des 
Angebots nie der Nachfrage das erforderliche Gleich
gewicht halten kann, und darum, selbst ohne Einwir
kung jenes oben bemerkten monopolistischen Geistes, 
die Preise der Gewerbsarbeiten immer höher stehen 
müssen, als sie bei hergestellter Gewerbsfreiheit seyn 
würden.

*) Z. B. Rau a. a. O. S.6Z.

**) Bd.I. S.484.

***) Wie bedeutend diese bei den meisten Gen-erben sind, ist 
eine bekannte Sache. Oft verschlingen sie mit den Kosten 
des häufig ganz zwecklosen Meisterstücks die ganz- Habe 
und den GewerbSfondS des Kandidaten.
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Doch wenn auch alles dieses nicht wäre, immer 
verliert das Publikum beim Fortbestehen des zunftmä- 
ßigen Gewerbswesens die größere Masse von Erzeug, 
Nissen, welche der Fleiß von Manchem zu Tage geför
dert haben würde, der jetzt entweder'ganz feiern muß, 
oder doch nickt so arbeiten kann, wie er es wünschte; 
und dieser Verlust ist wirklich das allernachtheckigste 
Ergebniß aus dem Zunftwesen, der das verkehrende 
Publikum mehr drückt, als irgend ein anderer--). Es 
ist in der That eine hohe Inkonsequenz, wenn man 
überall möglichst fleißige Leute zu sehen wünscht, und 
sie doch nicht arbeiten lassen will, wie und wo sie 
wollen; oder, wenn man von dem unzünftigen Land
wirthe fordert, er möge jedes unbebaute Feldstück 
urbar machen, er möge den Ertrag seines Ackers auf 
den höchsten Grad der Ergiebigkeit bringen, und der 
Natur abgewinnen, was sich ihr nur immer abgewin
nen laßt, im Gegentheile aber den Fleiß des Manu- 
fakturisten und Fabrikanten durch Aufrechterhaltung 
des Zunft- und Jnnungswesens gleichsam zu dem ent
gegengesetzten Systeme nöthigen, dort also eine Arbeit 
möglichst produktiv, hier aber solche möglichst inpro- 
duktiv machen will. Es ist dieses wirklich die größte 
Vervortheilung für Alle, und namentlich für den Ur- 
producenten, der für die. möglichst höchste Masse seiner 
Erzeugnisse mit dem möglichst geringsten Betrag der

*) Wie bedeutend dieser Punkt sey, und wie viel Frank
reich, und die mit ibm verkehrenden Länder, durch die 
beim Ausbruche der Revolution dort ausgesprochene Aufhe
bung des Zunftwesens gewonnen haben, zeigen die beiden 
^ablesux presentans 1a Situation <les principales msnutae- 
tures äe draps et 6e konneterie L lsine, d'etofles et se 
bonneterie cte soie, L trois epoi^ues äiüerentes, eeHes tle 
»789, 1800 et 1812, in ^tkelme Lostsr lLssai »ur 
I'aäministrstion äe l'sgrieulture, clu oommeree, äes ms- 
nnkaetnres er äes subsisteuces, S. 107 —123. S. 124 —131.
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Erzeugnisse des mit ihm verkehrenden Handwerkers 
vorlteb nehmen muß--).

Zwar mag man meinen, diese Vervortheilung des 
unzünfligen Nrproducenten gleiche sich aus durch die 
bessere Quantität der Waare des zünftigen Meisters, 
und jener gewinne an der Güte der Waaren, waS 
er an ihrer Menge verliert. Aber welche Bürgschaft 
für diese Ausgleichung gewährt wohl das Zunftwesen? 
Eine Institution, wie diese, welche den Fleiß ^es Ar
beiters so sehr niederhält, wie kann sie wohl vorzüg
lich gute Waare versprechen? Wirkt nicht der gerin
gere Fleiß des Arbeiters nach der Natur des ^ache 
eben so nachteilig auf die Güte der Waaren, als auf 
ihre Menge? Wirkt er nicht vielmehr noch bei wei
tem nachtheiliger auf jenen Punkt hin, als auf die, 
sen? Gehen wir zurück in die Geschichte der Tech, 
nologie, so treffen wir wohl überall auf die Erschei
nung, daß die Verbesserungen im Gewerbswesen, und 
die dadurch erlangte mehrere Güte der Waaren, überall 
gerade am wenigsten von den in Zünfte vereinten 
Handwerksmeistern ausgegangen sind. Die meisten 
Verbesserungen verdanken wir den unzünftigen Fabrik- 
und Manufakturanstalten, und dem hier vereinten Nach
denken und Fleiße frei vom Zunftzwangs arbeitender 
Gewerbsleute. Immer wurden hier zuerst die so nütz
lichen neuen Werkzeuge und Maschinen erfunden und

*) Vorzüglich nachteilig wirkend tritt diese- Verhältniß nach 
der sehr richtigen Bemerkung von 6K«pta1 a. a. O. 
1om.II. S.358. dann hervor, wenn irgend ein Gewerbe 
sich mehr auszubreiten, ein anderes aber vielleicht zurück- 
zugehen beginnt. Dem sich auSbreitenden fehlen dann die 
Hände, dem zurückgebenden sind sie überflüssig. Die Ge
sammtheit verliert also doppelt; einmal in sofern, als sie 
nicht alle die Erzeugnisse erhält, welche sie bedarf und 
brauchen konnte; und dann wieder in sofern, als sie eine 
Menge halbmüssiger Leute ernähren muß. 
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benutzt, während gewöhnlich der zunftmäßige Gewerbs- 
mann bei seinem alten unbehülflichen Werkzeuge, und 
bei seinen minder zweckmäßigen, mechanisch eingelern- 
len, Handgriffen verblieb, und Jeden, der sich auf 
diese Weise jene Gewerbe vielleicht zu verbessern und 
einträglicher zu machen sucht, durch allerlei Neckereien 
und Widersprüche bei dem gewöhnlichen Schlendrian 
zu bleiben nöthigte-^).

Keine Frage ist es wohl, daß so wie sich unser 
Gewerb'swesen dermalen in unsern unter sich verkehren
den europäischen Ländern gestaltet hat, für alle Re, 
gierungon, welche ihre Fabrikanten und Manufaktur!, 
sten von der zeitgemäßen Ausbildung ihrer Betrieb
samkeit nicht geflissentlich zurückhalten und ihre An
gehörigen vor der Vorliebe für fremde Waare be
wahren wollen, nichts dringender nothwendig sey, als 
möglichste Befreiung ihrer Gewerbsleute von den Fes,

*) Die meisten Maschinen und vorzüglichen Werkzeuge zur 
Derbesseiung des GewerbSwvsen-, hat man, wo nicht in 
England selbst erfunden, doch hier auf den Grad der 
Vervollkommnung gebracht, auf welchem sie dermalen ste
hen. Aber schwerlich würde in England diese- möglich ge
wesen seyn, wäre dort das Zunftwesen so in der Blüthe ge
blieben, wie eS in andern Ländern, z. B. in Deutsch
land und Frankreich sich erhielk. Auch selbst in Eng
land gingen die meisten und nützlichsten Erfindungen im 
Maschinenwesen von den Fabrikstädten Birmingham 
und Manchester aus, wo Zünfte und Zunftverfassungen 
gar niemals bestanden. Weder ^rkv^ki-igt, noch Loul- 
ton, noch ^eägevvooä, noch LsskerviUe würden 
ihren Erfindungen die nützliche Ausdehnung haben geben 
können, die sie ihnen gaben, wären sie in den Zunftzwang 
eingepreßt gewesen, der den Erfindung-geist zünftiger 
Handwerker niederdrückt. — Ueber den wohlthätigen Ein
fluß, den die Gewerbsfreiheit auf das schnelle Emporblühen 
von Birmingham hatte, s. m. Göde England, Wale-, 
Zrrland und Schottland rc., Bd.V. S.254.
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feln des Zunftzwangs, in dem sie bald mehr bald 
weniger noch befangen sind; und daß eine solche Eman
cipation unsrer Gewerbsleu.e ohne nachteilige Wir
kung für den Volkswohlstand wohl möglich sey, be
weiset wohl Frankreichs. Wenn auch die Art und 
Weise, wie man dorr die Zünfte aufhob, anderswo 
nicht zum Muster empfohlen werden kann, die Auf
hebung dieier Institution selbst verdient auf jeden Fall 
Beifall und Nachahmung. Auch in Preussen, wo 
man bekanntlich feit dem Schluße des Jahres i8iv^) 
dieses gethan hat , - hat es sich unleugbar im Ganzen

Depuis vin^t k trente rms — sagt 6bsptal a. a. O» 
1?om. II. S. 521. — nous «von» lsit en I^rsnce une 
epreuv« <1o la iiderte inllustiielle, liont les resultats sont 
tous s son Svanlitb«- ^vant cette epol^ue nous kadrii^ions 
Ssses mal et tres peu cle cirsperie ledere et 6xe, psree^uv 
Is fadriestion elvit bornee, pgr ivs reFiements d un Pe
tit nomdrv ä'ewü'e.s; les ^n^Iois s'etoient «mpsres äe 
tonte la eonsommstion pour ee nouvesu Avnre g i ltrlu- 
strie^ «u)'our6 Iiui nous pouvons rivaliscr «vee eux. I.» 
Ladricstion des tissus de voton, l'srt <l« la iilatur« pur mH- 
vsniljues, 11mpression lies toiies n'ont jamsis ete ssservis 
s lies reglements, et cette delle inciustrie Ä ete psrtee en 
peu cHnnees aü plus liaut clevre lie perfection; eile seroit 
eneore stans pentunce, si ie ^enie äes Srts n^uvoit pss pii 
s^exercer liiiremeut sur eile. I-es noinlireuses tsbri- 
^ues lies prociuits öiiimigues, t^ui sv sont kormee» äo- 
pitis vin§t uns, ont enriclu's ls k'rsnce ä'une äe ses plus 
importuntes brunviies ä'in^usrie, «t n'ont pus etv s^sek- 
vies L lies re^iemens lie msitrise, und (S. )22»): «ueuu 
Aenre li'inciustrie n's retro^ruÄe liepuis l^ue ies msitrises 
sont sdolies, sn contrsire, tous sv sont perkeetioaees. 
Auch vergl. man noch 6ostÄL a. «. L). S. 140.

*) Durch da- Sdikt wegen Einführung einer allgemeinen Ge
werbesteuer, vom 2. November 1810 in Krau- Staals« 
wirthschaft, Bd.V. S>z?t —3Y4.
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als Vortheilhaft bewährt, ohngeachtet die Kürze des 
Zeitraums, welcher seit der Aufhebung verflossen ist, 
es nicht gestattet, eine solche detaillirte Nachweisung 
der daraus hervorgegangenen Vortheile zu geben, 
wie sie Costa; von Frankreich geliefert hat. Dage, 
gen klagt man im Hannövertschen über allerlei 
für die Nationalindusirie aus der Wiederherstellung des 
während der Dauer der französischen Herrschaft auf, 
gehoben gewesenen Zunftwesens entstandene Nachtheile.

Wenn man aber fürchtet, die Tüchtigkeit des 
Dürgerstandes möge zu Grunde gehen, wenn durch 
Aufhebung der Zünfte und Freigebung der Gewerbe 
sich alle Glieder desselben in Gewerbsherren und Lohn
arbeiter spalten--), so scheint mir dieses eine sehr eitle 
Furcht zu seyn. Bei weitem nicht alle Gewerbe lassen 
sich fabrikmäßig betreiben; also trotz der Freiheit wird 
es inunkr nicht an Leuten fehlen, die ihre Gewerbe im 
Umfange unserer dermaligen zünftigen Handwerker 
forttreiben, und durch diese wird immer ein tüchtiger 
und kräftiger Stamm für den Bürgerstand sich erhallen. 
Ausserdem aber, was sind unsere bei den vielen zünfti
gen Handwerksmeistern zerstreueten Handwerksgesellen 
und Lehrlinge wohl anders, als Lohnarbeiter? und 
sind dieses bei unseren hie und da am meisten besetzten 
Handwerkern, den Linnen- und Wollenwebern, und 
andern für den größeren Verkehr arbeitenden Hand, 
werkszünsten, nicht oft auch sogar unsere Meister? 
denn im Ganzen genommen ist es doch wohl sehr einer
lei, ob ein Weber auf eigenem Weberstuhle aus einer 
ihm eigen gehörigen geringen Quantität von Material 
ein Stück Tuch oder Leinwand fertiget, das er, so 
bald es vom Stuhle ist, dem ersten besten bemittelter» 
Meister oder Kaufmann zum Verkauf zuträgt, und die.

*) Man vergl. Rau Zusätze zur Uebersetzung von Liorck 
checon. polit. Bd. IH- S.303.
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sem oft unter den drückendsten Bedingungen aus Man
gel an Subsistenz» und Gewerbsfonds um jeden Preis 
überlassen muß, oder ob er auf dem Webesiuhl eines 
Fabrikherrn dessen Material gegen Lohn verwebt. In 
der Regel ist das Looö des Lederen gewrß bei weirem 
vorzüglicher, als das des Ersteren. Erscheint bei dem 
Letzteren durch sein Verhältniß zum Fabrikherpn seine 
Selbstständigkeit etwas im Gedränge, so ist dieses ge
wiß bei dem Erster» doppelt der Fall.

Auch fürchtet may zuverlässig zu viel, wenn man 
glatkbt, jeder Pfuscher werde sich nach aufgehobener 
Zunft in die Gewerbe drängen, und durch seine Arbeit 
zwar die Preise erniedrigen, aber auch die Waaren 
zur Verschlechterung hinführen. Eine solche Erschein 
nung kann wohl in dem ersten Augenblick eintreten, 
wo die Zünfte aufgehoben werden: aber auf die Dauer 
läßt sich so etwas ganz und gar nicht befürchten. So
wohl-das Publikum, als der Arbeiter, beide lernen 
sehr bald ihr wahres Interesse kennen, und zu den 
zünftigen, jetzt freigegebenen Gewerben werden sich ge
wiß nie mehr Leute zudrängen, als jenes beiderseitige 
Interesse heischt. Sind es doch jetzo überall auch 
schon die unzünftigen Gewerbe, wo man am wenigsten 
Uebersetzung findet; und Pfuscher und schlechte Arbeiter 
finden sich auch unter unsren zünftigen Gewerbsmei- 
ftern.

Von der wirthfchaftlichen Seite her steht nach 
alledem der vollständigen Aufhebung unseres Zunftwe
sens, da, wo es noch besteht, wohl nichts im Wege. 
Sie ist vielmehr ein allgemein gefühltes, und immer 
mehr fühlbar werdendes, Bedürfniß, und das einzige 
Mittel zu dem hochwichtigen Zwecke, dem so sehr 
gesunkenen Wohlstände der meisten Gewerbsleute, zu
gleich mit dem allgemeinen Wohlstände, die Hilfe zu 
geben, welche beide überast sy sehr bedürfen. Mit 
der Aufhebung der sogenannten Handwerksmiß
bräuche, auf welche mehrere Vertheidiger des Zunft,
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Wesensausgehen, ist auf keinen Fall etwas gehol
fen. Die Geschichte unserer Reichsgefetzgebung im 
vorigen Jahrhunderte zeigt das Unzulängliche solcher 
Maasregeln sehr überzeugend. — Blos von der mo
ralischen Seite her scheinen noch einige Bedenklichkei- 
ten jener Aufhebung entgegen zu stehen. Das Gefühl 
von Ehre, das den Meister zur Rechtlichkeit hinlei- 
tet und die Konkrete, welche in dieser Beziehung die 
Zunft über ihre Genossen führt, verdienen allerdings 
einige Beachtung^ Doch auch das Gewicht, das sie 
verdienen mögen, scheint mir nicht bedeutend genug 
zu seyn, um ihretwillen dle Zünfte fortbestehen zu 
lassen. Der Sinn für Ehre und Rechtlichkeit, den 
man als ein vorzügliches Besitzthum des zünftigen 
Meisters ansieht, — -dieser sehr üchtungswerthe Smn 
läßt sich auch im unzüNftigen Gewerbsmann schaffen 
und erhalten. Es ist dieses das sicherste Mittel sich 
-Kunden heranzuziehen, und zu erhalten, und die 
Furcht, seine Kunden bei unredlicher Bedienung zu 
verlieren', ist für jeden Gewerbsmann zuverlässig ein 
stärkeres und lebendigeres Motiv, das ihn zur Recht
lichkeit und zur Bewahrung seiner Ehre und seines guten 
Namens treibt, als die Kontrole, welche seine Zunft
genossen über ihn und sein Betragen üben. — Ohne 
dieß hat diese Kontrole in der dermaligen Zeit schon 
an ihrer Wirksamkeit so sehr dadurch verloren, daß 
die Glieder der Zunft immer nur zu sehr geneigt sind, 
einander wechselseitig üachzusehen; daß nur in sehr we, 
nigen Fällen die Ausschließung von der Junftver- 
sammlung, welche einen zünftigen Meister wegen zu 
Schulden gebrachten Vergehen oder Verbrechen treffen 

kann,

*) Z. B. LattgSdorff a. a. O. S.S5. folg. Schmal» 
Staat-wirthschaft in Briefen B-. H. S. 106 und 107. und 
Graf von Soden Nat. Oek. Bd.Hl. S.121. 
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kann, auch die Ausschließung vom Gewerbsbetriebe 
nach sich zieht, Betrügereien ihrer Kunden bei ihren 
Arbeiten aber von den meisten Gewerbsgenossen mit 
einer Nachsicht behandelt werden, welche jene Konrrole 
in ihrer Wesenheit schon längst aufgelöst hat. Auch 
bleibt es jeder Regierung, welche dte Zünfte aufhebt, 
noch immer unbenommen, einzelnen vorzüglich geschick
ten Gewerbsleuten den Titel Meister als Auszeich
nung — nur ohne die Berechtigungen der bisherigen 
zünftigen Meister — zu verleihen, und aus diese 
Weise durch Belohnung des vorzüglichen Verdienstes 
den Sinn für Ehre und Rechtlichkeit in ihren Gewerbs
leuten zu erhalten. Und zuverlässig wird dieser Sinn 
auf diese Weise bei weitem leichter und sicherer erhal
ten werden, als durch die Meisterrechtsverleihung, 
deren ehrender Charakter beinahe überall aus der 
Volksmeinung verschwunden ist; weil bet dem jetzt be
stehenden Zunftwesen jede Zunft dem mehr oder min
der geschickten Adspiranlen das Meisterrecht gleich be
reitwillig zu Theil werden laßt, indem sie ihm solches 
rechtlicher Weise nicht wohl versagen kann. Denn 
jetzt entscheidet eigentlich nicht die mehrere oder min
dere Geschicklichkeit eines Kandidaten über die Zulässig- 
keit und Zuständigkeit seiner Ansprüche auf das Meister- 
recht, sondern die Entlcheidung hierüber liegt nur 
darin, ob er überhaupt den Bedingungen der Zunft
artikel Genüge zu leisten vermag, bei welchen Bedin
gungen übrigens die Geschickltchkeit des Kandidaten in 
der Regel nur eine Nebenrolle spielt.

Daß unsere Regierungen anders/ als auf dte 
angedeutete indirekte Welse das Gewerbswesen ihrer 
Gewerböleute zu leiten suche«/ scheint mir sehr un, 
zweckmäßig. Die Vorschläge, welche man zu dem Ende 
gemacht hat, scheinen mir alle bald mehr bald minder 
bedenklich und unzuverlässig zu seyn? Am bedenklichsten 
möchte wohl aus den oben angegebenen Gründen eine 
Regelung des Gewerbswesens in der Art seyn, wie sie

H
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ein sehr achtungswerther staatswirthschaftlicher Schrift
steller^) in Vorschlag gebracht hat. Dürfte niemand 
Gewerbe treiben, als nur der, der von der Regierung 
Koncession dazu ertheilt erhalten hat, und sollte bei der 
Ertheilung dieser Berechtigungen darauf Rücksicht ge
nommen werden, daß ein Mißverhältniß in der Be
setzung der einzelnen Gewerbe vermieden werde, — zu
verlässig auf diese Weise würde unser Gewerbswesen 
bald noch in drükendere Verhältnisse kommen, als eS 
unter dem Zwange der Zunftartikel selbst je gewesen 
seyn mag. Selbst die möglichste Vorsicht, mit welcher 
die Regierung dabei verführe, würde unsere Gewerbe 
vor diesem Unheil nicht bewahren können. Die Bai, 
erische Regierung ^-'0 hat diesen Weg versucht; allein 
Mit welchem Erfolge^'-)? Sind halbe Maasregeln ir
gendwo verwerflich, so sind sie es gewiß in der 
Staatswirthschaftslehre. Auch die weiter ch) empfoh
lene Prüfung der Geschicklichkeit der aufzunehmenden 
Gewerbsleute, von einer Staatsbehörde, welche die 
preussische Regierung^) in manchen Fällen für

/

*) Rau a. a. O. S. I4k folg.

**) In den beiden Verordnungen »om r. Dezember 1804 
(Reg. Bl. 1805 S.4Z ) und 2. Oktober 18H (Reg. Bl. 
1811 S.1SO2^)

***) M. s. hierüber Nibler a. a. O. G.io. folg, und Reim 
grub er a. a. O. S.30. folg.

2) Man. vergl. Rau a. a. O. S. 157. folg.

M In der Verordnung über die Gewerbesteuer, 
vom 2. November 1810 h. 21. Nach den hier gegebenen 
Bestimmungen können zu solchen Gewerben, bei deren 
ungeschicktes Betriebe gemeine Gefahr obwaltet, oder 
welche eine öffentliche Beglaubigung der Unbescholtenbeit 
fordern, nur dann Gewerbescheine ertheilt werden, wenn 
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nothwendig findet, kanw hierzu nichts frommen. Die 
Geschicklickkeit des Gewerbsmannes prüft am stiersten 
der Abnehmer seiner Waare; und nur da, wo sich in 
der ihm ertheilten Gewerbeberechtigung mehr eine Art 
von öffentlichem Amte, gls ein eigentliches Gewerbe 
ausspricht, oder wo sich nach der Ngtur^ des Gewerbes 
und ferner Erzeugnisse eine solche Prüfung von Seilen 
des Kunden nicht erwarten laßt; nur da. mögen solche

----------------- r.

die Nachsuckungen zuvor den Besitz der erforderlichen Eigen
schaften auf die vorgeschnebene Weise nachweisen. Unter 
diese Gewerbe gehören: 1) Abdecker;' 2) Aerzte unh 
Wundärzte; 3) Apotheker und Laboranten; 4) Bergge
schworne; 5) Dollmelscher und- Uebersötzer Behuf- gerichtli
cher und gewerblicher Geschäfte; b) Feldmesser, Nivellirer 
und Markscheider; 7) Gast- und Schenkwlrthe aller Art, 
mit Einschluß derer, welche gewerbweise meublirte Zimmer 
halten; 8) Gesindemakler; 9) Gülerbestätiger und Schaff
ner; 10) Hebammen; 11) Justizkommiffarien, Notarien, 
Prokuratoren; 12) Juwelire, Gold- und Silberprobierer; 
13) Lobnlakaien; i4) Lootsen; 15) Mäkler, Dispacheure 
und Auktionatoren; 1b) Marionettenspixler; 17) Maurer; 
18) Messer, Wäger, Braker, Schauer, Stauer, überüaupt 
alle, die bestellt sind, die Quantität, Qualität und richtige 
Verpackung von Waaren zu konstatiren; 49) Mühlenbau- 
m-ister; 20) Oekonomiekommissarien; 21) Personen, welche 
mit Tbieren und andern Schauau-stellungen umberziehen; 
22) Personen, welche ein Gewerbe daraus machen, Lei
chen zu reinigen und.anzuziehen; 23) Schauspieldirektoren; 
24) Schiff-- und Steuerleute für Seeschlffer; 2ü) Schorn
steinfeger; 2b) schreibe- und Rechenmeister, in sofern ihre 
Atteste über die Identität oder Verfälschung einer Schrift 
oder d»e Richtigkeit einer Rechnung öffentlichen Glauben 
haben sollen; 27) Schweine» Rindvieh« und Pferdekastri- 
rer; 23) Seeschiffszimmerleute; 29) Seiltänzer, Equilivri- 
sten, Taschenspieler; 30) Tobtengraber; 31) Vieh- und 
Roßärzte; .3.2) Lerfevtig.er anrurgistper Instrumente; 
33) Vorsteher von Privat-Irrenhäusern-^ 34) Zimmerleute.

H L
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Prüfungen sich als Bedingung' der Zulassung zu einem 
oder dem andern Gewerbe rechtfertigen lassen. Nut 
volle und möglichst unbeschrankte Freiheit in der Wahl 
und in dem Betriebe unserer Gewerbe, ist das sichere 
und wahrhafte Palladium für den regelmäßigen Fort? 
gang unserer Betriebsamkeit, und den hieraus hervor
gehenden allgemeinen Wdhlstand; und diese Freiheit 
mögen unsere Regierungen den ihnen »»gehörigen Ge, 
werbsleuten gewähren; weiter haben sie für diese zu 
thun nichts nöthig *)»

96.
Hatten unsere Regierungen dieser Maxime mit der 

nöthigen Strenge gehuldiget, so würden sie nie auf die 
Idee gekommen seyn, durch Monopole, Patente, 
Gewerbskoncessionen, und andere Anordnungen 
dieser Art, der Gewerbsamkeit und der Produktion 
nachhelfen zu wollen, da, wo man sie einer Nachhülfe 
von Seiten des StaatS bedürftig hielt.

Daß Monopole im eigentlichen Sinne, 
Berechtigungen, welche nur Einem, oder wenigen 
Auserwählten, den alleinigen und ausschließlichen Be
trieb dieses oder jenes Gewerbszweigs zuweisen, sich 
auf keinen Fall rechtfertigen lassen, darüber ist man 
schon längst ühereingekommen-^). Statt sie zu begün-

*) IHssons Zone — sagt Ldsptsl a. a. O. ^om.n. S. 525. — 
uns «Miere lidürte su commeree et L I'inäustrie; yu'il soit 
pekmis Ä okscnn, ^'exercer uvv prokession äe Is msni^re, 
HUI lui psroit I» plus utilr; gu'U snikss« fl'en tsire la 
UeLlsvmion d psutorite locale, «xu'inserirs sott nom. pr«. 
nvm et prükessivn sur ses re^istres z sk conUuite, Son in- 
telligene«- «t le» eünsvtnmateuvs ^«vvterom «nsuite äe 
SoN fort.

**) Ueber die verschiedenen Arten der Monopole und ihren 
Einfluß auf den Prett -er Waaren s m. Storch aa. O. 
?om. ll. G. »77.



117

stigen, hat sich unsere Gesetzgebung «och immer gegen 
sie erklärt '2), Nur Ausnahmsweise hat man sich da zu 
ihrer Duldung berechtiget gehalten, wo man durch si- 
ein allgemein schädliches Uebel abwenden zu können 
meinte-, — ein Fall, der vorzüglich dann vorhanden 
seyn soll, wenn ein unentbehrliches Bedürfniß auf keine 
Weise sicherer und besser, und zu billigern Preisen an
geschafft und bereit gehalten werden könnet). Inzwi
schen wird wohl jeder denkende Leser mit mir einver
standen seyn, daß es nichts irrigeres gibt, als so etwas 
wie dieses, vom Monopolisten zu erwarten. Wirklich 
möchte es auch sehr schwer seyn, irgend einen Fall 
vachzuweisen, wo ein Monopol einer solchen widerna-- 
tätlichen Erwartung entsprochen hätte. Die Fälle, 
welche die Vertheidiger der Rechtlichkeit der Monopole, 
Grotiusund Pufendor f-t) anführen,, beweise^ 
sie wenigstens auf keinen Fall; und verstatteten ehehin 
unsere deutschen Reichsgerichte den deutschen Landes
herrn Monopole zum Vortheile ihrer Kammeru ejnzu- 
führen-j-1'), sv beweist dieses wirklich weiter nichts, als 
wie tief der fiskalische Geist in Deutschland Wurzel ge
schlagen hatte., zum offenbaren Nachtheile der Volksbe
triebsamkeit und des allgemeinen Nationalwohlstandes. 
Auf jeden Fall wird gewiß die gesetzliche Preisbestim
mung, welch? Grotius im Falle her Mondpoliener-

Man vergl. un. äs Hlovopolüs und die Reich-H 
polizeiordn. v. A. 1577, l^xvm. tz.i —». u. 12.

**) Man yergl. v. Berg Handbuch deß deutschen Pvlijsirecht^ 
Thl. m. S.50Y.

***) I. s. ee k. Lid.n. 6»P.XII tz.

f) 1. vt cr. I-ib.V. 6sp.v. §.7.

Man vergl. von Cramer Wezlarischr Nebenstunden^ 
Thl.II. S.171, folg, und Thl.LXU, H.i?. folg. 
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theilung, empfiehlt, um das Publikum gegen die Aus, 
drücke des Eigennutzes des Monopolisten zu sichern, 
jenem diese Sicherheit nie gewährt haben.

Selbst solche temporäre Monopole, wie 'man sie 
in England, dann seit der Revolution in Frank, 
reicht), und neuerer Zeit auch in verschiedenen deut, 
schen Staaten, namentlich in Preussen und Baiern, 
in den Patenten hat, scheinen mir nur mit großer 
Vorsicht empfohlen werden zu können. Es mag zwar 
allerdings billig und staatswirthschaftlich nützlich seyn, 
daß die Nation den Erfinder neuer Entdeckungen im Ge
biete des Gewerbswesens für die Anstrengungen und 
d^n vielleicht oft nicht unbedeutenden Aufwand belohne, 
den ihm feine Erfindung gekostet haben mag. Nur 
fragt es sich sehr, ob die Monopolisirung seiner Erfin, 
düng die richtige Belohnungsweife sey. Ist die Erfin, 
düng wirklich schwierig, und besteht sie in einem wirk
lichen Geheimnisse, so ist eigentlich das Patent größten, 
theils überflüssig. Ist aber dieses nicht der Fall, so 
stört das Patent offenbar den lebendigen Fortgang der 
Volksbetriebsamkeit. Das Nachforschen und der Erfin, 
dungsgeist Anderer wird niedergehalten, und dabei 
leidet zuverlässig der allgemeine Wohlstand oft sehr be, 
deutend. Hat in England das Patentisiren solche 
Folgen bis jetzo weniger hervorgebracht, so liegt es 
wohl nur darin, daß jeder Andere, der die patenti- 
sirte Waare nur mit der geringsten Abändc-rung nach- 
zumacben versteht, von deren Verfertigung, um des 
Patents willen, nicht ausgeschlossen ist, sondern auch 
hierfür ein ähnliches Privilegium ohne Schwierigkeit 
erhält; daß auch nächstdem das Patent ganz, und gar 
keine Ausschließung Anderer begründet, sobald jemand 
nachzuweisen vermag, das Verfahren des Erfinders 
sey nicht neu, sondern schon früher bekannt gewesen;

*) Vermöge der Gesetze vom 7. Jan. und 25. Mai 1791. 
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und daß überhaupt kein Patent auf längere Zeit er, 
theilt wird, als nur auf den kurzen Zeitraum von 
Vierzehen Jahren, und zuletzt, daß Jeder, der ein 
Patent erhält, sein Verfahren deutlich und umständlich 
bekannt machen muß, so daß nach Ablauf der Pa
tentzeit auch andere davon ohne Schwierigkett Gebrauch, 
machen können^). Uehxigens aber steht der Anwen,

Man vergl. hierüber Storch«. « 9. Pom.VI. S.260—26L 
und vorzüglich Nemnich, neueste Reise durch England 
Schottland und Irland rc. S. »77. Die Bedingungen, um 
ein Patent zu erhalten, sind folgende: Die Erfindung 
muß neu, und nie vorher im Reiche bekannt vorhanden 
gewesen seyn; sie muß dem Publikum zum Nutzen gereichen 
können; der Patentsucher muß von dem Tage seine- erhal
tenen Patents an, binnen drei Monaten, eine deutliche 
Und umständliche Beschreibung seiner Erfindung eingeben, 
damit andere Personen solche nach Ablauf , des Patentter- 
minS ebenfalls zur Anwendung bringen können. Die Pa
tente selbst erhalt man durch den königl. Attorney- oder 
den Sollicitorgeneral, und die Kosten belaufen sich auf 
100 — N0 Pf. Sterl. Mit der Untersuchung der Gemein, 
Nützlichkeit der Erfindung nimmt man es übrigens in Eng
land so genau nicht. Man überläßt diese- dem Publikum. 
Bei den deutschen Regierungen ist man da, wo man da- 
Patenlwesen angenommen hat, strenger. Man sucht sich 
zuvor von der Gemeinnützlichkeit der Erfindung zu über
zeugen, und schreitet nicht leicht zu Patentertheilungen, 
wenn die Wichtigkeit oder Schwierigkeit der Erfindung mit 
dem Vortheile, den da- Patent gewährt, nicht im Ver
hältnisse steht. — Ob, wenn einmal Patente ertheilt wer, 
den sollen, da- englische, oder da- deutsche Verfahren den 
Vorzug habe, lasse ich an seinen Ort gestellt seyn. Für 
beides lassen sich Rechtfertigung-gründe anführen. Doch 
möchten die für ha- englische Verfahren wohl den Vorzug 
verdienen. In Preussen-hat man die Zeit der Dauer 
der Patente durch die Verordnung vom 17. Sept. »8i5 
auf fünfzehn Jahre bestimmt. Pergl. noch 
600122 a. a. O. S.310. folg.
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düng des englischen Patentwesens in unseren deutschen 
Ländern der geringe Umfang der meisten deutschen 
Staaten als das vorzüglichste Hinderniß entgegen. 
Den Schutz, welchen dle englische Regierung schon 
durch Englands örtliche Lage ihren patentisirten Ge
lverbsleuten zu geben vermag, kann kein Patent ir, 
gend einer deutschen Regierung den Ihrigen gewähren; 
und würde so etwas in Deutschland dennoch versucht, 
so kann in den bei weitem meisten Fällen dieses eigent- 
sich nur geschehen zum Nachtheil des Inländers, wäh, 
rend vielleicht der Ausländer die Vortheile der neuen, 
nickt geheim zu haltenden, Erfindung ohne die geringste 
Einschränkung benutzt.

Welche rechtliche oder staatswirthschaftliche Idee 
zu den in so manchen Landen üblichen Gewerbskon- 
cesstonen Anlaß gegeben habe, dieses vermag ich 
nicht zu bestimmen. Wäre der erste Veranlassungs
grund zu solchen Koncessionen — wie sich vielleicht 
annehmen läßt — der gewesen, dadurch den Beschrän
kungen der Betriebsamkeit durch die Zünfte und Innungen 
Gränzen zu setzen, und den Druck des städtischen Gewerbs- 
mannes auf den Landmann zu mindern, so möchte sich 
den Koncessionen nicht viel entgegensetzen lassen. Sie 
würden vielmehr, als Anstalten, um die allgemeine Be
triebsamkeit und Frechen des Gewerbswesens möglichst 
zu schützen und zu fördern, allerdings Beifall verdie
nen. Nur hätte, wenn man sie unter diesen Gesichts
punkt stellt, das Verfahren bei ihrer Ertheilung einen 
ganz anderen Charakter erhalten müssen, als den, 
welchen dasselbe dermalen meist überall wirklich hat. 
Man hätte bei jeder Ertheilung eigentlich nur darauf 
sehen sollen, in wie weit solche mit den Zunftberech
tigungen vereinbarlich seyn mag, nicht aber den Erör
terungen über die Zulässigkeit einer solchen Verleihung 
den Charakter einer Gewerbskuratel geben sollen, den 
sie jetzo in der Wirklichkeit angenommen haben; wobei 
man von der Idee auszugehen scheint, Jeder dürfe 
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nur das Gewerbe treiben, das ihm die Regierung an, 
weist / und nur so, wie sie es lhm anweist^).

Aber des rechtlich und politisch Unhaltbare einer 
solchen Idee spricht sich von selbst aus. Es liegt 
dafür weder ein Grund in dem, dem Staate über alle 
Gewerbe und deren Betrieb zustehenden, Oberauf- 
sichtsreckte, noch in den finanziellen Rücksichten, welche 
eigentlich dem Koncessionswesen zunächst seine derma- 
lige Gestaltung und Ausbildung gegeben haben mö, 
gen'-'^) ; und den Grundgesetzen der Slaatswirchschafts- 
lehre ist jene Idee offenbar ganz widerstrebend. Nach 
diesen ist jede Gewerbsunternehmuyg blos Sache der 
Willkühr des Unternehmers, und nur dann braucht 
er dazu die Einwilligung und Genehmigung des Staats, 
wenn das Gewerbe vielleicht in dieser oder jener Be, 
ziehung den Charakter eines öffentlichen Amts an- 
ntmmt, oder aus den oben (-.96.) angedeuteten 
Gründen eine vorherige Prüfung der Geschicklichkeit 
des Unternehmers erforderlich wäre. Doch diese bei, 
den Fälle sind nur Ausnahmen von der Regel; und 
hat man sie weiter ausgedehnt, als sie eigentlich reichen, 
so verdient dieses keine Billigung. Das Höchste, was 
man in der Regel von einem Gewerbsumernehmer 
fordern kann, ist das, daß er seine Unternehmung zum 
Behuf der Regulirung des Abgabepunktes der Regie, 
rung anzeige. Offenbar zu viel gefordert aber ist es, 
wenn man von ihm die Nachweisung seines dazu nö
thigen Vermögens verlangt. Die in dieser Beziehung 
nöthige Prüfung seiner Verhältnisse gehört wohl für 
den Unternehmer, aber nicht für die Regierung. Ie,

D Daß man in Frankreich ehehin diese Idee gehabt haben 
mag, zeigt das Edikt v. Z. 1583- worin der Grundsatz fest
gestellt wurde, ohne Erlaubniß der Krone laste sich kein 
Gewerbe treiben.

Man »ergl. LdsxtsI a. a. O. S.330—333.
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des Einmischen von ihr ist in solchen Fällen meist die 
Betriebsamkeit hemmend.

H- 97.
Ueberhaupt darf unseren Regierungen bei ihren 

Anstalten zur Leitung und Förderung der Volksbetrieb
samkeit wohl nichts dringender empfohlen werden, als 
hier den natürlichen Lauf der Dinge möglichst zu ach
ten, und in diese Verhältnisse nie einzugreifen. Doch 
gerade in diesem Punkte scheint man beinahe überall 
die Gesetze der Staatswirthschäflsiehre am meisten 
mißkannt zu haben. Sonst würde man schwerlich so 
oft auf die Mancherlei Verbote der Ein- und Aus
fuhr fremder und inländischer Gewerbser- 
zeug Nisse stoßen, durch welche man der Betriebsam
keit diese oder jene vermeintliche nützliche Richtung 
geben und insbesondere die Produktivität dieser oder 
jener Gewerbe fördern und emporheben will, ohn- 
geachtet solche Verordnungen wirklich sich nicht anders 
betrachten lassen, als Institutionen hemmender, und 
noch dazu sehr hemmender, Art.

Zwar hat man gemeint, die Ehre, und die 
politische und wirthschaftliche Selbstständigkeit eines 
jeden Staats und seines Volks, heische es, darauf 
hinzuwirken, daß alle Zweige der Betriebsamkeit, vor
züglich aber alle Zweige der Fabrikation, und des Ma- 
nufakturenwesens, in seiner Mitte vorhanden und be
trieben seyn möchten, und die Irrlehre des Merkan, 
tilsystems, unter allen zu verfolgenden Strebepunkten 
im Reiche der Güterwelt sey Streben nach Geld und 
Geldbesitz immer das Erste und Hochwichtigste, hat 
dieser Meinung beinahe überall den ungerheiltesten Bei
fall verschafft. Man hat jedes rohe Erzeugniß, das 
unser Fleiß unseren Naturfonds abgewinnt, im Lande 
durch Manufakturen und Fabriken bis zu dem höchsten 
Grade seiner Vollendung verarbeiten, und, damit un
ser Geld im Lande bleiben, und unseren Fabrikanten 
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und Manufakturisten der Absatz ihrer Waarenartikel 
hier möglichst gesichert seyn möge, die Einbringung 
solcher Artikel von der Fremde her erschweren zu 
müssen geglaubt. — Aber unverkennbar ist es, daß 
man auf diese Weise zwar den Wohlstand überall be
deutend niedergehalten, ihn aber, wenigstens bleibend, 
nirgends gefördert hat. Und wie könnte auch bleiben
der Wohlstand je aus Anstalten hervorgehen, welche 
die Betriebsamkeit, selbst wenn sie noch so lebhaft 
dabei fortgeht, immer in ihrem ganz regelmäßigen 
Fortgange stören, ihr eine widernatürliche Richtung 
geben, sie von dem abziehen, was ihr nach der Oert- 
lichkeit den meisten Vortheil verheißt, um sie dagegen 
auf Gewerbszweige hinzuführen, deren vortheilhaftem 
Betrieb oft alles entgegensteht, die leblose Natur, wie 
der Mensch, dessen körperliche, wie seine geistigen 
Kräfte, sein materielles Vermögen, wie der Grad sei
ner intellektuellen Bildung.

Nimmt wan sich die Mühe, das Wesen solcher 
Verbote mit der nöthigen Genauigkeit zu durchforschen, 
so erscheinen sie wirklich eben so wenig vollkommen 
rechtlich, als sich ihre staatswirthschaftliche Zweckmä
ßigkeit anerkennen läßt. Die Ausfuhrverbote der 
rohen Stoffe, deren Verarbeitung im Lande selbst 
gewünscht wird, sind unverkennbar auf den Druck des 
Producenten berechnet, der seinen Fleiß und seine Ka
pitale der Gewinnung dieser Stoffe widmen mag. Die 
Einfuhrverbote fremder Fabrik, und Manu
fakturwaaren aber gehen nur auf den Druck des 
Konsumenten aus; und da der Producent jener nicht 
auszuführenden rohen Stoffe sehr oft und meistens 
auch der Haup-konsument dieser fremden Waare ist, 
so trifft ihn darum der Druck des Verbots gewöhnlich 
doppelt. Aber daß der Eine oder der Andere eine 
Verbindlichkeit habe, sich einen solchen Druck gefallen 
zu lassen, dieses geht aus dem Sinne und Geiste un
seres bürgerlichen Wesens gewiß nicht hervor. Diel- 
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mehr geht der Endzweck desselben gerade auf das Ent, 
gegengesetzte hin. Denn um nicht der Gefahr ausge- 
setzt zu seyn, seine Selbstständigkeit fremder Willkühr 
aufgeopfert, und sich von dieser als Mittel für fremde 
Zwecke gebraucht zu sehen, tritt ja der Mensch in 
die bürgerliche Gesellschaft. —

Aber möchte die Rechtlichkeit solcher Anordnungen, 
wie die fraglichen Ein, und Ausfuhrverbote sind, sich 
auch zur Noth nachweisen lassen, ihre staatswirthschaft» 
liche Zweckmäßigkeit wird Wohl nie zu erweisen seyn. -- 
Was zuerst die verbotene Ausfuhr unserer rohen 
Stoffe angeht, so hängt das Fortschreiten unseres 
Wohlstandes zunächst immer ab von einer möglichst le, 
bendigen Produktion in allen Zweigen unserer Betrieb
samkeit, und von einem möglichst regen und ungestörten 
Absatz unserer Erzeugnisse an ihre Begehrer. Aber 
beides stört das Verbot der Ausfuhr unserer rohen 
Sloffe auf das Empfindlichste, zuerst wird der Absatz 
gestört, und dann die Produktion selbst; denn die Pro, 
duktion muß nach den Grundgesetzen des menschlichen 
Eigennutzes in demselben Grade abnehmen, wie sich der 
vortheilhafte Absatz unserer Erzeugnisse, oder auch nur 
die Aus/icht auf diesen Absatz, mindert. Nimmt aber 
die Produktion ab, so vermindert sich immer unsere 
gesammre Gütermasse auf eine für Alle bald mehr bald 
minder fühlbare Weise. Zwar kann es scheinen, dieser 
Verlust decke sich durch den Vortheil, den der inländi
sche Fabrikant oder Manufakturist durch die geringern 
Preise des jetzt nicht mehr von Fremden bei uns zu 
suchenden Artikels zieht. Aber dieser Ersatz ist eigent, 
lich doch nur scheinbar, in der Wirklichkeit ist er 
ganz und gar nicht vorhanden^). Die Verminderung

*) Man vergl. hiermit Storch a. a. O. IV. S. 159. 
Vu le Prix sagt hier dieser denkende staatSwirthschastliche 
Schriftsteller — Vl»e nation ne peut v enriebir, guv per 
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unserer Waarenmasse, als Folge der verminderten 
Produktion bleibt immer, und diesen Verlust kann 
der Gewinn, welchen der begünstigte inländische Fabri
kant und Manufakturist aus den niedrigeren Preisen 
der rohen Stoffe zieht, nie ersetzen.

Inzwischen irrt aber selbst der inländische Ge- 
werbsmann sehr, wenn er aus solchen Verboten eine 
bleibende Erniedrigung der Preise des rohen Materials 
für sich erwartet. Blos in dem ersten Augenblicke, 
wo das Verbot erscheint, kann er in der angedeu
teten Beziehung vielleicht etwas für sich hoffen; blos

le commerce etrünger. <^ue «es proäuits restent äsn« 
ls circulstion Interieure, les vsristions scciäentelles, <^ue 
«ubit leur prix coursnt, Ne renitent la nstion ni plus 
rictie, ni plus psUvre. (?) Ovtnme ce prix n'est sutre 
cliose, j^ue le rspport, Hui sudsiste mümentsnement entre 
Is vsleur evlisN^esdlo cle cteux mSrclisnclise», il S ensuit, <^ue 
le prix äe l'une ä'elles ne pent lisusser, ssNs tsue celui 
äe l'sutre ne dsisse relstivement sU Premier, ün conse- 
«p^ience, lors^ue äsns linterieur «tun ps^s le prix rluna 
wsrclisnctise rpielcon^Ue vient k lisusser, 1a Fortune äe» 
psrticuliers, <^ni 1a possectent, su^mente; «eile äes psrti- 
culiers ^ui äoivent se 1a procurer psr l'eclisn^e, ctimi- 
nue; et Is somme äe tortunes particulieres, v'est a äire 
1» ricliesse nationsle, reste Is tneme. 1.» societe svus ce 
rsppvrt peut ce compsrer L une tamille äe psrticuliers. 
1<es eeksn^eS, les äons ou les cessions, <;ui s'opLrevt 
äsn« le «ein ä'une FsmiUe, peuvent dien vauser äv» clisn- 
Aemens consiilerslile» äsn« l» Fortune «le ses mewdres, 
msis ils ne «suvoient rien clisn^er äsn» »s Fortune en 
rvssse, ou rtsns celle, <pi'eUe posseäo, eommv incliviäu 
mors!; und S. 161. fährt er weiter fort: l7ne nstion 
äsn« ses relstions ioterieures Ne peut sugmenter ls ri- 
cliesse, yu'en multiplisnt ses prolluits, et w^me äsn« son 
commerce interieure, eile serS dien äe voinpter plutüt 
«ur la ^usNtite äe» msrcdsNltises qu elle venäe, <pie Sur 
I« Akin, <PI eile peut tirer äe Is bsusse 6e da« prix.
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die hier vorhandenen Vorräthe kann er den Producen
ten etwa unter dem bisherigen Preise abdringen. Aber 
die hier aus Mangel an Abnehmern sich bildenden 
verminderten Preise auch für die Zukunft bleibend zu 
erwarten, zu einer solchen Hoffnung kann ihn wohl 
nichts berechtigen. Versteht er sich für die Zukunft 
nicht zu denselben Preisen, welche der fremde Abneh
mer bisher zählte, so liegt es in der Natur der Sahe, 
daß der Producent seine Betriebsamkeit in diesem Punkte 
beschränken wird. Er wird weniger liefern, als vor
her, und der inländische Fabrikant und Manufakturist 
wird bald wieder dieselben Preise für die ihm nöthigen 
rohen Stoffe bezahlen müssen, wie vorher. Ihm 
wird also nicht geholfen seyn, so bedeutend auch die 
Gesammtheit leiden mag.

Irre ich nicht, so gibt es in Beziehung auf die 
Vortheile, welche man von solchen Verbogn für un, 
sere inländischen Fabrikanten und Manufakturisten er
wartet, überhaupt nur Drei Fälle, welche vor der 
Erlassung jener Verbote vorhanden gewesen seyn kön
nen. Die rohen Stoffe, deren Ausfuhr man durch 
das Verbot hemmen will, standen entweder über 
ihrem angemessenen Preise; oder sie standen auf ihm; 
oder sie standen unter ihm. Im ersten Falle ist 
das Verbot überflüssig. Hier ist von der fremden Kon
kurrenz für unsern inländischen Gewerbsmann nichts 
zu fürchten. Denn nirgends wird sich ein Ausländer 
da in den Verkehr drängen, wo er seine nöthigen 
Waaren höheren Preises bezahlen muß, als er sie 
anderwärts haben kann. Unsere eigene Gewerbsleute 
werden in diesem Falle selbst ihr rohes Material un 
Auslande suchen, und dadurch auf dem natürlichsten 
und richtigsten Wege die inländischen Producenten 
zur Erniedrigung ihrer Preise nöthigen. Standen 
aber die bisherigen Prelle unserer rohen Stoffe 
auf ihrem angemessenen Standpunkte, und besuch
ten die Ausländer unsere Märkte vorzüglich um des
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willen, weil sie ihren Bedarf an rohen Stoffen hier 
um seinen angemessenen PreiS erhalten können, aus 
welchem Grunde mögen unsere inländischen Fabrikanten 
und Manufakturisten die Entfernung der Ausländer 
wohl wünschen können? Erhalten sie die zu ihrem Ge, 
werbsbe^riebe nöthigen rohen Stoffe um den angemes, 
senen Preis vom Producenten geliefert, was können sie 
von Diesem billiger und rechtlicher Weise wohl mehr 
fordern? Wollen sie, daß der Producent ihnen seine 
Waare unter dem angemessenen Preise ablasse, so 
ist dieses eine offenbar widerrechtliche Zumuthung, und 
ihre Gewähr ohne den Ruin des Producenten nicht 
möglich. Unseren Gewerbsleuten ist hier die Kon, 
kurrenz des Ausländers aber auch keineswegs schädlich. 
Sie ist ihnen vielmehr nützlich, weil nur durch diese 
eine Produktion der für sie nöthigen rohen Stoffe er
halten werden kann, die entweder gar eingehen, oder 
sich doch bedeutend vermindern würde, so lange bis 
die herabgedrückten Preise sich wieder auf ihren an
gemessenen Stand erheben. Nur in sofern können in 
einem Falle der Art unsere Gewerbsleute die auswär
tige Konkurrenz etwa fürchten, als der Ausländer 
aus seinem bei uns gekauften, rohen Material bessere 
Gewerbsartikel liefern kann, als sie, und daß sie 
besonders darum auf ausländischen Märkten ihre Waa
ren nicht so vortheilhaft abzusetzen vermögen, wie Jene. 
Aber hier ist unseren Gewerbsleuten nicht anders zu 
helfen, als durch Vermehrung ihres Fleißes und ihrer 
Geschicklichkeit, damit sie dem Ausländer gleich kom
men. Alles andere ist ein vergebliches Bemühen. 
Wo wird man ihnen für ihre schlechtere Waare wohl 
mehr zahlen, als jetzt, auch wenn der Ausländer die 
von ihnen besuchten Märkte nicht mehr besucht? Doch 
daß der Ausländer jene Markte nicht mehr besuche, 
ist'in der Regel nicht einmal zu erwarten. Gewöhn
lich wirkt das Verbot nichts weiter, als daß der 
Ausländer die von uns bisher bezogenen rohen Stoffe 
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anderswo aufsucht, ober bei sich selbst gewinnt oder 
hervorbringt; und wenn dadurch seine besseren 
Waaren auch etwas kostbarer.werden sollten, als 
bisher, immer wird dieses doch für den Absatz unserer 
schlechten nichts frommen. Wer gute Waare haben 
will, wird sie immer vom Ausländer kaufen, nicht von 
uns; und die höhern Preise der guten werden zuver
lässig auf unseren Absatz und die-Erhöhung der Preise 
unserer Waare mchts wirken. Und sollte vielleicht 
der Ausländer gar einen Ort finden, wo er die frü, 
Herhin von uns bezogenen rohen Stoffe zu billigern 
Preisen kaufen kann, als bei uns, so werden unsere 
Gewerbsleute dann ganz vernichtet seyn. Der Aus
länder wird dann seine gute Waare um denselben Preis, 
vielleicht noch billiger, geben können, als unsere Ge
werbsleute ihre schlechte, und darum wird denn Jeder 
seine Waare gern kaufen, die unserer Gewerbsleute 
aber niemand. Standen aber, — was den dritten 
oben angegebenen Fall betrifft — die rohen Produkte, 
welche der auswärtige Fabrikant bisher bei uns für 
seinen Gewerbsbemeb kaufte, aber vermöge des Aus
fuhrverbots jetzt nicht mehr kaufen soll, bisher unter 
ihrem angemessenen Preise, so ist daS Ausfuhrverbot 
wahrhaft widersinnig. Der inländische Gewerbsmann, 
der hier den Producenten der rohen Stoffe durch 
das Ausfuhrverbot Nöthigen will, ihm seine Erzeugnisse 
zu noch niedrigern Preisen zu überlassen, weiß in der 
That nicht, was seinem wahren Vortheile zusagt. 
Der Wunsch, jene Erfordernisse durch Entfernung des 
Ausländers zu noch niedrigern Preisen zu erhalten, 
als bisher, ist dem eigenen Vortheile unserer Fabri
kanten und Manufakturisten geradezu widerstrebend. 
Die Gewähr dieses Wunsches führt geradezu zur Ver
nichtung des Producenten jener Stoffe, und da daS 
Schicksal dieses Producenten sich, bet ddm hohen 
Uebergewichte jedes inländischen Verkehrs vor dem mit 
dem Auslande, in der Regel nie von den Verhält

nissen



Nissen des mit ihm verkehrenden Gewesbsmannes trennen 
läßt, so ist es auch um den vermeintlich begünstigten 
Gewerbsmann geschehen. Jener muß aukhören zu produ- 
ciren, und dieser muß aufhören zu fabriciren. Das 
Ekne ist die nothwendige Folge des Andern^)«

Wirklich läßt sich wohl auch schwerlich ein Land 
nachweisen, das seine Fabriken und Manufakturen 
durch die verbotene Ausfuhr der rohen Stoffe wahr
haft gebessert und empor gehoben hätte. Wohl aber 
gibt es mehrere Beispiele vom Gegentheile. So viel 
Mühe man sich auch in Preussen unter Friedrich II. 
gegeben hat, durch strenge Verbote der Wollenausfuhr 
die dortigen Tuchfabriken möglichst blühend zu machen, 
so war ihr Fortschretten doch im Ganzen wenig oder 
nichts bedeutend, und auf keinen Fall ersetzten sich da
durch die äusserst bedeutenden Nachtheile, welche aus 
dem Verbote für die Schaafzucht entstanden-""), wah-

*) Man vergl. hierüber Graf v. Soden Nat. Oek. Bd.II. 
S.24. folg.; Schmalz Handbuch der Staa^wirtbschaft, 
G.222; Christ. Zak. Krau- Staat-wirthschaft, Thi.IV. 
S. 261. und dessen vermischte Schriftenrc. Thl. I. S. 125. 
folg., Brünner was sind Mauth- und Zollanstalten der 
Nationalwohlfarth und dem EtaatSinteresse? (Nürnberg 
281b 8.) S. 54.; und Krug Betrachtung über den Na- 
lionalreichthum des preussischen Staats, Thl. II. S.bb8.

Man vergl. hierüber die sehr interessanten Notizen in 
Schmalz Annalen der Politik, Bd.I. Hft.I. S.bo. folg., 
und in. dessen StaatSwirtyschaftSlehre in Briefen ic., 
Thl.I. S. 97 und y8. Sehr unterstützt wird durch diese 
Notizen die Bemerkung von Krug a. a. O. S-bby.: Es 
ist gewiß zu manchen Zeltpunkten in manchen Provinzen 
dahin gekommen, daß 1000 Cen.ner Wolle, welche her 
inländische Fabrikant mit 30,000 Thalern bezablte, im 
Auslande für 38 000 Thaler hatten verkauft werden können, 
ohngeachtet der Fabnkam für seine fertigen Waaren auch nicht 
mehr erhielt, und diese- Ausfuhrverbot hat die Provinz 

I
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rend in Böhmen und Sachsen bei freier Wollenaus, 
fuhr die Schaafzucht und die Tuchfabrikation zugleich 
aufblühten^). Auch in England, wo schon von frü-

nicht nur um 8,000 Thaler ärmer gemacht, -a sie Arbei
ter, Maschinen, Frachtkosten rc. unnöthiger Weise bezahlen 
und erhalten mußte, sondern sie hat auch der möglichen 
Produktion einen Schaden zugefügt, der nicht berechnet 
werden kann, indem unstreitig eine größere Quantität 
Wolle hervorgebracht werden wird, wenn man eine« höhe
ren Preise« und größeren Marktes für dieselbe versichert 
ist. — Seit dem 6. JuniuS 1811 hat die preussische Re
gierung da« Verbot der Wollenausfuhr zurürkgenommen, 
und schneller sind seitdem die Wollenmänufakturen vor
wärts geschritten, al« früher in vielen Jahren. Auch erst 
seitdem ist es den preussischen Provinzen möglich gewor
den, die Schaafzucht wahrhaft zu verbessern, wa« früher- 
hin nicht recht gelingen wollte, so viele Mühe auch Fried
rich H. auf diesen Punkt verwendete. Man vergl. Thaers 
Möglinsche Annalen der Landwirthschaft; Thl. I. St. I. 
S.io. folg.

') Wie bedeutend die Vortheile waren, welche Sachsen 
und Böhmen aus ihrer verbesserten Schaafzucht und der 
freien Wollenausfuhr gezogen haben mögen, zeigen die be
deutenden Quantitäten, welche davon von 1807 an alljähr
lich nach England giengen. Im Jahr 1816 allein gien- 
gen nicht weniger als 10,232 Ballen zu 300 Pfd. au« 
Sachsen und Böhmen nach England; und im Jahre 1818 
lieferten beide Länder, mit Einschluß etwas weniges vom 
Norden, zu der auf 26,405,685 Pfunde berechneten To- 
taleinfuhr 11,035,763 Pf. Man vergl. hierüber die No
tizen über die englische Wolleneinfubr v. 1807 —1817 im 
HesperuS 1818; Heftl. Beil, zu Nro.I. und den Aus- 
zug aus dem Berichte des Lords Sheffields über den 
Wollmarkt zu LeweS v. I. 1819, in der Allg. Just. 
Kam. und Pol. Fama, 1819, Nro. 129 u. 130.; eine 
kurze Uebersicht der englischen Wolleneinfuhr überhaupt aber 
s. m. in den allg. pol. Annalen von Friedrich Mur- 
hard 1821 HeftlH. und IV. S.499.
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heren Zeiten her ein strenges Verbot in der Wollen, 
ausfuhr besteht, fühlt man die nacktheiligen Folgen 
dieses Verbots/ so daß der Minister Pikt auf die 
Aufhebung dachte. Hoben sick die englischen Tuchma
nufakturen während dem Bestehen dieses Verbots, so 
verdanken sie dieses nicht dem Verbote, sondern ganz 
anderen Verhältnissen--). In Irland hat man, um 
die Linnenmanufakturen dort zu begünstigen, die Aus, 
fuhr des rohen Hanfes verboten, doch der Zustand 
der Leinenmanvfakturen ist dadurch keineswegs besser 
geworden. Nur durch eine Ausfuhrprämie auf Leinen, 
waaren hat man die Manufakturisten und Kaufleute 
in den Stand setzen können, auf auswärtigen Märkren 
den Preis halten zu können. Daaegen hat England 
durch die gestaltete Ausfuhr des Maschinengarns die 
Baumwollenfabriken nickt nur nickt beeinträchtiget/ 
sondern wirklich damit ihr fortwährendes Aufb'ühen 
gefördert'-'^); und ebenso hat die immer frergebliebene 
Garnausfuhr in den preussischen Provinzen jenseits der 
Weser den dortigen überaus stark betriebenen Linnen
webereien gleichfalls nichts geschadet, sondern denselben 
vielmehr emporgeholfen.

Nehmen die Folgen der Ausfuhrverbote in An
sehung ihrer nachtheiligen Wrrkung auf die Volksbe, 
trieb'amkeit und den allgemeinen Wohlstand nicht überall 
diesen natürlichen Gang, oder tritt vielmehr dieser na, 
türliche Gang nicht immer so deutlich sichtbar hervor, 
Wie in den oben angeführten Beispielen, so liegt der 
Grund davon in ganz besondern meist zufälligen Ursachen, 
durch deren Wirkung sich der durch die Verbote ge
drückte Producent der rohen Stoffe für den Verlust zu 
entschädige»? sucht, welchen er von dem Ausfuhrverbote

Man vergl. Nemnich neueste Reise durch England, Schott' 
land und Zllandrc. S. y.
Man vergl. Nemnich a. a. O. S. 44. 
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zu erdulden hat. Durch eine und dieselbe Arbeit ge- 
winnt er oft zwei und mehrere verschiedene Waarenar- 
tikel. Ist von diesen nur die Ausfuhr des Einen ver
boten, die des Anderen aber frei, so ist sehr wohl der 
Fall möglich, daß er sich durch den Preis des Einen, 
dessen Ausfuhr ihm gestattet ist, ersetzen kann, was er 
am Preise des Andern durch das Ausfuhrverbot ver
liert. Doch nachtheilig bleibt das Verbot auch hier. 
Der Producent muß sich, statt zweier Gewinne, mit 
Einem begnügen, und ausserdem noch diesen Einen in 
den meisten Fällen dazu verwenden, um den Verlust 
auf der andern Seite zu decken. Reicht nun, wie 
dieses sehr oft der Fall seyn kann, jener Gewinn zu 
dieser Deckung nicht aus, so muß das Verbot auch hier 
nachtheilig auf die Produktion wirken; nur freilich 
nicht so stark, wie in dem Falle, wo für den Verlust 
aus der Ausfuhr ganz und gar keine Bedeckung vor
handen ist. Es wird stärker wirken, da, wo das 
Verbot das Hauptprodukt trifft, als da, wo es nur 
ein Nebenprodukt trifft. Das Verbot der Lumpen- 
ausfuhr wird freilich auf die Spinnerei und die rohen 
Garnpreise wenig oder nichts wirken, ohngeachtet die 
Spinnerei und das rohe Garn auch zuletzt .das Material 
für die Lumpen gibt; und ebenso wird auch das Verbot 
der Ausfuhr des Talgs und der rohen Häute die Vieh- 
mästung nicht sonderlich beeinträchtigen, da wo man um 
Fleisch zu erhalten, Viehmastung treibt. Aber wenn 
auch Scbaafzucht beinahe in den meisten Ländern nicht 
allein um des Wollengewinns willen getrieben wird, 
sondern auch um des Fleisches der Thiere, und sehr oft 
vorzüglich um des Düngers willen, so wird dennoch 
oft wegen der Deträchtlichkeit jenes Gewinnes, im Ver, 
gleiche gegen die übrigen Nutzartikel, welche das 
Schaaf liefert, hier in den meisten Fällen das Verbot 
der Wollenausfuhr nie ohne sehr bedeutende nachthei- 
lige Wirkungen auf die Schaafzucht seyn.

Ileberhaupt streben — nach der sehr richtigen
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Bemerkung von Adam Smiths) — alle Verord
nungen, welche darauf abzwecken, Wolle und rohe 
Häute zum Vortheile der inländischen Gewerbs- 
leute zu niedrigeren Preisen zu erhalten, als sie nach 
dem natürlichen Gange der Dinge seyn würden, in 
einem wohl angebauten Lande darauf hin, das Fleisch 
auf höhere Preise zu bringen, als sie ausserdem seyn 
würdenDer Preiß des großen und kleinen Viehes,,

*) Untersuchungen rc., Bd.HI. S.Z81. Ausserdem s. m. ^noch 
KrauS Staatswirthschaft Bd.IV. S. 256. fotg. und 8i- 
m o li 6 o äo Lismonäi cle Is ricliosLe «ommcreisle, 
'lom.ll. S. 133.
Darin, da- die englischen Landwirthe vorzüglich auf den 
angedeuteten Punkt hinarbeiten, liegt wohl der Grund, 
warum die nach England verpflanzten Merinosschaafe hier 
bei weitem nicht die gute Wolle geben, wie in den Schä
fereien in Frankreich. Auch sind in den neuern Zeiten in 
England immer solche Ra?en von Schaasen beliebter ge
worden, welche, wie besonder- die Backersche, sich kei
neswegs durch Güte der Wolle empfohlen, sondern nur 
dadurch, daß sie bei gleicher Fütterung mehr Fett ansetzen, 
oder schmackhafteres Fleisch geben, oder im Verhältnisse 
ihre- Körper- und Fleischgewichts ein kleineres Gewicht an 
Knochen haben. — AuL hat im südlichen Deutschland die 
Verbesserung der Schaafzucht wohl um deswillen nicht 
den erwünschten Fortgang genommen, wie in Sachsen und 
Böhmen, weil man hier nicht in Zeiten auf freie Wollen- 
auSfuhr gedacht, sondern durch möglichste- Niederhalten 
der Wollenpreise den Landmann dahin geleitet hat, daß 
er den vorzüglichsten Gewinn aus seinen Schäfereien in 
ihrem Dünger und der leichtern Bedüngung seiner entle
genen Felder mittelst de- HordenschlagS sucht. — Ueber 
die Gründe, warum in Frankreich die Einführung der 
spanischen Schaafe nicht ganz den erwünschten Fortgang 
hatte, den sie in der ersten Zeit versprach, und wirklich 
hätte haben können, s. m. Entkeime Losia-i Lssa^ 
8ur Isäminislrstion äe I'^rievlkire, lln commerco ew., 
S.6y und 70.
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welches auf angebauten Boden gezogen und genährt 
werden soll, muß hoch genug seyn, um dem Landwirthe 
den Gewinn abzuwerfen, welchen er überhaupt von an« 
gebautem Lande zu erwarten berechtiget ist. Ausserdem 
wird und muß der Landwirth aufhören, seine Betrieb
samkeit einer solchen Viehzucht zu widmen. Je weniger 
man -hm für die Wolle und die Häute seiner Thiere 
bezahlt, um so mehr muß man ihm für ihr Fleisch be
zahlen. Der Kostenpreis des Ganzen muß immer 
nothwendig herauskommen, wenn seine Betriebsamkeit 
nicht stocken, sondern ihren regelmäßigen Fortgang 
haben soll. Darum leiden denn durch solche Verbote, 
selbst dann, wenn sich auch der Producent dagegen zu 
schützen vernzag, immer die Verzehrer in einer oder 
der anderen Beziehung. Das Eine oder das andere 
ihrer Bedürfnisse wird dadurch immer vertheuert; der 
Mensch kommt also immer ins Gedränge; während er 
seinen Wohlstand zu fördern meint.

h- 93.
So sehr auch Ausfuhrverbote, der oben angedeute

ten Art auf den Druck des betriebsamen Volks bald 
auf diese, bald auf jene Weise hinwirken mögen, im
mer wird doch ihr nachtheiliger Einfluß für Alle bei 
weitem nicht so fühlbar seyn, und dem allgemeinen 
Wohlstand nie so bedeutend entgegenwirken, wie die 
so beliebten Verbote auswärtiger Erzeugnisse 
und ihrer Einfuhr. — Solche Verbote wirken 
nicht blos von der einen oder der anderen Seite dar
auf hin, daß die Betriebsamkeit gestört wird, und der 
Wohlstand nicht gedeihen kann, sondern ihre nachthei- 
lige Wirksamkeit äussert sich von allen Seiten her. 
Sie binden dem betriebsamen Volke nicht blos nur die 
Hände; sie binden auch seinen Geist; und ausserdem 
zerreissen sie gewaltsam das Band, das die Natur der 
Dinge, in Bezug auf den Stand des Menschen zur 
Gülerwelt, um die gesammte Menschheit geschlungen 
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hat. Sie vermindern widernatürlicher Weise die Ge- 
sammtmasse unserer Erzeugnisse, und nöthigen Alle 
zu Entbehrungen, erschweren also das Streben des 
Menschen nach Leben und Wohlleben, statt daß man 
verkehrter Weise wähnt, durch sie werde beides geför- 
dert. Und der allerletzte Nachtheil, der aus solchen 
Widernatürlichkeiten hervorgeht, ist der Sinn für Ge
setzwidrigkeit und Immoralität, zu dem sie die Völker 
überall hinführen; wie denn dieses alle Anordnungen 
thun müssen, die mit den Bedürfnissen der Völker 
und ihrem Streben nach Wohlstand und Reichthum 
im Widersprüche sind.

Daß alle Einfuhrverbote — und zwar ohne Unter
schied, sie mögen die Einfuht der fremden Waare 
unbedingt verbieten, oder die fremde Waare nur mit 
einer Abgabe belasten, von der der inländische Produ
cent frei ist, — unsere Produktion und die hier auf, 
gerichtete Betriebsamkeit nie fördern können, dieses 
lehrt wohl schon die einzige Betrachtung, daß durch 
sie die Haupttriebfeder unseres Fleißes, der aus der 
Natur des menschlichen Eigennutzes stets unaufhaltsam 
hervorgehende Weltstreit mit fremden Konkurrenten, 
nothwendig an ihrer Wirkung verlieren muß. Per 
inländische Gewerbsmann, den das Verbot der frem
den Waare vor fremder Konkurrenz sichert, hat weder 
inneren noch äusseren Beruf, auf die Verbesserung 
seiner Waare, auf Vermehrung ihrer Quantität, auf 
Verminderung ihres Kostenpreises, oder überhaupt 
auch extensive oder intensive Erweiterung seiner Be, 
triebsamkeit je zu denken. Er wird also nothwendig 
zurückbleiben, und weder fremde Erfindungen im Ge- 
werbswesen benützen, noch jemals selbst eigene machen. 
Er bleibt in seinem gewöhnten Handwerkskreise; die 
Gesammtheit erhalt bei gleichem Kostenaufwande, eine 
geringere Gütermasse, und der Gewinn, der für sie 
aus der Vermehrung und Erweiterung der produktiven
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könnte, geht für jene rein verloren. In sofern das 
Verbot auf diese Weise wirkt, wirkt es gerade so, 
als wenn der Mensch von der Masse der ihm von der 
Natur dargebotenen Erzeugnisse einen Theil absichtlich 
unbenutzt ließe, oder vernichtete; oder wenn er einen 
fruchtbaren Acker absichtlich mit unfruchtbaren Boden 
oder Steinen überschüttete, um dadurch die Fruchtbar
keit desselben zu vermindern. —

Aber nicht genug , daß das Einfuhrverbot unsere 
Produktion in denjenigen Artikeln nrederhält, deren 
Einfuhr man bei uns nicht gestattet, und daß es auf 
diese Weise hier unser Fortschreiten im Wohlstände hin
dert ; auch noch in anderer Beziehung thut es unserer 
Produktion und dem Fortschreiten unseres Wohlstan, 
deö bedeutend Eintrag. So wie das Einfuhrverbot 
den Absatz der fremden Erzeugnisse bei uns hindert, 
eben so hindert es auch zugleich den Absatz unseres 
Ueberflusses im Auslande, und stört also auch in die
ser Beziehung den regelmäßigen Fortgang unserer Be
triebsamkeit. Da aller Tausch, wie ich mehrmals be
merkt habe, nichts weiter ist, als nur ein Weggeben 
unseres Ueberflusses gegen den, uns als Bedürfniß 
nothwendigen, Ueberfluß des Andern, so können wir 
nie von dem Fremden erwarten, daß er uns unsern 
Ueberfluß gegen Waaren , welche wir bedürfen, abneh, 
men werde, wenn wir ihm seinen Ueberfluß gegen den 
unsngen nicht abnehmen wollen. — Darum aber 
kann jedes Einfuhrverbot keine andere Wirkung haben, 
als die, daß es einen bald mehr bald minder bedeu
tenden Theil unseres Ueberflusses für uns zu einer 
rein werthlosen Sache, und damit unsere auf diesen 
GewerbszwUg bisher gerichtete Betriebsamkeit bald 
mehr bald minder unergiebig macht, oder ganz zu 
Grunde richtet. Dadurch, daß Frankreich die Ein, 
fuhr des schwedischen Eisens, Schweden aber die 
Einfuhr der französischen Weine, verboten hat, leiden 
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offenbar beide Theile; und wollte der Engländer 
dem Portugiesen seine Weine, seine Früchte, seine 
Dele nach England einzusühren verbieten, und über
haupt die Artikel, welche er bisher aus Portugal be
zog, nicht mehr von daher beziehen, es würde damit 
nicht blos nur der Einfuhr dieser Erzeugnisse der Be
triebsamkeit der Portugiesen ein Ende gemacht seyn, 
sondern zugleich auch der Produktion und der Ausfuhr 
der Erzeugnisse des englischen Kunstfteißes, welche 
bisher für jene Weine, Früchte rc. aus England nach 
Portugal gingen; die Betriebsamkeit beider der Por
tugiesen und der Engländer würde stocken, und Ver
dienstlos und unbeschäftiget würde der eine verarmen, 
wie der andere.

Doch noch immer möchte es vielleicht zu ertragen 
seyn, wenn das Einfuhrverbot sich in seinen Folgen 
nur blos auf die erstreckte, von welchen es ausgeht, 
oder gegen welche es gerichtet ist. Aber zuletzt ist 
wirklich jedes Einfuhrverbot fremder Waaren eine 
Sünde an der ganzen verkehrenden Menschheit. Bei 
der Innigkeit des Landes, das sie umschließt, wirkt 
in der That jedes solche Verbot immer bald mehr bald 
minder fühlbar auf Alle ein, die bisher im Verkehr 
standen, und durch diesen einander ihren Ueberfluß 
gegen ihren Bedarf zufühnen. Die Stockungen, welche 
ein solches Verbot in der Betriebsamkeit des einen 
Volks erzeugt, bleiben nie ohne Rückwirkung auf alle 
bisher unter sich verkehrenden Völker. Es erzeugen 
sich überall bald mehr bald minder bedeutende über
flüssige Gütermassen, die aus Mangel an Absatz werth
los werden müssen. Die Produktion stockt nicht blos 
in dem Lande, gegen welches das Verbot gerichtet 
ist; sondern sie muß überall in diesem oder jenem Ar
tikel, den der Ueberfluß und der Bedarf des einen 
oder des anderen Landes durch den Verkehr bisher 
bewegte, und im Werthe erhielt, in Stocken gera
then ; und so theUt sich denn die Bedrückung des einen
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Volks dadurch immer dem Andern, und selbst dem
jenigen mit, mit dem uns der Verkehr noch frei seyn 
mag. Der Russe, der bisher seine rohen Erzeugnisse 
nach England absetzte, würde nicht allein leiden, 
wenn England ihm diesen Absatz versperrte, sondern 
zugleich mit ihm würde auch der Deutsche leiden, 
dem jener bisher mit den englischen Rimessen die 
Waaren bezahlte, welche er bisher in Deutschland ge
kauft hat; und wieder der Deutsche würde vielleicht 
einen Theil des Handels mit den Franzosen aufge
ben müssen, erhielte er jene Rimessen nicht von den 
Russen. Kurz jedes Verbot, das den freien Verkehr 
mit unseren Erzeugnissen stört, wirkt stets zum Nach
theil der gesammten verkehrenden Menschheit, hält 
überall die Produktion nieder, und macht kein Volk 
reich, wohl aber alle bald mehr bald minder ärmer.

Dieses ist wenigstens der natürliche Gang der 
Dinge, so wie er immer nothwendig aus solchen Ver
boten hervorgehen muß, und stets hervorgehen wird-'O» 
Tritt er nicht überall ganz offen sichtbar hervor, da, 
wo man sich solche Eingriffe in die Freiheit des betrieb, 
samen Menschen erlaubt hat, so beweist dieses ganz und 
gar nichts gegen seine hier nachgewiesene, und aus der 
Natur alles Verkehrs unter den Manschen entwickelte, 
Nothwendigkeit. Sein minder klares Hervortreten ist 
nur dadurch begreiflich, daß die menschliche Betrieb
samkeit, da, wo ihr ihr natürlicher Gang und ihre 
freie Entwickelung erschwert oder versperrt wird, sich 
stets auf diese oder jene Weise Auswege sucht, um sich

Einen überzeugenden Beleg für diese Behauptung gibt 
Preussen unter Friedrich II. Durch die von ihm versuchte 
Annahme und Durchführung det ProhibitivsystemS haben 
die preussischen Staaten einen unermeßlichen Schaden ge
litten. Man vergleiche von Dohm a. a. O. Bd. IV. 
S. 42 t —423.
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so viel als möglich freie Bewegung zu erhalten, und 
den Mensci en vor der gänzlichen Verarmung zu schützen, 
welche ausserdem mit solchen Anordnungen immer vor, 
bunden seyn würde. Inzwischen nur sehr selten sind 
jene Auswege so geeignet, um alle Nachtheile des 
Verbots ganz zu beseitigen. In den meisten Fällen 
bleibt das Verbot noch immer nachtheilig wirkend, 
wenn auch der Ausweg den einen oder den andern 
Vorrheil gewähren mag. Widernatürlich sind und 
bleiben jene Auswege immer, und alle Widernatürlich
keiten im Gange der menschlichen Betriebsamkeit sind 
stets, bald mehr, bald minder, schädlich.

So zeigt es auch stets der Gang der Geschichte. 
Ganz vernichtet haben freilich die Einfuhrverbote die 
Betriebsamkeit und den Verkehr der Völker nie. Aber 
dazu haben sie sie gebracht, daß sie oft Gewerbszweige 
ergriffen haben, welche ihren natürlichen Verhältnissen 
am wenigsten zusagten. Man hat dadurch oft Fabriken 
und Manufakturen geschaffen, wo der Betrieb des 
Ackerbaues und überhaupt der Landwirthschaft, bei 
weitem nützlicher und Gewinnbringender gewesen seyn 
würde, als alles Manufakturen - und Fabrikenwesen. 
Man hat den inländischen Fabrikanten und Manufak- 
turisien genöthiget, sich zu seinem Gewerbe und zu 
seinen Waaren kostbarer Stoffe zu- bedienen, statt daß 
er mit geringschätzigen Artikeln dasselbe hätte leisten 
können. Man hat die Produktion, und die möglichst 
Gewinnbringende Produktion, vernachlässiget, und den 
Konsumenten zu Entbehrungen genöthigt, welche er 
sich hätte ersparen können. — Kurz, man hat das 
Leben des Menschen verkümmert, indem man sein 
Streben nach Wohlstand zu fördern wähnte; und da 
niemand solche Verkümmerungen geduldig erträgt, son
dern sich durch allerlei Schleichwege dagegen zu schützen 
sucht, so hat man dadurch ein Schleichhandelssystem 
und eine Veranlassung zur Immoralität unter den Völ
kern geschaffen, die mit der Grundtendenz unseres 
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bürgerlichen Wesens im offenbarsten Widersprüche 
steht.

Wirklich ist es äusserst thöricht, daß man Aus, 
ländern nicht gestatten will, uns unsere Bedürfnisse 
zu billigeren Preisen zu liefern, als wir sie uns selbst 
zu liefern vermögen, und daß der Gewinn, den sie 
aus dieser Betriebsamkeit ziehen, uns so sehr zum 
Neide aufreizt. Die Grundgesetze der Staatswirth
schaftslehre, und des innigen Verkehrs, der alle Völ- 
ker umschlingt, wollen es, daß jeder, er gehöre einer 
Nation an, welcher er wolle, denjenigen Gewerbs- 
zweig, zu welchem er am meisten innern und äussern 
Beruf hat, mit möglichstem Eifer betreibe, daß jeder 
durch seine Betriebsamkeit die Gesammtmasse unserer 
Erzeugnisse möglichst zu vermehren strebe, und für 
Alle den Gütergenuß möglichst fördere und erleichtere. 
Aber dem strebt jenes neidische Wesen durchaus ent- 
gegen. Sind einzelne Völker und Staaten, welche 
sich von einem solchen neidischen Systeme berücken lie- 
ßen, dabei wohlhabend und reich geworden, so be
weist dieses nicht die Güte des Systems; auch keines- 
weges, daß solches auch anderwärts Nachahmung ver
diene^); sondern es beweist weiter nichts, als die

*) Am wenigsten möchte wohl darin, daß die meisten euro
päischen Regierungen sich zu dem, staatSwirthschaftlich be
trachtet, immer verwerflichen Prohibitivsystem bekennen, 
ein ausreichender Grund zur Nachahmung für diejenigen 
Regierungen liegen, welche ihre Völker bis hieher durch 
Einfuhrverbote in ihrer Belriebsamkeir noch nicht beschrankt 
haben. Die Gründe, welche lU- l i»clu8ii,. I?rgn-

1'om. II. S.44Y. folg, hieraus für die von ihm em
pfohlenen Prohibitionen entnimmt, halten offenbar die Kri
tik nicht auS. Nur das verdient Nachahmung, was gut 
und nützlich ist, nicht aber daß, was fehlerhaft und schädlich 
ist. SS ist offenbar eine äusserst schiefe Ansicht, wenn 
eüsptai (S.452.) meint, durch den Handelsverkehr um 
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vorzüglich glücklichen Verhältnisse jener Völker, welche 
selbst solche Anomalien ohne sichtbare Nachtheile zu- 
ließen. Doch was widernatürlich ist, bleibt immer 
Anomalie, und darum auch nie ganz ohne nachthei- 
lige Folgen. Englands und Frankreichs Bei
spiel, welche sich jenem anomalischen Systeme am mei
sten hingegeben habend), mag wohl auf keinen Fall

ter den Völkern, und dadurch, daß da- Eine dem Andern 
hn Tausche abnimmt, wa- eS sich nicht eben so gut, und 
eben so billig bereiten kann, werde *eS dem Andern zins
bar. Durch Kaufen und Verkaufen seines Bedarfs und 
seines Ueberflusses hat sich noch kein Volk dem Andern 
zinsbar gemacht.

*) Was England betrifft vergl. man hierüber Smith a. a. O. 
Bd.m. S.zy. folg., und Wiederhold Handbuch der 
Literatur und Geschichte der indirekten Steuern rc. S. 262. 
folg. Unter den Artikeln, deren Einfuhr man' entweder 
gar nicht, oder nur gegen sehr hohe Abgaben erlaubt, fin
den sich nicht blos Fabrikate, bestimmt für das höhere 
Wohlleben, worauf mau anderwärts gewöhnlich die Ein
fuhrverbote zu beschränken pflegt, sondern selbst solche, 
welche als Materialien zu weiterer Verarbeitung, oder als 
Werkzeuge zu technischem oder wissenschaftlichem Gebrauch 
dienen. Selbst die Einfuhr der, für die englischen Wol- 
lenmanufakturiften so nöthigen, rohen Wolle hat man, 
vom r. Okt. i8iy an, mit sechs Penny vom Pfunde 
belegt, statt daß sie früherhin nur mit Einem Penny 
belegt war; und auch auf die gemeinsten Lebensmittel, 
aufSchlachtvieh, Salzfleisch, und, wenn die Getraide- 
preiseunter den in dem neuesten Korngesetze v, 20. Märzi8i5 
angenommenen Normalpreise stehen, Getraide, ist da- 
Verbot ausgedehnt — Nicht so ausgedehnt wie in Eng
land, sind die Einfuhrverbote in Frankreich; indeß der 
französische Zolltarif erhält doch eine Menge Artikel, die 
nicht blos nur Bedürfnisse des Wohllebens sind. Wenn 
dkaptsl a. a. O. Tom. II. S. 448. behauptet, die fran
zösischen Fabriken und Manufakturen hätten ihre dermalige
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indem Staaten und ihren Regierungen als Muster 
empfohlen werden. Was Englands und Frankreichs 
natürliche, jedem Zweige der menschlichen Belieb am, 
keit so äusserst günstige, Lage gestattet, dieses mag 
andern Ländern wohl nur äusserst selten gestaltet seyn. 
Den widernatürlichen Gang, welchen um jener Be
günstigungen willen, der Gewerbsfleiß des Volks, vor
züglich in England, ohne bedeutenden Nachtheil ja 
vielmehr mit unverkennbarem Vortheil für den allge, 
meinen Wohlstand nehmen konnte, kann er ohne sehr 
bedeutende Nachtheile wohl nirgends nehmen. Wo
hin solche Widernatürltchkeiten über kurz oder lang im
mer führen, zeigt der Verfall unserer noch gegen das 
Ende des Mittelalters so blühenden deutschen Hanse, 
das Schicksal Portugals und Spaniens seit der Entde
ckung von Amerika und des Weges nach Ostindien, und

Blüthe hauptsächlich dem von der Regierung angenomme
nen Prohibitivsysteme zu verdanken, so möchte sich dagegen 
wohl mancherlei erinnern lassen. Haben sich seit der Re
volution die Fabriken und Manufakturen in Frankreich 
wirklich gehoben, so verdanken sie dieies zuverlässig bei 
weitem mehr der durch Aufhebung der Zünfte bergestellren 
Freiheit im Gewerbswesen, der Vertbeilung des Grundes 
und Bodens unter mehrere kleine Wirthe und der da
durch gestiegenen Bevölkerung und inländischen Komsum- 
tivn, als dem Einfuhrverbote, auf das CKsprsI so Hoden 
Werth legt. Ganz fest begründet mag jedoch ihre Blüthe 
bei manchen GewerbSzweigen noch immer nicht seyn, weil 
sie noch immer die fremde Konkurrenz noch so sehr fürch
ten, und weil trotz de- Einfuhrverbots manche Unterneh
mungen, worin man es den Engländern gleich thun wollte ha
ben wieder aufgehoben werden müssen, « a. O.
S.45Y- Ob in Spanien, wo man gleichfalls seit dem 
1. Januar 1821 die Einfuhr fremder Manufaktur- und 
Fabrikwaaren verboten hat, der Manufakturen und Fabri- 
kenfleiß mehr gedeihen wird, als bis jetzo, ist zu erwarten, 
nach Allem aber sehr zweifelhaft.
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selbst die neuesten Ereignisse in England deuten darauf 
hin, daß bei allen Vortheilen, welche Englands Lage 
seinem Gewerbswesen in jeder Beziehung gewährt, 
dennoch das bisherige System sich schwerlich in der Folge 
in seiner bisherigen Ausdehnung und Stärke werde 
aufrecht erhalten lassen. Bei aller Vorliebe für ihr 
angenommenes System verkennen selbst denkende Brillen 
nicht, daß bei dem Grade von Wohlstand, den England 
dermalen errungen hat, der Fortbestand dieses Sy
stems und des daraus hervorgegangenen Wohlstandes 
doch immer sehr prekär sey^), und ob die widernatür
liche Weise, durch welche man in England mittelst der 
neuesten Kornbill vom 20. März i8i5 den bisher zu 
sehr vernachlässigten Ackerbau zu heben gedenkt, diesen 
so heben werde, wie man es hofft und wünscht, ist 
noch eine sehr große Fraget).

*) Man vergl. z. B. Torrene on tlie inlluence ok 
tlie exlernsl vorn-dralle upon tlie proäuctio» snä ciisdriliu- 
tion ok national wealtli ete., im Auszuge im Herme-, 
St. tV. v. d. 2- 1326 S. 17Y— 184.; trsüe es-
sentisl to te vv^elksre ok 6reat - Lritsin eto. (I,onclon 
1819, 8.), nach dem LäinburZli kewieiv, recens. im Her
mes St. II. v. d. §. 1820, S.320. folg, und Colqu- 
houn über den Wohlstand, die Macht und die Hilfsquellen 
des brittischen Reichs in jedem Theile der Welt, Ostindien 
mit eingeschlossen. Aus dem Englischen übersetzt von Zoh. 
Christ. Firk (Nürnberg 1814 4.) S.4. folg. UebrigenS 
vergl. man Smith a. a. O. Bd.IIl. S.zy. folg.

M. s. desfalls die später (H.110.) folgenden Betrachtungen. 
Schon jetzt berechnet Colquhoun a. a. O. S.iiy. die 
Zahl der Armen, Landstreicher rc. auf 1,828,170 Köpfe, 
also auf ungefähr ein Neun theil der ganzen Bevölke
rung; wird diese nicht unaufhaltsam zunehmen müssen, 
wenn man die Getraidepreise gesetzlich so hoch hält, wie sie 
die Kornbill bestimmt hat?
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Haben aber dermalen England und Frank
reich durch die Ausbildung, welche dort das Fabriken- 
und Manufaklurenwesen sich im Laufe der Zeit errungen 
hat, sich ein Uebergetvicht in diesem Zweige der Betrieb
samkeit über andere Völker erworben, liefern sie manche 
Artikel des Fabriken- und Manufaklurenfletßes zu billi, 
gern Preisen, als solche der von der Natur seiner Lage 
minder begünstigte Fabrikant und Manufakturist anderer 
s ander liefern kann^'), so erfordert es dre staatswirch- 
schaftliche Klugheit, und das Wohl Aller, den engli
schen und französischen Manufakturenwaaren überall den 
freien Zugang zu verstatten, und alle Völker an den 
Vorzügen und Vortheilen des britlischen und französi
schen Gewerbsfleisses Theil nehmen zu lassen, statt ihnen 
den Zugang zu versagen, oder zu erschweren. Das 
Prohibitivsystem, das man überall so laut bei uns pre, 
diget, und dessen Annahme man unsern Regierungen 
so sehr zu empfehlen sucht, verräth wirklich die un
richtigsten staatswirthschaftlichen Ansichten. Nickt da
durch können wir wohlhabender und reicher werden, 
daß wir uns des Gebrauchs von Waaren enthalten, 
die wir billigern Preises als sie uns unsere Fabri
kanten und Manufakturisten zu liefern vermögen, aus 
England und Frankreich herbeijiehen, sondern nur da

durch

Sehr interessante Notizen, zwar nickt über den neuesten, 
aber doch über den neuern Zustand de- englischen Ma
nufakturen- und FabrikemvesenS s. man in Nemnich- 
neuester Reise durch England, Schottland und Irland, 
hauptsächlich in Bezug auf Produkte, Fabriken und Hand
lung. Tübingen 1807, 8. und waS den neuesten Zustand 
betrifft bei 6o1qrlkonn a. a. O. S.yo—102. und 112.; 
desgleichen in Ansehung Frankreich- im Kapport ciu 
^nr^ ventral sur les proänits 6e l'inüustrie travyaise, pre- 
»entv ä 8. H. 1e 6omte Deeares ete.; Kecli^e par Itl. K. 
6o8tsr (« karis 1619, 8.) S. 405. folg.



145

durch, baß wir diejenigen Gewerbszweige, wel^e wir 
nach unseren dermaligen natürlichen Verhältnissen am 
glücklichsten und vortheilhaftesten betreiben können, mit 
möglichstem Fleiße, möglichster Geschicklichkeit, und 
möglichster Lebendigkeit zu treiben suchen-»)« Db wir

*) Einen äusserst interessanten Beleg für diese Behauptung 
s. m. bei TorrenS a. a. O. im Au-zuge in Herme- 
Et. IV. v. d. I. 1820 S. r6t — 242. — Wenn — beißt 
e- hier (S. 2Z6.) — in Amerika, wo blos Ländereien 
von der ersten Qualität bebauet werden, hundert Ar
beiter die nöthigen Nahrungsmittel für drei hundert 
und fünfzig fördern, während, wegen Mangel an voll
kommener Arbeit und Maschinen, zwei hundert Ar
beiter nöthig sind, um hinlängliche- Tuch für drei hun
dert und funfrig zu fabriciren, so wird der Kapital- 
gewinnst sechzehen Procent seyn, weil ein Kapital, das 
aus Nahrung und Kleidung für drei hundert besteht, Nah
rung und Kleidung für drei hundert und fünfzig 
gibt. Wenn in England dagegen zwei hundert Ar
beiter dazu gehören, um für drei hundert und fünf
zig Nahrung zu schaffen, und hundert um für drei 
hundert und fünfzig Tu» zu bereiten, so gibt das 
Kapital in England gleichfalls sechzehen Procent. Nun 
nehme man aber an, es herrsche uneingeschränkter Handel 
zwischen England und Amerika, und der amerikanische Tuch
manufakturist giebt nun seine Tuchfabrik auf, und bauet 
statt dessen Brodkorn, so werden seine zwei hundert 
Manufaktunsten durch den Feldbau für siebenhundert 
Nahrungsmittel erzeugen; der englische ziehe aber sein Ka
pital gleichfalls von dem schleckten Lande weg, wo zwei 
hundert Arbeiter nur für drei hundert und fünfzig 
das nöthige Korn schaffen konnten und verwende sie auf 
eine Tuckmanufaktur, wo sie für siebenhundert Mann 
genug Tuch verfertigen. Durch eine solche Vertheilung 
der Arbeit wird jede Nation statt sechzehen Procent, 
fünf und siebenzig Procent gewinnen; denn Fracht- 
und Assekuranzkolten bei Seite, würde das angewandte Ka
pital gerade dasselbe in. beiden Ländern bleiben, nämlich
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Labei mehr oder minder Hoffnung haben, den Reich, 
thum des Engländers und Franzosen zu erreichen, auf 
den wir neidisch Hinblicken, das eine und das andere 
kann hier nichts entscheiden. Damit, daß wir den 
Dritten oder Franzosen durch unsere Prohibitionen den 
Absatz jener Erzeugnisse bei uns erschweren, und ihm 
dadurch den Gewinn entziehen, den er bisher aus dem 
Verkehr mit uns zog, und daß wir jenen auf diese 
Weise vielleicht ärmer machen, damit wird unser Wohl
stand wahrlich nicht gefördert. Statt unsern Wohlstand 
zu fördern, muß die Abnahme des Seinigen vielmehr 
noch nachtheiltg auf den unsrigen wirken. Auf jeden 
Fall besteuern wir unsere Konsumenten ohne allen 
Nutzen; wir gewinnen nicht, was der Dritte und 
Franzose durch unser Verbot verliert^). Daß unsere 
Handelsbilanz, wie man gewöhnlich meint, ungünstig 
werden werde; daß der Dritte und Franzose durch die 
Einfuhr seiner Waaren unser baares Geld aus dem Lan
de' ziehe, — dieses ist wirklich die eitelste unverstän, 
digste Furcht, der sich unsere Fabrikanten, Manufaktu- 
risten und Kaufleute hingeben. Wollte der Eine und

Nahrung und Kleidung für drei hundert Engländer 
und für drei hundert Amerikaner. Aber das Pro
dukt dieses Kapitals würde von Nahrung und Kleidung 
für siebenhundert bis zu der Summe von Nahrung 
und Kleidung für tausend und funfrig gewachsen 
seyn; und dieses würde, wenn nun beide Arten von Waa
ren gegeneinander nach ihrem Kostenpreise auSgetauscht 
würden, dem Engländer sowohl als dem Amerikaner den 
gedachten Mehrgewinn verschaffen. - Auch vergl. man 
noch kiearäo on tlie principles ok poliücsl eeonom^ 
snä tsxktion ete. ?om. I. S. 205. folg, der französischen 
Uebersetzung von 6onst«neio (ksris, 1819 II I'om. 8).

Einen sehr überzeugenden Beweis für diese Vebauptung s. m. 
bei von Jakob über Rußlands Papiergeld rc., S.117. 
in der Note 24.
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Andere mit uns nur gegen baares Geld handeln, er 
verstünde seinen Vortheil am wenigsten. Dieß Bedürf
niß für seinen Verkehr liefert ihm bei weitem leichter 
das gold- und silberreiche Mexiko, Peru und Brasilien, 
und Spanien und Portugal, als der Verkehr mit 
Deutschland. Will der Dritte seinen Ueberfluß an Fa, 
brik- und Manufakturwaaren bei uns absetzen, so muß 
er nothwendig einen gleichmäßigen Theil unseres zum 
auswärtigen Absatz bestimmten Ueberflusses an unsren 
Erzeugnissen entgegen nehmen, und die Regierungen 
müssen, wie die Licenzengeschichte unter Buonaparte 
zeigt, diesem nachsehen, sie mögen wollen, oder nt i l-'-). 
Und gerade dieses ist es, was unsere Betriebsamkeit in 
den ihr natürlichen Erzeugnissen ihren regelmäßigen

Daß man in England die Nothwendigkeit einer Reform 
und Milderung des bisher befolgten Prod'bitivsystems selbst 
fühlt, zeigt die bei Gelegenheit der Verhandtungen ücer 
die MaaSregeln gegen die Prohibitionen der spanischen 
Regierung im Unterbaute vom Lord Castlereagv am 
11. Februar 1318 gemach e Aeusserung. „Man müsse ge
gen Spanien einige Nachsicht fühlen, wenn man bebenke, 
daß England eine lange Reibe von Jahren hindurch die- 
selbigen irrigen Grundsätze geprediget, befolgt, und reich
lich die Früchte einer solchen bittern Politik geerndret habe. 
S« sey nur zu wahr, daß England in seinen Handelever- 
hältnissen mit fremden Völkern, durch leinen eigenen P-o- 
hibiliokodex in große Verlegenheiten gekommen sey. Aber 
die Minister Se. Majestät hätten in dieser Hinsicht die 
ernsthaftesten Vorstellungen gemacht, und nichts solle un
versucht gelassen werden, um die auswärtigen Volker zu 
überzeugen, daß der freieste und uneingeschränkteste Han- 
delsverkehr das sicherste Mittel zu ge.cnse-ugem Gewinne 
sey;" — und ein anderes Parlamentsglied Lyttleton 
bezeugte sein Vergnügen über die gesunden und erleuchte
ten Ansichten des edlen LordS, und begrüßte ihre Verkün
digung, als einen sehr günstigen Vorboten für Englands 
Handelsinteresse.

K r
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Fortgang sichert, und mehr sichert, als alle noch so 
streng und umsichtig angelegte und gehandhabte Prohi- 
bitivsysteme es je vermögen werden. Nur damit können 
diese enden, daß aller Handel unter den Völkern auf- 
hört, und daß für alle die Vortheile verloren gehen, 
welche der Verkehr den Verkehrenden immer gewahrt'").

Bei dieser Lage der Dinge wird wohl jeder den
kende Leser mit mir darüber einverstanden seyn, daß 
eS für unser deutsches Vaterland gewiß sehr verderblich 
seyn würde, wenn unsere deutschen Regierungen suchen 
sollten, das Prohibitivsystem zu retorquiren und zu ge- 
neralisiren, zu dem sich leider bereits einige bekennen. 
Möge sie das Geschrei unserer Manufakturisten, Fabri
kanten und Kaufleute nicht bestimmen, ein verderbliches 
Beispiel anderer nachzuahmen; seien die Prohibitionen 
auch nur gegen England und Frankreich gerichtet. 
Nicht ein Repressaliensystem, wie es unsere Fabrikan, 
ten, Manufakturisten, und Kaufleute wünschen^), son-

1-orshu'on lit les tsriks äe8 6ousne8 äes äiüerente8 ngnong — 
sagt 6o8tSL ^88si 8ur 1'Lämini8iration sie 1'gAriculture, 
<lu eommerce etc. S. 213. — et voit, eomlrien 68t 
lovgue I'enumeration äes msrelianäises, ^n'il8 prokident, 
on e8t tente eroire, ^u il8 ont etö clictes psr une krmo 
persussion, c^u'uv peuple peut toujour8 ven<sre'8LN8 scüe- 

?our reevnnoitre c^ue cette opinion e8t une errour, 
!1 8u6it äo relleeliir, ^ue 8i 1e8 avantgAe8 cominereiaux 
etoient tous en taveur ä'un 1» ruino äe ceux sveo 
Ie8^uel8 il aursit rl«8 relation8 cl'slkAires serait Verlaine z 
ee äelruirersit psr snite I«8 eleinens cln commerce 
entre eux.

*^) Man vergl. die Vorstellung des deutschen Gewerbs- und 
HandelSvereinS an den letzten Kongreß zu Wien, vom 
30. Januar 1820 im Allg. Anzeiger der Deutschen, 1820 
Nro.iy und 80., und Franz Miller über die Ver
handlungen zu Darmstadt und die Aufstellung eines meh
reren deutschen Standen gemeinsamen Handel-bunde- (ohne 
Druckort, 1821 q).
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dern nur möglichste Aufrechthaltung des freien Verkehrs 
im Innern unsers lieben Vaterlandes scheint mir der 
Punkt zu seyn, auf welchen zunächst die Aufmerksamkeit 
unserer Regierungen gerichtet seyn kann'-)» Ist die
ser Punkt erreicht, so wird uns der Zutritt des Dritten 
und Franzosen wohl wenig beeinträchtigen. Das zu 
retorquiren, was Jener sich gegen uns erlaubt, ist dann 
zuverlässig nicht nöthig. Solche Fabrik - und Manufak- 
turenunternehmungen, welche unserer natürlichen Lage 
zusagen, kann Jener durch seine Konkurrenz auf keinem 
Fall bei uns vernichten. Gehen aber solche Fabriken 
und Manufakturen bei uns zu Grunde, welche unseren 
natürlichen Gewerbsverhältnissen nicht zusagen, — de
ren das Duonapartische Kontinentalsystem, und die 
überall herrschende Verschwendung während der Dauer 
der langwierigen Kriegszeit von 1792 bis i8i5, frei
lich überall manche hervorgerufen haben mag, — so 
ist dieses für unsern Wohlstand wirklich kein Nach
theil, sondern baarer Gewinn. Selbst ohne die Kon
kurrenz des Dritten und Franzosen können Unternehmungen 
der Arr denn doch auf die Dauer nicht bestehen, und daß 
das zu Grunde gehe, was auf die Dauer nicht bestehen 
kann, dieses ist zuverlässig unserem Wohlstände bei 
weitem mehr zuträglich, als die kränkelnde Fortvege
tation solcher Unternehmungen. Nicht das kann unser 
Wunsch und unser Streben seyn, einen oder dem an
dern dermalen durch mancherlei zusammenwirkende Ur
sachen in Verlegenheit gerathenen Fabrikunternehmer 
oder Arbeiter, der sich und seine Kapitale vielleicht

*) Ueber die Hindernisse, welche der Herstellung «ine- völlig 
freien Verkehr- im Innern von Deutschland zur Zeit noch 
entgegen stehen, und über die Momente, welche bei dem 
Streben, einen solchen freien Verkehr herzustellen, zu er
fassen seyn mögen, vergl. man Sartorius über die Ge
fahren, welche Deutschland bedrohen, und die Mittel, ihnen 
mit Glück zu begegnen, S. 234 —252. 



150

jenen widernatürlichen Unternehmungen hingab, Ver
dienst und Brod zu erhalten; sondern nur darauf 
können unsere Strebungen gerichtet seyn. Allen eine 
feste und dauernde Existenz und einen natürlich be- 
gründeten und darum bleibenden Wohlstand zn sichern, 
wie er sich nur von Unternehmungen erwarten läßt, 
welche uns natürlich sind und den uns zu Gebote 
stehenden Bedingungen unserer Betriebsamkeit wahr
haft zusagen. Blos dieses — und selbst die verstän
digern unter unsern deutschen Fabrikanten--0 bekennen 
sich zu dieser Meinung — scheint mir der richtige 
und sichere Weg zu seyn, auf den wir mit Erfolg 
das Proh.bitivsystem bekämpfen können, das unsere 
Nachbaren gegen uns angenommen haben; einen andern 
Weg gibt es nicht. Nicht dadurch werden wir wohl
habend und reich werden, daß wir die Verirrungen 
Anderer nachmachen, sondern nur dadurch, daß wir 
uns vor jenen Verirrungen möglichst zu bewahren su
chen. Dieses, und nur dieses, erhält am sichersten 
unser Geld im Lande, gewährt uns den regelmäßigen 
Fortgang unserer Betriebsamkeit, und mit ihm einen 
sicheren und dauernden Wohlstand

-- 99-
Wären überhaupt unsere Regierungen weniger dar

auf ersessen, Manufakturen und Fabriken überall zu

*) Man vergl. den Aufsatz von AderS, einem der angesehen
sten Elberfelder Baumwollenfabrikanten, in Benzen- 
berg über Handel und Gewerbe, Steuern und Zolle rc. 
S.3Z. folg.

**) Ausführlich ist dieser Gegenstand behandelt in der Schrift: 
Ueber da- RetorsionS-Prinzip als Grundlage 
eine- deutschen Handelssystems. Geschrieben im 
Februar 1820; Leipzig 1820 8.; im AuSzuge mitgetheilt 
im Hermes, St.H. f. d. I. 1820 S. 376 — 388. 
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gründen, ohne Rücksicht, ob solchen Unternehmungen 
die natürliche Lage des Landes und des Volkes zusagen 
mag, oder nicht, — zuverlässig, sie und die Völker 
würden sich sehr bedeutende Summen erspart haben, 
welche solche eitle Versuche bisher verschlungen haben 
durch die mancherlei Vorschüsse und Prämien, 
welche manche Regierungen einzelnen von ihnen begün
stigten Fabrikunternehmern zugewendet haben, um da 
durch für ihr Land diese ober jene Gewerbszweige zu 
gewinnen, — dadurch ist die Betriebsamkeit und der 
-Wohlstand eines Landes noch nirgends einiger Massen 
bleibend gefördert worden. Darin, daß unsere Ge- 
werbsunternehmer ihre Arbeit und ihre Kapitale die
sem oder jenem Gewerbe, das die Regierung bei uns 
empor gebracht wissen will, nicht von selbst widmen, 
liegt wohl der Hauptbeweis, daß sie zu dessen Betriebe 
entweder noch nicht recht reif sind, oder daß überhaupt 
die natürlichen Verhältnisse ihres Gewerbswesens und 
unseres Landes jenem Gewerbebetrieb entweder gar 
nicht, oder doch wenigstens zur Zeit noch nicht zu, 
sagen. Fehlt es an diesen Bedingungen nicht, und 
wird dennoch irgend ein Gewerbszweig, der in einem 
Lande gedeihen könnte, hier nicht betrieben, so bedarf 
es weiter nichts, als daß die Regierung das Volk 
über seine Nützlichkeit zu belehren und aufzuklären 
suche. Ist dieses durch diese Belehrung und Aufklä
rung dahin gebracht, daß es jene Nützlichkeit aner- 
kennt, so führt der menschliche Eigennutz schon einen 
Jeden, der sich dazu berufen fühlt, und die dazu 
nöthigen Fähigkeiten und Kräfte hat, von selbst auf 
die gewünschten Gewerbe hin. Es bedarf dazu we
der Vorschüsse, noch Prämien, noch sonst eines 
Reizmittels.

Zwar wirken solche Unterstützungen, wie Vor
schüsse und Prämien sind, für den Konsumenten bei wei
tem nicht so fühlbar drückend, wie die eben beleuch
tete Einfuhrverbote. Der Konsument ist hier nicht 
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der Gefahr ausgesetzt/ schlechtere Waare vom Inlän
der zu erhalten, als die ist, welche ihm der Aus
länder liefert. Er hat auch nicht gerade eine Erhö
hung des Preises der Waare!: zu fürchten, welche 
der unterstützte inländische Gewerbsmann ihm zugleich 
mit dem Ausländer von nun an liefert; er kann sogar 
mitunter hoffen, daß die Preise durch die Prämien 
etwas herunter gehen werden. Aber immer drückt 
ihn doch die Last der Abgaben, welche die Regierung 
von ihm erheben muß, um dem inländischen Gewerbs- 
Unternehmer die Unterstützung oder Prämie reichen zu 
können; und so gering auch im Ganzen diese Abgabe 
für den Einzelnen in manchen Fällen zu seyn scheinen 
mag, immer bleibt sie ihm doch eine Last, die ihm 
die Regierung hätte ersparen können, hätte sie in 
den Gang der Volksbetriebsamkeit auf diese Weise nicht 
eingegriffen. —

Ueberdieß leidet aber auch das Ganze nicht blos 
nur durch diese Abgabe positiven Schaden; auch noch 
ein negativer Schade für Alle erwächst dadurch 
aus einem solchen Unterstützungssysteme, daß es die 
Betriebsamkeit von angemessenen und einträglicheren 
Gewerbszweigen ableitet; daß es Leute, welche» bisher 
ein dem Ganzen zusagendes Gewerbe betrieben, auf 
einen dem allgemeinen Wohlstand minder zuträglichen 
Gewerbszweig hinführt, und dadurch das allgemeine 
Einkommen, welches die gesammte Volksmasse aus 
ihrer Betriebsamkeit hätte« ziehen können, vermindert. 
Hatte sich bis hieher jeder gleich gut genährt, und 
in die Gesammimasse eingeworfen, was er nach seinen 
Kräften einwerfen konnte, so muß von jetzt an der 
auf naturgemäßen Wege arbeitende Gewerbsmann den 
minder naturgemäß arbeitenden mit ernähren helfen, 
und wird zugleich mit diesem auch selbst zurückgehalten; 
und geht die Prämie etwa auf Erzeugung von Arti
keln für den auswärtigen Verkehr und die Ausfuhr, 
so gewinnt dadurch eigentlich nur der Fremde, dem 
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unsere Gewerbsleute seine von uns bezogene Waare 
jetzo billiger liefern, als vorher. — Mit einem 
Worte, die Produktion erreicht die Höhe und Ein
träglichkeit nicht, welche sie unter andern Verhält
nissen wohl hätte erhalten können; und keine Frage 
isi es wohl, daß dieser letzte Umstand oft für Alle 
noch bei weitem drückender seyn kann, als die Ab
gabe, welche sie zum Behuf der Unterstützung und 
Prämien zahlen müssen

*) So würde es für ein Land, das die Natur zum Ackerbau 
bestimmt hat, und das sich bei dessen möglichst regen Be
trieb bisher wohl befand, zuverlässig äusserst verderblich 
seyn, wenn seine Regierung hier durch Vorschüsse und 
Prämien Fabriken hernorrufen wollte, deren Ertrag dem 
des Ackerbaues nicht gleich kommt. Der Betrag der zu zah
lenden Vorschüsse und Prämien würde offenbar bei weitem 
unter dem Verlust stehen, den da» Land durch den jetzt 
eintretenden schwächern Betrieb der Ackerwirthschaft erlei 
den würde. — Einen Beleg zu dieser Behauptung s. m. 
bei Krug Betrachtungen über den Nat.Reichth. de- preus
sischen Staats Bd II. S.675., in dem wa- dort über Ost
friesland gesagt ist. — Selbst dann, wenn die Prä
mie dem Ackerbau gereicht wird, wo sie am mindesten 
schädlich zu seyn scheint, ist sie in sofern schädlich, daß sie 
leicht zu einem Ackerbausysteme hinführen kann, daS uns 
keinen Nutzen gewährt. So nachtheilig es ist, unsere 
Ackerbauern zu Fabrikanten und Manufakturisten zu ma
chen, wenn der Ackerbau mehr erträgt, als die Fabriken 
und Manufakturen, eben so nachtheilig ist et Manufaktu
risten und Fabrikanten, welche ihr Brod durch den Absatz 
ihrer Waaren inS Ausland zu billigern Preisen von daher 
ziehen können, als sie es im Lande selbst kaum können, 
durch Prämien auf die Kultur öder Stellen hinzuleiten, 
während unser Bedarf schon gedeckt ist, und wir unsere 
Arbeiter auf Manufakturen verwenden können. Wa- ki 
csr^o a. a. O. ?OIN. n. S. 168— 178. in dieser Be
ziehung über die Unschädlichkeit der Prämien sagt, er-
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Selbst dann können meiner Ansicht nach Vorschüsse 
und Prämien an einzelne Gewerbsunternehmer nicht 
ohne Nachtheil des Ganzen gezahlt werden, wenn sie 
nicht als bleibende Unterstützungen, sondern nur in der 
Absicht gereicht werden, um einen Zweig des Gewerbs- 
fleißes in den Gang zu bringen, dessen Betrieb vielleicht 
anfangs Schaden erwarten läßt, in die Zukunft aber be« 
deutende Vortheile versprichtIst diese Aussicht für

schöpft die Sache bei weitem nicht. Sein ganze- Raison- 
nement zeigt, daß ihm der Einfluß einer ganz naturge
mäßen Produktion und Betriebsamkeit, bei freiem Ver
kehr, nicht ganz klar ist. Selbst die Prämie auf Produk
tion eine- blo- für die inländische Konsumtion bestimmten 
Artikel- wirkt immer nachtheilig, weil sie den naturge
mäßen Gang unserer Betriebsamkeit! stört. Nicht von der 
Rente der Kapitale an sich hangt der Wohlstand ab, son
dern von der durch ihre Anlegung gewonnenen mehreren 
oder mindern Gütermasse, und ihrem Werthe. Ein Sy
stem, da- einem Volke vielleicht Ueberfluß an Korn schafft, 
während e- halb nackt gehen muß, kann ohnmöglich den Wohl- 
stand befördern. Mehrere- hierüber s- m. unten (tz. 110.) 
bei der Lehre vom Getraidehandel.

*) Wenn 8s^ ä'econ. polit. lom. I. S. 225. der
2. Au-g. aus diesem Grunde die Prämie von 2000 Fran
ken billigt, welche Colbert jedem Seidenweber für jeden 
neu in Gang gesetzten Webestuhl zahlen ließ, so hat er 
wohl Unrecht. Alle Prämien Colberts würden die Sei
denweberei in Frankreich nicht empor gebracht haben, 
wäre da- südliche Frankreich dem Seidenbau nicht so gün
stig, dieser nicht schon seit Ludwig XI. und Heinrich IV. 
dort im Gange, und Frankreich überhaupt zu Colbert- 
Zeiten zu ienem GewerbSzweize nicht reif gewesen. In 
Preussen haben alle Unterstützungen, welche Fried
rich II. den Seidenwebern spendete, sie doch nicht vor 
der Verarmung schützen können, und auch in England 
will e-, trotz aller Unterstützungen der Regierung, damit 
dennoch nicht vorwärts.
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die durch die Vorschüsse und Prämien in den Gang zu 
setzende Gewerbszweige wirklich gegründet, und beruht 
solche auf richtigen Voraussetzungen, so bedarf es zuver
lässig der Vorschüsse und Prämien nicht, um das Pub- 
likum zu ihrem Betriebe hinzuleiten. Ab'er gerade das, 
daß sich niemand an solche Gewerbe wagen mag, und 
daß ein Gewerbsmann vielleicht unter Vorspiegelung 
des künftigen Nutzens seiner Unternehmung für das all
gemeine Beste von der Regierung solche Unterstützungen 
verlangt, zeigt die Mißlichkeit seines Unternehmens. 
Ware die Volksmeinung, die hier immer am sichersten 
und richtigsten entscheidet, dafür, er würde, wenn er 
sonst ein redlicher und geschickter Mann ist, die nöthi
gen Fonds durch Privatvorschüsse wohl ohne Schwierig
keit aufzubringen vermögen.

Auf jeden Fall ist selbst die Beurtheilung der Nütz
lichkeit und Einträglichkeit des Gewerbes, das jemand 
durch öffentliche Vorschüsse und Prämien treibt, immer 
eine sehr mißliche Sache für die Regierung. Zeigt die 
so begonnene und betriebene Unternehmung für den Un
ternehmer einigen Gewinn, so liegt der Grund davon 
bei einer genauern Analyse der Dinge oft nur in dem 
Bezug jener Unterstützung. Der vermeintliche Wohl
stand des Unternehmers beruht sehr oft nur auf dieser. 
Zieht die Regierung ihre Hand zurück; oder schränkt sie 
ihre Freigebigkeit auch nur etwas ein; so kommen sehr 
oft die bisher durch Hülfe ihrer Unterstützung, dem 
äußern Anschein nach, sehr blühend betriebenen Ge
werbe plötzlich ins Stocken, oder gar in Verfall; — 
und verschwunden ist auf einmal der Glanz und der Ge
winn solcher Unternehmungen. Selbst die Unternehmer 
geben oft, trotz der erhaltenen Prämie, die Unterneh
mung auf, weil sie solche, selbst mit der Prämie, nicht 
einträglich genug finden^).

So reiste Arthur Äsung oft vergeben» zu englischen 
Landwirthen, um da» zu sehen, wofür sie vor einiger
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Nur zwei Fälle gibt es, wo sich Prämien und 
Vorschüsse zum Betrieb gewisser Gewerbe einiger Mas
sen vertheidigen lassen mögen. Der eine ist, wenn 
die Regierung an einzelne Gewerbsleute, welche auf 
gewisse nützliche Erfindungen besondern Fleiß und Auf
wand verwendet haben, dafür eine gewisse Summe 
als Belohnung zahlt. Der andere aber ist dann 
vorhanden, wenn ein schon bestehendes, und für 
nützlich anerkanntes, Gewerbe, dessen Fortdauer die 
Regierung aus hinreichenden Gründen wünschen muß, 
vielleicht durch Nachtheilige äussere Umstände plötzlich 
ins Stocken geräth, und ohne die Unterstützung von 
seinen Unternehmern würde aufgegeben werden müssen, 
dessen Fortbestand aber sich von der gewährten Unter
stützung mit Wahrscheinlichkeit erwarten läßt. Indeß 
beide Fälle gehören eigentlich gar nicht einmal unter 
diejenige Kategorie von Prämien und Vorschüssen, von 
welcher es sich hier handelt; und auf keinen Fall kön, 
nen sie jemals eine für Prämien und Vorschüsse über
haupt günstige Regel bilden. Die Prämie, welche die 
Regierung dem Erfinder eines neuen Gewerbszweiges, 
oder eines zur Vervollkommnung eines schon bestehen
den Gewerbes nützlichen Werkzeuges oder sonstigen Be, 
dürfntsses, zahlt, ist nicht sowohl eine Unterstützung, 
welche sie ihm bei dem Betriebe seines Gewerbes 
reicht, um ihn in den Stand zu setzen, solches fort
während treiben zu können, sondern sie ist nur ein 
Reizmittel, um die Erfindungskraft zu spornen, und

Zeit Prämien erhalten hatten. Oft fand er nicht- mehr, 
und hörte nur die Antwort: sie hätten um der Prämie wil
len den Versuch gemacht, aber ihre Rechnung nicht dabei 
gefunden. Auch in Preussen sind mehrere von der Re
gierung auf alle Weise unterstützte Fabriken wieder ein
gegangen, weil die Unternehmer selbst bei der Unterstützung 
dennoch dabei nicht bestehen konnten. Krug a. a. O. S.by8. 
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die Betriebsamkeit vor dem so schädlichen Schlendrian 
und Stillstände zu bewahren. Und keine Frage ist es 
wohl, daß die Regierung von solchen/ eigentlich mehr 
auf die Weckung und Belebung der geistigen Thätig
keit des Gewerbs fleißigen Volks, als auf seine wirth- 
schaftliche Gewerbsamkeit wirkenden Förderungsmitteln 
Gebrauch machen könne. Sie bezahlt hier eigentlich 
nur den wirklichen Gewinn, den sie aus der Erfin
dung zieht; die dadurch vermehrte Einträglichkeit des 
Gewerbswesens; nicht aber den blosen nackten Be
trieb der Gewerbe selbst; und die Abgabe, welche sie 
zum Behuf jener Belohnung vom Volke erheben mag, 
steht in der Regel mit dem Betrage der Vortheile, 
welche aus der Erfindung für die Gesammtheit her
vorgehen, in ganz und gar keinem Verhältnisse.

Gibt aber eine Regierung, in dem oben ange
deuteten zweiten Falle, ihren Gewerbsleuten einige 
Unterstützung, so ist dieses nichts weiter als ein Opfer, 
welches sie dem regelmäßigen Fortgange des Gewerbs
wesens bringt, um das Volk, oder wenigstens einen 
Theil desselben, vor der Verarmung zu schützen, welche 
vielleicht aus der Störung ihres Gewerbebetriebs her
vorgehen könnte. Es ist dieses nur eine Art von 
Armenpflege, zu der jede Regierung ihren bedräng, 
ten Unterthanen nach dem Wesen des bürgerlichen 
Vereins verpflichtet ist, und welche daher auf ganz 
andern Elementen ruht, als Vorschüsse zu Unterneh
mungen, durch welche man neue Gewerbe empor brinl 
gen will.

Doch selbst bei solchen eigentlich blos in die Ka
tegorie der Armenpflege gehörigen Unterstützungen kann 
den Regierungen nicht Vorsicht genug empfohlen wer
den, wenn sie nicht sehr oft in Gefahr kommen wol
len, ihre Unterstützungen, und die darauf verwendeten 
Summen, nutzlos verschwendet zu sehen. Gewerbe 
auf diese Weise aufrecht zu erhalten, welche wegen 
ihrer Unvereinbarlichkeit mit dem Geiste der Zeit, und 
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durch die veränderten Ansichten des Volks von dem 
Werthe ihrer Erzeugnisse, oder durch das Mttbewer- 
den ihrer, mit mehr Vortheil arbeitenden Genossen 
Schaden leiden, und in Abnahme kommen, — so et, 
was läßt sich auf keinen Fall empfehlen. Vorschüsse 
zum Behuf der Fortdauer oder Erhaltung solcher Ge
werbe ertheilt, treffen alle die Verwürfe, welche 
Vorschüssen zu neuen Unternehmungen entgegenstehen. 
Genau genommen sind sie sogar noch verwerflicher, 
als diese. Dort könnte man wenigstens noch die Hoff
nung des Gelingens der neuen Unternehmungen zur 
Rechtfertigung einer solchen Freigebigkeit anführen; 
hier aber ist selbst diese Hoffnung nicht vorhanden. 
Die Vorschüsse tragen vielmehr ganz unverkennbar den 
Stempel der reinsten Verschwendung an sich, weil 
durch sie Gewerbe im Gange erhalten werden sollen, 
deren Uneinträglichkeit mit unsern Verhältnissen und 
den Bedingungen des allgemeinen Wohlstandes sich be
reits schon ausgesprochen hat.

Auch nur unter den hier angedeuteten Bedingungen 
lassen sich Befreiungen von Abgaben oder andern 
öffentlichen Lasten billigen, welche man einzelnen, ge
rade ins Gedränge gekommenen, Gewerben, oder sol
chen zugesieht, welche man eryporgehoben und zur 
Blüthe gebracht zu sehen wünscht. Ein Gewerbe, das 
den Staatsschutz umsonst verlangt, und in dieser Be
ziehung vor andere bevorzugt seyn will, spricht seine 
Unverträglichkeit mit den natürlichen Gewerbsverhalt- 
nissen von selbst aus. Gerade die Befreiung, weiche 
es für sich anspricht, zeigt seine Unbürgerlickkeit, und 
daß es seine Erzeugnisse nicht um denselben Kostenpreis 
liefern kann, wie seine Mitbewerber. So wenig auch 
durch diese Befreiung der Konsument gedrückt werden 
mag, ei liger Druck bleibt doch auch hieraus für ihn 
unvermeidlich. Und das Schlimmste bei solchen Befrei
ungen ist endlich noch das, daß dadurch in den Befrei
ten selbst der eigentliche bürgerliche Sinn so leicht un
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tergeht, so daß er selbst unter den günstigsten Verhält
nissen die Obliegenheiten nicht übernehmen kann, welche 
ihm als Bürger zu kommen. Der Staat erhält auf 
diese Weise zwar eine ihm lästige Bevölkerung, nie 
aber nützliche betriebsame und wohlhabende Bürger^).

H. ivv.
Am wenigsten scheint die Volksbetriebsamkeit be

einträchtiget und ihre möglichst freie Gestaltung und 
Entwickelung gefährdet zu seyn, wenn der Staat selbst 
dieses oder jenes Gewerbe zu betreiben unternimmt. 
Es scheint dieses allerdings vielmehr bei dem ersten 
Anblicke die kürzeste und leichteste Weise zu seyn, wie 
der Staat die allgemeine Betriebsamkeit leiten, unter
stützen, und fördern möge. Es scheint die allerleichteste 
und sicherste Methode zu seyn, um der Gewerbsamkeit 
des Volks diejenige Richtung zu geben, welche ihr die 
Regierung zum allgemeinen Besten gegeben zu sehen 
wünscht; und insbesondere möchte man es für die 
schicklichste und anwendbarste Weise halten, ein Ge
werbe in Gang zu bringen, wozu es den Einzelnen

*) Wie nachtbeilig in Preussen die mancherlei Befreiungen, 
welche man einzelnen Fabrikanten und Fabrikarbeitern zu- 
gestanden hat, auf ihre physische und moralische Fähigkeit, 
den Obliegenheiten eine- guten Bürger- Genüge zu lei
sten, gewirkt haben, wie man sie dadurch zwar stolz und 
trotzig, aber nicht fleißig und wohlhabend gemacht hat, 
darüber s. m. Krug a. a. O. S.dys. folg. — Auch in 
Frankreich, wo man vor der Revolution die Sitte 
hatte, manchen Gewerböleuten den, mit mancherlei Vor
rechten und Befreiungen begleiteten, Titel königlicher 
Gewrrb-leute (IVlsnutscturiei-« koi) zu geben, bat 
sich da- Nachtbeilige dieser Sitte gezeigt, und mit Recht 
hat man darum unter der buonapartischen Regierung An- 
stand genommen, diese Sitte wieder zu erneuern. Man 
vergl. 6o«tar a. a. O. S. yy.
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an Lust, Sinn/ oder Fähigkeit fehlt. Auch dem Kon, 
sumenten scheint nichts mehr zuzusagen, als ein Ge- 
werbsbetrieb von Seiten des Staats/ den schon sein 
eigenthümlicher Charakter vor den nachtheiligen Wir, 
kungen des Eigennutzes eines Privatunternehmers und 
dessen/ dem Interesse des Konsumenten widersprechen
den/ Strebungen zu bewahren scheint.

Indeß sv treffend diese Argumente für Ge- 
werhsunternehmungen der Regierungen beim 
ersten Anblicke zu seyn scheinen mögen, so tauschend 
und gehaltleer erscheinen sie bei ihrer näheren Beleuch
tung. Vor dem Eigennütze, der bei allen Gewerbs- 
unternehmungen immer die Hauptrolle spielt, und nach 
der Natur der Dinge allerdings auch immer spielen 
muß, wenn das Gewerbswesen seinen Charakter nicht 
verlieren soll, — vor diesem Eigennutze kann sich der 
Staat bei seinen Unternehmungen dieser Art so we
nig bewahren, wie der Privatmann. Selbst bei dem 
besten Willen ergreift der Geist des Eigennutzes, der 
den Gewerbsmann bei seinen Unternehmungen treibt 
und leitet, auch die Regierungen; und der Eigennutz, 
der sie ergreift, ist immer um so verderblicherer Art, 
da die Uebermacht der Regierung ihm so leicht eine 
Kraft gibt, welche er selbst bei seiner größten Ausbrei, 
tung schwerlich im einzelnen Privatunternehmen errei
chen kann.

Was die Regierungen vorzüglich und am aller
meisten dazu htnzieht, sich bei ihren Unternehmungen 
einem so verderblichen Eigennutze hinzugeben, und 
selbst ihre Uebermacht zu mißbrauchen, — dieß ist 
vorzüglich der Umstand, daß die Regierungen bei ihren 
Gewerbsunternehmungen gewöhnlich nicht nur nichts ge, 
winnen, sondern in den meisten Fällen bedeutend verlie
ren, und daß sie diesen Verlust in der Regel noch 
weniger gern ertragen, als der Privatmann. Daß sie 
aber in der Regel verlieren, davon liegt der Grund 
ganz offen sichtbar in der Art und Weise, wie sie 

ihre
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ihre Gewyrbe betreiben können. Selbst kann keine 
Regierung solche Geschäfte besorgen; sondern sie muß 
sich Agenten hingeben, welche nicht das natürliche 
Band des eigenen Vortheils an ihre Geschäfte kettet, 
und zum Fleiße und zur Betriebsamkeit spornt, sondern 
nur das künstliche Band der Amtsverpstichlung. So 
gut diese Agenten auch vom Staate besoldet seyn mögen, 
so leisten sie darum in der Regel dennoch bei weitem 
nicht das, was dieselbe Anzahl von Leuten gegen einen 
wett geringern Sold einem Privatunternehmer leisten, 
der iie immer unter den Augen hat. Der gewöhnliche 
Fall beim Betriebe solcher Gewerbe, welche die Regie
rung für ihre Rechnung betreiben läßt, ist der, daß die 
angestellren Agenten dabei reich werden, der-Fü- st abep, 
in dessen Diensten sie stehen, arm. Um ihren Unred
lichkeiten und Unterschieden zu begegnen, sind eine 
Menge, bald mehr bald minder kostspieliger Kontro- 
laranstalten nothwendig, welche der alles selbst lei
tende Privatunternehmer ersparen kann; und diese Kon- 
Irolaranstalten verschlingen in der Regel nicht nur den 
Ertrag des Gewerbes, sondern sie machen feinen Be
trieb auch stets um so schwieriger, je weiter sie ge
trieben sind. Die Menge der Angestellten arbeiten oft 
aus Eifersucht und Neid, oder aus zu weit getriebe
ner Aengstlichkeit und Schüchternheit, einander entge, 
gen, und ehe sie sich über diesen oder jenen Gegenstand 
ihrer Disceptarionen vereinigen, ist gewöhnlich der 
Zeitpunkt vorüber, den sie mit Vortheil hätten be
nutzen können, und den der mit ihnen wetteifernde 
Privatunternehmer vielleicht schon längst mit ausgezeich
netem Vortheile benutzt, während die Regierung auf 
die Berichte ihrer Verwalter diese noch nicht einmal 
mit Antwort versehen hat^).

*) Mir ist ein Fall bekannt, wo bei einem auf landesherrliche 
Kosten betriebenem Galzwerke die vorhandenen sehr bedeu«

L
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Bestehen auf öffentliche Kosten betriebene Gewerbe 
irgendwo, und werfen sie da einigen Gewinn ab, so 
ist der Grund dieses Bestehens und dieses Gewinns 
meist nur das Monopol, mit dem die Regierung ihr 
Gewerbe gewöhnlich ausstattet, und wodurch sie es 
aufrecht zu erhalten sucht; wie denn die Uebermacht 
der Regierung sie nur zu leicht dazu reitzt, sich für 
ihre Gewerbe Berechtigungen anzumaßen, welche sie 
ausserdem wohl niemanden zugestehen würbet). In
deß gerade der Umstand, daß das Gewerbswesen, 
wenn es auf öffentliche Kosten betrieben wird, die 
Regierungen so leicht zu solchen Anmaßungen Hinlei, 
tel, — gerade dieß ist die gefährlichste und allgemein 
schädlichste Seite solcher Unternehmungen. Kommt es 
dahin, so wird die Volksbetriebsamkeit durch solche 
Unternehmungen doppelt beeinträchtiget. Einmal durch 
den Gewerbsbetrieb der Regierung an sich, und da
durch, daß das Gewerbe, welches sie treibt, von dem

tendeu Vorrätbe von Kunstsalzen um deswillen nicht abge
setzt werden konnten, weil man die frühern schon langst 
nicht mehr geltenden Preise aufrecht erhalten wollte, und 
auf die berichtlichen Anträge der Verwaltung, sie um einen 
geringern Preis an einen kauflustigen Abnehmer abzulaffen, 
so lange mit der Resolution zögerte, bis dieser sein Ge
bot zurücknahm, weil immittelst die Salzpresse noch tiefer 
herabgegangen waren.

*) Zu welchen oft äusserst kleinlichen Mitteln die Regierun
gen, welche selbst Gewerbe betreiben, veranlaßt werden 
können, um ihren Unternehmungen einigen Gewinn zu 
verschaffen, zeigt die unter Friedrich II. in Preussen bestan
dene Anordnung, daß jedem Juden, der sich im Lande 
niederlassen und verheirathen wollte, eine gewisse Quan
tität Porcellain aus der königlichen Fabrik zu Berlin aufge
drungen wurde, die er binnen gewisser Zeit ausser Landes 
schaffen, und dort verkaufen mußte. Man vergl. von 
Dohm a. a. O. Bd. IV. S. 486.



163

Volke nicht in vollem Schwünge betrieben werden 
kann; und dann durch die Ausschließlichkeit des Be
triebs von Seiten der Regierung. Die Nation ver
liert durch ein solches Treiben ihrer Regierung dann 
nicht blos dadurch, daß chr die Regierung die Gele
genheit beengt hat, manches vortheilhafte Gewerbe zu 
betreiben, und daß die Produkte schon ihrem Kosten- 
preise nach nie um einen so niedrigen Preis geliefert 
werden können, als sie zu haben seyn würden, wenn 
sie von Privatleuten producirt seyn würden; sondern 
sie verliert auch noch im wirklichen Preise durch das 
Monopol und die hierdurch herbeigeführte Versheues 
rung der Waare. Hätte die Regierung das Gewerbe, 
welches sie für ihre Rechnung betreiben läßt, frei ge
lassen, oder hatte sie sich wenigstens nicht unter die 
Klasse seiner Uwernehmer eingemischt, so würde das 
Volk mit dem Gelde, das es der Regierung zahlen 
muß, nicht nur diese Waare anderwärts zu billigern 
Preisen haben kaufen, und dem Staate, was ihm sein 
Gewerbe und das damit verbundene Monopol eintrug, 
als Abgabe bezahlen können, sondern es würde auch 
noch ausserdem einen bedeutenden Ueberstuß für sich 
erhalten haben, den es zur Beförderung seines Wohl
standes nützlich hätte verwenden können

*) Sehr beachtungSwerth ist die Meinung des byzantinischen 
Kaiser- TheophituS (1-842) über den Seehandel seiner 
Gemahlin, deren Lonsrns (Venen 1719) l'om. II. S. i»2. 
erwähnt: „Gott hat mich zum Kaiser gemacht; du aber 
willst mick zum Schiffer herab würdigen. Wisse, daß der 
Handel für Priva-leute gehört, und daß diese hieraus ihren 
Lebensunterhalt gewinnen müssen; woran- sollen jene aber 
diesen ziehen können, wenn wir, noch nicht zufrieden mit 
den kaiserlichen Schätzen, auch noch den Gewinn aus dem 
Hantel an uns ziehen wollen." — Doch scheint, wa- hier 
Theophilus sagt, nicht die gewöhnliche Maxime der byzan-

k r
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Selbst das scheint mir zur Beförderung der all, 
gemeinen Betriebsamkeit nicht vortheilhaft zu seyn, daß 
die Regierung auch nur zum Theil, als Aktionär, 
an gewissen Gewerbsunternehmungen Theil nimmt. 
Auch bei einer solchen Theilnahme an dem Gewerbs- 
Wesen des Volks kann sie nichts gewinnen, wohl aber 
bedeutend verlieren. Entweder muß sie in diesem 
Falle alles ihren Mittheilnehmern, den übrigen Aktio
nären, überlassen, oder sie muß Agenten bestellen, 
durch welche sie die Geschäfte, je so wett solche ihres 
Theils sind, selbst betreiben läßt. Aber weder das 
Eine, noch das Andere, ist geeignet, um von ihrem 
Gewerbsbetnebe Vortheile für sich zu erwarten. Ueber- 
laßt sie die Geschäfte den übrigen Aktionären, so wer
den diese gewöhnlich zuerst für ihr eigenes Interesse 
sorgen, und erst dann, wenn dieses möglichst gewahrt 
ist, für das der Regierung; und bei dieser Lage der 
Dinge kann von dem Gewinne., den das Geschäft ab
werfen mag, der Regierung wenig oder gar nichts zu- 
flteßen. Nimmt aber die Regierung am gemeinschaft
lichen Geschäftsbetriebe durch eigene Agenten Theil, 
so treten alle die Bedenklichkeiten und Nachtheile ein, 
welche jedem durch Agenten betriebenem Gewerbe der 
Regierungen entgegenstehen. Auch werden die Agen
ten der Regierung, die kein eigenes Interesse bei dem 
Geschäfte haben, und immer in einem ganz anderen 
Geiste zu handeln pflegen, als die übrigen Gewerbs- 
theilhaber, dem Elfer und Unternehmungsgelste der 
Letzteren meist sehr widernatürliche Gränzen setzen. 
Sie werden durch ihre Schläfrigkeit, und ihre Be-

tinischen Regierung gewesen zu seyn; denn nirgend- be
faßte sich die Regierung mehr mit eigenem Gewerbebe
triebe, al- zu Konstanrinopel. Man vergl. Hüllmann 
Geschichte der byzantinischen Handelsrc. S. 11. fvlg.
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benklichkeiten, um sich vor Verantwortlichkeit zu sichern, 
auch die übrigen Theilnehmer schläfrig und verzagt 
machen; und die Folge von alle dem kann keine an
dere seyn, als Stocken und Verfall des Geschäfts, und 
Verlust der darauf verwendeten Summen für die öffent
lichen Kassen, ohne irgend einen Gewinn für das all
gemeine Beste.

Am meisten scheint noch das für sich zu haben, 
wenn eine Regierung ihre Domänen selbst bewirth
schaftet, oder wenn sie die von ihr unternommenen 
Gewerbe als Musterunternehmungen aufstellt. Doch 
auch Hier ist große Umsicht nothwendig, ehe man sich 
für die Nützlichkeit solcher Unternehmungen bestimmt 
aus-prechen kann. Die eigene Bewirthschaftung 
der Domänen kann sich offenbar nur bet solchen 
Domanialbesitzunqen als räthlich und nützlich empfeh
len, wo die Wirthschaft weder bedeutenden Fleiß, 
noch besondere Kapitale erfordert; nur da, wo, wie 
beim Forstbau, die ganze Bewirthschaftung mehr in 
einem leichten Wegnehmen und Aneignen der Erzeug
nisse aus der Hand der Natur besteht, als in einem 
eigentlichen, auf Güterschaffen und Gewinnen hinaus
gehenden, Gewerbsbetriebe. Wenigstens zum Acker, 
bau, und zu einer Selbstbewirthschaftung ihrer Domä
nen auf diese Weise, scheinen mir die wenigsten Re
gierungen geeignet zu seyn. Hätten sie auch stets die 
hierzu nöthigen Kapitale, den Fleiß eines Privat, 
grundeigenthümers, der seine Scholle selbst bearbeitet, 
können sie von ihren Domänenverwaltern nur äusserst 
selten erwarten, und darum auch nicht die Rente, welche 
der vom Privateigenlhümer bewirthschaftete Grund und 
Boden diesem gewährt. Darum sind aber auch alle 
solche Bewirthschaftungen dem Ganzen immer eher für 
schädlich, als für nützlich zu achten. Die Gesammt, 
heit verliert nicht nur durch den minderen Ertrag 
jener Besitzungen, sondern sie verliert auch noch durch 
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die erhöhte Last der Abgabe, welche jenes Deficit in 
der öffentlichen Einnahme stets mit sich führt'-). —

Was aber die Mufterunlernehmungen, zu 
welchen Regierungen sich hie und da entschließen kön
nen, betrifft, so möchten sie zwar, wenn sie auf all
gemein nützliche und nothwendige Gegenstände, und 
vorzüglich auf mehrere Vervollkommnung schon beste
hender Gewerbszweige, gerichtet sind, nicht blos räth, 
lich, sondern sogar wünschenswerth erscheinen. Nur 
muß diese Musterunternehmungen wohl ein ganz an
derer Geist beseelen, als derjenige, welchen wir in 
ihnen meist wehen sehen. Sollen sie dazu dienen, 
um Gewerbszweige in einem Lande hervorzurufen, das 
dazu noch nicht reif ist, oder geht man dabei darauf 
aus, durch sie im Volke Sinn für Artikel des höher» 
Luxus und eine Genußverfetnerung zu erzeugen

Mehrere- hierüber s. m. bei Strelin Revision der Lehre 
von Auflagen und von Benutzung der Domänen durch Ver
pachtung und Verwaltung auf Rechnung (Erlangen 1821 8 ) 
S. 215- 252. Blos in dem einzigen Falle wirb hier 
(S. 218.) die eigene Dewirtbschaftung der Domänen em
pfohlen , wenn der Ertrag eine- Gutes durch schlechte Päch
ter, zweckwidrige Pacbikonlrakte, und Mangel an Aufsicht, 
auf, da- Minimum herabgekommen wäre. — Doch fragt 
e- sich sehr, ob nicht ein verständiger unternehmender Pach
ter auch hier mehr erwerben lasse, als die meist nicht son
derlich aufmerksamen Verwalter der Regierungen. So 
liefern die zu Musterwirthschaften benutzten baierischen 
Domänen Schlei Kheim, Weisenstephan und Für
st e n r i e d zwar eine Bruttoeinnahme von 29,869 Scheff. 
Aber nach Abzug der Ausgaben von 24,869 Scheffel bleibt 
nicht mehr reiner Ertrag als 5000 Scheffel übrig. Man 
vergl. (Graf von Soden) der baierische Landtag v. Z. 
1819 S. 289.

So schätzenswerth auch die Erzeugnisse der auf Rechnung 
de- Staat- betriebenen Porcelainfabrik zu SevreS 
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während noch nicht für alle Zwerqe deS nothwendig
sten und nothwendigen Bedarfs gesorgt ist, so sind sie 
offenbar schädlich; und doppelt schädlich sind sie, wenn 
in ihnen nicht der Geist der Wirrhschaftlichkeit herrscht, 
den sich jede wahrhafte Musteranstalt stets möglichst 
zu eigen machen sollte, aber wirklich so selten zu eigen 
macht

und der Gobelinstapetenweberei zu Paris seyn 
mögen, so haben sie doch zur Beförderung deS wirthschaft- 
lichen Wohlstandes von Frankreich, wie selbst ihr Verthei
diger Entkeime Lost 82 a. a. O. S. 94 und 95. zu
gestehen muß, nichts beigetragen, sondern blos für den 
LuruS und die Eitelkeit der höhern Stände etwas geleistet. 
Und auch die zu St. Petersburg auf kaiserliche Rech
nung betriebene Spiegelwanufaktur hat bei aller Trefflich
keit der Waaren, welche sie liefert, dennoch die russische 
Betriebsamkeit in diesem Artikel nur wenig oder nichts em- 

-orgedoben. Die Zahl der Glasfabriken im weiten russi
schen Reiche, hat, trotz der ihnen dort in so mancherlei 
Beziehung günstigen Verhältnisse, sich in den neun Zähren 
von 1L0Z bis i.o 12 doch nur von 107 auf 131 vermehrt. 
Man vergl- Ltorck Lours cl'econ. polit. Tom. VI. S. 277.

*) So sieht man in mehreren deutschen Ländern auf manchem 
Kammergute, welches die Regierung selbst bewirthschaftet, 
durch Einführung besserer, mit vielen Kosten au- der 
Schweiz, Tirol und Friesland hergeholter, Rind- 
viebstücke allerdings den Rindviehstand des Guts bedeutend 
verbbssert; allein sehr oft sind diese Verbesserungen nur 
auf Kosten des WirthschaftSertragS gemacht. Darum be
schränken sie sich denn auch gewöhnlich nur auf den Hof
raum des herrschaftlichen Gute-; da- Vieh des ihn um
gebenden gemeinen Landmannes ist aber noch so schlecht, 
wie vordem, weil dieser die Erfahrung gemacht hat, sein 
geringeres Vieh sey nach der Futtermenge, welche er dar
auf verwenden kann, doch für ihn einträglicher, und weil 
er überhaupt nicht im Stande ist, auf dessen Pflege die 
Kosten zu verwenden, welche man im herrschaftlichen Hofe
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H. roi.
Der gelindeste Eingriff, den sich eine Regierung 

zur Leitung des Ganges des Gewerbswesens in vte 
freie Betriebsamkeit ihres Volks erlauben mag, scheint 
übrigens der zu seyn, wenn sie den Gewerbsleuten ge
wisse Regeln und Bedingungen vorschreibt, und diese 
von ihnen bei der Fertigung ihrer Waarenartikel beachtet 
wissen will. Solche Vorschriften scheinen zu ihrer 
Rechtfertigung und Empfehlung das für sich zu haben, 
daß sie unverkennbar nur darauf abzwecken, von Seuen 
des Staats dem Konsumenten Sicherheit zu gewähren, 
daß er von dem Producenten gute und taugliche Waare 
geliefert erhalte und nicht vcrvortheiit werde; und da 
der Producent dadurch, daß man ihm eine solche Vor
schrift gibt, zu nichts yenöthiger wirb, als nur zu dem, 
was ihm als rechtlichen und redlichen Bürger ohne dieß 
zu kommt, und obliegt, so scheint er daraus gar keine 
Ursachen zu Beschwerden zu haben. Der regelmässige 
Fortgang seiner Betriebsamkeit insbesondere scheint da
bei eher gefördert als gestört zu werden.

Doch bei alle dem sind solche Vorschriften immer 
nur mit großer Umsicht zu billigen. Haben sich die Re
gierungen überhaupt bei ihren Anstalten und Maaßre
geln zur Leitung des Gewerbswesens vor dem, dem 
Volkswohlstände so nachtheiligen Juvtelerz-elen zu hü
ten, so ist dieses wohl gerade hier am allermeisten 
nothwendig. Zu viel und zu starkes Eingreifen kann 
keine andere Folge haben, als daß dadurch unsere 
Volksgewerbsamkett eine Starrheit erhält, deren Fol
gen sowohl der Producent als der Konsument leicht sehr 
empfindlich fühlen können. — Was solchen Eingriffen 
der Regierungen, und ihren hieraus hervorgehenden

auf die fremde eingefübte Ra?e oft ziemlich unwirthschaft- 
lich verwendet, — klebrigen- vergl. man noch Strelin 
a. a. O. S.226 und 227«
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mancherlei Gewerbsreglements, immer zunächst 
und vorzüglich entgegen steht, und ihre Unwirksamkeit 
am meisten andeutet, ist gewiß das, daß keine Regie
rung über dre Ansichten des Volks vom Werthe der 
Güter je gebieten kann; daß wie ich bereits mehrmals 
bemerkt habe — jedes Volk hier stets eine möglichst 
unbeschränkte Autonomie sucht und übt; daß auch ielbst 
die Aenderungen in den Ansichten des Volks vom 
Werthe seiner Güter oft so unmerklich, oft aber so rasch 
vor sich gehen, daß dieses oft selbst der aufmerksamste 
Gewerbsmann nicht gewahrt, äusserst selten aber die 
entfernter stehende Regierung. Während diese vielleicht 
in der Meinung stehen mag, die früheren Verhältnisse 
und Ansichten des Volks vom Werthe und von der Güte 
der dem Reglement unterworfenen Waaren seien noch 
ganz dieselben, können diese schon längst sich bedeutend 
geändert haben. Man kann eine nach einer bestimmten 
Regel bearbeitete Waare, die man früherhin für die 
trefflichste hielt, schon längst als minder tauglich achten; 
und besteht die Regierung trotz dem noch auf ihrer 
früherhin vorgeschriebenen Bereitungsweise, und die 
Gewerbsleute fügen sich ihrer Anordnung, so kann 
dieses mitunter der Hauptgrund seyn, der ihren Absatz 
und den Flor des Gewerbes vernichtet.

Inzwischen selbst dann, wenn man solche Verord
nungen nicht als Maaßregeln zur Leitung des Gewerbs- 
wesens ansieht, sondern blos nur als Kontrolaranstal- 
ten, zur Erhaltung der Güte und Tauglichkeit der 
Waaren, und als Schutzmittel zum Besten des Konsu
menten, um diesen gegen Vervortheilungen von Seiten 
des Producenten zu verwahren, — selbst bann, glaube 
ich, läßt sich ihnen, bei einer unbefangenen Prüfung 
ihres Sinnes und Zwecks, das Wort nicht reden. 
Immer erscheinen sie, selbst unter diesen Gesichtspunkt 
gestellt, theils als willkührltche und widernatürliche, 
theils als zweckwidrige Beschränkungen der Betrieb
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samkeit des Producenten^); und zuletzt bindet sich bie 
Regierung selbst dabei eine Last auf, der sie Nicht ge
wachsen ist. —

Wohl kann eine Regierung ihren Gewerbsleuten 
gebieten, die Waaren, welche sie liefern, mit ihrem 
eigenen und nicht mit fremden Namen zu bezeichnen; 
und verbieten kann sie den, unter Gewerbsleuten so 
stark üblichen, Mißbrauch fremder Etiketten; sie kann 
ihnen untersagen, ihren Waaren Eigenschaften anzu, 
dichten, welche sie nicht besitzen; — denn dergleichen 
ist offenbarer Betrug; — ja sie kann selbst bei sol
chen Waaren, wo die Bereitung nach einer gewissen 
bestimmten Regel zur Erhaltung und Förderung des 
Gesundheitszustandes ihres Konsumenten nothwendig ist, 
jene Dereitungsregel festsetzen; sie kann überhaupt in 
allen Fällen, wo gewöhnlich der Konsument die Güte 
der Waare nicht zu beurtheilen vermag, sondern sie 
auf guten Glauben für gut bereitet annehmen muß, 
strenge darüber wachen, daß niemand sich Eigenwilllg- 
ketten erlaube, und um deswillen in ihren Pharma- 
kopöen dem Apotheker für seine Arzneimrttelbeceitung 
manche Vorschrift geben, und strenge darüber wachen, 
daß diefe beachtet werde; man mag auch selbst das 
Töpfergeschirr der Schau unterwerfen, um das Publt, 
kum vor Vergiftung bei Bleiglasuren zu wahren. Aber 
offenbar zu weit getrieben ist es, wenn die Re
gierungen unbedingt eine gewisse Garantie für die 
Güte der Waaren übernehmen wollen, und wenn sie 
da, wo schon der gemeine Menschenverstand die Güte

*) Sehr richtig ist gewiß die Bemerkung von Entkeime 
6o8t«2 Hsssi Kur äs IsAriculture, äu
eommeree etc. S. 257. t krescrire un insnukÄcturier 
«les regle« äe tabricstion, e'e«i visier la propriete; c'est 
ea äüulre« iermes, lui intreciire äe ses tslens cl

ses tscultes.
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und Tauglichkeit der Waaren prüfen kann, sich durch 
allerlei die Produktion und den Verkehr erschwerende 
Vorschriften gleichsam eine Kuratel über den Produ, 
centen und Konsumenten anmaßen. Wie viele Fäden 
ein Stück Tuch zur Kette bedürfe; von welchem Ge
wichte und Volumen diese Fäden seyn müssen; ob ein 
Stück Tuch so oder so viel Ellen enthalten, wie breit 
und wie lang es seyn soll; ob es auf diese oder jene 
Weise gefärbt seyy soll^); dieses sind lauter Dinge, 
welche offenbar ausser dem Bereiche der Obsorge der 
Regierung für die Güte der Waaren liegen. Hat 
man bei unseren gewöhnlichen Schauanstalten sich auch 
darauf verbreitet, so hat man offenbar etwas unter« 
nommen, das zu ganz und gar nichts frommt, und 
weder dem Interesse des Producenten zusagt, noch 
dem des Konsumenten. Gewöhnlich wird insbesondere 
der letztere durch solche Untersuchungen der Regierun
gen mehr irre geleitet und betrogen, als gegen Irrthum 
und Betrug geschützt^). Die Strenge und sorgfältige 
Genauigkeit, welche der Kauflustige auf die Untersu
chung der Güte der von ihm begehrten Waare ver
wendet, läßt sich von dem zur Aufsicht angestellten 
Agenten der Regierung nie erwarten;^selbst von dem 
Gewerbskundigsten nicht. Und können jene Agenten

*) Namentlich waren auf al(ss diese Punkte die Reglement- 
in Frankreich gerichtet, und alle Abweichungen mit 
Geldstrafen verpönt, man vergl. 8imonäe äe 8ismonäi 
äv Is ricliesse comwere. lom. n, S- 285.

**) Aeufferst bedenklich sind in dieser Beziehung die Reglement- 
für da- Färben der Waaren. Man vergl. ^ntkelms 
6ostS2 a. a O. S.255. — In Deutschland hat der 
Eifer, mit dem man im sechSzehnten Jahrhundert sich gegen 
daS Farben mit Indigo stämmte, unserm Manufakturwesen 
bedeutend geschadet, und dem Niederländischen viel ge
holfen.
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diesen Erwartungen nicht Genüge feisten, so kann zu- 
verlaffiq dle Schau nichts anderes bewirken/ als daß 
dke Unzufriedenheit des Käufers am Ende nicht blos 
den Gewerbsmann, der die Waaren schlecht lieferte, 
trifft, sondern, daß auch die Reg erung davon betrof
fen wird, und daß man über schlechte Polizeianstalen 
klagt, wo eigentlich die Klage nur ihre zu große Aus
dehnung treffen sollte.

Nur in sofern mögen sich die überall so sehr be
liebten Gewerbsreqlewents und dle aus ihnen hervor, 
gegangene Schauanstalten etwa rechtfertigen lassen, als 
sie bei Waaren, deren Untersuchung im Augenblick 
für den Abnehmer nicht gerade möglich seyn mag, — 
z. B. bei dem auswärtigen oder zum Großhandel be
stimmten Erzeugnissen unseres Fabnkflelßes, wo Nach, 
wiegen und Nachmessen nach der Natur jenes Verkehrs 
dem Käufer nickt leicht möglich, oder doch zu schwie
rig oder zu zeitraubend ist, — jenem eine Art von 
Bürgst aft dafür leisten, die Waare sey wirklich 
von daher, woher sie bezeichnet ist, und sie habe den 
Maas, und Gewichtsgehalt, welchen sie gewöhnlich 
zu haben psiegt. Indeß in der Natur der Sache 
liegt es, daß man sich hier zunächst nur auf das .be, 
schränken muß, was der Gewerbsmann durch die 
Obrigkeit eigentlich beglaubigt haben will; nicht aber 
auf Dinge, welche, wie die innern Eigenschaften der 
Waare, me mit Zuverlässigkeit beglaubigt werden kön- 
uen, und deren Beglaubigung, wenn sie mitunter un, 
richtig wäre, nur den Kredit und Absatz unserer 
Waare schwachen muß, statt ihn zu fördern^).

*) Hob sich, nach von Sonnenfels Grunds, der Polizei, 
Handlung und Finanzwissenschaft, Tdl.H. S. 229 , seit der 
Einführung der Linnenschau im Oesireichischen der Absatz 
der sogenannten Linzer Leinwand ins Ausland, und 
wurde daodrch dieser Artikel in den größern Verkehr
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Ausserdem aber bedarf es wohl keiner Erinnerung, 
daß die Regierung ihre Beglaubigung niemanden auf- 
dnnqen darf; daß der Verkauf der geschaueten und un- 
geschaueten Waare nebeneinander gestaltet seyn muß 
und daß insbesondere Maasregeln, weiche zunächst auf 
den Großhandel und den Handel mit dem Auslande 
berechnet sind, nicht auf den innern Handel und den 
Detailverkehr übergetragen werden können, wie die 
ses in der den Handwerkern mehrerer deutschen Lander 
nachgelassenen Schau der Waaren fremdet Verkäufer 
auf den Jahrmärkten zu geschehen pflegt. Schauan
stalten der Art haben offenbar gar keinen Sinn. 
Eigentlich ist es auch nicht die Untersuchung der Güte

eigentlich erst eingeführt, so lag der Grund dieser günsti
gen Erscheinung wohl in weiter nicht«, als daß man die 
Beglaubigung blos auf die Lange und Breite des Stück- 
Leinwand beschränkte, und dafür in der Leinwandordnung 
gewisse Regeln annahm. Zn Frankreich aber, wo man 
bei der Schau und Beglaubigung der in die Levante ge
henden Tücher weiter ging, und die Beglaubigung auch 
auf die Güte der Maars ausdehnte, ging dadurch, daß 
man hierbei nicht immer streng genug war, auch nicht wohl 
streng genug seyn konnte, der Absatz in jene Länder bei
nahe ganz verloren. 8iwoacle äe Lismonäi a. a. O. 
Tom. II. S.28H und 287. in der Note. Doch lag ein zwei
ter Grund diese- Verkästes auch noch darin, daß das Re
glement es dem französischen Gerverbsmanne unmöglich 
machte, der in der Türkei, zwar langsamer, als in Europa, 
wechselndern Mode so zu folgen, wie es die englischen und 
deutschen Tuchmanufakturisten lha en. Man vergl. hier
über Entkeime Oostar a. a. O. S.2ÜI — 2b3., und 
Lkspral a. a. O. Tom. II. S. 261 folg.

Zu dieser Ansicht bekennt sich daS K. französische Dekret 
v. Dez. 1810; mehrere demsche Schau» erorbnungen ver- 
bieren dagegen den Verkauf der ungestempelten Waare 
unbedingt.
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der Maare, welche dabei bezweckt wird, sondern blos 
das Schaugeld für die Handwerksbüchse, und daß so 
etwas keine weitere Duldung gestatte, ist wohl keine 
Frage. Unbedingten Beifall verdient darum seine in 
mehreren deutschen Ländern bereits erfolgte Abschaf, 
fung^).

H. ivr.
Unter allen Anstalten, welche unsere Regierungen 

zum Schutze des regelmäßigen Fortgangs der Volksbe, 
triebamkeit zu treffen pflegen, scheinen mir nächst mög, 
liebstem Schutze des Eigenthums und der Perlon, Be, 
förderung von ächter Geistesbildung, und Gewähr mög, 
lickster Freiheit und Unbeschränktheit in der Wahl und 
dem Betriebe unserer Gewerbe, nur Assekuranzan, 
stalten, gegen Einzelnen gefährliche Natur - oder sonst 
unverschuldete Ereignisse, den fördernden Charakter zu 
haben, den man von solchen Anstalten überhaupt for, 
dert und verlangt.'

Zwar ist keine Assekuranzanstalt dazu geeignet, 
unsern Wohlstand und Reichthum unmittelbar zu 
vermehren; denn so etwas widerspricht schon ihrem 
Wesen, als Sicherungsanstalt betrachtet. — Aber 
unverkennbar ist es, daß solche Anstalten mittelbar für 
jenen Zweck zuverlässig bei weitem mehr leisten, als 
wohl die meisten Anstalten, durch welche man jenen

Ueber die hier behandelte Materie vergl. man Christ. 
Jak. Kraut GtaatSwirthsch. Bd.V. G. 204 —209.; und 
Nachrichten über die Gchauanstalten für wollene Tü
cher in dem Königreiche Sachsen s. m. in Schmied er 
Chursächs. Pol. Verfassung, Bd. I. S. 1557. und Bd. III. 
S. 1Z01., und über die Linnen-Leggen im Teklen- 
burgischen und Hannoverischen in Schütz Auszug 
aus Krünitz Encyklopädie!, fortgesetzt von Graßmann, 
Thl.Xx. S. 202., und von Berg Handb. des deutschen 
Pol. NechtS, Bd.IH. S.44b. folg.
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Punkt unmittelbar erstreben zu können meint. Ihr vor- 
theilhaftes mittelbares Wirken auf den angedeuteten 
Punkt hin, liegt in ihrem wohlthätigen Einflüsse auf 
den regelmäßigen Fortgang unserer Betriebsamkeit; und 
wie unerläßlich nothwendig dieser regelmäßige Fortgang 
zur Vermehrung unseres Wohlstandes und Reichthums 
sey, brauche ich wohl nicht zu wiederhohlen.

Mögen auch solche Assekuranzanstalten für den 
Einzelnen, der zu ihrer Unterhaltung bettragen muß, 
mitunter nicht ohne Last seyn, durch jene Sicherheit, 
die ste ihm gewähren, wird das Gefühl dieser Last 
wohl lehr wenig bemerklich; und auf jeden Fall erspart 
sich die Gesammtheit immer dadurch, daß sie dem Ein
zelnen ein unverschuldetes Unglück mit tragen hilft, den 
bei weitem bedeutender» Nachtheil, den jede Verar
mung eines bemittelten Staatsgliedes immer für Alle 
nach sich zieht, auch wenn er vielleicht der öffentlichen 
Armenpflege nicht zur Last fallen sollte.

Alle Anstalten der Regierung, welche auf diesen 
Punkt berechnet sind, verdienen daher zuverlässig die 
ausgezeichneteste Empfehlung, und wenn eine Regie
rung zur Förderung des Gewerbswesens ihres Landes 
etwas thun, und bestimmte Summen aufwenden will, 
so ist es gewiß bei weitem besser, sie solchen Unter
stützungsanstalten zu widmen, als den mancherlei Be
lohnungen und Prämien und sonstigen Unternehmun
gen im Gewerbswesen, welche oft ungeheuere Summen 
verschlingen, und doch nichts leisten, weil sie den na
türlichen regelmäßigen Gang der Volksbetriebsamkeit 
eher stören und unterbrechen, als geeignet sind ihn 
zu sichern und zu erhalten. Wie wohlthätig das Asse- 
kurqnzwesen auf den Verkehr, und namentlich auf den 
großen Seeverkehr wirkt, ist eine bekannte Sache. 
Die Ausdehnung und die Kraft, welche er in unserer 
Zeit erlangt hat, verdankt er wohl am meisten der 
Sicherheit, die ihm die Assekuranzanstalten gewähren. 
Und auch die großen Vortheile unsrer Feuerversiche, 
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rungsanstalten sind überall anerkannt. Würden diese 
Versicherungsanstalten auf Wasser, Hagel- und Wet, 
tersckaden, allf Viehseuchen, auf Unterbrechungen ein, 
zelger Gewerbsleuke durch Krankheit und andere ikre 
Körper, und Geisteskraft von Zeit zu Zeit lähmende 
Ereignisse ausgedehnt, was wohl eine und die andere 
Schwierigkeit haben mag, aber doch nicht unmöglich 
ist^) — — zuverlässig, es würde dadurch der Ge
sammtheit bedeutender Vortheil geschafft, und ihr man, 
che Summen erspart, welche ihr jetzt die Armenpflege, 
anstalten kosten. Was durch solche Bürgerrettungsin, 
stiture geleistet werden kann, läßt sich auch von den 
trefflichst eingerichteten Armenversorgungsanstalten nie 
erwarten-^).

WaS Erndte- und Herbstassekuranzen betrifft vergl. 
man de-fall- von Berg staat-wirthschaftüche Versuche rc. 
Bd. I. S. 5y- 340., und rücksichtlich der Hagelasseku- 
ranzen insbesondere die desfallsigen Vorschläge im Allg. 
Anz. der Deutschen isoo Nro 200. und 1809 Nro. 142., 
und Stecher Plan der Hagel- und KieselgewährungSge- 
sellschaft für das Großberzogihum Würzburg (Würzburg 
1818, 8.); in Rücksicht auf Versicherung von Ge- 
werbsleuten gegen Krankheit-- und andere dgl. 
Zufälle aber den Plan einer Vorsicht-- und Unterstützung-- 
kaffe, dem Verwaltung-rath der Cwilspitaler und Haus- 
unterstützuu-en der Stadt Pari- vorgelegt von Herrn lVIor- 
xue. Au- dem Französischen übersetzt. Frankfurt a. M. 
1810 8.

Auch öffentliche Leihkassen und Kreditinstitute ge
hören in diest Kategorie. Doch ist bei ihrem Gebrauche 
etwa- mehr Vorsicht nothwendig. Wird da- Borgen durch 
solche Institute zu sehr erleichtert, so sind sie dem allge
meinen Wohlstände eher schädlich, als nützlich. Sie veran
lassen zu leicht gewagte Unternehmungen und Schwinde
leien, und der GewerbSbe^ieb verliert dadurch hie ihm 
nöthige Besonnenheit. Die Dorwürfe, welche man in der 

neuesten
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Das Einzige, was bei dem allerdings sehr lobens- 
werthen Streben der Regierungen, solche Anstalten her
zustellen, nie übersehen werden darf, ist das, daß man 
sich vor dem Gedanken bewahre, diese Anstalten so zu 
generallsiren, daß sie sich über alle und jede Unfälle 
verbreiten, welche die bürgerlich vereinte Menschheit 
unter diesen oder jenen Verhältnissen irgend einmal 
treffen können. Alles hat seine bestimmte natürliche 
Gränzen, und auch für die öffentlichen Assekuranzan
stalten gibt es solche. Auf Unfälle, welche die ganze 
Gesammtheit treffen, solche Anstalten auszudehnen, ist 
theils rein unmöglich, theils aber auch in staarswirch- 
schaftltcher Beziehung zuverlässig eher schädlich, als 
nützlich. Nur Schäden, die diesen oder jenen Ein, 
zelnen treffen, während die Mehrzahl der Andern da
von unversehrt bleiben, lassen sich auf solche Weise 
nützlich ausgleichen; nicht aber Schäden, die wie ein 
totaler Mißwacks, oder eine in dem ganzen Staarsbezirke 
eingetretene Mißerndte, oder wie Kriegsschäden, sich über 
Alle verbreiten, und vielleicht nur diesen ober jenen Ein, 
zelnen verschont haben mögen. Eine so weit ausgedehnte 
Ausgleichung kann nur damit enden, daß sie All? arm, 
elend und hülfios macht, und selbst den wenigen vom 
Schicksale verschonten die Kraft raubt, durch regel
mäßige Fortsetzung ihres Gewerbswesens mkt Hülfe 
des ihnen vom Schicksal erhaltenen Vermögens ^ruch 
für die Wiederherstellung des Wohlstandes der übrigen 
wirksam zu seyn.

Darum insbesondere scheinen mir die allgemeinen 
Kriegsschädenausgleichungen, welche man in

neuesten Zeit den preussischen landschaftlichen Areditinstitu- 
ten gemacht das, find vorzüglich aus jenen Folgen hervor
gegangen. ' Ueber ihre Veranlassung, Zweck und die Vor
theile, welche sie gewavrt haben, s. m. von Struensee 
Abhandlungen über wichtige Gegenstände der Staat-wirth
schaft, Bd. I. S. 1 — 164.

W»
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den meisten deutschen Ländern neuerdings versucht hat, 
so bedenklich zu seyn. Ob die Kriegsentschädigungs- 
theorien/ welche unsere Schriftsteller aufgestellt haben, 
auf einer streng juridischen Grundlage ruhen, will ich 
hier nicht untersuchen. Soviel zeigt indeß die große 
Divergenz ihrer Theorien, daß man über jenen Punkt 
noch gar nicht im Klaren sey, und daß die Versuche, 
ihn ins Klare zu bringen, selbst noch nicht für voll, 
kommen gelungen zu achten seyn mögend). Von der 
flaatswirthschaftlichen Seite her betrachtet, steht übri
gens über allen diesen Theorien immer das im Wege, 
daß sie bei einiger Massen bedeutenden Kriegsschäden 
ohne allgemeinen Ruin sich schwerlich ausführen lassen, 
daß denjenigen, welche durch die Kriegsleisiungen und 
Unglücksfälle, welche der Krieg veranlaßt, verarmt 
sind, durch die Entschädigungen, welche sie von den 
minder betroffenen erhalten sollen, in der Regel zur 
Wiederherstellung ihres Wohlstandes nicht geholfen 
werden kann, diejenigen aber, welche der Krieg mit 
seinem Verderben verschont hat, durch die zu leistenden 
AuSgleichungs, und Entschädigungssummen so zurück
kommen müssen, daß in den meisten Fällen auch ihre 
Verarmung zu besorgen ist, und nun der allgemeine 
Wohlstand aller zu fernem Wiederaufblühen nöthigen 
Hülfsmittel und Stützen beraubt wird. — Meine 
Ansicht mag zwar hart scheinen, allein da, wo es auf 
den allgemeinen Wohlstand ankommt, ist es zuverlässig 
besser, ein festes, wenn auch für diesen oder jenen viel, 
leicht etwas drückendes, System zu befolgen, und 
durchzuführen, als bei dem Scheine von Menschlichkeit 
und Billigkeit Alle zu Grunde zu richten, während man 
Alle retten will. Kriegsschäden sind Zufälle, deren

*) Man vergl. die die Lehre von der Kriegsentschädigung behan
delnden Schriften von von Berg, Bodtmann, We
ber, Schmid, Sibeth, u. a. m.
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Ersatz in den meisten Fällen die Kräfte des Staats über- 
steigt, und den Ersatz oder die Ausgleichung solcher 
Zufälle zu fordern, gibt es für den, der sie erlitten 
hat, weder ein streng juridisch begründetes Recht, 
noch ein Gesetz der Billigkeit. Die Grundgesetze der 
Staaiswirthschaftslehre muß die bürgerliche -Gesetzge
bung so gut achten, als die Vorschriften des sogenann
ten Naturrechts.

Wenn übrigens aber der Staat, da, wo nach 
diesen Andeutungen überhaupt Anstalten der Art zulässig 
sind, Assekuranzanstalten errichtet, so scheint es mir 
bei weitem zweckmäßiger zu seyn, durch mäßige jähr
liche Beiträge von den der Anstalt befreienden Mit
gliedern des Versicherungsvereins einen verhältniß- 
mäßigen Fonds zu sammeln, aus dem bei dem Eintritt 
eines Unglücksfalles die Entschädigung geleistet werden 
kann, als bei vorkommenden einzelnen Fällen die Ver
unglückten durch, alsdann erst von den nicht beschädig
ten Gesellschaftsgliedern zu erhebende, Beiträge schad
los zu stellen^). Es ist zwar nicht zu leugnen, daß 
der letztere Weg kürzer ist, als der Erstere. Man kann 
dabei die Besoldungen ersparen, welche die Verwal
tung der Versicherungsfonds nöthig machen kann, man 
ist auch der Sorge überhoben, daß dieser Fonds bei 
starken Unglückssällen, vorzüglich wenn sie sich bald 
nach Errichtung der Anstalt ereignen sollten, mitunter 
in Gefahr kommen könnte, ganz gesprengt zu werden. 
Allein auf der andern Seite kommt das in Betrach
tung , daß blos nur durch geringe beständige Beiträge 
der Unglücksfall, der diesen oder jenen Einzelnen be-

*) Für den erstem Weg ist unter andern Fusti Pol. Wiss., 
Bd.I. S.bo. und Bd. II. S.42 folg.; den letzter» hinge 
gen empfohlen Jung Lehrb. der Kam. Wiss. S. 378 folg., 
Frank System der landwirtbs». Pol., Bd.I. S.264 folg., 
und Sensen Staatslehre, Thl. II. 356. S. 12z.

M L
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troffen hat, und den nach der Natur der Versiche
rungsanstalt Alle übernehmen müssen, für Alle so we
nig als möglich fühlbar gemacht werden kann; daß 
nur auf diese Weise der Schade mit der erforderlichen 
Schnelligkeit ersetzt werden kann; und daß überhaupt 
der erstere Weg den Bedingungen einer verständigen 
Staatswirthschaft und des regelmäßigen Fortgangs un
seres Gewerbswesens bei weitem entsprechender ist, 
als der letztere. Sichern stets gleichmäßig fortgehende 
Beiträge diesen regelmäßigen Fortgang auf das Treff
lichste, so können wandelbare, bald höhere, bald gerin, 
gere, Beiträge ihn oft sehr empfindlich stören. Auch 
beweist der Grund, daß durch das Sammeln des Asse- 
kurationsfonds bedeutende Kapitalsummen aus der 
Hand des gewerbsamen Publikums und aus dem Um
lauf gezogen werden könnten, — worauf seine Geg
ner so bedeutendes Gewicht legen, — offenbar nicht 
das, was er beweisen soll. Weder die Natur der 
Sache, noch sonst etwas heischt das Bereithalten so 
bedeutender Kassenvorräthe, daß dadurch der Umlauf 
und die Benutzung unserer Kapitale nur einiger Massen 
bedeutend gestört werden könnte. Werden die gesam
melten Vorräthe sicher verliehen, was sehr füglich ge
schehen kann, so kann es dem Versicherungsinstitute 
auch ohne einen Kassenvorraih nie an den in einzelnen 
Fällen nöthigen Untersiützungssummen fehlen, und die 
Zinsen der atrsgeliehenen Fonds können über kurz oder 
lang ihn vielleicht sogar dahin fördern, daß die Erhe, 
bung der Beiträge gar nicht werter nöthig tst^).

Mir ist wenigstens ein kleines Land bekannt, wo die vier
zig Jahre hindurch gezahlten, obngefäbr zwei fünftbeils 
Procent der Versicherungssumme betragenden, stehenden 
Beilrage zu einer Brandversicherungskasse, selbst bei eini
gen sehr bedeutenden Brandschäden, nach und nach einen 
Fonds bildeten, dessen Zinsen allein die von jetzt an vor-
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Uebrigens brauche ich es aber wohl nicht zu bemer
ken, daß so wie bei allen Hülfsanstalten, welche eine 
Regierung zu der Förderung der Betriebsamkeit eines 
Volks errichten mag, auch bei denjenigen, von welchen 
hier die Rede ist, die Hülfe, welche die Regierungen 
ihren Angehörigen leisten wollen, niemanden aufge, 
drunaen werden darf. Der bekannte Rechtsgrundsatz: 
Wohlthaten werden niemanden aufgedrun- 
gen, verdient nickt blos in der Rechtslehre, sondern 
auch in der Skaatswirchschaftslehre überall die sorg
fältigste Beachtung. Der einzige Weg, auf welchem 
die Regierung solchen Hülfsanstalten Eingang zu ver
schaffen suchen muß, ist die Gewinnung des Volks für 
sie durch offene Darlegung ihrer Verwaltung des hier
bei herrschenden rechtlichen und redlichen Sinnes, und 
der hieraus für die einzelnen Theilnehmer zu er
wartenden Vortheile; — und betritt eine Regierung 
diesen Weg mit der nöthigen Umsicht, so kann sie zu, 
verlässig des Beifalls des Volks für ihr? Unterneh, 
mllng gewiß seyn.

kommenden Brandschäden zu decken vermochten, so dass die 
früher gezahlten Beiträge den Mitgliedern des Verein- 
erlassen werden konnten.
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Dritter Abschnitt.

Von dem Einfluße des bürgerlichen We
sens auf die Konsumtion der Güter.

Erste Abtheilung.

Don dem Einfluße des bürgerlichen Wesens auf die 
Konsumtion überhaupt.

H. io3.

Stehen Güterproduktion und Konsumtion in einer 
ewigen Wechselwirkung, und liegt das Hauptmoment, 
das den Menschen überhaupt zur Betriebsamkeit hin- 
tretbt, nur darin, durch Gütererwerb, Besitz und Ge
nuß sich seine Existenz und sein Streben nach Verbes
serung seiner Lage möglichst zu sichern, so liegt es in 
vor Natur der Sache, daß im Allgemeinen in der bür, 
gerlichen Gesellschaft die Verwendung unserer Güter 
für unsere Zwecke denselben freien und unbeengten 
Spielraum haben muß, der, wie ich früher bemerkt 
Habe-'O, ihr im aussergesellschastlichen Zustande zuge, 
standen werden muß. Nur in sofern kann hier das 
bürgerliche Wesen uns dieses freie Schalten mit der 
von uns erworbenen Gütermasse einiger Massen be-

Bd. i. S. zsi — zor. 
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schränken, als es uns manche, aus ihm hervorgehende, 
Verpflichtung auflegt, deren Erfüllung durch das fort
währende Daseyn und die ununterbrochene Erhaltung 
einer gewissen Gütermasse in unserm Besitze bedingt ist. 
Wenigstens hört bei dem Leben in der bürgerlichen Ge
sellschaft die Abgeschlossenheit des Menschen auf sich 
selbst in zu vielen Beziehungen auf, als daß nicht 
auch sein Verhältniß zur Güterwelt, in Beziehung 
auf deren Verwendung für seine Zwecke, in mehreren 
Punkten eine und die andere Aenderung erleiden sollte. 
Die innige Verkettung, in welche das bürgerliche We
sen die hier vereinte Menschheit dringt, die Pflichten 
gegen Andere, welche aus dieser Verkettung hervor- 

-gehen; — Pflichten, welche der Mensch ausser dem 
Staate nicht kennt, — alles dieses mahnt den bür
gerlichen Menschen, bei der Verwendung seiner Güter 
für seine Zwecke, nicht nur die Gesetze des Rechts 
und der Ethik mit größerer Aufmerksamkeit zu beach
ten, als dieses der im aussergesellschaftlichen Zustande 
blos auf sich abgeschlossene Mensch zu thun verbun
den seyn mag, sondern es erinnert ihn überhaupt, 
sich bei seiner Güterkonsumtion einer Umsicht und Be- 
dächtlichkeit zu. befleißigen, welche er in jenem früheren 
Zustande nicht bedarf.

Indeß zum Gedeihen, zum Seegen und zum le
bendigen Fortgange unserer Betriebsamkeit ist es auch 
im bürgerlichen Leben wohl unerläßlich nothwendig, 
dem hier vereinten Menschen einen möglichst freien 
und unbeschränkten Gebrauch seiner Güter für seine 
Zwecke zu gestatten, und den Regierungen ist nichts 
mehr zu empfehlen, als mit möglichster Aufmerksam
keit alles W vermeiden, was eine desfalsige Be
schränkung irgendwo andeutet, da, wo sie zur Erfül
lung der Pflichten des bürgerlichen. Lebens nicht un
bedingt nothwendig ist, und aus diesen Pflichten auf 
geradem, für Alle leicht erkennbarem, Wege hervor- 
geht. Zu der Sparsamkeit, deren Pflicht man dem 
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bürgerlich vereinte« Menschen beinahe tagtäglich vot, 
Prediger, und wdzu er durch mancherlei künstliche Mit
tel hingetrieben werden soll, dazu bedarf es am aller
wenigsten widernatürliche Reizmittel. Dazu treiben 
schon den Menschen im Staate der ganze Sinn und 
Charakter des bürgerlichen Lebens, und die mancher
lei Pflichten, die er hier zu erfüllen hat, so wie wie
derum die mancherlei Vortheile aller Art, welche er 
aus der möglichst genauen Erfüllung dieser Pflichten 
hiep zu erwarten hak, von selbst hin. Inzwischen auch 
hier, wie im aussergesellschaftlichen Leben hat alles 
Sparen seine natürliche Gränze.

Uebrigens aber wird, wie im aussergesellschaft, 
lichen Zustande, so auch im bürgerlichen Leben, die 
vor der Gesammtheit der Staatsgenossen und der gaN, 
zeN betriebsamen Menschheit, erworbene Gätermaffe 
nur durch den Verkehr vertheilt, und auch hier hängt 
es von dem Gange des Verkehrs ab, ob diese Verthei- 
lung möglichst richtig und gleichmäßig ausfällt, und 
dem Interesse und den verschiedenen Theilnahmsberech- 
tigungen Aller nach Wunsche zusägt. — Aber darum 
ist denn auch die Ausmittelung und Feststellung der 
Bedingungen^, auf welchen der Gang des Verkehrs 
ruhen mag, wenn er seinem eben angedeuteten End
zwecke entsprechend seyn soll, auch hier wieder das 
Erste, was bei den Betrachtungen über den Einfluß 
des bürgerlichen Wesens auf die Konsumtion ins Augse 
gefaßt werden muß. Nur erst dann, wenn ausgemit- 
telt ist, auf welche Weise der Verkehr - die von der 
Gesammtheit gewonnene Gütermasse unter Alle vertheilt 
und so diess Gütermasse ihrer Endbestimmung, dem 
wirklichen Ge« unb Verbrauch derselben, zuführt,'^ 
nur erst dann kann von dieser Endbestimmung 'urtd 
hrer Wesenheit selbst die Rede seyn^
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Zweite Abtheilung
Von dem Einfluße des bürgerlichen Wesens auf 

den Verkehr.

H. iv4,
Keine Frage ist-es Wohl , daß nur das bürgerliche 

Wesen, und seine möglichst kräftige Gestaltung und 
Ausbildung, dem menschlichen Verkehre die Kraft, Le
bendigkeit/ und Regelmäßigkeit zu geben vermag, 
welche er bedarf, wenn er seinem Endzwecke entsprechen 
und die Gesammlmasse unserer der Natur abgewonnene» 
oder von uns selbst geschaffenen Güter unter Alle' so 
vertheilen soll, wie diese unter die einzelnen Produce», 
ten nach dem Verhältnisse ihrer Theilnahme an der 
Produktion, zum Behuf des regelmässigen Fortgangs 
der Betriebsamkeit vertheilt werden muß. Gerade bei 
dem Verkehr tritt der Eigennutz, der das.ganze weite 
Gebiete der menschlichen Betriebsamkeit beherrscht und 
leitet, in seiner vollesten Etärke und so hervor, daß 
seine Ungebundenheit mitunter wohl nachtheilig werden 
könnte, würde der verkehrende Mensch durch die In
stitutionen des bürgerlichen Wesens nicht stets mit 
größter Sorgfalt zur Beachtung der Gesetze des Rechts 
und her Ethik hingetrieben; und sehr Noth thut eS 
darum, daß die" bürgerliche Gesetzgebung sowohl, als 
die, unmittelbar auf Befestigung der Herrschaft des 
Rechts hinarbeitende, Polizei, den Gang des Ver
kehrs- und die diesen regelnden und beherrschenden 
Elemente nie aus dem Auge verlieren. Allein, was 
durch Gesetzgebung und Polizei für die Leitung des 
Ganges des Verkehrs im bürgerlichen Wesen geschehen 
kann, kann doch im Gaüzen nichts anderes seyn, als nur 
ein negatives Wirken, 4— ein Wirken, darauf hin
zweckend, daß die einzelne Verkehrende sich von den 
Gesetzen eines wahrhaft verständigen Eigennutzes Nicht 
losreissen, und da nur derjenige Eigennutz für wahr
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haft verständig geachtet werden kann, der beim Ver
kehr die Gesetze des Rechts und der Ethik achtet^), — 
daß diese Gesetze von den Verkehrenden überall mög, 
lichst beachtet werden. Aber positiv einzuwirken, 
und dadurch dem Verkehre diese oder jene, dem allge- 
meinen Wohlstände nach der^ Ansicht der Regierung 
mehr zusagende Richtung geben zu wollen, dieses 
kommt weder der Gesetzgebung zu, noch der Polizei; 
so etwas kann blos nur durch Unterricht, und Beleh
rung, und überhaupt nur durch geistige Bildung- des 
Volks- bewirkt Werdern Versuchen jene-Zweige der 
öffentlichen Verwaltung in einzelnen. Fällen jenes po
sitive Einwirken dennoch, so entspricht ein solches 
Treiben eben so wenig den Forderungen des Rechts, 
als den Grundsätzen der staatswirthschaftlichen Klug
heit. Auch beim Verkehr sind möglichster Schutz, des 
Eigenthums gegen innere und äussere Feinde, und 
Sicherheit der Verkehrende» und ihres Strebens nach 
Sicherung und Verbesserung ihres -Verhältnisses zur 
Güterwelt, die Hauptpunkte, welche Gesetzgebung und 
Polizei überall zu erfassen haben.

Die rechtliche Gestaltung des Verkehrs ist so, 
nach das Einzige, worauf sich das Wirken der bürger
lichen Gesetzgebung und Polizei zu verbreiten hat. 
Wollen die Regierungen noch etwas mehr thun., wol
len sie den Verkehr und seinen Gang positiv Ordern, 
fo ist, ausser den angedeuteten moralischen Förderungs
mitteln, auch hier dieses positive Wirken nur auf ein 
Streben nach Entfernung derjenigen Hindernisse zu 
beschränken, welche natürliche Verhältnisse der An, 
Näherung und Vereinigung der. verkehrenden Mensch
heit entgegensetzen können.

Haben unsere Regierungen in den meisten Staa
ten mehr, als dieses, zu Hup übernommen, so haben

Bd.l. S. 302. 
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sie dadurch wohl dem Verkehr und allen hieraus für 
die bürgerlich vereinte Menschheit zu erwartenden Vor
theilen bedeutend Eintrag gethan, aber diese Vortheile 
wohl nirgends gefördert. Unsere Regierungen selbst 
würden auch wohl nie auf die Idee gekommen seyn, 
auf diese Weise den Verkehr, und somit den Wohl
stand ihrer Völker, fördern zu wollen, wäre ihnen 
das Wesen des Verkehrs völlig klar gewesen, und 
hätten sie über den Vortheilen, welche der einzelne 
Kaufmann durch Verhältnisse und Künste aller Art 
vielleicht aus seinem Handel ziehen mag, nicht die 
hochwichtigen Vortheile des Verkehrs überhaupt für 
Alle ganz übersehen

Limonäe äe Lismonäl rls Is ricliessv eommeroiald 
rom. I. S. 530. erzählt, Ein Mitglied der amerikanischen 
Gesetzgebung habe gegen ihn geäußert: „Wenn ich sehe, 
daß eine europäische Regierung durch eine öffentliche Be
kanntmachung, oder in der Einleitung zu einer Verord
nung, davon spricht, daß sie den Handel beschützen, die 
Betriebsamkeit wecken, und Manufakturen und Fabriken 
beleben wolle, so wird e- mir stet- um die Unterthanen 
dieser Regierung sehr bange, und meine Bang'gkeit habe 
ich beinahe immer gegründet gefunden; denn wirklich sind 
eure Oberhäupter, in der Meinung, auch in jenen Ange
legenheiten Schutz zu gewähren, beinahe immer der öffent
lichen Freiheit zu nahe getreten, und haben da- Vermögen 
des Volk- verschleudert." — Und leider läßt sich die 
Wahrheit dieser Behauptung nicht wohl widerlegen, so un
verkennbar wohlwollend auch in den meisten Fällen der 
Art die Absichten der Regierungen gewesen seyn mögen. 
Die Gründe, welche Entkeime Losta^a. a. O- S.237 
folg, für die positiven Einwirkungen der Regierungen auf- 
führt, halten, bei einer genauen Prüfung derselben, die 
Probe nicht aus. — Mast vecgl. übrigen- noch Filan
gt eri System der Gesetzgebung, Thl. II. S. 311. der 
Uebers. von Link.
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Ist für irgend einen Zweig der menschlichen Be, 
triebsamkeit möglichste Freiheit und Unbeschränkcheit 
innerhalb der Gränze des Rechts unerläßlich 
nothwendig, so ist dieses gewiß für den Verkehr. In
deß wohl in keinem Zweige der menschlichen Betrieb
samkeit haben sich unsere Regierungen größere Ab
weichungen von der Natur der Dinge und ihren Grund
gesetzen erlaubt, als gerade hier, und darum hat man 
es denn leider bei der Lehre von dem Verkehr in un
serm bürgerlichen Wesen, mehr mit einer nicht sehr 
erfreulichen Nachweisung der Unverträglichkeit dieser 
Abweichungen mlt dem allgemeinen Wohlstände zu 
thun, als mit der Betrachtung und Würdigung wahr
haft nützlicher Förderungsmittel. —

So bedeutend sich auch der Wohlstand unserer 
europäischen Länder in den drei letzten Jahrhunder
ten emporgehoben hat,, so-hat er dennoch bei weitem 
nicht diejenige Höhe erreicht, welche er nach dem 
Verhältnisse unserer gestiegenen Bevölkerung, unserer 
geistigen und moralischen Bildung, und unserer Fort, 
schritte in der Befestigung und Ausbildung unseres 
bürgerlichen Wesens hätte erreichen können, und wirk
lich erreicht haben würde, hätten die Regierungen 
dem Verkehr ihrer Völker mehr Freiheit gestattet, und 
hätten sie nicht durch willkührliche Institutionen aller 
Art die Völker unter sich entzweit und getrennt, statt 
sie nach den ewigen Gesetzen der Natur möglichst zu 
vereinen. Dadurch hat das bürgerliche Wesen unse
rer Betriebsamkeit in beinahe allen Ländern eine höchst 
einseitige Richtung gegeben. Es hat höchstens nur ihre 
theilweise Entwickelung und Ausbildung möglich ge
macht. Statt die Kraft der Betriebsamkeit der Völ
ker zu vermehren und zu verstärken, haben die Regie
rungen sie nur geschwächt und vermindert. Und, 
was das allerschlimmste bei der Sache ist, sogar der 
eigentliche Sinn des Verkehrs scheint, selbst dabei den 
Völkern ganz fremd geworden zu seyn. Nicht im



189

Tausche selbst suchen ffe seine Vortheile; nicht darin, 
daß der Eine dadurch für seinen entbehrlichen, werth, 
losen Ueberfluß seinen Bedarf an ihm nothwendigen 
hochgeschätzten Artikeln erhält; nicht im Werthe, und 
im Gebrauchswerthe, der Güter sucht man den Reich
thum der Völker; nicht darin, daß jedes durch den 
Verkehr erhalte, was ihm am meisten werth ist; son, 
dern, wie die täglichen Handelsbilanzen zeigen, nur 
in dem Preise der Waaren; so wenig auch dieser Sinn 
haben mag, um den Reichthum her Völker richtig zu 
bezeichnen.

H. io5.
Betrachten wir nach diesen allgemeinen Bemerk, 

ungen über den Einfluß, welchen das bürgerliche Wesen 
auf den Gang des Verkehrs eigentlich haben sollte, —> 
allein freilich nach seiner dermaligen, im Laufe der Zeit 
erhaltenen Gestaltung, in den meisten Staaten, bald 
mehr, bald weniger nicht hat, — die einzelnen Insti
tutionen, welche man vermeintlich zur Förderung des 
Verkehrs getroffen hat, so läßt sich wohl von den we
nigsten viel günstiges sagen. Selbst da, wo man für 
die Förderung des Verkehrs, innerhalb der Gränze der 
dem Staate desfalls zusiehenden Berechtigungen, nur 
negativ wirksam seyn wollte, — selbst da scheint 
man die richtige Gränze nie gehörig vor dem Auge ge- 
habt, und festgehalten zu haben.

Wohl liegt es dem Staate ob, bei allem, was er 
für den Verkehr negativ oder positiv zu thun haben 
mag, vorzüglich darauf zu sehen, daß das von den 
Verkehrenden einmal erworbene, und durch den Ver
kehr in Bewegung zu fetzende, Eigenthum für seinen 
Eigenthümer möglichst fest gesichert stehen, und durch 
die Wogungen, in welche es durch den Verkehr geräth, 
möglichst unbeschädigt hindurch geführt werden möge. 
Doch dringend nothwendig ist es, daß es vor dem Cha, 
rakter der Starrheit bewahrt werde, den ihm eine über
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triebene Ängstlichkeit der Gesetzgebung, und ein zu hoch 
gespanntes Streben, jeden Verkehrenden vor jedem aus 
dem Verkehre für ihn zu besorgenden Nachtheil durchaus 
gewahrt zu sehen, so leicht geben kann. Aber diesen 
Charakter der Starrheit haben ihm wirklich unsere mei
sten Gesetzgebungen aufgedrückt, theils dadurch, daß sie 
das Recht das Eigenthums beinahe bis ins Unendliche 
hin gesickert wissen wollen; theils wieder dadurch, daß 
sie den Verkehr einer Menge bald mehr, bald minder 
beschwerlicher Förmlichkeiten unterworfen haben; 
theils endlich auch noch dadurch, daß sie die verkehren
den Theile gegen alle mögliche Vervortheilungen zu aus
gedehnt in Schutz nehmen, und sich so oft von Billig, 
keitsgründen leiten lassen, wo eigentlich nur das strenge 
Recht gelten sollte.

Der in unsere neueren Gesetzgebungen zu wenig 
umsichtig übergetragene Grundsatz des römischen Rechts: 
wo ich mein Eigenthum finde, da kann ich 
mir es wieder aneignen, die vorzüglich bet be, 
weglichen Gütern zu weit ausgedehnte Verjährungs, 
zeit, die zu weit getriebenen Hausherren- und 
Familienvatersrechte, die Erweiterung dieser 
Rechte über dre Zeitdauer des Lebens hinaus, — alle 
diese Bestimmungen unserer Gesetzgebungen sind mit 
den Erfordernissen und Bedingungen eines lebhaften 
Verkehrs nur sehr schwer zu vereinbaren. Sie brin
gen in die zum Verkehre geeignete bestimmte Güter
masse eine Starrheit, welche die Sorge des Staats 
für die Sicherheit des Eigenthums weder fördert, noch 
selbst den Forderungen und Erwartungen zusagt, welche 
der Mensch bei seinem Streben nach EigenthUmser, 
werb und Sicherheit dieses Erwerbes macht.

Der bürgerliche Mensch mag zwar bestimmen, 
wer nach seinem Tode seine Gütermasse sich aneignen 
und besitzen soll, und da der Wunsch, auf diese Weise, 
gleichsam noch nach dem Tode fortzuleben den Men
schen sehr oft selbst zur Betriebsamkeit und zum Fleiße 
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spornt^ so thut allerdikgs die Gesetzgebung sehr wohl, 
daß sie jedem diese Berechtigung möglichst zu sichern 
strebt. Nur sollte sie nicht mehr, als nur diese zu 
sichern suchen. Wie der Erbe das ihm angefallne 
Vermögen seines Erblassers für seine Zwecke verwen
den will, dieses zu bestimmen, ist seine Sache. Wenn 
der Erblasser auch hierüber seinen Nachfolgern Vor
schriften machen will, so ist dieses wirklich eine An
maßung, welche sich mit den Erfordernissen auf einen re, 
gelmäßigen Gang berechneter Betriebsamkeit. eben so 
wenig verträgt, als mit den Bedingungen, worauf 
die Werthschätzung aller Güter ruht. In so manchen 
Fällen kann die Achtung für diese Anmaßung und ihre 
Duldung nur damit enden, daß manches Gut von vor
hin sehr hohem Werthe, dadurch, daß es der Erbe 
entweder gar nicht, oder nicht wie ein Dritter, zu 
gebrauchen versteht, seinen Werth ganz verliert; und 
daß mancher Erbe, bei allem Scheine von Reichthum, 
in der That doch wirklich arm seyn kann^). —

Auch kann der regelmässige Fortgang unserer Be
triebsamkeit, den doch der Verkehr vorzüglich befördern 
soll, nie da gebethen, wo, aus zu weit getriebener

*) Belege für diese Behauptung gibt so mancher Fideikommiß- 
Besitzer, der oft nichts weiter ist, als der reine Depositar 
de» iym zugefallenen Guts. — Mit Recht hat darum die 
Französische Gesetzgebung (6oäe Napoleon Art. 8y6.) 
alle Substitutionen verboten. Was die Oestreichische 
Gesetzgebung (Allg. burgerl. Gesetzb. tz. bzz folg.) zum Vor
theile des Fideikommiß. Besitzer- bestimmt, hebt ihr nach- 
theiligeS Emwirken auf den Verkehr noch bei weitem nicht 
auf. Selbst bet der dort dem Fideikommiß-Besitzer (Z.6Z5.) 
zugestandenen Berechtigung, ein Drittheil des Fibeikom- 
mißguteS mit Geneomigung der ordentlichen GerichtSbe« 
Horde zu verschulden, oder, wenn e- in Kapitalien besteht, 
ein Dritrheil davon zu erheben, muß der Gebrauch die 
ser Güter noch lehr gelähmt bleiben.
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AenMichkeil der GefttzgeKüng'für die Sicherheit des 
Ergemhums, selbst der rerbtlicbste Erwerber fremden 
Gucss-tIahre lang der Gefahr ausgesetzt ist, von einem 
früheren Eigenthümer in Anspruch genommen zu werden, 
der den Besitz seines Gutes auf irgend eme Weise ver
lor, ohne gerade sein Eigenthum daran auf rechtsver- 
bindlicke Welse aufgegeben zu haben. Wo der Verkehr 
gedeihen soll, darf die Gesetzgebung den Glauben an 
die Rechtlichkeit und Redlichkeit der Verkehrenden nie 
vernichten; er muß vielmehr bei ihr immer als vorherr
schende Maxime fest stehen, und die eine Hand muß 
sters die andere so lange wahren, als die Widerrechtlich, 
keit des Erwerbes des letztern Besitzers nicht gehörig 
nachgewiesen ist^). Und am allerwenigsten darf der 
Streitsucht des einen oder des andern Theils irgend 
ein Spielraum durch Bestimmungen gegeben werden, 
welche über kurz wder lang, wenn sich die Ansi^ten 
des Einen oder Andern vom Werthe der Güter viel
leicht geändert haben mögen, zum Abtritt vom abge
schlossenen Handel vielleicht berechtigen können, oder 
ihn bestimmen, zu leichtsinniger Weise sich in einen

Tausch

Ueber den Ursprung und den Sinn des deutschen Sprich
worts: Hand muß Hand wahren s. m. Eisen
hart Grundsätze des deutschen Rechts in Sprichwörtern, 
G. Zig —321. — Daß übrigens unsere Gesetzgebung selbst 
daS Nachtheilige der zu großen Ausdehnung der Berechti
gungen des Eigenthümers auf den Verkehr gefühlt haben 
mag, offenbart sich durch die Schwierigkeit der Lein Vin- 
dikanten auferlegten Pflicht, nebst seinem rechtsgültigen Er- 
werbstitel auch daS Eigenthum des früheren Besitzers 
(sucwris) zu erweisen; — eine Schwierigkeit, welche man 
indeß durch die, dem etwas, als sein Eigenthum Anspre
chenden, nachgelassene «etio xubUcianK zu mindern ge
sucht hat.
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Tausch einzulassen, bei dem er vielleicht hinterher seine 
Rechnung nicht finden mag^).

Vor dem Leichtsinne bewahrt die Verkehrenden 
wohl am sichersten die Natur ihrer Verhältnisse, so wie 
sie beim Verkehr gegenseitig hervortreten, und darum 
ist es offenbar eine sehr vergebliche Mühe, wenn durch 
allerlei Formen, in welche man die Verhandlung der 
Geschäfte des Verkehrs gezwängt hat, die Verkehrenden 
vor jenem Leichtsinne zu bewahren suci t. In dem 
alten Rom hätte einiger, nur mäßig bedeutender, 
Verkehr wohl nie sich ausbilden können, so lange man 
nur Verträge, unter gewissen solennen Formeln (sx sri- 
xulsru) abgeschlossen, für verbindlich hielt; und unserm 
Verkehr über Grundeigenthum ist zuverlässig die Auf, 
nähme der hierüber abgeschlossenen Verträge durch 
öffentliche Beamte, und die nothwendige obrigkeitliche 
Bestätigung, welche man meist hier fordert, gewiß 
mehr hinderlich, als förderlich. Und nichts anderes 
als dieses läßt sich selbst von solchen Anordnungen 
unserer Gesetzgebungen sagen, welche zum Beweise abgn

*) Der stoische Geist, der in den ursprünglichen Bestimmun
gen der römischen Gesetzgebung über die verbindende Kraft 
der Verträge weht, sagt unverkennbar den Bedingungen 
eine- lebhaften Verkehr- bei weitem mehr zu, als die aus 
mancherlei Billigkeit-rücksichten dem sich verletzt achtenden 
Theile in der Folgezeit zugestandene Wieve.emsetzung in 
den vorigen Stand, und die mancherlei Gewadrsvervind- 
lichkeiten, welche da- Edikt der Leviten hier dem Verkäufer 
in manchen Fallen auflegle. Dem Beuug, dem man auf 
Liese Weise neuern wollte, bat man offenbar auf Kosten 
der Lebendigkeit deS Verkehr- und der SelbstuaNdigkeit 
-er Verkehrenden gesteuert, und wenn der unvorsichtig«« 
und unverständige Verkehrende dadurch auch gegen die grö» 
Hern Betrügereien feine- Gegner- sicher gestellt seyn mag, 
in Ansehung der feinen Betrügereien ist er um nicht- sich-» 
rer geworden.



1Y4

schlossener Verträge in der Regel nur schriftliche Urkun
den fordern--). Die Sicherheit des Eigenthums, 
welche auf diese Weise hergestellt und begründet werden 
soll, wird offenbar auf Kvsten des allgemeinen Wohl
standes erkauft, und in den meisten Fällen wird dadurch 
nicht einmal das Eigenthum völlig gesichert; denn gegen 
Betrügereien wahren die Verkehrenden selbst die lästig
sten Formen nicht; sie vermehren nur das Raffinement 
der Arglist und gewöhnlich erhält gerade durch die Förm
lichkeiten der Unredliche eine Ueberlegenheit über den 
Rechtschaffenen. Auf jeden Fall machen alle solche For
men den Verkehr und den Umlauf der Güter theils 
langsam und schleppend, theils immer ohne Noth kost, 
bar, und selbst auf den Preis wirken sie sehr nachthei- 
lig, in sofern als sie die Bereitwilligkeit der Verkehren
den zum Tausche bedeutend mindern. Sollen diese Fol
gen nicht eintreten, und der Verkehr zu der Lebendig, 
keit gedeihen, den man ihm überall wünschen muß, so 
sollten unsere Gesetzgebungen billig von dem Curatelsystem 
zurückkommen, das ihren Vorschriften über die Förm
lichkeiten der Verträge zu Grunde liegt. Sie sollten 
alle Verträge für rechtskräftig anerkennen, welche frei, 
willig und ohne Betrug unter den Parteien abgeschlossen 
sind, und von welchen der Beweis dessen geführt werden 
kann; und wollen sie aus besondern Gründen beim Ab
schlüsse gewisser Verträge gewisse Förmlichkeiten beob
achtet wissen, so sollten sie diese Forderung nur auf 
Verträge über zusammengesetzte und besonders ver, 
wickelte Gegenstände beschränken, keineswegs aber sollte 
die Verbindlichkeit zur Beachtung jener Förmlichkeiten 
ausgedehnt seyn auf gemeine Geschäfte des täglichen 
Lebens.

*) Wie z. B. die französische Gesetzgebung (Loste bkspo« 
löon Art. 134.) überall, wo der Gegenstand des Vertrags 
über Ein hundert und fünfzig Franken siebenzig Gulden 
rheitt. beträgt.
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Am allermeisten schaben solche Förmlichkeiten immer 
da, wo sie nicht sowohl auf Sichern« g des Eigenthums, 
als vielmehr nur auf finanzielle Zwecke, oder auf eine 
Controle deo freien Verfügungsrechts der Bürger über 
ihr Eigenthum ausgehen. Eine solche Tendenz muß 
den Verkehr rein vernichten. Mancher Besitzer läßt 
seine zum Tausche sonst sehr wohl geeignete Waare oft 
lieber unbenutzt verderben, als daß er sich der mit dem 
Vertrage verknüpften Gebühr, oder dem spähenden 
Auge der Regierung und ihrer Beamten unterwirft; und 
mancher Begehrer entbehrt oft lieber seinen Bedarf, 
als daß er es kund thut, dieser oder jener Waarenar, 
tikel gehöre zu feinen Bedürfnissen; und so treten denn 
Verheimlichungen und Betrügereien aller Art gewöhn, 
lich an die Stelle redlicher und rechtlicher Verkehrsun
ternehmungen, und wahrhaft gesetzmäßig abgeschlossen 
ner Verträge

H. 106.
Indessen bei allen den Hindernissen, welche Form, 

lichkeiten der angedeuteten Art dem Verkehr in den 
Weg legen, immer gehören diese Hindernisse nur unter 
die kleinsten Eingriffe der Regierungen in die Frei
heit des Verkehrs. Bei weitem empfindlicher drücken 
den Verkehr die Maasregeln, welche ihn auf einen 
gewissen bestimmten Ort hinleiten sollen, und ihn da-

So klagt man bei den französischen Gerichten um deswillen, 
weil dort die angeordnete schriftliche Abfassung der Ver
träge über Gegenstände von mehr als 1L0 Aranken zunächst 
und eigentlich nur auf die Ergiebigkeit der EinregistnrungS« 
gebühr abzweckt, beinahe durchgängig über die vielen sinm- 
lirten Händel, und die gewöhnl-ch äusserst schwierigen Pro
zesse, welche aus jenen Händeln hervoraeben. — klebri
gen» vergl. man über die hier behandelte Materie noch 
meine Revisionrc., Bd.I. S.2?3 —277. und v. Jaks- 
Grundsätze der Polize»-esetzgebung, S.33b und 337.

N L 



gegen an anderen Orten beschränken, oder gar ver
bieten.

Es scheint zwar durch diese Maasregeln das Gute 
bewirkt werden zu können, daß hier die Konkurrenz der 
Verkehrenden sich leichter bildet, als ohne solche In
stitutionen, und daß man auf diese Weise dem ganzen 
Gange des Verkehrs leichter die nöthige Sicherheit, 
Stetigkeit und Regelmäßigkeit geben zu können hoffen 
mag. Doch, wie ich früher bemerkt habe^), hängt 
der sichere und nützliche Gang des Verk-Hrs bei wei
tem nicht allein von der hergestellten Konkurrenz der 
Begehrenden und Anbietenden allein ab; zum Flor und 
zum regelmäßigen Fortgang des Verkehrs gehört noch 
bei weitem mehr, als daß man die Verkäufer und 
Käufer auf einen gewissen Punkt zusammenzwängt; und 
leistet die Konkurrenz für den Verkehr wahrhaften 
Nutzen, so thut sie es stets nur in sofern, als sie 
sich nach dem natürlichen Gange der Dinge von selbst 
bildet. Aber eine gezwungene Konkurrenz hat nie dem 
Verkehre, weder im Großen noch im Kleinen wesentliche 
und wahrhafte Vortheile geliefert.

Ueberhaupt lassen sich Handelsplätze und Handels
wege durch Ge, und Verbote, oder andere widerna
türliche Künste der Regierungen, nie, wenigstens nicht 
auf die Dauer schaffen. Käufer und Verkäufer finden 
sich stets gern nur da zusammen, wo jeder seinen 
Vortheil am leichtesten und sichersten und im vollsten 
Maaße findet; jener durch möglichst vortheilhaften Ab, 
satz seiner Waaren, dieser durch möglichst billigen und 
leichten Einkauf feines Bedarfs. Im Mittelalter und 
vor der Entdeckung der Fahrt um das Vorgebirge der 
guten Hoffnung nach Ostindien würde es ein sehr ver, 
gebliches Unternehmen gewesen seyn, die Hauptstapel, 
Plätze für den europäischen Handel mit den Morgen,

*) Bd.I. S.LS4» 
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ländern aus den Häfen der Seestädte an den östlichen 
Küsten des mittelländischen und schwarzen Meeres, und 
der diese verbindenden Meerengen von Griechenland und 
Kleinasien, anderswohin verlegen zu wollen. Die 
Rolle, welche damals in diesem Verkehr Alexan, 
drien und Konstantinopel spielten, war zu na» 
türlich, und durch diese Natürlichkeit zu fest begründet, 
als daß irgendwo anders ein gleichmäßiges Gedeihen 
dieses Handels sich hätte erwarten lassen. Und was 
Wien und Regensburg damals für den deutschen 
und niederländischen Handel mit den östlichen Reichen 
von Europa'--), und die italienischen Seestädte für 
den Handel mit der Levante und den europäischen Län
dern am mittelländischen Meere, und späterhin selbst 
für den Handel von Deutschland und den Norden von 
Europa waren-->"'0, dieses würde kein Ge- oder Ver
bot einer andern Stadt zu schaffen vermögend gewesen 
seyn. Aber seit der Umgestaltung der Dinge, wie 
sie aus der entdeckten Fahrt um das Vorgebirge der 
guten Hoffnung nach Ostindien herorgegangen sind, 
würde es ein sehr eiteles Bemühen seyn, Alexandrien 
und Konstantinopel ihren im Mittelalter genossenen

*) Man vergl. hierüber Hüllmann Geschichte des byzantini, 
schen Handeis, bis zu Ende der Kreuzzüge (Frankfur 
a. d. O. 1808 8.) G. 81 folg. Wie Hüllmann sehr 
gründlich nachgewiesen hat, grenz der Handelszug zwischen 
Deutschland und dem Oriente bis gegen das Ende der 
Kreuzzüge beinahe ausschließlich durch Oestreich und Un
garn- Großhandel der italienischen Seestädte, unmittel- 
dar nach Deutschland und in die Niederlande, bestand bis 
zu dieser Periode noch keineswegs, weder zu Lande, über 
die Alpen, noch zur See über Betgien.

**) Ueber die Mittel und Wege, durch welche eS den italienit 
schen Seestädten gelang, die Konstantinopolitaner allmählich- 
rom morgenländischen Handel zu verdrängen s. m. Hüll 
Mann a. a. O. S. 17 — 72.
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Glanz wieder zu verschaffen» Und nicht minder eitel 
und vergeblich würde es seyn, unsern deutschen aus
wärtigen Handel, und den Handel zwischen dem Sü
den und dem Norden von Europa, mit Ausschluß un
serer Hansestädte treiben, und durch Bedrückung die
ser vielleicht dem Handel anderer deutschen Städte und 
Länder aufhelfen, und ihm die Richtung geben zu wol
len, welche er im Mittelalter hatte-'0- Auch wird es 
wohl nie gelingen, den Engländern den Welthandel zu 
entreißen, zu welchem sie, auch abgesehen von allen 
andern sie dermalen begünstigenden Vortheilen, die 
natürliche Lage ihres Landes mehr als irgend ein ande
res europäisches Land berufen h-t'^). Alle Versuche

Ueber die hohe Wichtigkeit der Hansestädte Hamburg, 
Bremen, und Lübek für den deutschen auswärtigen 
Handel sowohl, als für den Handel zwischen dem Süden 
und dem Norden von Europa überhaupt, und über ihre 
Nothwendigkeit für das Beheben und Gedeihen dieses 
Handels f. m, ste ViHers donstitmions rlo trois villes 
lilrres an?eati^ues , I,üdecli, Lremen et HsmvnrF etc. 
S.95 — 143. und Büsch von dem Zwischenhandel der 
deutschen Seestädte rc. in dessen Schriften über StaatSwirth- 
schaft und Handlung, Bd,m, Z.39Z folg.

**) I/Hnxleterre sagt ViHers a, a. O. Sä 36. — est la 
ville snsestiyue entre les cieux üemisplieres; entre I'Lnrope 
et les trois ^srties ste Is terre. I,on^tems 1'exercice äe 
<<ette immens« sonction s Hotte jncertsin entre «livers 
etsts, I,e kortn^sl, l^spg^ne, 1s l^ollancle, s'en sont 
äisjiuteS ou psrtSAes. I,onAtems ee commerce pniversel 
v ete stsns ane sorte st'snsrcliie. ?eu-jl-peu les elemens 
cn rumeur se sont rsssis, et 1es lyis stictees psr 1s nstuxe 
Äes clioses se sont «ccomplies. ssne nation insulsire, 
active, ener^i^ue, inclustrieuse, est parvenue en6n k 1'em- 
pire lies mbrs, ^ui apsrtient h ss sitristion geo^raxlii^ue, 
A ses ^uslites jntrepistes, ü ss vi^ourense constsnce. L11e 
inaintiencirs cet em^ire, et i1 est impossidle äe prevoir, 
^str oa puisse jsmsis 1e, lui üisputer svee succvs. 8a puis-



ryy

der Art müssen eben sowohl scheitern, wie das Duo, 
naparti^che Kontinentalsystem; oder gelängen sie den, 
noch, so wäre dieses nur möglich mit dem bedeutend
sten Nachtheile für den Verkehr und den Wohlstand 
aller europäischen Länder. —

Ist es bei allen Zweigen der menschlichen Be
triebsamkeit unerläßlich nothwendig, die natürlichen 
Verhältnisse mit möglichster Sorgfalt und Umsicht zu 
beachten, so ist dieses gewiß doppelt nothwendig beim 
Handel. Ableiten läßt er sich wohl durch widernatür- 
liche Unternehmungen und Zwangsmaasregeln, zu 
welchen wir unsere Regierungen so sehr geneigt sehen, 
aber leiten und befestigen läßt er sich dadurch nie. 
Während wir durch solche Künsteleien einem großen 
Gewinn nachjagen, setzen wir uns allemal in Gefahr, 
selbst denjenigen zu verlieren, den uns vielleicht unsere 
natürliche Lage bisher zuführteWir werden ar,

vaneo maritime est Ltsvlie k de telles dass«, «i la nstioo 
reste vien «nie, et ne se relaetis point däns ses eüorts, 
cette pmssance est L jsmsis inedrantable, ^vee eile le 
eommerce de deux mondes reste 1'spsnsge de t'^nAleterre.

*) Einen sehr interessanten Beleg für diese Behauptung s. m. 
-ei Schmält Staatswirthsch. in Briefenrc. Bd. H. S. 128. 
Normal- ging ein sehr lebhafter Handel zwischen Sachsen 
und Ungarn durch Bre-lau. Gegenseitige Bequemlich
keit veranlaßte es, daß dort die säi-sischen und ungarischen 
Fuhrleute wechselseitig abluden, und jeder die Fracht de- 
andern in seine Heimath mitnahm. DajU hatten die fächsi« 
schen und ungarischen Kaufleute in Bre-lau Spediteure 
nöthig, und die BreSlauer Kaufleute zogen von ihrem- 
Speditionsgeschäfte nicht unbedeutenden Gewinn. Aber 
Friedrich II. ließ sich durch merkantilische Dorspiegelun« 
gen verleiten, diesen Handel zu -rücken« um die Ungarn 
und Sachsen zu nöthigen, ihre Waaren an die Breslauer 
zu verkaufen; um so Bre-lau zum Stapel für Sachsen 
und Ungarn zu machen, und den Breslauern, statt de-
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wer, während wir reicher zu werden hofften, und 
was die Hauptperson bei allem Verkehr, den Konsu
menten, als Folge solcher verkehrten Unternehmungen 
und Maascegeln immer an meisten drückt, ist die 
Vertheuerung seiner Bedürfnisse, welche aus jedem 
solchen Beginnen immer unaufhaltsam hervorgeht

Hat man geglaubt, den Wohlstand des Landes 
dadurch zu heben, und dem Verkehr dadurch die 
möglichste Lebendigkeit zu schaffen, daß man ihn größ- 
teulheils in die Städte und auf die städtischen Märkte 
zu bringen gesucht hat, so hat man wirklich damit 
nicht viel Gutes geschafft. Die mancherlei Stapel- 
und Niederlagsgerechtigkeiten, welche man einzelnen 
Städten ertheilt hat, mögen wohl den Wohlstand ein
zelner Städte gehoben haben, aber im Allgemeinen 
haben sie gewiß unendlich geschadet. Daß der Ver
kehr eher in den Städten gedeiht, als auf dem platten 
Lande/ liegt allerdings in der Natur der Sache. Schon 
die größere Bevölkerung der Städte, die nähere und 
innigere Verbindung des betriebsamen Volks, weiche 
aus dieser Bevölkerung hervorgeht, die vermehrten 
Bedürfnisse des Städters, das nähere Zusammenseyn 
Lek zum Verkehr bestimmten und geeigneten Güter, 
Massen, — alles dieses zusammen verspricht und sichert 
dem Verkehre in den Städten eine Lebendigkeit, welche 
sich vom Verkehre des platten Landes nie erwarten 
läßt. Doch aus dem allen rechtfertigen sich die An
sprüche des Städters auf ausschließlichen Betrieb des

minder einträglichen Speditionsgeschäft-, einen einträglichen 
Procenlbandel zu verschaffen. Doch die Folge davon war, 
daß nunmehro BreSlau auch seinen SpedinonShandel ver
lor, und -aß der sächsische und ungarische Handel, der bis
her über BreSlau gegangen war, von nun an sich über 
Mahren und Böhmen »og.

Man vergl. hierüber meine Revision:c. Bd.l. S.277 folg.
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Handels, welche ihnen unsere meisten Gesetzgebungen 
zugesprochen haben, noch keineswegs; und am allerwe
nigsten läßt sich daraus eine Verbindlichkeit des Land
mannes ableiten, alles, was er zu verkaufen hat, 
auf den städtischen Märkten zum Verkauf auszustellen, 
und alles, was er zu kaufen haben mag, blos nur 
in der Stadt, und auf ihren Märkten, zu kaufen. 
Wo sich der Mensch zum Behuf seines Verkehrs sicher 
vereinigen kann, da mag er unter sich verkehren. So 
will es die Natur der Dinge, und der Gesetzgebung 
liegt es ob, diese natürlichen Verhältnisse möglichst 
zu sichern und zu pflegen; nie aber sie zu stören.

Es ist wirklich auch eine sehr irrige Meinung des 
Städters, wenn er.glaubt, es sey ihm damit geholfen, 
wenn man widernatürlicher Weise die Landleute auf 
seine Märkte treibt, oder wenn er den auf dem Lande 
herumziehenden Krämer um deswillen nicht dulden will, 
weil dadurch weniger Landleute zum Einkauf ihres 
Waarenbedarfs in die Stadt kommen. Die von den 
städtischen Gewerbsleuten so sehr beneideten Hö
ker und Hausirer, welche auf dem Lande herum
ziehen, und durch den Zusammenkauf ländlicher Er
zeugnisse, oder durch den Einzelnverkauf städtischer 
Waaren an die Landleute, diesen oder jenen Landmann 
abhalten, daß er seltener in die Stadt zu Markte geht, 
als er ausserdem wohl hätte thun müssen, — beide 
verdienen wirklich die Strenge nicht, womit sie unsere 
Gesetze über den sogenannten Auf- und Fürkauf, und 
gegen den Hausier-Handel, in den meisten Ländern ver
folgen. Nachahmung verdient vielmehr überall das Bei
spiel der preussischen Regierung, welche die früherhin 
bestandenen Gesetze wider die Vor- und Aufkäuferei 
ganz aufgehoben hat Gerade durch die Höker kvWnt

*) In dem Edikte vom 20. November 1810, abgedruckt in 
Christ. Jak. Kraus StaatSwirtysch., Bd.V^S.342—24s. 
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manches auf die städtischen Märkte, was ausserdem 
wohl schwerlich dahin gekommen seyn würde. Die klei, 
rieren Quantitäten der überflüssigen Vorräthe des Land, 
Mannes, zu gering, um einem eigenen Marktgang 
räthlich zu machen, können nur allein durch die Hülse 
des Hökers auf die städtischen Märkte kommen; und wie 
bedeutend im Ganzen diese kleinen Vorräthe sind, be
darf wohl keiner Bemerkung. — Was aber die, mit 
Erzeugnissen des städtischen Gewerbsfleiffes auf dem 
platten Lande herumziehenden, Hausirer angeht, so 
sind diese eigentlich nichts weiter, als die uubesoldeten 
Kommis und Diener der städtischen Gewerbsleute, durch 
deren Dazwischenkunft der Verkehr zwischen dem städti- 
schen Gewerbsmanne und dem Landmanne nie gestört, 
wohl aber unendlich gefördert wird. Die kleinen De, 
dürfnisse, womit diese Händler den Landmänn versehen, 
würden bei dem Letzten einen bei weitem geringern Ab
satz finden, wäre zu ihrem Erwerbe erst immer ein 
Gang in die Stadt nothwendig, und könnte der Land« 
wann sich diesen nicht ersparen, dadurch, daß ihm der 
Hausirer seinen kleinen Kram ins Haus bringt, und ihn 
vielleicht selbst dadurch oft zum Erwerbe und zum An, 
kaufe einer Waare reizt, welche vielleicht sonst ganz 
ausser dem Kreise seiner Bedürfnisse und seiner Begehr 
geblieben seyn, also bei ihm gar keinen Absatz gefunden 
haben würde.

Nur an den Markttagen soll da- Auf. und Verkaufen in 
und vor den Tboren, so wie in den Straßen und in den 
Wirthshäusern, kurz ausser dem Marktplatze, verboten 
seyn, — eine, wie es mir scheint, unuötbige und zweck» 
widrige Beschränkung der gestatteten Freiheit. — Ueber 
die in Deutschland bestandene Verbote des Auf- unts Ver
kaufs s m. übrigens von Berg Grundsätze des deutschen 
PolizeirechlS Bd.I. S.351 folg., und dessen staatswirthsch. 
Versuche, Thl.H. S. 170 folg.
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Zwar meint man, gerade darin, baß die Hausirer 
den Landmann auf diese Weise mitunter zum Ankäufe 
von Waaren reizen, welche der Letztere ausserdem gar 
nie gekauft haben würde, einen Grund zu Beschrän
kung des Hausirhandels zu finden. Inzwischen eine 
wahrhaft eitele und thörichte Furcht ist es, wenn 
man fürchtet, der Landmann werde sich durch solche 
Kaufe zu Grunde richten. Auch der unverständigste 
Landmann erwägt, wie weit seine Wünsche gehen kön
nen; und soll die Produktion in allen Zweigen der 
Betriebsamkeit vorwärts schreiten, so muß es, wegen 
der ewigen Wechselwirkung zwischen Produktion und 
Konsumtion, auch die Letztere thun. Was der Land
mann nicht brauchbar für sich achtet, kauft er auch 
dem Hausirer nicht ab; und findet er etwas für sich 
brauchbar, so wird er zuverlässig zugleich möglichsten 
Fleißes darauf bedacht seyn, durch Erweiterung seiner 
Produktion, oder Sparsamkeit in andern Artikeln, sich 
die zu jenem Erwerbe nöthigen Gütermassen zu schaffen. 
Schützt ihn sein eigener Eigennutz nicht vor seinem 
Verderben, die Kuratel der Regierung wird ihn nie 
davor schützen.

Selbst vor dem Betrüge, zu dem der Hausirer 
geneigt seyn soll, braucht man sich nicht sonderlich zu 
fürct ten. Auch beim Verkehr mit dem städtischen Ge- 
werbsmanne auf dem unter dem Auge der scharfsich
tigsten Polizei stehenden städtischen Markte ist der Land- 
mana nie vor Betrug ganz sicher; und nicht zu be
trügen, damit er seine Kunden nicht verliere, dazu 
hat der Hausirer dieselben inneren Gründe, wie der 
städtische Gewerbsmann und Händler. Nur etwa in 
sofern, als der Hausirer leichter verbotene Waaren 
oder gestohlenes Gut in Umsatz bringen kann, mag 
sich etwas gegen ihn sagen lassen. Doch da, wo, 
meinem Wunsche nach, überhaupt Freiheit des Ver
kehrs herrscht, werden der Fälle, wo man den Han, 
del mit einigen Waaren zu verbieten nöthig haben 
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sollte, nur sehr wenige seyn, und gegen Verpaschung 
gestohlener Waaren, durch herumziehende Hausirer 
kann die Polizei oft leichter auf dem Lande wachen, 
als in den Städten, besonders wenn sie groß und 
volkreich siyd. Auf jeden Fall ist die Schwierigkeit, 
Diebereien zu begegnen, kein Grund zur Fesselung der 
menschlichen Betriebsamkeit. Selbst der Diebe würde 
es weniger geben, genößen die Betriebsamkeit und 
der Verkehr überall die ihr nöthige Freiheit, und nö- 
thigten die widernatürlichen Beschränkungen unseres 
Verkehrs nicht manchen, ein Dieb oder ein Betrüb 
ger zu werden, der gern als redlicher und rechtlicher 
Mann leben, und auf redliche und rechtliche Weise 
seinen Erwerb suchen möchte.

Selbst die geringere Beeinträchtigung des freien 
Verkehrs zwischen dem Städter und dem Landmanns» — 
seine Beschränkung auf eine gewisse Zeit, 
Periode — muß nothwendig die nachteiligsten Fol- 
gen haben. Die Vorrechte, welche man den Dewoh- 
nern der Städte in den meisten Marktorten gegeben 
hat, ihre Bedürfnisse von den, ihre Märkte besuchen
den, Landleuten bis zu einer gewissen Stunde aus
schließlich zu kausen, und das Verbot für fremde Händ
ler, ihre Waaren auf unsern städtischen Märkten vor 
einer gewissen Stunde zum Verkauf auszulegen, sind 
für beide verkehrende Theile nie von einigem Nutzen 
gewesen. Sie haben eben so sehr die Konkurrenz der 
Angebote und der Nachfrage gehemmt als die Bereit
willigkeit beider Theile zum Weggeben und Nehmen 
ihrer Verrathe-»). Die beste Marktordnung ist in

*) Diese Erfahrung habe ich wenigstens auf den hiesigen Ge» 
treibemärkten gemacht. Früberhin bestand, wie in den 
meisten Städten hiesiger Gegend, hier die Einrichtung, 
daß Fremde, und selbst hiesige Bäcker und Mehlbändler 
ihren Getreidebebarf nicht eher kaufen durften, als in den 
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diesem Punkte da, wo hierüber keine besteht; wie 
denn überhaupt alle auf Leitung des Verkehrs berech
nete Marktordnungen in der Regel mehr schaden, als 
nutzen. Bei völliger Sicherheit und Freiheit des Ver
kehrs stellt fich eine natürliche, dem Vortheile aller 
Verkehrenden zusagende Marktordnung von selbst her, 
und nur über die Erhaltung einer solchen Marktord
nung mögen unsere Polizeibehörden wachen.

h. 107.
Eine Hauptqnelle der mancherlei Versuche, welche 

unsere Regierungen gemacht haben, um den Handel 
auf diese oder jene Weise, da oder dorthin, zu leiten, 
liegt nächst der Eifersucht und dem Neide, welche m 
ihrer Handelspolitik gewöhnlich die Hauptrolle spie-

Sommermanaten nach Zehen und in den Wintermonaten 
nach Eilf de» Morgens; oder, so lange die Marktfahne 
noch nicht gefallen war. Aber hier beschränkte sich, so ge- 
legen auch der hiesige Markt für den Gelreiterei kehr zwi
schen den getreidereichen Gegenden im obern The le von 
Franken und den östlichen Gegenden des Thüringer Waldes 
ist, dir Getreidezufuhr meist nur auf den Bedarf der 
Stadt, und die Bürger waren selbst oft in Verlegenheit, 
diesen auf den wöchentlichen Gelreidemärkten zu finden. 
Erst nachdem man die frühere Marktordnung allmählich 
abgestellt, und Fremden und Einheimischen unbedingt den 
Kauf gestattet hat, haben sich die Märkte zu der nach der 
Lage der Stadt natürlichen Lebendigkeit erhoben, und trotz 
dem, daß der Bürger setzo da S früher genossene Vorrecht nicht 
weiter genießt, so fehlt ihm eS doch nie an Gelegenheit, 
seinen Bedarf zu möglichst billigen Preisen zu finden. 
Kaum hatte man in den tbeuern Jahren 1816 und 1817 
elnlge Monate die Marktfahne wieder hervorgesucht, so 
trat auch wieder die frühere Beschränktbeit des Markte- 
ein. Doch selbst noch vor dem Ein'ritte der Erndte ist? 
vermehrte sich die Zufuhr wieder, so bald nur die Fahno 
in die städtische Rüstkammer zurückgele-t worden war.
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len^), in ihrem Streben nach günstigen Handels
bilanzen.

Günstig meint man sey die Handelsbilanz eines 
Landes, wenn die Exporten die Importen ihrem 
Geldpreise nach übersteigen, also der Betrag der 
Mehrausfuhr durch fremdes Geld ausgeglichen wer
den muß; ungünstig aber sey sie im Gegentheile. — 
Wie man auf diese Idee kommen konnte, läßt sich nur 
erklären, aus unserer gewöhnlichen Befangenheit von 
den Irrlehren des Merkantilsystems, und aus der über-

Zu rechtfertigen sucht diese Handelspolitik Luden Handb. 
der StaatSweisheit Bd. I. S.331 —334., weil eS einmal 
die Ehre des StaatS erfordere, daß unsere Bürger bei 
andern Völkern dieselbe Aufnahme finden, welche wir den 
Bürgern dieser Völker zugestehen, und da- Wohl unserer 
Bürger bei andern gleichen Vortheil verlangt, wie diese 
bei uns finden; und dann, weil die Schiffarth — der 
Hauptweg zur Förderung unseres auswärtigen Handels — 
wegen ihres Cinflußes aus die Ausbildung der Kräfte der 
Menschen, von solcher Wichtigkeil sey, daß jede Regierun
suchen müsse, ihren Bürgern Theil an derselben zu ver
schaffen. — Inzwischen die Gehaltlosigkeit dieser Argumen
ten dringt sich von selbst auf. Die Ehre eines StaatS er
fordert eS, daß seine Regierung auf Beförderung des 
Wohls der Bürger auf richtigen Wege ausgehe; daß 
sie das Band, das die Vorsehung um die ganze verkeh- 
renoe Menschbeit geschlungen hat, nicht zerreisse, sondern 
nur zu befestigen suche: daß sie darum nicht ihr Volk vom 
Weltverkehre losreiffe, weil vielleicht anvere so etwa- thun 
wögen; daß sie sich nicht durch fremde Thorhei en zu eige
ner Thorheit verleiten lasse; daß sie den Woblstand ihres 
Volks zu fördern strebe, nicht aber darauf ausgebe, ihn 
zu Grunde zu richten, und daß sie überhaupt die Kräfte 
und den Wohlstand ihres Volks auf natürlichen, seinen 
Verhältnissen angemessenen, Wege zu üben und zu stärken 
suche, nicht aber durch gewaltsame, nie stärkende, sondern 
immer nur schwächende Reizmittel.
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mäßigen Verehrung, welche hier der Götze desselben, 
das Geld, und das dazu bestimmte Material, Gold 
und Silber, genießen. Aber wie wenig Geld und 
Geld besitz, bei aller seiner Wichtigkeit als Förde, 
rungsmittel des Umlaufs der in den Verkehr gekomme
nen Gütermassen, dazu geeignet seyen, dem Menschen 
die Zwecke zu gewähren, welche er bei seinem Streben 
nach Gülererwerb, Besitz und Gebrauch verfolgt, die, 
ses brauche ich wohl nicht zu wiederhohlen. Würde der 
Handel, welchen die verkehrende Menschheit unter sich 
treibt, blos nur um des Gelderwerbes und Besitzes 
willen getrieben; wie es bei dem hohen Werth, den 
man auf sogenannte günstige Handelsbilanzen legt, zu 
seyn scheint; so verdiente er wahrlich die Mühe nicht, 
welche man auf ihn verwendet. Eine, solche Mühe 
würde weiter nichts andeuten, als ein höchst ver/ehr, 
tes Nachjagen nach Gütern blos mittelbaren Werths, 
statt daß eigentlich nur der Besitz von Gütern von 
unmittelbarem Werthe unsern Wohlstand fest begründen 
und fördern kann. Und doch wird derjenige, der 
für sein in den Verkehr gebrachtes überflüßiges Ge, 
treibe Tuch zu einem ihm nöthigen Rocke sucht, wahr
lich zufriedener seyn, wenn er unter der Menge der 
Verkehrenden sogleich den Tuchhändler findet, der 
ihm, gegen sein Getreide, das ihm zum Rocke nöthige 
Tuch gibt, als, wenn er sein Getreide nur gegen 
Geld absetzen kann, und mit diewr Anweisung auf das 
Tuch erst auf dem Markte umherlaufen und den Tuch, 
Händler suchen muß, der ihm für sein Geld das Luch 
abläßt.

Diesen Punkt ins Auge gefaßt, ist also ein aus, 
wartiger Handel, der uns statt unserer Bedürfnisse 
nur das, zu ihrem Erwerbe erforderliche, Geld gibt, 
einem Handel, der nach der gewöhnlichen Ansicht uns 
eine günstige Handelsbilanz gewährt, gewiß bei wei
tem vorzuziehen. Er deutet eher auf einen Vortheil, 
haften Stand des Verkehrs für uns hin, als -uf das 



-08

Gegentheil. Angenommen Rußland verwende die 
Summen, welche ihm seine günstige Handelsbilanz im 
Verkehr mit England zuführt, zum Ankauf morgen- 
ländi>chex Waaren aus China, Persien und In
dien, oder zum Ankauf von Weinen aus Frank
reich, Spanien, Portugal und Ungarn, es 
würde bei weitem mehr gewinnen, wenn es dieselben 
Waaren, welche es für die englischen Geldrimessen 
aus China rc. kommen lassen muß, sogleich von den 
Engländern für seine Waaren erhielte. Es würde 
wenigstens die Kosten ersparen, welche die Hin - und 
Her-zahlungen der Geldrimessen nöthig machen, es 
würde ihm dabei wenigstens manche Frachtauslage zu 
grtte kommen, die es wegen der für englisches Geld 
gekauften Maaren machen muß, während seine von 
England leer zurückgehenden Schiffe, oddr die unbeladen 
aus England, zur Abfahrt seiner Ausfuhrartikel, her
kommenden, jene Artikel mit leichtern Frachtkosten von 
England mnbrtngen könnten.

Deutet eine nach den gewöhnlichen Begriffen für 
uns günstige Handelsbilanz auf irgend ein uns günstiges 
Verhältniß hm, so ist dieses stets nur in sofern, als 
das Land, das sich für seine Exporten mit fremden 
Gelde bezahlen läßt, einen Grad des Wohlstandes 
erreicht zu haben scheint, der das ihm, seiner Natur 
nach, minder werth zu achtende Geld für seine ins 
Ausland verführte Waaren annehmlich machen konnte. 
Es deutet darauf hin, daß sein Bedarf an dem zum 
Leben und zum Wohlleben zunächst erforderlichen Be, 
dürfnissen so gedeckt sey, daß es für seinen ins Aus, 
land geführten Ueberfiuß Dinge annehmen kann, welche 
nur mittelbarem Werth haben, und sich für den künf, 
rigen Gebrauch, oder auch nur zur Befriedigung der 
Eitelkeit seiner Angehörigen aufstapeln lassen^'-).

Dieses

Man vergl. die Anmerk. Bd.l. S.19S,
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Dieses aber vorausgesetzt, kann eine günstige 
Handel^bilan; für ein Land wohl als ein Beweis 
feines Wohlstandes und seines Reichthums gel
ten, nie aber — wofür man jene doch gewöhnlich 
ansiehk — für eine Quelle derselbenIndeß selbst

*) Wenn der scharfsinnigste Dertbeidiger der Nützlichkeit der 
soaenann en günstigen Handelsbilanzen, Stewart Uniers. 
der Grunds, der Staat-wirthschaft. Bd. II. S. 224. der 
Tübinger Uebers., eine günstige Handelsbilanz um des« 
willen für eine Quelle unseres Reichthums ansiebt, weil, 
wenn eine größere Summe Materie in ein Land ge
bracht, als ausgeführt wird, ein Land gewinne, so ist dabei 
der Hauptpunkt der bei allen Untersuchungen über das 
Derhälmiß der Menschen zur Güterwelt ins Auge gefaßt 
werden muß, ihr Werth, ganz übersehen. Denn nicht 
von der Materie an sich bangt zuletzt hier alles ab, son- 
Lern von ihrer Brauchbarkeit für unsere Zwecke. Selbst 
die Vergleichung dieser Materie mit der Arbeit. auf 
welche Stewart in seinem Raisonnement dann weiter 
fortgebt, beweist nicht- Es scheint zwar einigen Schein 
für sich zu baden, wenn er sagt, da- Land verliert, wenn 
für eine größere Su«rme Arbeit eingeführt wird. qlS au-- 
geführt wird, weil e- in diesem Falle den Ueberschuß der ein« 
gebrachten Arbeit mit Mater e bezadlt haben muß Inzwi
schen auch dieArbeit bestimmt den Werth der in den Verkehr 
konmenden Güter mcht. Auch hören wir überhaupt keineswegs 
auf zu arbeiten, wenn wir Waaren vom Auslande beziehen, 
sondern wir müssen immer arbeiten, um die Güter uns 
an zueignen oder hervorzubrinzen welche wir dem Ausländer 
für seine eingefübrten Waaren geben. Nur in dem einzel
nen, unS zugeführten, fremden Artikel wirb vielleicht un
sere rrbeit adnehmen. Aber desto arbeitsamer werden wir 
in de> Artikeln seyn, welche unS der Fremde für seine 
Zufuhr abnimmt. Ob wir übrigen- dadurch, daß wir dem 
Fremden ferne Waaren abnehmen, den nützlichen Fortgang 
seiner 'Arbeit unterstützen kann hier gar nicht- entscke den. 
Er unterstützt dagegen den Fortgang der Unsengen, nur 
in andern Artikeln, Und unterstützte er auch diesen Nicht,

0
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als Beweis des Reichthums wird eine solche Bilanz 
nicht einmal immer gelten können. Wohl sind manche 
Fälle möglich, wo sie sich eben so gut als Beweis un, 
serer Armuth ansehen lassen mag. Es kann sehr leicht 
seyn, daß wir nur um deswillen Geld für unsere 
Waaren vom Ausländer empfangen, weil wir in 
unserer Kultur und in unserem Wohlstände noch nicht 
so weit vorgerückt sind, um die zur Vervollkommnung 
und Erweiterung des Lebensgenusses gefertigten Waa- 
renartikel des Ausländers nützlich zu gebrauchen. Ware 
dieses nicht der Fall, wir würden für unsere Waaren 
zuverlässig lieber die Artikel des, in der Kultur wei- 
ter vorgerückten, Auslandes nehmen, und uns durch 
deren Genuß das Leben heiter und froh zu machen 
suchen, als die zum eigentlichen Lebensgenüsse doch 
nicht zu gebrauchenden Geldmassen. Wenn die gün
stige Handelsbilanz von England eine Folge des 
erster» Verhältnisses der Dinge ist, so ist dieselbe Er
scheinung bei manchem andern Lande wohl eine Folge 
des Letzteren. Wahrscheinlich beruht auf solchen Ver
hältnissen die seit längerer Seit immer so günstige 
Handelsbilanz der Chinesen; denn keine Frage ist 
es wohl, daß in China, trotz der ungeheuern Geld
massen, welche unaufhörlich schon seit Jahrhunderten 
aus Europa dahin strömen, der Wohlstand des Volks 
im Ganzen genommen, noch auf einer, im Verhält
nisse gegen unsere europäischen Staaten, sehr niedrigen 
Stufe steht.

Selbst die günstige Handlungsbilanz, welche man 
Rußlgnd und Nordamerika zuschreibt, scheint in

immer können wir nichts verlieren. Der Frrtgang seiner 
Arbeit und seines Fleißes kommt un» vielmehr zu Gute. 
Während er un» unsere Erzeugnisse zu kein bisherigen 
Preise abnimmt, muß er uns die Geinigen wenn er mit 
un- handeln will, zu einem niedrigern lassen. M vergl. übri
gens noch Busch vom Geldumlauf, Thl.11. S.247 —24Y. 
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ähnlichen Verhältnissen Ihren Grund zu haben. Hier 
und dort ist bel welkem die Kultur noch mssr so weit 
voryerückt, daß das Volk für die Artikel des Wohl, 
lebms, welche ihm das Aueland für seine rohen 
Skiffe zuführt, den gehörigen Sinn hätte, und hren 
Weuh ausreichend anerkennen und würdigen könnte. 
Mit jedem Schritte, welchen die Kultur in Rußtand 
und Nordamerika vorwärts ma l t, wird sich der Ueber, 
schuß der Exporten über die Importen wahrscheinlich 
minvnn; doch nicht zum Nachtheile des Landes, son- 
dern u seinem offenbaren Gewinn.

selbst nicht als Beleg dafür, daß ein Volk aus 
feinem auswärtigen Handel Gewinn ziehe, lassen sich 
die ihn vermeintlich günstige Handelsbilanzen amehen. 
Ob ein Volk aus seinem Handel Gewinn ziehe, hangt 
nicht dwon ab, daß eS mehrere Waaren ins Ausland 
absetzt, als eS von daher bezieht, oder daß sich die 
Preise jener ins Ausland verkauflen Ueberflüßemit den 
Preisen >er von daher bezogenen Artikel seines Be
darfs an fremden Waaren nicht ganz abgleichen, und 
daß danm der Ausländer die Differenz mit Geldri
messen deken muß; sondern der Gewinn, den jedes 
Volk aus seinem auswärtigen Verkehre ziehen kann, 
beruht stet» nur auf zwei Elementen. Die Waaren, 
welche eS wm Auslande bezieht, haben für solches, 
ihrer Braucbarkeit nach, einen höher» Werth, als 
seine Export«; es kann damit »eine Bedürfnisse leich
ter und vollsnndiger befriedigen, als mit seinen Aus
fuhrartikeln; oder die fremden Einfuhrartikel erhält 
es um einen niedrigern Kostenprels vom Ausländer, 
als eS sich solhe selbst schaffen könnre. Im erster» 
Falle entscheide' das Verhältniß der Masse der Expor
ten zu der der Importen ganz und gar nichts. Uu>er 
Gewinn erzeugt sich hier weder durch Ueberschüffe der 
Letzter» über die Ersiern. Er geht geradezu aus dem 
Lausche hervor, und aus der höhern Brauchbarkeit 
der Waaren, welche wir für unsere wegzebenen erhal
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ten; und ov wir für unsere Exporten Geld oder 
fremde Waaren vom Auslander behalten, ist, vor
ausgesetzt, daß Geld und Waaren für uns glücke 
Brauchbarkeit hätten, sehr gleichgültig. Da indessen 
Geld immer nur ein Gut mittelbaren Werthes ist und 
bleckt, so ist wohl in der Regel der Rückempfang von 
Waaren unmittelbaren Werths, für uns ge, 
winnbringender. Wir werden auch hier immer nur 
Geld nehmen, wenn wir Waaren der letzterr Art 
nicht erhalten können. — Ist aber der oben an«deu, 
tete letzte Fall bei unserem Verkehre mit dem Aus
lande vorhanden, bildet sich der Gewinn, bei wir 
hier beabsichtigen, oder wirklich machen, dadurs, daß 
wir die fremden Waaren für die Unserigen um einen 
niedrigern Kostenpreis erhalten, als wir sie u»s selbst 
zu bereiten vermögen, so ist es eine wahre L-orheit, 
wenn wir, um eine vermeintlich günstige Handelsbi
lanz nicht zu verlieren, unsern vollen Bedarf m jenen 
Waaren für unsere Ausfuhrartikel vom Auslacke nicht 
nehmen, sondern uns lieber Geld geben, und uns 
unsern Bedarf an jenen Waaren vom Inlänler höhern 
Preises ferli en lassen, oder vielleicht and>r6wo um 
gleichen Preis kaufen. Hier ist die vermelttltcke gün
stige Handelsbilanz uns nicht nur nickt ivrtheilhaft, 
sondern wirklich sehr schädlich. Darin, laß die Pro, 
duktion von rohen Stoffen wegen ihrer Lbhängigkeit 
von der Ergiebigkeit unserer Naturfondl rücksicktiich 
des Kostenpreises der hier zu gewinnecken Erzeug
nisse bei weitem nickt den Grad von Erüedrigung zu- 
läßt, welchen die Kostenprette der Manufakturen und 
Fabrikwaaren, wegen ihrer Abhängigket vom mensch
lichen Fleiße und der Vervollkommnung unserer auf 
diese letzter» Artikel gerichteten Betricksamkelt gestat
ten, und daß näckstdem der Mensck, so lange er sich 
blos mit der Gewinnung roher Stoffe beschäftiget, 
den Kreis seiner Bedürfnisse rüe so erweitert, we 
der Fabrikant und Manufakluri/k, — darin scheint 



2LS

mir übrigens der Hauptgrund zu liegen, warum Län- 
der, welche sich mit der Gewinnung roher Stoffe be
schäftigen, gewöhnlich eine sogenannte günstige Han
delsbilanz für sich haben, und diese gewöhnlich so 
lange für sich erhalten, wenn auch ihr Wohlstand im 
Ganzen wenig oder nicht vorwärts schreitet. Ihre so
genannte günstige Handelsbilanz bildet sich vorzüglich 
dadurch, daß die Koffenpreise ihrer Erzeugnisse so ziem
lich im BeharrungSzustande verbleiben, statt daß sie 
bei den Fabrikanten und Manufakturisten, bei den Er
zeugnissen dieser, durch jede Verbesserung des Fabrik- 
wesens immer abwärts gehen. Wären Völker der er, 
sten Klasse kultivirt genug, um diese Vortheile mit 
Klugheit und Verstand zu benutzen, so würden sie stets 
ihre Importen mit den Exporten gleich zu stellen suchen, 
und dadurch in ihrem Wohlstände schnell vorwärts schrei
ten. Allein aus Mangel an Ku/tur gehen diese Vortheile 
für sie verloren. Selbst das Geld, das sie für 
ihre Ueberschüsse erhalten, wissen sie nickt recht nützlich 
anzuwenden: es verleitet sie nur zum Geize, oder zur 
Verschwendung, und darum schreitet, trotz der günsti
gen Handelsbilanz, doch ihr Wohlstand entweder gar 
nicht, oder doch nur sehr largsam vorwärts^.

Für die Waaren, welche wir ausführen, so viel 
als möglich andere Waaren, und so wenig als mög
lich Geld einzuführen, schrillt darum der Hauptstrebe
punkt zu seyn, den alle Verkehrenden bei ihrem aus
wärtigen Verkehr verfolgen sollten, statt, daß sie die

Man vergl. wa» Büsch a. a. O. Thl.ll. S.25Y. in dieser 
Beziehung über Polen sagt. — Wie im Gegentheile 
selbst bei fortwährender Vermehrung der fremden Einfuhr 
der Wohlstand eine- Lande» schnell steigen kann, davon 
geben Storch- (a. a. O. 7on>.VI. S. 282 —2yy.) Be. 
Pachtungen pber die Fortschritte JrrlandS im Gewerbsfleiße 
und Wohlstände, ein ausreichende- Beispiel.
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Lehre von der günstigen Handelsbilanz auf das Ente 
gegengejetzte hinleirer. Daß das Geld der einer sol- 
chen Gestaltung unseres Handels aus dem Lande gehen 
könne, — was man dabei so sehr fürchtet, — ist 
wahrhaft eine ettele Furcht. Vom Gelde, wie von 
jeder andern Maare, kann stets nur der Ueberfiuß auS 
dem Lande g hen. So wenig wir das Getraide, das 
Wir zu Saamen - oder Wirlhschaftskorn bedürfen, aus 
dem Lande schicken werden, so wenig werden wir mehr 
Geld, aus dem Lande schicken, als unser Bedarf zum 
inneren Verkehr gestattet. Ist aber Ueberfiuß an Gelde 
und edelen Metallen irgendwo vorhanden, so wird 
ihn nichts im Lande zu halten vermögen. Jener Ueber
fiuß »u^t sich im Auslande seinen Absatz, wie jede 
andere Waare. Die Erfahrung aller Zeiten und aller 
Völker unterstützt diese Behauptung. Niemals haben 
selbst die ungünstigsten Bilanzen, von welchen man 
den Völkern so oft vorgesagt hat, und durch welche 
sie unsere Kaufleute und Statistiker muumer in Furcht 
gesetzt haben, das Geld eines einzigen Landes erschöpft, 
wo man es nicht durch Einführung eines Papiergel
des hinausgetrieben hat; und niemals haben dagegen 
die sogenannten günstigen Bilanzen irgendwo die Menge 
der edeln Metalle im Verhältnisse zu dem Ueberschusse 
der Ausfuhr vergrößert. So viele Mühe sich auch 
Büsche) giebt, die Nachtheile einer ungünstigen Han
delsbilanz auseinander zu setzen, so muß er dieses 
doch selbst zugestehen. Nach einer der französischen 
Regierung vorgelegten Berechnung hätte Frankreich 
im Jahr VIII. eine Summe von nicht weniger, als 
vier und fünfzig Millionen, im Jahr IX. aber gar 
112,659,000 Franken dem Auslande für die Ueber- 
schüsse der Einfuhr über die Ausfuhr bezahlen müssen, 
und eine solche Geldausfuhr würde, wenn sie wirk-

Vom Geldumlauf W.It. G.LN6 fol-. 
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sich geschehen wäre, bei den ungeheuern Geldsummen, 
welche schon früherhin die Revolution wegetrieb,en hatte, 
Frankreich ganz erschöpft haben. Es ist aber That
sache, daß in denselben Jahren, die in Frankreich 
umlaufende Baarschaft, statt abzunebmen, vielmehr 
dort gewachsen ist^-. Wenn man den Verzeichnissen 
der englischen Handelsbilanz glauben will, so sind 
seit dem Anfänge des achtzehnten Jahrhunderts nicht 
weniger als drei hundert und sieben und vier, 
zig Millionen Pfunde Sterling Gold und Sil- 
der mehr nach Großbrittanien gekommen, als von da 
hinausgegangen; und dieses, sammt den in jenem Zeit, 
Punkte schon vorhandenen Gold, und Silbervorräthen, 
würde wenigstens vier Hundert Millionen Pf. 
Sterl. im Ganzen geben. Aber gleichwohl belauft 
sich, selbst nach der übertriebendsten Schätzung von 
Rose die Masse des in Großbrittanien vorräthigen 
Metallgeldes nicht über vier und vierzig Millio
nen, oder nach mehr zuverlässigen Schätzungen kaum 
auf die Hälfte ^'0; und rechnet man hier zu den De, 
trag der Geräthe und des Schmucks aus edeln Me- 
lallen, nach Beekles mit fünfzig Millionen, fo hat 
man statt jener vier hundert, welche die HandelS-

*) Man vergl. 8imonäe öe 8ismonäi äe Is riebeesv 
commerciale lom. I. S. 1Y6. in der Anmerkung. Ueber 
die j» verschiedenen Zeiten in Frankreich umlaufende Geld
masse vergl. man übrigens Si-or^K 6ours ä'econ xolit- 
lom.Vl. S. 78.

*) Man vergl. Bd.I. S.384. in der Note. Storch a. a. O. 
G. 77., und besonders die Kritik der Abhandlung de- 
Lord Liverpool über das englische Münjwesen in der 
LäindnrAli Ueview, Bd. VII. S. 256 folg. übersetzt 
in den Fortschritten der nationalökonomischen Wissenschafren 
in England wahrend des laufenden Jahrhunderts (Alten
barg isi7, 8.) Bd.I. S. 157 folg-, besonders G. 201—2SS. 
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bilanz giebt, doch immer erst etliche und sieben- 
zig, oder höchstens vier und neunzig Millionen. 
Zu ähnlichen Anmerkungen führen auch die russischen 
Aus- und Einsuhrbilanzen. In den sechs und fünf
zig Jahren von 174» bis 1797 sind na» ihnen nur 
zwei Jahre gewe en, wo die Ernfuhr die Ausfuhr über- 
stieg. Nach Abzug der vermeintlich nachtheiligen Bi
lanz dieser beiden Jahre, betragt der Ueberschuß der 
Ausfuhr über die Ernfuhr eine Summe von 253,755,210 
Rubeln, welche vom Auslande her ins Land gekom
men, und die Masse der vorhandenen edelen Meralle 
vermehrt haben müßte. Ausserdem wurden fett dem 
Jahre 1745 68,896,068 Rubeln an Golde und Sil
ber aus den sibirischen Bergwerken gewonnen, so daß 
also ausser der bereits im Jahre »742 schon vorhan
denen Paarschast, mehr als drei hundert und 
vier und dreissig Millionen Rubeln in Ruß
land seyn müßten, und dennoch läßt sich die Summe 
der in Rußland dermalen Umlaufenden Gold- und Stl- 
bermünzen nicht über fünf und vierzig Millionen 
Rubeln berechnen.

Inzwischen wäre auch das baare Geld, das uns 
unsere günstige Handelsbilanz zuführt, bei uns im 
Lande geblieben, würden wir dadurch wohl reicher ge
worden seyn, als wenn uns die Uebersciüsse unserer 
Exporten über die Iahreeeinfuhr von dem Fremden in 
Waaren vergütet worden wären? Oder gibt uns über
haupt u.isere Geldausfuhr eine Aussicht auf Verarmung/ 
die Einfuhr hingegen eine Hoffnung reicher zu wer
den? — Verarmt sind wohl die Länder/ wo die Be
triebsamkeit ins Stocken gerreth; diejenigen/ welche die 
in ihren Gewerben angelegten Capitale aus jenen her
ausziehen, also ihre durch Capitalbesitz bedingte Be
triebsamkeit aufgeben mußten, und so auf Kosten ihrer 
Subsisienz und ihres Gewerbfleisses die vom Auslande 
ihnen zugekommenen Waaren kaufen, und bezahlen 
wußten. Aber der Grund dieser Verarmung lag nicht 
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darin / baß sie eine vermeintlich ungünstige Handelsbi
lanz gegen sich hatten/ und für fremde Waaren Geld 
ins Ausland senden mußten; sondern der Grund der 
Abnahme ihres Wohlstandes und ihrer Verarmung lag 
nur in dem Zurückgehen thres Gewerbsfleisses, in ih, 
rem Zehren vom Capitale. Sie würden ärmer gewor
den seyn, auch wenn sie dieses Capital nicht ins Aus
land gesendet, sondern im Lande verzehrt hätten^); 
wie denn immer Jeder ärmer wird, der seine Vorräthe 
in Unthätigkett und ohne neue Hervorbringungen gleichen 
Werths verzehrt.

Nur in sofern also, als sich die Erzeugnisse des 
Auslandes nicht anders als auf Kosten des Fortbe-

Einen sehr beachtungswerthen Beleg für diese Behauptung 
geben Spanien und Portugal. Seit der Entdeckung 
von Amerika war die Handelsbilanz im gewöhnlichen 
Ginne, für beide immer zunehmend mehr ungünstig, als 
günstig, d. h. sie mußten ihre vom Auslande bezogene 
Waaren immer mit edeln Metallen größtentheils bezahlen. 
Allein daß sie dieses thaten, und thun mußten, ist nicht 
der Grund ihrer Verarmung, sondern der Grund davon 
liegt in dem Zurückgehcn ihrer früheren Betriebsamkeit 
seit jener Zeit, und daß sie, seitdem das amertkanische 
Gold und Silber ihnen zuströmle, zugleich mit diesem 
Golde und Silber auch ihre früheren Kapitale verzehrten, 
und nicht« auf eigenem Boden hervorzubringen suchten, mit 
dem sie die fremden Einfuhrartikel hätten kaufen und be
zahlen können. Wäre alles Gold und Silber, das seit 
der Entdeckung von Amerika nach Spanien und Portugal 
floß, nie ins AuSland gegangen, sie würden wahrscheinlich 
noch armer seyn, als sie es jetzs seyn mögen. Sie wür
den zwar einen Ueberfluß an edeln Metallen besitzen, er 
würde aber für sie ganz und gar keinen Werth haben, und sie 
würden an den nothwendigsten Bedürfnissen noch bei wei
tem mehr Mangel leiden, als jetzo. Blos dadurch, daß 
sie ihr fremde- Gold und Silber inS Ausland gehen ließen, 
haben sie sich noch vor dem gänzlichen Verarmen bewahrt. 
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standes und regelmäßigen Fortganges unserer Betrieb
samkeit von uns erwerben und bezahlen lassen, mag die 
Verminderung ihrer Einfuhr wünschenswerth, und das 
was man eine ungünstige Handelsbilanz nennt, für 
nachtheilig zu achten seyn. Indeß ein solcher Fall ist 
immer nur Ausnahme von der Regel, und darum gegen 
die Zulässigkett des Wunsches nach möglichst starker Ein- 
fnhr wohl nie als Argument zu gebrauchen. Zum re
gelmässigen Fortgange unserer Betriebsamkeit ist eine 
möglichst starke Einfuhr von Erzeugnissen frencher Be, 
trwbsamkeit schon um deswillen nothwendig, weil nur 
diese allein dem möglichst vortheilhaften Absatz unserer 
Erzeugnisse ins Ausland die nöthige Ausdehnung und 
Festigkeit geben kann. Doch was unsern Wohlstand 
noch mehr, als selbst dieser erweiterte Absatz, fördern 
muß, ist der Fleiß, zu dem uns stets der Wunsch nach 
dem Erwerb der fremden uns zugeführten Waare hin« 
treibt, der Auischwung den dadurch unsere Betriebsam
keit erhält, und der hochwichtige Einfluß, den selbst die 
eingeführte Waare stets auf die Erleichterung des regel, 
mäßigen Fortgangs und die Vervollkommnung unserer 
Betriebsamkeit und ihrer Erzeugnisse haben wird. Eine, 
unS aus der Fremde zugeführte, nützliche Maschine, 
welche die Ueberschüsse unserer Exporten über die Im
porten ausgleicht, ist uns zuverlässig bei weitem nütz
licher, hat also für uns bei weitem höhern Werth, 
als die Geldrimessen, durch welche man uns jene Dif
ferenz gewährt. Was jene Maschine uns gewähren 
kann, kann uns keine Geldrimesse gewähren. Würden 
wohl Deutschland und Frankreich in ihrem Ma- 
nufaklurenfleiße so weit vorgerückt seyn, als sie es 
wirklich sind, hätten sie für ihre Ausfuhrartikel stets 
nur Geld zu erhalten gesucht, und nickt rohe und 
verarbeitete Stoffe aller Art, die sie zur Ausbildung 
ihres Fabrrkenfleißes brauchten? — Ueberhaupt dient 
w. hl unser liebes Vaterland, dem man von jeher 
eine ungünstige Handelsbilanz beigelegt hat, zum offen
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baren Beweise, daß davon der Wohlstand eines Landes 
ganz und gar nicht abhangt. Nach seiner vermeint
lich immer ungünstigen Handelsbilanz---) müßte es schon 
längst verarmt seyn, und dennoch hat sich, trotz der 
Lasten, welche es über zwanzig Jahre nach einander 
durch den Krieg getragen hat, sein Wohlstand eher ver
mehrt, als vermindert.

Die Maxime unserer Regierungen, ihre Unter
nehmungen zur Leitung und Förderung des Verkehrs 
auf ihre Handelsbilanzen in der gewöhnlichen Art zu 
bauen, ist wirklich das verderblichste, was wir in un
serer Handelspolitik erblicken. Selbst wenn alles wahr 
wäre, was man den sogenannten günstigen und ungün
stigen Handelsbilanzen zusctreibt, — selbst dann sind 
und bleiben sie die trugvolleste Grundlage unserer Han
delspolitik. Theils leiten sie das Auge der Regierun
gen stets nur auf den Handel mit dem Auslande hin, 
und veranlassen dadurch ein beinahe gänzliches Ueber- 
sehen des bei weitem wichtigern innern Handels. 
Theils aber verleiten sie die Regierungen, ihre Anord
nungen im Handelswesen auf Vordersätze zu bauen, die 
größtentheils durchaus unwahr sind. Denn ausge
macht ist es, selbst die mit der größten Sorgfalt auf
genommene Bilanz gibt immer nur ein höchst unzu
verlässiges Bild von unserem Verkehre mit dem Aus-

*) Ueber den dermaligen Zustand unseres deutschen Handels 
s. m. Hock Handb. einer Statistik der deutschen BundeS- 
staaten (Leipzig 1821 8.) S.216 —241. Nach HöckS 
Meinung (S. 241.) soll die Bilanz dermalen für Deutsch
land so ungünstig seyn, daß der Gewinnst, den es auS 
seinem Handel mit den nordischen Staaten sieht, kaum 
hinreichen dürfte, die Handetteinduße Deutschland- an die 
Türkei zu ersetzen, und in dem Händel mitEngland, Frank
reich und Holland soll es äusserst bedeutende Summen 
verlieren. (???) — Also wenn man etwa- 
kauft, und mit Geld« bezahlt, verliert man! 
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lande; — ein Bild, das unS nicht einmal das Volu
men der ein, und auogegangenen Maaren völlig rich
tig gibt; noch weniger ihren richtigen Preis; und am 
allerwenigsten ihren Werth; dem also alles, durchaus 
alles, abgeht, was uns einen richtigen Ueberblick un
seres Verkehs und seines mehreren oder minderen 
Nutzens für uns gewähren könnte. Die Zollbücher, 
aus welchen unsere Regierungen die Handelsbilanzen 
zusammen zu stoppeln pflegen, sind dazu gewiß Hie 
allerunzuverläffigsten Quellen. Aus ihnen läßt sich 
nicht einmal die Ausfuhr richtig und mit Zuverlässig, 
kett nachweisen; noch weniger aber ergeben sie mit 
Sicherheit den Betrag der uns zugebrachten Einfuhr; 
sie enthalten weder die unverzollt ausgegangenen Artikel, 
noch den, oft äusserst beträchtlichen, Betrag der durch 
Schleichhandel und Gränzverkehr eingebrachten. In
deß, wenn sie auch den Betrag der Ein- und Aus
fuhr ganz genau nachweisen könnten, zu einer genauen 
Uebersicht des Verkehrs sind sie doch um deswillen nicht 
zu gebrauchen, weil sie den Preis der ausgeführren 
Artikel und der dagegen eingeführten Waaren nie 
gleichmäßig angeben. Bei dem Preise der Emfuhr 
kommt nach der Natur der Sache immer der volle 
Kostenpreis mit in Rechnung, bei der Ausfuhr aber 
in der Regel nur der einfache. Was uns der Aus, 
länder zuführt, kommt mit allen Frachtkosten und Ne- 
benauslagen, die er bis zu unserer Zollstätte zu ma, 
chen hatte, in Ansatz; was von uns ausgeführt wird, 
wird blos nach den Kosten seiner Hervorbringung und 
Verführung bis an die Landesgränzen aufgerechnet. 
Dre fremden Waaren kommen also bei weitem höher in 
Aufrechnung, als die Unseligen; und wenn, wie die
ses nicht selten begegnet, unsere Waaren, ehe sie an 
den Ort ihrer Bestimmung kommen, verunglücken, 
oder durch den Transport leiden, oder sonst nicht so 
vortherlhaft, wie vielleicht im Lande selbst, abgesetzt 
werden, so kommen sie dennoch in der Bilanz mit ihrem
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vollen Betrage mit in Aufrechnung. Auch können die 
Zollregrster immer weiter nichts beweisen, ais daß 
Waaren von uns ausgegangen sind; nicht aber, ob 
wir sie bezahlt erhalten haben; und ob sie nur auf 
Kredit gegeben wurden, oder ob ihr Besitzer nicht viel
leicht selbst mit ihnen ins Ausland wanderte, oder sie 
zur Bezahlung von ihm früher dort gewirkter Schul
den bezahlt wurden. — In allen bieten Fällen kann 
die Bilanz noch so günstig erscheinen, und genau be
trachtet doch äusserst ungünstig se.-n. Was England 
in den Kriegsiahren zu Bezahlung der fremden Mach
ten verwilligien Subsidlen, ober zur Unterstützung 
seiner Heere auf dem Kontinente, dahin versandte, 
oder was die französischen Auswanderer bei dem An
fänge der Revolution und in den Jahren i8i4 — 1816 
aus Frankreich Mitnahmen, was Rußland für die 
Verpflegung seiner Heere in Deutschland zahlte, — 
alles dieses kann zwar ein Uebergewicht der Ausfuhr 
über die Einfuhr andeuten, aber niemand wird darin 
einen Beweis für einen vortheilhaften Absatz der 
englischen, oder französischen, oder russischen Waaren 
im Auslande finden, was doch durch die Handelsbi
lanz nachgewiesen werden soll. — Kurz, nicht einmal 
der Gang des Verkehrs laßt sich mit einiger Bestimmt
heit aus den Handelsbilanzen entnehmen, noch weni
ger aber der Vortheil, den wir aus jenem Verkehre 
zogen, und rein verloren ist die Mühe, welche man auf 
solche mühselige Zusammenstellungen wendet. —

Am allermeisten aber ist diese Mühe zu bedauern, 
wenn die Bilanz etwa nur einen oder den andern Zweig 
unteres Handels mit dem Auslande übersichtlich dar- 
stellt; etwa nur unsern Handel mit diesem oder jenem 
Nachbarlande, dem wir aus Nationalvorurthetl, oder 
Nationalhaß den Gewinn aus dem Handel mit uns nei- 
bisch Mißgönnen; nicht aber den gesammten Verkehr 
unseres Landes mit dem gesammten Auslande. Erst 
wenn die Bilanz dieses gewahrt, könnte sie einige
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Brauchbarkeit haben, wenn man ihr überhaupt einige 
verlegen könntet).

Ein Hauptmoment für die Würdigung der Wesen, 
heit der Handelsverhältnisse eines Landes, und insbe
sondere zur Prüfung seines Handelsbilanz, glaub- man 
übrigens in dem Stande des Courses seines Geldes 
und der Wechselpreise in Bezug auf auswärtige Zah
lungen zu finden. Inzwis^en mir scheint es, in dem 
Geld, und Wechselcourse eines Landes sey eben 
so wenig ein fiterer Anhaltpunkt für die Würdigung 
der mehreren oder mindern Nützlirkett seines Verkehrs 
mit dem Auslande enthalten, wie in den Handelsbilan, 
zen selbst. Zwar verliert ein Land allerdings, wenn 
ein anderes, dem es für seine, von diesem erhaltene, 
Waaren, Barzahlungen zu machen hat, seine Geld- 
münzen nicht um ihren angemessenen Preis, ihren Me, 
tallgehalt, und den Betrag der Fabrikationskosten an- 
nimmt; und wenn ein Volk, welches auswärtigen 
Handel treibt, in diesem Falle ist, so wird es frei-

*) Ein sehr überzeugende- Beispiel, wie wenig selbst auf To- 
talbilanzen zu bauen ist, gibt die Uebersicht der Importen 
und Exporten von Frankreich in den Jahren 1787—»78y 
bei äe I'inäuslris fran^oiss lom.I. S. 124.
Nach dieser Uebersicht betrug

t'M Z. 1787 
im I 1783 
im I. 178Y

die Einfuhr 
630,871,700 Fr. 
573 3yI,400 Fr. 
634,305,000 Fr.

die Au-fuhr
444.611,100 Fr.
463.156,700 Fr.
438,477 000 Fr.

Aber trotz diese- scheinbaren Ve lusteS bei seinem au-wä» 
tigen Hantel, war er doch für Frankreich nicht unvortheib 
haft. — Uebrizen- vergl man noch über die Unzuverlässig» 
teil aller Handelsbilanzen Smith a. a. O Bb. III. G. 74. 
folg.; öimonäe 6e Lismonäi a a. O. lom I. K. 1Y7 
folg.; Storch a. a. O low. III. G. 281 folg., ^n- 
tkelm« 6ostar sur l'Äclmini8trüQoo ä« I'üAricul- 
rnr« , stu etc. S. go und Yt. 
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lich ihm nicht zu verdenken seyn, wenn eS bei sei
nem Verkehre mit dem Auslande durch möglichste 
Vermeidung aller Baarzahlungen, eine so genannte 
günstige vder doch eine möglichst wer.ig ungünstige 
Bilanz für sich zu erhalten sucht. Doch wenn es 
durch solche Baarzahlungen Verlust leidet, so leidet es 
solchen eigentlich nicht sowohl wegen der ungünstigen 
Handelsbilanz, welche sich durch diese Zahlungen und ihre 
Nothwendigkeit, wegen des Überschusses der Einfuhd 
über der Ausfuhr, offenbart; sondern diesen Verlust 
leidet es nur durch den geringen Preis, den seine Mün
zen im Auslande haben. Es ist hier derselbe Fall vor
handen, wie wenn es eine andere ins Ausland abge, 
setzte Waare hier unter ihrem Preise verkauft. Und 
wenn ein Volk einmal, wegen irgend einer Verlegen
heit, worin es sich befinden mag, genöthigt seytt 
sollte, eine oder mehrere von seinen zum auswärtigen 
Handel bestimmten Waaren unter ihrem angemessenes 
Preise wegzugeben, so ist zuverlässig das Weggeben 
der Goldmünzen unter diesem Preise, noch die am 
wenigsten schädliche Maasregel. In dem Weggebeü 
unserer Geldmünzen unter ihrem bei uns angenomme
nen Preise ist oft nur Scheinverlust enthalten; denn 
im großen Weltverkehre entscheidet in der Regel nur 
der Metallgehalt der Münzen über ihren Preis und 
wenn wir unsere Münzen um diesen Preis weggeben, 
diejenigen fremder Länder dagegen auch nur um diesen 
Preis aunehmen, so gleicht sich dadurch jener schein
bare Verlust von selbst aus; was bei andern Handels- 
verhälmtssen, und wenn wir blos nur Waare gegen 
Maare geben, oft nicht der Fall seyn mag. Macht 
aber ein Volk seine auswärtigen Zahlungen ^är durch 
ein bei ihm im Umlauf gesetztes Papiergeld, so ist 
selbst der größte Verlust bei dessen Ausgabe im Aus
lande reiner Gewinn für solches. Für seine ntchls- 
würdige Waare erhält es hier Güter wirtlichen Werths, 
und erspart die gleichen Werthes, Mche es für 
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jene hingeben müßte, wollte es seinem Verkehr mit 
dem Auslande nicht durch jene Zahlungen treiben. 
Entstehen aus solchen Zahlungen Nachtheilige Folgen 
für das Inland, so entstehen sie nicht sowohl durch 
die Zahlungen selbst, sondern durch das schnelle Zu
rücktreten des ins Ausland gesandten Papiers, und 
aus den nachtheiligen Wirkungen, welche dieses Zu
rücktreten immer auf den Cours des Papiers im In, 
lande selbst hat.

Was aber den überall so hoch gehaltenen Wech, 
selcours betrifft, so hat dieser genau betrautet, auf 
die Preise der Waaren, welche ein mit einem Andern 
verkehrendes Volk dem Letzter» für seine Waaren, 
sendungen zu zahlen hat, und wirklich zahlt, eigentlich 
gar keinen Einfluß. Dieser Cours und sein jedes
maliger Stand bilden sich zwar durch den Verkehr 
eines Landes mit dem Andern; allem es sind hier 
eigentlich nicht die Angehörigen der beiden verkehren, 
den Länder, welche hier im Verkehre erscheinen, son, 
dern nur die Kaufleute des einen Landes, welches 
mit dem Andern Handel treibt, unter sich. Diejeni, 
gen Kaufleute, welche Forderungen an das Ausland 
haben, verkaufen hier diese Forderungen an andere, 
ihrem Volke zugehörigen Kaufleute, welche an die Aus- 
Länder Zahlungen zu leisten haben, und diese Zahlun, 
gen auf diese Weise durch Kompe-nalion zu decken 
wünschen. Aus diesem natürlichen Gesichtspunkte be
trachtet, ist der höhere oder niedere Stand des Wech, 
felcourses für dle mit uns verkehrenden Fremden eine 
sehr gleichgültige Sache. Was dabei für den Inlän, 
der, der hier Forderungen ins Ausland kauft oder 
verkauft, gewonnen wird, oder verloren gebt, ge
winnt oder verliert nicht der Ausländer auf den wir 
Wechsel kaufen, oder verkaufen, sondern nur der In
länder, der sie uns abkauft oder verkauft. Ist der 
Wechselcours hoch, gewinnt also der Inländer, der 
uns seine Forderungen an das Ausland verkauft, 

durch 
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durch diesen Verkauf viel, so macht diesen Gewinn, 
so drückend er auch für deti WechselverkäNfer seyn Mag, 
nicht der Ausländer- an den wie inländische Forderun
gen kaufen, sondern diesen Gewinn macht blos dee 
Inländer^) dem wir seine Forderungen abkaufett, um 
uns die Baarsendung und die Kosten derselben auf 
diese Weise zu ersparen. Und dieser Gewinn ist eigent
lich ein Nebengewinn, den er bei dem Absätze seiner Waa
ren ins Ausland macht; so wie der Verlust des Wech- 
selkaufers eine Erhöhung des Einkaufspreises feinet 
fremden Waaren bildet.

Bestimmt übrigens jener Gewinn, den der Wech
selverkäufer auf diese Weise noch als Nebengewinn 
macht, ihn, seine im Inlands für das Ausland aufge
kauften Waaren höhern Preises zu bezahlen, als wenn 
er diesen Nebengewinn nicht Machte, so gewinnt aller
dings dabei auch der Producent und die Gesammtheit j 
doch wieder nicht zum Nachtheil des Ausländers, soN, 
dern nur zum Schaden des inländischen WschselvSrkäu-

*) Daß der Inländer diese Wechsel nicht immer im eigentli
chen Sinne an Inländer kauft, sondern, daß wir oft un
sere Zahlungen an unsere ausländischen Gläubiger durch in 
andern Ländern gekaufte Wechsel bezablen, entscheidet gegen 
diese Betrachtungen nichts. Die Kaufleute aller Länder, 
welche unter sich in einem solchen Ätzchselverkehte steheN, 
sind hier, im Verhältnisse zu demjenigen Lande, wohin die 
Wechsel als Zahlung gehen, als Angehörige Einer Landes 
zu betrachten, die mit jenen verkehren. Der Engländer 
j. B. > dem ein deutscher Kaufmann tausend Pfunde Srerl. 
für englische Waare schulest, bekommt immer nicht mehr, 
als diese tausend Pfunde, der Deutsche mag sie ihm durch 
in Deutschland selbst oder in Holland oder Frankreich auf
gekaufte Wechsel bezahlen. Muß der Deutsche für die in 
Holland zur Bezahlung des Engländer- aufgekauften Wech
sel mehr als tausend Pfunde zahlen, sö gewinnt den Be
trag der Mehrzahlung zwar der Holländer öder Franzose, 
dem Engländer kommt aber dadurch nicht- zu gute-

P
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fers; und gleichergestalt trifft der Verlust des inländi
schen Wechselkäufers die Konsumenten und die Gesammt
heit, wenn dieser, um sich gegen jenen Verlust zu 
decken, ihn im Preise seiner ausländischen Waaren 
wieder auf seine Kunden überträgt. — Kurz der 
Stand des Wechselcourses kann stets nur auf die Ver
hältnisse des Verkehrs im Innern und auf die Preise 
unserer zum ausländischen Verkehr bestimmten, oder 
von dem Auslande herbezogenen fremden Waaren im 
Innern wirken; nie aber auf eine für die Gesammt
heit mehrere oder mindere Einträglichkeit unsers Ver, 
kehrs mit dem Auslande. Zeigen sich in dieser Bezie, 
hung einige aus dem Wechselcours hervorgehende Wir
kungen, so ruhen sie nicht sowohl in dem, eigentlichen 
Wechselcourse, als in dem Course unserer Geldmünzen 
im Auslande, oder in andern hier vielleicht wirkenden 
Ursachen^. Und so groß endlich auch in manchem 
Falle der Gewinn unseres Verkäufers seiner Schuld
forderungen aus Ausland seyn kann, nie wird er die 
Differenz zwischen dem Feingehalte unserer Münzen und 
dem der Münzen des Auslandes, verbunden mit den 
Transportkosten baarer Geldsendungen ins Ausland, 
leicht überschreiten. Fälle, wo der Preis fremder 
Münzen im Auslande unter ihren Metallpreis herab, 
sänke, wenigstens unter den Metallpreis, den edle Me
talle in dem Lande haben, wohin man sie zu Zahlungen 
für uns zugesendete Waaren schickt, werden zuverlässig 
sehr selten seyn. Wenigstens beweißt es gewiß nichts 
gegen die angedeutete Regel, daß man in Frankreich 
die spanischen,Piaster nur zu 5 Livres 4 — 6 Sous 
nimmt, ob sie gleich 5 Livres 9 Sous 7 Dettiers

Z. B. in der späteren Verfallet unserer auswärtigen For
derungen, in unserm geringen Kredit im Auelände, in 
unsern zu geringhaltig ausgeprägten Metallmünzen und 
dergl. mehr.
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fein Silber haben. Spanien würde seine Piaster 
zuverlässig den Franzosen nicht um jenen etwas niedri
gern Preis überlassen, hätte Silber überhaupt in Spa
nien nicht einen etwas geringern Werth Und Preis/ 
als in Frankreichs).

ht 108;
Unter die Erzeugnisse des Strebens unserer Regie

rungen nach einer sogenannten günstigen Handelsbilanz 
gehören alle die widernatürlichen Anstalten, welche wir 
zur Vermehrung >er Ausfuhr und Verminderung der 
Einfuhr beinahe überall erblicken, namentlich die Prä
mien auf die Ausfuhr unserer Produkte/ die Der, 
böte der Einfuhr fremder Manufakturen, und 
Fabrikwaaren, und überhaupt fremder Handelsar
tikel, selbst wenn sie im Lande nicht geferttget werden 
können, oder wenigstens ihre Belastung mit starken Ab
gaben, die pribilegirten Handelsgesellschaf
ten, die Naviganonsakten, die Handelsver
träge, und dergleichen Künsteleien mehr-^), von

*) Sehr umständlich, doch Mehr lst merkantilischer, at- in 
staat-wirtdschaftllcher Beziehung, behandelt die Lehre vom 
Geld- und WechselcoUrse Hufeland neue Grundlegung 
der StaatSwinhschaftSkunst, Bd.II. S.314-371; Ausser
dem vergh man noch Smith a. a. O. Bd,IIl. S.79 folg; 
Und Storch ü; a; O. roin.Hl. S.252 folg.

**) Wie z. B. auf öffentliche Kosten angelegte Waaremnaga- 
zine, bestimmt zum Absatz solcher Waaren, wofür die Fabri
kanten keine Käufer zu sinken vermochtest, wie da- Sei- 
denwaarenmagazin, das zu dem Ende Friedrich II. 
anlegte, und die Vorialhe rost estglischest ManufaktUrwaa- 
ren, welche die englische Regierung mitunter ihren Ma- 
nufakturisten abnimmt- «üd auf ihre Rechnung lm Aus
lande verkaufen laßt. Man vergl. Krug Betrachtung über 
den National. Reichthum de- preussischen Staats rc. Bd.ll. 
S- 688.

P L.
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welchen allesammk man sich zur Belebung und Förderung 
unserer Betriebsamkeit, unseres Verkehrs und unseres 
Wohlstandes so viel verspricht, ohngeachtet sie alle für 
diesen Zweck nichts leisten, auch nie etwas leisten kön
nen; wenigstens zuverlässig nicht das, was von einem 
fretgegebenen Verkehre mit dem Auslande auf geradem 
und natürlichem Wege erwartet werden kann,

Prämien auf die Ausfuhr können zwar aller
dings für den Absatz unserer Erzeugnisse ins Ausland 
nicht ohne Wirkung seyn; sie können ihn wirklich bedeu, 
tend vermehren, und unserer Handelsbilanz einen sehr 
günstigen Schein geben. Nur kommt der Vortheil, 
welcher aus dem Absätze unserer auf diese Weise,hervor
gebrachten und ins Ausland getriebenen Waaren ent
springt, nicht uns zu gut, sondern diesen Vortheil be
zieht lediglich der mit uns verkehrende Ausländer. 
Die Ausfuhrprämie, welche wir unsern, n^t dem Aus
lande verkehrenden, Gewerbsleuten zahlen, strebt ihrer 
Natur nach immer darauf hin, dem Ausländer unsere 
Waarenartikel zu leidlicher« Preisen zu verschaffen, als 
sie ihnen nach ihrem vollen Kostenpreise geliefert werden 
können. Das Geld, oder die andern Waaren, welche 
wir dafür ins Land ziehen, gleichen einem auf höhere 
Zinsen, als gewöhnlich, angeliehenem Kapitale; und 
ganz genau betrachtet, wird eigentlich der Ausländer 
in der Prämie, welche wir unsern, mit ihm verkehren
den, Gewerbsleuten zahlen, dafür bezahlt, daß er 
nicht arbeitet, sondern uns die Erlaubniß gibt, für ihn 
zu arbeiten, und ihn zu bedienen. Und was dabei noch 
das allerschltmmste ist, bei uns erhält die Prämie 
eine minder nützliche Arbeit im Gange. Denn durch sie 
werden Gewerbszweige in Uebung erhalten, welche 
wenigstens in der Ausdehnung, wie sie betrieben wer
den, unsern Verhältnissen nicht zusagen. Hätten wir 
die Summen, welche wir auf die Ausfuhrprämien, 
verwenden, den Gewerbsleuten gezahlt, welche wie 
durch sie auf eine wenigstens nicht gewinnbringende
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Weise beschäftigen, und ihnen dabei die Wahl und die 
Art und Weise ihrer Beschäftigung ganz frei gelassen, 
sie würden sich zuverlässig bei wertem besser befunden 
haben, als bei dem Empfang der Prämie für gewisse 
durch sie hervorgelockte Waaren, und dennoch würden 
selbst unsere öffentlichen Kassen dabei bedeutend gewonnen 
haben. Gar mancher, der jetzt um der Prämie willen 
für das Ausland arbeitet, würde andere Erwerbszweige 
ergriffen haben, und sich selbstständig nähren, statt daß 
er jetzt eigentlich auf Rechnung der öffentlichen Kasse 
lebt, welche ihm die Prämie zahlt.

Solche Unterstützungen unserer für das Ausland 
arbeitenden Gewerbsleute sind also in jeder Beziehung 
das Widersinnigste, was es geben kann. Waaren, 
welche nach der natürlichen Lage der Dinge nicht mit 
Vortheil ins Ausland abgesetzt werden können, darf 
keine Regierung mit Gewalt aus dem Lande treiben. 
Selbst temporär, um momentanen Stockungen unseres 
auswärtigen Absatzes zu begegnen, lassen sich solche 
künstliche Reitzmittel nicht wohl rechtfertigen. -Ob eine 
Stockung unseres auswärtigen Verkehrs blos momen, 
tan sey, oder fortwährend, das können selbst unsere 
verständigsten Kaufleute nicht immer mit Zuverlässigkeit 
beurtheilen, am wenigsten aber die Regierungen. 
Aber wenn es mit diesen Beurtheilungen auch noch so 
richtig wäre, den Gewinn solcher Prämien zieht hier 
immer der Ausländer noch sicherer, wie in andern Prä« 
mienzahlungsfällen. Die Verlegenheit unseres inländi« 
scheu Gewerbsmannes treibt diesen dahin, allen An« 
sprächen auf einen Theil der Prämie zu entsagen, wäh
rend er in andern Fällen doch davon etwas für sich an« 
spricht.

Am allerwenigsten läßt sich wohl von einem solchen 
Prämiensysteme da erwarten, wo man dabei vielleicht 
darauf ausgeht, im Auslande entstehende oder bereits 
entstandene Gewerbsunternehmungen zu Grunde zu rich* 
ten, von deren Konkurrenz wir etwas für den Absatz 
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unserer Gewerksleute im Auslande fürchten, Es sind 
hier zwei Fälle möglich; die auswärtigen Gewerbs- 
Unternehmer, deren Konkurrenz die Unserigen fürchten, 
können mit den Unserigen entweder gleichen Preis hak 
ten, und liefern gleich gute Wqare, odex sie können 
dieses nicht. In; letzten Falle bedarf es der Aus
fuhrprämie nicht; hie Unserigen haben von den fremden 
Gewerbsleuten ohnedieß nichts zu fürchten, Im erster» 
Falle hingegen wird zuverlässig die Prämie nie im 
Stande seyn, die fremden Konkurrenten zu verdrängen, 
selbst wenn sie den Unserigen niedrigere Preise für ihre 
Waaren zu nehmen verstattet, Der Druck, den die 
Unserigen dadurch auf ihre auswärtigen Mitbewerber 
üben, kann für diese zwar empfindlich seyn, aber nur 
äusserst selten wird er die letzter» dahin bringen, daß 
sie ein Gewerbe ganz aufgeben, das sie bisher mit 
Vortheil betrieben, Die Eifersucht der Unserigen wird 
nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge auch jene eifri
ger machen; sie werden durch Fleiß und Vervollkomm
nung ihres Gewerbswesens nicht nur den llnserigen das 
Gleichgewicht zu halten, sondern ihnen sogar den Vor, 
sprung abzugewinnen suchen, und der durch die Prämie 
erregte und unterhaltene Wettstreit kann nnd wird nur 
damit enden, daß unsere Gewerbsleute, selbst mit der 
Prämie, den fremden has Gleichgewicht auf dem frem
den Markte nicht zu halten vermögen. Daraus, daß 
vielleicht im Privatleben ein Gewerbsmann den andern 
durch solche unredliche Machinationen zu Grunde rich
ten kann, läßt sich noch gar kein Argument dafür ab
nehmen, daß so etwas auch im Verkehre der Völker 
möglich seyn könne. Mit her Kraft, mit der ein einzelner 
reicher Privatmann auf feinen minder wohlhabenden Mit, 
buhler drücken kann, — mit einer solchen Kraft vermö
gen dieses nie unsere Regierungen im Verkehre der 
Völker. Es ist bei weitem nicht so leicht, den einmal 
bei einem Volke rege gewordenen Sinn für einen Ge, 
werbszweig durch solche Manipulationen zu unter, 
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drücken, wie den Sinn eines Einzelnen durch seinen 
einzelnen Mitbewerber. Wenn — wie man verschie
dentlich behauptet, — die Engländer durch ihre Aus
fuhrprämien und die hierdurch möglichen niedrigen 
Preise ihrer Baumwollenwaaren, unsere deutschen und 
die franzöüs-en Baumwollenfabrikanten zu Grunde zu 
richten meinen mögen, so wird sie höchst wahrschein
lich in Kurzem der Erfolg von der Unmöglichkeit die
ses Beginnens überzeugen^)» Auf jeden Fall ist ein

*) Auch sind wirklich die Prämien, welche die englische Regie
rung ihren Kauf- und Gewerbsleuten reicht, so bedeutend 
ste auch scheinen, keineswegs groß genug, um ihren hie 
und da bedrängten Unterthanen, etwa- mehr, als blos 
eine nythdürftige Unterstützung in den Verlegenheiten zu 
geben, in welche sie durch den stockenden Absatz ihrer Er
zeugnisse gerade gekommen seyn mögen. Nach Colqu« 
houn über den Wohlstand, die Macht und die HülfS- 
quellen de- brittischen Reichs te, übersetzt von Fick, Bd.I. 
S.251., betrugen die Prämien auf Getreide, Baum» 
wollen- und Linn enmanufakturen, brittischen, süd
lichen und neufoundlandischen W allfisch fang, die Skla» 
venprämie, und die Prämie zur Ermunterung 
freiwilliger Seeleute in den zwölf Zähren von 
1801 — 1813 zusammen 6,512,170 Pf. Sterl.; also auf 
Ein Jahr im Durchschnitte ungefähr 54,200 Pf. Sterl. 
Die Ausfuhr an Baumwollenwaaren allein aber be« 
trug in den Jahren 1810, 1811 und 1812 im Durchschnitte 
16,127,980 Pf. Sterl. (a. a. O. S-90.) Es würde also, 
wenn die Prämien auf die Baumwollenwaaren allein gezahlt 
worden wären — wiewohl auf diese kaum der zehnte Theil 
des oben angegebenen TotalhetragS derselben gekommen 
seyn mag — doch nicht mehr als etwa des AuSfuhr- 
betrazs den Manufakturisten damit gewährt worden seyn. 
Aber damit die auswärtigen Baumwollenfabrikanten zu 
Grunde zu richten, wie wäre das wohh möglich? Durch 
alle ihre Aufopferungen würden die Engländer doch die 
Preise der Baumwollenwaaren nicht mehr, als etwa um 
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solches Beginnen ganz und gar nicht der Weg, bey 
ihnen für die Dauer Absatz und Gewinn bei diesem 
Verkehre versprechen kann. Darin, daß man eine 
fremde Waare, wegen ihres ungewöhnlich niedrigen 
Preises, bisher irgendwo mit besonderer Bereitwillig
keit gekauft hat, liegt ganz und gar keine Bürgschaft 
dafür, daß man sie in der Folge mit derselben Be
reitwilligkeit kaufen perde, wenn der fremde Fabrikant, 
der sie uns bisher zusührte, die Preise hoher stellt, 
Gerade dieses Höherstellen der Preise ruft wieder die 
Gewerbsunternehmungen hervor, die man zu beseiti
gen suchte; und würden solche auch nicht hervorgerufen, 
gerade die höher» Preise sind es^ welche den Absatz 
hindern. — Mit einem Myrte, es gibt wohl kein 
mißlicheres und kein gefährlicheres Spiel, als Speku
lation auf Absatz und Gewinn auf einem solchen Wege, 
Nicht den fremden Konkurrenten richten wir dabei zu 
Grunde, sondern gewöhnlich uns selbst, oder ruinirten 
wir dadurch auch Jenen, so ruiniren wir uns dabei 
zugleich mit. Der Ausländer zieht in den meisten Fäl
len den Vortheil, den wir eigentlich suchten; und ha
ben wir ihm auf unsere Gefahr und Kosten wohlhaben
der und reicher gemacht, so ist dieses wohl der na
türlichste Weg, der ihn zu den Unternehmungen treibt, 
welche wir fürchten.

Wie nachtheilig weiter Verbote der Einfuhr frem
der Waaren auf unsere Betriebsamkeit, den regelmäßi
gen Fortgang unserer Produktion und unseren Wohl
stand wirken, habe ich bereits oben (Z. 98^) gezeigt, 
und zu dem brauche ich nur sehr wenig hinzuzusetzen. 
Einen günstigen Schein mögen solche Verbote wohl 
unserer Handelsbilanz gehen, Wer ^eh nichts weiter,

drei Procent haken herabdrücken kmnen; aber wahrfchein« 
lich wird dieses- kaum um H Procent ihnen möglich gewe
sen seyn.
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als nur Schein. Bedürfen wir die fremden Waaren 
nicht, deren Einfuhr man dem Ausländer verbietet, 
oder durch Ahgaben zu erschweren sucht, so ist das Ver« 
byt und die Erschwerung rein überfinßig. Was durch 
das Verbot unmöglich gemacht werden soll, ist schon 
durch die Natur her Sache verboten. Gehören aber 
jene Waaren zu unsern Bedürfnissen, so kann das Vep« 
hot weiter nichts nutzen, als unser Streben nach Leben 
und Wohlleben zu erschweren, Die Folgen des Ver« 
Hots treffen hier, wie die Geschichte der Bnonapartü 
schen Kontinentalsperre gezeigt hat, nicht den Fremden, 
der von unsern Märkten entfernt gehalten werden soll, 
sondern sie treffen uns nur selbst. Nicht er, sondern 
wir bezahlen die Abgabe, mit der unsere Regierung 
hie fremden Artikel belegt hat; uns wird das Leben 
verkümmert. Auf unsere Handelsbilanz hat eigentlich 
aber alles dieses gar keinen Einfluß. Dder hätte es 
auch einigen Einfluß, so kann er gewiß nie Vortheilhaft 
seyn Wir suchen vielleicht das entbehrte Bedürfniß

D So bezahlte Rußland, so lange die Einfuhr des Tuch- und 
der Wollenwaaren erlaubt war, seine chinesischen und asia
tischen Waaren größtentheils mit diesen fremden Wollen- 
waarey. Rußland zog aus Schlesien und Sachsen für 
einen Theil seiner, dem Au-lande zugefandten, Produkte, 
Manufakturwaaren, und insbesondere Tücher. Diese wur
den durch eine große Länge deS Reichs, bis nach Ma
il arte w, trankportirt, und hier ersetzten den Russen die 
Asiaten ihre Auslagen mit allen Transportkosten, Kommis- 
stonSgebühren und HandelSgewinnsten, welche letztere allein 
Rußland zu gute kamen. Nunmehr, da keine fremde Ma« 
«ufakturwaaren mehr in Rußland eingeführt werden dür
fen, müssen unsere deutschen Kaufleute ihre russische Waa- 
xen mit Dukaten berahlen. Diese rechnet man den Russen 
sehr hoch an, «eil sie gewöhnlich in Rußland hoher stehen, 
alf sn Deutschland. Die Dukaten nun schleichen sich fast 
-anr kostenlos durch ganz Rußland durch, und werden in
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des Auslandes durch Surrogate zu ersetzen, wie den 
westindischen Zucker durch Runkelrübenzucker, die west
indischen Farbstoffe durch inländische. Aber unsere 
auf die Hervorbringung solcher Surrogate gerichtete 
Unternehmungen ziehen uns von andern Unternehmun
gen zurück, deren Betrieb für uns nützlicher und Ge
winnbringender gewesen seyn würde, als die neuen 
Etablissements. — Also auch hier verlieren wir auf 
^eder Seite, statt des gehofften Gewinnes. Und wer
den die eine Zeit lang unterbrochene Verkehrswege viel
leicht in der Folge von unserer Regierung wieder frei 
gegeben, so sind die Kapitale verloren, welche wir auf 
jene Etablissements verwendet haben; wie dieß die Ge
schichte unserer eingegangenen Runkelrübenzuckerfabriken 
zeigt, und selbst für unsere früherhin ins Ausland gegangene 
Erzeugnisse sind die alten Absatzwege verschlossen ; wie für 
einen großen Theil unserer deutschen Leinwand, da
durch, daß die Kontinentalsperre den Irländer zu dem 
früherhin weniger bedeutend betriebenen Flachsbau und 
Linnenweberei hingetrieben hat, oder daß man in Eng
land jetzt für manchen Artikel des Bedarfs Baumwollen- 
gespinnste und Baumwollengewebe braucht, wozu man 
früherhin deutsches Linnengarn oder Leinwand brauchte-'-).

Makariew zur Bezahlung der Asiaten angewendet. Don 
dem Transito-Tuchhandel, der sich auf vier bis sechs Mill. 
Rubeln belief, gewann Rußland für Transport-, Kommis» 
sivns- und SpoditiynSgebühren über 35 Procent, also von 
sechs Millionen zwei; an den Dukaten gewinnt es etwa 
zehen bis zwanzig Kopeken vom Stück, also von 
sechs Millionen Rubeln in Dukaten (500000 Stücken), 
welche es, statt des schlesischen und fachsischen Tuchs, den 
Asiaten zufübrt, 50—100000 Rubel. Don Jakob über 
Rußlands Papiergeld rc. S. 12z.

*) Ueber den frühern und jetzigen Zustand unserer deutschen 
Linnenmanufakturen und des Leinwandhandels s. m. Hock
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Was die zur Erleichterung unseres Verkehrs mit 
deck Auslande und zum Absatz unserer Erzeugnisse in 
die Fremde hergestellten, mir mancherlei Vorrechten aus- 
gestatteten, privilegirten Handelsgesellschaf
ten betrifft, so verdanken sie ihr Daseyn der Vorliebe, 
welche unsere meisten Regierungen für den activen 
und direkten Handel hegen. Durch sie vornehmlich 
glaubte man beiden die Ausdehnung und Erweiterung 
zu geben, den jede Regierung für den möglichst freien 
und lebendigen Absatz der Erzeugnisse ihres Landes sucht 
und wünscht. Inzwischen auch hier hat man sich sehr 
geirrt, nickt blos in sofern, daß man durch sie einen 
Handel zu befördern suchte, der eigentlich gar keine 
Beförderung verdient''-), sondern auch in sofern, alS 
sie die Art des Handels, welche durch sie befördert 
werden soll, nicht einmal wirklich und wesentlich beför
dern können; wenigstens auf keinen Fall so, wie Gestal
tung eines völlig freien Verkehrsart dem Auslande, —

Handbuch einer Statistik der deutschen BundeSstaaten 
S 146 —150. und S.2Z5, Sonst gingen jährlich allein 
über Hamburg für 14 — 15,000,000 Thaler deutsche 
Leinwand mit Inbegriff der schlesischen, inS AuSland; 
jetzt soll der deutsche Leinwand, und Linnengarnhandel in- 
AuSland nicht über (>,000,000 Thaler anzuschlagen seyn. — 
Ueber den Flachsbau, die Linnenweberei und den Leinwand
handel von Irland bis zum Jahre 1307, vergl. man 
Nemnich neueste Reise durch England, Schottland und 
Irland S. bOy — 616, Wie sehr sich seitdem diese Zweige 
der Betriebsamkeit in Irland gehoben haben müssen, geht 
daraus hervor, daß die AuSfuhr der irländischen Linnen
garne seit der Kontinentalsperre sich verdreifacht, unh die 
AuSfuhr der rohen Leinwand von 62s auf 44,882 Centner 
erhöht hat. Bjan vergt. Storch a. a, O. Tom. VI, 
S.2Y1.

*) Man vergl. Bd. I. S.440 folg. und. S.445 folg.
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Handelsgesellschaften mögen vielleicht bei der ersten Ein
führung gewisser Handelszweige in sofern sich als nütz
lich bewährt haben, daß sie auf ihre Kosten einen Ver
such machten, zu welchem sich die Regierung nicht ent
schließen wollte, und ein einzelner Privatmann, wegen 
her Schwierigkeit und Kostspieligkeit des Unternehmens, 
nicht leicht entschließen konnte, Aber in die Länge der 
Zeit sind sie alle lästig geworden, und haben entweder 
die Handelsgeschäfte schlecht geführt, oder die Ausbrei
tung derselben gehindert.

Die Handelsgesellschaften selbst theilt man in re, 
gulirte Gesellschaften, und in Gesellschaften mit ver
einten Fonds stock-OoinpLni68, Aktiengesell
schaften), Die Erst ern bilden eine Kaufmannsgilde, 
wo zwar jedes Mitglied für sich mit seinem eigenen 
Kapitale, und auf seine eigene Gefahr, handelt, zu 
der aber jede dazu gMgnete Person nur gegen Entrich
tung eures gewissen Eintrittsgeldes, und gegen das 
Versprechen, sich den Anordnungen der Gesellschaft bei 
feinem Handel zu unterwerfen, zugelassen wird, Die 
Zweiten hingegen stellen Eine moralische Person vor, 
welche mit dem von den einzelnen Gliedern zusammen- 
geschossensn Fonds nur Einen Handel treibt, an dessen 
Gewinn oder Verlust Alle Theil nehmen. Die Ersten 
gehören mit den Zünften und Innungen in eine und 
dieselbe Klasse; sie treiben, wie diese, ein Monopol, nur 
in einer etwas erweiterten, und für den Verkehr und 
das Publikum lästigern, Art. Ihr Alleinhandel ist 
gewöhnlich für das Letztere um so drückender, je härter 
-ie Eintrittsbedingungen für die Theilnehmer sind, oder 
je mehr es die Vorsteher solcher Vereine in ihrer 
Gewalt haben, den Handel nach ihren eigennützigen 
Planen zu leiten, und ihn sich und ihren Freunden 
ausschließlich zuzuwenden. In England, wo es 
mehrere solcher Gesellschaften gab, und noch gibt, war 
man mehrmals genöthigt, durch besondere Parlaments- 
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schlösse, ihrem monopolistischen Drucke gegen das Pub
likum Einhalt zu thun, und vorzüglich die Eintritts
bedingungen zu erleichtern. —

Inzwischen noch drückender, als solche Gesell
schaften, ist die andere Art derselben, die mit ver
einten Fonds. Hier übt eine moralische Person ein 
Monopol im eigentlichsten Sinne, und gewöhnlich ist 
dieses Monopol für die Gesammtheit der übrigen Ver
kehrenden um so drückender, da eine solche Gesell
schaft ihr Monopol meist mit der schlechtesten Wirth
schaft in ihren Geschäften verbindet, und das Publi
kum auch die Folgen der Unwirthschaft der Gesell
schaft zugleich mit tragen muß. Der Handel einer 
solchen Gesellschaft wird in der Regel von einem Kol
legium von Direktoren betrieben. . Dieses Kollegium 
ist zwar gemeiniglich in vielen Punkten seiner Verwal
tung der Aufsicht der Versammlung aller Aktieninhaber 
unterworfen; aber der größte Theil der Aktieninhaber 
hat nicht die geringste Kenntniß von den Geschäften der 
Gesellschaft, und giebt sich auch gar keine Mühe sich 
diese Kenntniß zu verschaffen. Die meisten nehmen sich 
nicht einmal die Mühe, die Rechnungen der Direktoren 
gehörig zu prüfen, sondern sie sind schon zufrieden, 
wenn sie ihre gewöhnliche Dividende jährlich oder halb
jährlich ordentlich empfangen, so wie sie ihnen die Di
rektoren zuzuweisen für gut finden. Aber selten ist diese 
Dividende so groß, als sie seyn könnte, würden die 
Geschäfte der Gesellschaft mit der Aufmerksamkett und 
Sorgfalt betrieben, Mit welcher ein Privatmann seine 
Geschäfte betreibt. Es berrscht im ganzen Geschäfts
betriebe Nachlässigkeit und Verschwendung zugleich, 
und darum haben denn auch solche Gesellschaften selten 
die Konkurrenz einzelner Privathändler ertragen kön
nen. Sie sind vielmehr, trotz der ihnen ertheilten 
mancherlei Begünstigungen, nie recht zur Blüthe ge, 
langt, sie selbst haben nichts gewonnen, und Andere 
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dennoch an dem Gewinne gehindert, den diese hätten 
machen können, wäre der Verkshr frei gewesen

Die Errichtung solcher privileginen Handelskette 
pagnien ist also in jeder Hinsicht eines der gefährlichsten 
Mittel, um uns auswärtigen Handel zu schaffen, und 
zu sichern. Der Hauptpunkt, durch den man sie und 
die ihnen ertheilten Vorrechte zu rechtfertigen sucht — 
der Verwand, daß ohne sie mancher Handelszweig gar 
nicht würde betrieben werden könnenist offenbar 
falsch. Ist irgend ein Zweig des auswärtigen Handels 
von einzelnen Kaufleuten nicht zu betreiben, so werden 
sich — wenn der Handel nur überhaupt Vortheil ver, 
spricht — ohne Privilegien auch HaNdelsvereine dafür 
bilden; nothwendig zu schwierigen, aber nützlichen, 
Handelsunternehmungen sind also solche bevorrechtete 
Kompagnien auf keinen Fall. Selbst der Handel 
der Europäer mit Indien, den matt meist zum Beweis

*) Belege für die Richtigkeit dieser BebauptuN-en s. m. bei 
Iii8toiv8 cles otäbli886möll8 lieg ^nropeens llans 

los lieux inlil!8, "loin. I. S. 2Y8. UNb ?om. II. G.Z07 folg., 
und Eichhorn Geschichte der drei letzten Jahrhunderte rc. 
Bd. IV. S. 307 und 308. — UedrigenS vergl. man noch 
Smith a. ü. O. Bd. IV. S. Y4 folg., und Limonäe cle 
LismOndi sie lu komm., 1'om. II. S. 2YY folg. 
Die französisch-ostindische Kompagnie kostete dem Staate 
jährlich 8,üoo,oc>0 Livres, und ging ztt Grunde, indeß die 
Unprivilegirten Rheder zu Sct. Mülo sich bei demselben 
HaNdel bereicherten, Und nachher die Aktien der Kompag
nie att sich kauften, ks^nsl a. a. O. ^om. II. S. 2ZÜ 
folg., und sie I^anllek I^88S^8 8itr Is Msritil: et le com- 
merco S. 16y. Ueber den geringen Gewinn, den chie in 
Preussen im I. 1770 errichtete See- und SalzhaNdi 
lungS-Kompagnie gewahrt, s. m. Schmalz Stääts- 
Wissensch. ic. in Briefen Bd. I. S. 157.
Um seinetwillen empfiehlt solche CoMpagnieen Ludett 
Handb. der Staat-weisheit, Bd. i. S.3Z6.
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der Nothwendigkeit solcher Gesellschaften angeführt hat, 
erfordert sie nicht. Zum klaren Beweise dessen dient 
wohl das Beispiel der portugiesischen Kaufleute, ivelche 
vor der Wegnahme ihrer Besitzungen durch die Hollän, 
der beinahe ein ganzes Jahrhundert den indischen Han
del, und noch dazu mit dem glücklichsten Erfolge, ohne 
Kompagnie trieben. Auch nicht eine prtvtlegtrte Han, 
delskompagnie unternahm zuerst den so wichtigen Han
del der Holländer nach Ostindien, sondern die ersten 
Unternehmer waren blos einige zu dem Ende zusammen
getretene Amsterdamer Kaufleute, die den KorNelius 
Hautmann im Jahre 1695 zuerst nach Ostindien 
schickten. Die im Jahr 1795 erloschene Holländische 
ostindische Kompagnie bildete sich erst im Jahr 1602, 
nachdem der Handelsweg nach Ostindien bereits mit 
Glück durch jene Privatunternehmer betreten war^).

*) Man vergf. kannst a. a. V. Vom. I. S.200 folg., und 
über die Verfassung und Verwaltung Vieler Gesellschaft- 
ebettd. S. 29O — 296. lieber ihren Zustand bei ihrer Er- 
löschung s. m. Heeren Handb. der Gesw. der europäischen 
Staatensyst. 2te Ausg. S. 62b. — Ueber die, gleichfalls 
aus Unternehmungen einzelner Privatleute dervorgegangöne, 
englisch-ostindisLe Kompagnie, deren erster FrecheilSvrief 
von der Königin Elisabeth unter dem 3i.Dec. 1000 auf 
funfzehen Jahre bewilligt wurde, s. Matt Colquboun 
a.s.O. Bd. II. S. 190 —2 2. Wie hier (S.224.) bemerkt 
ist, standen die Geldquellen dieser Gesellschaft zu keiner 
Zeit mtt dem Umfange iores Handele und dem zum Schutze 
ihrer Einrichtungen nöthigen LNnanen im Verhätnisse, und 
näckstdem wurden sie von Zeit zu Zeit noch durch die Be
dürfnisse des SlaatS erschöpft. In den Jadren 1L08 und 
1810 war die Kompagnie (S.222—223 > so in Verlegen
heit, daß da» Parlament sich im Iunm» 1808 und am 
20. Iuniu» 1810 zweimal entschließen muß e, ihr jedesmal 
einen Vorschuß von 1 500 000 Pf. Sterl. zu machen, nm 
sie in den Stand zu setzen, die in dem Jahre 810 bis 
1811 an sie gemachten Lorderungen zu venchtigen. Nach
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Selbst die Sicherheit des Handelsverkehrs mit 
fremden entfernter» Völkern und Ländern, welche aus 
solchen Vereinen hervorgehen soll, erfordert diese Der, 
eine nicht. Den Schutz, dessen die Kaufleute bei ihrem 
Verkehre mit fremden Nationen bedürfen, gewährt 
ihnen/ wenigstens bei der dermaligen politischen Ge
staltung unseres Staatenwesens, weit sicherer der 
Staat, dem sie angeboren, durch feine Macht und 
sein Ansehen, und' die von allen Handelsstaaten in den 
Hauptplätzen des Auslandes angestellten Handelskon, 
sule, als sie sich selbst durch eine auf ihre Kosten er, 
haltene Armee oder Flotte. Der Handelsverkehr einer

Nation

der Darstellung ihrer Angelegenheiten, welche der von dem 
Parlamente, zur Untersuchung ihrer Lage niedergesetzte 
Ausschuß, am 10. April 1812 übergab, betrugen damals 
ihre Schulden in England und Indien 46,114,293 
Pf. Sterl.; ihr Vermögen aber, mit Einrechnunz von 
12,073,152 Pf. Sterl. todte Kapitalien, in England und 
Indien 49,064,694 Pf. Sterl. (S.22L.)

IN der frühern Zeit unserer Geschichte im Mittelalter, wo 
die Regierungen noch Zu viel Mit ihrer innern Befestigung 
und mit dem Kampfe mit widerspenstigen Vasallen zu thun 
hatten, um ihren Angehörigen Schutz anzedeihen zu lassen, 
mag es anders gewesen seyn; dort mögen solche Vereini
gungen, wie z. B. die deutsche Hanse, allerdings zum 
Schutze der im Ausland handelnden Kaufleute ihres Bun
des nöthig gewesen seyn. Allein, was damals Noth that, 
ist jetzo nicht mehr nothwendig. Auch würde wohl keine 
Handels - Kompagnie sich in so furchtbaren Stand gegen 
fremde policirte ^Staaten zu setzen vermögen, wie die Hanse 
im Mittel alter. Was diese in ihren Kriegen Mit Däne» 
mark, Norwegen und Schweden thun konnte, würde keiner 
Kompagnie gegen irgend eine europäische Macht jetzt zu 
thun möglich seyn. Was die englisch-ostindische Kompagnie 
gegen die indischen Fürsten vermag, würde sie wohl gegen 
keinen europäischen Staat zu thun im Stande seyn»
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Nation mit der andern, beruht überhaupt auf freund
schaftlichen Verhältnissen , nicht auf Gewalt und 
Zwang. Der Stolz, zu welchen das Vertrauen auf 
ihre Macht eine solche Handelsgesellschaft verleiten 
kann, führt sie bei ihrem Handelsverkehre oft zu den 
schreiendsten Ungerechtigkeiten gegen die Nation, mit 
der sie im Verkehr steht, und was die Handelsgesell
schaft auf der einen Seite durch den Druck gewinnt, 
verliert sie auf der andern Seite wieder durch den 
Aufwand, welchen sie, um dieses Drucks willen, ma
chen muß. Und selbst der Gewinn, den die Gesell
schaft scheinbar macht, ist oft nicht eigentlicher Hau^ 
delsgewinn, sondern nur Erzeugniß des Drucks- den 
sie über die von ihr beherrschten Länder und ihre 
Angehörige als Herrscher übt. Es fließen hier die 
Abgaben , welche chie Kompagnie in der letzten Eigen
schaft diesen Ländern abzwingt, mit dem eigentlichen 
Handelsgewinn zusammen, und die D'vldende der Ge
sellschaft bildet sich oft bei weitem mehr aus den erstem 
als aus den letzten^).

*) Vorzüglich hierin ckaH der Gewinst und die Dividende ru
hen, welche die englisch - ostindische Kompagnie aus ihren 
Etablissements und Besitzungen in Indien zieht. Um auS- 
zumitteln, waS eigentlicher Handelsgewinn sey, verlangt 
die ParlamentSakte über die Verlängerung des Freibriefe» 
der Gesellschaft vom 21. Julius 1813 (im AuSzuge bei 
Colquhoun a. a. O. Bd. II. S. 237 folg.) von da an die 
Führung verschiedener HandelSbücher für die polnischen Be- 
sitzungS- und Handelszweige der Kompagnie, und ihre ge
trennte Vorlegung beim Parlamente, mit der weilern Be
stimmung, daß die^Einkünfle aus dem Landgediele der Ge
sellschaft nur folgendermassen verwendet werden sollten: Zur, 
Werbung und Unterhaltung von Slreitkrafien, sowohl Eu
ropäer als Eingeborne, zur Unterhaltung der FortS und 
Besatzungen, und zur Anschaffung von Kriegsvorrathen in 
Indien; 2) zur Bezahlung der Interessen von Schulden 
der Gesellschaft in Indien; 3) zur Bestreitung. der Ausga-

O
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Selbst dann irrt man sich sehr bedeutend, wenn 
man meint, die Nation, welcher eine solche Gesellschaft 
angehört, gewinne dadurch, daß der Gesellschaft ihr 
Monopol den Einkauf der fremden Waaren im Auelande 
zu den billigsten Preisen gestatte, der Nation selbst aber 
den Absatz der ihrigen im Auslande zu den höchnen 
versichere. Auch dieser vermein ltche Nechtferttgungs- 
gründ für die Nützlichkeit solcher Gesellschaften ist blos 
scheinbar. Einmal wird durch das Privilegium der 
Kompagnie immer nur den Kaufleuten threr Nation 
jener auswärtige Markt verschlossen, keineswegs aber 
den Kaufleuten anderer Nationen, welche trotz des Pri
vilegiums der Gesellschaft doch mit ihr in die Konkur
renz treten können. Dann aber wird die auswärtige 
Nation, welche man auf diese Weise in ihrem Verkehr 
mit uns drücken will, sich diesen Druck so wenig als 
möglich gefallen lassen. Sie wird ihre von unsern pri, 
vilegirten Kaufleuten bedrückte Produktionszweige ein, 
schränken, und wir werden, trotz unseres Vorrechtes, 
dennoch die höchsten Preise für die im Auslande gesuch, 
ten Artikel bezahlen müssen, und für unsere dorthin 
gebrachten Waaren nur einen sehr schlechten Absatz fin
den. Uebrigens aber gewinnen durch den Vortheil, 
welchen das Privilegium unserer Gesellschaft dieser zu
sichern mag, immer nur die Glieder dieser Gesellschaft, 
nie aber die Gesammtheit. Statt zu gewinnen, wird 
diese vielmehr von der Kompagnie beim Einkauf der

den der bürgerlichen und Handelseinrichtungen der Gesell
schaft in ihren verschiedenen Niederlassungen; 4) tum Ab
trag der Schulden der Gesellschaft in Indien, der hand
schriftlichen Schulden in England, und zu andern Zwecken, 
welche die Kontrol-Kammer bestimmen wird. Die Divi
dende zu zehen Procent für die Actionare aber soll 
LloS von dem, waS dre Gesellschaft auf irgend eine Weise 
in England gewinnt, genommen. Und nie über roH Procent 
erhöhet werden. .
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fremden, und beim Verkauf der einheimischen Waa
ren, eben so sehr gedrückt, wie die Ausländer. — 
Doch das allerschlimmste bei der Sache ist das, daß 
selbst unter den günstigsten Verhältnissen immer die 
Verarmung des durch unsere Gesellschaft gedrückten 
Ausländers auch auf uns zurück wirkt. Mit Recht hat 
darum die englische Regierung in ihrem neuesten Frei
briefe für die englisch - ostindische Kompagnie vom 
10. April i8i4 an, es allen brittischen Unterthanen 
erlaubt, auf Schiffen, welche sich in dem gesetzmäßigen 
Zustande befinden, zwischen dem vereinten Königreiche 
und allen der Gesellschaft bisher zugestandenen Ländern, 
China ausgenommen, Handel zu treiben, und das 
Monopol der Gesellschaft blos auf den chinesischen Thee
handel beschränkt^). Die wohlthätigen Folgen, welche 
hieraus ebensowohl für England, als für Indien zu er
warten sind, sind nicht zu berechnen^)»

*) Fn der angeführten Parlament-akte und den weiteren Par- 
lamentsbeschlüssen vom 17. Dec. 1814, bei Colquhoun 
a. a. O. S.241 — 242.

Die bisher befolgten Grundsätze — sagt Colquhoun 
a. a. O. S. 2Z4. — verschaffte der Gesellschaft nicht blyS 
da- Monopol mit den Erzeugnissen des Landbauers, son
dern auch des Manusaktnnsten. Bei einem so betriebenen 
Handel kann keine Freiheit, keine Sicherheit- kein wahrer 
Wetteifer statt finden. Gegenwärtig ist der ausführende 
Kaufmann der Souverain. Das Kapital, welches er an- 
legt, ist dem Kapital eines Kaufmanns ähnlich. Es besteht 
blos auS den Abgaben, welche das Volk zahlt. Diese- ist 
der FondS, welcher ihre Arbeit aufregt. Bei einem solchen 
Systeme, wo der Souverain selbst die Erzeugnisse der Ar
beit des Volk ohne einen ^Ersatz ausführt, muß das Volk 
immer arm bleiben. Dieses Uebel entspringt au- der Der^ 
bindung des Handel- des Lande- mit der Regierung. Durch 
den genau befolgten Grundsatz der Trennung würde da- 
Volk getheilt, und die Hilfsquellen des Volk- vermehrt
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Navigationsakten durch welche man gleich
falls unserm Verkeh mit dem Auslande eine mög
lichst wohlthätige Richtung geben zu können meint, 
mögen wohl dazu dienlich seyn, unsere mit dem Aus
lande verkehrenden Bürger auf die See zu treiben und 
ihre Schiffarthkunde zu vervollkommnen, und uns in 
unse/n etwaigen Seekriegen tüchtige Seeleute zu ver

schaffen. Aber zur Förderung unseres Verkehrs die
nen sie zuverlässig nicht; wenigstens nicht auf eine 
wohlthätige Weise. — Zwar mag Cromwel durch

werden. In demselben Verhältnisse, wie sich sein Wohl
stand vermehrt, würden sich auch teine Pekmfn'sse vermeh
ren, und die Mittel zur Befriedigung dieser Bedürfn sie 
würden die Nachfrage nach Luxus - und Handelsartikeln, 
die nun gar nicht zu erhalten sind, vermehren. ES ist ein 
möglicher Fall, daß mit der Zeit bei einem wohlbereäme- 
ten Wetteifer, die indischen Manufakturülen, statt, wie 
jetzo, ihre Abgaben um die von den Monopolisten bestimm
ten Preise in Naturerzeugnissen zu zahlen, dieselben in 
Geld entrichten werden. Ein solcher'Zustand der Dinge 
würde der erste und sicherste Beweis ihre- zunehmenden 
Wohlstandes seyn. Die Geldsendungen nach Großbrittanien, 
sowohl vom Staate, als von Privatpersonen, lassen den 
Wohlstand des Volke« in Indien nicht aufkeimen. Aber 
mittelst solcher Anordnungen, welche durch Belebung eines 
lobcnswürdigen Wetteifers den Volksreichtbum vermehrten, 
würden diese Abflüsse weniger gefühlt werden. Das Volk 
wird dann sogar im Stande seyn, schwerere Lasten zu tra
gen, und indem sich dasselbe besser befindet, werden die 
Einkünfte, Hülfsquellen, Macht und Sicherheit des indi
schen Reich« in diesem Grade zu nebmen. Dieses kann 
Man jedoch nimmermehr erwarten, so lange eine Politik 
befolgt wird, welche Tribut erbebt, und zugleich den Han
del zum Monopole macht. Handelsfreiheit allein kann zur 
Entdeckung der wahren Hülftqueilen des brittischcn Indiens 
führen. — Zu denselben Ansichten bekennt sich auch ^«7-

a. a. O. Pom. III. S. 18b.
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seine Navigationsakte und die in ihr enthaltene Ver
ordnung, daß kein fremdes Schiff andere Aiter nach 
englischen Häfen führen soll, als die Produkte des 
Landes von dem das Schiff herkommt, und daß kein 
solches Schiff eine Rückfracht von England annehmen soll, 
sondern daß englische Waaren und Waaren englischer Ko- 
lonieen nur durch englische Schiffe ausgeführt werden dür
fen'-), dem Handel der Holländer, gegen welche dieses Ver
bot zunächst gerichtet war, äusserst bedeutenden Nachtheil 
zugefügt haben; auch mag England dadurch, daß es 
jezt Handelszweige sich aneignete, welche es früher- 
hin, wegen der Konkurrenz der Holländer, nicht be
trieb, nicht wenig gewonnen haben. Aber eine an
dere Frage ist es, ob zur Erlangung dieses Gewin
nes gerade eine solche Verordnung nothwendig war, 

* wär sie Cromwel in seiner Navigationsakte gab.
Ware England zu einem solchen Handel, wie ihn die 
Navigationsakte zu führen Anlaß gab, Glicht reif ge
nug gewesen, zuverlässig, die Akte würde auf seinen 
Handel wohl wenig gewirkt haben, sie würde dafür 
eher Nachtheile als Vortheile geschaffen haben, so 
drückend sie auch für die Holländer seyn und bleiben 
mußte. Auch hat wirklich nicht die Navigationsakte 
den Holländern ihren Handel nach England und den 
englischen Kolonieen entrissen, sondern der unglück
liche Krieg, den sie, um sich diesen, Handel zu erhal
ten, in den Jahren von i65r bis 1654 mit den 
Engländern führten. Der Verlust der siebenzehn Hun
dert Kauffahrer, welche Holland in diesem Kriege

*) Ueher die weitsrn Bestimmungen der englischen NavrgatwnS- 
akte s. man Smith a. a. 9. Bd. III. S. 57 und 58. — 
Etwa- ähnliches, als die Engländer durch diese Akte be« 
zweckten, bezweckten übrigens die Athener wohl durch ihr 
Derdot, Geld aus ein Fahrzeug auSzuleihon, das keine 
Rückfracht für Athen mitdrachte. Man vergl. Böckh 
StaatShaushaltung der Athener, Bd. I. S. 6a — 62. 



24V

verlor, und die Ueberlegenhett der britischen Marine, 
welche sia) hier entwickelte, und in der Folge erhielt, 
find eigentlich die Ursachen der Nachtheile für die 
Holländer und der Vortheile für die Engländer, welche 
man der Navigationsakte zuschreibt --O- Ob Nord
amerika, das neuerdings in seinem Seehandelssystem 
das Beispiel der Engländer nachgeahmt hat, gegen 
den Handel der Engländer so glücklich seyn werde, 
wie die Engländer früherhin gegen die Holländer, wird 
die Folge lehren. Doch wahrscheinlich ist dieses nicht. 
Auf der Stufe/auf welcher die Engländer zu Crom, 
Wels Zeiten standen, stehen die Nordamerikaner 
noch bei weitem nicht. Ueberhaupt kann jedes solche 
Verbot, wie die englische Navigatiynsakte ist, nichts 
werter wirken, als daß sich die Frachtkosten der frem
den Zufuhr bei unä vermehren, also der volle Kosten, 
preis unserer vom Auslande herzuztehenden Bedürfnisse 
steigt, und daß wir bei alledem noch manchen Verrath 
unserer eigenen Erzeugnisse im Lande behalten, den der 
Fremde, der uns seine Waaren gebracht hat, gern 
mitgenommen hätte, hätte ihm dieses die Akte nicht 
verboten. Aeusserst zweckwidrig für einen Staat, der 
keine Seemacht hat, würde es gewiß seyn, das Bei« 
sprel der Engländer in diesem Punkte nachzuahmen. 
Sie selbst, das Nachtheilige der Akte für den Ver, 
kehr fühlend,? haben in neuern Zeiten die Strenge 
derselben in manchen Fällen zu midern gesucht'-^).

Man vergl. Büsch Geschichte der engl. Navigation-akte, 
in Büsch und Eheling- Handlung-bibliothek Bb. II. 
G 630 —662., und Eichhorn- Geschichte der drei letzten 
Jahrhunderte Bd.lll. S.546 u. 347.

**) So wurde im I. 1781 nachgegxben, da- alle Provinzen, 
welche einem Oberherrn gehören, zusammen als Ein Land 
angesehen werden sollen, und in den Jahren 17Y5, 1800 
rsoi wurde allen Nationen die Einfuhr von Leben-mitteln 
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Da, wo die Regierungen die nothwendige Frei
heit des Verkehrs möglichst zu handhaben streben, 
werden sie endlich nie nöthig haben zu den so mißli- 
chen Handelsverträgen zu schreiten, die eigentlich 
nichts weiter sind, als entweder Mittel zur Beseiti
gung von früheren zeither bestandenen Anomalien im 
Verkehrswesen, oder Maasregeln zur Feststellung neuer. 
Meist sind solche Verträge mehr Mittel zur Erzeu
gung und Beförderung eines nachtheiligen Handelsver
kehrs zwischen zwei Nationen, als Mittel zur Gewähr 
wirklicher Handelsvortheile. Hat die Natur zwei mit
einander vertragende Völker so gestellt, daß der Ver, 
kehr, den die Verträge schaffen sollen, aus ihren na
türlichen Verhältnissen hervorgeht, so ist der Vertrag 
wirklich überflüssig. Er kann auch hier weiter nichts 
sagen, als daß die Vertragenden die Eifersucht, welche 
sie bisher trennte, wechselseitig aufgeben wollen. Ste
hen aber die Vertragenden nicht in solchen Verhält
nissen, so wird auch durch den Vertrag kein Verkehr 
für sie geschaffen werden; wenigstens kein nützlicher. 
Zwecken namentlich die Verträge darauf ab, Auslan, 
der, welche gewisse in ihrem Besitz befindliche Waaren 
uns nickt zugeführt haben würden, dadurch zu dieser 
Aus- und Zufuhr zu bestimmen, so können sie um 
deswillen kemen Nutzen für uns gewähren, weil hier 
die Ausländer auf unsern Märkten nie ihre Rechnung 
finden werden, und trotz des Vertrags also ihr Be
such bei uns nie zu erwarten ist. Geht aber der 
Vertrag darauf hin, un ern Waaren irgendwo Absatz 
zu verschaffen, wo sie bisher, weil man ihren Werth 
nicht anerkannte, oder sie zu kostbar hielt, keinen 
Absatz finden konnten, so wird auch hier der Vertrag

au» allen Landern ohne Unterschied erlaubt. — klebrigen» 
vergl. man noch Smith a. a. O. Bd. IH. T. 5y. und 
Christ. Zak. Krau» Staattwirthschaft, Bd.IV. S.27Ü. fg. 
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für uns nichts leisten. Auch, konnten wir früherhin 
irgendwo unsern Bedarf an fremden Waaren nicht er
halten, weil man vielleicht keinen Ueberfluß daran hat, 
so wird auch jetzo dort unser Bedarf nickt zu erlangen 
seyn. Wenn Schweden sich in mehreren Verträgen 
freien Korneinkauf in Liefland von Rußland ver
sprechen ließ, so konnte es, trotz der Verträge, den
noch nur dann hoffen, in Rußland seinen Kornbedarf 
zu erhallen, wenn Rußland selbst Getreideüberfluß 
hatte. Fehlte es aber in Rußland, so konnte auch 
der Vertrag keine Vorräthe für den schwedischen Be- 
harf schaffen. Und wirklich hat auch die russische Re
gierung m ihren Vertragen mit Schweden die Jahre 
des Mißwachses, oder wenn man anderer Ursachen 
wegen sich bewogen sahe, die Ausfuhr des Getreides 
überhaupt zu verbieten, von der den Schweden gestatte
ten Ausfuhrfreiheit ausgenommen-^).

In der Regel sind alle Handelsverträge, welche 
nicht darauf abzwecken, völlige llnd unbedingte Frei- 
helt des Handels in jeder Beziehung zwischen den bei
den vertragenden Nationen herzustellen für beide

Z. B. in dem Frieden von Nystadfv. I. 1721, und iy 
dem von Abo 0. I. 1743; man vergl. Eichhorn a. a, O. 
Bd IV. S.56 u. 236.
Diesen Charakter haben die Handelsverträge zwischen Spa
nien und England v. I. 1667, Frankreich und 
Schweden v. I. 1781, Frankreich und Rußland 
v. 12. Han. 1787, Frankreich u. England v. 26. Sept. 
1786, Nordamerika und Frankreich,». 6.Febr. 1778, 
Holland v. 8 Okt. 1782, Schweden v. 3. April 1783, 
Preussen v. 10. Sept. i?85 und Spanien v. 27. Okt. 
1794, und Preussen und Rußland v. 19/7. Dec. 
1818 — Ueber die Vortheile, welche auS dem zwischen 
Frankreich und England errichtetem Vertrage v. I. 1786 
beide Länder zogen, s. man Simon «1« 6« SismooUi 
so la rickesso eommere. lom. II. S. 400 — 444., und 
Xvt keime 6 Velar g. a. O. S. 83 —87.
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Theile gleich nachtheilig, Selbst da, wo sie am wenig
sten nachteilig zu seyn scheinen, zwänge^ sie den Ver
kehr der Völker in ein widernatürliches Geleise; und 
daß so etwas dem Wohlstände beider Theile nicht 
zusage, brauche ich wohl nicht zu bemerken. Selbst 
in dem Falle, wenn durch solche. Verträge der einen 
Nation ein Monopol im Lande der Andern zugestanden 
wird--'), — was freilich nur immer dann eintrelen 
wird, ivenn der Vertrag durch die Uebermachl des 
Andern diktirt wird, — selbst hier gewinnt die dabei 
begünstigte Nation nicht immer das, was sie hätte 
gewinnen können, hätte man ihrem auswärtigen Ver
kehr seinen freien ganz natürlichen Lauf gelassen. An
fangs mögen zwar die Vortheile der begünstigten Na*  
tion dnbxi bedeutend hervortreten r aber die andere- 
durch den Vertrag gedrückte, Nation wird die merkan- 
tilische Abhängigkeit, in welche sie der Vertrag gesetzt 
hat, selten lange ertragen. Sie wird eben so gut ihre 
Produktion für die Ausfuhr, wie ihre Konsumtion 
fremder Artikel, einschränken, und die begünstigte Na
tion wird das gewöhnliche Loos aller Monopolisten 
theilen, sie wird eben so sehr sich in ihrem Aufschwünge 

*) Unter diese Klasse gehört zwar sticht fernen Worten nach, 
aber doch in seiner Wesenheit, der Handelsvertrag -wischen 
England und Portugal v. I. 1703, bei Smith 
a. a. O. Bd. IH. S. ry5 u. 196.; worin sich Portugal an
heischig machte, gegen Herabsetzung des Zolls von in Eng
land eingehenden portugiesischen Weinen aus zwei Drittheil- 
des Betrags des von französischen Weinen zu entrichtenden 
Einfuhrzolles, die Einführung der wollene» Tücher und 
übrigen wollenen Wanufakturwaaren der Britten auf immer 
auf eben dem Fuße zu gestatten, wie es vor dem Verbot 
gebräuchlich, gewesen war. — Ueber die Gründe, warum 
dieser Vertrag die nachtheilige Richtung für Portugal er- 
bi?lt, welche sich wirklich als Folge desselben offenbart hat, 
si m. Busch vom Geldumlauf, Bd.H. S.250---2LZ.
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zum Wohlstände hinderlich seyn, wie dem fremden 
Volke, gegen das ihr Monopol gerichtet ist. Ohn- 
geachtet man gewöhnlich den verrufenen Handelsver
trag zwischen England und Portugal vom Jahr 170Z 
für ein Meisterstück der englischen Handelspolitik an- 
sieht, so ist er doch allerdings dem wahren Handels« 
interesse Englands mehr abhold, als zuträglich. Eng
lands Hauptgewinn aus feistem dadurch so sehr begün, 
stigten Handel mit Portugal, besteht in der Masse von 
edeln Metallen, welche es für seine Waaren von Por
tugal erhält. Indeß diese Masse von edeln Metallen 
würde es auch anderwärts her erhalten können, ohne 
daß es gerade nöthig gehabt haben möchte, sich die 
Einfuhr feiner Manufakturwaaren nach Portugal durch 
geringe Zottbelegung der portugiesischen Weine, im Ver
hältnisse zu den französischen, zu erkaufen--)»

§. 109.
So bedeutenden Eintrag aber auch die bisher 

beleuchteten Institutionen zur Leitung des Verkehrs 
ihm und dem Wohlstände der Völker gethan haben 
mögen, so .haben sie doch noch immer wenigstens das 
Gute, daß ihm dabei noch einige Beweglichkeit bleibt. 
Aber ganz verloren geht diese Beweglichkeit durch das 
bei manchen Artikeln desselben von den Regierungen 
angewandte Taxsystem. Dieses setzt den mancher
lei Versuchen, den freien Verkehr zu hemmen, eigent
lich die Krone auf, und macht, wenn es ganz streng 
verfolgt wird, die zum Umlauf bestimmte und an sich 
geeignete Gülermaffe, wahrhaft eisern.

*) Man vergl. hierüber Smith a. a. O. Bd.III. G.198 — 
200. Ueber die rechtliche Gültigkeit und verbindliche 
Arast der Handelsverträge überhaupt s. man übrigens 
Dresch über die Dauer der Dölkervertrage (Landshut 
1609, s.) G. lyo folg.
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Freilich mochten die Regierungen, nachdem sie 
durch Institutionen mancherlei Art, die Freiheit des 
Verkehrs vernichtet hatten, auf die Nothwendigkeit 
eines solchen Taxsystems sehr leicht kommen. Nachdem 
sie einmal Monopole aller Art geschaffen hasten, moch, 
ten sie sehr leicht auf das Gefühl hingeleitet werden, 
es müsse von ihrer Seite etwas geschehen, um den 
Ausbrüchen des übertriebenen Eigennutzes des Mo, 
nopolisten Schranken zu setzen. Ihr, gerade nicht zu 
Mißbilligendes, immer reges Streben, das Volk auf 
die billigste Weise mit seinen Bedürfnissen zu versehen, 
auch dieses konnte sie auf den Gedanken von der 
Nothwendigkeit eines solchen Systems hinführen. Und 
zuletzt mochten sie es auch wohl ansehen als ein geig-- 
netes Mittel, um damit die möglichst gleiche Verthei, 
lung der durch die Betriebsamkeit Aller geschaffenen 
oder der Natur abgewonnenen Gittermasten unter Alle 
zu erleichtern— Indeß es bedarf nur eines ge« 
ringen Nachdenkens, um zu der Ueberzeugung zu gelan, 
gen, daß Taxen für alle diese Zwecke ganz und gar 
niöts leisten können; daß sie weder den übertriebenen 
Eigennutz des Monopolisten ausreichend bekämpfen, noch 
das'Volk auf die leichteste und richtigste Weise mit sei« 
nen Bedürfnissen versehen.

Wie weit man früberhkn seine Obsorge in diesem Punkte 
trieb, zeigt eine Polizeiverordnung für die Präget 
Städte v. I. 1626, in den Allg. Pol. Blattern v. I 
1308. Nr. yo u. 21, wo in den meisten Gewerben Taren 
für ibre GewerbSwaaren und Arbeiten vorgeschrieben werden, 
sie mochten sich auch ihrer Natur nach noch so wenig zu 
einer Taxirung eignen. Selbst die Böthe n, welche Briefe 
von einem Orte zum andern tragen, sind der Taxe unter
worfen. Auch in eonst. msrvlnesi-. T. V,
S. 187 folg, findet sich eine Taxordoung für die Stadt 
Berlin, welche Taxen für nicht weniger als zwei und 
siebenzig Gewerbe hat.
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Was der freie Verkehr für diese Zwecke schaffen 
und leisten ka'nn, dieses vermag keine Taxe, und sey 
sie auch mit der möglichsten Umsicht und Genauigkeit 
gemacht. Den richtigen Punkt, den angemessenen Preis 
der Waaren zu treffen, ist selbst bei der gemeinsten 
Waare für die Regierung die schwierigste Aufgabe. 
Entweder drückt die Taxe den Producenten und Der, 
käufer, oder sie drückt den Käufer und Konsumenten. 
Gewöhnlich trifft aber ihr Druck diesen, ohngeachtet 
man gerade ihm durch die Taxe am meisten helfen 
will. Der Producent weiß sich immer durch mancher
lei Schleifwege, meist durch Verschlechterung senwr 
Waare, so zu helfen, daß ihn der Zweck der Taxe 
nicht erreicht? Und selbst im allerbesten Falle gibt die 
Taxe unserer Betriebsamkeit eine Starrheit und einen 
Beharrungszustand, der für den Konsumenten die Vor, 
theile, welche er aus der Erweiterung und Vervoll, 
kommnung des Gewerbfleißes der Producenten ziehen 

.könnte, auf immer verloren macht. Denn wozu nützt 
dem Gewerbsmaune sein Fleiß, wenn er im einmal 
festgestellten Preise der Waare dafür^ keine Belohnung 
erwarten kann? Wirklich liegt der letzte Grund, warum 
die gewöhnlichsten Lebensbedürfnisse, die man in un
sern deutschen Städten der Taxe unterworfen hat, oft 
so schlecht sind, und warum die Verbesserung unseres 
übrigen Gewerbs'wesens auch auf Verbesserung jener 
Artikel nicht einwirkt, oft bei der letzten Analyse aller 
hier zusammemwirkenden Verhältnisse nur darin, daß 
man jene Artikel unter der Taxe halt. Ohne Taxe 
würden sie oft nicht nur in ihrer Qualität bei weitem 
besser seyn, sondern auch billiger in ihrem Preise.

Das Taxsystem, von dem sich unsere Regierungen 
und unsere politischen Schriftsteller^) noch immer nicht

*) Z. B. Borst über das Vaturxecht rc. S. 159 folg. Seiner 
Meinung nach soll die Gesammtheit (Regierung) jedem 
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recht losreissen können, setzt eine Menge Bedingungen 
voraus, deren Erfüllung sich selbst von der aufmerk
samsten Regierung nie erwarten läßt. Es ist bei wesiem 
nicht genug, wenn man glaubt, es sey zur Bestimmung 
der Taxe einer Waare schon ausreichend, wenn man 
vielleicht den gewöhnlichen Preis der dazu erforderlichen 
rohen Stoffe kennt. Selbst unsere gewöhnlichsten, und 
dem Anscheine nach leichtesten, Taxen, die von Brod, 
Bier, und Fleisch^- lassen sich keineswegs allein auf 
diese Elemente bauen. Ein äusserst wichtiger Punkt ist 
immer ausserdem noch der Arbeitslohn und der nöthige 
Kapitalgewinn der Gcwerbeunternehmer. Aber die 
allerschwierigste Aufgabe ist es, über diesen Punkt mS

Meister den von ihm selbst auf eine gewisse Zeit im Bor* 
aus zu bestimmenden Preis seiner Waare Mördern, und 
dem Publikum bekannt machen, und dadurch jeder unglei- 
chen Behandlung des Publikums zu begegnen suchen. — 
Wie tief die Idee des TMystemS sich eingewurzelt habe, 
zeigt auch der in den letzten Tagen hie und da wieder zur 
Sprache gekommene Antrag, der den jetzt sehr niedrig ste
henden Gerraidepreisen die AroeilSlvbne der Tagelöhner, 
den Gesmdelchn und die <>i;eugnisie gemeiner GewerbS- 
leute, durch Taren so festzuskellen, daß sie mit den niedrig 
stehenden Götraidepreisen gleich stehen möchten.

*) Ueber das bei diesen, an den meisten Orten der Taxe un* 
terworfenen, Artikeln gewöhnliche Tarverfabren, s. man 
Hock Grundlinien der Polizeiwissenschaft (Nürnberg, i80y. 
8.) S. Y4. und 95.), und ausserdem noch besonders von 
Völderndorff Geschichte der in den Jahren 1790 und 
1791 jum Behuf einer Brodraitung in de» S-abt Bairenth 
vorgenoMmcnen Probewagen, Mahlen uNd Backen des Ge- 
traideS, nebst den neuen Grundsätzen über d»e Btenaxe, 
Baireuth 1792 L., und Weisser, ReimaruS und Weiß 
Preisschnften über die F>agen: wie können die K-euchtaren 
in Städten am sichersten bestimmt werden, Hannover 
1788. S.
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Klare zu kommen. Mag man auch vielleicht meinen, 
irgend einmahl hierüber einiger Maaßen ins Klare 
gekommen zu seyn, darüber wie lange diese vermeint
liche Klarheit Bestand haben werde, laßt sich nie et
was zuverlässig bestimmen. Zu- und Abnahme der 
Zahl der Kunden, oft nur durch Zufälligkeiten erzeugt, 
steigende und abnehmende Bevölkerung, Ve Mehrung 
und Verminderung dieses oder jenes, oft sehr gering, 
fügig scheinenden, Bedürfnisses des Gewerbsmannes, 
Vermehrung oder Verminderung der ihm in feinem 
Gewerbebetriebe zu Gebote stehenden Kapitale, und 
eitte Menge Dinge der Art, wirken hier auf den 
Stand des Arbeitslohns und des Kapitalgewtnnes, 
der dem Gewerbsmann zu gut gerechnet werden muß, 
meist unmerklich, doch gewöhnlich so kräftig ein, daß 
die Taxe schon längst ihren richtigen Standpunkt ver
lassen haben kann, wo man kaum noch an die Nothwen, 
digkeit ihrer Revision denkt. Durch mancherlei Ge, 
werbsvortheile kann sich der Gewerbsmann manchen 
Vortheil errungen haben, den man ihm in der Taxe 
Nicht anrechnet, und der dadurch im Preise der laxir- 
ten Waare für das Publikum vielleicht auf layge Zeit 
verloren bleibt. Und im Gegentheile kann auch die so
genannte Mannsnahrung, der dem Gewerbsmann ge
bührende rechtliche Gewinn, welchen man ihm bei der 
Taxirung immer zu sichern sucht, schon längst von dem 
Gewerbe nicht mehr zu erwarten seyn, wenn man viel
leicht durch die äussern Umstände des Gewerbsmannes 
verleitet, glauben mag, er mache bei der Taxe einen 
übermäßigen Gewinn. Dft liegt der Grund des Wohl
standes, in dem sich der Gewerbsmann befindet, nur 
darin, daß er ein Nebengewerbe treibt) durch wel,

*) So befinden sich in mancher Stadt die Backer, trotz der 
sie drückenden Brodtare, dennoch wohl, weil sie neben 
ihrem Backergewerbe noch Bierbrauerei, oder Wein- und 
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ches sich reichlich der Verlust deckt, den er durch die 
Taxe erleidetund wenn das Publikum, um jenes 
Wohlstandes misten, den Gewerbsmann anfeindet, und 
die Revision der Taxe unternommen wird, erscheinen 
die Klagen des Erster« ganz «»gegründet, und man 
muß die Taxe erhöhen, statt daß alle auf ihre Ernie
drigung ausgehen->>'). — Kurz alle Taxen sind für 
den richtigen Preisstand der im Verkehr Umlaufenden 
Gütermassen gewiß das allerunzuverlassigste Mittel. 
Daß die wirklichen Preise der Waaren mit ihrem an
gemessenen Preise zusammengeführt, und der regel
mäßige Fortgang der Betriebsamkeit durch sie festge
stellt werde, das Eine und das Andere ist von ihnen 
nie zu erwarten, und sehr Noth thut es, daß man 
endlich ein System aufgebe, das in jeder Beziehung 
für die Verhältnisse des Menschen zur Güterwelt nur 
nachtheilig wirkt, und weder dem Wohl des Produ
centen zusagt, noch dem des Konsumenten. Auf jeden 
Fall belasten sich die Regierungen durch ihr Taxirungs
system mit einer Mühe, die ihnen selbst bei der aufmerk
samsten Geschäflsbehandlung stets nur Unzufriedenheit

Brantweinschenk treiben, und hieran- ihre eigentliche Nah- 
rung ziehen. Und mancher städtische Bierbrauer geht, 
trotz der Strenge der Biertare, doch nicht zu Grunde, weil 
er vielleicht neben seiner Brauerei noch Diebmastung treibt, 
und ihm da- Publikum, bei hochstehenden Dieb- und Fleisch- 
preisen, da« doppelt und dreifach ersetzt, wa- er bei der 
niedrigern Bierlaxe verliert.
Belege hierfür könnte ich au- meiner eigenen Erfahrung 
anfübren, wie denn alle-, wa- ich hier über das Tap- 
wesen sage, da- Resultat langjähriger Erfahrung ist, die 
ich hierüber selbst gemacht habe, und bei meinen Geschäft-- 
verbältniffen leicht machen konnte. — Einen Beleg dafür, 
wie schwierig es sey, bei der Taxe da- richtige MaaS zu 
treffen, s. m. bei Lostar a. a. O. S. 182
und 18Z.
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aller Theile als Lohn bringt, und welche sie sich- ohne 
allen Nachtheil für das allgemeine Beste, leicht er
sparen können» Hat man durch Vernichtung der ver
derblichen Monopole nur für freie Konkurrenz gesorgt, 
so ist jede Taxe rein überflüssig, und das Publikum 
hat weder Mangel zu fürchten, noch übertriebene 
Preise. ^).

Inzwischen möchte man dem beliebten Taxsysteme 
noch immer zusehen können, beschränkte dessen Anwen
dung sich nur auf den Verkehr mit bereits durch unsere 
Betriebsamkeit völlig zum Genuß bereiteten Waarenarti, 
keln selbst. Aber nicht blos auf diese Waarenartiket 
hat man sich dabei beschränkt; selbst auf den Verkehr 
mit den Bedingungen unserer Betriebsamkeit und den 
dazu nothwendigen Werkzeugen, selbst auf den Verkehr 
mit den Kapitalen, hat man es ausgedehnt» Denn 
wirklich spricht sich in unseren beliebten gesetzlichen

' Zins-

*) Diese Erfahrung habe ich wenigsten- selbst in den theuern 
Jahren 181b und 1817 auf den hiesigen Markten gemacht. 
Der Brodmangel, dem die Bäcker nicht zu steuern ver
mochten, gab die Veranlassung, daß Man hier den Ver
kauf vott gewöhnlichem Brode Hedem, der sich damit be
fassen wollte, frei gab, und die Taxe in Beziehung auf 
die unzünftigen Brodlieferanten aufhob. Dieß einfache Mit
tel bewirkte, daß es hier nie an Brod fehlte, und daß 
es selbst bei den Bäckern immer etwa- niedriger im Pi eise 
zu haben war, als man nach der gewöhnlichen Taxe es 
von dem Bäcker hätte verlangen können. — Für die Pro
vinzen Ost- und Westpreussen und Litthauen h«t 
die preussische Regierung in der Verordnung vom 
2 4» Oktober 18 0 8 (in Kraus Staatswirthsch Bd.V. 
G. 362 — 366.) §.11. die Taxe für Fleisch, Brod, und 
andere Leben-mittel ganz aufgehoben. — Uebrigen- 
vergl. man noch über die nachtheilige Einwirkung des Tax- 
wesens auf den Preis der taxirten Waarenartikel überhaupt 
Meine Revision rc,, Bd,I. S.Z93 folg.
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Zinsfußbestimmungen nichts weiter aus, als eine 
Anwendung jenes- Systems auf den Verkehr mit Kapi
talen. Doch keine Frage ist es wohl, daß diese An
wendung die nachtheiligste ist, die davon gemacht wer
den konnte. Nur da, wo der Zinsfuß keiner gesetz
lichen Bestimmung unterliegt, nur da ist eine freie Be
wegung unserer vorräthigen Kapitale möglich. Denn 
nur da können die Kapitalbesitzer darauf rechnen, von 
ihrem Kapitale diejenige Rente zu ziehen, welche ih
nen nach dem Verhältnisse der wirksamen Kraft des 
Kapitals zukommt; und nur da können die Benutzer und 
Erborger fremder Kapitale hoffen, diese zu dem billig
sten Preise geliehen zu erhalten. Wirklich sehen wir 
auch überall, wo die Nachfrage nach Kapitalen starker 
ist, als ihr Angebot, oder wo aus ihrer Benutzung für 
den Erborger besonderer Gewinn zu erwarten ist, den 
Zinsfuß über den Stand hinaus gehen, den ihm die 
Gesetzgebung angewiesen hat.

Die sogenannte Wuchergesetze, welche aus dem 
von den Regierungen auf den Kapitalverkehr übertra, 
genem Taxsysteme hervorgegangen sind, und durch 
welche man dem vermeintlichen Wucher der Kapitalisten 
steuern will, sind es, welche Wucher hervorbringen, 
da, wo er sich irgendwo im Zinsstande offenbaren mag. 
Durch sie wird nicht dem Gewerbsunternehmer geholfen, 
der zum Betriebe seiner Gewerbe fremde Kapitale be
darf, sondern es wird ihm vielmehr empfindlich gescha
det., Jedes nur einigermassen bedenkliche Unternehmen 
treibt ihn nothwendig wirklichen Wucherern in die 
Hände, weil er dazu um den gewöhnlichen Zinssatz nir
gends Kapitale geliehen erhalten kann. Wäre im Mit, 
telalter man weniger darauf ausgegangen, den Kapital
besitzer in seinem freien Verkehre mit seinen Fonds zu 
beschränken, und hätte man sich weniger darauf beflissen, 
dem Erborger fremder Kapitale diese widersinniger 
Weise so ziemlich ohne Entgelt schaffen zu wollen, zu
verlässig der Zinsfuß würde nicht so in die Höhe ge,

N 
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gangen seyn, wie wir ihn in jener Zeit wirklich er, 
blicken. Die Geldgeschäfte würden redliche Geschäfte 
christlicher Gewerbsleute geblieben, und zum allgemei, 
mn Drucke nicht beinahe ausschließlich in die Hände 
der Juden gerathen seyn, welche das Gesetz nicht 
fürchteten, weil sie es auf mancherlei Schleifwegeü 
zu umgehen wußten. Allein, da man bekanntlich, irre 
geleitet durch einige Stellen der mosaischen Gesetzge, 
bung, welche den Israeliten unter gewissen Bestim
mungen daS: Nehmen von Zinsen verbieten, Darlehns- 
verträge, in welchen sich der Verleiher Zinsen von 
der fernen Schuldnern vorgeliehenen Kapitalien bedun
gen hatte, als wucherliche Verträge ansah, und von 
Seiten der Gesetzgebung Verträge mit Strafen ver
folgte, welche man hätte schützen sollen, so ist es aller
dings kein Wunder, daß alle Geldgeschäfte nur eigent
lichen Wucherern, und namentlich den Juden, in die 
Hände fielen, und daß im dreizehnten, vierzehnten 
und fünfzehnten Jahrhunderte der gewöhnliche Zins 
von ausgeliehenen Kapitalien in Deutschland zwischen 
acht und zwölf Procent stand, und sich erst zu An
fänge des sechszehnten Jahrhunders als man jene irri
gen Ansichten aufzugeben sich entschlossen und diesen 
Zinsfuß von Seiten der damaligen Neichsgesetzgebung 
gesetzlich gebilliget hatte, auf fünf vom hundert herab, 
senkteAuch würde wohl schwerlich das Lehenwesen im 
Mittelalter sich so lange haben erhalten, und so nachtheilig

Man vergl. die R. P. O. v. 1530 Tit.26. §.8. 1548 
Tü. 17. tz. 8. und 1577 Tit.17. §.9., und den Deputa
tionsabschied v. 1600 §.159. und den R. A. v. 1654. 
§.174. Doch waren es bis zum Dep. Abschieds v. I. 1600 
eigentlich nur die Wieberkaufsgülten, bei welchen 
man die durch die R. P. O. v. F. 1530 auf fünf Procent 
bestimmte Zinsen zulaffen wollte. Ob man von bloßen 
DarlehnSverträgen Zinsen nebmen könne, blieb bis zum 
R. A. v. 1654 selbst bei den Reichsgerichten zweifelhaft. 
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für die allgemeine Betriebsamkeit haben ausbilden und 
gestalten können, wie es sich wirklich ausgebildet und 
gestaltet hat, hatte man, durch Erbzinsauflegungen 
aller Art, nicht dem Verbote, Geldzinse zu nehmen, 
zu entgehen suchen müssen-'0. In den mahometani- 
schen Ländern, wo die Religion gleichfalls den Gläu
biger das Ausleihen der Kapitale auf Zinsen verbietet, 
sieht aus demselben Grunde, wie bei uns im Mittel- 
alter, der Zinsfuß bedeutend höher, als in allen christ
lichen Ländern

Die Sorge, welche man durch Beschränkung des 
Zinsfußes oder gesetzliche Bestimmungen desselben, für 
den Unternehmer eines Gewerbes, der dazu fremde 
Kapitale sucht, zu üben meint, ist also nicht blos nur 
ein vergebliches Bemühen, sondern sogar dem, der 
dadurch geschützt werden soll, selbst noch schädlich. 
Gesetze der Art, welche der Natur so sehr widerstre
ben, können nie etwas anderes bewirken, als das 
Entgegengesetzte von dem, was die Gesetzgebung dabei 
beabsichtigt. Die Sicherheit des Kapitalisten von sei
nen Gütervorräthen, durch Verleihung derselben an 
andere, den angemessenen Vortheil zu ziehen, muß 
immer von der Gesetzgebung möglichst gepflegt und ge
schützt werden; und dieses vermag nur völlige Freiheit 
des Zinsfußes; nicht aber ein Taxsystem, das zunächst 
nur auf den Vortheil des Erborgers berechnet ist,

*) Ueber die mancherlei Verträge, durch welche man zur Um
gehung der Verbot-, Zinsen zu nehmen, im Mittelalter 
seine Zuflucht nahm, s. m. Danz Handbuch de« heutigen 
deutschen Privatrecht-, Bd.H. S.258 folg. u. 265 folg.

**) Doch mag auch die schlechte Justiz, und überhaupt die Un
sicherheit des Eigenthums, in diesen despotisch regierten 
Ländern, da- Zhrige dazu beitragen, daß der Zinsfuß dort 
nie so weit herabgehen kann, wie in unsern civilisirten eu
ropäischen Staaten.

R 2.
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und den redlichen Gläubiger vom Zartgefühle des Er- 
borgers abhängig macht, also mit den Grundgesetzen 
alles Verkehrs im offenbarsten Widersprüche stehk, und 
selbst den redlichsten Mann zu unredlichen Auswegen 
hintreibt^)-

Hätten unsere Regierungen ihre Vorsorge für den 
Erborger durch Bestimmung eines gesetzlichen Zins- 
fusses nicht zu weit getrieben, zuverlässig, auch unser 
Hypotheken Wesen würde frei von manchen Fesseln 
seyn, welche jetzt zum offenbaren Nachtheile des Ka
pitalumlaufs auf ihm haften. So wie der gesetzliche 
Zinsfuß den Schuldner vor Vervortheilungen von 
Seiten seines Darleihers sichern soll, so will man 
auf der andern Seite wieder durch unsere Gesetze über 
das Hypothekenwesen den mit ihm verkehrenden Gläu
biger vor Vervortheilungen von jener Seite her sichern. 
Aber so verkehrt und nachtheilig das Eine ist, eben 
so verkehrt und nachtheilig ist das Andere. Wohl 
mag der Lehenherr, der seinem Lehenmanne die Er
laubniß zur Aufnahme eines auf sein Lehen zu ver
sichernden Kapitals gibt, sich versehen, daß der 
Lehenmann nicht zu viel leihe, damit das Gut auf 
den Fall des Heimfalls nicht zu sehr mit Hypotheken 
belastet sey; auch mag ein Kreditverein mehrerer, sich 
für einander wechselseits verbürgender Gutsbesitzer 
Ursache haben, darauf zu sehen, daß der fremde Ka
pitale borgende Gutsbesitzer nicht zu viel auf sein Be- 
sitzthum aufborge, und dadurch am Ende nicht die

*) Selbst unter der von Rau (Zusätze zur Uebersetzung von 
Storch rc. Bd. III- S. 3y4.) vorgeschlagenen Modifikation, 
da- Maximum des gesetzlichen Zinssätze- so zu bestimmen, 
daß e- auch die gewöhnliche Wagniß bei persönlichem Kre
dit vergütet, scheint mir die Bestimmung eines gesetzlichen 
Zin-fuße- nicht räthlich zu seyn. Auch ist eine solche Be
stimmung nicht einmal möglich. — UedrigenS vergl. man 
noch Storch a. a. O. I'om. III. S. I84folg.
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Kasse des Vereins gefährde; und auch .eiysm Richter/ 
der im Falle der Insolvenz des Schuldners, dessen 
gerichtlich bestätigte hypothekarische Schulden bezahlen 
soll, mag es nicht verargt werden, wenn er sich des- 
falls sicher zu stellen sucht; und sehr verzeihlich mag 
es seyn, wenn überhaupt alle solche konventionelle 
oder gesetzliche Bürgen des Schuldners feinen Kredit 
durch allerlei Formen und Bedingungen möglichst zu 
beschränken suchen, und ihn insbesondere nur bis auf 
einen gewissen Betrag des Preises seines Befttzthums 
das Erborgen fremder Kapitale gestatten. Nur fragt 
es sich, ob die Gesetzgebung wohl thut, wenn sie das 
Bürgschaftssystem der öffentlichen Behörden zu weit 
treibt, wie dieses wirklich da der Fall ist, wo man 
der Obrigkeit, welche hypothekarische Darlehnsverträge 
bestätiget, die Haftung für die Befriedigung des Gläu
bigers in den Hypothekenordnungen zur Pflicht gemacht 
hat -K). Der vorzügliche Schutz, den die Gesetzgebung 
hier dem Gläubiger angedeihen läßt, nöthiget sie zu 
Dorsichtsmaasregeln, welche dem freien Umläufe der

*) Namentlich bekennen sich zu dieser Maxime die meisten Re. 
gierungen im nördlichen Deutschland, die sächsischen, die 
Hessen - kassel schen, die der ehemaligen Fürstenthümer 
Bair«utb und Bamberg, und früherhin auch die 
preussische; und darum ist denn auch in diesen Ländern 
die gerichtliche Bestätigung und Eintragung der auf lie
gende Güter hypotheticirten Anlehen bald mehr, bald min
der beschränkt. Bald werden nur aus Ein Drittheil, bald 
auf die Hälfte, bald auf zwei Drittheile de- Preise- der 
Güter gerichtliche Konsense ertheilt. Man vergl. hierüber 
li o t> v tl« pecunis mutukUivSj Mto eolloesnäa (Gölt. t?6l. 4.) 
S. 224 und 225.; von Trützschler Anweis. zur Vorsicht, 
und förml. Abfassung recht!. Aufsätze, Bd. I. S. 608. ; und 
von Weber über das baier. Kredit - und Schuldenwesen 
und die Einführung der Hypothekenbücher (Sulzdach L819. 
8.) S. 26.
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Kapitale sehr empfindlichen Eintrag thun, und in man
chen Fällen die Sicherheit des Gläubigers auf den 
Ruin des Erborgers gründen. — Und daß so etwas 
den Bedingungen des allgemeinen Wohlstandes nicht 
zusage, brauche ich tvohl nicht zu bemerken. Der 
Obrigkeit kommt zwar zu, und liegt ihr als heilige 
Pflicht ob, den Gläubiger gegen alle Betrügereien 
und Vervortheilungen von Seiten seines Schuldners 
in Schutz zu nehmen, und in Schuldfordernngssachen 
theils auf Mittel zur Erleichterung des Beweises 
vom Daseyn der Schuld zu denken, wie dieses in 
der gerichtlichen Bestätigung der Hypotheken auf lie
gende Gründe geschieht, theils durch Kürze und Bün
digkeit des Prozeßverfahrens auf möglichst schleunige 
gerichtliche Hülfe für den Gläubiger hinzuwirken; aber 
mehr als dieses kann ihn auf keinen Fall mit Recht 
und Billigkeit zugemuchet werden. Sich mit den Ver
mögensverhältnissen des Schuldners bekannt zu ma
chen,' und über dessen Zahlungsfähigkeit ins Klare zu 
setzeN, ist und bl-ibt, nach der Natur der Dinge, 
blos Sache des Gläubigers. Das Aeusserste, was 
er desfalls von der Obrigkeit verlangen kann, ist nur 
das, daß sie bei der Bestätigung der ihr zu dem Ende 
vorgelegten Darlehnsverträge ihm offen mittheile, was 
ihr selbst über die Vermögensumstände des Schuld
ners kund geworden ist, und daß sie ihn auf diese 
Weise gegen Unbilden und Betrügereien sicher zu stel
len suche n). Dadurch, daß unsere Hypothekenord-

*) Auf diesen Punkt beschränken sich mit Recht die dem Rich. 
ter bei der Bestätigung von Hypotheken wegen Darlehen in 
der preußischen Hypothekenordnung zur Pflicht gemach
ten Untersuchungen, betreffend blos die DispositionSfähigkeit 
der Au-steller- der Schuldurkunde, d,ie vollzogene Berichti
gung de- Besitztitel- der eingesetzten Hypothek, die Quali
tät des verpfändeten Gut- wegen einzuholenden Konsense- 
der Mitinteressenten, die N-tur und Bedingungen de- Ge- 
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nungen nicht blos hierbei stehen geblieben sind, son
dern darauf ausgiengen, die Obrigkeit zum Bürgen 
für den von ihr aufgenommenen Darlehnsvertrag zu 
machen, dadurch haben sie zwar allerdings den Kredit 
der obrigkeitlichen Pfandbriefe gefördert'"), aber den 
allgemeinen Kredit und die Beweglichkeit der vorhan
denen und zum Umlauf geeigneten Kapitale gewiß 
nicht. Sie haben dadurch in diesen Umlauf eine 
Förmlichkeit und Steifheit gebracht, die oft selbst den 
rechtlichsten Mann, der fremde Kapitale sucht, aber 
wegen früher gewirkter Schulden für feine neuen 
hypothekarischen Darlehen keine obrigkeitliche Bestäti
gung mehr erhalten kann, in die größte Verlegenheit 
bringt, und ihn nöthigen kann, sich gewinnsüchtigen 
Wucherern in die Hände zu werfen, statt daß ausser
dem wohl mancher billige Kapitalist ihm gern geholfen 
haben würde. Auch würden, selbst ohne ihre Bürg, 
schaft und die hieraus hervorgegangenen Beschränkungen 
ihrer öffentlichen Beglaubigungen, es ihren obrigkeit
lich bestätigten Pfandbriefen selbst nie an dem gewünsch, 
ten Kredit fehlen, wäre unsere Gesetzgebung mit ihren 
Privilegien gegen einzelne Gläubiger, und besonders 
mit ihren Verleihungen stillschweigender Hypotheken, 
etwas sparsamer gewesen; denn analysirt man das 
System unserer Gesetzgebungen über das Hypotheken- 
wesen ganz genau, so liegt eigentlich in jenen Privi, 
legien und Verleihungen der Hauptgrund zu der

schäfteS, und die Prüfung ihrer Gesetzmäßigkeit, die deut
liche 'Fassung der Schuldurkunden in Hinsicht der 6susa 
tlebenäi, der Aufkündigungs - und Zahlungstermine und de- 
ZinSfußes, und bei Privaturkunden, die Richtigkeit der 
Hand- und Unterschrift des Aussteller-.

*) Dieß ist der Hauptgrund, warum von Weber a. a. O. 
S. 148 folg, die Hypothek nur auf eine gewisse Quote de- 
Gutspreises beschrankt wissen will.
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Strenge, welche man gegen Kapitale suchende G> 
werbsleute übt, um den obrigkeitlichen Pfandbriefen 
ihren Kredit zu erhalten. ,

h. LIV.
Unter den verschiedenen Zweigen des menschlichen 

Handelsverkehrs hat keiner die Aufmerksamkeit der 
Regierungen stets so auf sich gezogen, wie der Ge, 
traidehandel; bei keinem haben sie sich so viele und 
so verschiedenartige Künsteleien aller Art erlaubt, wie 
bei diesem. Seine angemessene Leitung ist beinahe 
zum Centralpunkte für alle Versuche zur Leitung des 
Verkehrs überhaupt geworden. Wir treffen hier auf 
Ein- und Ausfuhrverbote, und zugleich wieder auf 
Prämien für die Ein- und Ausfuhr. Wirtreffen auf 
Verordnungen, die den Getraidehandel blos nur auf 
den Verkehr zwischen dem Producenten und dem eigent, 
liehen Konsumenten beschränken wollen, mit Ausschluß 
des Kaufmanns und Händlers; wir treffen auf Gesetze 
und Institutionen, durch welche der Verkehr möglichst 
auf gewisse Punkte zusammen gedrängt werden sollte; 
wir treffen sogar mitunter auf Anordnungen, welche 
dem Verkäufer das Maas von Früchten bestimmen, 
welches er zu Markte bringen soll, und wieder auf 
Gesetze, welche dem Käufer vorschreiben, wie viel er 
hier einkaufen darf; und zuletzt sehen wir, wie sich 
mitunter die Regierungen geradezu ins Mittel legen, 
um aus öffentlichen Magazinen ihren Unterthanen das 
Getraide und Brod zü reichen, das man auf dem 
Markte nicht findet, weil sie es durch jene Anordnun
gen von dort vertrieben haben. — Mit einem Worte, 
der Gang, welchen der Getraidehandel von Zeit zu 
Zeit in beinahe allen Ländern genommen, und die 
Schicksale, welche er erlitten hat, zeigen nur zu deut, 
lich, wohin man am Ende gelangen kann, folgt man 
bei seinen Maasregeln zur Leitung des Verkehrs viel, 
leicht nur augenblicklichen Bedürfnissen und Zwecken, 
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und verläßt man einmal die Grundgesetze, welche die 
Natur der menschlichen Betriebsamkeit dem Gange des 
Verkehrs überall verschreibt*).

*) Ein Virrzeichniß der Schriften über die hier behandelte 
Materie s. m. in Ersch Literatur der Aurisprud. und Pop 
litik, S. 32L. M 329. Am gründlichsten und polltzandigste» 
ist sie behandelt von ReimaruS, die Freiheit des Ga-- 
traidehandels nach Natur und Geschichte erwogen, Hamb. 
1771. 2te Auflage 1790. 8. Galiani Dialogen über den 
Getraidehandel, übersetzt von- Baucht, Glogau 1802. 
2 Theile s>; Normann die Freiheit des Getraidehandel-- 
in einem Gutachten erörtert, Hamburg 1802. 8.; und 
neuerdings Torrens esss^ on tbe inüuance ok tbtc ex- 
ternal corn-trade opon tlre production, and distridutio» 
ok tde national wesltli, containin^ an Ingnir^ i«ro'-tzenerÄ 
principles ok tliat important dranclm ok tralkieli, an ex- 
ainination ok tke exceptions to wliicli tdese principles are 
liadl« and tbe comparativ Statement ok tlie elkects^ wliicli 
restrictiovs on importation and kree intercourse are re- 
spectivel^ caleulated to produce npon subsistance, «§ri- 
cnllure, cowmerce and revenne. London !8»3; second 
edit. wilk consideraliles adclitions, 1820. 8.) iM AusjUge 
in Hermes St. IV. v. d. I. 1820. S. 161—242.

**) Selbst in England, wo doch bekanntlich das Krbn'ken- 
und Manufaktureuwesen vie weiteste Ausdehnung erhalten 
hat, scheint dieses der Fall zu seyn. Von. dem jährlichen 
Einkommen von Großbrittanien und Irland, das Colqu- 
houn a. a. O. S.58. auf 420,521,373 Pf. Sterl. berech
net, fallen dem Ackerbau in allen seinen Zweigen, — wor
unter doch der Getraidebau der Hauptzweig ist —

Zwar ist die Wichtigkeit des Getraidehandels 
allerdings sehr dazu geeignet, die Aufmerksamkeit dee 
Regierungen auf ihn mehr zu ziehen, als auf jeden an
dern Zweig unseres Verkehrs. Wahrscheinlich bildet 
Getraide in den bei weitem meisten Ländern, vielleicht 
seiner Quantität nach, den stärksten durch den Verkehr 
von der einen Hand in die andere laufenden Artikel**),
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und die Art und Weife, wie der Konsument mit diesem 
, Artikel vom Producenten versorgt wird, verdient schon

um deswillen möglichst hohe Beachtung. Doch noch 
mehr, als um dieses Punktes willen, verdient jenes 
diese hohe Beachtung wegen seiner Unentbehrlichkeit zur 
Sicherung unserer Existenz, und wegen des hohen Ein- 
flußes, den dieser Punkt auf unser ganzes übriges Ver
hältniß zur Güterwelt, und auf alle Zweige unserer 
Betriebsamkeit, ihren mehr, oder minder günstigen 
Fortgang, und zuletzt auf den Kostenpreis und — 
wegen der steten Gravitation des wirklichen Preises 
gegen den Kostenpreis — auch auf den wirklichen 
Preis aller Waaren, also auf die richtige und gleich, 
heitliche Verseilung der Gesammtmasse aller in den 
Verkehr kommenden Erzeugnisse unseres Fleisses hat. 
Inzwischen, so sehr der Getraidehandel aus allen die
sen Gründen die Aufmerksamkeit aller Regierungen 
verdient, um so mehr thut es Noth, hier stets ein 
völlig naturgemäßes, festes und haltbares System zu 
befolgen, und mit möglichster Umsicht und Sorgfalt 
alles zu vermeiden, was in irgend einer Beziehung 
auf den naturgemäßen Gang der Dinge nachtheilig 
einwirken kann; und um so nachtheiliger sind alle 

216,817,624 Pf. Sterl. zu. Und in Fran kreich," wo 
gleichfalls da- Manufakturen« und Fäbrikenwesen sehr aus
gedehnt ist, gibt da- expose äe 1a Situation äe 1'empireetc. 
im Moniteur v. I. 1813 Nro.58, den Betrag des zum 
Verkehr bestimmten im Fahr 1512 erbaueten, Getraides 
auf 2,300,000,000 Franken, den Totalbetrag der Produkte 
des Ackerbaues und der Fabriken aber auf 
H,396,000,000 Fr. an. In Preussen fallen nach Arug 
Betrachtungen über den National-Reichthum des preußischen 
StaatS, Bd.I. S. 224., von der Totalsumme von 261,000,000 
Thaler, 126,643,000 Thaler auf die Srreugnisse des Acker
baues, wovon (S. 100.) über Eilf Zwölftheile auf da- 
Getraide kommen.
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Eingriffe, welche die von der Natur der Dinge ge- 
botene Freiheit des Verkehrs in irgend einer Bezie
hung stören können. Allein ganz diesem entgegenge
setzt erscheint in dem gewöhnlichen Treiben unserer 
Regierungen, in Bezug auf diesen Punkt, gerade bei 
weitem mehr ein höchst auffallendes Streben, diese 
Freiheit durch eine Menge Willkührlichkeiten zu ver
nichten, als die nöthige Sorgfalt, sie aufrecht zu 
erhalten und zu sichern. Und was das allerschlimmste 
bei der Sache ist, so sieht ausserdem noch jenes 
Streben mit den übrigen von den Regierungen in 
ihrer Handelspolitik angenommenen Maximen oft im 
schneidendsten Widersprüche. Während die Regierun
gen darauf ausgehen, den Erzeugnissen des Kunst- 
fleisses ihrer Unterthanen, durch allerlei Künsteleien 
den ausgedehntesten Markt zu verschaffen, und dadurch 
ihre Preise auf den möglichst höchsten Punkt zu trei
ben, sucht man beinahe größtentheils den Markt für 
das Getraide möglichst zu beengen, und während wir 
Erzeugnisse des fremden Manufakturen- und Fabriken- 
fieisses auf unsern Märkten so wenig als möglich zuge
lassen zu sehen wünschen, suchen wir oft die fremde 
Getraidezufuhr möglichst zu erleichtern.

Das sicherste und zuverlässigste Mittel, um einem 
Lande seinen stets nothwendigen Getraidebedarf unter 
allen Verhältnissen und zu allen Zeiten um die billig
sten Preise zu verschaffen, und in sofern der regel
mäßige Fortgang unserer Betriebsamkeit davon ab- 
hängt, diesen zu sichern, ist möglichst freier 
Getraidehandel. Was sich von diesem hoffen und 
erwarten läßt, läßt sich von keiner Maasregel hoffen 
und erwarten, zu der unter irgend einem Verhältnisse 
eine Regierung ihre Zuflucht nehmen mag, um ihrem 
Volke jene Bedingung seiner Existenz und des regel
mäßigen Fortgangs seiner Betriebsamkeit zu sichern und 
zu erhalten. Blos auf die Erhaltung und möglichste 
Feststellung dieser Freiheit kann und muß darum alle 
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Getraibehandelspolitik überall ausgehen und berechnet 
seyn. Was sie dem Ackerbau und seiner Vervoll
kommnung zu leisten vermag, dieses vermögen alle 
noch so sinnreich erfundene Mittel nicht, durch welchen 
man den Ackerbau irgendwo zu heben suchen mag. 
Nur durch sie füllen sich unsere Getraidemärkte, und 
nur sie gewährt dem Konsumenten dle Aussicht, seinen 
Bedarf zu den möglichst billigen Preisen zu erhqlten. 
Denn nur durch sie allein ist es möglich, den Ertrag 
unserer Felder und die Überschüsse unseres ihrer Kul
tur gewidmeten Fleißes auf den möglichst höchsten Punkt 
zu bringen, und jenen Ertrag so unter Alle zu verthei- 
len, daß die Gabe, welche hier die Gottheit dem Men
schengeschlechte schenkt, unter Alle unter allen Verhält- 
«issen möglichst gleichmäßig vertheilt werden, die 
Fruchtbarkeit des einen Landes dem Andern zu gute 
kommen, und der Druck einer vielleicht hier oder dort 
eingetretenen Mißerndte nirgends so fühlbar werden 
kann, wie ihn dies bisher angenommenen Systeme im
mer bald mehr, bald minder fühlbar gemacht haben; 
denn unbestritten ausgemacht ist es, mag auch die Er
giebigkeit unserer dem Gerraidebau gewidmeten Felder 
wegen ihrer Abhängigkeit von Witterung und Klima 
noch .so sehr wechseln, und der Landwirth um deswillen 
von Jahr zu Jahre nie den gleichmäßigen Ertrag an 
Erzeugnissen seines Fleißes von seinem Acker hoffen 
können, ben der Manufakturist und Fabrikant dem Er
trage seiner Arbeit geben kann, im Ganzen genommen 
steht sich der Betrag unseres bebauten Ackerfeldes so 
ziemlich gleich. Auf den Ertrag des Ackers der ge, 
sammten verkehrenden Menschheit hat jener Wechsel 
wenig oder gar keinen Einfluß. Die Nachtheile p.nd 
Vortheile der Witterung des Klimas gleichen sich im
mer so ziemlich aus, und zu derselben Zeit, wo der 
Bewohner hochliegender Gegenden und der Südländer 
fich über eine Mißerndte beklagen, erfreut sich der 
Bewohner der Niederungen und der Nordländer oft 
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einer sehr ergiebigen Erndte, wie wir es in dem trau
rigen Jahre 1816 sahen. Ist hier der Verkehr unter 
den Völkern frei, so wie ihn die Staalswirthschafts- 
lehre immer wünschen muß, so wird er den Segen des 
einen Landes immer äusserst wohlthätig über alle mit ihm 
verkehrende verbreiten. Es wird, besonders in Eu
ropa, wo die Verkehrswege überall so leicht sind, 
zu allen Zeiten, und in allen Jahren, nirgends Ueber- 
fluß, und nirgends Mangel herrschen, sondern Jeder 
zu möglichst billigen Preisen seinen Drodbedarf überall 
finden können. Eine Mißerndte eines Landes, oder 
auch mehrerer, wird auf die Getraidepreise im Gan
zen so wenig nachtheilig wirken, so wenig gewöhnlich ein 
Hagelschlag, der die Fluren einiger Orte oder einiger 
Gegenden trifft, die Getraidepreise im ganzen Lande 
in die Höhe zu treiben vermag, und den Fortgang 
der Betriebsamkeit des ganzen Landes stört, so em
pfindlich auch der Verlust, den er erzeugte, für die 
einzelnen Besitzer der verhagelten Ackerstrecken seyn mag.

Auch ist wirklich Freiheit des Getraidehandels nur 
das einzige Mittel, um alle unter sich verkehrende Län
der in den Stand zu setzen, sich unter den verschiedenen 
Zweigen der menschlichen Betriebsamkeit immer demje
nigen zu widmen, dessen Betrieb ihnen nach ihren 
Verhältnissen am meisten zusagt, und darum den Wohl
stand aller unter sich Verkehrenden am meisten för
dert. Blos durch ihn erhält der Umlauf unserer Ka
pitale und die Anwendung , der uns inwohnenden schaf-. 
senden Kraft die für Alle wahrhaft wohlthätige Rich
tung. Der Bewohner eines weniger fruchtbaren Lan
des, der seine produktive Kraft dem Betriebe von 
Manufakturen und Fabriken mit vorzüglichem Erfolge 
widmen könnte, ist nicht mehr genöthiget, seine Hände 
und seine Kapitale dem Anbau eines Landes zu wid
men, das ihm bei allem Aufwande an Arbeit und 
Kapitalen, doch seinen Gerraidebedarf nur äusserst 
spärlich reicht; während sein, auf einem von der Na, 
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tur Mehr begünstigten Boden wohnender Nachbar eS 
ihm vielleicht um die Hälfte des von dem Erstern auf, 
zuwendenden Kosienpreises liefern könnte. Spricht 
man von der Theilung der Arbeit, und sieht man in 
ihr eine vorzügliche Quelle unseres gestiegenen Wohl, 
standes, und eine Bedingung ihres höheren Empor, 
schreitens, so ist es wirklich die höchste Verkehrtheit, 
daß man sie nicht auf diese Weise zu fördern strebt, 
wo sie nur eigentlich recht wahrhaft lebendig und 
kräftig gedeihen kann. Nicht blos nur einem oder dem 
andern Volke ist es nachtheilig, daß jedes die ihm 
von der Vorsehung zugetheilte Gaben nicht mit mög, 
lichster Freigebigkeit dem Andern zuführt, sondern 
Allen. Durch das von unseren Regierungen gewöhn
lich angenommene Getraidehandelsystem, und durch die 
mancherlei Beschränkungen, welche man sich hier er
laubt, halten Alle ihren Wohlstand wechselseitig nieder. 
Die Furcht vor der Gefahr, Mangel zu leiden, oder 
wohl gar zu verhungern, welche sie in diesem Systeme 
zu jenen Beschränkungen hintreibt, sichert wirklich kein 
einziges Volk vor dem Verhungern, sondern gibt sie 
vielmehr alle der Gefahr preis, irgend einmal hungern 
zu müssen, so leicht auch diese Gefahr bei völlig freiem 
Verkehre zu beseitigen seyn möchte. Holland erhielt 
dadurch, daß es das System des freien Getraidehan- 
dels annahm, und stets mit Gewissenhaftigkeit befolgte, 
stets so viele Vorräthe von Nahrungsmitteln, daß es 
ihm nicht nur nie selbst daran fehlte, sondern daß auch 
immer alle andere Länder, welche Mangel litten, ihre 
Zuflucht zu ihm nahmen. Die Getraidepreise in Hol, 
land zeigten den Durchschnittspreis von allen Ländern 
in Europa.

Ist in einem Lande das Getraide regelmäßig zu 
billigern Preisen zu haben, als in einem andern, wo 
wieder andere Artikel zu billigern Preisen zu haben 
seyn mögen, so heischt es der gegenseitige Vortheil 
beider Länder, ihre Vorräthe von ihren Waaren ein,
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ander zuzuführen, und auf diese Weise sich Wechsel, 
seing zu unterstützen, und die Vortheile der jederlei, 
tigen Betriebsamkeit sich wechselseitig anzueignen. — 
Das Erste dieser Lander wird ein Korn ausfüh, 
rendes, dqs Andere ein Korn einführendeS 
Land seyn. Ein Land der erstern Klasse wird selten 
in den Fall kommen, selbst an Korn Mangel zu lei, 
den. Es wird vielmehr immer die Vortheile des freien 
Kornhandels zu genießen suchen, und muß dieses auch 
thun, wenn es sein wahres Interesse kennt. Den
noch hat man aus Vorurtheil und Leidenschaft oft an, 
ders geurcheilt. Man hat gemeint, andere Länder 
nähmen durch die Ausfuhr den Ueberfluß weg, den, 
wenn er nicht weggienge, man zu Hause hätte verzeh
ren können. Aber es kann kaum einen gröbern und 
in seinen Folgen verderblicheren Irrthum geben, als 
diesen, so häufig er auch verkommt. Was man im 
Lande selbst verzehren kann, und zur eigenen Verzeh, 
rung braucht, wird nirgends ausgefahren, und der 
Ueberfiuß, den man im Lande verzehren zu können 
meint und wünscht, und darum aus Furcht vor etwai, 
gem Mangel und Hunger nicht ausgehen lassen will, 
erzeugt ja erst die auswärtige Nachfrage und Aus
fuhr. Verschließt man jenem Ueberflusse den Aus, 
gang, so wird und kann der Landmann nur so viel 
erbauen, als der innere Bedarf verlangt. Das Land 
verliert also alle die fremden Erzeugnisse, welche es 
mit seinem ausgeführten Getraide kaufte, und die 
Preise des letzteren werden dennoch im Lande nicht 
billiger, oder die verkäuflichen Getraidevorräthe häu
figer , und die Gefahr des Mangels entfernter. 
Vielmehr ist gerade jetzt erst am meisten von jeder 
Mißerndte Mangel und Theuerung im Innern des 
Landes zu fürchten; denn es fehlen die überschüssigen 
Quantitäten, welche gewöhnlich ins Ausland gehen. 
Darum muß es gewöhnlich im Innern fehlen, kommt 
jetzt eine Mißerndte. Da in einem solchen Lande der 
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gewöhnliche Kostenprets des Getrüides niedriger steht, 
als in andern Ländern, so ist die Versorgung des Lan- 
des durch fremde Einfuhr viel schwerer, als da, wo 
der Kostenpreis höher steht. Das Emporspringen der 
Preise wird und muß daher dort fürchterlich seyn, 
nnd die Nation wird sich leicht dem Verhungern aus
gesetzt sehen, weil es ihr an Mitteln fehlt, die hohen 
ausländischen Preise zu bezahlen. Bei dem hohen 
Kostenpreise, welchen das Korn in England hat, 
kann der Engländer selbst dann, wenn in Pohlen 
und Rußland die Getraibepreise ziemlich hoch ge
stiegen seyn sollten, noch immer mit Vortheil Korn 
in diesen Ländern kaufen. Aber selbst bei dem niedrig
sten Stande der Kornpreise in England ist dort den 
Russen und Pohlen kein Einkauf möglich. Wie 
viele würden in Pohlen und Rußland umgekommen 
seyn, ehe der dortige Getraidepreis nur den gewöhn
lichen in England erreicht hätte. Für solche Länder 
ist darum die Einschränkung des freien Getraidehan- 
dels, selbst als Mittel das Land vor Mangel und 
Hunger zu bewahren, am allerschädlichsten; unbedingt 
nützlich aber ist für sie in jeder Beziehung freier Korn- 
Handel. Erleiden sie auch eine Mißerndte, so reicht 
ihr Betrag doch immer für ihren inneren Bedarf aus. 
Sie entbehren hier nichts weiter, als den von ihnen 
bisher nicht selbst verbrauchten, sondern ausgeführten 
Ueberfluß. Blos den Gewinn aus dem Verkaufe die, 
ses Ueberflusses raubt ihnen die Mißerndte. Darum 
kann d^enn auch die Mißerndte auf die Preise ihres 
Bedarfs nicht sonderlich einwirken. Es werden wohl 
eher die Artikel der fremden Einfuhr, welche sie bis
her für ihr Getraide erhielten, in die Höhe gehen, 
als ihr Getraide; und nur in sofern, als die Preise 
dieser Artikel etwas auf die Getraibepreise wirken, 
können sich auch diese etwas erhöhen. — Indeß 
diese Erhöhung wird stets nach ganz anderen Regeln 
erfolgen, als da, wo die Preiserhöhung auf wirklichem 

Getrai-
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Getraidemangel ruht. Der höchste Punkt, auf wel
chen sich die Getraidepreise eines Korn ausführenden 
Landes in einem solchen Falle erhöhen können, kann 
immer nur der seyn, um den sein ausgeführtes Ge- 
traide, nach Abzug der Transport- und Versendungs- 
kosten, bisher ins Ausland ausgeführt werden konnte; 
nie aber der, auf welchen die Preise da kommen kön
nen, wo wirklicher Mangel herrscht ^).

Selbst dann, wenn man bei der Beschränkung der 
Getraibeausfuhr darauf ausgienge, dadurch unseren Fa
brikanten und Manufakturisten ihre Subsistenz im Lande 
zu erleichtern, dadurch die Kostenpreise ihrer Erzeug
nisse zu mindern und sie in den Stand zu setzen, mit 
Ausländern, welchen sie bisher nicht gleich kommen 
konnten, in diesen Artikeln zu wetteifern, — selbst 
dann ist und bleibt ein solches Beginnen nur ein sehr 
eiteles Werk. Unser Reichthum entsteht nicht durch 
solche Versagungen, sondern nur dadurch, daß wir 
solche Erzeugnisse, die wir mit vorzüglichem Vortheile 
liefern können, der ganzen ^nit uns verkehrenden Welt 
mit möglichstem Fleiße liefern, und von dem Auslän
der, der sie uns abnimmt, die Erzeugnisse, welche 
er vorzüglich gut und billig liefern kann, billigsten 
Preises dagegen zu erhalten suchen. Wenn tausend 
Arbeiter mit einem Güteraufwande von 6o,ooo Tha
lern mit ländlicher Arbeit ein Erzeugniß hervorbringen, 
womit sie drei tausend Ellen ausländisches Tuch zu 
ihrer Bekleidung kaufen können, so mag erst dann 
ihre Verwendung zur eigenen Hervorbringung dieser

*) So liegt e» wenigsten» in der Natur der Sache; gehen bei 
Mißerndten in einem KornauSführenden Lande die Preise 
über den angedeuteten Punkt hinan«, so kann diese- zuver- 
läßig nur Folge von Mißgriffen der Regierungen seyn; 
von Eingriffen in den Verkehr, welche sie sich erlaubt haben 
mögen.
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drei tausend Ellen Tuch für uns nicht unnütz erschein 
nen, wenn sie mit obiger Summe bei uns diese Quan
tität Tuch von gleicher Güte hervorzubringen ver
möchten. Aber offenbar nachteilig wäre ihre Ver
wendung zu einem solchen Zweige der Betriebsamkeit, 
wenn sie uns mit ihren 60,000 Thalern nur zwei 
tausend Ellen Tuch schaffen könnten: und'klar wäre 
es, daß wir jährlich ein tausend Ellen gewinnen wür
den, wenn sie bei ihrer Ackerarbeit verbleiben. Und 
doch geht dieser Gewinn durch die gehemmte Ausfuhr 
des Getraides, wofür jene drei tausend Ellen Tuch 
ins Land gingen, verloren. Dadurch also, daß wir 
die Ausfuhr unseres Getraides hemmen, um unsere 
Manufakturen und Fabriken zu heben, wird für diese 
weder, noch für das Ganze etwas gewonnen. Statt 
dadurch uns zum Manufakturen, und Fabrikenwesen 
fähiger zu machen, machen wir uns vielmehr von 
Jahr zu Jahre unfähiger, denn wir setzen uns ausser 
Stand, uns die Kapitale zu erwerben, welche die 
Manufakturen und Fabriken erheischen, welche wir 
hervorbringen Und emporheben wollen. Dagegen 
wird die freie Ausfuhr unserer Ackererzeugnisse Uns 
diese Kapitale fortwährend sehr leicht und natürlich 
schaffen und so bald sich diese so vermehrt haben wer
den, daß wir ohne Nachtheil unserer landwirthschaft- 
lichen Betriebsamkeit zu Manufakturen und Fabriken 
übergehen können, wird dadurch vott selbst die Ma
nufakturarbeit hervorgerufen werden. Sobald der Bo
den die Arbeit und die Kapitale nicht mehr mit Vor
theil aufnehmen kann, fließen sie, wie ich schon mehr
mals bemerkt habe, stets nothwendig den Manufak
turen zu, und zwar zuerst den auf gröbern und schlech
ter» Artikel gerichteten, und dann, bei dem zuneh
menden Wohlstände und bei gestiegener Gefchicklichkeit der 
Arbeiter, den feineren und vollkommnern; und mit 
der jetzt steigenden Bevölkerung, dem vermehrten 
Wohlstände und den Bedürfnissen der Unferigen, steigen 
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die Getraibepreise; die Ausfuhr nimmt dann von selbst 
ab, und wird so lange abnehmen/ bis wir dem frem
den Lande in Rücksicht unseres Gewerbsfleißes und 
Wohlstandes ganz gleich seyn werden/ oder dieses 
vielleicht, vermöge der größeren Ergiebigkeit unseres 
Bodens/ noch übertroffen haben.

Ebenso, wie wir da, wo uns die Natur und die 
Ergiebigkeit unseres Bodens zum Ackerbau hinführt, 
aus der Ausfuhr seiner Erzeugniffe den möglichst höchsten 
Wohlstand für uns zu hoffen und zu erwarten haben, 
wenn wir die Getraideausfuhr möglichsten Fleisses pfle
gen, eben so wird auch immer die Pflege der möglichsten 
Freiheit der Getreideeinfuhr unseren Wohlstand am 
sichersten fördern, da, wo uns unsere natürlichen Ver
hältnisse zunächst zum Manufakturen- und Fabrikenwesen 
hintreiben. Muß auch unser wirthschaftltches Streben, 
wie ich früher'-0 bemerkt habe, immer vorzüglich dar
auf gerichtet seyn, unserem Boden abzugewinnen, was 
sich ihm nur abgewinnen läßt, und würde es ein äusserst 
verkehrtes Treiben seyn, unsere Betriebsamkeit den 
Manufakturen und Fabriken widmen zu wollen, wäh, 
rend unser Boden noch unserer Hände Arbeit fordert, 
und uns denselben Ertrag verspricht, den wir vielleicht 
durch den Absatz unserer Manufakturen- und Fabrikener- 
zeugnisse gewinnen können; heischt dieses allerdings der 
höhere Werth der dem Boden abzugewinnenden Erzeug
nisse in Beziehung auf die Sicherung unserer Existenz, 
und weil überall die Bedingungen des Lebens den Be
dingungen des Wohllebens voranstehen; — so ist es 
doch unverkennbar, daß die Pflege unseres Bodens nie 
so weit getrieben werden darf, um uns zur Gewinnung 
von Erzeugnissen des Bodens hinzutreiben, welei e wir 
bei freiem Verkehre gegen Erzeugnisse unseres Manu- 
fakturenfleisses anderwärts billiger eintauschen können,

*> Bd.I. S.204 und 205-
S r 
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als wir sie uns selbst zu erarbeiten vermögen. So et- 
was würde den Grundgesetzen alles Verkehrs und sei
nem Sinne und Zwecke durchaus widerstrebend seyn. 
Es würde gewaltsam die Bande zerreissen, durch welche 
der einzelne Mensch, wie ganze Völker, in ihren 
Verhältnissen zur Güterwelt gegen die übrige Mensch
heit von der Vorsehung gestellt sind, und jede Be
schränkung der Getrgideeinfuhr würde in unserer Lage 
mit dem Endzwecke unseres Strebens nach Güter
erwerb, Besitz und Gebrauch durchaus unvereinbar- 
lich seyn. Wir würden uns geflissentlich ärmer ma
chen, während nur darauf ausgehen, reicher zu 
werden^).

*) So würde e- gewiß jedermann für die größte Verkehrtheit 
achten, wenn Bewohner bergichter und waldichter Gegenden, 
deren Felder höchstens etwa das dritte Korn geben können, 
und die sich bisher mit Manufakturarbeiten beschäftiget 
haben, welche ibnen einen Ertrag geben, der mit dem 
Ertrag von Feldern, welche das vierte Korn geben, gleich 
kommt, es, um der fremden Zufuhr überhoben zu seyn, 
für vortbeilhafter achten wollten, ihr Getraide, das sie bis
her aus ihrer Nachbarschaft, wo die Felder das siebente 
oder achte Korn geben, beijogen, selbst bauen, und ihre 
Manufakturen und Fabriken liegen lassen wollten; sie wür
den dabei zum wenigsten den Betrag de- vierten Korns 
verlieren, welchen sie bisher au- ihren Manufakturen und 
Fabriken gewonnen haben; und für diesen Verlust würde 
für sie nie ein Ersatz zu hoffen seyn. Ausserdem würden 
für sie aber auch noch alle die Ansprüche verloren gehen, 
welche sie aus der größern Ergiebigkeit der Felder in ihrer 
Nachbarschaft auf Erkaufung ihre- GetraidebedarfS zu mög
lichst billigen Preisen machen können. Sie würden sich 
von der Tbeünabme an den dort ausgespendeten Geschen
ken der Vorsehung rein ausschließen. Hatten sie bisher 
von dem Gewinn der vier oder fünf Körner, welche ihr 
Nackbar bei seinem Ackerbau macht, «m Preise de- ibnen 
zugeführten GelraideS z. B. zwei Körner gereicht erhal-
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Selbst um die den regelmäßigen Fortgang unser 
rer Betriebsamkeit so sehr erschütternden, und darum 
so verderblichen Sprünge im Marktpreise des Gerrai- 
des zu verhindern; — selbst dazu ist die stets freie 
Einfuhr desselben in solchen Ländern, wo der Acker
bau weniger ergiebig ist, als anderswo, und um 
deswillen, oder aus irgend einem Grunde, der Ko- 
stenprels des Getraides höher steht, als in andern 
Ländern, nur allein das geeignete Mittel. Auch nur 
bei ihr ist es möglich, die inländische Getraidepro- 
duktion bleibend und fortwährend so zu heben, daß 
sich der Bedarf des Inlandes damit für gewöhnliche 
Jahre decken lassen mag. Die freie Einfuhr gewahrt 
gewissermaßen dem inländischen Landwirth eine natür
liche Prämie, welche ihn zur höchst möglichsten Ver
vollkommnung seines Gewerbes bis zu dem angedeu, 
teten Punkte — aber auch nicht weiter — hintreibt; 
und zwar eine Prämie, welche vor anderen Prämien 
das voraus hat, daß sie unserem Volke ganz und gar 
nichts kostet. Die Transport- und Lagerungskosten 
eines Artikels von solchem Umfange, wie Geiraide, 
gewähren dem inländischen Landwirche immer äusserst 
bedeutende Vortheile vor dem Ausländer, bei welchem 
-unsere Kaufleute ein Getraide kaufen, oder der es 
uns selbst zuführt; und diese Vortheile sind so groß, 
daß schon durch sie allein unser Ackerbau eine Ein
träglichkeit erhallen muß, welche er sonst, und bei 
der verbotenen Einfuhr des fremden Getraides nie 
haben würde. Mancher würde ohne diese Vortheile 
seine Wirthschaft gar nicht betreiben können. Allein

ten, so würden, ausser dem ihnen bereits aus dem Wech
sel ihrer Gewerbsamkeit zuwachsenden Verluste, auch noch 
diese zwei Körner für sie verloren seyn. Man vergl. 
übrigens von Struensee Abhandl. über wichtige Ge- 
genstände der Staatswirthschaft, Bd.H. S.70. 
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diese Vortheile gehen für unsern, mit dem Ackerbau 
beschäftigten, Landwirthe offenbar verloren, wenn die 
Einfuhr aus fremden Ländern verboten wird, die uns 
ihr, um einen niedrigern Kostenpreis bei sich gebau
tes, Getraide bisher zuführten. Wird auch auf die
sem Wege unser Gerraidebau höchstens so weit ge
bracht werden, daß er in gewöhnlichen Jahren unse
ren Bedarf deckt, und daß unsere Getraidebauer hier 
ihren Kostenpreis ersetzt erhalten; so laßt es sich doch 
ganz und gar nicht erwarten, daß er so weit empor
gehoben werde, daß wir uns auf Erzeugung von Ueber- 
fluß Rechnung machen können; denn ein solcher Ueber- 
fluß kann sich nur erzeugen, wenn wir hoffen können, 
ihn vortheilhaft ins Ausland abzusetzen. Aber an 
einen solchen Absatz unseres Ueberflußes ist nie zu den
ken, wenn die Preise nicht so weit bei uns herunter
gegangen seyn sollten, baß sie noch sehr bedeutend 
unter den Kornpreisen im ergiebigern Auslande stehen; 
wobei aber freilich unsere Landwirthe nicht würden 
bestehen können^). Ist nun aber eine Erhebung un
seres Getraidebaues bis dahin, daß wir Getraide aus-

*) Angenommen der mittlere Kostenpreis des Getraides in 
einem Lande, das die Getraideproduktion durch Einfuhr
verbote bis zur Befriedigung des inländischen Bedarfs in 
gewöhnlichen Jahren bringt, stehe gegen zehen Procent 
höher, als in andern von der Natur mehr ausgestatteten 
Ländern, und die Transportkosten zur Verführung des 
Ueberflußes des Erstern ins Ausland betragen auch zehen 
Procent, so muß in jenem erstern Lande, wenn ein gu
tes Zahr mehr als den inländischen Bedarf gibt, der Korn- 
preiS um mehr als zwanzig Procent fallen, ehe man 
daran denken kann, diesen Ueberfluß mit Vortheil im 
Auslande abzusetzen. Aber wenn die Getraidepreise in 
einem Lande um mehr als zwanzig Procent unter 
ihrem gewöhnlichen, gegen den Kostenpreis gravitirenden, 
Marktpreis fallen, dann ist an Gewinn für den Getraide- 
bauenden Lanbwirth wohl nicht zu denken; wenigsten- wirb 



27Y

führen können nicht möglich, und können wir darum 
selbst in guten Jahren nicht auf so bedeutende Ueber- 
schüsse rechnen, daß wir damit ohne fremde Zufuhr 
den Ausfall der schlechter» zu decken vermöchten, so 
kann das Ergebniß in solchen schlechten sowohl für 
unsere Producenten, als für unsere Konsumen
ten , nicht anders als höchst schrecklich seyn. Die 
Marktpreise unseres Getraldes müssen ungeheuer in 
die Hohe gehen, und da in schlechten Jahren trotz 
dieser hohen Marktpreise, der Producent in der Regel 
doch nichts gewinnt, hier aber die Noth des Konsu
menten immer die fremde Zufuhr beilreibt, und dabei 
der inländische Landwirth selbst den erbärmlichen Ge
winn, den er sonst machen könnte, noch mit baaren 
Schaden verliert, so kann das Ganze nicht wohl an
ders enden, als mit einem Verlust für den Getratde, 
bauer, der vielleicht in Einem Jahre unser in langen 
Jahren mühsam aufgeführtes köstliches Gebäude bis 
auf den Grund zerstört, und nicht blos unseren Acker
bau, sondern unserer ganzen Betriebsamkeit auf lange 
Jahre hinaus die empfindlichsten Wunden schlägt. — 
Und gegen solche Wunden kann uns nur die stets freie 
Einfuhr schützen.

Nebenbei, daß diese hiervor sichert, ist aber auch 
nur sie der geeignete Weg, um von den Händen und 
Kapitalen, welche wir bisher den Manufakturen und 
Fabriken zugewendet haben mögen, diejenige Quanti
tät auf den Ackerbau hinzuleiten, welche ihm wahre 
und bleibende Vervollkommnung und Blüthe verspre-

ihm wohl dieser Gewinn in mehreren Jahren nicht ersetzen, 
wä- er in einem einzigen schlechten Jahre verloren haben 
mag. So gut auch die Erndten in den Jahren 1818, 
IL19 und 1820 waren, so haben sich doch unsere meisten 
Landleute im südlichen Deutschlande noch nicht so weit er- 
hohlen können, um die in den Jahren iöib und 1817 ge
machten Schulden ru bezahlen.
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chen kann. Eine sehr eitele Furcht ist es gewiß, wenn 
man meint, dadurch, daß man unserer Betriebsamkeit 
den ihr natürlichsten und Vortheilhaftesten Weg neh
men laßt, könne man zulezt dem Ackerbau schaden. 
So wie der Ackerbau, wenn er auf natürlichem Wege 
zu seiner möglichst höchsten Blüthe gediehen ist, Fa
briken und Manufakturen h^rvorruft, so rufen auch 
wechfelsweife Manufakturen und Fabriken den Acker
bau hervor, wenn sie ihre höchste Stufe erreicht ha
ben. So wie in einem Lande, das zu billigern Ko, 
stenpreisen Getraide baut, als seine Nachbarländer, die 
Freiheit der Ausfuhr mehr Kapitale ins Reich bringt, wel
che, wenn sie nicht mehr mit Vortheil aufden Landbau ver
wendet werden können, in andere Gewerbskanäle flie
ßen, und Manufakturen und Fabriken gründen; eben 
so bewirkt auch die Freyheit der Korneinfuhr in einem 
Lande, welches Fabrik- und Manufakturwaaren zu 
einem billigern Kostenpreise liefern kann, als seine 
Nachbarstaaten, eine schnellere Vermehrung der Ka
pitale, welche, sobald sie kein Vortheilhaftes Unter
kommen bei Manufakturen finden, nothwendig andere 
Gewerbe aufsuchen, und gewöhnlich den Landbau erwei
tern helfen; wie man denn schon jetzo in mehreren Ge, 
genden unseres deutschen Vaterlandes die Bemerkung 

^machen kann, daß Kaufleute wegen der Stockung des 
Handels und der geringeren Einträglichkeit desselben 
ihre Kapitale dem Grundeigenthumserwerb und dem 
Landbau zuwenden.

Kein künstliches Ermunterungsmittel kayn ja für 
die Ackerkultur so viel ausrichten, als der allgemeine 
Wohlstand und die Rückwirkung des Handels und der 
Fabriken und Manufakturen, da, wo sie natürlicher 

'Weise mit eminentem Vortheile betrieben werden, in 
Ansehung jenes Strebepunktes bewirken werden. Prä
mien auf die Getraideausfuhr, und Einfuhrverbote, 
könne« wohl den Preis der Ländereien erhöhen, und 
den Preis ihrer Erzeugnisse, im Intande steigern; allein
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diese erzwungenen und erkünstelten Vortheile werben eine- 
Theils um einen viel zu hohen und zu theuern Preis 
bezahlt, andern Theils aber schaffen sie hier nie wah
ren, sondern immer nur einen scheinbaren / höchst un, 
sichern/ Wohlstand. — Wird irgendwo Getraide ein
geführt/ und baut man es nicht selbst, so geschieht die, 
ses nur um deswillen, weil die Arbeit und die Güter? 
masse, womit es bezahlt wird, mehr Getraide von 
aussen hereinbringen, als man damit im Lande selbst 
hätte gewinnen können. Verbietet man nun die Ein
fuhr, oder setzt man Prämien auf die Ausfuhr, oder 
leitet man auf irgend eine Weise Arbeit und Kapitale 
von ihrer vvrtheilhaftesten Anwendung ab, so hält man 
den natürlichen Wachsthum des Reichthums auf, hemmt 
die fernere Vermehrung des Kapitals, hindert, daß 
der Verlagsgewinn und die Zinsen heruntergehen, und 
erschwert also in jeder Beziehung dem Lande den Erwerh 
der Vorbedingungen zu möglichster Entwickelung seiner 
Betriebsamkeit. Darum wird wohl ein Land, welches 
den Ackerbau künstlich und gewaltsam in die Höhe brin, 
gen will, wenigen Wohlstand, weniger Kapitale, eine 
geringere Bevölkerung, eine geringere Nachfrage nach 
Getraide, folglich auch eine geringere und weniger ver
breitete Ackerkultur haben, als ein Anderes, welches 
die ganze Kultur ihrem natürlichen Gange überläßt, der 
Betriebsamkeit verstattet, sich ihre Vortheilhafteste Nicht 
tung leibst zu suchen, und sich die Lebensmittel da holt, 
wo sie am billigsten zu haben und von der Vorsehung 
am reichlichsten ausgespendet sind; — aber reich wird 
es auf dem ersiern Wege zuverläßig nie werden, und 
am wenigsten wird je seine Ackerkultur bedeutende Fort
schritte machen, so daß es unter allen Verhältnissen der 
fremden Getraidezufuhr entbehren könnte. Alles jenem 
natürlichen Gange der Dinge entgegengesetzte Treiben 
kann also weiter nichts bewirken, als daß sich die Pro
duktiven Kräfte, zum offenbaren Nachtheile des allge
meinen Wohlstandes, und- zwar nicht.blos nur in An, 
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sehung des Getraides, sondern in Rücksicht aller Meisen 
Artikel unserer Betriebsamkeit, in ihren natürlichen 
Wirkungen vermindern, und daß wir also nur auf das 
Entgegengesetzte von dem kommen, worauf unsere Stre
uungen gerichtet sinh; — wie dieses denn stets die 
Folge von widernatürlichen Unternehmungen und Stre
uungen ist.

Selbst die größere Abhängigkeit- in welcher frei
lich ein Korneinführendes Land rücksichtlich seines Wohl
standes von andern Ländern seyn mag, so wie die 
Höhe und der Druck des in dem ersteren angenom
menen Abgabenwesens, — selbst diese beide Argumente, 
welche man- gewöhnlich zur Rechtfertigung des künstli
chen Emportreibens der Ackerkultur anführt, rechtferti
gen solche nicht. — Was zuerst das Abgabenwesen 
angeht, so ist wohl nichts natürlicher, als daß da, wo 
die Regierung hohe Abgaben nimmt, sie durchaus nichts 
thun dürfe, was die Betriebsamkeit des Volks in irgend 
einer Beziehung weniger ergiebig machen, und den all
gemeinen Wohlstand nur einigermaaßen gefährden kann; 
denn sonst verstopft .sie sich ja selbst die Quellen, aus 
welchen sie ihre Abgaben schöpfen will. Darum kann 
denn aber jede in Vergleich gegen andere Länder höhere 
Abgabe, welche in irgend einem. Lande erhoben werden 
mag, stets nur diejenigen Artikel der Betriebsamkeit 
eines Landes treffen, von der es seiner natürlichen Lage 
nach die meisten Vortheile zieht.; denn nur aus dem 
Betrage des Einkommens , welches durch diese größer» 
Vortheile ' dem Lande zufließt, läßt sich diese höhere 
Abgabe schöpfen. Aber diese höhere Abgabe gleich
mäßig unter alle Artikel der inländischen Betriebsam
keit verteilen zu wollen, würde die weniger ergiebi
gen Gewerbszweige ganz zerstören. Gehört nun aber

Mehrere- hierüber f. m. bei lorre ns a. a. O im Her
me» a. a. O. S. 171 —184.
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der Ackerbau in Korneinführenden Ländern zu diesen 
Gewerbszweigen, so ist es keine Frage, daß ihm die 
höhere Abgabe auf keinem Fall aufgelegt werden darf; 
und eben so wenig kann davon die Rede seyn, durch 
künstliche Mittel den Ackerbau heben zu wollen, damit 
er einen Theil der höhern Abgabe tragen und überneh- 
wen könne. Ein solches Finanzfystem würde auf gedop
pelte Weise widersinnig seyn. Einmahl in sofern, als 
es Gewerbszweige besteuert, welche schon ihrer Natur 
nach im Lande weniger einträglich sind, und daher zu 
den öffentlichen Lasten nur schonend herangezogen wer
den dürfen; und dann wieder in sofern, als es auch 
die natürlich einträglichern in ihrer vollen Kraft und 
Lebendigkeit stört, in dem es den Fleiß und die Kapi
tale deL Volkes von ihnen ableitet, und sie Gewerben 
der erster« Art durch widernatürliche Künsteleien zu- 
führt. Verbietet jede verständige Finanzpolitik überall 
Widernatürlichkeiten in der Leitung des Gewerbswesens 
eines Landes, so thut sie es gewiß auch in Rücksicht 
auf künstliche Beförderung des Ackerbaues.

Mehr Schein gibt solchen Künsteleyen die Furcht 
vor der oben angedeuteten Abhängigkeit. Doch bei 
allen Vorzügen, den ein auf Ackerbau gegründeter 
Gang unserer Betriebsamkeit vor einem blos nur durch 
Manufakturen und Fabriken errungenem Wohlstände 
hat, kann dennoch auch diese Furcht jene KünsteleyeN 
nur scheinbar empfehlen. Die sicherste und festeste 
Grundlage für die Unabhängigkeit eines Landes ist 
sein Wohlstand, und die möglichst verständige und ums 
sichtige Pflege der Bedingungen, von welchen dieser 
Wohlstand abhängt. Aber keine Politik kann je ein 
Regierungssystem billigen, das die Völker unabhängi
ger machen will, dadurch, daß es sie ärmer macht. 
Aller Vorzug, welchen man in Rücksicht auf die Ke, 
grünbung der Unabhängigkeit eines Landes mit Recht 
d^m Ackerbau vor den Manufakturen und Fabriken gibt, 
beruht stets Nur auf der Voraussetzung, daß sich in 
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einem Lande Ackerbau/ und Manufakturen und Fabri- 
cken mit gleichem Vortheile betreiben lassen. Aber 
nie kann von einer vorzüglichen Begünstigung des 
Ackerbaues vor den Fabriken und Manufakturen da 
die Rede seyn, wo diese Voraussetzung nickt vorhan
den ist. Daß Alle mit dem ihnen von der Voriehung 
verliehenen. Pfunde möglichst wuchern, will die Slaats- 
Wirthschaftslehre; allem diesem entgegenstehende Stre
ben aber ist sie durchaus unhold. — Auch zeigt die 
Erfahrung/ daß Korneinführende Länder, wenn sonst 
ihr Wohlstand fest genug begründet war, dadurch, daß 
sie Korneinfuhr gestatteten, keineswegs je in die 
Abhängigkeit gekommen sind, wovor man sie durch die 
Beschränkung der Korneinfuhr zu bewahren sucht. 
Holland ist immer ein KorneinführendeS Land gewe
sen; aber bis auf die lezte Zeit, wo es der Buonapar- 
tischen Uebermackt erlag, hat es immer seine Unabhän, 
gigkeit erhalten; und auch nicht dadurch, daß es frem- 
des Korn eingeführt hat, hat es sie zulezt verloren; 
sondern dieses Ereigniß ging aus ganz andern Gründen 
hervor. Und auch England hat nicht dadurch, daß 
es in den lezten fünfzig Jahren immer Korn eingeführt 
hat, statt daß es früherhin immer Getraide ausführte, 
seine Unabhängigkeit verloren; sondern es hat vielmehr 
dadurch, daß es seiner Betriebsamkeit die ihr nach der 
Lage des Landes natürlichste Richtung gab, seinen.Wohl
stand und damit seine Unabhängigkeit so befestiget,, daß 
es in der lezten Zeit allen Angriffen darauf den leben
digsten Widerstand leisten und eine Kraft im Jnn - und 
Auslande entwickeln konnte, welche es früherhin wohl 
auf keine Weise hätte entwickeln können; —. eine 
Kraft, welche zuverlässig nicht verloren gehen wird, 
wenn England auch nie wieder ein Kornaussührendes 
Land wird; was es zuverlässig so leicht nicht werden kann, 
weil der Kostenpreis des englischen Getraides bei wei
tem zu hoch steht/ um mit andern Getraidebauenden Län
dern auf auswärtigen Märkten die Konkurrenz halten 
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zu können ^). Wie eitel wenigstens in unfern Zeiten 
die Verfuge sind/ einem Lande das zu irgend einer 
Zeit an fernem Bedarf Mangel leiden mag, dadurch, 
baß man ihm die fremde Zufuhr erschwert, seine Selbst- 
standigkett und Unabhängigkeit zu rauben, zeigen die 
Versuche Pitts, Frankreich durch Hemmung der See, 
zufuhr auszuhungern, in den ersten Jahren des fran, 
zösischen Kriegs, und Buonapartes Sperren gegen 
England am Ende desselben. Weder Frankreich 
noch England haben dadurch ihre Unabhängigkeit und 
Selbständigkeit verloren, sondern .sie hat sich vielmehr 
durch jene nicht durchzuführenden Pläne ihrer Feinde 
erst recht darin befestiget.

Ist e- nämlich wahr, wa- Colquhoun a. a. O. G. 61. 
behauptet, daß sich nach dem dermaligen Stande der Pacht- 
renten und Auflagen in England der Kostenprei- einet 
QuarterS Waizen nicht unter 75 — 80 Schillingen — 
oder nach den neuesten Berechnungen von Z)oung gar nicht 
unter 87 Schillingen — annehmen läßt, also auf einen 
Preis, bei dem der Berliner Scheffel auf 4 Rthlr. 
18 Gr. — 5 Rthlr. 12 Gr. kommen würde, — ingleichen, 
daß wie Lsmpbell Letter on tlie proxoseä «Iteration 
ok tlie corn - lsws etc. s^-clindurA 1814. 8.) behauptet, die 
Gewinnungskosten von Einem Quarter Waizen, 
selbst wenn der Grundeigenthümer dabei gar keine Rente 
von seinem Boden zöge, nicht niebriaer, als zu 48 Schilt, 
angenommen werden können; so ist es wohl schlechterding- 
unmbglich, daß England wieder ein KornauSführende« Land 
werden kann. Selbst bei -er höchsten Theuerung im Aus
lande würde eS für seine Preise für sein Getraide dort 
nie Absatz finden können, wenn nach einigen öffentlichen 
Blattern in der neuesten Zeit einige Schiffe mit Getraide 
auS England abgegangen seyn sollen, so war es zuverläßig, 
kein in England gebaute- Getraide, da- sie «»-führten, 
sondern nur fremde-, nach England gess-affle-, aber dort, 
wegen der Kornbill, nicht angenommene-, sondern wieder 
«u-geführte-.
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Wenn übrigens aber, nach allen bisherigen Be
trachtungen, freie Getraide Ein, und Ausfuhr unter die 
vorzüglichsten Strebepunkte gehören, welche eine auf 
Beförderung des Wohlstandes ihrer Angehörigen wahr
haft ausgehende Regierung nie aus den Augen lassen 
darf, so will ich damit doch nicht behaupten, daß es 
überall nöthig und räthlich seyn möge, jene Freiheit 
ganz rücksichtslos, gleichsam durch einen Jauberschlag, 
herzustellen, wenn man sich eine bedeutende Zeit hin
durch zu einem entgegengesezten Systeme bekannt, und 
durch dieses System die Betriebsamkeit eines Landes 
einmahl eine Richtung genommen hat, von der sie nicht 
so geradezu auf dem naturgemäßen Weg zurückschreiten 
kann. Was ich über diesen Punkt in Bezug auf wi
dernatürlich hervorgerufene Manufakturen, Fabriken, 
und Handel gesagt habe, verdient auch beym Getraide- 
handel hohe Beachtung; und dieses um so mehr, da 
Getraidehandel bei weitem tiefer und inniger in den 
Gang unserer Betriebsamkeit und in die Ausbildung 
unseres Wohlstandes eingreift, als irgend ein andrer 
Zweig unseres wirtschaftlichen Treibens. Leichter 
wird es indessen immer seyn, die Ausfuhr da frey zu 
geben, wo sie es bisher nicht war, als die Einfuhr, 
da, wo man diese bisher beschränkte. Die durch eine 
Freigebung der bisher nicht verstattet gewesenen Aus
fuhr etwa steigenden Getraidepreise werden für die 
Gesammtheit nie sonderlich fühlbar seyn. Der höhere 
Wohstand, der sich dadurch zuerst auf die Landwirthe 
verbreitet, wird sich, wie wir es in den lezten zwan
zig Jahren gesehen haben, durch Erweiterung ihrer 
Begehr nach früherhin nicht gesuchten Waaren, in 
sehr kurzer Zeit auch auf die übrigen Klassen des 
gewerbsamen Volks verbreiten; selbst den Landwirth 
werden jene höher» Preise zu Erweiterung seines Acker
baues und zur Kultur früherhin nicht bebauete.r Stel
len hintreiben; die Getraideproduction wird also zu
nehmen, und auf keinen Fall wird es im Lande je 
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an dem nöthigen Getraidebebarf fehlen; dafür sichert 
schon selbst die erhöhte Produktion/ welche die freye 
AuSfuhr herbeiführte. Erfolgt die Oeffnung der Aus
fuhr in guten Jahren/ wo der gewonnene Ueberfluß 
die Preise vielleicht herabdrücken könnte/ so werden 
selbst die Preise durch die Ausfuhr nicht steigen, und 
diese nur dazu dienen, unserer Gewerbjamkeit ihren 
bisher gehabten Gang in seiner Regelmäßigkeit ju erhal
ten. — Aber ganz andere Folgen werden eintreten, 
wenn ein bisher dem Getraide des Auslandes verschlos
senes Land plötzlich sich für den Fremden öffnen sollte» 
Sobald man nämlich in einem Lande, welches bisher 
einen Theil seines Getraidebedarfs regelmäßig vom Aus
lande bezog, die Einfuhr deS fremden GetraideS ver
bietet, oder beschränkt, werden die Getraidepreise im
mer bald mehr bald minder steigen. Diese hohen Preise 
ziehen die Gewerbsumernehmungen auf Ländereien, 
welche bisher nicht bebauet werden konnten, weil sie 
die Kosten nicht trugen. Der Gewinn bei der Kultur 
der besseren Ländereien wächst durch die höheren Preise 
gleichfalls, und Pachtrente, und die Preise des Grund
eigenthums, werden sich hiernach so ziemlich gleich, 
mäßig erhöhen. — Aber dieß ist noch nicht alles. 
Diese Erhöhung des Einkommens der Grundeigenthü
mer gewinnt auf alle ihre Geldverhandlungen Einfluß. 
Ihr Kredit bei Anlehen vermehrt sich, die Ausstattung 
der Kinder, die Abfindungssummen für die vom väter
lichen Besitzthume abtretenden Geschwister, alles steigt 
durch jene Verhältniß-; und anf der anderen Seile theilt 
sich der höhere Kornpreis allen übrigen Verkehrsarti
keln mit, steigert insbesondere die öffentlichen Ausga
ben, und wirkt so zur Vermehrung der Abgaben^deS 
BolkS. Eine schnelle Reform des Getraidehandelswe- 
stnS, uNd eine DeffnMg deS bisher geschlossen gewese
nen Landes für fremde Zufufir/ würde diese Verhält
nisse allekammt bald mehr bald minder verrücken, 
und indeP sie dieses thut, bei weitem tiefer in da-
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betriebsame Leben des Volks eingreifen, als die Auf
hebung irgend eines noch so ausgedehnten Manufaktur
monopols. Darum aber kann wohl nichts dringender 
empfohlen werden, als nur ein allmähliges Rückschrei- 
ten, und erst dann gänzliche Freigebung der bisher 
verboten gewesenen Ausfuhr, wenn sich im Laufe der 
Zeit alles so gestaltet hat, daß der Verlust, den frei
lich die Grundeigenthümer immer fühlen werden, ihnen 
so wenig als möglich schmerzlich fällt, die übrigen be
triebsamen Volksklassen so wenig als möglich erreicht, 
und insbesondere der Wohlstand, den die leztern in- 
mittelst errungen haben werden, jenen das ersezt, was 
sie durch die gänzliche Aufhebung des Verbots verlie
ren mögen. Denn keine Frage ist es wohl, daß jener 
Wohlstand bedeutend zunehmen, und auch auf die 
Grundeigenthümer sehr wohlthätig zurückwirken wird^)»

H. m.
Unter den verschiedenen Arten, welche unsere Re

gierungen versucht haben, den Getraidehandel zu leiten, 
hat man immer diejenige für die vorzüglichste geachtet, 
welche man lange Jahre schon in Englayl) befolgt, 
und dort bewährt gefunden haben will; — nämlich das 
Getraidehandelssystem nach gewissen festbestimmten 
Preissätzen zu reguliren, und die Ausfuhr zu sperren, 
wenn die Preise bis zu einem gewissen Punkte gestiegen 
sind, die Einfuhr aber nicht weiter zu gestatten , wenn 
die Getraidepreise auf einen bestimmten Hatz herabge, 
gangen sind^). Ein solches Getraidehandelssystem hat

Man vergl. hierüber 1'orrens a. a. O. im Herme) 
a. a. O. S. iyl—1Y7, und was ich ftüber (Bd.I. S.53yi 
über den Einfluß des steigenden Arbeitslohn- auf dir 
Grundrente gesagt habe.
Die Grundlage de- dermaligen englischen GetraidehandelS- 
system- bildet die im Jahr 1775 aus den Vorschlag des 

Gouver-
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allerdings manche Vorzüge vor den vorübergehenden
Diord.nuugen, durch-welche andere Regierungen den

Gouverneurs Pownal erschienene Parlamentsakte, welche 
die Bestimmungen enthält: Dom ».Januar »774 sollen 
1) wenn das Quarter Watzen über 48 Schill.> Rog- 
gen über 32, Gerste über 24, und Hafer über 18 
gilt, alle Zölle für die Einfuhr aufbören. 2) Start der 
vorigen Zölle wurden neue aufgelegt, 6 Pen. vom Quar- 
ter Walzen, 2 P. vom Centner Waizenmehl, 3 P. 
vom Quarter Roggen, 2 P. vom Quarter Gerste, 
2 P. vom Quarter Hafer. 3) Wenn die Preise so hoch 
stehen, daß die Einfuhr nach der Akte nicht erlaubt ist, 
so können doch die vorbenannten Artikel zollfrei eingeführt 
worden, wofern ste gleich bei der Ankunft, in Gegenwart 
der Zollbeamten, im Magazine abgeladen, und unter dem 
doppelten Schloße des KönigS und des EinführerS verwahrt 
werden. Dieses Getraide kann indeß nicht zur inländischen 
Konsumtion berausgenommen werden, bis die gewöhnlichen 
Einfuhrzölle bezablt sind. Aber zur Wiederausfuhr kann es 
zu jeder Zeit genommen werden, gegen Ausstellung einer 
Handschrift zur Sicherheit, daß es in keinem Theile Groß- 
drittanienL anlanben werde. Wenn da» Quarter Waizen 
gilt 44 Schill., oder darüber, Roggen 2« Schilt. 
Gerste 22 Schill., Hafer 16 Schill., so soll die Ausfuhr 
aufhören. Ausgenommen 2500 Quart, nach Gibraltar, 
3L00 nach Minorka, 500 nach St. Helena, 500 nach 
Ouarensey und Jersey, 2500 nach der Insel Man. 
5) Wenn das Quarter Waizen unter 44 Schill., Rog
gen unter 28, Gerste unter 22, und Hafer unter 16 
gilt, sollen folgende Prämien für die AuSfuhr bezahlt wer- 
den: für den Quarter Waizen 5 Schild, Waizenmalz 
5 Schill., Roggen 3 Schill., Gerste 3 Schill. b Pen., 
Gersten malz 2 Schill. 6 Pen., Hafer 2 Schill. 6) Kauf
leute, welche eingefuvrteS Korn wieder auSführen, erhallen 
die bei der Einfuhr bezahlten Zölle wieder zurück. — Frü
heren gieng die Tendenz der englischen Gesetzgebung ruck- 
stchtlrch des Getraidehandel», vermöge der ParlamentSakte 
v, 3. tbö9 eigentlich nur auf Beförderung der Ausfuhr und 
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Besten ihres Landes zu regeln gesucht haben. Es

Beschränkung der Einfubr allem. Die RegiervstK zahlte 
namlirb üSchill. Ausfuhrprämie auf jede- Quarkes Wai- 
zen, wenw der wirkliche Preis davon in England nicht 
höber als 48 Scbill. stand, z Schilt. 6 Pen. auf jedes Quar« 
ter Roggerr, so lange eS im Lande nicht über 32 Schill. 
galt, und 2 Schill. 6 Pen. auf jedes Quarten Gerste, so 
lange diese Getraideart nicht im Lande über 24 Stb'll. ko
stete. So lange die Getraidepreise unter diesem Punkte 
standen, war die Einfubr verboten. Man s. Hrlkur 
Voun§ a. a. O. bei von Strue nsee a. a. O. S.5. 6. 
und 2<-. und 30. in der Note. — Ein minder verwickeltes, 
zunächst blos auf die Beschränkung der Ausfuhr in Zeiten, 
«o die Getraidepreise hoch stehen, oder zu steigen beginnen, 
berechnetes, System hat die französische Regierung seit dem 
Iabre iso6 angenommen. Nach ihren Bestimmungen ist 
Lie AuSluhr frei, so lange der Preis des Hektoliter- 
Waizen unter 24 Franken, und der der Sommer
früchte unter lö Franken steht Sobald aber diese Preise 
jene Höhe erreicht haben, ist die Ausfuhr gänzlich ver
boten. Damit indeß schon bei geringern Getraikepreisen 
Lie Ausfuhr nicht zu stark werden möge, treten, sobald die 
Warenpreise über 1h Franken für den Hektoliter stei
gen, Erhöhungen des, bis dahin nur 2 Kranken vom 
Hektoliter betragenden, Ausfuhrzolles ein. Stehen die 
Preise noch unter 20 Franken, so beträgt dieser Zoll 
2 Fr. 50 Eent. Don 20 Fr. an aber steigen die Zölle 
bei 20 Fr. auf 3 Fr., bei 21 Fr. auf 4 Fr., bei 22 Fr. auf 
H Fr., bei 23 Fr. auf 8 Fr., und in demselben Verhältnisse 
steigen auch die Ausfuhrzölle für Sommergetraide; 
Loch betragen sie nur die Hälfte des Zolles vom Waizen. 
Die Ausfubr deS Mehls ist denselben Zöllen unterworfen, 
wie die des Getraides, jedoch nur nach dem Gewichrsrer- 
hältnisse. Ei n Centner Mehl zahlt nicht mebr, als ein 
Centner Getraide. Man vergl. Entkeime 60 stsr 
a. a. O. S. 177 —179. Unter den deutschen Regierun
gen ist eS vorzüglich die baierische, weicht sich in den 
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scheint nur auf diesem Wege möglich zu seyn, die Ge, 
tra'depreise vor den nachtheiliqen Schwankungen und 
Sprüngen zu bewahren, welche der stete Wechsel der 
Ergiebigkeit der Erndten mit sich führt. Das beidersei
tige Interesse des Producenten und des Konsumenten 
scheint hierbei so ins Gleichgewicht gestellt zu seyn, daß 
jeder vor Vervortheilungen von der Seite des Andern 
möglichst geschützt seyn kann; und die Kultur des Acker
baues scheint dabei in ihrem Fortschreiten nicht behin
dert, vielmehr gefördert zu seyn, ohne in Gefahr zu 
kommen, je von einem ihr nachtheiligen Schwindelgeisse 
ergriffen zu werden.

Inzwischen, was sich auch für ein solches System 
sagen lassen mag, diejenigen Vortheile, welche ein ganz 
freier Getraidehandel von sich erwarten läßt, lassen sich 
von jenem Systeme nie erwarten. In guten Jahren 
drückt es den Konsumenten, dadurch, daß es den 
UeberFuß, den ihm eigentlich die Vorsehung beschicken 
hat, beinahe gewaltsam, und mit offenbarem Verluste
für die zur Zahlung der Prämie verpflichtete Gesammt
heit, aus dem Lande treibt. In schlechten Jahren aber 
drückt es den Producenten dadurch, daß es ihn oft 
nöthiget, dem Konsumenten seinen Bedarf unter dem 
Kostenpreise abzulassen. Es bereichert also selbst im 
besten Falle, und am schonendsten beurtheilt, immer

Verordnungen vom 1. Iunms 1805 (Reg. Bl. 1805. 
S. bZO), und vom so. Jan. 1813. (Reg. Bl. 1813- 
G. 153 ), -u ähnlichen Grundsätzen bekannt bat- Doch ha« 
ben die von der baierischen Regierung in diesen Verordnun
gen aufgeftell en Bestimmungen durch die späreren Verord
nungen v. 17- u. 20. Oktober, 17. Noo. u. 4. Der. >816 
(Reg. Bl. i3lb G.^86. t>8y. 826 u. 8YY.) und vom izten 
Sept. 1817. (Reg. Bl. 1817 S. 803 folg-.) manche Modifi
kationen erhalten, die jedoch, wohl rum allgemeinen Besten, 
neuerdingt so ziemlich ausser Wirkung getreten zu sey» 
scheinen. —

T L
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einen Theil auf Kosten des Andern, stört dadurch auf 
eine sehr widernatürliche Welse ihr allseitiges Streben 
nach Wohlstand, und nie ist es geebnet, das Volk 
gegen Mangel und Noth in schleckten Jahren zu schützen.

Selbst die Geschichte der Kornprelse von England 
zeigt äusserst auffallend, wie wenig ein «olches System 
insbesondere dazu taugt, das Emporgehen der wirk
lichen Getraibepreise bei minderergieblgen Erndten, oder 
überhaupt da zu verhindern, wo die übrigen Produk
ttons und Verkehrsverhältnisse auf das Herbelsühren 
einer solchen Erscheinung hinwirken. — Die Parla- 
wentsakte vom Jahre 1689 hatte vorzüglich die Absicht, 
die Getraibepreise, welche man damals für zu niedrig 
hielt, in die Höhe zu bringen. Allein es erfolgte wie 
Z)oung-»-- bemerkt, nach der Akte gerade das Gegen
theil; und daß es so erfolgte, lag in der Natur der 
Sacke. Wäre die Ausfuhr ohne die Prämie erfolgt, 
so hätte dieselbe, und die dadurch vermehrte Nach
frage, wohl die Preise etwas in die Höhe treiben 
können; jedoch auch dieses nur dann, wenn die Preise 
im Auslande so standen, daß bei der Ausfuhr etwas 
zu gewinnen war; denn sonst würde eine Vermehrung 
der Nachfrage, um der Ausfuhr willen, gar nicht mög
lich gewesen seyn. Aber da die Ausfuhr eigentlich 
nur um der Prämie willen erfolgte, es aber in dem 
Interesse des ausführenden Kornhändlers lag, theils 
den niedrigen Pretsstand, den ihm die Prämie verhieß, 
möglichst lange zu erhalten, theils trotz der Prämie 
dennoch nichts zu thun, was die Preise in die Höhe 
treiben, und seinen Gewinn vermindern konnte, also 
seine Bereitwilligkeit, dem Producenten seinen Ueber- 
fluß abzunehmen, durch die Prämie um nichts stieg, so 
war es wohl lehr natürlich, daß die Ausfuhr und 
die Prämie, mit der man jene beförderte, hie Preise

A. a. O. S.s. 
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nicht heben konnte. Die Prämie trieb zwar den 
auf Zetten des Mangels dem Lande zu erhallenden 
Ueberfiuß weg, aber doch mrmer nur Ueb ersinn; 
und dieses Wegtreiben konnte die Preise auf keinem Falle 
heben. Es konnte die Producenten nur höchstens dafür 
bewahren, daß die Preise nicht weiter herabgiengen. 
Inzwischen wirkte selbst diesem etwa möglichen Er
gebnisse die Prämie entgegen. Die scheinbare, und 
sehr leicht täuschende Hoffnung auf Gewinn, weiche 
jene gab, erhielt eine auf den Ackerbau gerichtete 
Betriebsamkeit, welche theils den Ueberfluß nicht 
abnehmen ließ, theils ihn sogar vermehrte; ohnge- 
achtet er bei allen seinem Wachsthum nicht dem 
Lande, nicht dem Producenten, zu gute kam, sondern 
nur dem Fremden und im Auslande immer einen um 
so geringeren Preis haben mußte, je mehr er zunahm, 
und dem Auslande, um die Prämie zu verdienen, 
vom Inländer zugeführt wurde. Dabei mußte die 
Verminderung der Preise des Auslandes, welche aus 
diesen Zufuhren hervorging, selbst nothwendig auf die 
Verminderung der Preise des Inlandes wirken; — 
und so wirkte denn alles zusammen, dop es so kommen 
mußte, wie es wirklich kam

*) Wenn von Gtruenfee a. a. O. S. 73 folg. die Parla- 
mentSakte um deswillen für vortbeilhaft angebt, weit sie 
den Absatz des englischen GetraiöeS inS AuSland betörderte, 
so bat er offenbar diese Momente übersehen. Auf offenbar 
unrichtigen Ansichten, und au dem Dorurtbeile einer gün
stigen Handelsbilanz, beruht insbesondere die Behauptung 
(S. Y3.): Die Engländer bezahlten jährlich an «bre eigenen 
Kaufleute eine Summe von 2—300000 Pf. S'erl.. um da
mit anderthalb Millionen Pfunde von fremden Nationen 
zu gewinnen, welchen Gewinn sie sonst nicht gemacht 
hätten, weil der Kaufmann obr e die 'Prämie nicht im 
Gtanbe gewesen wäre, das Getraibe im Auslande zu ver
kaufen.
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Wohl mehr in diesen Momenten, als in den 
fortwährend ergiebigen Ernbten, welche England in 
den secbszehen Jahren von 174» bis 1766 halte, mag 
der Grund der damals so modrigen Getr ndepreife 
in England zu suchen seyn---); und weiter liegt wohl 
darin der Grund, warum durch die ziemlich bedeu
tende Getraideauefuhr aus England das Land doch 
nichts gewann, sondern trotz der niedrigen Getraive- 
preise, welche man überhaupt in der sechs und zwan
zig jährigen Periode von 17Z0 bis 1766 hatte, sich 
selbst der Wohlstand des Landwirths nur nothdürftig 
erhielt, die Klagen über den Verfall und Untergang 
der Manufakturen und Fabriken aber ganz allgemein 
waren. Die Summen, welche die Prämien dem 
Lande kosteten und einen Theil seines Einkommens 
nutzlos verschlangen^-'-)/ emgiengen sowohl dem Acker
bau, als den Manufakturen, und aller dem Ackerbau 
gewidmete Fleiß des Engländers bereicherte eigentlich 
nur den Ausländer.

Hätten die Ausfuhrprämien nicht den Ueberfluß 
des Landes aus demselben getrieben, und hätten sie

*) In den Jahren 1689 — ^714 betrug der MittelpreiS de- 
QuarterS Waizen auf den Windsor markte im Durch
schnitte 45 Schilt., in den Zain en von 1741 — 1756 nur 
29 Schilt. 4 Penc., und in den Jahren 1757 — 1772 
44 Schill. — Man vergl Voung a. a. O., bei 
von Struensee a. a. O. S. 14. 19 u. 20.

Wie äusserst bedeutend diese Summen gewesen sind, geht 
daraus hervor, daß nach einem im I. 1751 dem Unter
hause deß Parlaments vorgelegien Verzeichnisse in den fünf 

Jahren v 1746 — 1750 für 5 289L4? Quarter von alten 
Getraidesorten, welche in diesen Jahren ausgeführt wurden, 
und wodurch — da das Quarter im Durchschnitt 28 Schilt, 
galt — 7,405 535 Pi. Stert. 16 Schilt. inS Land kamen, 
855,993 Pf Stert Prämien gezahlt wurden. Man vergt. 
von Struensee a. a. O. S.49—51. 
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tveit-e nicht eine?tr?ekfultur erhalten, welche damals, 
so wir sie betrieben wurde, wirklich für die Nation 
unwirchschaftltch war, so möchte zwar manches in dte- 
ser Periode bebauete Getraidefeld nicht bebauet wor- 
den seyn; allein dadurch würde das Land doch um 
nichts ärmer geworden seyn. Es würde, selbst im 
allerschl:mmsten Falle, sich nur die Arbeit und den 
Kostenauswand für ein eigentlich werthloses, und genau 
betrachtet von Jahre zu Jahre an den Fremden ver
schenktes, Erzeugniß erspart haben. Gab die Ergie
bigkeit der dermaligen Erndten dem Lande wirklichen 
Ueberfluß, so würde dieser dem Lande erhalten, und 
man nicht genöthiqet worden seyn, in der Folge be>m 
ersten erschienenen Mißwachs auf einmal das bisherige 
System ganz zu andern, und bei dem Steigen dek 
Gecraidepreise in den Jahren 1757 und 1768 die 
Ausfuhr ganz zu verbieten, auch dieses Verbot in den 
folgenden Jahren von 1768 — 1772 mehrmals zu 
wiederholen-«'), ja sogar im Parlamente im Jahr 1778 
auf eine Prämie auf die Einfuhr anzulragen, 
statt daß man bis dahin nur die AuSfuhr begünstiget 
und belohnt hatte.

Qbngeachtet man nun seit dem Jahre 1774 das 
Getraidehandelswesen ganz nach den Bestimmungen dek

*) In den sech-zehcn Jahren von 1757 bis 1772 war mit Un
terbrechungen die Ausfuhr zeben Jahre ganz verboten. 
M. s. ^i-rliur «. a. O., bei von Slruensee
a. a. O- S. 20. Was übrigen- Doung hier (S.21—2z.) 
zur Erklärung der Preiserhöhung sagt, erklärt solche nur 
scheinbar. Die Erhöhung der Getraidepreue mag zwar da
durch etwa- gefördert worden seyn, daß die von Doung 
angeführten Verhältnisse den Kostenpreis des GetraitebaueS 
etwas steigerten. Allein härte England, wie früberhin, 
Ueberfluß gehabt, die Preise würden zuverläßig sich nicht 
um die Hälfte ihre- ehemaligen Standes erhöbet haben; sie 
würden höchstens nur auf den Stand der Preise im Aus
lande emporgegangen seyn, aber nicht höher. 



296

angeführten Parlamentsakte vom Jahre 1778 geregelt 
hak, so hat sich England dadurch doch keineswegs vor 
fortwährenden Gelraidepreiserhöhungen, und noch we
niger vor den mancherlei Verlegenhellen schützen können/ 
welchen ein Land ausgeletzr ist, das sich in seinem Ge- 
traidehandel von dem allgemeinen Verkehr so loszurets- 
sen sucht, wie man es durch jene Akte in England ge- 
wissermassen gethan hak. Die Beschränkungen, welche 
dadurch der englische Kornhandel erlitten hat, haben 
offenbar dazu gewirkt, den Gelrardebau in England zu 
einem minder einträglichen Erwerbszwerge zu machen, 
als andere Erwerbszweige sind. Die englische Betrieb
samkeit hat darum, freilich nicht zum Nachtheil des 
Landes, sondern vielmehr zu seinem offenbaren Vor
theile, aber dock ganz wider den Zweck.und Sinn der 
Kornbill, vom Jahre 1774 an sich fortwährend mehr 
und mehr vom Ackerbau zu den Manufakturen und" Fa
briken hingewendet, und nur der aus diesen Gewerbs- 
zweigen hervorgegangene Wohlstand hat den Ackerbau 
in manchen Gegenden noch erhalten, wo er wegen 
seines hohen Kostenpreises ausserdem zuverlässig nicht 
mehr betrieben werden könnte. Wenn früherhin England 
Getraide ausführen konnte, und noch bis zu dem 
Jahre 1766 jährlich bei 260,000 Quarter Warzen 
wirklich ausgeführt hat, so hat es seit dem Anfänge 
dieses Jahrhunderts bis zum Jahre 1812 jährlich ohn- 
gefähr 43o,ooo Quarter dieser Gecraideart einführen 
müssen. Die Preise sind, trotz des Strebens, sie 
durch die Kornbill auf ihrem früheren Stande zu erhal
ten, und trotz der Ermunterung, welche man zu dem 
Ende im Jahre i8o4 durch eine beträchtliche Erhö
hung des Normalpreises für die Zulassung der Ein
fuhr, dem Ackerbau zu geben gedachte, von den Jah
ren 1792 bis 1812 dennoch von 53 auf 120 Schil
linge für den Quarter Walzen gestiegen; und in den 
Jahren von i8y5 bis 1812 stand der Quarter Watzen 
nie auf dem ihm in der Parlamentsakle vom Jahre 
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i8o4 bestimmten Richtpreise von 64 Spillingen, son, 
dern der Mmelpreis für diese Gelraldesorte war für 
den Quarter Winch ester Maas ii!>o Schillinge -'-).— 
Uebrrgens zeigten wohl die Untersuchungen der Com
mission des Unterhauses, welche bei Gelegenheit der 
Verhandlungen über die neueste Kornbill vom Lv. März 
i8i5 niedergesetzt wurdr-'^), daß England im Stande 
sey, ausser dem bisher erzeugten Getraide, noch s- 
viel hervorzubringen, daß es der ausländischen Zu- 
führe völlig entbehren könne; ja sogar, daß, wenn 
nur hinlängliches Kapital auf dem Boden verwendet 
würde, die Produkte sich noch über den eigenen Bedarf 
Englands vermehren lassen möchten; aber daß Groß- 
brittamen schon ^etzo in gewöhnlichen Jahren wirklich 
so viel habe, und auf natürlichem Wege, und ohne 
die äussersten Anstrengungen und ohne nachtheilige 
Einwirkung auf seine übrige Betriebsamkeit und seinen 
Wohlstand, so viel hervorzubringen vermöge, dieses 
ist noch immer äusserst zweifelhaft Ist jn der

*) Man vergl. 'korrens a. a. O. in Herme» a. a. O. 
S.202 u. 1Y4 Zm März 1801 kostete der Quarter Wal
zen gar 174 Schilt., Wg. Lit. Zeit. 1815. St.208. S.81O.

**) Die Verhandlungen über diese Bill selbst erzählt in gedräng» 
ter Kürze daS politische Journal, Zahrg. i8»5, Bd.I. 
S. 268 — 271. Die hier über die Emfuhrfreiheit angenom
menen Normalpreise s. m. Bd. I. S. 412. in der Note. — 
DaS hier ausgesprochene neue Korngesetz führt den schonen
den Namen: sct to smenä tlie 1aw8 ovw ja koree lor re-

tde iwporlstion ok vorn. (Bill zur Verbesserung 
der gegenwärtig bestehenden Gesetze zur Regulirung der 
Kornautfuhr.)

***) Der niedrige Stand der Getraibepreise, den England 
durch die fremde Zufuhr nach dem Frieden v. I. 1814 in 
diesem Jahre genossen hatte, wo der Quarter Waizen auf 
60 — 64 Schilt, heruntergegangen war, und dem man durch 
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neuesten Zelt eS dahin gediehen, daß England'einige 
Jahre der fremden Zufuhr entbehren konnte; so ver
dankt es dieses blos einigen vorzüglich guten Erndlen; 
bei weitem weniger aber den offenbar nachcheiliqen 
Maasregeln, welche die neueste Kornbill ausgesprochen 
und gesetzlich sanktionirt hat, und den übermäßig hohen 
Preisen, welche diese Bill den Getraldeproducenken zu 
sichern sucht; — also nicht dem äusserst künstlichen 
Gebäude, auf welches die Gesetzgebung den Gelraide, 
bau und Gerraidehanbel in England gestellt hat; — 
einem Gebäude, das schon seiner Künstlichkeil wegen 
sich auf die Dauer nicht erhalten kann; indem, wie 
man berechnet hat, es das tägliche Brod auf den 
Kopf jährlich mit funfzehen Swillinge ver- 
theuert, und dem Lande jährlich über zwanzig Mil
lion Pfunde Sterl. kostet, welche man durch die hohen 
Normalpreise dem Gerraidebauenden Landwirthe zuwen- 
det, um ihn än den Stand zu setzen, sein Gewerbe 
forrzusetzen, das er ohne diese ungeheure Prämie viel
leicht hie und da schon längst aufgegeben haben würde.

Zu der Erhöhung der Gettaidepreise, wie sie in 
England seit dem Anfänge dieses Jahrhunderts stehen, 
und durch die neueste Kornbill aufrecht zu erhalten ge, 
sucht werden, mag übrigens freilich nicht blos nur die 
in den letzten fünfzig Jahren erfolgte Abnahme des Ge- 
traidebaues allein gewirkt haben, es mag der Haupt
grund dieser Erscheinung wohl zunächst in dem Wachs- 
thume der Bevölkerung, und in der Zunahme, des all
gemeinen Wohlstandes, und besonders darin liegen, 
daß sich die Lebensweise des gemeinen Mannes geändert

die Bill zu begegnen suchte, war nicht von langer Dauer. 
Sckon im Jahre 1816 stiegen die Äetraibepreise wieder 
bedeutend über den Normalstand binauS, und vom 16. Noo. 
1816 bis gegen die Mitte be- Herbstes 1817 mu-te die 
Einfuhr wiederum frei gegeben werden. 
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und verbessert hak. Denn von dem Jahre 1801 bis 
1812 hat sich die Einwohnerzahl um nicht weniger, als 
1,611,882 Köpfe vermehrt, und die Landleute in Süd
england essen jetzt eben so viel Waizenbrod, als sie vor 
drelssig oder vierzig Jahren Gersienbrod aßen. Allein, 
daß das in England seit der Parlamentsakte vom Jahre 
177Z angenommene, und mit möglichster Strenge fest- 
gehaltene, GelratdehandelssysteM an jener Erhöhung, 
und zwar zum größten Theil, mit Schuld,sey, dieses 
ist wohl keme Frage, und die Raisonnements, durch 
welche mehrere englische Schriftsteller^) und Staats
männer-^) bei Gelegenheit der Parlamentsdebatten 
über die letzte Kornbill das bisherige System aufrecht 
zu erhalten gesucht haben, sind, wenn man sie genau 
betrachtet, doch im Grunde für weiter nichts zu achten, 
als für ein künstliches Gewebe von Tru schlüssen, das 
dem Volke weder jetzt Drob zu billigen Preisen zu essen 
gibt, noch die Aussicht ohne fremde Zufuhr solches in 
Zukunft zu erhalten; und das nächstdem die englische 
Betriebsamkeit und den Wohlstand des Landes von jeder 
Seite her auf das Empfindlichste bedroht-'^). So wie

*) Namentlich ^Villism sssood 6onsi(Iersti0n8 on tke pro- 
tection rec^uirecl dritisli SArieuIture anä ori tlr« In- 
Auence ok tlie priov o5 corn on ex^ortadlos proänetion8. 
Lonäon 1814. 8. angez. in der Allg. Lit. Zeit. 1815. 
Nro. 2y8.

**) Namentlich der Präsident der von dem Parlamente im 
Jahre 1814 niedergesetzten UnkersuchungS-Kommission Hein
rich Pownal und William Spence, ersterer in dem 
Berichte der Kommission, letzterer in seiner Redv bei den 
Parlament-debatten. PownalS Gründe hat umständlich 
geprüft TorrenS a. a. O. S.205.

***) Umständlich und mit vieler Gründlichkeit hat diese- nachge
wiesen , dorren» a. a. O., im Hermes a. a.
S. 197 folg. Eine kurze Kritik der neuesten Schriften über 
den hier behandelten Gegenstand s. man übrigens in der 
Allg. Lit. Zeit. 1815. Nro. 297 u. 29L. 
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sich die englische Betriebsamkeit im Laufe der Zeit aus, 
gebildet hat, nach der Masse seiner Bevölkerung, und 
nach der Lebensweise und den Bedürfnissen derselben, 
kann es bei sich selbst und auf seinen besseren End
stücken nicht mehr Getraide genug für sich gewinnen; 
es muß also in einem fort zu schlechteren Boden, als 
worauf seine Nachbarländer Getraide gewinnen, »eine 
Zuflucht nehmen, wenn es die fremde Zufuhr enrbeh, 
ren will; und thut es jenes, so muß es auf seinen 
Wohlstand immer hemmend einwirken. Aber solche 
Hemmungen sind nicht zu befürchten, wenn es seinen 
jetzt angenommenen Haupt,Charakter, als Fabrik« Ma
nufakturen- und Handelsstaar möglichst treu und sorg
fältig zu bewahren sucht, und statt, wie früherhin, ein 
Kornausführendes Land werden zu wollen, lieber, 
was es jetzo ist, ein Kornemsührendes bleibt. Seine 
Eminenz ruht in seinen Steinkohlen, seinem Kapitale, 
und seinem Maschinenwesen, welche fernen Manufak
tur» und Fabrrkensteiß zu einer Hohe gebracht haben, 
wovon die Weltgeschichte noch kein Bei-piel aufzuwei- 
sen hat; welche sich freilich aber auch nur durch um, 
sichtiges Stützen auf die angedeuteten Elemente erhal
ten und auf die Dauer sichern läßt.

H. nr.
Befriedigt' ein so festes und unwandelbares Sy- 

stem, wie das eben gewürdigte der englischen Regierung 
ist, nicht, so kann noch weniger die schwankende Ge, 
traidehandelspolitik befriedigen, zu der sich die meisten 
übrigen Regierungen bekennen. — Die von den mei
sten angenommene und befolgte Maxime, sich über den 
Getraidehandel nach den gerade vorwalten
den Umständen auszu sprechen, hat zwar in Be
zug auf ihren Einfluß auf den Getraidebau allerdings 
nicht die nachtheilige Wirkung, welche ein so festes Ge
traide - Handelssystem, wie man es in England ange
nommen hat und befolgt, nach der Natur der Sache 
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haken muß. Ein solches wechselndes System wirkt auf 
den Fortgang der Getraideproduklion und der Ackerkul
tur nur sehr unbedeutend oder gar nicht hemmend ein; 
es kann auch, da hier die Aus- und Einfuhr in der 
Regel frey sind, die Betriebsamkeit weder auf unwirth- 
schaf-liche agronomische Unternehmungen hinleiren, noch 
sie wnst von einem an sich einträglichen Ackerbaue zu- 
rückhalren. Allein desto nachcheiliger wirkt ein solches 
wandelbares System auf den Gang des Verkehrs und 
auf die Getraidepreise, vorzüglich in Zeiten, wo die 
leztern zu steigen beginnen, und man hieraus Nachtheil 
für die siä ere Existenz und den regelmäßigen Fortgang 
der Betriebsamkeit unseres Volks fürchtet.

Dadurch, daß man in Zeiten, wo man Mangel 
am nöthigen Getraide befürchten zu müssen glaubt, oder 
Ek'cheinungen sich äußern, welche das schon vorhandene 
Daseyn eines solchen Mangels wirklich ankündigen, den 
bisher frei gewesenen Getraide - Handel zu beichränkett 
sucht, — dadurch kann wohl nie etwas anderes er
zeugt werden, als get<rde das Entgegengesetzte von dem, 
was man bei solchen Beschränkungen beabsichtiget. Nie
drige Getraidepreise lassen sich durch Beschränkungen 
des Verkehrs noch weniger erzwingen, als niedrige 
Preise irgend eines andern Wagrenartikels. Jede Be
schränkung des bisher freigewesenen Getraide -- Handels, 
zu einer Zeit, wo die Preise zu steigen beginnen, kann 
nie eine andere Folge haben, als daß jetzt die Preise 
unaufhaltsam in die Höhe gehen. Dieß ist die noth
wendige Folge theils der Ankündigung des zu befürch
tenden Mangels, die sich in jeder solchen Beschränkung 
immer ausspricht, theils der Beschränkung des Verkehrs 
selbst. Gerade hier zeigt sich, was ich früherhin be
merkt habe, wie wenig das Daseyn der vorhandenen 
Vorräthe über die wirklichen Preise entscheidet, wenn' 
sie nicht in den Verkehr kommen, oder wenn sie auch 
in den Verkehr kommen, wenn sie von den beiden ver
kehrenden Theilen nicht mit der nöthigen Unbefangenheit 
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wechselseitig angeboten und gesucht werben. Aber diese 
Unbefangenheit stört auf das allerempfindlichste das 
Sperrgesetz, und das Verbot des freyen Auf, und Ven 
kaufs, zu welchem wir in solchen Zeiten unsere Regie, 
rungen gewöhnlich ihre Zuflucht nehmen sehen. Jedes 
solches Verbot schafft - wenn auch nicht Mangel in der 
Wirklichkeit, doch Mangel in der Volksmeinung; und da die 
Volksmeinung eigentlich das ganze Güterwesen und den 
Gang des Verkehrs beherrscht, so können solche Verbote 
wirklich nichts anderes wirken, als ein unaufhaltsames 
Steigen der Getraidepreise. Dieses ist eine natürliche und 
nothwendige Folge der Ängstlichkeit, welche solche Maas
regeln in solchen verhängnißoollen Zeiten immer im Volke 
verbreiten; statt daß es hier eigentlich um nichts mehr 
Noth thut, als alles zu entfernen, was eine solche 
Aengstlichkeit erzeugen kann. Denn nur beim ruhigen 
Fortgange unserer Betriebsamkeit und unseres Verkehrs 
läßt es sich erwarten, daß das Verhängniß mit den 
wenigsten Anstrengungen und Aufopferungen bekämpft, 
und daß für Alle die ruhige Besonnenheit und Selbst- 
ständigkeit erhalten werde, welche unter solchen Ver
hältnissen nur allein Rettung verspricht.

Es ist eine durchaus irrige Idee, wenn man in 
solchen Zeiten die Maxime, welche der Privatwirthschaft 
der einzelnen betriebsamen Volksglieder zum Grunde 
lieget, auf ihr öffentliches Leben übertragen zu können 
meint, und wenn man — was die Grundidee solcher 
Verbote ist — sich einbildet, auf dieselbe Weise, wie 
der Privatmann sich und seine Familie in bedrängten 
Zeiten vor Mangel und Noth schützen könne, lasse sich 
auch die verkehrende bürgerliche Gesellschaft vor solchen 
traurigen Ereignissen schützen. In der Privatwirth
schaft sind die Glieder einer Familie allerdings gegen 
Mangel und Hunger geschüzt, wenn der Hausvater 
seinen Ueberfluß mit möglichster Sparsamkeit zurückhält, 
und von seinen Getraidevorräthen nichts weg gibt. 
Und dieser Bemerkung folgend mag in solchen Zeiten
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das beängstigte Gemüth des mit dem Wesen des Der, 
kehrs unbekannten großen Haufens Trost und Ruhe zu 
finden wähnen, wenn die Legierung hier gleichsam die 
Rolle eines selchen Hausvaters zu spielen sucht. Aber 
leider beruht diese Lust auf einer schrecklichen Täuschung. 
Derthrilte der Hausvater seine Vorrats unter seine 
Hausgenossen nach den 'Gesetzen des Verkehrs tnr 
Familienleden, wie im öffentlichen, wurde seine Spar
samkeit, sein Zurückhalten mit seinen Vorrächtn, kei
nem seiner Familienglieder je das mindeste nutzen. Da 
nun aber jedes Verbot, das sich unsere Regierungen 
erlauben, immer eine Vercheilung der in ihrer Mitte 
vorhandenen Verrathe nach den Gesetzen des Verkehrs 
voraussezt, so liegt wohl hierin der klarste Beweis, 
daß jener Trost nichts als leere Täuschung seyn kann. 
Nur'dann würde er einige Realität haben, wenn sich 
mit dem Verbote das öffentliche Leben in ein eigent- 
ltckes Familienleben umwaudeln ließe; was indeß daS 
wahre Grab für alle Betriebsamkeit seyn würde. Weil 
aber die Vercheilung der in jedem Lande von der Ge
sammtheit gewonnenen Gütermasse immer nur nach den 
Gesetzen des Verkehrs erfolgt, und allerdings auch 
nach keinen andern Gesetzen je erfolgen kann; so kann 
jenes Verbot keine andere Folge haben, als daß von 
nun an jene Vercheilung bald mehr bald minder ganz 
aufhören muß, und daß die früherhin dazu bestimmte 
und geeignete Gütermasse entweder ganz aus dem Ver
kehre zurückgezogen wird, oder doch wenigstens einen 
Charakter von Starrheit und Eisernheit annehmen muß, 
der die Noth nur noch recht fühlbar macht. Durch 
die Unbeweglichkeit der Getraidevorräche, welche solche, 
den Getraideverkehr beschränkende, Verbote, ihrem 
Wesen nach, erzeugen, unterhalten und fördern, geben 
sie zwar in den Kornböden der Vorräthebesitzer reich, 
liche Nahrung den Ratten und Mäusen; aber nicht 
den Menschen. Und auf keinen Fall kann je durch sie 
der Theuerung gesteuert werden, welcher man damit 
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doch eigentlich steuern will. Höchstens schafft und er, 
hält tnan dadurch dem hungernden Volke und dem Ar, 
men, dem man helfen zu können meint, Schaubrode; 
aber nicht Brod zum wirklichen Genuß. Dem Erwerbe 
dieses macht jenem sowohl die durch das Verbot ge, 
weckte Spekulation der Vorrächebesitzer ein Ende, als 
die Aengstlichkeit, mit der jeder Bemittelte, der es nur 
immer kann, sich einige Verrathe anzuschaffen sucht; 
nöthigte ihn auch diese Verwahrung vor dem von der 
Regierung ausgesprochenen Mangel und Gefahr vor 
Hunger zu den empfindlichsten, oft seine Betriebsamkeit 
größtenteils vernichtenden Aufopferungen.

Abgesehen davon, daß in solchen verhängnißvollen 
Zeiten alle bedingte oder unbedingte Sperranstalten 
stets die fremde Zufuhr hindern, weil niemand feine 
Vorräthe gern dahin bringt, wo er nicht ganz frei 
darüber gebieten, und sie nach Gefallen auch wieder 
ausführen kann, und daß wir auf diese Weise das 
fremde uns so nöthige Getraide beinahe geflissentlich von 
unsern Märkten verdrängen; so verdrängen wir damit 
zugleich von unsern Märkten noch unsere eigene ver, 
käufliche Vorräthe^), und was davon erscheint, wird

*) Diese letzte Erscheinung wird hervorgebracht, eines Theils 
durch da- Zurückhalten der Norrathebesitzer, welche sowohl 
aus Furcht vor eigenem Mangel, als au- Spekulation auf 
höhere Preise, ihre Vorräthe nicht zu Markt« bringen; an
dern Theil- dadurch, daß jeder, der Getraide bedarf, sich 
jetzt einen möglichst starken Vorrath davon anzuschaffen 
sucht; — und wirklich scheint mir da- letzte Moment zur 
Hervorbringung der angedeuteten Erscheinung noch wirksa
mer zu seyn, al- da- Erste. Wie nachtheilig es auf die 
Getraidemärkte und auf die Getraidepreise wirke, geht schon 
daraus hervor, daß, wenn da, wo bisher die Marktzusuhr 
vielleicht nur den wöchentlichen Bedarf der Getraide- 
kaufer deckte, auf einmal jeder nun seinen Monat-b e, 
darf kaufen will, sich die Zufuhr um da- Dreifache ver- 

mehren
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Mit einer Unbereitwilligkeit weggegeben, und mit einer 
Gier gesucht, welche nothwendig die Preise in die Höhe 
treiben müssen. Darum steigen dann auch in dem La che, 
welches zuerst sperrt, immer die Preise am meisten, 
und je länger die Speere dauert, um so länger dauert 
die Theuerung. Selbst in Ländern, welche ihrer na* 
tätlichen Lage nach stets Ueberfluß haben, und wo 
also in Mißjahren am wenigsten Mangel zu besorgen 
seyn möchte, ist man diesen Erscheinungen ausgesezt, 
sobald ihre Regierungen sich solche Verbote erlauben. — 
In den Ländern der ehemaligen Pfalz wird in den 
gewöhnlichen Jahren das doppelte des Bedarfs des 
Landes gebaut, also selbst in Mißjahren ist Mangel 
nickt wohl zu fürchten. Als aber aus Furcht davor 
die Regierung des baierischen Rheinkreises durch Auf
legung eines Ausfuhrzolles von fünfzehn Prozent vom 
Marktpreise, im Anfänge des Herbstes 1816 die Aus* 
fuhr zu hemmen suchte, verminderte sich zwar diese;

mehren muß, wenn dieser letzter« Nachfrage Genüge gelei- 
siel werden soll. Erreicht nun die Zufuhr diese Höbe nicht, 
so muß nothwendig der größte Theil der Begehrenden' 
Mangel leiben. Gesetzt aber auch, die Marktzufuhr sollte 
jene Höbe zur Zeit erreichen; am Ende des ZahreS, wo 
die Märkte, weil man sie früherhin zu stark versorgte, 
nicht mehr vollkommen versehen werden können, muß noth
wendig für den minder Bemittelten, der sich jenen monat
lichen Vorratb nicht einkaufen konnte, und jetzt, wie immer, 
seinen wöchentlichen Bedarf sucht, mehrere Markttage hin
durch wahrer Mangel entstehen. Der monatliche Bedarf, 
den die Bemittelten gekauft haben, ist zwar da, nur er
scheint er nicht auf dem Markre; er ist also für den seinen 
wöchentlichen Bedarf Begedrenoen rein verloren. Es iA 
durch jenen ängstlichen überrnebenen Einkauf die richtige 
Denheilung der Gesainmtmaffb gestört, und diese Störung 
ist es eigentlich, was dre Noih erzeugt. 

1t
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aber nicht die Preise gingen herab, worauf doch der 
Zoll abzweckte, wndern sie gingen vielmehr fortwäh
rend in die Höhe. Und dasselbe sah man in dem preussi
schen Großherzogthume am Rhein, äls die dor
tigen preussischen Regierungen ihr Sperrverbot gegen 
Frankreich, und das Rectprocum gegen den baieri- 
schen Rheinkrets späterhin ausgesprochen hatten. 
Bis zu Ende des Novembers jenes Jahres, bis wo
hin man in dem preussischen Großherzogthume dem Volks
geschrei widerstanden und nicht gesperrt hatte, standen 
in den, der Fruchtbarkeit der Pfalz weit nachstehenden, 
Gegenden am Hundsrück, an der Mosel, und in 
der Eiffel, die Getrgidepreise dennoch bei weiten 
niedriger, als in dem baierischen Rhein kreise; 
und erst dann erreichten sie auch im Preussischen die 
Höhe, welche sie früher in jenen baierischen Ländern 
harten, als man endlich im Preussischen die Sperrord- 
nung verkündet hatte. Allerdings hoch standen zwar 
auch die Gerraidepreise in den äusserst fruchtbaren Ge, 
genden von Mainz und Worms, und in dem dorti
gen Hessendarmstädtischen Fürstenthume. Doch 
solange die Hessische Regierung hier noch die Freiheit 
-es Verkehrs aufrecht erhielt, standen sie immer 
noch bedeutend unter dem Preise in den benachbarten 
baierischen und preussischen Ländern. Aber auch im 
Hessischen stiegen sie gleichfalls sehr bedeutend, als end
lich im May 1817 sich die Hessische Regierung 
zur Annahme des Sperrsystems entschloß. Am höch
sten aber standen stets die Preise im Baierischen, wo 
das Sperrsystem mit möglichster Strenge gehandhabt 
wurde. Als man von Seiten der baierischen Regierung 
in den letzten Tagen des Januars 1817 die früherhin 
bedingt freye Ausfuhr ganz aufhob, und alle Ausfuhr un
bedingt verbot, und sogar, um allen möglichen Unter
schleifen durchaus zu begegnen, die Durchfuhr des frem
den Getratdes nicht weiter gestattete, und das Weg- 
schaffen der Vorräthe von den an der Gränze gelege-
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nen Ortschaften in das Innere des Landes verordnete, 
stiegen, in Zeit von acht Tagen, die Preise beinahe 
um em Viertheil ihres früheren schon ziemlich hohen 
Standes, und erhielten sich in dieser Höhe nicht nur 
bis zur nächsten Erndte, sondern sie stiegen auch nach, 
her einige Zeit noch weiter. Hätte man in den theu, 
ern Jahren 1616 und 1817 in den nördlichen Ländern 
von Deutschland, namentlich in dem Preussischen 
und Sächsischen, sich der übertriebenen Aengstltch, 
keit hingegeben,. welche damals die meisten Negiern», 
gen im südlichen Deutschlands ergriffen hatte, zuver, 
lässig die Preise im nördlichen Deutschlande würden 
sich bei weitem nicht so niedrig erhalten haben, wie 
sie vorzüglich im Frühjahre 1817 in Dergleichung mit 
dem Süden von Deutschland immer standen. Nicht 
blos die etwas ergiebigere Erndte, welche man indem 
Jahre 1816 im Norden von Deutschland gehabt hatte, 
und die leichtere Zufuhr aus Polen und Rußland, 
waren es, welche im Norden die Preise so lief unter 
den Prel en im Süden von Deutschland hielten; son, 
dern die Zuversicht und Begebung, mit der man dort 
sich in das Verhängniß fügte, und der Mangel an 
Aenqstlrchkeit, welche die Regierungen zeigten. Die 
Transportkosten des Getraides vom Norden b:s in die 
südlichen Länder würden zwar etwas auf höhere Ge, 
traldepreiie in den letzter» gewirkt haben; aber es 
würde doch zuverlässig nicht dahin gekommen seyn, daß 
der Berliner Scheffel Roggen, der in den letzten 
Monaten vor der Erndte ,817 in Berlin, Mag, 
deburg und Halle höchstens drei Thaler Pr. 
Courant kostete, zu derselben Zeit in Bamberg, 
In einer äusserst fruchtbaren Getratdegegend, auf nahe 
an sechs preussische Thaler galt, und es beinahe 
dahin kam, ganze Kreise in eine öffentliche Vertösti, 
gungsanstalt umzuschaffen, und die Preise durch ein 
Mapimum zu bestimmen; wie denn solche Sperranstal, 
ten, wie man sie damals im Süden vo» Deullchtand

U.L
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sah, wohl nie anders, als mit einer solchen heroischen
Maaßregel enden können--'0.

Jasoferne die Regierungen durch Ausfuhrverbote 
einer einmahl wirklich entstandenen, oder auch nur zu 
besorgenden Theuerung Einhalt thun wollen, erscheinen 
sie immer auf einem höchst verderblichen Irrwege« 
Start Hülfe zu schaffen, ziehen sie immer die Noth 
fremder Länder beinahe gewaltsam ins Land. Wirklich 
steckt auch nichts mehr an, als die Furcht vor Mangel 
und Theuerung. Die Mißgriffe der einen Regierung 
wirken hier auf die übrigen, wie eine epidemische Krank
heit, und noch dazu wie eine äusserst gefährliche.

d) Mehrere- über die damaligen Preisverbaltnisse im Norden 
und Süden von Deutschland, und über die Wirkungen der 
Sperre auf die Gerraidepreise. s. m. in der Jenaischen 
Allg. Lit. Zeit. I817, Nro. 218. S. 35Y. u. 260. — 
Auch in den theuern Jahren 1770, 1771 u/id 1772 wirkte 
diese AengSllichkeit dasselbe, was sie in den Jabren 1816 
und »817 that. Vor dem Jahre 1770 war die Erndte 
-war mittelmäßig aber es fielen doch die Kornpreise. All
gemein klagte man über wohlfeile Zeiten und Mangel an 
Absatz. Man hatte an vielen Orten die Vorräthe von zwei 
bis drei Jahren her noch aufgeschüttet, und hatte damit 
den AuSfall der Mißerndte des Jahre- 1770 sehr wohl 
decken können. Doch man gerieth in Furcht vor Mangel, 
man kaufte auf, waS aufzukaufen war, und jemehr sich die 
ängstlichen Käufer in Konkurrenz Überholen, desto höher 
stieg die Besorgniß, und desto allgemein gefürchteter ward 
der Mangel. Ganz unaufhaltsam aber stiegen die Preise, 
al- die Regierungen eingriffen und Hülfe schaffen wollten, 
durch Ausfuhrverbote, Sperren der Ströme und Landstra
ßen u. s. w., dadurch aber nicht blos den inneren Verkehr 
in Deutschland beinahe ganz vernichteten, sondern auch allen 
Zwischenhandel und alle au-wartige Zufuhr ganz unmöglich 
machten. Man vergl. Weinreich die Getraidesperren 
und Landesmagazine, auch eine Veranlassung der Theue
rung«:., S.95.
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Daß Ausfuhrverbote nicbtö helfen können, ist wohl 
die klarste Sache. Stehen die Preise im Auslande 
wirklich höher, als im Jnlande, so wird durch das 
Verbot der Ausfuhr der Reitz dazu zuverlässig nicht 
Verlöschen, Man sucht auf Sckleif« und Umwegen da
hin zu gelangen, wohin es keine geraden und offenen 
Wege gibt; und welche Polizei wäre wohl im Stande, 
alle diese Neben- und Auswege gehörig und völlig sicher 
zu verschliessen? Ausserdem wirken in gesperrten Län
dern die Preise unserer auswärtigen Absatzorte immer 
noch fortwährend auf unsere Getraidepreise im In
lands, und unsere Getrardeverkäufer richten sich dar
nach, auch wenn kein Verkehr dahin gestattet ist. 
Sachsen hatte in den Neunzigerjahren des vorigen 
Jahrhunderts größtentheils Sperre, besonders nach 
den benachbarten großen Märkten, und dennoch blieben 
die Getraidepreise in Sachsen immer denjenigen gleich, 
um welche man das Getraide an diesen fremden Markt- 
vrren verkaufen sah. Was der Vorräthebesitzer nicht 
Lurch Ausfuhr im Preise seiner Erzeugnisse zu gewin
nen vermag, sucht er durch Zurückhalten seiner Vor- 
rärhe zu gewinnen, und dieses, gerade durch die Sperre 
bewirkte, Zurückhallen wirkt, aus ^en oben entwickel
ten Gründen, nachtheiliger, als alle Ausfuhr; denn 
diese gibt immer wieder Aussicht auf Einfuhr, und 
auf ein, auf dieser ruhendes, Herabgehen der Preise; 
wahrend jenes Zurückhalten ganz und gar keine Aus
sicht übrig läßt, als Mangel, oder die heroische Maaß
regel mit dem Maximum, durch welche sich der Staat 
in ein allgemeines Kosthaus umschaffi , wo gewöhnlich 
beide, der Reiche und der Arme, zugleich darben.

Mag auch übrigens die Lokalität irgend eines klei
nen Landes, dessen Nachbarn, wie wir eS in Deutsch
land so oft sahen, ringsum gesperrt habend), oder die

Doch selbst unter solch«»» Verhältnissen kann e- oft Vortheil« 
hafter seyn, nicht zu sperren, als das Gegentheil ru thun.
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Lage eines sehr großen Reichs, Getraideausfuhrverbote, 
als Mittel gegen Theuerung, unter gegebenen ganz eige
nen Verhältnissen^), mitunter rechtfertigen, im Allge
meinen ist jedes Sperrsystem mit den Bedingungen des 
Volkswohlstandes gewiß unvereinbarlich, lind insbeson
dere für unser deutsches Vaterland und unsere deutschen 
Staaten kann, wie die Erfahrung jeder Zeit zeigt, 
ein solches System nicht anders als höchst verderblich 
'seyn. Mit Recht ging darum unsere frühere Reichsge
setzgebung-^>)/ freilich im Widersprüche mit dem Trei
ben der einzelnen Regierungen und der verschiedenen 
Lertitorialgesetzgebungen^'^ immer auf Aufrechthal-

Zn den theuern Iabren 1770 und 1771 sperrten die mek- 
ssen deutschen Regierungen. Zn Neuwied geschah diese- 
Nicht; und dennoch war hier da- Getraide um einen gerin» 
geren Preis zu haben, als überall in den ümherliegenden 
gesperrten Ländern; odngeachtes dieses kleine Ländchen sei
nen jährlichen Bedarf nicht erndtete. Man vergl. Heinse 
Geist und Kritik der über die Theuerung erschienenen 
Schriften, S.zs^

E) Wie z. D. in der Türkei, wo der Norden dem Mittel
punkte und der Hauptstadt, um deren Versorgung sich die 
ganze türkische GetraidehandelSpoluik dreht, ersetzt, wa- 
ihnen Egypten in dort unfruchtbaren Zabren nicht giebt, 
Und dagegen Egypten liefert, was wegen MißwachseS im 
Norden, von daher nicht zu haben seyn mag.

Zn dem Landfrieden ». Z. 1543. § 1.; dem R. A. v. Z. 
1555. §. 14. u. 1615. § 4.; dem W F. Z. Art. 9. § 2.; 
der Wahlkapit. Art. s56. Namentlich wir- verordnet: 
„Kein Kran- oder Glied de- Reichs soll dem Andern den 
„freien Zugang des Proviant- abstrecken, und alle Sper- 
„run- der Kommersen und Piktualien soll gänzlich ver- 
„wehrt, abgethan und vermieden bleiben."

^)Ma« vergl. hierüber von B-pF Handbuch -e- deutschen 
PolizeirechtS, Bd.III, S.149 —löz. Bei der Schrvio- 
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lung beS freien Getraidehanbels auS; wie benn auch jetzt daS 
Streben unsererdeutschenBundesversammlung hieraufge- 
richtet erscheint'-). — Deutschland bedarf, seiner be
sondern Verhältnisse wegen, stets und unter allen Umstän
den einen möglichst freien Getraidehandel. Die natür
liche Beschaffenheit der einzelnen Staatsgebiete des 
deutschen Bundes, die Betriebsamkeit der Einwohner, 
ihr gewohntes Gewerbe und ihr Handel sind fast überaff

rigkeit, da» von der Reich-gesetzgebung ausgesprochene Ge
bot de- freien Getraidehandel- für den Umfang des ganzen 
Reich-gebiete- aufrecht zu erhalten, müsse man sich bei den 
Reichstag-verhandlungen über diesen Gegenstand im Fahre 
1772 darauf beschränken, in den Reich-taqüschlüffen von» 
7. und 2y. Februar d. F. vorzüglich in Beziehung auf die 
Areisverbindung der Stände aufzumuntern, „durch gemein- 

„same Berathschlagungen solche MaaSregeln zu treffen, 
"damit, aus einer unter ihnen vorwaltenden Societät-- 
„mäßigen Rücksicht, Partikularsperren zu ihrem eigenen 
„und benachbarten, ja de- ganzen Reiche- Besten, eniwe- 
„der allgemein, oder in jedem Kreise, gegen einander 
„aufgehoben, oder wenigstens, soviel eS der Stände, und 
„derselben Lande und Unterthanen eigenes Bedürfniß und 
„ Nothstand und die dafür zu tragende Landesherrliche Dor- 
„ sorge leiden, modificirt werden möchten; und daß keinem 
„durch ReichSständische Lande durchzuführenden Getraide, 
„der, in den Reichegesetzen und ständischem Verbände 
„ selbst gegründete, ungehinderte Durchgang gehemmt, oder 
„schwer gemacht, noch weniger aber an Orten, wo solche- 
„ nicht besonder- und rechtmäßig hergebracht ist, gestattet 
„werden soll, von dem anderwärts gekauften, und durch 
„reich-ständische Lande zu führenden, Getraide, gegen den 
„Willen de- Eigenthümer-, die Naturalabgabe oder Ueber- 
„laffung «ine- gewissen Theile- davon zu begehren, und 
„ abzunöthigen.

^) Eine gedrängte Uebersicht der deSfallsigen BundeStagsver- 
handlungen s. m. bei Dresch öffentl. Recht des deutschen 
Bundes, G.Z16 in der Note 0.
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verschieden. Bei manchen hängt ihr Bestehen und ihr 
Wohlstand vom Flor des Ackerbaues ab, bei manchen 
von der Viehzucht. An beide gränzen wieder Gebirgs
gegenden mit Waldungen, Bergwerken, Manufakturen 
und Fabriken, welche ihre nöthigen Lebensmmei aus ihren 
Nächarländern hohlen müssen. Das Fortbestehen und Ge
deihen des Wohlstandes der Einen oder Andern ist durch 
alle die?e Verhältnisse so innig unter sich verschlungen und 
verkeilet, daß die wenigsten Gebiete ohne einen durchaus 
freien Verkehr unter sich bestehen können, Weberin An
sehung der unentbehrlichsten Lebensbedürfnisse, noch in 
Ansehung der Erzeugnisse des Kunsifieisses, noch selbst 
in Anwhung ihres auswärtigen Handels; denn nie 
kann dieser lebendig seyn, solange nicht die Land« und 
Wasserstrassen für Alle möglichst frei und offen sind. 
Weder in den Jahren 1816 und 1817 noch in den 
früheren von 1770 bis 1772 würde die Noth die 
Höhe erreicht haben, hätten sich nicht die Länder so sehr 
zu isoltren gesucht, und hätten sie nicht dadurch sich 
die Wege zur Deckung ihres Bedarfs und zur Siche
rung der Existenz und des Wohlstandes ihrer Angehöri
gen, wechselwtts gleichsam ganz abgegraben. Wird 
diesem Isolirungs'ystem nicht in Seiten Gränzen gesetzt, 
so kann diese wohl mit nichts anderem enden, als mit 
einer allgemeinen Verarmung unserer deutschen Länder. 
Nicht ihre vermeintliche nachtheilige Handelsbilanz mit 
dem Auslande wird sie zu Grunde richten, sondern ihre 
wechselseitige Eifersucht, und ihr wechselseitiges Stre
ben, die natürlichen Bande zu zerreissen, die sie möglichst 
zu pflegen, auszubrlden, und zu befestigen suchen sollten.

Indeß gesetzt auch, es gelänge einer Regierung 
auf den bisher beleuchteten widernatürlichen Wegen nie, 
drige Gelraldepreise zu schaffen, da, wo der Gang des 
Verhängnisses hohe Getraidepreise will, womit würde 
dieses wohl enden? Doch wohl mit nichts anderm, 
als mit einem bleibenden und fortdauerndem Elende, 
und mit Verarmung nicht blos deS getraidebauenden
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Landwirths, sondern beS ganzen Gewerbstandes. Die
ses, und nichrs anderes, kann nur das Ergebniß eines 
konsequenten Slrebens nach Wohlfeilheit seyn, da, wo 
wie in Mißjahren, schon der natürliche Gang der Dinge 
auf einen hohen Stand der Preise hindeutet, und hin- 
wirkt. Daß bey Mlßerndten, weiche eine Erhöhung 
der Preise zur Folge haben, diese bei weitem höher 
stehen müssen, als in guten Jahren, dieses liegt so 
tief in der Naru^der Sache, daß es sich j^dem unbe
fangenen Leser wohl von selbst aufdringt. Um den 
Preis, um welchen der Landwirth, der das sechste 
Korn baut, die ihm, nach Abzug seiueö Saamen - und 
Wirth chastsgelraldes, überschüssige Erndte in gewöhn
lichen Jahren auf den Markt bringen und hier weg
geben kann, — um diesen Preis kann er seinen ge
ringen Ueberschuß zuverlässig nicht weggeben, wenn er 
in Mißjahren statt des sechsten Korns nur das vierte 
erlangt hat. Nöthiget man ihn aber dennoch dazu, so 
muß ihn dieses auf das empfindlichste drücken; sein 
Wohlstand wird auf Jahre hinaus zerrüttet; und ge
schieht dieses, so leidet damit nicht etwa blos er, 
sondern es leidet zugleich die gesammte Masse der mit 
ihm Verkehrenden. Die Unterstützung, welche wan 
diesen letztern durch seinen Druck gewähren will, ist 
zwar für sie im Augenblicke eine Unterstützung; aber 
gewiß die kostbarste, welche ihnen gereicht werden kann. 
Sie vereinigt die Folgen der Mißerndte, statt daß diese 
Folgen nur sehr vorübergehend gewesen wären, hätten 
Alle das Verhängniß, mit welchem sie die Vorsehung 
heimgesucht hat, mit vereinter Kraft möglichst gleich
mäßig zu tragen gesucht. Blos nur auf diese Weife 
würde sich der regelmäßige Fortgang der Betriebsam
keit Aller erhalten haben, und mit ihm der allgemeine 
Wohlstand.

So, wie ich es hier angedeutet habe, liegt es 
in der Natur der Dinge und so bewährt es auch überall 
die Erfahrung. Ueberall zeigt diese, daß die hohen
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Preise In Mißjahren die Getraidebauenben Lanbteule 
nie reicher/ wohl aber bedeutend ärmer gemacht haben, 
And daß die Verarmung dieser überall nachteilig auf 
den allgemeinen Wohlstand ein, und zurückgewirkt hat. 
Dieselben Klagen, welche wir jetzo überall über den 
Verfall der Nahrung und des allgemeinen Wohlstandes 
hören, 'hörte man auch nach den theuern Jahren 1770 
Lis »772, trotz der guten Jahre, welche damals, wie 
jetzo, auf die Theuerung folgten. Auch mancher Stab- 
ter, der früherhin über die Theuerung klagte, wünscht 
selbst jetzt höhere Preise, damit der erschöpfte Land« 
wann sich wieder erhöhten, und in den Stand kommen 
möge, ihm seine Kunsterzeugnisse zu angemessenen Prei
sen wieder abzunehmen, und mehr pünktlich und regel
mäßig die Zinsen zu bezahlen, welche er ihm vielleicht 
für seine in der theuexn Zeit aufgenommene Anlehen 
schuldet.

Statt, daß man in unergiebigen Jahren, aus 
Furcht vor steigenden Getraidepretsen, den Getraide, 
Handel gewöhnlich zu hemmen, und auf diese Weise 
dem kandmanne sein weniges entbehrliches Getraide 
unter seinem Kostenpreise abzuzwingen sucht, sollte man 
Vielmehr darauf ausgehen, diesen Handel möglichst frei 
zu geben und zu fördern, um auf diese Weise dahin 
zu Wirten, daß alles irgendwo entbehrliche Getraide 
von seinem Besitzer mit möglichster Bereitwilligkeit auf 
den Markt gebracht werde. Dieses, und nur dieses 
allein ist im Stande, das brodbedürfende Publikum da, 
vor zu bewahren, daß der Mangel für Alle so wenig 
als möglich fühlbar werde, daß die jetzt steigenden 
Preise nicht in wirkliche Theuerung übergehen, daß die 
Folgen jener gestiegenen Preise ihre nachtheilige Wirk
samkeit nie auf lange Zeit äusser» können, und nicht, 
wie gewöhnlich, der Theuerung eine Wohlfeilheit folgt, 
welche zum Nachtheile des allgemeinen Wohlstandes vol, 
lendet, was jene begonnen hat.
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Darum scheint es mir eine äusserst unzweckmä
ßige Maasregel zu seyn, wenn man da, wo die Preise 
zu steigen beginnen, und eine Theuerung besorgt wird, 
den sogenannten wucherlichen Auf- und Einkauf 
des Getraldes verbietet, und auf diese Weise den Lan- 
mann nöthigen will, seine Vorräthe stets selbst zu 
Markte zu bringen. Eine solche Maasregel kann zu 
weiter nichts dienen, als nur dazu, daß eine Menge 
Gerraide nicht zu Markte kommt, das der sogenannte 
wucherliche Auf, und Einkäufer sicher dahin gebracht 
haben würde; daß also für das Getraidesuchende Pub
likum eine Menge Vortheile verloren gehen, welche 
es aus der Dazwischenkunft jenes Händlers zu erwar
ten hat; und daß, da der Auf- und Einkäufer seine 
zusammengebrachten Vorräthe auf jeden Fall mit leichtern 
Kosten zu Markte führt, als der solche erbauende 
Landmann selbst, wenigstens diese Vortheile für den 
Konsumenten verkoken gehen. — Alles, was ich frü- 
herhin--) über d^e Vortheile des kaufmännischen Ge
werbes, als Förderungsmittel des regelmäßigen Fort
gangs unserer Betriebsamkeit und zur Erhaltung ange
messener Preise, gesagt habe, findet bei der Beurthei
lung des von den Regierungen und dem Volke gleich 
angefetndeten Geschäfts des sogenannten wucherlichen 
Auf- und Einkäufers seine volle Anwendung. Ein 
wucherlicher Auf- und Einkauf, um die Preise absicht
lich in .die Höhe treiben, ist bei einem Artikel, wie 
Getraide, selbst in kargen Jahren wohl am allerwe
nigsten zu befürchten Dazu besitzen theils die Ge-

*) Bd.I. S.352 folg.
I/» ersinte 6es scekpsremens — sagt Entkeime 6v8t8r 
0. 8. O G. t ßb. — est riäicule. Des le oommoneemenk 
äe I« öerniore §uorre, los -^NAlois, spres svoir äetruil 
notre wsrino, äevinrent les mstlros ües mors; ee ^ni ron- 
sit tres - ZiLeile I'sxxrovisionemeol än Ko/Luwv en äsn-
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trakdehändler, welche auf dem Lande umherziehen, die 
entbehrlichen Ueberreste des Landmanneö auf den ein
zelnen Böden zusammenlesen, und sie dann zu Markte 
bringen, oder den etwaigen Ueberschuß eines Markt- 
ortes an einem Markttage an sich handeln, um ihn 
an einen andern Marktort hinzuführen, wo die Preise 
etwas höher stehen, als an dem erster« Orte, weder 
die erforderlichen. Kapitale, noch die ausgebreireten 
Verbindungen, noch selbst den hierzu erforderlichen 
Unternehmungsgeist. Und wenn sie selbst mir allen 
diesen Vorbedingungen ausreichend ausgerüstet wären, 
so hindert sie die Mißlichkett einer solchen Spekulation 
an ihrer Ausführung. Alle Verrathe, auch nur eines 
kleinen Bezirks, zusammen zu bringen, ist ihnen, 
selbst bei dem sorgfältigsten Verriebe ihres Gewerbes, 
Nicht möglich. Sie können nur diejenigen kaufen, 
welche der Landmann nicht so billig und so leicht, wie 
sie, zu Markte bringen kann; und der Auf, und Ein,

rees coloniales. I.es eapitslistes voulurent pro6ter de 
liireonstsnee pour ksire une speeulstion, ^ui leur pro» 
«urs des ^rsndes deneüces; ils ims^inerent <^a en emplo^snt 
trente Million» i» selieter du suore et du eslke, ils pour- 
rsient en enlevcr le prix de Is msniere cpi'ils juAersienr 
Lonvensdle. I.eur «ttente ne se reslis« point. I.oins <^us 
les eonsommsteurs se trouvsssent dsns leur dependsnee, 
vinsi c^u il etoit nsturel de le crsindre, les prix se msiu- 
tinrent dsbord Pendant ^uelc^ue temps, »u meme tsux; 
zruis ils ünirent psr dsisser cle msniere, <^u'su lieu äs 
ZSAner Is 6omps^nie 6t des pertes, <^ui esuserent Is ruine 
de plusieurs de ses membres. 8i une Operation snr une 
marclisndise, devenu rsre psr I'elket de Is ^uerre, n's ps» 
reussi, L eoup sür d'sutre« du meme Aenre sur les Drains 
»crsient encore moins keureuses, eette deuree etsnt en 
Zenersl si sbondante, <^ue des psrtieuliers, ^uel^ue ri- 
clies Hu'on les suppose, ne peuveol psr des secspsrewens 
inüuer sur sa vsleur dune msniere dursble.
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käufer mögen noch so viele seyn, nie wird eS ihnen 
gelingen, die mit ihnen konkurrirenden Landleute ganz von 
den Markten zu verdrängen. Die eitelste Furcht aber ist eS 
wohl, wenn matt glaubt, es wäre unter ihnen eine Vereini
gung möglich, um gewisse Preise zu erzwingen. Dem 
widerstrebt schon das verschiedenartige Interesse dieser 
Händler, und ihr sich wechselseitig stets bekämpfender 
Eigennutz. Kann auch der Eine vielleicht zurückhalten, 
um höhere Preise zu erzwingen, so kann es der An
dere nicht, und sollten es zwei können, so kann es 
wiederum der Dritte nicht. Aber wenn sie es auch 
alle könnten und wollten, immer haben sie die mit 
ihnen konkurrirenden Landwirthe zu befürchten, die 
ihnen zuverlässig das Spiel verderben werden, sollten 
sie ihr wahres Interesse verkennen, und ihren Handel 
in Wucher ausarten lassen. Und zuletzt ist es selbst 
der äusserst schwankende Charakter der Getraidepreise, 
der jeden nur einigermassen verständigen Getraidehänd- 
ler von solchen gefährlichen Vereinbarungen zurück
halten muß. Selbst die unbedeutendste Zufuhr vom 
Auslande, die auf einem Markte erscheint, selbst nur 
das sehr unzuverlässige Gerücht, daß eine solche Zufuhr 
erscheinen werde, kann ihre auf das feinste angelegten 
Plane zerrütten. —

Am allerwenigsten aber läßt sich von den soge
nannten wucherlichen Aufkäufern in der Beziehung 
fürchten, daß man meint, sie möchten durch ihren Auf
kauf selbst die Preise in die Höhe treiben. So etwas 
widerstrebt ihrem eigenen Interesse geradezu auf die 
offenbarste Weise.. Ihr Interesse heischt billig einzu» 
kaufen, und die Preise zu dem Ende möglichst niedrig 
zu halten, aber nie, sie in die Höhe zu treiben. Dar
um werden sie den Landmann mit dem sie verkehren, 
gar wohl von allem zurückzuhalten suchen, was zu 
übertriebenen Preioforderungen Veranlassunq geben 
könnte, und, ihr Geiraide immer etwas unter dem 
Marktpreise von ihm zu erhalten suchen. Aber ein
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Emportreiben der Preise über den gewöhnlichen Stank 
des Marktpreises hinaus ist ihnen, nach der Natur 
ihres Geschäfts, rein unmöglich. Und auch auf dem 
Markte müssen sie sich mit einem möglichst bllligen Ge
winn begnügen, wenn sie nicht haben wollen, daß 
der Landmann den Verkehr mit ihnen abbreche, oder 
feine Preise so stelle, daß sie nicht mehr gewinnen 
können. — Kurz, wer das Geschäft der sogenannten 
wucherlichen Auf- und Einkäufer nur einiger Massen 
überdacht hat, kann ihnen ohnmöglich fetnd seyn. Sie 
sind es, von welchen das Publikum in solchen ver- 
hängnißvollen Zeiten gerade die meiste Unterstützung 
zu erwarten hat. Verdrängte man sie in solchen Zeiten von 
den Märkten, so würde oft alle Zufuhr ganz aufhören, 
und wie man es hie und da nach der letzten Theue
rung sah, der Boden des Landmannes noch ziemlich 
voll seyn, während die Märkte eine lange Zelt hin
durch leer standen^).

*) Andere Ansichten über den hier behandelten Gegenstand he« 
gen die römische Gesetzgebung in I.. 2. tz. 6n. 0. äe IeA. 
Zul. sie snnon. O. poen. und I. 6 O. sie extrsorsi. 
erim., die R. P. O. v. z. 1577, Tü. XVIII. tz. 1., und 
die meisten deutschen Lande-gesetzgebun^en. Doch eine 
große Frage ist eS, ob daS, wa- diese Gesetze Wucher 
nennen, sich als solchen anseben läßt, und ob überhaupt 
ihre Verordnungen dagegen sich nach staatSwirlhschaftüchen 
Grundsätzen rechtfertigen lassen. Man vergl. von Berg 
Handb. des deutschen Polizeirechts, Bo I. S 351 folg, und 
G. 357 folg., und dessen siaatSwirthschafNiche Versuche rc., 
Bd. II. S. iLO folg. — Neuerdings hat sich übrigen- die 
Laierische Regierung wieder zu jenen Grundsätzen be« 
kannt, und in der Veroronung über den Getraidehandel v. 
13-Sept. 1817. (im Reg. Bl. 1817. S. 8o3 folg.) den 
Grundsatz ausgesprochen: Handel und Zwischenhandel mit 
Getraide im Innern de- Lande- sey nur solchen Inländern 
-»gelassen, welche mit einem schuldenfreien Vermögen von 
wenigsten- dreitausend Gulden -au-lich angesessen stod,
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Ueberhaupt sollten die Regierungen das Geschäfte 
der Gerratdehandler, sowohl in guten als in schlechten 
Zeiten mehr in Schutz nehmen, als dieses meist ge
schieht. Durch den Haß, mit welchem sowohl sie, als 
der große Haufe, solche Handelsunternehmungen ver
folgen , ist leider dieses Geschäfte beinahe redlichen Un
ternehmern ganz entrissen, und blos nur eigentlichen 
Wucherern, oder wenigstens zu dessen vortheilhaftem 
Betriebe nicht sonderlich geeigneten Leuten, in die Hän
de gespielt worden; und ist es hier und da dadurch et- 
was drückend geworden, so ist dieses nur eine Folge 
des illiberalen Verfahrens, das man sich stets gegen 
solche kaufmännische Geschäftsleute erlaubt hat. Behan
delten die Regierungen den Verkehr der Getraidehändler 
mit einem sehr liberalen Sinn, nähmen sie insbeson
dere solche in Zeiten der Noth mehr in Schutz gegen 
den Andrang und das Geschrei eines mit seinem wahren 
Interesse unbekannten unverständigen Pöbels, der Gang 
des Getraidehandels würde bald überall den wohlthati-

einen unbescholtenen Ruf besitzen, und auf vorherige Nach- 
Weisung dieser Bedingungen hierzu patentisirt sind, und 
diesen immatrikulirten Getraidebändlern sey einzig nur auf 
den Schrannen. oder bei amtlichen Versteigerungen den 
nöthigen Verrath anzukaufen verstattet, aller Kauf und Ver
kauf in den Privathäusern strengsten- untersagt, — wie 
denn überhaupt diese Verordnung eine Menge Bestimmun
gen enthält, die den Getraidehandel rein zu vernichten stre
ben. Auch hat die Erfahrung in Baiern gezeigt» daß 
die Preise, welche durch die Verordnung und die hier aus» 
gesprochene Beschränkung des Getraidehandel- herabzedrückt, 
oder wenigsten-, vor höherem Steigen bewahrt werden soll
ten, nach der Erndte d. Z. ist? gerade da» Entgegen
gesetzte von dem' bewirkt haben, was die Regierung dabei 
beabsichtigte. Man vergl. die Zen. Allg. Litt. Zeit. 1317, 
Nro.220. S. 374., und die anonyme Schrift: über die 
gegenwärtige Theuerung der Brodfrüchte, rec. in der Leipz. 
Lit. Zeit. 1S20, St. 9s.
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gen Sinn erhalten, den er in Holland hat. Der 
redliche Kaufmann würde den Handel mit völlig red
lichem Sinne treiben; es würden ihrer bald mehrere 
werden, als jetzt wirklich vorhanden sind; sie würden 
stets für ausreichende Vorräthe sorgen, und der Wu- 
chergeist, den man ihnen jetzt vorwirft, würde sie ganz 
verlassen. Einer würde den andern nöthigen, seine 
Waare stets um den möglichst billigen Preis weg zu ge
ben; der Städter würde sich beim Verkehr mit dem Händler 
bei weiten besser befinden, als bei dem Handel mit dem 
Getraidebauenden Landmanne; die Preise würden zum 
Vortheile des Producenten und Konsumenten vor ihren 
bisherigen so nachtheiligen Schwankungen bewahrt wer
den , und der regelmäßige Fortgang der Betriebsamkeit 
Aller würde stets möglichst gesichert seyn. Man würde 
eben so wenig Mangel und Theuerung zu befürchten 
haben, als Ueberfiuß und Wohlfeilheit; die wirklichen 
Preise würden vielmehr mit den angemessenen möglichst 
zusammentreffen. Die Mlßerndten würden zwar stets 
die Preise etwas steigern, und die guten Jahre sie 
etwas herabdrängen; aber weder das Eine noch das 
Andere würde irgendwo bedeutend fühlbar seyn,, und 
die Regierungen selbst würden sich manche Verlegen
heiten ersparen, die eine verkehrte Getraidehandels- 
polttik stets unerläßlich mit sich führt

Durch

Mehrere- über den hier behandelten Gegenstand s. m. bei 
Smitb Untersuchungen rc. Bd. Hl. S. 158 folg.; IVlirü
de su ?liilor>optiie rursls on eeonoinie Avnersle er politi- 
yue 6e I'sAriculture, II. S. 144 folg., des S. 1Y7fvlg.; 
8s^ Iraite 6'eeonomie politi^ue, I. S. 256. der 2ten 
Auf!.; Schmal) Handbuch »er Slaatswirthsch. S.225 folg.; 
in meiner Schrift über den Begriff der Polizei ic. 
G.438 folg.; Chr. Jak. Kraus vermischte Schriften ic. 
Th.I. S-69 folg., von Jakob Grundsätze der Polizeige
setzgebung S.5^8folg., und Thaer Annalen der Nieder
sächsischen Landwirthschaft rc. Iahrg.H. St.zo. S. 445 folg.
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Durch die Illiberalität, mit der man den Ge,! 
traidehandel behandelt, sind namentlich die mancherlei 
Anstalten erzeugt worden, welche die Regierungen 
treffen, um in Zeiten der Noth das Volk unmittel
bar mit seinem Bedarf zu versehen; vorzüglich ihr 
eigenes unmittelbares Einmischen in die Versorgung 
des Volks durch fremde Zufuhr und Magazine. 
Lobenswerlh mag wohl der Sinn solcher Unterneh
mungen und Bestrebungen der Regierungen seyn; er 
Wag ihre Menschenfreundlichkeit andeuten und offen
baren; aber wirthschaftlich, und das, was er be
zweckt, fördernd, ist er gewiß nicht. Wollen die Re
gierungen in solchen Zeiten durch ihre Interposition 
Zufuhr vom Auslande unmittelbar selbst ins Land brin
gen:, so.-ist dieß ein Geschäft, dem sie weder gewach
sen sind, noch das sie je mit wahrem Vortheile be
treiben können. Die uns nöthige Zufuhr im Aus
lande zu suchen, kann wohl ein sehr zu billigendes 
und wohl zu unterstützendes Geschäft unserer Kaufleute 
seyn, welche es aber auch, wenn ihnen die Regierung 
nur freie Hände läßt, sehr gern unternehmen werden; 
aber gewiß ist es kein Geschäft unserer Regierungen. 
Dle Zufuhr, welche sie selbst betreiben, kommt theils 
zu kostspielig, und bei weitem hoher zu stehen, als die 
von Privatunternehmern; theils kommt sie aber auch 
in der Regel meist zu spät. Die Noth ist oft schon 
ziemlich vorüber, ehe die von der Regierung im Äus- 
sande gekauften Kornladungen ankommen; und kommen 
die Kornladungen auch zUr rechten Zeit an, so sind 
sie oft unterwegs verdorben. Beide Erfahrungen hat 
man wenigstens in der letztern theuern Zeit an meh
reren Orten und in mehreren Ländern gemacht. Auch 
ist die Zufuhr, welche die Regierung so bewirkt, selten 
ausreichend, also damit der Noth und der Theuerung 
nicht zu steuern. Legen aber gar die Regierungen durch 
inländische Aufkäufe Magazine an, um bei etwa ein
tretender Unzulänglichkeit der Marktzufuhr aus ihnen

L
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den Bedarf des hungernden Volks zu liefern, so er
scheint ein solches Beginnen noch nachteiliger. Es 
wirkt noch bei weitem nachteiliger, als Sperren 
Der Aufkauf der Regierungen, für die von ihnen anzu- 
legenden Magazine treibt die Preise in die Höhe, und 
da kein Magazin, das irgend eine Regierung anlegen 
kann, je ausreichend seyn wird, den Marktbedarf der 
Begehrenden vollständig zu decken, so ist sie selbst bei 
dem besten Willen nie im Stande, die durch ihren 
Aufkauf in die Höhe getriebenen Preise durch ihren 
Verkauf wieder herabzudrücken. Je mehr sie bei ihrem 
Magazinsystem ein solches Streben offenbar werden 
läßt, je mehr vertreibt sie alle sonst auf den Markt 
gekommenen Vorräthe davon weg. Sie geräth durch 
ein solches Treiben mit allen Kornbauern und Vor- 
räthebesitzern in einen offenbaren Kampf, dessen Kosten 
immer das Publikum bezahlen muß. Selbst vom Aus
lande für solche Magazine beigeschaffte Vorräthe können 
der Noth und den steigenden Getraidepreise» nicht Ein
halt thun. Jemehr die Regierung vom Auslande be
schafft, und aus ihren Magazinen auf die Märkte 
bringt, jemehr entfernt sich das inländische und fremde 
Getraide von den Märkten. Haben die Regierungen — 
woran es jedoch meist leider fehlt, — Summen, welche 
sie zum Besten der Armen und Nothleidenden verwen-

*) So hat schon die bloße Bekanntmachung der französischen 
Regierung jn öffentlichen Blättern in dem Jahre 1816 
Nothmagazine zu Straßburg und Metz anlegen zu wol- 
len, ungemein auf die Beförderung der Theuerung gewirkt, 
an der vorzüglich jene Gegenden von Frankreich damals 
litten. Weil durch diese Nachrichten veranlaßt, jetzt jeder 
Landwirth mit seinen Dorräthen zurückhielt, stieg schon im 
December j. F., wo an eigentlichen Mangel noch gar nicht 
zu denken war, der Preis des Pfundes Brod auf 
35 — 40 Centimen. Man vergl. ^nthelme Losta« 
a. a. O. S. isy.



den können und wollen, so ist es bei weitem besser,' 
den Armen, im Wege einer ordentlich geregelten Ar«: 
menpflege, oder durch Unternehmungen, welche dieser 
Volksklasse einen ungewöhnlichen Verdienst verschaffen, 
unter die Arme zu greifen, als durch solche äusserst 
mißliche Anstalten. Der Glaube an die Selbstständig- 
keit des Volks ist wohl immer das Erste, auf dessen; 
Pflege in solchen verhängnißpollen Zeiten eine Regie
rung ausgehen muß, und dieser Glaube wird bei wei
tem mehr gesichert und befestiget, wenn die Regierung 
sich bei ihren Hülfsanstalten blos nur auf die eigent
lichen Armen und Nothleidenden in der angedeuteten 
Weife beschränkt, als wenn sie Allen helfen will, ohne, 
doch Allen helfen zu können. In. Zeiten der Noch,, 
welche von Allen nur durch Möglichste Beschränkung 
ihrer Konsumtion bekämpft und beschwichtiget werden 
können, darf nichts unternommen werden, was das: 
Volk von der Idee ableitet, es brauche solche Be* 
schränkungen nicht, we^il die Regierung für seine aus, 
reichende Bedürfnisse gesorgt, habe.. Aber der Besör, 
-erung und lebendigen Wirksamkeit die.fep Idee im Vo.lks^ 
Haushalte ist das beliebte Magazinsystem durchaus nm 
verstrebend^).

Mehreres, als solche in Zeiten der Noth zur 
Versorgung des Volks und zur Bekämpfung der Theue, 
rung angelegte Magazine für sich; haben, scheint für 
stehende Magazine zu sprechen,, welche man in 
guten Jahren anlegk, um damit den. Bedarf des Volks 
in Mißjahren zu decken. Sie scheinen für die Regie
rungen nicht mit sonderlichen Kosten verknüpft zu >eyn, 
ja vielmehr, wenn das in guten Jahren zu'niedrigen 
Preisen eingekaufte Getraide W schlechter» Jahren zu 
höheren Preisen verkauft wird, sogar kaufmännischen

*) Mehrerer hierüber s. m, in der Jenaischen Allg. Lit. 
Zeit. 1817, St.220 u. 221. S.376 folg.

L L



Gewinn zu versprechen. Sie scheinen auch noch das 
für sich zu haben, daß sie in guten Jahren dafür sor
ge«, daß die Preise hier nicht zu tief fallen, und der 
Ländmann im Betriebe seines Gewerbes nicht entmuthi- 
get wird, also in dieser Beziehung selbst Förderungs
mittel der fortschreitenden Ackerkultur zu seyn. — In-' 
deß bei näherer Beleuchtung läßt sich auch von ihnen 
in Zeiten der Noth nicht sonderliche Hülfe erwarten. 
Sollten solche Erwartungen möglich seyn, so müßten 
sie so groß und so reichhaltig seyn, daß sie in Zeiten 
der Noth den Bedarf des Volks vollkommen und ganz 
ausreichend zu decken vermöchten, so, daß von der Zeit 
an, wo sie geöffnet würden, der Bedarf der Getraide- 
märkte aus ihnen Mein gereicht werden könnte; und 
zu dem Ende müßte wenigstens die Hälfte des Iahres- 
bedarfs des zü versorgenden Volks in ihnen vorräthig 
liegen 2). Aber welche Regierung ist je im Stande, 
einen solchen >Geträidebedarf, selbst bei den niedrigsten 
Preisen, wie sie in guten Jahren seyn können, zusam, 
menzubringen? welcher sieht auch nur die Hälfte der 
dazu nöthigen Fonds zu Gebote? Selbst in den besten 
Jahren, wo man solche Fonds durch Auflagen zusammen

*) Nach der oben angeführten baietischen Verordnung vom 
iz. Zept. 18N sollen in den Krei-Hauptstädten und andern 
großen Städten aus den Mitteln und auf Rechnung der 
städtischen Kommunen Nothmagazine angelegt werden, 
welche jederzeit einen Vorrath an Getraide erhalten, der 
dem sechsten Theile de- ganzen Zahre-bedarf- 
gleich ist. So bedeutend die Kosten dieser Anlagen seyn 
mögen, so wenig läßt sich, meiner Ansicht nach, von ihnen 
erwarten, wenn wirklich Noth eintritt. Gegen Theue
rung kann ein Magazin, dat nur den sechsten Theil 
de- jährlichen Bedarf- enthält, auf keinen Fall schützen. 
Gewöhnlich wird e- auch durch den Zudrang de- Lolks 
schon längst geleert seyn, wenn der eigentliche Mangel erst 
fühlbar eintritt.
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ZU bringen suchen möchte, würde das Volk auch bei der 
größten Anstrengung einen solchen Druck nicht zu ertra
gen vermögen, ohne seine Gewerbsamkeit und ihren 
regelmäßigen Fortgang durchaus unterbrochen und zer
rüttet zu sehen. Eine solche Maasregel müßte also da
mit beginnen, daß sie das Volk selbst in solchen Zeiten, 
wo sein Wohlstand am leichtesten, am sichersten und leben
digsten vorwartsschveiten kann, zur höchsten Armuth 
herabdrängte, damit es in Zeiten der Noth vor Ver
armung geschützt wäre. Und dennoch würde bei alle 
dem nichts weiter gewonnen seyn, als zur Noth, und 
im allerbesten Fallen, Schutz gegen Mangel in Einem 
Mißjahre; gan^ und gar nichts aber gegen diesen Man
gel, wenn die schlechten Jahre sich verdoppeln, oder 
verdreifachen sollten. Man würde hier dennoch seine 
Zuflucht zu Getraidehändlern nehmen müssen, und nur 
um so unbilliger von diesen jetzt bedient werden, je 
unbilliger man sie selbst früherhin behandelt und in 
ihrem Geschäfte zu beengen gesucht hat. Auch würde, 
je länger ein solches Magazinirungssystem fortgesetzt 
würde, um so nachtheiliger seine Wirksamkeit auf den 
Getraidebau selbst seyn. Denn wer sollte sich einem 
solchen Geschäfte mit einigem Fleisse widmen, das in 
guten Jahren nur mäßigen Gewinn geben kann, in 
schlechten aber, wo die Regierung durch ihre Magazine 
das Gesraide unter seinen Kostenpreis herabzudrücken 
sucht, nur offenbaren Verlust?

Allerdings sind solche Magazinanstalten nicht ein
mahl nothwendig. Stehen die Preise niedrig, so ver
kauft — wie wir es jetzo überall sehen — ohne dieß 
der Landmann nichts weiter, als was er verkaufen 
muß. Die Hoffnung, in der Folge höhere Preise zu 
erhalten, bestimmt ihn schon von selbst zum Magaziniren. 
Und dasselbe ist auch der Sinn und Zweck des Treibens 
der Getraidehändler, wenn sie freie Hände haben. 
Hie Magazine, welche die Regierungen schaffen wollen, 
schaffen sich also von selbst,^ ohne Druck-des betrieb 
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famen Volks, ohne Nachtheil für den Fortgang seiner 
Gewerbsamkeit, und ohne Gefahr für seinen Wohlstand

Schaffen sich aber auf diese Weise Magazine von 
selbst, so bedarf es selbst des idealen Magazins 
nicht, das der Graf von Sodenempfiehlt, und 
das sich dadurch bilden soll, daß jeder Staatsbürger, 
der GrundeiqeNthltm besitzt, verpflichtet seyn soll, einen 
bestimmten Theil dieses seines Getraideeinkommens für 
den Staat aufzubewahren, und auf dessen Bestimmung 
für den Nothfall bereit zu halten. Als Schutzmittel 
gegen die Theuerung, kann sich, wie ich früherhin ge
zeigt habe^N), ein solches Magazin nie bewähren ch).

Man vergl. mit den hier angedeuteten Bemerkungen über 
die Unzweckmaßigkeic solcher Magazinanstalten besonders von 
Srruensee a. a. O. Bd II. S. 161 —i6y., und 
tlielme 60 Star a. a. O. S. 184 folg. Unter die Fälle, 
wo sich Magazinsanstalren, als Schutzmittel gegen Theue
rung, bewahrt haben sollen, rechnet man übrigens die von 
Friedrich II. angelegten Magazine, durch welche in den 
theuern Jahren 1770 — 1772 in den preußischen Provinzen, 
an der Oder, in der Mark und Schlesien, die Preise 
so nieder gehalten worden seyn sollen, daß für diese Län
der, und selbst für das angränzende Sachsen, die Theue
rung weniger fühlbar gewesen seyn soll. Indeß der Grund 
dieser Erscheinung liegt nicht sowohl darin, daß Friedrich II. 
hier seine Magazine öffnete, als in der größern Ergiebig
keit der Erndten, welche damals Schlesien hatte.
Nationalökonomie Bd. I. S. 317.

***) In meiner Revision rc. Bd. II. G. 314 folg. Zu rechtfer
tigen hat seinen Vorschlag dagegen gesucht der Graf von 
Soden in der Schrift: Zwei nationalökonomistische Aus
führungen 1) da- identische Getraidemagazin; 2) die Na- 
tionalhypothekenbank Leipzig »813. Uebrigens vergl. 
man noch von Struensee a. a. O. Bd. II. S. 170 folg.

H Auch hat eS sich wirklich in mehreren Gegenden von Thü
ringen, wo man schon früherhin bavon Gebrauch gemacht 
hatte , sn den letzten theuern'Jahren nicht bewahrt.
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Wohl würde es ober selbst in gewöhnlichen Jahren 
für beide, den Producenten und den Konsumenten 
äusserst drückend seyn. Den Producenten würde es zu 
jeder Zeit an der nützlichen Verwendung des Ertrags 
seines Fleisses hindern, also hemmend auf die Produk
tion und den Verkehr einwirken; den Konsumenten 
aber würde es nöthigen, seinen Bedarf selbst in guten 
Jahren zu möglichst hohen Preisen kaufen zu müssen, 
und dennoch wurde es in Mißjahren ihn gegen Schwan, 
kungen und übermässiges Steigen der Preise ni.cht 
schützen; wohl aber würde es diese selbst dadurch för
dern, daß es unmöglich ist, die idealischen Magazin- 
vorräthe überall so, und dahin auf die Märkte zu 
bringen, wie und wo man ihrer gerade am meisten 
bedarf^).

h.
Am allermeisten Noth hat unseren, mit der Lei

tung des Verkehrs beschäftigten, Regierungen immer 
das Geldwesen gemacht. Nichts hat ihr Raffine, 
ment übertrossen, sich und ihre Angehörigen auf die 
leichteste und billigste Weise mit diesem Werkzeuge des 
Verkehrs zu versehen. Nirgends hat sich aber ihre 
Mühe weniger belohnt, und die Eitelkeit ihrer Stre- 
bungen mehr geoffenbart, als gerade hier. Die Geld, 
und Münzpolitik unserer Regierungen sollte eigentlich 
einzig und allein nur darauf gerichtet seyn, dem großen 
Triebrads des Verkehrs, dem Gelde, seine Wirkung 
in Bezug auf die Güterbewegung möglichst zu sichern, 
und das Volk bei seinem Verkehre davor zu bewahren, 
daß es hier beim Gebrauche jenes Verkehrwerkzeugs 
von keiner Seite her vervortheilt und betrogen werden

Dieses ist meiner Ansicht nach -er Hauptgrund, der dem 
Idealmagazine, als Schutzmittel gegen Theurung betrachtet, 
entgegensteht.
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könne. Die Regierungen sollten darum eigentlich nur 
darauf ausgehen, in ihrem Gelde und Münzen einen 
möglichst sichern, richtigen, und dauernden Maasstab 
für die Schätzung der in den Verkehr gekommenen Gü, 
1er herzustellen, und dem Gelde seinen Charakter als 
Pfand möglichst treu zu erhalten; wobei nebenher das 
Münzwesen stets so zu reguUren seyn möchte, daß das 
von den Regierungen in ihren Münzen geschaffene Geld 
sich an die dadurch zu bewegende Güter möglichst leicht 
anscdmiegt, und daß sich davon eben so leicht die größ> 
ten Gütermassen bewegen lassen, als die geringschätzigste 
Waare.

Aber leider haben die Strekungen der Regierungen 
ganz andere Punkte erfaßt. Die meisten sind bei ihrer 
dießfalsigen Politik nicht so wohl darauf ausgegangen, 
durch ihr Geld und ihre Münzen der verkehrenden Mensch, 
heit einen Dienst zu leisten, sondern ihr Hauptstreben 
Ivar immer bei weitem mehr darauf gerichtet, durch 
ihr Geldwesen für sich selbst zu gewinnen; theils durch 
höchst willkührliche Bestimmung und öftere Verändere 
ungen seines Charakters^ als Maaßstab; theils durch 
höchst mannichfache Modifikation seines Charakters als 
Pfand. Aber dadurch ist das Geldwesen in eine Menge 
Verwickelungen hineingeführt worden, welche schon 
seine klare Betrachtung höchst schwierig machen, noch 
schwieriger aber seine natürliche Wirksamkeit beim Ver
kehre. Namentlich hervorgegangen sind aus jenem Stre, 
den die mancherlei Münzfüsse, die überall bald mehr 
bald minder auffallende Münzverschlechterungen, 
die Bankinstitute, die Papiergelder, die zu 
geringhaltigen Scheidemünzen, die Falsche 
münzer, die Agiotage, und die Spekulationen 
auf die Schwankungen des Geldcourses, und 
Hergseichem Undinge mehr; — allesammt mehr dazu ge- 
eigneL-.hen Verkehr schwierig und unsicher zu machen, 
als leicht und zuverlässig.
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Man mag unser Geld und unsere Münzen als 
Maaßstab für die Schätzung der damit zu bewegenden 
Güter betrachten, oder als Pfand für die Anweisung, 
welche sie ihrem Besitzer geben sollen, immer sollte das 
Hauptbestreben unserer Regierungenbei ihrer Geld - und 
Münzpolttik nur darauf hingehen, sich bei der Bestim
mung des Preises ihrer Münzen dem Weltpreise der 
dazu verarbeiteten edlen Metalle möglichst genau zu 
nähern. Dieses sollte das Grundprinzip für das 
Geld - und Münzsystem jeder Regierung seyn. Und 
wollte nächstdem eine Regierung diesem Systeme noch 
eine lokale individuelle Gestaltung geben, so sollte diese 
nur von der Natur der Gütermassen entnommen seyn, 
welche bei ihrem Volke gewöhnlich gegen Geld und Mün
zen umzulallfen pflegen. Em solches Verfahren würde 
nicht nur den Münzen aller Länder" den Umlauf über
all sichern, wohin sich des Landes Verkehr erstreckt, 
man würde weder Münzausfuhr, und Einfuhrverbote 
nöthig haben, noch die oft so schwierigen Coursberech
nungen. Ueberall würde der Verkehr den Grad der 
Lebendigkeit haben, dessen er nach den übrigen Ver, 
hältnissen des verkehrenden Publikums fähig seyn mag.

Wirklich können alle Versuche, uns beim Preise 
unserer Münzen vom allgemeinen Weltpreise der edelen 
Metalle loszureissen, oder überhaupt unserem Geld- 
und Münzsysteme eine jenem Preise bald mehr bald 
minder widerstrebende Richtung zu geben, in ihren Fol
gen für uns nicht anders, als höchst verderblich seyn, 
So wie die Verkehrsverhältnisse sich in unserer der- 
maligen Handelswelt gestaltet haben, und bei dem Um
fange, den der Verkehr unter allen Völkern erlangt 
hat, gehören eigentlich alles Geld, und alle Münzen, 
welche irgend ein« Regierung aus ihren Münzwerk- 
stätten herausfördern mag, nie dem Lande allein an, 
dessen Regierung sie anfertigen läßt, sondern sie gehö
ren der -esamwlen verkehrenden Menschheit, und aller»
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Völkern. Darum müssen dann aber auch alle Natio
nen, welche nicht, wie Fichtes sogenannter Handelst 
staat, vom Weltverkehre ganz ausgeschlossen seyn wol
len, den Weltpreis der edeln Metalle nothwendiger 
Weise bei der Bestimmung des Preises ihrer Münzen 
anerkennen, und diesem Anerkenntnisse sind alle will- 
kührliche ideale Benennungen, Abteilungen, und For
men ihrer Münzen, so sehr die Regierungen auch ihre 
lokalen und individuellen Verhältnisse dabei berücksich
tigen mögen, stets untergeordnet. Auf welche Art 
und Weise eine Regierung edele Metalle bei ihren 
Münzfabrikationen eintheilen, zerstückeln, und mit wel
chem Gepräge sie solche auch immer versehen mag, der 
im Weltverkehr angenommene Preis der Substanz ist 
es, der im Weltverkehre — und da der Weltverkehr 
stets auch seine Wirkung auf den innern Verkehr aller 
Länder behauptet, selbst auch im Innern des Landes — 
den eigentlichen Preis dieser Metallmünzen bestimmen 
wird. Jeder Staat, welcher nicht verlieren will, muß 
fein Geld eben so gut und nach gleichem Metallgehalte 
ausmünzen lassen wie die Nationen, mit welchen er 
in Verkehr sieht; und der Staat gewinnt immer, und 
verliert nie, der sein Geld nach dem Weltpreise der 
edeln Metalle ausmünzt. — Dieses sind die Ele
mente aller verständigen Münzpolitik, deren Wahrheit 
sich auf keine Weise bezweifeln läßt.

Selbst bei solchen Münzen, welche nur für un
seren inländischen Verkehr bestimmt sind, kann die 
Nichtbeachtung dieser Elemente nicht anders als sehr 
nachtheilig wirken^ Zwar erscheint beim inländischen 
Verkehre der obem angedeutete erste Charakter unsers 
Geldes mehr sichtbar hervortretend, als der letztere. 
Doch ganz verschwindet er auch' hier nicht. Wenn 
auch der große Haufe ein zu geringhaltig ausgepräg
tes Stück unserer Landmünze um seinen NennpreiH 
annimmt, ohne sich um seinen Metallpreis zu beküme 
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mern; so thun dieß doch nicht Alle^). Für den mit 
dem Auslande verkehrenden Kaufmann haben diese 
Münzen nur Werth nach dem Verhältnisse ihres Me
tallpreises, und nach dem Maaße ihrer hindurch be
gründeten Tauglichkeit für den größeren Verkehr. 
Nimmt er also unsere zu geringhaltige Münze um 
ihren Nennpreis, so thut er es nur sehr ungern. Er 
sucht sich gewöhnlich durch Steigerung des wirklichen 
Preises seiner dagegen weqzugebenden Waaren, oder 
durch ein Agio, das wir ihm auf Probehaltig ausge
prägte, gegen Landmünze zu verwechselnde, Geldstücke 
zahlen müssen, vor dem Verlust zu sichern, der für ihn 
aus dem zu hohen Nennpreise unserer zu geringhaltig 
ausgeprägten Münze erwächst. Und ist der Landmünze 
vielleicht gar zu viel, und mehr, als der inländische 
Umlauf heischt, erhält also nicht das Bedürfniß der 
inländischen Verkehrer die Münzen über ihrem ange
messenen Preis-«-"), so ist am Ende die Regierung selbst 
genöthiget, ihre Münzen herabzusetzen; wie dieses die 
preussische Regierung nach dem Lilsiter Frieden thun

*) Einen sehr beachtungswerthen Beleg für die Schwierigkeit 
des Umlaufs zu geringhaltiger Münzen selbst im Znlande 
s. man in den AuSzügen auS des LordS Liverpool Irea- 
tise on rlie IVloae^ ok tlie reiZn (I.onäon r8o5) auS dem 
LtlinLurßKkevivw, in den Fortschritten der national
ökonomischen Wissenschaften in England, während des lau
fenden Jahrhundert-, S. 174 —i7S.

**) Dieser Punkt darf überhaupt bei Untersuchungen über die 
Ursache der höhern und niedern Geltung dieser oder jener 
Münze nie übersehen werden. Als eine Waare, welche 
alle Verkehrende bald »yehr, bald minder brauchen, und 
daher bald mehr, bald minder emsig suchen, hangt ihr 
Preis, ihre Geltung, eben so sehr von der Konkurrenz de» 
Angebots und der Nachfrage, und den sonstigen Bedingun
gen des Stande» der wirklichen Preise ab , wie die, Preise 
jeder andern Waare.
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mußte, als ihre zu geringhaltig ausgeprägte Scheide, 
münze sich aus den damals abgetretenen Provinzen in 
die ihr übrig gebliebenen Länder im Uebermaaße zu, 
rückgedrängt halte

Diese Nichtachtung des Weltpreises der edeln Me, 
lalle bei der Bestimmung des Nennpreises der Mün
zen ist unerkennbar die Ursache, warum die Kosten der 
Ausmünzung gewöhnlich bei allen ins Ausland gehen, 
den Münzen verloren gehen, und warum die Regie
rung, welche ihre Münzfabrikation nicht etwa nur auf 
den inländischen Bedarf beschränkt, sondern mehr für 
das Ausland- als für das Jnnland, prägt, in der 
Regel aus diesem Geschäfte nicht nur gar nichts ge
winnt, sondern am Ende wohl gar noch verliert. 
Suchten die Regierungen bei ihren Münzfabrikationen 
sich stets möglichst fest an die Weltpreise der edelen Me, 
talle anzuschließen, und suchten sie bei jenem Geschäfte 
nichts weiter, als den billigen Ersatz der auf den Be
trieb jener Fabrikationen verwendeten Kosten, so würde 
jede Münze wohl ohne Schwierigkeit um den Preis, 
den sie bei uns hat, in der ganzen Welt gelten können; 
und gäbe es hie und da vielleicht auch eine Differenz 
in ihrer Geltung, so würde sich diese Differenz, wie 
bei jeder anderen Waare, nur auf den gewiß sehr un
bedeutenden Betrag, der aus der mehreren oder min
deren Gesuchtheit einer Münze entspringenden Preis, 
abweichungen beschränken. Aber so verliert manches 
Stück unserer Münze oft gleich in der nächsten Nach
barschaft schon mehrere Procente, so sehr auch die

Selbst bei Scheidemünzen, wo man sich meist etwas 
mehr erlauben zu können meint, als bei gröberen MüNz- 
sorten, ist die Beachtung der angedeuteten Erfordernisse 
nothwendig. Man vergl. von Jak ob Grunds, der Poli- 
zeigesetzgeb. Sbrl^-6i6., und meine Revisionrc. Bd.lk. 
S. LLS —164.
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Hoffnung des Nachbarn, solche Münzen durch Zurück- 
sendung in ihre Heimach wieder mit Vortheil anzu- 
bringen, diesen bestimmen mag, sie noch etwas höhee 
anzunehmen, und bei sich gelten zu lassen, als sie nach 
ihrem Metallgehalte eigentlich werth sind , und gelte»' 
sollten. Und je weiter die Münze sich von ihrer Hei
mach entfernt, je mehr verliert sie, bis sie auf ihrew 
Metallpreis herabgesuuken ist, und um so schwieriger, 
ist der Verkehr mit ihr, und durch sie.

Zwar fürchtet man, daß Metallmünze, nach dem 
Weltpreise der edeln Metalle ausgeprägt, von andern 
Staaten, wo ein nominaler Ausmünzungsfuß existirt/ 
stets wieder verschlungen, eingeschmolzen, und in schlecht 
tere Münze verwandelt, also die redliche Nation ihrer" 
nothwendigen Tauschmittel fortwährend beraubt werden 
würde, und daß dann, dagegen die schlechteren Münzen 
anderer Staaten sich in denjenigen Staat, dessen Re
gierung vollhaltige Metallmünzen prägt, eindringen, und? 
diese mit Verlust für das verkehrende Volk verdrängen 
werden. Indeß der Ungrund dreser Besorgnisse ist wohl 
leicht zu erkennen. Unser gutes Geld kann, wie jede! 
andere Waare, nie anders ins Ausland gehen, als 
nur um einen Preis, der uns seinen Werth ausreichend 
vergütet. Will es der Auslänher von uns, so muß er 
uns nothwendig auch die Fabrikationskosten, und oft 
sogar mit einem Ueberschusse, ersetzen. Daß wir es 
ihn um den Nennpreis seines geringhaltigen schlechte» 
Geldes hingeben sollten, ist nie zu befürchten. Selbst, 
wenn wir des guten Geldes zu viel im Lande hätten, 
werden wir es lieber verschmelzen, und auf diese Weise 
nützlich zu verwenden suchen, ehe wir dafür.geringhal- 
iige Münzsorten nach ihrem Nennpreise vom Auslande 
annehmen. Nimmt also das Ausland unsere vollhaltige 
Münze uns ab, um daraus geringhaltige zu prägen, 
so kann dieses für uns keine weitere Folge haben, als 
eine größere Thätigkeit unserer Münzstätte, eine Erwei
terung unserer Münzfabrikation, und eine Vermehrung 
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des Vortheils, den unsere Regierung hieraus ziehen 
mag. Die Redlichkeit der ehemaligen Holländtschen-Re- 
gierig, und die Aecktheit und Nichtigkeit ihrer Münze 
hat ihren Dukaten überall Cours verschafft. Sie 
dienen fast in der ganzen verkehrenden Welt, vorzüg
lich aber in Rußland, Pohlen, in der Tür, 
kei, u. s. w., zu regelmäßigen Zahlungen, welche in 
haarem Gelde geleistet werden, und tragen allenthalben 
ein Aufgeld, selbst gegen die Landesdukatenund da
von, daß Holland durch die strenge Aufrechthallung 
des richtigen Gewichtes und Feingehaltes seiner Duka
ten verloren hätte, hat man noch nie etwas gehört. 
Auch eben so wenig ist man davon etwas gewahr 
worden, daß Holland für seine ausgehenden Du
katen mit geringhaltiger fremder Münzen überschwemmt 
worden wäre. Vor solchen Überschwemmungen bewahrt 
sich auch überall das Publikum von selbst. Die gering, 
haltige preussische Scheidemünze hat zwar sich nach 
dem Tilsiter Frieden in die preussischen Länder zurück, 
gedrängt, diese überschwemmt, und dort manche Ver
legenheit und manchen Nachtheil geschaffen^); aber die.

Mau vergl. von Jakob a. a. O. S.605.

**) Schon vqr dem Kriege mit Frankreich v. F. 1806 verlor 
selbst im preussischen Staate die preussische Scheidemünze 
Ein bi- zwei Procent gegen Courant. Im Laufe jene» 
Krieg» selbst aber stieg dieser Verlust, weil die Franzosen 
ste bei der Kontribution nicht annahmen, auf zwanzig 
ProceNt, und ste würde schon hier noch tiefer gefallen seyn, 
hätte man nicht gehofft, daß Preussen seine Lande? 
allesammt behalten, und daß sich dadurch der frühere Um- 
lauftkrei» der Münze erhalten werde. Da jedoch diese» 
nicht erfolgte, vielmehr die Regierungen der von Preussen 
abgetretenen Länder diese preussischen Münzen reducirten, 
nahm ihre Kreditlostgkeit so zu, daß ste selbst unter ihrem 
Metallprei- herabgingen, und mit Vortheil eingeschmolzeo
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benachbarten Länder sind davon ganz frei geblieben. 
Doch fürchtet eine Regierung eine solche Ueberschwem- 
mung, fo darf sie nur das Publikum auf die Gering- 
haltigkeit der fremden schlechten Münze aufmerksam 
machen, von selbst wird es sich dann vor ihrer An- 
und Aufnahme wahren. Nimmt es sie dennoch, so 
ist es der klarste Beweis, daß es auf andere Weise 
durch Vortheile des Verkehrs mit dem Lande, dessen 
Regierung sie prägt, für den aus der Annahme ent
springenden Verlust gedeckt ist; und ist dieses der Fall, 
so mögen jene fremde Münzen immer bei uns Umlaut 
fen. Ihr Umlauf ist hier weder unserem Verkehre 
nachtheilig, noch sonst einer Bedingung unseres Wohl
standes. Auf keinem Fall kann dadurch der Umlauf 
unserer guten Münze und ihr vortheilhafter Absatz ins 
Ausland leiden. Unter solchen Verhältnissen kann es 
für uns sehr gleichgültig seyn, ob unser Verkehr durch 
inländische Münze bewegt wird oder durch Münze vom 
Auslande. Genug, wenn wir, wie es hier zuverlässig 
der Fall seyn wird, nur nichts dabei verlieren. Selbst 
wenn unsere gute Münze ganz aus dem Umläufe ver
schwände, — selbst hier wäre kein Verlust für uns 
zu fürchten. Denn verschwinden kann sie nup durch 
ihren vortheilhaften Absatz ins Ausland, und diesen 
Gewinn kann uns die dafür einströmende schlechtere 
Münze des Auslandes nie rauben. Sie strömt uns 
ja nicht unter nachtheiligen Bedingungen zu, sondern 
unter vortheilhaften Verhältnissen. Wir würden sie 
nicht haben, wenn wir sie nicht haben wollten. Die

werden konnten; weshalb sie denn die Regierung durch 
mehrere Verordnungen i. Z. 1808 selbst auf zwei Drit- 
theile ihre» Nennpreises herabsetzen mußte. Man vergl. 
von Zakob a. a. O. S.612. in der Note, und Gratte- 
nauer über die preussische Realmünze und ihren Zahl
wertb beim innern Verkehr (BreSlau töio, 8.) S.r—rr. 
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Hute Münze im Inlande bebakten wollen, statt daß 
uns die schlechtere des Auslandes dieselben Dienste 
leistet, würde gerade dasselbe seyn, als wenn ein 
Volk, .das lieber Roggen - und Gerstenbrod als.Waizen, 
brod ißt, ihren, mit Vortheil ins Ausland gegen 
Roggen oder Gerste abzusetzenden, Waizen im Lande 
behalten wollte, weil Waizen im Allgemeinen für 
bessere Erodfrucht geachtet wird, als Roggen oder 
Gerste.

Uebrigens aber ist der Nachtheil, der für ein 
Volk, dessen Regierung ihre Münzen zu geringhaltig 
ausprägt, durch den Verlust der Fabrikationskosten 
entsteht, immer noch der geringste, den es aus 
einem solchen Treiben zu befürchten hat ^). Noch 
drückender, als dieser Verlust, werden die Nachtheile 
seyn, welche daraus für seinen auswärtigen Verkehr 
Überhaupt entspringen müssen. Die Gefahr, bei dem 
Verkehre mit einem Volke, wo geringhaltige Münzen 
die herrschenden sind, durch diese vervortheilt zn wer, 
den, muß jeden Fremden von dem Besuch ter dortigen 
Markte zurückschrecken; oder besucht er sie dennoch, 
fo geschieht es nur, wenn er hier die höchsten Preise 
für seine dahin gebrachten Waaren zu erhalten hoffen 
kann, und dadurch sich im Stande sieht, durch diesen 
Gewinn den Verlust zu decken, den er bei dem Aus« 
geben der erhaltenen schlechten Münze in seiner Hei, 
math zu erwarten hat. Aber darum kann denn ein 
solches Ausmünzungssystem zu weiter nichts dienen, 
als dem Lande, dessen Regierung sich dergleichen erlaubt, 

seinen

*) Doch kann selbst dieser Verlust oft äusserst bedeutend seyn. 
Er umfaßt nicht blos die eigentlichen Pragekosten sondern 
auch den Betrag der zugesetzten unedeln Metalle; denn 
gewöhnlich bleiben diese bei der Reduktion der zu gering
haltigen Münzsorten auf ihren Feingehalt an edeln Me
tallen ganz ausser Anschlag.
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seinen auswärtigen Handel, und damit wenigstens einen 
Theil seines Wohlstandes, zu eütreissen. Zu gering
haltige Münzen können durch die Unsicherheit, welche 
der Verkehr stets durch sie erhält, zwar Stockung der 
Gewerbe, Theuerung, Betrug, Elend und Unsicherheit 
des Eigenthums, herbeiführen; aber Wohlstand des 
Volks, Lebendigkeit des Verkehrs, und einen billigen 
Stand der Preise, gewiß nie. Bei den mancherlei 
Verwickelungen und Schwierigkeiten, welche den innern 
und auswärtigen Verkehr eines Landes bedrohen, 
dessen Regierung sich bei ihrem Ausmünzungssysteme 
und bei dem gesetzlichen Preise ihrer Münzen vom 
Weltpreise der wedeln Metalle entfernt, oder, was 
dasselbe ist, welche bei ihrer Münzfabrikation auf einen 
zu hohen Gewinn ausaeht, ist wohl die Frage sehr 
natürlich, ob es nicht am gerathensten sey, allen An
sprüchen auf einen solchen Gewinn lieber ganz zu ent
sagen, und wie es die englische, und seit dem Jahre 
1810 auch die russische, Regierung thut, ihr Münz- 
geschäfte ganz ohne alles Entgelt 'zum Besten des Pub, 
likums zu betreiben. Doch kann bei der Erörterung 
dieser Frage nicht sowohl davon die Rede seyn, ob 
daS eine oder das andere Verfahren mehr recht oder 
billig sey, sondern nur darüber mag man sprechen, 
was für den Verkehr eines Landes nützlicher sey. 
Denn ausgemacht ist es wohl, die Ausmünzung der 
Metalle erhöhet nicht blos ihren Werth, ihre Brauch
barkeit für menschliche Zwecke--), und gibt in sofern 
der Regierung Ansprüche auf Belohnung ihrer Unler-

Mehr hierin, als in dem Umstände, daß die Londoner 
Münze, die einzige in England, nicht alle Münzbeftellun- 
gen sofort befriedigen kann, und daß derjenige, der Barren 
zum Vermünzen einiiefert, einige Zeit wanen muß, ehe 
er ste vermünzt erhalt, mag der Grund liegen warum in 
England die Münze gewöhnlich zwei Procent mehr 
kostet, als Metall in Barren.
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nehmung, sondern sie gibt ihr solche Ansprüche auch 
in sofern, als dle Münzfabrikanon selbst da, wo sie 
am vollkommensten ist, me ohne Kosten istund die 
Regierung allerdings diese Kosten von demjenigen er
starret fordern kann, der sich ihrer Münzen bei sei
nem Verkehre als Tauschmirrel bedient. Ob es aber 
demohngeacktet nick t vorzuziehen sey, auf diesen Ko
stenersatz nicht zu bestehen, darüber kann wohl nur 
der Charakter des Verkehrs eines Landes entscheiden.

Beschrankt sich der Verkehr eines Landes, in 
soweit er durch seine Münzen betrieben wird, blos nur 
auf seine Gränzen ; so scheint es ganz gleichgültig zu 
seyn, ob die Regierung die Fabrikationskosten ihrer 
Münze nimmt, oder ob sie solche nicht nimmt. Was 
die Fabrikation der Münze der Regierung kostet, muß 
das Volk immer zahlen, gleichviel es zahle es in dem 
verhältnißmäßig erhöheten gejetzlichen Preise der Münze,

*) Ueber die Prägekosten in verschiedenen europäischen Län
dern s. m. Slorch a. a. O. VI. S. 71 folg. In 
Frankreich betragen sie beim Golde Procent, bei 
der Silbermünze 1/^ Proc.; in England bei der 
Goldmünze Proc. ; bei der Silbermünze 
2?ya P^c.; in Dänemark bei groben Silber- 
münzen 2 Proc.; in Rußland vor der Einführung der 
Loultonschen Maschine 4 Proc., jetzt beim Gebrauche dieser 
Maschine beim Golde Proc., bei gröberen Sil
bermünzen, Rudeln und halben Rudeln 2^)^ Proc. 
Gesetzlich sind hier die Kosten festgesetzt für Goldmünzen 
auf 2 Rub. 74^ Kopek vom Pfunde feine» Gold; bei 
der Gilb er münze in allen Sorten auf tzyH Kopek vom 
Pfunde feines Silber. — Ueber Boulton und 
seine Münzmühle s. m. Nemnich neueste Reise durch 
England, Schottland und Irland S.328. Diese im Jahre 
»788 errichtete und seitdem immer verbesserte Mü -zmühle 
setzt acht Maschinen zu gleicher Zeit in Bewegung, welche 
im Stande sind in einer Stunde zwischen 30 — 40,000 Geld
stücke fertig zu liefern.
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oder eS zahle solches in Abgaben, um jene Kosten zu 
decken. Inzwischen da nicht alle Angehörige des Lan
des an den Vortheilen, weiche die Regierung der 
Gcsammrhelt durch ihre Fabrikation gewährt, gleich, 
mäßig Theil nehmen, sondern derjenige, der zu seinem 
Verkehre mehr Münze bedarf, als ein anderer, der 
wenig oder gar keine Münze hat, jenes Vortheils 
mehr theilhaftig wird, so ist es wohl allerdings räth, 
liü er, und den Forderungen eines gerechten und mög, 
lickst gleichmäßigen Abgabensystems angemessener, wenn 
die Regierung die Kosten der Fabrikation im gesetzli, 
eben Preise der Münze nimmt, als wenn sie das Ge, 
geniherl thut. Es ist wirklich auch nur ein mehr schein
barer, als ein wirklich reeller Grund, wenn Say^) 
sich in diesem Punkte um deswillen gegen die Regie, 
rung erklärt, werk derjenige, der nach vollendetem 
Umläufe der Münze sie wieder zur Münzestatle bringt, 
hier nur ihren eigentlichen Metallpreis erstattet erhält, 
und also den von ihm gezahlten FabrikalionspreiS ver,. 
lieren würde. Ist die Münze noch so gut, und voll, 
wichtig, wie sie ursprünglich aus der Münzstätte kam, 
so wird sie wohl niemand mit Verlust wieder zur 
Münzstätte bringen. Hat sie aber durch den Umlauf 
an ihrem Gehalte verloren, so ist zuverlässig dem letz, 
ten Besitzer der Verlust, den er bei der Umprägung 
erleidet, durch den Preis ersetzt, um den er seine 
zum Umprägen abgegebene Münze im Verkehr erhalten 
haben mag. Diese Münze hat ihm, und Allen, die 
solche vor ihm besaßen und bei ihrem Verkehre be, 
nutzten, ihre Dienste geleistet, und damit sind sie fü? 
die gezahlten Fabrikationskosten entschädiget. Und ha
ben Alle diese Entschädigung stets zu hoffen, so kann 
sich wohl keiner beschweren, wenn die Regierung 
die Fabrikationskosten nimmt. Auch kann ich mich

*) Lou» ä'Lcoa. poUt. Lom.l/ E.39» —3Y4.
K »
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keineswegs überzeugen, daß das Volk, da, wo ihm 
die Regierung seine nothwendige Münze ganz ohne Ent, 
gelt prägt, in sofern gewinne, daß es jetzo weniger 
Umlaufende Münze bedürfe, also sein Instrument deS 
Handels zu billigern Preisen habe, auch ausserdem eine 
zu Münzen nöthige Mecallmasse, und die Kosten ihrer 
Prägung erspare, wie von Jak ob meint. Das 
Pfand, welches die Münze ihrer Natur nach ihrem 
Inhaber gewähren soll, vermindert sich offenbar da
durch, daß man die Geltung der Münze durch unent- 
geldliches Prägen und Ausgeben derselben ohne Auf
rechnung der Prägekosten, unter ihren eigentlichen 
Werths) herabsetzt; und wenn sich dieses Pfand ver
mindert, so ist es klar, daß bei unentgelticher Aus
prägung sich die Masse der zum Bedarf .des Verkehrs 
nothwendigen Münzen eher vermehren, als vermindern 
muß, daß also das unentgeltiche Ausprägen eine grö
ßere Masse an Münzen und Metall erheischt, als da, 
wo die Fabrikationskosten billiger Weise mit aufgerech
net werden. — Eigentlich erscheint überhaupt auch 
nicht das in der Münze enthaltene Metall an sich als 
das Aequivalent der von ihrem Besitzer dagegen weg
gegebenen und in dem Verkehr umlaufenden Güter, 
sondern nur das zu Münzen verarbeitete und 
in dieser Gestalt sich darstellende Metall, das 
doch gewiß einen bei weitem höher» Werth hat, als 
die rohe Metallmasse, aus der es in der Münzstätte in 
seine jetzige Gestaltung übergkng^'^

*) Grundsätze der Polizekgesetzgebung, S. 6iy., und in seiner 
Abhandlung über die Wirkungen de- Schlagschatzes in den 
Zusätzen zu der Uebersetzung von Say, Bd. II. S. 468 folg.

**) Den böhern Gebrauchswerth, welchen daS geprägte Metall
stück vor dem ungeprägten voraus hat.

***) Man vergl. 8tored a. a. O. ll'om. III. S.101 und 102. —- 
Sehr richtig und überzeugend ist gewiß die Bemerkung des 
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Beschränkt sich aber der Verkehr eines Landes 
nicht blos auf seine Gränzen; braucht es auch seine 
Münzen zu seinem auswärtigen Handel; so sieht dem 
Erheben der Fabrikarionskosien offenbar ganz und gar 
nichts im Wege. Das entgegengesetzte System würde 
unverkennbar zu einer Prämie für den Ausländer 
hinführen, der unsere Münzen benutzt, und zwar zu 
einer in jedem Betracht nutzlosen Prämie. Selbst 
der Umstand/ daß beim auswärtigen Verkehr unsere 
Münzen in der Regel nie nach ihrem Nennpreise, son
dern nur nach ihrem Feingehalte vom Ausländer ge
nommen werden, — selbst dieser Umstand kann eine 
solche Prämienertheilung. nicht wohl rechtfertigen. So 
lange der Ausländer unserer Münze ihren Charakter 
als Geld nicht ganz abstreift, und sie blos als 
Waare nimmt, sie also, wie Darren, oder andere 
Metallmassen, blos zum Einschmelzen, oder sonst, wie 
rohe Stoffe, zu irgend einem Gebrauche bestimmt, so 
lange wird sich in der Geltung unserer im Auslande 
umlaufenden Münzen immer noch etwas von ihrem 
Fabrikalionspreise erhalten, das uns beim auswärtigen 
Verkehre immer zu gut kommt, und auf welches kein 
Volk so geradezu gern verzichtet; um so weniger, da, 
wenn es darauf verzichtete, es immer noch sehr zwei
felhaft ist, ob es im wirklichen Preise der für seine 
Münzen im Auslande erkauften Waaren die ihm ge, 
bührende Vergütung für jene Prämie erhalten möchte.

Das Einzige, worauf eine Regierung in ihrem 
Ausmünzungssysteme, und in der gesetzlichen Bestim-

Recens. der eben angeführten Schrift von Lord Liver- 
pol in keview a. a, O. S.221.: „Wir
„sehen nicht wohl ein, was eS für triftige Gründe geben 
„könne, deren wegen wir die Münren nichr mit allen Ma» 
„nufakturwaaren in eine Klasse setzen sollten, und warum 
„nickt die Arbeit daran eben sowohl, als die Kojten des 
„rohen Materials, in Rechnung gebracht werden solle. 
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mutig des Preises ihrer Münzen, nie ausgehen darf, — 
und zwar ohne Unterschied, ihre Münzen seyen für 
den innern oder auswärtigen Verkehr bestimmt, —> 
dieses einzige ist nur das Streben nach widernatürli
chem Gewinn, oder nach dem Erwerbe eines soge
nannten Schlag schätz es, der nicht blos die eigent
lichen Prägungskosten ersetzen, sondern nächstbem noch 
einen Ueber schuß gewähren soll. Dieser Ueber- 
schuß ist eS eigentlich nur, den die Staatswlrlh- 
schaftslehre nicht billigen kann. Blos auf die Präge- 
kosten allein werden sich die Regierungen zu beschrän
ken haben, wenn sie durch ihre Ausmünzungsgeschafte 
dem Verkehre einen wahren und wesentlichen Nutzen 
schaffen, und ihre Münzen im Innlande, wie im Aus, 
lande, stets volle Geltung sichern wollenFallen 
selbst jene Prägungskosten mitunter auf das Volk zu, 

-—t-----------

*) Münzgewinn, '8ei§nenria§e. — Uebrigen- vergl. man 
Busch sämmtl. Schuhen über Banken und Münzwesen 
Hamburg 1817. S.) S.öd».

Nach Storch a. a. O. lom. III. S. y3. in der Note, sind 
Dänemark und Frankreich in Europa dermal die 
einrigen Staaten, welche sich die Pragekosten obne Gewinn 
vergüten lassen. In unserm deutschen Vaterland« war die
ses freilich schon seit Jahrhunderten da» Slreven der Reich-- 
geietzgebung, da« sich in der Ermahnung de- R. A v. I. 
1570 §.132. an die Stände: Die Münzgerechtigkeit 
Nicht al- eine Merkanzey zu gebrauchen, son
dern blos zu Ehren, Nutz und Wohlfahrt de- 
heiligen Reich-, ganz klar autspricht. Allein leider 
war die Reich-gewalt zu ohnmächtig, um dieser ErMabnung 
immer den gehörigen Nachdruck zu verschaffen; sonst würde 
e- wohl nicht dahin gekommen seyn, daß man, wie Moser 
von den deutschen Reich-tagsgeschäften, S. 144Z. behauptet, 
ehehin da- Recht falsche (geringhaltige) Münzen zu 
schlagen al« eine- der schätzbarsten Landeshöheitsrechte 
hätte ansehen mögen.
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rückn), so muß dieses bei diesem vermeintlichen 
Münzgewinne stets der Fall seyn. Der Gewinn, den 
die Regierung zu macben meint, ist alw weiter nichts, 
als eine oft das Volk sehr heftig drückende Steuer

Aus dem Streben unserer Regierungen, bei ihrer 
Münzfabri-kation möglichsten Gewinn zu ziehen, sind 
übrigens die verschiedenen Münzfüße hervorgegan- 
ge", welche alle Landet im Laufe der Zeit gehabt ha- 
den, und noch haben. Hatten die Regierungen nicht 
diesen Zweck dabei verfolgt, die Abweichungen der 
verschiedenen Münzfüße unter sich würden bei weitem 
nicht so bedeutend seyn, wie sie es wirklich sind. Weder 
der Feingehalt der Münzen, ihr Korn, noch ihr 
Gewicht, ihr ^Sch roth, würden so sehr von einan
der abweichen; ^noch auch selbst die Art und Welse 
ihrer Zerstückelung; ohngeachtet sich diese letzte am 
meisten nach den individuellen Verhältnissen eines Lan
des richten muß, also am meisten zu Abweichungen 
hi.nführt. Hakten die Regierungen ihr Raffinement 
beim Münzweien üben wollen, so hätte solches wohl 
überhaupt nur darauf gerichtet seyn sollen, die zu 
Mauzen von ihnen bestimmen Metalle so zu zerstü
ckeln, wie es das Verhältniß der Erster» zur Bewe, 
gung der umlaufenden Gücermasse und zur Art und 
Welse dieses Umlaufs heischt ; und nächstdem darauf, 
ihren Münzen möglichste Dauerhaftigkeit und Slcher-

Zurückfallen werden sie, wenigsten» zum Theil, immer da, 
wo die Münzmaschinerie gegen die anderer Münzstätten 
-urücksteht. ES kann bei Münzen nicht anders gehen, als 
bei anderen Fabrikaten.

**) Mehrere» über den hier behandelten Gegenstand s. m. bei 
Say a. a. O. Tom. I. S. zyo — 395.; Ltorck a. a. O. 
Tom,III. S.80 —ri2.; und von Zakob a. a. O. 
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heit vor Verfälschung zn geben -^). Nicht aber hätte 
man darauf ausgehen sollen, durch mehrere oder min
dere Zusetzung unedler Metalle (Beschickung), und 
durch Verschleierung des Feingehaltes auf diese Welse, 
zu gewinnen, oder durch Herabsetzung des Gewichtes, 
bei gleich bleibendem Nennprelse den Glauben und das 
Vertrauen der Völker an dte Redlichkeit ihrer Obrig
keit zu mißbrauchen.

Es ist hwr der Ort nicht, und gehört in eine 
Münzqeschickte, den Gang genau zu verfolgen, den 
dte Münzfabrtkation und die desfalsige Betriebsamkeit 
der Regierungen in jedem Staaie in der angedeuteten 
Beziehung genommen hat. Aber das darf nicht unbe
merkt gelassen werden, daß der Hauptsirebepunkt, wel
chen die meisten Regierungen von jeher bet den mancher
lei vorgenommenen Veränderungen ihres Münzfußes 
verfolgt haben, immer kein anderer war, als, bei 
gleich bleibenden Namen und gesetzlichem Preise ihrer 
Münzen, den innern Gehalt derselben, theils in Be-

Ueber die Erfordernisse einer guten Münze in dieser letz
teren Beziehung s. m. 8s^ a a. O. l'om.I. S. 388—3yo.; 
über die Erfordernisse derselben in der erste rn Rücklicht 
aber von Zakob Grundsätze der Polizeigesetzgebung rc. 
,C. üoy — du.; und über die Nothwendigkeit einer ausrei
chenden Masse von Scheidemünzen meine Revision rc. 
Dd H. S. 143 — 146. Ist übrigen- durch eine sorgfältige 
Zerstückelung dafür gesorgt, daß sich die vorhandenen 
Münzen an die, durch sie in Umlauf zu setzenden, Güter 
möglichst anschmiegen können, und da- es für keine Waare 
an einer für sie paffenden Münze fehlt, so ist es ganz 
gleichgültig, ob der Münzfuß schwer oder leicht ist. 
Auf die Kostbarkeit de- Lebeys in einem Lande, und auf 
den mehr oder minder vortheilhaften Gang seiner Betrieb
samkeit, hat der dort herrschende Münzfuß, an sich be
trachtet, keinen Einfluß. Man vergl. meine Revision rc., 
Bd.H. S. 183 —186.
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Ziehung auf Gewicht, theils in Ansehung des Fein, 
gehalles, theils in beiderlei Rücksicht immer zu ver, 
schlechter» um auf diese Weise bei ihrer Fabrikation 
desto mehr zu gewinnen, und insbesondere der Bezah, 
lung ihrer Schulden überhoben zu seyn^); wodurch 
denn aber freilich nicht nur das Verkehr ker Völker 
unter sich äusserst bedeutend gestört worden ist, sondern 
überhaupt der allqemeine Wohlstand stets auf das Em, 
pfindltchste gelitten Hal^-'O. Unserem Zeitalter gereicht

*) Zn ganz Europa war ursprünglich die gewöhnliche Münze 
Ein Pfund Silber. Obngeachtet man fortwährend die 
Stücke weniger gewichtig auSprägte, fuhr man dennoch 
fort, sie Pfunde zu nennen. In England, wo die 
Münze noch am wenigsten verschlechtert wurde, ist dat 
jetzige Pfund doch nur Ein Drittheil de- Alten; 
im Herzogthume Parma aber, wo man e- am weitesten 
trieb, ist da- dermalige Pfund (Lisa) nur Ein 
Dreihunderttheil jenes. 8 toreK a. a. O. Tom. III. 
S-2y. — Ueber die allmähligen Münzverschleckterungen 
in Deutschland s. m. Rau Zusätze zur Uebers. von 
Storch rc. Bd. IH. S. 37Y. Ein Gulden, der hier im 
Jahre 1325 Eine Drittheils Mark enthielt, enthält 
nach dem Konvention-fuße v. I. 176b jetzt Einen zwan
zig oder vier und zwanzig Theil derselben. Ueber 
den Metallgehalt der Münzen in der Zeit der früheren 
deutschen Geschichte bis zum dreizehnten Jahrhunderte, 
s. m. Hüllmann deutsche Finanzgeschichte de- Mittelal
ter- (Berlin 1805, s.) S. üb und 212.

Wie weit man eS in diesem Punkte schon in den griechi
schen Staaten und im oströmischen Kaiserreiche trieb, dar
über s. m. Böckh StaatSwirthsch. der Athener, Bd.II. 
S. 134 folg., und Rühs Handbuch der Geschichte des 
Mittelalter-, S. 125.

***) Wie nachtheilig solche Münzverbaltniffe eine- Lande-, selbst^ 
auf seinen inneren Verkehr, wirken können, davon s. m. 
einen sehr auffallenden Fall in der ang. Schuft de- Lord
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es gewiß zur besonderen Ehre, d-ß Widerrechtlichkelten 
der Art jetzt seltener vorkommen) und hoffentlich von 
Tage zu Tage noch immer seltener werden. Schade 
nur, daß man sich jetzt durch Papiergeldemissionen zu

LiFerpool S.Y1 und. y2.<n den Fortschritten der natio- 
nglökonom. Wissenschaften in Enaane rc. ' S. 179 und 180. 
Hn der Zeit wo Heinrich VIll. und Eduard VI. ihre 
Münzreduktionen in England vornabmen, war aller 
Handel seinem gänzlichen Stillstände nahe. Die Landnurche 
wollten keine Vor rathe aus die Markte führen, und stellten 
ste dergleichen zum Verkaufe aus -, so wußten sie nickt, wel
chen Preis sie begehren sollten. Kauf- und Handelsleute 
steigerten gleichfalls die Preise aller Artikel, welche sie zu 
verkaufen hatten. Die Regierung versuchte jedes Mittel, 
den Preis der damals cirkulirenben schleckten Münzen auf
recht zu erhalten; 'sie erließ Proklamationen, aber es be
folgte sie niemand; das Parlament veroot das AuSgeben 
früherer Münzen über den von der Regierung bestimmten 
PreiS; man suchte durch Androhung schwerer Strafen die 
Landwirthe auf die Markte zu treiben; man erlaubte sich 
Taren der nothwendigsten Lebensmittel; aber alle- half 
nicktS; man verführte seine Waaren lieber in» Ausland, 
als daß man sie im Zulande verkauft hätte; und alles die
se» änderte sich nur, al» Elisabeth eine redlichere 
Münzpolitik annahm, und die Münzen von richtigem Ge
halt prägen ließ. — Aevnliche Ereignisse, wie sie hier ge
schildert sind, begleiteten in Deutschland die Kipper
und Wipperzeit während des dreissigjährigen Krieg», und 
die allgemeine Münzverscklechterung während de» sieben
jährigen; desgleichen in Ostindien die Münzreduktion, 
welche die ostindische Kompagnie sich dort erlaubte. M. vergl. 
Schmidt Abhandl. über die streitige Rechtsfrage in wel
chen Münzsorten ist eine Geldschuld abzmragen (Zena 
1763 8.) S.33 folg.; Häberlin Repert. de»' deutschen 
Staat»- und Lehnrecht» Tbl.Hl. S 550.; undks^nsl tti- 
swire lies etäbliss. stes Hurop. clsns les cleux Inäes, ^om. II. 
S. 152 folg.
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helfen sucht, wo man sich früherhin Münzreduktlonen 
und Verschlechterungen erlaubte.

Was den inländischen Verkehr betrifft, mag es 
zwar gleichgültig seyn, wie das Korn der Münzen ist; 
genug wenn dieses nur bekannt, und für alle Münzen 
möglichst gleichmäßig ist. Aber für den auswärtigen 
Verkehr ist es gewiß äusserst nachtheilig, daß nicht alle 
Regierungen bei ihren Münzfabrikallonen nicht Ein 
Korn zu führen streben, und daß z. B. die Eine ihre 
groben Silbermünzen vierzehen löthäg, die andere 
funfzehen löthig, die dritte dreizehen löthig 
ausmünzt, bei den geringeren Silbermünzen aber eine 
beinahe unendliche Divergenz ihres Gewichtes zu ihrem 
Feingehalt herrschtDie Vergleichung des Gehalts

*) So sind zwar bei unsern ConventkonSmäßig ausgeprägten 
deutschen Sitbermunzen, Speciesthaler, ganze 
und halbe Gulden von Einem und demselben Feinge
halte; die rauhe Mark enthält hier 13 Lotbe 6 Gran fein; 
in den Kopfstücken zu 20 Kreuzern aber enthalt die 
rauhe Mark nur y Lothe 6 Gran fein; in den Sieben
zehnern nur 8 Loth 12 Gran, in den halben Kopf
stücken oder zo Kreuzer-stücken, nur 6 Lothe 13 Gran; in 
den 3 Kreuzerstücken nur 5 Lothe y Gran. Von den 
preussischen Münzen sind die Thaler von zwölstöchi- 
gem Lilber, Achtgrvschenstücke zehenlöihig, Vier
groschenstücke achtlörhig. In Frankreich sind nach 
den, so viel ich weiß, bis jetzt beibehastenen Bestimmungen 
de- Gesetzes vom 7. Germinal deS I. XI. (1803) alle Gil- 
bermünzen, rom Fünffrankenstücke bis zum Vier
tel- Franken herab, zu neun zehen Theilen fein 
und Einem Zehen Theil Zusatz (sllis§e) — also zu 
I4?o:ben Gran fein für die rauhe Mark — ausgeprägt. 
Auch in England sind alle Silbermünzen von einerlei 
Feingehalt, von der Krone — eine Unze englischen Ge
wicht- schwer — bis auf da- Ein Pennyftück. Die 
raube Mark enthält hier 14 Lothe 14Z Gran fein. Am 
geringsten unter allen Münzen der europäischen Negierun« 
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der Münzen wirb dadurch unendlich erschwert, die 
Coursberechnung in eine Menge Verwickelungen ge- 
bracht, und derFmlauf der Münzen, und ihre Wirk
samkeit beim Verkehr, durchaus geschwächt; und wenn 
die Regierungen und die Völker bei ihrer Münzfabrika, 
tion nicht immer gewinnen, was sie dabei zu gewinnen 
suchen und gewinnen könnten, so sind daran ihre so sehv 
divergtrenden Fabrikationsnormen wohl am allermeisten 
schuld. Jemehr sie ihren Münzen unedle Metalle zu, 
setzen, um so mehr schwindet stets ihre Aussicht auf je
nen Gewinn.

Gehe unzweckmäßig scheint auch noch das, daß 
Man sich bei der Münzfabrikation, und bei der Gewähr 
der dem Volke dadurch zu liefernden nöthigen Tauschbe, 
förderungsmittel nicht blos darauf beschränkt hat, ihm 
diele Tauschbeförderungsmittel in Einem Metalle zu 
geben, sondern daß man dazu Münzen von mehreren 
Metallsorten gewählt hat. Dadurch hat man wirklich 
den Verkehr und den Umlauf der Waaren gegen Geld 
in neue Verwickelungen verflochten. In dem Wesen 
der Rolle, welche Geld und unsere Münzen, als MaaS, 
staab für die Vergleickung des Werths und des Preises 
der Güter spielen sollen, liegt es unverkennbar, daß 
dazu nur Ein Metall geeignet ist; denn zwei oder 
mehrere Maasstäbe, welche nicht immer und durch
gängig gleich sind, können ohnmöglich zur Auffindung 
und Abschätzung eines vollkommen richtigen Betrags 
der gemessenen und abzuschätzenden Waaren führen^). —

gen steht der Feingehalt der Türkischen. Ihre Piaster 
sollen oft kaum 9 Lothe 2 — 2 Gran fein auf die rauhe 
Mark enthalten.

*) Man vergl. von Struensee Abhandlungen über wichtige 
Gegenstände der StaatSwirthschaft, Bd. Hl. S. 507 folg., 
und Hufe land neue Grundlegung der Staatswirthschaft-' 
kunst, Bd. II. S-99 folg.



Unser Münzsystem kommt mit dem Wesen des Geldes 
selbst in Widerspruch dadurch, daß man in Gold, und 
Slibermünzen zwei nebeneinander laufende, unter sich 
stets abweichende, Maasstäbe zu schaffen gesucht hat. 
Wollen die Regierungen, — was an sich nicht zu tadeln 
ist, weil allerdings, wenn auch gerade nicht in An
sehung des Maasstabes, doch gewiß in mancher ande
ren Beziehung dadurch immer der Verkehr sehr bedeu
tend gefördert wird, — Münzen aus mehreren Metall
sorten prägen, so sollten sie sich wenigstens davor hüten, 
das Preisverhältniß dieser Münzen gegeneinander ge
setzlich bestimmen zu wollen, so wie man es überall ge, 
than hat. Man sollte die Bestimmung des Preises der 
Münzen von verschiedenen Metallen gegeneinander stets 
dem Publikum überlassen, das sich ihrer bei seinem 
Verkehre bedient, und das gewiß nach den Verhält
nissen seines Münzbedarfs den Preis der einzelnen 
Münzsorten bei weitem richtiger unter sich bestimmen 
Wird, als es irgend eine Regierung zu thun vermag.

Das Verhältniß, in welchem insbesondere der 
Preis des Goldes zu dem des Silbers steht, war 
sich nie gleich; bald sanken die Preise des Goldes ge
gen Silber, bald stiegen sie; und bei den europäischen 
Nationen waren sie selbst zu einer und derselben Zeit nie 
gleichmäßig bestimmt'-). Bei diesem ewigen Wechsel der

*) Ueber die Verhältnisse der Goldpreise zu den Silberpreisen 
von den ältesten bi« auf die jetzigen Zeiten s. m. Berg« 
hau- über das repräsentative Geldsystem S. 27-41- — 
Nachdem in den ersten Zeiten des Mittelalters, vom sech
sten bis zum neunten Zabrbunderte, in Italien, im süd
lichen und mittlern Deutschland, und in Frank
reich, das Verhältniß des Goldes zum Silber wie 
1 14 Z gewesen war, sank dasselbe bei der Au-breitun-
deS Handels der Lombarden nach und nach von 1 — 12, 
ti und 10 herab auf den Standpunkt, den es bereit- bei 
den Griechen (Börkh a. a. O. Bd. l. S.30.) gehabt hatte.
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Verhältnisse der Gold - und Silberpreise gegen einander 
aber können alle feststehende gesetzliche Bestimmungen 
der Regierungen über den gegenseitigen Preis der 
Münzen von beiden Metallen nichts weiter zur Folge 
haben, als Nacbthe-le aller Art für das verkehrende 
Publikum, und Reiz zur Entfernung derjenigen Münz- 
sorte, welche die gesetzmässige Bestimmung ihres Prei
ses tvider sich hat. Die Nation, bet welcher in diesem

Nach der Entdeckung der neuen Welt und der Eroberung 
von Mexiko und Peru, und der damit erfolgenden star
ken Silber- und Goldzuluhr nach Spanien, fiel der 
Preis de- Silber- gegen Gold. Gold stand jetzt zu Silber, 
wie 1 — 16, und die übrigen Lander, allster Spanien, 
näberten stch diesem Stande mehr oder weniger, je nach
dem ihnen da- Silber von Spanien, mehr oder weniger 
reichlich zufloß. Mit der zu Ende de- siebenzehnten 
Jahrhundert-erfolgten Entdeckung der brasilianischen 
Goldbergwerke, verminderte sich der Prei- des Golde- ge
gen Silber wieder etwa» so, daß da- Erstere zu dem 
Letzter«, wie 1 — 14 bis 15 stand. Vom Anfänge br
ach tz eh nten Jahrhunderts bis zu Anfang des neun
zehnten, war, nach einer von Berghau- a. a. O. 
S.40. Tab. II. gegebenen Uebersicht, der Stand de- Gol
de- gegen Silber in den verschiedenen europäischen Län
dern folgender: In Deutschland vor der Annahme des 
Aonvention-fuße- zwischen 1 — 13.? und 1 — 1Ü,»»; nach 
dem Konvention-fuße von 1753 wie 1 — 14^; in Ita
lien zwischen 1 — 14.0a und 1 — 14,9»; in Frankreich 
zwischen 1 — I4,ab und 1 — >5,5; in Holland und den 
Niederlanden zwischen 1 — 15,^3 und 1 — 15,»»; in 
England zwischen 1 — i»,s und 1 — is '9; in Spa
nien zwischen 1 — 14,9 und 1 — 16; in Portugal 
auf 1 — 13,»; in der Schweiz zwischen 1 --- 14.?' und 
1 — 14>2; in Dänemark auf 1 — I5,a5; in Schwe
den 1 — 14,s»; in Polen 1 — 15 2»; in Preussen 
wie 1 — 14F83; in Rußland zwischen 1 — 13,«5 und 
1 — 15; in der Türkei zwischen 1 —20,ss u. 1 — 15,9».
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Punkte streng auf die Beobachtung der Gesetze gehalten 
wird, kommr dadurch entweder in die Verlegenheit, die 
Geldausfuhr bei einer oder der andern Münzsorte ent
weder verbieten zu muffen, — ein Verbot das sich 
jedoch eben so wenig leicht handhaben laßt, als es zu 
rechtfertigen seyn mag; — oder sie muß bei ihrem 
Verkehre imm-r gegen das Land verlieren, in welchem 
dte Bestimmung dieses Verhältnisses der freien Konkur
renz überlassen ist; indem das Letztere das in dem 
Welthandel gestiegene Metall immer in dem Lande ein
tauschen wird, wo es durch Gesetze im Preise niederge- 
halien wird

Ob übrigens zu dem Einen Metalle, das eine 
Regierung gesetzlich als Münze feststellt, und dessen 
Münzstücke sie als den gesetzlich bestimmten 
Maasstab für die Schätzung der im Verkehr Um
laufenden Güter von ihren Angehörigen gebraucht 
wissen will, Gold zu gebrauchen sey, oder Silber, 
darüber läßt sich im Allgemeinen wohl nichts bestimmen. 
Hierüber kann nur allein die Individualität des Landes,

Man vergl. von Jakob a. a. O. S. 60S., und Hufe, 
land a. a. O. Thl. H. S. 8tz folg. Wirklich zogen in 
Deutschland, so lange man den Leipziger Münzfuß bei- 
behielt, wo Gold zu Silber wie 1 — 15,w stand, die mit 
unserm Vaterlands handelnden Nationen alles Silber all
dem Lande. Hübe rlin Repertorium des deutschen 
Staats- und Lehnrechts, Bd. III. S. 548, und wie von 
Struensee a a. O. Bd.HI. S.521 —523 erzählt, ging 
dadurch, daß man bei der Wiederherstellung der Ordnung 
im preussischen Münzwesen das Gold in den Friedrichs- 
d'or gegen SUver wie 1 — 14AL bestimmte, wahrend eS 
in den nach Polen gebenden und dort vorzüglich koursiren- 
den Dukaten wie 1 — ibLLr stand, nicht nur als Gil- 
bergeld aus Polen, um dafür Dukaten im Preussischen zu 
kaufen, sondern auch aus Preussen gingen alle Friedrichs- 
d'or, um dafür Dukaten für Polen zu schaffen.
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und die eigenthümliche Gestaltung seines Verkehrs ent
scheiden. Für sehr reiche Länder möchte indeß Gold 
passender seyn, als Silber; für minder wohlhabende 
dagegen möchte Silber vorzuziehen seyn ^). Doch 
scheint selbft für sehr reiche Länder immer Silber 
vor dem Golde um deswillen den Vorzug zu verdienen, 

weil

Zn dem hohen Wohlstände von England liegt wohl der 
Grund, warum dort Gold beinahe ausschließlich die Rolle 
des Geldes übernomcken bat, und warum dort, nach einem 
schon lange Zahre her bestehenden Statut, Silbermünzen 
Lei Zahlungen, welche 26 Pf. Sterl. überschreiten, nur nach 
dem Gewickte, nach dem Verhältnisse zu 5 Schilt. 2 Pence, 
oder zu einem Viertheile Einer Guinee, weniger 
die Unze, al» gesetzmäßige Zahlung gelten, auch biernächst 
noch der Grundsatz besteht, daß man nicht verbunden ey, 
Lei Zahlungen mehr als vierzig Schillinge nach ihrem No
minalpreise anzunehmen. — Doch auch in minder wohl
habenden Ländern kann der Fall eintreten, daß Gold — 
freilich nicht auf so natürlichem und darum auch nicht so 
nützlichem Wege, wie in England — diese Rolle wenigstens 
eine Zeitlang spielt. — Ein solcher Fall war in Preus
sen bei dem Antritt der Regierung Friedrichs H. Zu 
dieser Zeit war in Preussen der gesetzliche Münzfuß noch 
der Leipziger, wo die Mark fein Silber zu 12 Thalern 
ausgeprägt wurde; zugleich war aber auch der Mißbrauch 

eingerissen, daß der LouiSd'or 5 Thaler und der Dukaten 
2 Rthl. 18 Gr. galt. Hierdurch entstand in den preussischen 
Ländern ein willkührlich angenommenes Pari zwischen Gold 
und Silber von 16, während daS kaufmännische ungefähr 
14 war. Bei diesem Stande der Dinge war es unmöglich, 
Silbermünzen im Lande zu erhalten, ober dergleichen nach dem 
gesetzmäßigen Fuße au-prägen zu lassen; und die Folge davon 
war, baß der alte LouiSd'or zu 5 Thaler und der Dukaten 
zu 2h Tblr. gerechnet, der eigentliche MaaSstab waren, 
nach dem wenigsten» alle auSwäriige Zahlungen und Forde
rungen geschätzt wurden. Man vergl. von Struensee 
a. a. O. Bd, HI. S. 56b — 5öS.
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weil bet der Zerstückelung sich Silber leichter an alle 
Verkehrsgegenstände anscbmiegt, als Gold, das um 
seinen hohen Preises und um seiner Kostbarkeit Wille,», 
für die Gegenstände des gemeinen Lebens, worin sich 
doch selbst in den reichsten Ländern immer der meiste 
Verkehr bewegt, als gewöhnliches Tauschbefötderungs- 
mittel nie die Brauchbarkeit erlangen kann, wie Silber. 
Wenigstens muß Gold, wenn es auch die alleinige ge
setzmäßige Münze eines Landes geworden seyn mag, 
um dieser Verkehrsgegenstände willen, immer Silber 
neben sich dulden.

Mag es auch seyn, daß, wie man in England 
bemerkt haben will'"), der Preis des Goldes mehr

*) Man vergl. die deSfallsigen Notizen aus dem LlltnLuvtzL 
keview in den Fortschritten der nat ökon. Wissenschaften 
in England ic. S. 1Y3. Nach diesen soll auS den Akten der 
englischen Bank hervorgeben, daß die Bank in den zwanzig. 
Zabren vor r?Y7 das Gold mit einer, diese ganze Zeit 
hindurch niemals ein bald Procent übersteigenden Schwan« 
kung des Preises gekauft habe; und nach den Angaben eine- 
Birminghamer BarrenhändlerS Charbett soll das Gold 
gegen Banknoten erkauft und verkauft, vierzig Jahre 
hindurch auf dem Londoner Markte nicht über üH Proe. 
hinaus im Preise geschwankt haben, während Silber un
ter, allen Umsätzen gegen Banknoten in dem Laufe der zehett 
Zähre von i?8^ bis 17Y3 nm eine Preisdifferenz von Mehr 
alS lyz Proc. sich bewegt haben soll. Auch soll eS durch 
anderweite Nachrichten erwiesen seyn, daß der Preis der 
spanischen Piaster, während der sich mit d. I. i7y6 
schließenden ein und vierzig Jahre, beinahe um 16^ 
Proc., wahrend der zwei und zwanzig Jahre von 1797 
aber, beinahe um 12 Proc. geschwankt habe. — Die R>ch» 
tigkeit dieser Notizen hat der Gdinburger Recensent a. a. O» 
S. iy3 —»Y7. zu widerlegen gesucht; aber, wie es mit 
scheint, niwt mit sonderlichem Glücke. Daß die Preise des 
Soldes gegen Banknoten steter waren, als gegen Sil- 
her- deutet klar auf eine größere Stetigkeit der Goldpreis? 

A
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schwankt, als der des Silbers, und möchte in sofern, 
und weil der Preis des zum allgemeinen Tauschbeförde- 
rungsmmel m der Münze erhobenen Metalls möglichst 
stet und feststehend seyn muß , Gold empfehlungs- 
werther zu seyn scheinen, als Silber, der zu erst an- 
gedeutele Vorzug des Silbers vor dem Golde macht 
das Letztere auf jeden Fall zu dem gesuchten Einem 
Münzmetalle mehr brauchbar, und ersetzt für den Ver
kehr -und den hieraus zu erwartenden allgemeinen Wohl
stand «ehr reichlich, was ihm in der zuletzt angedeute
ten Beziehung gegen Gold abgehen mag.

H. ii4.
So sehr aber auch bei allen Unternehmungen im 

Fache der Geld- und Münzpolitik das Streben der 
Regierungen nach Gewinn bei ihrer Münzfabrikalion

hin. Der letzte Grund dieser großen Stetigkeit mag übri
gen- wobt in der größern, sich mehr gleichbleibenden, 
Schwierigkeit der Goldgewinnung, im Vergleiche gegen die 
Schwierigkeit der Silbergewinnung, zu suchen seyn Auch 
mag der nach der Natur der Sache ausgedehntere, und 
durch den hohem Wohlstand der niedern Volk-klassen sich 
noch immer mehr und mehr au-dehnende, Markt de- Sil
ber- daj» mitgewirkt haben; so wie die Erscheinung, daß 
im Mittelalter da- Verhältniß der Goldpreise gegen Silber 
von 1 — 14^ aus 1 — 12, 11 und 10 Herabsiel ebenfalls 
wohl nur in der während jener Zeit immer mehr zuneh
menden Verringerung de- Wohlstände- der niedern VolkS- 
klasien ihren letzten Grund gehabt haben mag.

Vorzüglich weil Kupfer dieser Bedingung noch bei weitem 
weniger entspricht als Gold und Silber, scheint e- zu einem 
allgemeinen Münzmetalle eine- Lande- nicht tauglich zu 
seyn. Man vergl. Hufe land a. a. O. Bd.H. S-100. und 
8torvll a. a. O. lom. III. S. i32folg., und über die 
Nachtheile, welche Rußland auS feiner Kupfermünze zog

S.L8. folg.
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sicbtbar hervortreten, und so tadelnswerth dieses Stre, 
ben immer seyn mag, so tritt solches doch noch bei 
weitem sichtbarer hervor, in dem, in den meisten Län« 
dern noch neben der umlaufenden Metallmünze, in 
Umlauf gesetzten Papiergelde^). — Selbst die 
geringhaltigste Münze trägt noch immer, wenigstens zum 
Therl, den Charakter des Pfandes, und somit die in, 
nere Bedingung ihrer Geltung, an sich. Aber ganz 
abgestreift ist dieser Charakter üm Papiergelde. In ihm 
ist höchstens nur der Charakter eines blos idealen Maas
stabes erkennbar. Seine Geltung ruht nur auf dem 
Credit; auf dem Vertrauen, daß die Regierung, 
welche Papiergeld ausg bt, den Willen und das Ver, 
mögen haben werde, die Gütermasse wirklich zu ge
währen, auf welche der Inhaber des Papiers in die
sem eine Anweisung zu haben meint. Und tritt selbst 
die geringhaltigste Metallmünze wegen des in ihr lie
genden Pfandes — so gering dieses auch oft seyn mag -- 
immer mit einer gewissen Selbständigkeit im Verkehr 
auf, eine solche Selbständigkeit ist dem Papiergelde 
an sich fremd ^).

*) Zm allgemeinen s. m. hierüber Murhard Theorie de- 
Gelde- und der Münze S. 10b folg-, und Hufeland 
neue Grundlegung der Etaat-wirthschafl-kunst Bd. II. 
S. 1Y5 folg.

**) Eine eigene Ansicht vom Papiergelde hat kicaräo 
a. a. O. Tom.II. S 23z der französischen» Uebersetz. von 
Constsncio: Der ganze dem Papiergelde gegebene 
Werth kann seiner Ansicht nach als ein Schlag schätz be
trachtet werden, den die Regierung, so wie den vom Me
tallgelbe, davon als Fabrikation-preis heben, und der ins 
Unendliche getrieben werden kann, weil der Betrag des zu 
hebenden Schlagschatze- überhaupt nach Ricardo- Mei
nung von der Quanmat Gelbe- adbängt, welche eine Re- 
-ierung schlagen läßt; indem der Preis des Gelde- sich

A 2
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Wohl mag für das^Papisrgsld das sprechen, daß 
dadurch die Kosten, welche die Herstellung und Unter, 
Haltung des großen Triebrades des Verkehrs, des 
Geldes, erfordern, unendlich vermindert werden. 
Das'Papiergeld mag auch in manchen Fällen, beionders 
berm Großhandel, den raschen und lebendigen Gang deS 
Verkehrs äusserst bedeutend fördern. Es ist auch die 
Idee, jenes Triebrad nicht auf eine Metallbasis zu 
stützen, sondern lieber eine geringschätzige Waare als 
Werkzeug für den Verkehr zu benutzen, keineswegs 
eine neue Erfindung unserer Regierungen; — denn 
schon Plato bringt , in der Ueberzeugung, das edele 
M/tall sey eine Quelle des menschlichen Derderbniß, 
und müsse daher im inneren Verkehr eines Landes nicht 
im Umläufe seyn, in seinem zweiten Staate nach dori, 
schern Vorbilds, ein inländisches, dem Fremden ganz 
werthloses, Geld , welchem der

stet- nach dem Betrag der Waaren regulire, welche damit 
in Umlauf gesetzt werden sollen, und also der Preis deß 
Geldes in demselben Verhältnisse steige, als die Regierung 
den Betrag seiner Masse vermindert. Dieser Ansicht fol
gend glaubt denn Ricardo: Beschranke man da- Papier
geld auf ein gewisses Quantum, so müsse — ohngeachtet 
eS keinen innern Werth habe — dennoch sein Tauschwerth 
(Preis) eben so groß seyn, als ein gleicher Betrag von 
gemünzten oder ungemünzten Metall. — Auf die vielerlei 
Schiefseiten, welche in diesem Naisonnement Ricardo'S 
liegen, brauche ich wobl nicht aufmerksam zu machen WaS 
8«x m der Anmerkung dabei bemerkt bat. erschöpft die 
Sache bei weitem nicht. Der Grunbirrthum, der bei Ri
cardo'- Naisonnement sich zeigt, liegt darin, daß er die 
in einem Lande umlaufende Geldmasse al- eine der dage
gen umlaufenden Waarenmaffe selbststandig gegeemberste- 
hende Gütermasse ansieht, ohne zu bedenken, daß der 
Werth des Gelde- eigentlich nur in seiner Eigenschaft als 
Tauschbeförderung-mittel zu suche» ist. M. vergl.
Bd.I. S.Syy folg»
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Staat durch fein Ansehen die Geltung gibt, in Vor
schlag , und will nur neben diesem ein nicht in Umläufe 
befindliches, sondern vom Staate unter Beschluß gehal
tenes allgemein gültiges (xorvor- ^ou,ro'^«)
für Reisen ausser Landes und die Kriegführung gelten 
lassen^); — auch bei den Karthagern waren Münz, 
Zeichen statt wirklicher Metallmünzen im Umläufe und 
Geltung^). — Indeß bei alledem hat doch die Er
fahrung, vorzüglich in unsern Tagen, nur zu überzeugend 
gezeigt, wie mißlich es sey, dem erwähnten Triebrads 
des Verkehrs den Charakter des Pfandes so abzustrei, 
fen, wie er ihm in unsern Umlaufenden Papiergelde 
abgestreift ist, wohl unbestritten ist es auch, wie sehr 
es Noth thue, jenem Triebrade diesen Charakter mög, 
lichst wieder herzustellen, zu erhalten, und zu sichern; 
und nur zu bekannt ist es, wie schwierig diese Wieder, 
Herstellung sey, wenn eine Regierung auch noch so sehr 
M Ernste darauf ausgeht.

Auf jeden Fall sollte sich eine Regierung, welche 
sich eine solche Abstreifung des angedeuteten Charak
ters des Geldes erlauben will, dieses nur dann begin
nen, wenn ihr Kredit in jeder Beziehung ganz 
unerschütterlich fest steht; also nur zu einer Zeit, wo 
ihre Finanzen in der besten Ordnung sind, und sie im 
Stande ist, jedem Mißtrauen in die Sicherheit ihrer 
Anweisung durch sofortige baare Realtfirung ihrer Zet
tel die Spitze zu bieten. Allein leider geschehen die 
Papieremissionen in der Regel unter ganz- andern Ver, 
hältnissen. Jene Emissionen sind nicht Erzeugnisse eines 
durchaus feststehenden Kredits der Regierungen, son-

*) Man vergl. Börkh Staatshalt-haltung der Athener, Bd.n. 
S. 137.

**) Man vergl. Heeren über die Politik, den Verkehr und 
den Hansel der vornehmsten Völker der alten Welt rc. 
Thl.H. Abtheil. t. S. 151 und >52. 
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dern offene Andeutungen ihrer Verlegenheit, ihres 
bereits erschütterten, oder vielleicht schon ganz vernich, 
leren Kredits. Es sind in der Wirklichkeit und ihrem 
eigentlichen Sinne und Zwecke nach keine Maasregeln, 
abzweckend auf Förderung des Verkehrs und auf Er- 
sparungen bei den Kosten seines Triebrads, sondern 
Nochmmel, um die Geldverlegenheiten der Regierun
gen zu verschleiern, und dem Volke Steuern abzu- 
nehmen, welche sich ihm so geradezu nicht abnehmen 
lassen, oder es zu Anlehen zu bestimmen, welche es 
ausserdem schwerlich machen würde. Um deswillen aber 
kann denn auch die nachthetlige Wirkung solcher Maas- 
regeln nie auebleiben, so viele Mühe man sich auch 
geben mag, sie zu entfernen. Schaffen jene Maas
regeln auch im Augenblicke einige Hülfe, so kommt 
diese Hülfe der Regierung und dem Volke in der Re
gel äusserst theuer zu stehen, und führt beide über 
kurz oder lang nqch näher an den Abgrund, dem beide 
zu entgehen streben. An einen steten Gang des Ver
kehrs , und an einen regelmäßigen Fortgang der 
Volkobetriebsamkeit, ist dabei nie zu denken; der Um
lauf der Noten, und ihre Geltung sind ewigen Schwan
kungen unterworfen; sie zerrütten die Betriebsamkeit, 
statt sie zu befestigen, sie geben abwechselnd bald Ar
muth bald Schein von Reichthum, aber nur die Erste 
ist bleibend. Selbst der am höchsten befestigte Kredit 
der Regierung, wenn er nicht auf einer ihr stets zum 
Etnlösen ihrer Zettel bereit liegenden Metallgeldmasse 
ruht, kann dem durch jene vermeintlich geschaffenen 
Reichthums nie mehr als blosen Schein geben. Auf 
Geltung, wenigstens auf Geltung um ihren Nennpreis, 
können ohne jene Basis solche Münzsurrogate nie rech
nen; ihr Umlauf muß stets auf das Inland beschränkt 
bleiben; oder überschreiten sie jemals die Gränze, so 
geschieht dieses immer nur mit sehr bedeutendem Verlust 
für das Volk, dessen Regierung sie ausgrbt. Der Ver
lust entsteht entweder durch zu hohe Preise der dafür 
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im Auslande zu kaufenden oder gekauften fremden 
Waaren, oder durch Erniedrigung ihres Courses bei 
auswärtigen Zahlungen. Und bei alledem bleiben sie 
doch nie lange im Auslande, sondern so langsam sie 
ausgehen, so schnell strömen sie wieder zurück. Der 
Ausländer, der sie für seinen übrigen Verkehr nicht 
ohne Schwierigkeit brauchen kann, bemüht sich stets 
auf das Eifrigste, sie möglichst bald wieder ins Inland 
zurück zu bringen; selbst wenn dieses, wie in Ruß
lands), die Regierung verbietet. Er verwendet sie 
zum Ankauf seiner des uns gekauften Waaren, bezahlt 
diese, wenigstens in der ersten Zeit nach der Papier
emission, selten um ihren angemessenen Preis, diesen 
nach dem Stande des wandelbaren Papiers, gegen das 
in seinem Preise bei weitem stetere Metallgeld berech
net, und gewinnt dabei aufs neue,, selbst wenn der 
Cours unserer Zettel im Auslande noch so hoch zu ste
hen scheint-^), zum Nachtheile des Wohlstandes unseres 
Volkes. Auch wenn man vielleicht glauben möchte, 
das in Umlauf gesetzte Papier könne in sofern für un
seren Wohlstand Vortheilhaft wirken, daß es den Aus
länder bestimmt, uns um des Absatzes seiner übernom
menen Zettel halben, Waaren abzunehmen, welche er 
uns früherhin nicht abnahm, und daß auf diese Weise 
unsere Betriebsamkeit und unser Verkehr mit dem Aus-

Durch das neueste Zollgesetz vom rosten Dec. 1819.

So haben z. B. die russischen Papierrubel nach der von 
von Zakob über das russische Papiergeld rc. S. 145 und 
146. mitgetheilten tabellarischen Uebersicht immer in Hol
land etwas hoher gestanden, als selbst in Rußland. 
Aber Rußland hat dabei doch nicht- gewonnen. Was es 
durch den höhern Preis seiner Bankassignationen zu gewin
nen schien, verlor e- durch den niedrigen Stand der 
Preise, der von den Holländern in Rußland zu kaufenden 
Waaren.
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lande gefördert werben könne, auch bann irrt man sich. 
Freilich mag durch diesen Absatz unsere Betriebsamkeit 
und unser auswärtiger Verkehr etwas gehoben wer, 
-en; aber nur nicht zu unserem Vortheile Der Ge, 
winn, der hieraus entspringt, fließt nicht uns zu, son, 
dern dem Ausländer. Wir arbeiten eigentlich nur für 
diesen, während wir für uns selbst zu arbeiten wäh
nen. Der mit unserm Papiergelde mit uns handelnde 
Ausländer ist es eigentlich, der den Lohn und den 
Ertrag unserer Arbeit erndtet. Er fördert unsere 
Betriebsamkeit und den auswärtigen Absatz unserer 
Waaren nur dadurch, daß wir ihm seine Erzeugnisse, 
wofür er von uns unser Papier erhielt, um den hoch, 
sten P-ers abnebmfn mußten, und daß wir ihm da, 
gegen unsere Waare um den niedrigsten überlassen. 
Was unser vermehrter Verkehr mit ihm uns an Ge, 
winn zu gewähren scheint, ist alw eigentlich wahrer 
Verlust für uns. Es ist kein Gewinn, hervorgegan
gen aus einem natürlichen Gange unserer Betrieb am, 
kett, sondern nur aus äusserst widernatürlichen Ver
hältnissen

So kausten in Oestreich die Ausländer, in der Zeit, wß 
das Papiergeld am meisten sgnk, die dortigen Manufaktur- 
waaren zu äusserst billigen Preissen, und die Zeigende Nach
frage darnach brach e dort eine aufferordentliche Thätigkeit 
in den Manufakturen hervor. Wurde aber da-, was 
Oestreich für diese Waaren empfangen hatte, genau berech
net, so fand sich, daß diese vermehrte Thätigkeit dem Lande 
eher Verlust als Gewinn brächte. Zuverlässig zog aus die
ser vermehrten Thätigkeit da« mit Oestreich verkehrende 
Ausland bei weitem mehr Gewinn, als Oestreich selbst. 
Wäre Oestreichs Verkehr mit dem Auslande ohne Papier
geld betrieben worden, es würden aus jener vermehrten 
Thätigkeit ganz andere Fortschritte in seinem Wohlstände 
-ervorgegangen seyn. Man vergl. von 3«kod a. a. O. 
S. 28.
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Selbst Im Inlande können sich solche SteHvertre, 
ter der Merallmünze nie neben dieser Hallen, wenn ih
nen die Regierung, welche sie schuf, nickt mit Gewalt 
Geltung und Cours zu verschaffen suckt. Indessen diese 
Gewalt macht das Uebel erst recht empfindlich drückend. 
Jede gewaltsame Maasregel, durch welcke eine Regie
rung ihren Zetteln Geltung und Umlauf zu schaffen und 
zu sichern suchen mag, wirkt geradezu auf das Entge
gengesetzte von dem hin, was die Regierung dabei be
absichtiget. Jede solche Maasregel offenbart den kredit
losen Zustand der Regierung; und je mehr sich dieser 
offenbart, um so mehr sinken auch immer die Zettel^).

Sehr überzeugende Belege für diese Behauptung gibt die 
Geschichte de- östreichischen und russischen, und 
selbst de- englischen Papiergelde-. Bis zum Zahre 1797 
stand in Oestreich da- Papier dem Metallgelde beinahe 
völlig gleich, ja sogar mitunter über diesem. Als aber vier 
hie Bank von der Verbindlichkeit, ihre Zettel gegen Metall« 
münze einzuwechseln, freigesprochen wurde, und die Papier, 
emiffionen sich jetzt vermehrten, sanken mit jeder neuen 
Papieremiffion die Zettel in ihrer Geltung. Nach dem 
ReöuklionSpatente vom rosten Februar >811, und den hier 
ausgesprochenen GestungSnormen für die Einlösung, stan
den sie im März 1799, 105 — 100; im März i80i, 
L14 --- 100; im Mar.z 1L05, 127 — 100; im März 
1807, 20b — 100; im Zanuar 1809, 222 -- 100, 
und im Januar 1 811, 500 — 100. — In Rußland 
fielen die Bankaffignationen auf dieselbe Weise und unter 
gleichen Verhältnissen vom Zahre 17O9 an, wo man nur 
40,000 000 Rubel Bankaffignationen hatte bis zum Zahre 
>815, wo die Masse der Bankaffignationen sich nach und 
nach auf 577,000 000 Rubel vermehrt hatte, von yy Pro« 
cent auf 245. Auch in England hatte die Restriktion 
der Baarzahlungen der Bank vom 2bsten Febr, 1797 und 
die Vermehrung der auSgegebenen Banknoten dieselbe 
Folge; und nur der Umstand, daß hier die Bank mit ihren 
Papieremiffionen etwa- zurückhaltender war, al- in Oest» 
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Das ganze Getriebe solcher Vorschritte, um dem Papier 
einen gezwungenen Cours zu verschaffen, endet gewöhn
lich, besonders wenn der moralische Kredit der Regie
rung nicht ganz fest steht, mit einem totalen Bankerott 
der Regierung und eines großen Theils des Volks zu
gleich; wie man es in Frankreich während der Revo
lution mehrmals erlebte^).

Indeß, wenn es auch einer Regierung irgendwo 
gelingen mag , ohne solche Maasregeln ihre Zettel in 
Geltung und Umlauf zu setzen und darin nothdürftig 
zu erhallen, auf keinen Fall läßt es sich je erwarten, 
daß diese Geltung die Stetigkeit haben werde, welche,

reich und Rußland, und da- die vielen Privatbanken ihre 
Zettel stets gegen Noten der Londoner Bank einlöfen muß- 
len, bewahrte die Banknoten der Londoner Bank dafür, 
daß sie weniger tief als in Oestreich und Rußland herab- 
fielen. Doch fielen sie von dem Jahre 1799, wo die Bank 
Nur 13,750,000 Pf. St. in Zetteln auSgegeben hatte, fort» 
laufend bis -um Jahre 181Z, wo 24 000,000 Pf. Serl. 
umUefen, von 8^0 Procent Verlust auf 27?^ Procent gegen 
Gold. Seit dem Frieden v. Jahr 1814 und 1815 sind die 
englischen Banknoten zwar wieder bedeutend gestiegen, aber 
noch im Jahre 1818 verloren sie 4^§ Procent, und im 
Januar 1819 sogar wieder 6 Procent. Erst feit dem 
September 1819, wo die Bank ihre Noten auf 
22,194,650 Pf. Sterl, vermindert hatte, und fortwährend 
auf deren Verminderung — wiewohl nicht mit ganz glück
lichem Erfolge, denn nach offiziellen Mittheilungen waren 
am 5. Oktober 1820 wieder 22,693,575 Pf. Sterl. im Um
läufe, — bedacht war, standen sie dem Marktpreise de- 
Goldes so ziemlich gleich. M. vergl. von Jakob a. a. O. 
S. 147 u. 14s, und NebeniuS der öffentliche Kredit ic. 
(Carlsruhe und Baden 1820, gr. s) im Anhänge S. 13—21.

Man vergl. BerghauS über das repräsentative Geldsy 
stem rc. S. 18 u. 19 u. S. 83 folg.
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ihrer Natur nach, Metallmünzen immer eigen ist^). 
Die Geltung und der Preis der Zettel wird mit dem 
zu- oder abnehmenden Kredit der Regierung — der 
Basis, worauf ihre Geltung eigentlich zuletzt ruht, — 
sters schwanken. Und diesen Schwankungen ist auf 
keine Weise zu begegnen, da, wo der Verkehr blos

*) Zwar sind die edeln Metalle und da- Metallgeld, alt 
Waare betrachtet, wie die Geschichte zeigt, ebenso, wie 
ankere Waaren, in ihren Preisen gleichfalls Veränderungen 
unterworfen; allein diese Veränderungen erfolgen immer 
-ei weitem langsamer. Die Nachfrage nach Metallgeld 
verändert sich nie so schnell, wie die Begehr anderer Waa- 
ren. Die in den neuesten Zeiten eingetrekene Verände
rungen im Preise de- Metallgeldes, oder eigentlich im 
Zinsfüße der im Metallgelde zu machenden öffentlichen An
leben, auf welche NebeniuS a. a. O S. 172 folg. hin- 
weist, um die Stetigkeit der Preise der edeln Metalle zu 
widerlegen, beruhen auf ganz eigenen Verhältnissen. Hät
ten die Regierungen die Schulden, welche sie in der letz
ten Zeit gemacht haben, nicht so schnell abtragen wollen, 
als sie eS wirklich versuchten; hätten sie nicht, was sie bis
her zu hastig anticipirten, auf einmal restituiren wollen, 
und zu dem Ende das umlaufende Metallgeld nicht in einem 
ungewöhnlich starken Verhältnisse in Anspruch genommen, 
und dadurch die Metallgeldmassen aller Länder in Allen 
beinahe im Fluge herumgejagt; — zuverläßig die Preise 
der edeln Metalle würden so ziemlich unverändert geblieben 
und manche Länder nicht mit Metallgrldmaffen augenblick
lich überschwemmt worden seyn, während zur gleichen Zeit 
andere hievon ganz erschöpft wurden. Da, wo man Me- 
tallgeld auf einmal urplötzlich zur gesuchtesten Waare macht, 
muß freilich dessen Preis steigen. Auch mag, genau ge
nommen, der gestiegene Preis der edeln Metalle wohl 
mehr in den Kosten feines Hin- und Hertransports in die 
Länder, wo man e- suchte, seinen Grund haben, als in 
andern Ursachen.



durch Zettel betrieben wird »). Die Gewerbsamkett 
und der Verkehr des Volks werden hier auf eine 
sehr unnatürliche und nachteilige Weise an den Stand 
der innern und äussern Politik der Regierung gekettet. 
Und selbst die leiseste Andeutung, daß die Regierung 
wegen ihrer politischen Plane minder im Stande seyn 
möge, die Schuld -zu berichtigen, die jeder immer in 
den Zetteln findet, und auf deren Berichtigung zuletzt 
Alle auch hoffen, vermag den Umlauf so in Stocken 
zu bringen, daß die bedeutendensten Sprünge im Preise 
und in der Geltung der Zettel ganz unvermeidlich sind^'O.

Aber vorzüglich sind eö diese Schwankungen und 
Sprünge, woraus die Nachtheile des Papiergeldes 
für den allgemeinen Wohlstand am meisten hervorge, 
Heu, und sich im Inneren jedes Landes, das seinen 
Verkehr mit Papier treibt, am meisten äusser«. An 
einen nur einiger Massen festen und sichern Stand 
des Preises des Besitzthums der einzelnen Glieder der 
verkehrenden Gesammtheit ist dabei nie zu denken. 
Und ehen so wenig zu denken ist dabei an die, zur 
richtigen Vercheilung der Gesammtmasse unseres Ein, 
kommens so nothwendige Stetigkeit der Preise der in 
den Verkehr kommenden Güter; am allerwenigsten aber 
an einen regelmäßigen Fortgang der Betriebsamkeit

Selbst, wenn bei der Emission der Zettel noch so vorsichtig 
verfahren, und der Cirkulation-bedarf des Lande- noch so sorg
fältig zu berücksichtigen gesucht wird, — selbst dann werden 
solche Schwankungen nicht zu vermeiden seyn. Unter den 
verschiedenen Momenten, welche die Geltung der Zettel 
begründen können, ist ihr Gebrauch und Bedarf alt Cir
kulation-mittel zuverlässig dasjenige, welche- am wenigsten 
«nd am unsichersten auf ihre stete Geltung wirkt.

^*) Belege für diese Behauptungen giebt der Stand de- öst
reichischen Papiergelde- in den Jahren 181k und 1817. 
Man vergl. Nebeniu - a. a. O. S. 42 — 46. 
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afler. Also die Element^rbedingung für unsern fort
schreitenden Wohlstand ist dabei durchaus zerstört. Und 
zu allen diesen Uebeln kommt gewöhnlich auch noch 
das hinzu, daß die Volksbetriebsamkeit dadurch eine 
ganz fehlerhafte Richtung bekommt. Durch das ewige 
Schwanken der Zettelpreise wird die Betriebsamkeit 
und der Sinn des Volks so leicht darauf hingeleitet, 
daß es, statt seinen ÄZohlstand in Hervorbringung 
eigentlicher Güter zu suchen, und diesem Punkte seinen 
Fleiß und seine Kapitalae zu widmen, sein Heil in 
Spekulationen auf die Resultate jener Schwankungen 
richtet; und zunächst nur solchen Spekulationen seine 
Strebungen und seine Kapitale widmet. Statt daß 
der Verkehr und sein Triebrad, das Geld, nur Gü
ter im eigentlichen Sinne bewegen sollten, entsteht 
jetzt ein durchaus unproduktiver Geldverkehr, wo 
sich der Eine nur auf Kosten des Andern bereichert, 
und durch den die Masse unseres Totaleinkommens 
zwar in der Re^el bedeutend vermindert wird, aber 
selbst im günstigsten Falle um nichts wächst. Das Ein
kommen der Einzelnen bildet sich in Bezug auf die 
Gesammtmasse des Einkommens Aller eigentlich nur 
durch durchlaufende Posten ; es erscheint kein ächtes, 
sondern nur unächtes, abgeleitetes, Einkommen; und 
das ganze Gebäude unserer Betriebsamkeit wird dadurch 
gleichsam in eine Luftgestalt umgeschaffen; in ein Ge
bilde unserer Phantasie, dem jede.Realität fehlt, das 
nur in Zufällen Gewinn sucht, und statt das Volk zu 
fleißigen und be onnenen Arbeitern zu bilden, es nur 
zu Ränkevollen Agioteuren mattt; wobei zwar dieser 
oder jener Einzelne reich werden kann, allein immer 
nur auf Kosten einer Menge neben ihm verarmender 
Anderer; wodurch also der eigentliche Sinn und Zweck 
alles Verkehrs durchaus verloren geht.

Dieses / und daß auf diese Weise ein großer Theil 
der Betriebsamkeit des Volks rem unproduktiv gemacht 
Wird, scheint mir wirklich die allernachlheiligste F-lge 
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des Papiergeldes zu seyn, und mehr nachteilig noch, 
als selbst die Schwankungen im Preise aller Waaren, 
welche die wandelbare Geltung des Papieres immer 
begleiten. Triebe das Papier nur die Preise unserer 
ausländischen Bedürfnisse, und unserer inländischen 
Erzeugnisse, in die Höhe, so würden seine Nachtheile 
zwar immer sehr merklich fühlbar seyn; aber doch bei 
weitem nicht so empfindlich, wie bei der anaedeuteten 
Folge. — Zn sofern das Papier die Preise empor, 
trerbt, ist vorzüglich das nachteilig, daß dieses Empor, 
treiben äusserst selten gleichmäßig erfolgt. Zwar thut 
dieses auch jede andere Veränderung im Preise dieses 
oder jenes Artikels unserer Bedürfnisse. Aber dort 
folgen .die Preise den übrigen bet weitem schneller, 
und ich möchte sagen, natürlicher nach, als hier; und 
da sie schneller nachfolgen, so sind jene Veränderungen 
auch nirgends so nachteilig wirkend. — Was im« 
mer zuerst und meist sehr unverhältnißmäßig, durch 
daS Papier im Preise emporaetrieben wird, dieses ist 
das Metallgeld. Dock zieht von dem Gewinn, welchen 
hierbei der inländische Metallgeldbesitzer zunächst macht, 
in der Regel nicht der Inländer den Nutzen, sondern 
der Ausländer, dem jetzo unser Metallgeld zugetneben 
wird. Da wir, sobald die Papieremission erfolgt ist, 
und uns gleichsam mit einer uns geschenkten Güter, 
Masse bereichert, unser Metallgeld entbehren zn können 
glauben, so geht es ins Ausland, und wird meist zu 
Ankaüfen von Waaren verwendet, welche wir bisher 
entbehren zu können glaubten, aber jetzo nicht mehr 
entbehren wollen, weil wir reicher geworden zu seyn 
meinen. Wir steigern also jetzt durch unsere Konkur, 
renz die Preise der Artikel des Auslandes, und schaf, 
fen schon dadurch dem Ausländer Gewinn. Was die, 
ser aber von unsern Waaren dagegen nimmt, zahlt er 
uns nie wieder mit dem ihm zugewandten Gelde, son, 
dern nur durch Zettel, dre er dafür bei uns eingetauscht 
hat/ und die wir ihm immer mit der möglichsten Be,
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reitwilligkeit, also zu dem niedrigsten Preise, für sein 
Metallgeld abqeben, weil wir ausserdem den einmal 
begonnenen Verkehr mit ihm nicht forrsetzen, und die 
einmal uns geschaffenen Bedürfnisse nicht Wetter von 
ihm beziehen können-"). Auf diese Weise erhält sich 
aber der hohe Stand des Metallgeldes oft sehr lange, 
ehe ihm die Preise unserer übrigen Waarenarttkel 
nachfolgen, und das Inland kommt gegen das Aus
land, mit dem es verkehrt, oft auf lange Zeit hinaus

*) Zn diesem Fall kam Nuß land, als die Kaiserin Katha
rina II. ausser den bereits im Umläufe befindlichen Bank- 
affignationen i. I. 1787 sechszig Millionen Rubel 
neue Assignationen in den Umlauf setzte. Ein Theil dieser 
Papieremiffion wurde dazu angewandt, auswärtige Schul
den zu tilgen und die Kriegskosten des ehemaligen Kriegs 
mit den Türken zu decken; zwei und zwanzig Millionen 
davon aber lieh die Kaiserin an Grundstücksbesitzer aus, 
um dem Adel Mittel zur Bezahlung seiner Schulden zn 
schaffen. Aber diese letztere Summe wurde größtentheils 
vom Adel zweckwidrig zum Ankauf fremder Luxusartikel 
vom Auslande verwendet. Dem Lande selbst kam durch 
Verbesserung der Wirthschaft auf den Gütern des Adels, 
welche die Kaiserin bei ihren Vorschüssen beabsichtigt hatte, 
davon sehr wenig zu Gute. Auch von dem erstern Theile der 
neuern Papiergelbschöpfung wurde weiter nichts bewirkt, 
als ein Steigern der Preise des Metallgeldes gegen Papier; 
denn für dre Zwecke, wofür das Letztere bestimmt war, 
war dieses nicht geradezu zu brauchen; es mußte also erst 
gegen Metallgeld umgesetzt werden; und bei der Nachfrage 
nach diesem, welche dieser Umsatz erregte, mußten noth
wendig dessen Preise sich erhöhen, oder, was dasselbe ist, 
der Cours des Papieres mußte herabgehen. Darum fiel 
denn auch der Cours der Papierrubel, der bis dahin auf 
99 Procent gestanden hatte, jetzo zuerst auf 97, und in 
dem nächsten Jahre auf 92 und 91 Proc. Man vergl. von 
Zakob a. a. O. S.7 —9.
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in sehr bleibende Mißverhältnisse^). Aber selbst im 
Inlande bleibt Metallgeld immer in einem bei weilen 
höheren Preise als es nach seinem Verhältnisse zu den 
übrigen Waaren des Landes eigentlich seyn sollte. Auch 
abgesehen von allem übrigen, was seine Preise em- 
porireiben und dagegen auf Erniedrigung der Preise 
des Papiers wirken kann, bleibt es wegen seiner 
Brauchbarkeit zu allem Verkehr, besonders mit dem 
Auslande, und weil ein Faustpfand in Waaren, wie 
das Metallgeld ist, vor blosen Schuldverschreibungen, 
wie Papiergeld ist, stets eminende Vorzüge hat, im- 
mer eine vorzüglich gesuchte Waare; und schon dieser 
Umstand allein muß das unverhältnißmäßige Empor
gehen seines Preises bewirken.

Nebenbei aber vermag Papiergeld die selbst im In
lande allein Umlaufenden Waaren nie auf ihrem ange
messenen Preisstande zu erhalten. Während in Län
dern, wo das Papiergeld im steten Sinken ist, Aus
länder mit baarem Gelde außerordentlich wohlfeil leben, 
klagt gewöhnlich im Lande selbst jeder über zu große 
Theuerung. Nicht sowohl in der Vermehrung des 
Papiergeldes, und darin, daß es gewöhnlich den Be, 
darf der Circulation des Landes überschreitet, liegt, 
wie man gewöhnlich glaubt, der Grund, warum die 
im Inlande gegen Papiere ümlaufende Gütermasse in 
ihrem wirklichen Preise empor geht, sondern vorzüg
lich dadurch wird diese Erscheinung begründet, daß 
Papiergeld, wegen seiner Werthlosigkeit au sich, und 
wegen der bei seiner Vermehrung immer wachsenden 

Furcht

So haben, Nach den von von Jakob a. a. O. G 27. uns 
mitgetheilten Notijen, die Preise der LedenSmittel in man
chen Gegenden von Rußland noch bis jetzt nicht die Höhe 
det Preises erreicht, welche sie, nach Silber gerechnet, 
zu der Zeit halten, wo da- Papiergeld dem Silber gleich 
stand.
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Furcht seiner Besitzer, eS am Ende von der Regierung 
nicht seinem Nennpretse nach in Metallgeld realisirt 
zu sehen, jeder dazu hintreibt, sich dafür Güter von 
wirklichem Werthe um jeden Preis anzueignen. Stei
gen aus sehr begreiflichen Ursachen auch ha, wo 
als Folge des schnell steigenden Wohlstandes des Lan
des, oder ungewöhnlicher Erweiterungen des Gewerbs- 
wesens und Verkehrs, sich die Metallgeldmasse eines 
Landes vielleicht schnell vermehrt, und jetzt jeder dem 
Kreis seiner Begehr und seiner Bedürfnisse erweitert, 
und überhaupt mit mehr Freigebigkeit kauft, als vorhin, 
die Preise der gegen jenes Geld umlaufenden Güter, 
so geschieht dieses Steigen zuverlässig in einem ganz 
anderen Verhältnisse, und nach ganz andern Regeln, 
als bei einer unverhältnißmäßig starken Papieremission. 
Das überflüssige Metallgeld wirkt auf jenes Steigen 
blos nur in sofern, als es, theils durch Einwlr- 
ken auf den lebhafteren Gang des Verkehrs, theils 
durch die in ihm sich aussprechende Vermehrung unse
rer wirklichen Gütermasse, auf unsern Wohlstand wirkt, 
uns zu früherhin entbehrten Genüssen hinführt, und 
dadurch den Kostenpreis unserer Arbeit und unterer 
Arbeilserzeugnisse vermehrt; auch tritt hier sehr bald 
der nöthige gleichmäßige Stand der Preise wie
der ein. — Aber nicht auf diese Meise wirkt das Pa
pier. Es vermehrt unsere Gütermasse nicht, sondern 
gibt uns nur anscheinenden Reichthum; und was eS 
auf den lebhafteren Gang des Verkehrs wirkt, ist keine 
natürliche Lebhaftigkeit, die es diesem gibt, sondern 
eine sehr widernatürliche. Es bewegt die Güter nicht 
nach den Gesetzen eines natürlichen Verkehrs; nicht 
durcheinevorausgegangeneVermehrungderselben, welche 
sie rascher, kräftiger und lebendiger gegeneinander hin
treibt ; sondern die durch solche vermehrte Ctrkularion 
entsteht nur dadurch, daß die Werrhlosigkett des Pa
piers Jeden bald mehr bald minder treibt, sich für 
seine Papiervorräthe, die er andexs, als auf diese
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Weise, weder ge- noch verbrauchen kann, Güter wirk
lichen Werths anzueignen, und sich auf diese Weise gegen 
den Verlust zu decken, welchen ihn der Besitz des Pa
piers und die Schwankungen der Geltung desselben 
immer drohen. In dem Umläufe, welcken das Papier 
schafft, bewegen sich eigentlich nicht wirkliche Güter 
gegen einander, wie es im Metallgelde immer ge« 
schieht, weil dieses den Charakter des Tauschvehikels 
und der Waare zugleich von sich trägt; sondern es be, 
wegen sich nur Güter und, oft sehr eitele, Hoffnungen 
gegen einander. Das ganze verkehrende Volk lebt und 
treibt sein Verkehrswesen stets nur auf Kredit, und 
noch dazu auf einen höchst unsicher» und schwankenden 
Kredit; — und keine Frage ist es, daß alles dieses 
dazu wirken muß, den Stand der Preise aller im Ver
kehre Umlaufenden Waaren unendlich zu zerrütten, seine 
Feststellung stets zu hindern, und am Ende das Volk 
zu einer Verschwendung hinzuführen, die seinen Ruin 
über kurz oder lang unaufhaltsam herbeiführen muß. 
Denn die neuen Unternehmungen, welche auf den Grund 
eines solchen beflügelten Verkehrs gemacht werden, 
können nie von Dauer seyn; sie dauern nur so lange die 
Verschwendung dauert, die sie hervorrief. — Mit 
einem Worte, jedes Papiergeld, das nicht auf einer 
Metallbasis ruht, und auf diese Weise sich seine Gel
tung und seinen steten Umlauf und seinem Besitzer den 
sichern Erwerb der Güter gewährt, welche er bei jedem 
Weggeben seines Ueberflusses gegen Geld sucht und 
fordert, — jedes solche Papiergeld kann nie anders 
als höchst nachtheilig auf den allgemeinen Wohlstand 
wirken^). So ausgedehnt auch das Gebiete der Herr-

Man vergl. hierüber Graf von Soden Nation. Oekon., 
Bd.IV. S.32Y., Hufeland a. a. O- Bd.II. S.262.; 
meine Revision rc. Bd II. S. 239—249.; und von Za- 
kob über Rußland- Papiergeld rc. S. 35 —38. — Die
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schüft der Meinungen in der menschlichen Güterwelt 
seyn mag, nie wird es irgend eine Regierung dahin

Nichtigkeit dieser Bemerkungen bewährt übrigens die Ge
schichte de« Papiergelde« überall, wo die Regierung ihm 
keine Metallgeldbasis gegeben hat, in Nordamerika, 
wie in Frankreich, in Oestreich, und in Rußland, 
wie in Dänemark und Schweden. Namentlich in 
Frankreich suchte Zeder, bei dem immer mehr schwan
kenden und tieferen Falle der Assignaten, sinnrech eine 
Anwendung für da- fast stündlich mehr verdünstende Papier» 
Es schien in den Händen zu drennen. Wer nie ein Ge
werbe getrieben hatte, suchte eines, um Besitzungen in 
Gebäuden und Manufakturwaaren zu haben. Andere bau
ten, ließen Häuser repariren, meublirten sich Zimmer. 
Man verschwendete selbst in Vergnügungen, bis man nur 
die Assignaten los wär, und wo möglich etwa- anderes 
von bleibendem Werthe an ihrer Statt in den Händen, 
oder doch einigen Genuß, oder überhaupt nur e?waS, dafür 
gehabt hatte Selbst dann, wenn die Papieremiffion nicht 
so übermäßig gewesen seyn sollte, wie in Frankreich, — 
selbst dann werden sich das Papier und der Wohlstand des 
Landes nicht vor solchen Nachtheile!- bewahren können. 
Eine dem Cirkulationsbedarf angemessene Masse kann daS 
Papier zwar vor völliger Depreciation einiger Maßen 
sichern, aber doch keineswegs vor einem bald mehr bald 
minder fühlbaren Herabsinken seines Preises» Dieses liegt 
in der Beschränktheit seines Gebrauchs, in der alleinigen 
Anwendung desselben blos zum Verkehre, und insbesondere 
nur zum Landesverkehre. Was NebeniuS (a. a. O. 
S. 16b.) zur Vertheidigung des Gegentheils von Groß- 
-ritanien anführt, beruht auf ganz eigenen, dort ob- 
waltenden, Verhältnissen, und laßt sich höchstens nur als 
Ausnahme von der Regel aufführen, Ueberbaupt scheint 
NebeniuS bei seinem Raisonnement über das Papiergeld, 
den Einfluß, den es auf eine größere Beflügelung des 
Derkehrs hat, und die hieraus entspringenden Nachtheile 
seines Umlaufs und die Hindernisse seiner vollen Geüung, 
ganz übersehen zu haben. Zn der Masse des Bedarfs eines

Aas
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Lungen, daß der Mensch und seine Meinung dem werth
losen Papiere den Charakter wirklicher Güter mit Zu
versicht betlegte. Die Täuschung, welche die Regierung 
durch ihre'Papieremissionen erregt, tpird vielmehr nie 
ihren Charakter verlieren, so viele Mühe eine Regie
rung sich auch geben mag, jene Täuschung zu ver
schleiern.

Allerdings ist es nichts, als eine solche Ver, 
schleierung, wenn man dem Papiere damit Geltung 
zu verschaffen sucht, daß die öffentlichen Kassen dasselbe 
beym Abtrage öffentlicher Abgaben zu seinem Nenn, 
preise annehmen ; oder wenn man — wie man dieses 
gleichfalls versucht hat, es auf das Staatsbesitzthum 
a Grund und Boden versichert. — So bedeutend 
auch die Abgaben in einem Lande seyn mögen, so un
bedeutend sind sie gegen die Masse von Gütern, welche 
sich dort im Verkehre bewegt. Dadurch, daß die 
Regierung ihr Papier selbst wieder in öffentlichen Ab
gaben nach seinem vollen Nennpreise annimmt, ist 
also für seine Geltung äusserst wenig, und höchstens 
nur das gewonnen, daß es nicht auf ganz und gar 
Nichts zurückfallen kann. Da die Regierung auch die 
vom Volke genommenen Abgaben nirgends blos ein, 
nimmt, sondern wieder ausgibt, also, wenn ihr in 
Papier gezahlt wird, wieder auf diese Weise bezahlen 
muß; so wird ihr Nehmen nicht einmal auf Vermin
derung des Papiers wirken, vielmehr ist dieses Ver
fahren gerade der kürzeste Weg, die Papiermasse stets 
vermehren zu müssen; denn selten wird es einer Re
gierung gelingen, ihr Papier wieder zu demselben 
Preise auszugeben, für den sie es eingenommen hat. 
Die immer steigenden Preise ihrer mit Geld zu kau
fenden Bedürfnisse, werden sie darum nöthigen, die

Landes an Tauschmitteln liegt durchaus kein Ruhepunkt für 
Las Fallen des Preise- des Papiers.



375

Papiermasse unaufhaltsam zu vermehren, wie man die, 
ses überall sieht, wo man Papier einmal in Umlauf 
gesetzt hat. —

Was aber die Versicherung des Papiers auf das 
Grundeigenthum des Staats, oder sogar selbst aller 
seiner Angehöngen betrifft, so kann für die Geltung 
des Erster» dadurch um deswillen nichts bewirkt wer
den, weil — wie ich schon früher bemerkt habe — 
die Geltung des Geldes nicht sowohl auf einer Hypo« 
thek, als auf einem eigentlichen Faustpfands beruht 
Indem man im Tausche seine Waaren für Geld hin- 
giebt, sucht man nicht eine so schwer zu realisirende 
Anweisung, wie sie Grundeigenthum und eine Hinwei
sung darauf geben, kann — auf ein Gut, das viel
leicht für die Hälfte der Verkehrenden gar nicht brauchbar 
ist; — sondern man verlangt eine Anweisung, welche 
jeder Verkehrende so fort und ohneSchwierigkeit 
honorirt; und diese Anweisung läßt sich durch nichts 
mit Sicherheit gewähren, als nur durch Metallgeld; 
und zwar selbst nur durch Metallgeld von einer von 
allen Verkehrenden anerkannten Geltung,^ und für Alle 
festgestettten sofortigen Brauchbarkeit. Mit einer blo, 
sen Möglichkeit, zu seiner Zeit auf irgend eine Weise 
jene Anweisung durch die Ueberweisuug und den Besitz 
irgend einer dafür versicherten Waare honorirt zu sehen, 
mit einer solchen Möglichkeit läßt sich so leicht nie
mand abspeisen. Und,wirklich zeigt auch die Geschichte 
aller Länder, wo man das vom Metall losgerissene 
Papier durch Versicherung auf den Grund und Boden 
in Geltung und Umlauf erhalten wollte, die Nichtigkeit

*) Neuerdings hat diesen Weg empfohlen der Graf Georg 
von Buquoy Vorschlag, wie in jedem Staate ein auf 
achten Nalionalkredit fundirteS Geld geschaffen werden 
könnte rc-, Letzt- 1S19, s.
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der auf solche Unternehmungen gefetzten Hoffnun
gen -0.

115,
Was unsere Regierungen auf den Gedanken Hin

leitete, sich in ihren Geldverlegenheiten durch Papier- 
emlssionen helfen zu wollen, dieß sind die Banten,

Den überzeugendsten Beleg für die Richtigkeit dieser Be
hauptungen gibt wohl die Geschichte der französischen 
Assignaten. Hatte man in Frankreich zugleich ^nit 
den Assignaten eine Kasse geschaffen, wo jeder seine Affig» 
naren auch nur zum Theil gegen Metallmünze hatte Um
setzen können, so würde, so schlecht auch die damalige Re
gierung war, und so wemg ihr Kredit feststand, der CourS 
der Assignaten dennoch bei weitem nicht so schnell und so 
tief gefallen seyn, als er wirklich fiel. Aber da die Assig
naten auf keine Weise zu realifiren waren, als mittelst 
Ankaufs der eingezogenen Güter der Geistlichkeit und de- 
ausgewanderten Adels, die Regierung selbst auch bei ihren 
Papieremissionen durchaus kein Ziel und Maas hielt, bis 
sie die ungeheure Summe von 4ü,58i,4ti tn8 LivreS in 
Assignaten geschaffen hatte, so war dem fortwährenden Fal» 
len dieses Papieres auf keine Weise zu begegnen. Die 
Hoffnungen, welche man auf Holland gesetzt hatte, wa
ren leere Träume, und selbst die Maasregel des Direk
toriums, sein werthloses Papier zu Ende des Jahre-,17Y5 
durch eine gezwungene Anleihe von boo Millionen Franken, 
bei der man die bereits bis auf Ein Prvcent gefallenen 
Assignaten um diesen Preis annahm, — zu heben, konnte 
jene- vor weiterem Sinken nicht schützen. Trotz dem fielen 
die Assignaten fortwährend noch weiter; zuerst auf ein bal- 
bes Procent, und am 4. ZuniuS 1796 galt der Loui-d'or 
in Frankreich gar 20,^00 Franken, und Ein Franke Sil
bergeld 800 Franken in Assignaten. Zuallerletzt standen 
sogar die Astign^en so tief, dass in ihrem Preise nicht ein
mal da- dazu verwendete Papier und die Fabrikation-kosten 
bezahlt wurden. Man vergl. Busch vom Geldumläufe rc., 
Bd.I. S.5O6folg.; 3imo«^« äe Sismonäi äe I« 
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namentlich die ZettelbankenSchade nur, daß 
man im Papiergelde die Grundidee dieser, für den 
Verkehr allerdings nützlichen, Institute nicht gehörig 
festgehalten, sondern beinahe gefliessentlich vernachläs
siget hat.

Zwar bildet eben so, wie beim Papiergelde, auch 
bei diesen Banken, eigentlich der Kredit das Triebrad 
des Verkehrs. Aber der Kredit, durch den hier die 
Umlaufende Gütermasse in Bewegung erhalten wird, 
ist von ganz anderer Art, wie derjenige, auf welchen 
man die Geltung des Papiergeldes baut. Es ist kein 
von wirklichen Gütern, und namentlich kein von der 
Metallmünze losgerissener Kredit, sondern ein fest und 
innig mit dieser letzter» verbundener^)« Die sichere

rickegse commerciale, l'om. I. S.172.; Hufeland a. a. O. 
Bd. II. S.204 und 205. ; u. Nebenius a. a. O. G. 39. 
Mot..** — Auch in Dänemark hat die Idee, die Gel
tung des Papiergeldes durch Versicherung auf den Grund 
und Boden zu sichern keinen Erfolg gehabt; man vergl. 
(von Posse) Lsssi «ur I'Iiiskoire äe 1'eoonomie polit. 
lies peuples moäcrnes, T'oin.II. S. 1Y5.

*) Eine kurze Geschichte der in den verschiedenen europäischen 
Landern bestehenden Z ettelb a nke n, s. m. bei Hufeland 
neue Grundlegung der Staatswirthschaftskunst:c. Band II. 
S. 143 folg. — WaS den dermaligen Zustand der Lon
doner, Pariser und Petersburger Banken betrifft, 
vergl. m. Nebenius a. a.O. im Anhänge S. 13 — 25, 
96 — 99, U. 142 —-44.

**) Ist Papier nichts weiter, als ein Schuldschein, dessen 
Bezahlung vom guten Willen und vom Vermögen der Re
gierung abhangt, so ist jeder Bankzettel eigentlich nicht- 
weiter, als ein Wechselbrief, ausgestellt auf die Bank 
selbst, der zu jeder Zeit zahlbar ist, und dessen Zahlung 
man nur um deswillen nicht betreibt, weil man sicher ist, 
oder stch wenigsten- sicher glaubt, sie erhallen zu können, 
so oft Man will. M- vergl. Limonäe äe Sismooäi 
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Geltung der Zettel und Anweisungen der Banken ruht 
auf dem, durch eine ausreichende Masse von Metall
gelde gebildeten, Bank onds, und auf der Sicherheit, 
welche dieser Fonds jedem Zettelbesitzer gewährt, in 
jedem Augenblicke nach Belieben seine Zettel gegen 
Metallgeld umwechseln zu können. Aber auch nur in 
sofern, als die Banken den mit ihnen Verkehrenden 
diese Sicherheit möglichst vollständig und zuverlässig ge
währen, sind sie vermögend wahrhaften Nutzen für den 
Verkehr und den Wohlstand zu schaffen, und den Kre
dit und, die Geltung ihrer Zettel völlig aufrecht zu 
erhalten.

Unter der Voraussetzung, daß ein solcher FondS 
stets vorhanden, und der ang^deutSten Bestimmung 
stets ohne alle Einschränkung gewidmet sey, empfah
len sich die Bankzettel, als Förderungsmittel des Ver
kehrs, selbst vor dem Metallgelde, in mehr als einer 
Rücksicht. Vorzüglich der Großhandel erhält durch sie 
eine ungemeine Erleichterung. Sie ersparen den Ver
kehrenden die, vorzüglich bei großen Summen, oft 
äusserst bedeutende, Mühe des Zählens, der Prüfung 
der Münzen, und die Kosten ihres Transports. 
Auch lassen sich Noten mit weit größerer Leichtigkeit 
sicher aufbewahren, als Metallgeld. Nebenbei sind 
die Kosten der Unterhaltung des Triebrades des Ver
kehrs bei den Noten höchst unbedeutend. Durch ihren 
Umlauf geht nichts verloren; während beim Umläufe 
des Metallgeldes schon durch das, was die umlaufen- 
den Münzen durch Abreiben verlieren, äusserst bedeu
tende Verluste entstehen können. Selbst Betrügereien,

öu papiermonnoie et äes mo^ens cle le supprimer, in der 
Zeitschrift Pallas, Iahrg. 11. St.1, u. übers. in Hart« 
leben Allg. Pol. Matt. v. I. 1610 N. 25u. 26, u. yy; 
U. Dntons snkl^se rsisonvee äes priac. waäsm. äo Ue- 
con. pot. S. 55.
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Wenn sie auch bei den Banknoten nicht ganz unver
meidlich sind, sind hier bei weitem nicht so sehr ztt 
fürchten, wie bei dem, der Gefährde der Kipper und 
Mipper und der Falschmünzer ausgesetzten, Metall
gelde. — Mit einem Worte, der Bequemlichkeiten 
und Vortheile aller Art, welche die Bankzettel dem ver
kehrenden Publikum gewähren, sind überall so viele, 
daß es gar kein Wunder ist, wie sie sich den Credit 
schaffen und erhalten konnten, den sie überall ge
nießen, wo man für seine Erhaltung nur etwas thut, 
und sich die Mißbräuche nicht erlaubt, welche sich 
freilich leider in die meisten Bankverwaltungen ein
geschlichen haben.

Einen Hauptvortheil, den eine gehörig fundirte, 
und auf diese Weise den Credit und die Geltung ih
rer Noten ausreichend sichernde, Bank ihrem Lande 
gewährt, ist übrigens auch noch der, daß es auf diese 
Weise einen ziemlich bedeutenden THM der ihm zu 
seinem Verkehre nöthigen Metallgeldmasse ganz erspa
ren kann, und daß es dadurch sich in den Stand ge
setzt sieht, die Gütermasse, welche es zum Bedarf jener 
Geldmasse nöthig haben möchte, für andere Zwecke 
nützlich zu verwenden "). Die Erfahrung lehrt es, 
daß jede ausreichend fundirte Bank, die Summe, 
welche sie in Noten ausgegeben hat, beinahe niemals 
ganz vollständig vorräthig zu haben nöthig hat. Sie 
braucht von ihrem Fonds nie mehr in Casse zu haben,

*) Selbst auf alle andern unter sich verkehrenden Länder kann 
der Gewinn, den ein Land auf diese Weise durch seine 
Bank machen kann, sich verbreiten. Die Papiercreation, 
welche die Bank unternimmt, »ertheilt nach dem Gange 
des Verkehrs, das für das erstere Land bisher nöthig ge
wesene Matallgeld unter alle mit ihm verkehrende Lander. 
ES erzeugt also für diese allesammt eine Verminderung 
deS Aufwandes, den die Bereithaltung der zur Bewezung 
des Verkehrs überall nothwendigen Metallgeldmaffe fordert.
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als sie von Zeit zttr Einwechselung der ihr präsentirten 
Noten nöthig hat Die Überschüsse kann sie zu 
andern Zweigen der Betriebsamkeit nützlich verwen
den, und so der Gesammtheit manche nothwendige 
Capitale und überhaupt eine Menge von Gütern schaf
fen, deren jene ausserdem ganz würde entbehren müs
sen ^). Genug nur, daß die Bank stets dafür be
sorgt ist, daß das Metallgeld, das sie zur Einlösung 
ihrer Noten bedarf, ihr stets wieder zu Gebote stehe, 
wenn sie dessen vielleicht nöthig haben sollte. Unter 
dieser Voraussetzung theilt das Papier, das die Bank 
ausgiebt, alle die Eigenschaften, welche dem Metall
gelde, als Circulationsmittel zukommen.

Haben Zettelbanken nicht überall, wo man der
gleichen errichtete, diese Vortheile gewährt, so liegt

Obngeachtet die Londoner Bank bis zum Jahre 1796 ge
wöhnlich 10 — 11000000 Pfund Sterl. in Noten im Um
lauf hatte, und von Jahr zu Jahr beinahe zwei Drittheile 
dieser Summe der Regierung zu ihren laufenden Ausgaben 
vorschoß, betrug ihre Reserve an Gold in Barren und ge
münztem Golde doch gewöhnlich nicht über 5 — 6000000 Pf. 
Sterl. Erst dann als diese Reserve im Jahre 1796 auf 
2,918,500 Pfund, und im Jahre 1797 auf 1,272,000 Pfund 
zusammen geschmolzen war, war sie zur Einstellung ihrer 
Daarzahlungen genöthiget. M. vergl. NebeniuS a. a. O. 
im Anhänge S. 14 u. 15.

Zwar mag es seyn, daß auf diese Weise die Bank einen 
bedeutenden Theil des in dem Lande bisher umlaufenden 
Metallgelde- in- Ausland treiben kann. Allein dieser für 
da- Land scheinbare Verlust ist in der Wirklichkeit wahr
hafter Gewinn. Die Metallmünzen, welche die Bankzettel 
auS dem Lande treiben, gehen nicht umsonst aus dem 
Lande, sondern gegen eine seinem Betrage gleichkommende 
Gütermaffe, welche wir ausserdem hätten entbehren müssen, 
hätte der Kredit der Bank die jetzt ausgehenden Metall- 
münzen nicht für uns entbehrlich gemacht.
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davon wohl der Grund nur darin, daß man sie von 
Seiten mancher Regierung zu fremden Zwecken gemiß
braucht hat, oder, daß sie selbst ihre Spekulationen 
werter getrieben haben, als es ihre Kräfte gestatteten. 
Jede Bank, welche sich und ihre Fonds zur Deckung 
der Geldverlegenheiten der Regierungen hergibt, oder 
welche sich überhaupt in Gelchäfte einläßt, welche ihr 
die Rückkehr ihrer ausgegebenen baaren Fonds nicht in 
jedem Augenblicke, wo sie deren zur Deckung ihrer 
Noten bedarf, möglich macht'-'O, — jede solche Bank 
ist nie vor Verlegenheiten sicher, und wirkt auf diese 
Weise der sichern Geltung ihrer Noten selbst entge
gen ^).

*) Aus diesem Grunde diskontiren die meisten Banken blo- 
nur Wechsel, oder andere auf Ordre gestellte HandelSpa- 
piere auf bestimmte kurze Termine. Dadurch, daß die 
preussische Bank auch auf liegende Güter Vorschüsse 

-machte, gerietb sie in sehr große Verlegenheiten. Man 
vergl. von Jakob Grunds, der Pol. Gesetzgeb. rc. S. 648, 
und Cbrist. Jak. Kraut vermischte Schriften rc., Bd.H. 
S.27 folg.

So sind wirklich die mancherlei Vorschüsse, welche die Lon
doner Bank der englischen Regierung gemacht bat, und 
der äusserst bedeutende Geldverkehr, in dem jene immer 
mit dieser steht, sehr daran Schuld, daß die Bank, beson
ders seit dem Jahre 1797, oft in sehr drückende Verlegen
heiten gekommen ist, und daß sie ihre bedeutenden Fond- 
zum Nutzen deS PrivatverkebrS nicht so gebrauchen konnte, 
wie eS umer manchen Verhältnissen wohl nöthig gewesen 
wäre. Ueber den Betrag dieser Vorschüsse in den Jahren 
1814 bis 1819 s. m. NebeniuS a. a. O. im Anhänge 
S. 14 und 18. und S. 19 und 20., und über die Gründe, 
warum die Londoner Bank, trotz dieser Vorschüsse, dennoch 
im Stande war, den Preis ihr?r Noten so ziemlich auf
recht zu erhalten, Thornton der Papierkredit von Groß- 
brittanien, übersetzt von von Jakob, S.72 folg.
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Die Erhaltung deS Kredits einer Dank und der 
von ihr ausgegebenen Noten ist nur dann möglich, wenn 
von ihren Direktoren mit möglichster Sorgfalt darüber 
gewacht wird, daß die Masse der in Umlauf gesetzten 
Noten nie zu groß sey, im Verhältniß gegen die immer 
bereitliegenden Summen von Metallgelde, bestimmt 
zur Einwechselung der präsentirten Noten. Maßt sich 
die Regierung des Landes, wo eine Bank besteht, 
eine Einwirkung auf den Gang der Bankgeschäfte, und 
eine Leitung derselben an, so sollten diese Einwirkung 
und Leitung stets nur darauf hinzwecken, daß die 
Hankverwaltung dem angedeuteten Grundgesetze ihres 
Würkens stets möglichst treu bleibe. Geschieht dieses, 
so ist es sehr gleichgültig, ob die Bank ein Privatunter
nehmen ist, oder ein Unternehmen der Regierung. Denn 
klar ist es wohl, die Nützlichkeit des Bankinstituts hängt 
nicht davon ab, wer es treibt, sondern nur davon, wie 
die Geschäfte betrieben werden. — Nur in sofern mögen 
Banken in den Händen von Privatunternehmern vor 
Staatsbanken den Vorzug haben, als das Interesse 
der Unternehmer selbst jedem möglichen Mißbrauche 
solcher Unternehmungen von Seiten der Regierungen 
entgegentritt.

Wie groß übrigens die Masse der von einer Bank 
in Umlauf zu setzenden Noten im Verhältnisse zu ihren 
Metallgeldfonds seyn könne, ohne den Kredit der Bank 
zu erschüttern, darüber läßt sich im Allgemeinen wohl 
nichts zuverlässiges bestimmen. Es hängt hier alles 
von dem Gange ab, den der Verkehr des Landes und 
seiner Umgebungen nimmt, und von dem Credit, wel, 
chen die Zettel der Bank hier genießen; und zuletzt wirkt 
hier auch sehr häufig die politische Sicherheit der Bank und 
des Landes. Nach den Schwankungen, welche, nach der 
Natur der Sache, in diesen Bedingungen stets unvermeid
lich eintreten, wird sich die Bankdirektion bei ihren No, 
tenemissionen immer möglichst umsichtig zu richten haben. —- 
Nup eine allgemeine Regel scheint in gewöhnlichen
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Zeiten von denVankdirektoren bei ihren Emissionen im
mer beobachtet werden zu müssen, die, daß sie nie mehr 
Noten ausgeben und in den Umlauf setzen, als die 
Masse des Metallgelds beträgt, das zum Tauschver- 
kehr des Landes überhaupt erforderlich seyn würdet). 
Vergrößert sich die Masse des Umlaufenden Metall
geldes über diesen Punkt hinaus, so ist dieses unschäd
lich; der Ueberfluß geht als Waare aus dem Lande- 
und das Gleichmaas stellt sich durch diese Auswande, 
rung von selbst her. Aber nicht fo unschädlich ist 
eine Vermehrung der Notenmasse über den angedeute
ten Punkt. Da NoM blose Tauschmittel, aber keine 
Waaren sind, so kann ihr Ueberfluß weiter nichts be, 
wirken, als ihre so fertige Rückkehr zur Bank, um hier 
gegen Metallgeld umgesetzt zu werden. Zeigt nun hier 
die Dank die mindeste Verlegenheit oder Abgeneigtheit 
den Betrag der Noten in Metallmünze zu zahlen, so 
müssen die Anforderungen an sie sich immer vermehren; 
der Kredit der Bank und ihrer Noten sinkt, und die

*) Ich sage absichtlich in gewöhnlichen Zeiten. In un* 
ruhigen stürmischen Zeiten, wo politische Verhältnisse für 
jeden lieber Geld- als Notenbesitz wünschenswerth machen, 
ist bei den Notenemissionen bei weitem mehr Vorsicht er
forderlich.

**) Man vergl. Smith Untersuchung über den Nationalreich- 
thum, Bd.H. S.4y„ u. Christ. Zak. Krau- StaatSwirthsch. 
Bd. III. S. 74 folg. — Anderer Meinung scheint der 
Graf von Soden (Nat. Oekon. Bd.II. S. 41b) t» seyn, 
„weil sich für die Au-gleichung-artikel kein Markstein den
ken lasse;" was sich doch zuverläßig nicht behaupten läßt, 
so schwierig auch in gegebenen Fällen die Aufstellung eines 
solchen Marksteine- seyn würde. Daß er vorhanden sey, 
dringt sich in manchen Fällen oft sehr lebhaft auf. Gera
dezu für unrichtig erklärt Smith- Behauptung Thyrn- 
ton a. a. O- S.4y folg. Indeß sein ganze- Raisonne- 
ment zeigt, daß er Smith mißverstanden habe.
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Verlegenheit der Bank wächst immer zunehmend. Was 
sie belm Ausgeben der Zettel immer gewinnen mag, 
verliert sie gewöhnlich doppelt wieder durch das Sinken 
des Preises derselben, und durch die steigenden Preise 
des dagegen anzuschaffenden Metalls. — Kurz, die 
Folgen eines soll en zu wenig umsichtig getriebenen 
Verfahrens bringen selbst der Bank in der Regel wohl 
Schaden, nie aber Vortheil; und für das Allgemeine 
wirken sie immer schädlich. Die Banknoten nähern sich 
immer mehr dem eigentlichen Papiergelde, und wirken 
über kurz oder lang eben so nachtheilig, wie dieses, 
nicht blos nur auf den Kredit der Bank, sondern auch 
auf den allgemeinen Wohlstand

Hat eine Bank dafür gesorgt, daß es ihr nie an 
ausreichenden Fonds fehlt, um die ihr zur Auswechse
lung präsentirlen Noten gegen Melallmünze sofort ein- 
zutauschen, so scheint es endlich sehr gleichgültig zu seyn, 
ob sie nur auf größere Summen lautende Noten aus- 
gibt, oder ob sie ihre Emissionen auch auf kleinere er
streckt. Inzwischen bei genauerer Prüfung der Sache, 
laßt es sich nicht verkennen, daß es selbst für das In
teresse der Bank räthlicher sey, nur auf größere Sum
men lautende Zettel auszugeben, als durch ihre Noten 
selbst auch die kleinern Münze entbehrlich machen zu 
wollen. In der Natur der Sache liegt es wohl, daß 
der Dienst, welchen die Bank durch ihre Noten dem

Wohin da- Ausgeben zu vieler Äanknoten das Bankinstitut 
selbst führt, reizt die Geschichte der Londoner Bank. 
Weil ste zu viele Zettel auSgegeben hatte, und deren Ueber. 
Maas unaufbörlich an sie »um Auswechseln gegen Gold und 
Silber zurückkehrte, war sie vom Jahre 1777 an genöthiget, 
viele Iadre hintereinander jährlich im Durcdschnitte für 
850,000 Pf. Sterl. Metall aufzutreiben, welche- ihr einen 
Derlust von zwei bis drittehalb Proc. Mög- Man vergl. 
Smi.th a. a. O. Thl.H. S.52., und von Zakob, An
merkungen zur Uebersetzung von Thorntonrc. G. 490.
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Verkehre leisten kann, sich immer nur auf größere Sum
men beschränken muß. Nur bei Zahlungen in diesen 
leisten die Noten die oben angedeutete Bequemlichkeit.

die Summe/ worauf die Noten laute»/ zu klein, so 
wird wirklich durch ihren Gebrauch der Verkehr keines
wegs erleichtert, sondern vielmehr im Gegentheile be
deutend erschwert. Der Theilbarkeit der edeln Metalle 
zu folgen, ist den Noten durchaus unmöglich, ohne da
durch mehr Schaden zu stiften als Nutzens). Sie sind 
überhaupt nur mehr für den Verkehr zwischen Kauf
mann und Kaufmann geeignet, als zum Verkehr für 
das ganze Publikum, und den Handel im Kleinen zwi
schen den Producenten und Konsumenten.

*) Welche Noth man im Oestreichischen hat, um keim Detail
handel die kleineren Noten anzuwenden, wenn die Sum
men nicht ganz aufgehen, ist bekannt. — Nach Smith 
a. a. O. Bd.H. S. 92. sollten fünf Pfunde Sterling 
die kleinste Summe seyn, für welche sowohl die Londoner, 
als die vielen in England bestehenden Privatbanken, Note« 
ausgeben dürften. Doch hat man in der neuern Zeit, 
selbst von Seiten der Londoner Bank, sehr viele Note» 
unter der angegebenen Summe in Umlauf gesetzt. Nach 
einer offiziellen Berechnung betrugen die Noten untex 
fünf Pfunden am 12. Januar 1810 nicht weniger al- 
b,738,ooo Pfunde Sterl.; und zu Ende de- November- 
1818 6,745,000 Pfunde Sterl. Indeß überzeugt von der 
Schädlichkeit ihres Umlaufs, und von der Schwierigkeit, sie 
in Geltung zu erhalten, hat man auch am ersten wieder 
angefangen sie gegen Metallgeld wieder einzulößen, weSHM 
sie denn zu Ende des Dezembers 1818 nur 6,.56y,56tz Pf. 
Sterl. betrugen. Wirklich verloren sie auch immer um so 
mehr gegen Metallgeld, je kleiner die Summe war, wor
auf sie lauteten. Schon damals, alS die geringste Note 
nur auf »ehen Pfunde lautete, erdielt man dafür nicht 
mehr, als neun Guineen; und als Zettel von fünf 
Pfunden eingeführt wurden, galten sie nicht mehr al- 
vier Guineen.
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H. ii 6.
Nicht sowohl auf Vermehrung der vorhandenen 

Cirkulano^smittel, als vielmehr nur auf Erleichterung 
des Tauschverkehrs im Allgemeinen, und insbesondere 
Les Großhandels, sind die Giro - oder Depositor 
danken berechnet. — Statt daß die Tendenz der 
Zettelbanken dahin geht, ihre Fonds möglichst in Um
lauf zu setzen, besteht die Eigenheit der Giro, oder 
Depositobanken darin, daß sie die Geldsummen, welche 
matt hier niedergelegt hat, mit möglichster Treue und 
Sorgfalt zu bewahren suchen, und einem Jeden für 
seine niedergelegte Summe im Hauptbuche der Bank 
ein eigenes Folium eröffnen, auf dem das, was er 
von jener Summe an andere anweist, oder zurück, 
Nimmt, abgeschrieben wird

Ist hiernach auch der Nutzen, den solche Banken 
gewähren, bei weitem eingeschränkter, als der der 
Aettelbanken, so ist er dagegen um so sicherer. Von 
Ler Gefahr, durch Depretiation der Zettel irgend ein, 
Mal zu verlieren, — gegen welche jede Jettelbank, 
selbst bet der größten Vorsicht ihrer Verwalter, das 
Publikum nie ganz sicher stellen kann — hat dieses 
hier nie etwas zu fürchten. Der Verkehr ist unbe, 
Lingt dafür gesichert, wirkliche Güter gegen bloße, 
nur scheinbaren Werth habende Anweisungen umlau, 
Len zn sehen. Nicht der Kredit treibt hier sein 
Spiel, sondern — wie es die Natur des Verkehrs 
eigentlich will — nur Güter werden bewegt durch 
Güter. Und wenn auch die Förmlichkeiten des Ab, 
rmd Zuschreibens in den Bankbüchern mitunter lästig 

seyn

Eine kurze Geschichte der Giro - oder Depositobanken, die 
man mitunter auch Assignationsbanken nennt, s. m.
-ei Hufeland a. a, O. Bd.H. S t»2. folg. 
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seyn mögen -^) , und darum der Umfang des Wirkungs
kreises einer Giro - oder Deposirobank nie die Ausge- 
dehncheit erhallen kann, welche der Geschäftskreis ei- 
n-r Zettelbank erhalten kann, das, was die Erste in
nerhalb ihres Kreises wirkt, steht zuverlässig an So
lidität dem Wirken einer Zettelbank bet weitem voran. 
Die Anweisungen, welche die Bankbüchet ihren In
teressenten geben, können nie tätlichen. Haben sie 
auch das Pfand für die Sicherheit dreier Anweisungen 
nickt selbst in der Hand, so ist es dock immer voll
kommen vorhanden; und selbst vollkommener noch, 
als es sich auf irgend eine Weise schaffen lasst. — 
Auch der Ma.asstab für die Schätzung der Umlaufen
den Güter ist hier sicherer, bleibender und dauerhaf
ter, als selbst im Umlaufenden Metallgelde. In es 
je möglich, daß sich eine feste Meiallmürne konstl- 
tuire, was alle unter sich verkehrende Völker so 
sehr wünschen müssen, — so ist die«es nur durch 
eine Giro, oder Depositobank,- — dadurch, dass die 
hier niedergelegten Merallmassen theils vor Verschlech
terung durch den Umlauf bewahrt werden, theils 
vor Verminderung ihres Gewichts und Feingehaltes 
durch die Münzkünste der Regierungen und ihrer 
Agenten. Und diese 'Vortheile kann eine solche Bank 
dem verkehrenden Publikum gewähren, gleichviel sie 
halte offene Kasse, und lasse ihre Interessenten ihre 
Einlagen zu jeder Zeit nach Gefallen wieder zurück
ziehen, oder sie thue dieses nicht, sondern erlaube 
blos nur Uebertragung der in ihr niedergelegten Fonds 
auf Andere; denn was in ihren Büchern angewiesen 
ist, hat sie stets auch in Kasse.

Haben die Giro- oder Depositobanken nicht über
all den Nutzen gewährt, den sie nach diesen Andeu-

*) Ueber diese Förmlichkeiten sehe Man Hufe land s, a. O.
S.119.

B b 
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tungen, ihrer Wesenheit nach, eigentlich gewahren 
können; ist auch ihr Kredit mitunter erschüttert 
worden; so liegt dieses nur darin, daß man auch 
ihnen ihren eigenthümlichen Charakter nicht immet 
mit möglichster Treue zu bewahren gesucht hat, und 
daß man insbesondere, gereizt durch den Gewinn, 
der hieraus für die Banktheilhaber zu hoffen war, 
mit ihnen theils Leih-, theils Diskontobanken 
verbunden hat. Dadurch hat sich zwar der Nutzen 
solcher Institute für den Vetkehr, und insbesondere 
für die Vermehrung der Umlaufenden Zirkulations
mittel, bedeutend erweitert; aber der wahre Nutzen
den sie eigentlich gewähren konnten und sollten, ist 
bald mehr bald minder verloren gegangen. Denn 
unbestritten ist es wohl, so vorsichtig auch eine solche 
Bank bei ihren Unternehmungen der Art seyn mag/ 
jede solche Unternehmung setzt ihren Kredit immer ei, 
nigen Schwankungen aus, und wirkt darum und da, 
durch immer mehr zu ihrem Nachtheile, als zu ihrem 
Vortheile. Selbst wenn die Bank nur auf edele Me, 
talle leiht, und nur die Wechsel auf die sichersten 
Handelshäuser discpntirt, und sich Uer durch Bür, 
gen und Rückbürgen noch so sicher zu stellen sucht, 
nie ist sie dafür ganz sicher, daß sie nicht mitunter 
einen Verlust erleiden möge, der sie, vorzüglich wenn 
sie offene Kasse hält, in Verlegenheit bringen kann.

Am wenigsten sollten sich solche Banken zu Anleih, 
geschäften für die Regierungen brauchen lassen, und noch 
weniger sollten die Regierungen es sich erlauben, sie 
dazu mißbrauchen zu wollen. Eine Bank, die ihren 
Kredit an den Kredit der Regierungen kettet, baut über^ 
Haupt — nach der dermaligen Gestaltung unseres politi
schen Wesens, und bei der Schwierigkeit, welche selbst 
die rechtlichste und vorsichtigste Regierung hat, ihre 
Verbindlichkeiten gegen ihre Gläubiger zu allen Zeiten 
völlig streng und gewissenhaft zu erfüllen — ihr Ge, 
bäude auf eine sehr schwankende Grundlage. Und ha, 
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ben die Giro, undDepositobanken ihren Kredit irgendwo 
verloren, so zeigr die Geschichte überall, daß sie diesen 
Verlust der Unvorsichtigkeit zuzuschreiben hatten, mit 
der sie ihre Fonds den Regierungen Hingaben

Eigentlich sollte alles Streben der Regierungen 
bei allen ihren Anstalten zur Förderung des Verkehrs 
vorzüglich darauf gerichtet seyn, Güter zu schaf
fen, und vorzüglich auf diese Weise sollten sie dem 
Verkehr die nötbige Lebendigkeit zu geben bemüht seyn. 
Denn bei allem Verkehr sind es eigentlich nur die 
Güter, welche einander in Bewegung setzen, nicht die 
Cirkulationsmittel. Diese sind nur dann von Nutzen, 
wenn durch sie zu bewegende Güter vorhanden sind, 
und sich wechseltig gegen einander zu bewegen streben.

Allein dieser Punkt scheint bei allen von den Re
gierungen ausgegangenen Anstalten zur Förderung deS 
Verkehrs bald mehr bald minder übersehen zu seyn, 
und darum sehen wir denn überall die Regierungen 
bei weitem mehr bemüht, die Masse der Cirkulations
mittel zu vermehren, als die Masse der Güter.

Aus diesem Streben sind insbesondere die man
cherlei Anstalten und Maasregeln hervorgegangen, durch 
welche man Privat- und öffentliche Schuldverschreibun
gen, und bewegliches und unbewegliches Privat, und 
öffentliches Eigenthum überhaupt, in den Kreis der 
Cirkulationsmittel zu ziehen gesucht hat, dadurch, daß 
man solche Verschreibungen und Eigenthumsbesitzlitel 
nickt auf bestimmte Personen, sondern auf ihren In, 
Haber 0" xorrsur) zu stellen begonnen hat.

*) Mehrere- hierüber s m. in meiner Revision rc. Band H. 
S.256^u. 258, und nächstdem vergl. m. noch Busch Ab- 
handl. von den Banken, in dessen Schriften überStaats- 
wirthschaft u. Handlung Bd.m. S.iS4folg.
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Unverkennbar ist es wohl, daß auf diese Weise 
der Umlauf solcher Versckreibungen und Besitzmel un, 
endlich erleichtert worden lst. Aber eine andere Frage 
ist es, ob auf diese Weise der allgemeine Wohlstand 
gewonnen hat. Allerdings ist es sehr wünschenswerth, 
daß auch der Kredit und die Anweisung auf künftige 
Güler, welche dadurch, gleichsam als schon gegenwär
tig, mit in den Verkehr gezogen werden, möglichst be, 
nutzt werben. Sowohl für die Produktion als für den 
Verkehr sind daraus unendliche Vortheile zu erwarten. 
Allein, alles in der Welt hat seine Gränzen, und auch 
der Benutzung des Kredits für die angeveuleten Zwecke 
sind solche Gränzen gezeichnet. Der Kredit kann füp 
die gngedeuteten Zwecke nie weiter benutzt werden, 
als die Aussicht auf die Zukunft, welche hier die Stelle 
wirklich vorhandener Güter einnehmen soll, sich 
als eine möglichst sichere und zuverlässige Aussicht dar
stellen läßt. Aber leider diese Aussicht geht bei man
cher Anstalt, welche man bei dem Gebrauche des Kre
dits, als Förderungsmittel des Verkehs, benutzt, bei
nahe ganz verloren. Vorzüglich dadurch, daß man so 
viele öffentliche und Privatschuldverschreibungen, und 
so manche Privat - und öffentliche Besitztitel auf den 
Inhaber gestellt hat, haben sie mehr den Charakter ei
nes blosen Papiergeldes erhalten, als sichere Anwei
sungen auf künftige, oder bereits schon vorhandene 
Güter, an welche sich der Kreditgeber mit der nöthi
gen Sicherheit halten könnte. Und was das aller- 
schlimmste hei der Sache ist, man hat dadurch sogar 
in manchen Fällen die Ansichten des Volks von seinem 
Verhältnisse zur Güterwelt ganz verwirrt. Man hat 
das Volk dahin geleitet, in den blosen Anweisungen 
auf die Zukunft, welche der Besitz jener Verschreibun- 
gen und Titel gewährt, schon wirklich vorhandene 
Güter zu sehen, und seinen Reichthum oft mehr in 
eiteln Hoffnungen auf die Zukunft zu suchen, als in 
dem Besitze von wirklich vorhandenen Gmernz oder.
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wenn auch die Güter, auf welche jene Anweisungen 
lauten, bereits vorhanden seyn mögen, im Besitz, 
thum bereits in die allgemeine Verkehrsmasse ein, 
geworfener Güter.

Aus diesen Gründen kann ich denn auf keinen 
Fall das Streben nach der sogenannten Mobilisirung 
des Grundeigenthums vortheilhaft finden, das einige 
unterer denkendsten Staatswirthe in der neuesten 
Zeit empfohlen haben ^). Für den Kredit des Grund
eigentümers, dem man vorzüglich auf diese Weise 
zu helfen sucht, ist zuverlässig damit wenig zu erwar- 
ten. Grundeigenthum ist schon seiner Natur nach zu 
der gewünschten Mobilisirung nicht sonderlich geeignet. 
Seine Benützung setzt körperliche und geistige Fähig, 
keiten, Kräfte und Vermögen voraus, welche nicht 
Jedem eigen sind. Sein Ertrag bestimmt seinen Preis 
und Werth, und dieser Ertrag hängt sehr oft von der 
Individualität des Besitzers ab; und diese macht es 
zuverlässig bringend und nöthig, daß hier der Kredit, 
geber seinem Schuldner möglichst nahe stehe, keines, 
Wegs aber so von ihnen entfremdet werde, wie es 
erfolgen müßte, würden jene Mobilisirungsplane in 
dem Umfange realisirt, wie man es wünscht und ver, 
langt. Wie dringend nothwendig jenes Nahestehen 
für den Kreditgeber sey, zeigt sesbst die Geschichte 
der preussischen Kreditinstitute. Selbst bei 
der sorgfältigsten Kontrole, welche nach den Gesetzen

*) Z- B. der Graf von Soden Naz. Oek. Bd. II. S. 460 f. 
und zwei nationalökonomische Abhandlungen rc. S. 28 folg, 
der Verfi der Idee eine- Geschäftsmänner über Staatsbe
dürfnisse und Geldmangel, Weimar 1809 8. und der Graf 
von Buquoy Vorschlag, wie in jedem Staate ein auf 
ächten Nationalkredit fundirteS Geld geschaffen werden 
könnte rc. — Umständlich geprüft habe ich die Ideen des 
Grafen von Soden in meiner Revision rc. Band U. 
S. 27b folg.
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jener Institute stets über den Schuldner geübt wird, 
waren sie nicht im Stande, stets zur gehörigen Zeit 
die Summen von diesem zu erhalten, welche sie zum 
Abtrag der für die Gesammtheit aufgenommenen Ka
pitale und ihrer Zinsen nöthig hatten. Auch bedarf 
es wirklich der gewünschten Mobilisirung nicht, da, 
wo man durch ein richtiges Hypothekensystem und 
gute strenge Justizpflege für den Gläubiger, wie für 
den Schuldner ausreichend gesorgt hat.

Ueberhaupt bilden sich die Schuldverschreibungen 
und Besitztitel, in soweit es ihre Natur verstattet- 
da, wo es an den angedeuleten Vorbedingungen nicht 
fehlt, von selbst zu Cirkulationsmitteln, ohne daß man 
nöthig haben wird, sie auf künstliche Weise in den 
Kreis der letzter» einzuführen. Statt sich mit der 
nutzlosen Mühe einer solchen Einführung zu beschäfti, 
gen, beschäftige man sich lieber damit, dem bürgetli, 
chen Menschen die Wege zu öffnen und zu erleichtern, 
welche ihn zur eigentlichen Güterproduktion hinführen, 
ihn hierbei unterstützen und fördern. Dann gibt es 
sich mit den Cirkulationsmitteln von selbst. Nur Gü, 
ter setzen sich wechselseitig in Bewegung, unterhalten, 
fördern und beleben den Verkehr, nie aber bloße Cir- 
kulationsmittel, und wenn sie auch noch so sehr ver, 
vielfacht wären.



Verbesserung einiger Druckfehler.

Gerte s. in der Note Zeile z. statt erhält lese man erhielt.
— 22. Zeile 14. statt pflanzt lese man pflegt.
— 25. — io. statt dem lese man den.
— 42. in der Note Zeile 2. st. SatoriuS l. m. GartSriut.
— 4b. Z. 3. st. warum, l. m. worum.
— 4Y. Z. 3. st. verlassen l. m. veranlassen.
— 54. Z. b. st. für l. m. mehr für.
— tzb. Z. 3ü st. davon l. m. deren.
— 73. Z. 33. st. die l. m. der.
— 74- Z. 11- st. forme! l. m. formell.
— 77. in der Note Z. 11. st. ?ericorä l. m. ?eri§orck.
— L2. in der Note Z. 4. st. bürgerlichen l. m. bäuerlichen.
— 8y in der Note Z. 7. st. dieser l. m. diesen.
— Y8. Z. 3. st. ; l. m. ,
— 102. in der Note***. Z.4. st. Bannwekte l. m. Bannmeile.
— 104. in der Note**. Z. 10. st. Muthzeilen l.m.Muthzeiten.
— 135. Z.22. st. Wettstreit l. m. Wettstreit.
— 137. Z.21. st. Landes l. m. Bandes.
— 1b3. in der Note Z.Z. st. Aoaarus l. m. 2onaras.
— 164. Z. io. st. je l. m. ja.
— »66. in der Note*. Z.10. st. ererben l. m. erwarten.
— »68. Z.24. st. Zuvielerzielen l. m."Zuvielregieren.
— 173. in der Note Z. 1b. st. wechselndern !.m. aber doch wech

selnden.
— 17s. Z. 11. st. über l. m. aber.
— 207. Z.31. st. -er uns l. m. der unt unsere Bedürfnisse ge

radezu, nicht aber.
— 225. Z. 3. st. an l. m. für.
— 225. in der Note Z. 2. st. an l. m. vom.
— 248. Z. 15. st. sahe l. m. sähe.
— 261. in der Note Z. 11. st. mumattca l. m. mmumieia.
— 273. Z.25. u. S.274. Z.6. st. boooo l. m. 6000.
— 28Y. in der Note Z.28. st. Quareysy l. m. Guernsey.
— 303. Z. 7. st. Verkehrs im l. m. Verkehrs, im.
— 307. Z.21. st. Begebung l. m. Hingebung.
— 311. in der Note Z. 3. st. müsse l. m. mußte»
— 324. Z.10. st. sie l. m. die Magazine.
— 345. in der Note Z. L, Lies st. Lira.



Seite 348. in der Rote Z. z. ist noch beizusetzen: — Neuerding- 
hat die preußische Regierung ihr Ausmünzunq-yüem 
etwas geändert. Nach dem neuestem Münzedikle vorn 
30. September 1821 ist i) für Goldmünzen der 
FriedrichSdor die Normalmünze; 3b Stück wiegen 
eine Mark und in dieser sind 26; Gran feines Gold, 
der Werth einer Mark fein Gold ist hiernach zu 
1Y3H Thaler angenommen ; 2) Dr Silbermünzen 
ist die Normalmünze der preußische Thaler; 10H 
wiegen eine rauhe Mark, w e bisher, und eiuha' en 
216 Gran fein Silber; 14 preußische Thaler entbal en 
eine feine Mark; 3) ausser den Thalern sollen künftig 
nur ErnsechStelS - Stü ck e ausgeprägt werden; 
4) die Scheidemünze ist von Billon; der preußische 
Tbaler bat 30 Srldergroschen, wovon »o^Z eine rauhe 
Mark wiegen, enthaltend 64 Gran fein, so daß also 
Tme Mark fein zu 16 Thalern ausgeprägt ist.

— 370. Z. 9. st. von l. m. an.
— 375. in der Note Z. 6. st. Posse l. m. Bosse.
— 376. Z.15. st. empfohlen l. m. empfehlen.



Bei den Verlegern dieses Werkes sind noch 
folgende erschienen und um die beigesetzten 

Preise durch alle Buchhandlungen 
-u erhalten.

Acten des wiener CongreffeS in den Zähren 1814 und 1815. Her- 
ausgegeben von Dr. Joh Ludwig Klüber. 31 Hefte in 8 Bänden 
1815 — 1Y- 1Y Rthlr. 12 gr. ober 31 fl.

Lentham Jer. Tactik oder Theorie des Geschäftsganges in deli- 
berirenden VolkSstandeversammlungen. Nach dessen hinterlasse, 
nen Papieren bearbeitet von St. Dümont. gr. 8- 1817.

1 Rthlr. oder i fl. 30 kr.
Bund, der, der Teutschen. Eine patriotische und weltbürgerliche 

Idee. 8. 1814. geh. 8 gr. oder 30 kr.
Darstellung des FeldzugeS der Verbündeten gegen Napoleon 

im Jahre 1813. Voran eine kurze Uebersicht des Feldzugs Na- 
poleons gegen Rußland im Jahre 1812. Dritte Auflage. 8. 
,815. 1 Thlr. oder 1 fl. 3b kr.

des FeldzugS der Verbündeten gegen Napoleon im Jahre 
1814.

Erste Abtheilung: Feldzug der großen, der schlesischen 
und der Nord - Armee in Frankreich. Auch unter dem 
Titel: Darstellung des FeldzugeS der Verbündeten ge
gen Napoleon im Jahre 1814 bis zur Eroberung von 
Paris. 8 1814. 1 Thlr. y gr. oder 2 fl. 15 kr.

Zweite Abtheilung:, Feldzug der Oestreicher in Ita
lien, Feldzug Wellingtons in Frankreich und der teut- 
scheu Armeekorps in den Niederlanden. — Friedens
schluß von Paris. 8. 1814. 1 Thlr. 4gr. oder ifl. 48kr. 

— de- FeldzugeS der Verbündeten gegen Napoleon Bonaparte im 
Jahre 1815. Mit dem Plane der Schlachten bei Ligny und 
Belle-Alliance. 8. 181O. 2 Thlr. oder 3ff.

(Alle 4 Bande zusammen kosten 5 Thlr. 13 gr. oder 
8fl. 3y kr.)

Feuerbach, Prasid. vön, Erklärung über seine angeblich geänderte 
Ueberzeugung in Ansehung der Geschwornengerichte. 8. i8iy.

geheftet 4gr. oder 15 kr.
Fick, Dr. Joh. Christ., welche Folgen hat die Unabhängigkeit Ame- 

rika's auf Europa, und was haben wir jeyt zu thun, um die
Folgen, welche daraus entstehen, besonders für Deutschland, 
minder schädlich zu machen ? 8. 181Y. 6gr. oder 24 kr.

Klüber, Dr. Joh. Ludw., Staatsarchiv des teutschen Bundes.
6 Hefte, gr.8. 181t» —18. 3 Thlr. 18 gr. oder O fl.

— — Schlußakte de« wiener CongreffeS, vom y. Juni 1815, und 
Bundesacte oder Grundvertrag des teutschen Bundes, vom 
8. Juni 1815. Berde in der Ursprache^ kritisch berichtigt, mit 
Dorbericht, Uebersicht des Inhaltes, und Anzeige verschiedener 
Lesarten, vollständig herausgegeben. Zweite Auflage, durchaus 
berichtigt und mit vielen Anmerkungen vermehrt, gr. 8. 18I8.

geheftet 16gr. oder ifl.



Krebs, vr., Skiz zeeines Steuersystems nach den Grundsätzen des 
Staatsrechts u. der Gtaatswirthschaft. gr 8-1814. 6 gr. oder 24 kr.

— — das Steuersystem nach den Grundsätzen des Graatsrechts 
u der StagtSwirthschaft. gr. 8. 1316. 2Thlr. 8gr. oderzfl. Zokr. 

Lange, Ioh. Christ., die Rechtstheorie von dem AuLwiel,eschaft. 
gr. 8. 1818. 20 gr. oder 1 fl 13 kr.

-------Versuch einer Begründungslehre des Rechts, gr. 8 1321.
24 gr. oder fl. 24 kr. 

Morm, C. M. Lehrbuch der Kriegswirtbschaftslehre; oder Grund
sätze zur Verwaltung des Kriegswesens im Frieden und im 
Kriege. Frei übersetzt mit Einleitung, Zusätzen und Anmerk- 
versehenvonFerd.v. Schmid.gr.L. 181Y. 1 Rtdlr. 8gr oder 2fl. 

Puchta, vr Wolfg. Heinr., Anleitung zum vorsichtigen Creditiren 
auf unbewegliche Güter nach den Grundsätzen des preuss's^en 
Hypothekenreckts - für Praktiker, Capitalisten und Grundeigen- 
thumsbesitzer. 8. 1816. 2 Tblr. oder 3 fl.

-------der Geschäftsmann in Gegenständen der öffentlichen und 
PrtvatrechrSyraxis. gr. 8. 1818 1 Tblr. 20 gr. oder 2 fl. 48 kr.

— — Worte der Erfahrung für das Princip der Specialität 
bei einer neuen Hypothekenordnung in und ausser Baiern. 8. 
181y. 8gr. oder rokr'

— — Handbuch des gerichtlichen Verfahrens in nicktstreiftgen 
bürgerlichen Rechtssachen, namentlich bei den sogenannten Hand
lungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, dann bei Vormund
schafts- und Hypothekenwesen. 2Tdeile. gr. 8. 1821.

s Thlr. 8gr. oder 8fl. 
Schlupper, I. N., über das StaatsfinanzrechnungSwesen. Mit 

Rechnungsformularen. Nebst einem Anhang über Lewntbschaf- 
tung der Getreidmagazine in ökonomischer finanzieller H-nsicht. 

gr. 8. 1817. 12 gr. oder 48 kr.
Soden, Julius Graf von, die Staatsbaushaltung. Eine Skizze 

zum Behuf öffentl. Vorle ungen; als Vorbereitung unv Einlei
tung zu der Kunde sämmtl. Zweige der Staatsbaushaltung öder 
der sogenannten Kameral-Wissenschaften. gr.s. >812.

10 gr. oder 40 kr. 
Ueber Güterzertrümmerung und Grnndstückbandel, besonders in 

Hinsicht auf die Frage: Ist eS zweckmäßiger, den jütischen 
Güterhandel auch von Zuden oder blos von Ebristen treiben zu 
lassen. (Von vr. Wotfg. Heinr. Puchta.) 8. 1810. geheftet.

6gr oder 24 kr.
Diehbeck, Friedr. Wilh., die Namen der alten Teutschen, alt 

Bilder ihres sittlichen und bürgerlichen Lebens. 8. 1818
g gr. oder 36 kr.

Was giebt den Baiern ihre neue Verfassungsurkunde? Was for
dert sie von ihnen? Besonders in Beziehung auf die ständnche 
Einrichtung beantwortet in einem Sendschreiben eines Landrich
ters an seine Amttandefohlenen. (Von vr. W. H- Pucd:a > 8. 
1818. geh. 5gr. oder 20 kr.
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